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Vorwort zur 4. Auflage 

Dies ist die vierte, vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage einer Ein
führung in klassische und moderne Theorien der Demokratie, die erstmals 1995 
veröffentlicht wurde. Das Buch ·schlägt einen weiten Bogen: Er reicht von den 
Demokratietheorien im antiken Griechenland bis zu den modernen Theorien der 
Demokratie im 21. Jahrhundert. Er führt von der Staatsformenlehre des Aristote
les über Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, die Federalist Papers, Tocquevil
le, John Stuart Mill, Marx, Max Weber, Schumpeter, Downs, die modernen Kriti
ker der Demokratie, die partizipatorische und deliberative Demokratietheorie 
sowie Fritz Scharpfs komplexe Demokratietheorie bis zum neuesten Stand der 
international vergleichenden Demokratieforschung. Diese schließt die Erkun
dung der Funktionsvoraussetzungen der Demokratie ein. Zu ihr gehören auch 
die Erforschung der Übergänge von autoritären Regimen zur Demokratie und 
der Demokratie-Autokratie-Vergleich. 

Die Demokratieforschung ist eine Wachstumsbranchepar excellence, so dass 
schon relativ bald nach der dritten Auflage eine weitere Neubearbeitung des 
Buches erforderlich wurde. Deshalb wurde das Werk grundlegend überarbeitet 
und auf den neuesten Stand der Forschung gebracht, von den Theorien über die 
Methoden bis zu den Daten. Das Literaturverzeichnis der 4. Auflage enthält da
her im Vergleich zur 3. Auflage mehr als 650 neue Titel, und aus der seit 2000 
veröffentlichten Fachliteratur sind mehr als 850 Zilierungen hinzugekommen. 
Die neue Fachliteratur wurde in die vierte Auflage ebenso eingearbeitet wie die 
neuesten Daten und Indikatoren der empirischen Demokratieforschung, soweit 
sie bis Anfang des Jahres 2008 verfügbar waren. Mit der dritten Auflage des Bu
ches im Jahre 2000 waren fünf neue Kapitel hinzugekommen: Hobbes und Locke, 
die Federalist Papers, die parteienstaatliche Demokratie, das Demokratieproblem 
der Europäischen Union und der Demokratie-Autokratie-Vergleich. Diese Erwei
terung wurde in der vorliegenden vierten Auflage beibehalten. Hinzu kommt 
nun ein weiteres Kapitel, das die Zukunft der Demokratie erörtert. 

Die Demokratietheorien kennen normative und empirische Spielarten. Nor
mative Demokratietheorien bewerten Soll-Zustände der Demokratie und Unter
schiede zwischen Ist- und Soll-Zuständen. Empirische oder "realistische" Demo
kratietheorien hingegen beschreiben und erklären den Werdegang, die Struktur 
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und die Funktionsweise von Demokratien. Beide Theoriespielarten kommen in 
diesem Buch zur Sprache. Insoweit folgt es gebräuchlichen Einführungen in die 
Demokratietheorie wie Cnudde/Neubauer (1969), Wiesendahl (1981), Sartori 
(1992), Waschkuhn (1998), Shapiro (2003), Stüwe/Weber (2004), Massing/Breit 
(2005), Saage (2005) und Held (2006). 

Allerdings verfolgt der vorliegende Band auch ehrgeizigere Ziele. Drei Neu
erungen bringt er mit sich, die allesamt weit über die bislang vorliegenden Ein
führungen zur Demokratietheorie hinausweisen. Die erste Neuerung wurzelt in 
der Erkenntnis, dass eine Demokratietheorie umso besser ist, je mehr sie sowohl 
den Input in die Politik als auch ihren Output, die politischen Produkte mitsamt 
ihren Wirkungen analysiert. Deshalb wird in diesem Buch besonderer Wert dar
auf gelegt, die Demokratie aus dem Blickwinkel der Input- und Outputanalyse zu 
beobachten. 

Die zweite Neuerung besteht darin, dass die vergleichende Demokratiefor
schung systematisch berücksichtigt wird. Diese Forschungsrichtung beschreibt 
und erklärt Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Demokratiefor
men, untersucht die Funktionsvoraussetzungen der Demokratie und erörtert die 
Bedingungen, unter denen sie zusammenbricht. Ferner zeichnet sie die Wege 
nach, die vom autoritären Staat zur Demokratie führen. Zudem misst sie den 
Demokratiegehalt von Staatsverfassungen im und vergleicht das politische Leis
tungsprofil von Demokratien und Autokratien. 

Als dritte Innovation bilanziert das vorliegende Buch nicht nur die Vorzüge 
und Nachteile demokratischer Praxis, sondern auch die Stärken und Schwächen 
der Demokratietheorien. Inwieweit eignen sich die klassischen und die modernen 
Theorien dafür, Struktur, Funktionsweise und Entwicklungsrichtung der Demo
kratien der Gegenwart genauer zu beschreiben, umfassender zu erklären und 
sachkundiger zu bewerten? So lautet eine das gesamte Buch leitende Frage. Eine 
zweite zielt auf das Selbstbild der Demokratie: Ist die Demokratie wirklich, wie 
viele meinen, letztlich der Inbegriff des guten Staates oder zumindest die beste 
aller bislang erprobten Staatsverfassungen? Oder ist die Bilanz vielfältiger - mit 
Licht und Schatten und vielen Grautönen? Antworten auf diese Fragen steuern 
alle 29 Kapitel dieses Buches bei. Aber die vier letzten Kapitel führen die Argu
mentationsfäden zusammen und eignen sich aus diesem Grunde für eilige Leser 
in besonderem Maße. 

Geschrieben wurde dieses Buch für ein größeres Publikum. Es wendet sich 
an Studierende und Lehrende des Faches Politikwissenschaft und angrenzender 
Disziplinen, insbesondere Geschichtswissenschaft, Philosophie, Rechtswissen-
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schaft, Soziologie, Pädagogik und Wirtschaftswissenschaften, sowie an alle an 
Demokratiefragen Interessierte. 

Bei der Anfertigung des vorliegenden Werkes kam mir Unterstützung zugu
te. Ich danke vor allem Clemens Jesenitschnig für die umsichtige Hilfe bei Re
cherche, Literaturbeschaffung und Überprüfung der Literaturangaben, Andreas 
Pesch für das genaue Korrekturlesen und Ingeborg Zimmermann für die zuver
lässige Mitwirkung bei Schreibarbeiten und organisatorischen Angelegenheiten. 

Heidelberg, den 4. April 2008 



Einleitung 

"Demokratie" ist ein Fachausdruck des politischen und des wissenschaftlichen 
Sprachgebrauchs, der dem Griechischen entstammt. "Demokratie" ist abgeleitet 
aus "demos" - dem griechischen Wort für Volk, Volksmasse oder Vollbürger
schaft- und 11kratein", was "herrschen" oder "Macht ausüben" heißt. Demokratie 
ist insoweit Herrschaft oder Machtausübung des Volkes oder Herrschaft der 
Vielen, im Unterschied zur Herrschaft der Wenigen, wie in der Aristokratie oder 
der Oligarchie, oder zur Einerherrschaft, wie im Falle der Monarchie oder der 
Tyrannis (Meier u.a. 1972). "Volk" wird dabei politisch definiert, als Staatsvolk, 
als Gesamtheit der Freien und Gleichen, nicht nach ethnischer Zugehörigkeit. Mit 
Herrschaft des Staatsvolkes ist eine anerkennungswürdige und begründungs
pflichtige, eine legitime Herrschaft gemeint. Diese zeichnet dreierlei aus. Sie geht 
vom Volk aus, wird von ihm (oder von vom Volk gewählten Repräsentanten) 
ausgeübt und dem Anspruch nach zu seinem Nutzen eingesetzt. Im spezielleren 
Sinne kann Demokratie auch Herrschaft oder Machtausübung einer Volksver
sammlung bedeuten, so wie sie erstmals in den altgriechischen Stadtstaaten vom 
5. bis ins 4. Jahrhundert vor Christi Geburt praktiziert wurde (Bleicken 1994). 

Mittlerweile ist Demokratie zum Oberbegriff vieler politischer Ordnungen 
geworden. Nur wenige ähneln der Volksversammlungsherrschaft der griechi
schen Antike. Die Demokratien der neueren Geschichte und der Gegenwart un
terscheiden sich von den altgriechischen Formen durch vielerlei: durch Repräsen
tativverfassung, den viel größeren Anteil der Teilhabeberechtigten an der er
wachsenen Bevölkerung, das Hinzutreten intermediärer, zwischen Volk und poli
tischer Führung vermittelnder Einrichtungen wie Parteien, Verbände und Mas
senmedien, ferner durch die Zügelung der Demokratie mit Verfassung und Ge
setz sowie durch die Verankerung in Klein- und Großstaaten. 

Doch den älteren und den modernen Demokratien ist der Anspruch ge
meinsam, die Herrschaft im Staate auf die Norm politischer Gleichheit der Voll
bürger zu verpflichten, auf den Willen der Gesamtheit oder zumindest eines 
maßgebenden Teils der Stimmbürgerschaft zu gründen und die zeitlich befristet 
Regierenden auf Rechenschaft gegenüber den Regierten festzulegen. 
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Gegenstand und Gliederung des Buches 

Von den älteren und denneueren Demokratien handelt eine Vielzahl von Theo
rien. Diese Theorien und die Verfassungswirklichkeit der jeweils analysierten 
Demokratien sind der Kern des vorliegenden Buches. Dieses Buch gliedert sich in 
vier große Teile. Sein erster Teil handelt von klassischen Demokratietheorien, von 
Vorläufern der Theorien entwickelter Demokratien. Hier wird der Bogen von Pla
ton und Aristoteles bis zu Karl Marx gespannt. Der zweite Teil des Bandes ist 
modernen Theorien der Demokratie gewidmet. Er reicht von Max Weber und 
}oseph Schumpeter über die Ökonomische Theorie der Demokratie bis zu den 
kritischen Demokratielehren und zur "komplexen Demokratietheorie" von Fritz 
W. Scharpf. 

Erörtert werden im ersten und zweiten Teil dieses Buches sowohl empiri
sche oder realistische Theorien als auch normative Theorien. Was von wem als 
Demokratie bezeichnet wird und wie ihre Bewertung ausfällt, kommt in diesem 
Band ebenso zur Sprache wie das Hauptproblem, von dem sich die Theoretiker 
leiten ließen. Ferner gilt das Interesse den Funktionsvoraussetzungen der Demo
kratie. Zudem interessiert, welche Vorzüge und Schwächen die Demokratie hat 
und wo ihre "Achillesferse" liegt (Sartori 1992: 40). Hinzu kommt ein praktisches 
Motiv: Nicht nur um Darstellung und Würdigung der Demokratietheorien geht 
es in diesem Werk, sondern auch darum, die Eignung der älteren und neueren 
Theorien für die Untersuchung moderner Demokratien zu erkunden. 

Im dritten Teil des Buches erfolgt ein PerspektivenwechseL Er dient dem 
Vergleich und der Bewertung der Verfassungswirklichkeit moderner Demokra
tieformen, beispielsweise der Mehrheits- und der Konkordanzdemokratie oder 
der Direkt- im Unterschied zur Repräsentativdemokratie. Dem Theorietypus 
nach stehen empirisch-analytische Demokratietheorien auf international und ent
wicklungsgeschichtlich vergleichender Basis im Mittelpunkt dieses Teils. Unter
sucht werden die verschiedenen Demokratieformen vor allem auf ihre Struktur, 
Funktion und ihre Leistungsfähigkeit zur Integration gesellschaftlicher Gruppen 
und zur Bewältigung politischer Sachprobleme. Auch nach den Entstehungs- und 
Funktionsvoraussetzungen von Demokratien wird dort gefragt. Erörtert werden 
zudem die Chancen, die sich beim Übergang vom autoritären Staat zur Demokra
tie ergeben, aber auch die Gefahren, die dort lauem. Dies schließt die Beantwor
tung der Frage ein, wie groß die Überlebenschancen von Demokratien sind. 
Überdies enthält dieser Teil die neuesten Indikatoren und Ergebnisse internatio
nal und historisch vergleichender Demokratiemessungen. Zudem wird geprüft, 
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ob - und wenn ja, in welchem Ausmaß - die Europäische Union an einem Demo
kratiedefizit krankt. 

Der vierte Teil des Buches führt die Fäden aus den ersten drei Teilen unter 
der Leitfrage zusammen, welche Vorzüge und welche Mängel der Demokratie 
eigen sind. Dazu gehört der Vergleich des politischen Leistungsprofils von De
mokratien und Autokratien autoritärer oder totalitärer Spielart. Überdies werden 
die Demokratietheorien auf den Prüfstand gestellt: Welche von ihnen sind leis
tungsstark, welche Ieistungsschwach? Welche eignen sich in besonderem Maße 
dafür, den Werdegang, die Formen, die Funktionsweise und die Ergebnisse der 
modernen Demokratien genau zu beschreiben, zu erklären und zu bewerten? 

Demokratie und Demokratiebegriffe 

In der vorliegenden Schrift wird Demokratie vor allem im Sinne einer "Staatsver
fassung" (Aristoteles, Politik, 1279b) verstanden -unter Einschluss von Verfas
sungsnormen und VerfassungswirklichkeiL Die Demokratie ist eine Staatsverfas
sung von Klein- und Flächenstaaten, in der die Herrschaft auf der Basis politi
scher Freiheit und Gleichheit sowie auf der Grundlage weitreichender politischer 
Beteiligungsrechte aller erwachsenen Staatsangehörigen mittel- oder unmittelbar 
aus dem Staatsvolk hervorgeht, in offenen Willensbildungs- und Entscheidungs
prozessen erörtert und unter Berufung auf das Interesse der Gesamtheit oder der 
Mehrheit der Stimmberechtigten ausgeübt wird, und zwar unter dem Damokles
schwert der Abwahl der Regierenden durch das Volk oder dessen Vertreter in 
regelmäßig stattfindenden allgemeinen, freien, gleichen, fairen Wahlen bzw. in 
parlamentarischen Abstimmungen über RegierungswechseL Diese Definition ist 
die wirklichkeitsnah abgewandelte Fassung der viel zitierten Definition des U5-
amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln aus dem Jahre 1863, wonach die 
Demokratie "govemment of the people, by the people, and for the people" sei, 
also eine Regierungsform, die aus dem Volk hervorgeht und durch das Volk in 
seinem ureigenen Interesse ausgeübt wird. 

Doch auch die realistische Korrektur von Lincolns Demokratiedefinition 
reicht nicht aus. In vielen Angelegenheiten herrscht nachweislich weder das Volk 
noch die Volksvertretung, sondern vielmehr die Verfassung, die Judikative oder 
die Bürokratie, mitunter im Verein mit der Regierung, mit den Funktionsgesetz
lichkeiten einer marktwirtschaftliehen Ökonomie oder der Internationalisierung 
von Wirtschaft tmd Politik. 
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Ihrem Kern nach ist die Demokratie eine Herrschaft, die im Zeichen einer 
säkularisierten Ordnung steht. In ihr sind die Vollbürger der letztlich alleinbe
rechtigte Ursprung der Staatsgewalt. Die Befugnis zur Regelung der öffentlichen 
Angelegenheiten liegt somit nicht länger beim Monarchen oder bei der Kirche, 
bei Gott, den Göttern oder bei Herrschern, die sich darauf berufen, von Gott oder 
von Göttern bestellt zu sein. Besitz und Ausübung der Staatsgewalt müssen zu
mindest in nennenswertem Umfang und für maßgebende Herrschaftsfunktionen 
konkret und in möglichst intakten Legitimationsketten von den Vollbürgern her
geleitet und ihnen gegenüber verantwortet werden. Das ist die Grundvorausset
zung demokratischer Verfassung und Verfassungswirklichkeit (Böckenförde 
2004). 

Der Inhalt des Demokratiebegriffs ist jenseits dieser Bestimmungen aber nur 
scheinbar eindeutig. Tatsächlich wird unter Demokratie höchst Unterschiedliches 
verstanden. Im antiken Griechenland und bis ins 19. und frühe 20. Jahrhundert 
wurde zur Vollbürgerschaft lediglich ein kleiner Teil der erwachsenen männli
chen Bevölkerung gezählt, vor allem waffenfähige, seit langem ansässige Bürger 
männlichen Geschlechts. Aristoteles gehörte nicht zu ihnen. Er war Metöke -
Fremder. Der Hauptstrom der Theorie und Praxis der Demokratie war überdies 
lange Zeit Männersache- ein "male stream", so spotteten feministische Theoreti
ker. Mittlerweile ist das anders. Heutzutage gehört zur Demokratie ein universa
ler Gleichheitsanspruch. Er erstreckt sich auf alle männlichen und weiblichen 
Staatsangehörigen ab einer bestimmten Altersstufe. Das unterscheidet die mo
derne Demokratie grundlegend nicht nur von den älteren Demokratien, sondern 
von jenen Oppositionsdenkern der Modeme, die nach sektoral oder gruppenspe
zifisch ausgerichteten Demokratievorstellungen streben, beispielsweise die Ver
treter der Lehre von der "klassengebundenen Demokratie" des orthodoxen Mar
xismus-Leninismus (Lenin 1970), der "ethnischen Demokratie" (Peled 1992) oder 
der "feministischen Demokratie" (Holland-Cunz 1998). 

Überdies ist Lincolns Demokratiedefinition zu ergänzen: Die Regierung kann 
auf unterschiedliche Weise "aus dem Volk hervorgehen" -durch Los, was die 
urdemokratische Form ist (Manin 2007), durch Wahl oder Kooptation und auf 
direktem oder indirektem Weg. Zudem kann die Regierungsmacht auf verschiede
nen Wegen "durch das Volk ausgeübt werden", beispielsweise direkt- oder reprä
sentativdemokratisch. Und "für das Volk" tätig werden schließt bekanntlich ver
schiedenartige Bestrebungen ein, ehrliche wie auch unehrliche, geplante wie auch 
chaotische Politik, tatkräftige Problemlösung und wichtigtuerische Selbstbeweih
räucherung, Maßnahmen zugunsten der großen Mehrheit und solche, die nur einer 
Minderheit Nutzen bringen oder niemandem nützen und allen schaden. 
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Aber auch dort, wo ihr Universalitätsanspruch akzeptiert wird, sind der 
konkrete Inhalt und die Reichweite der Demokratie umstritten. Denker der Lin
ken und der Grünen befürworten die "starke Demokratie" (Barber 1994), die zur 
Expansion neigende Volksherrschaft. Konservative und liberale Theoretiker hin
gegen favorisieren ein engeres Demokratieverständnis und erheben ihre Stimme 
gegen weitere Demokratisierung etwa von Wirtschaft und Gesellschaft (Hennis 
1973, Kielmansegg 1988a). In der Mitte zwischen beiden Polen ist der Demokra
tiebegriff von Theoretikern mit Nähe zu gemäßigten Mitte-links- oder Mitte
Parteien anzusiedeln (Held 2006). 

Wie unterschiedlich das Demokratieverständnis sein kann, erhellt auch die 
Verwendung des Demokratiebegriffs in der Politik. Die Demokratie ist ein 
Hauptbestandteil des modernen westlichen Verfassungsstaates, der "konstitutio
nellen Demokratie" (Friedrich 1953 und 1966). Allerdings fand sie auch Eingang 
in die Selbstbezeichnung autoritärer Regime, wie die der staatssozialistischen 
Länder Mittel- und Osteuropas bis zum Fall des Eisernen Vorhangs 1989/90. Eine 
"Volksdemokratie" gab es dort, so verhieß es ihr Aushängeschild. Wörtlich über
setzt bedeutet "Volksdemokratie" "Volks-Volksherrschaft". Eine höchst seltsame 
Konstruktion, die den begründeten Verdacht nährt, ein besonderer Teil des Vol
kes herrsche letztendlich autokratisch über das Volk. Wie sich herausstellte, war 
das so: Der eigentliche Herrscher in diesen Staaten war die sich zur Avantgarde 
erklärende marxistisch-leninistische Staatspartei. 

Wie das Demokratieverständnis im Einzelnen beschaffen ist und welche 
Veränderungen die Politische Theorie der Demokratie von der griechischen An
tike bis zur verfassungsstaatlichen Demokratie im frühen 21. Jahrhundert durch
laufen hat, wird in diesem Buch erläutert. Es zeigt, dass der gute Name, den die 
Demokratie heutzutage genießt, jüngeren Datums ist. Überwiegend positiv ge
würdigt wurde die demokratische Praxis erst seit dem 20. Jahrhundert, und selbst 
dann nur in einem überschaubaren Kreis von Ländern. Zu seinem Kern gehören 
vor allem die Demokratien in Westeuropa, Nordamerika, Australien, Neuseeland 
und Japan, um die allerwichtigsten zu nennen. Vorher traf die Demokratie weit
hin auf Ablehnung. Bestenfalls konnte sie auf ein distanziert-kritisches Verständ
nis hoffen. Der großen Mehrheit der Philosophen, Staatswissenschaftler und 
Politiker galt die Demokratie lange als eine schlechte Staatsform, als wankelmüti
ge "Pöbelherrschaft", bestenfalls als eine Ordnung, die nur im Rahmen kleiner 
Gemeinwesen zu verwirklichen sei und wenn überhaupt nur akzeptabel 
wurde, wenn sie mit Elementen anderer Staatsformen, insbesondere Monarchie, 
Aristokratie oder Oligarchie, vermischt und hierdurch gemäßigt wurde. 
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Theoriebegriff und Standort des Verfassers 

Von der Theorie der Demokratie einschließlich ihrer Stärken und Schwächen 
sowie vom Demokratienvergleich handelt das vorliegende Buch. In der Alltags
sprache meint Theorie - meist abschätzig eine abstrakte, praxisferne, mitunter 
weltfremde Betrachtungsweise. In der Wissenschaft hingegen ist Theorie der 
Fachbegriff für die anhand bewährter Methoden und Kriterien erfolgende nach
prüfbare, geschulte "Art und Weise des Beobachtens, des Fragens und des Ant
wortens" (Willke 1993). Theorie meint zudem ein- normative und empirische 
Komponenten umfassendes System von Begriffen, Definitionen und informati
onshaltigen und überprüfbaren Aussagen, das zur Ordnung von Sachverhalten, 
zur Beschreibung, zur exakten Erklärung und gegebenenfalls zur Vorhersage ver
wendet wird. In diesem Sinne wird der Theoriebegriff im vorliegenden Buch 
verwendet. Er ist weit genug definiert, um sowohl normativ-analytische Gedan
kengebäude als auch empirisch-analytische Demokratietheorien zu erfassen. 

Die vorliegende Abhandlung ist aus der Perspektive eines kritischen Befür
worters verfassungsstaatlicher Demokratie geschrieben. Dem Standort des Ver
fassers liegt die durch wissenschaftliche Erkenntnis untermauerte Überzeugung 
zugrunde, dass die Demokratie, vor allem ihre verfassungsstaatlichen Spielarten, 
im Vergleich zu anderen Herrschaftsordnungen in der Regel eine beachtliche 
Fähigkeit hat, die gleichberechtigte Teilnahme tendenziell aller erwachsenen Bür
ger sicherzustellen, zugleich ein größeres Maß der Integration gesellschaftlicher 
Gruppen mit widerstreitenden Interessen zu gewährleisten und regelungsbedürf
tige Probleme zumindest in passablem Ausmaß zu bewältigen. Allerdings zeigt 
die nüchterne Beschreibung von Stärken und Schwächen der Demokratie, dass 
kein Anlass zum bedingungslosen Feiern dieser Staatsform besteht. Auch sie hat 
große Mängel, die nur unter bestimmten Bedingungen leidlich eingedämmt wer
den können. Doch mehr davon in den folgenden Kapiteln. 

Im Übrigen sollte die wissenschaftliche Standortgebundenheit, die Schulen
zugehörigkeit des Verfassers dieses Buches dem Leser von Beginn an deutlich 
sein. Vorrang hat für den Verfasser ein wissenschaftlicher Blickwinkel mit fol
genden Eigenschaften: 1) Er soll empirisch-analytisch sein und ohne Rücksicht 
auf wissenschaftsfremde Vorgaben systematisch und nachprüfbar beschreiben 
und erklären. 2) Er soll Theoriequalität haben, wobei die Theorie auf einer mög
lichst breiten erfahrungswissenschaftliehen Basis ruhen soll. 3) Drittens sollen 
sowohl der "Input" der Demokratie, vor allem die politische Mitwirkung der 
Bürger, zur Sprache kommen als auch ihr "Output", also die Produkte und Er
gebnisse demokratischer Entscheidungsprozesse. 4) Viertens sollen sowohl die 
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Theorien wie auch die Praxis der Demokratie vergleichend betrachtet werden. 
Der wissenschaftliche Standort, von dem aus die vorliegende Schrift verfasst 
wurde, liegt demnach näher an den "empirischen" oder "realistischen" Demokra
tietheorien als an den "normativen" Lehren und insoweit näher an denjenigen, 
die Ist-Zustände und Wandel beschreiben und erklären (wie beispielsweise Dahl 
1971, Lijphart 1999 und Lipset/Lakin 2004), als an jenen, die hauptsächlich norma
tive Fragen demokratischer Verfassungen erörtern, wie beispielsweise Habermas 
(1992, 1999b, 2007). 



Teilt 
Vorläufer moderner Demokratietheorien 

So wie es nicht nur eine Demokratie gibt, sondern viele Demokratien, so gibt es 
nicht nur eine Demokratietheorie, sondern viele Demokratielehren. Zu ihnen 
gehören, wie einleitend erwähnt, empirische und normative sowie input- und 
outputorientierte Theorien. Manche Theorien sind statisch, andere dynamisch, 
manche beruhen auf schmaler Erfahrungsbasis, andere auf breiter Informations
grundlage, etliche von ihnen verzichten auf Komparatistik, aber einige nutzen 
den internationalen und den historischen Vergleich zur Horizonterweiterung 
und zum genaueren Testen von Hypothesen und Prognosen. Zudem kann ein 
nennenswerter Teil der Demokratietheorien politisch-ideologischen Hauptströ
mungen zugeordnet werden: Manche sind konservativ oder liberal, andere radi
kal. Aber es gibt auch Theorien, die nach weitmöglichster weltanschaulicher 
Neutralität streben. 

In der folgenden Darstellung kommen alle erwähnten Demokratietheorien 
zur Sprache. Geordnet werden sie zunächst entlang der Trennlinie zwischen 
klassischen Demokratielehren und modernen Theorien über die demokratischen 
Verfassungsstaaten insbesondere des 19., 20. und 21. Jahrhunderts. Die Trennlinie 
ist insbesondere am Übergang von einem noch lückenhaften Wahlrecht zum 
allgemeinen Frauen- und Männerwahlrecht festzumachen. 

Anhand dieser Unterscheidung wurden die in den nachfolgenden Kapiteln 
vorgestellten Theorien ausgewählt - und zusätzlich nach ihrem Beitrag für ein 
besseres Verständnis von Ordnung, Funktionsweise und Ergebnissen moderner 
Demokratien. Zur Sprache kommen zunächst ältere Demokratielehren. Den Auf
takt geben die aristotelische Staatsformenlehre und ihre Untersuchung der 
Volksversammlungsherrschaft im antiken Griechenland. Die aristotelische Lehre 
steuert Wegweisendes zur Demokratietheorie bei: die Kritik radikaler Demokra
tie, den Gedanken der "guten Staatsverfassung", insbesondere die Idee einer 
Mixtur aus aristokratischen und demokratischen Elementen, und Lehrsätze zu 
Funktionsvoraussetzungen und der Achillesferse der Demokratie. Für sie spricht 
zudem die breite Erfahrungs- und Theoriebasis, fußt sie doch auf dem systemati
schen Vergleich und der philosophisch geschulten Bewertung von Staatsverfas
sungen. 
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Im Anschluss wird der Leser über viele Jahrhunderte hinweg in das Zeitalter 
des neuzeitlichen Staatsabsolutismus und der aus der Aufklärungsphilosophie 
stammenden Kritik an der absolutistischen Herrschaft geführt. Zunächst wird bei 
Thomas Hobbes Station gemacht. Von dort geht es weiter zu John Locke und 
Montesquieu. Hobbes befürwortet einen starken, autoritären Staat. Zu seinen 
Gründen zählen eine schneidend scharfe Demokratiekritik und die Verurteilung 
der Mischverfassung als Gift für Staat und Gesellschaft. John Locke und Montes
quieu sind ebenfalls nicht Theoretiker und Parteigänger der Volksherrschaft 
und doch leisten sie bedeutende Beiträge zur Demokratietheorie: Lackes Kritik 
der absoluten Monarchie und Montesquieus Distanzierung vom Staatsabsolutis
mus französischer Prägung formen den Gedanken eines liberalen Konstitutiona
lismus und den einer durch Gewaltenverteilung "gemäßigten Demokratie" 
(Schwan 1991: 219). 

Jean-Jacques Rousseau steigert die Idee der Demokratie zu einer radikalen 
Lehre. Wortgewaltig wirbt er für Volkssouveränität, und zwar für unteilbare, un
veräußerliche Volkssouveränität. Eine Zuspitzung von Rousseaus Lehre in revo
lutionärer Absicht findet sich sodann bei Karl Marx. Rousseaus und Marx' Kon
zeptionen der Demokratie völlig entgegengesetzt ist die politische Ordnung, für 
die die Verfasser der Federnlist Papers und John Stuart Mill in der Theorie der 
Repräsentativregierung werben. Die Federalist Papers sind Dokumente der liberal
konstitutionellen und föderalistischen Repräsentativverfassung der Demokratie 
in den Vereinigten Staaten von Amerika, und Mill ist der bedeutendste Vertreter 
der klassisch-liberalen Demokratietheorie. Mill steht näher an der Schwelle zur 

Modeme und zur Massendemokratie des 20. und 21. Jahrhunderts als die zuvor 
erwähnten Theorien. Mehr noch gilt das für Alexis de Tocqueville, der schon in 
den 1830er Jahren ein bahnbrechendes Werk zur Demokratietheorie verfasste: 
Über die Demokratie in Amerika. Eines seiner Hauptthemen ist der Zielkonflikt 
zwischen Gleichheit und Freiheit. Und wie kaum ein anderer vor und nach ihm 
bilanziert Tocqueville den Nutzen und die Kosten der Demokratie. 

Die Theorien dieser Denker sind Vorläufer der modernen Demokratietheo
rien. Welch besseren Auftakt gäbe es für beide als die Theorie der "richtigen" 
und der "entarteten" Staatsverfassungen und die Lehre von den extremen und 

den gezügelten Demokratieformen in der Politik des Aristoteles (384-322 v. Chr.) 
und im Staat der Athener, so der Titel der Quellenschrift zur Verfassung und Ver
fassungswirklichkeit Athens vom Ende des 7. Jahrhunderts bis 403 v. Chr. (Aris
toteles 1993)? 

Kapitell 
Die aristotelische Lehre der Staatsverfassungen und die 
Demokratie im "Staat der Athener" 
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Demokratie ist eine "Staatsform" oder eine "Staatsverfassung", so heißt es in 
Aristoteles' Politik (Buch lli 8 und IV 1), einem Werk, das aus zwischen 345 und 
325 vor Christi Geburt entstandenen Manuskripten hervorgegangen ist. Aristote
les' Demokratiebegriff zielt nicht nur auf das in Gesetzen und Regularien festge
schriebene Spielregelwerk der Staatsverfassung, sondern auch auf die Verfas
sungswirklichkeit, und er verwendet den Begriff sowohl neutral beschreibend als 
auch normativ-analytisch. Die Richtschnur ist die Suche nach der besten oder 
zumindest der besten machbaren Staatsverfassung im Sinne eines "guten Staates" 
(Schweidler 2004), der das Wohl seiner Bürger fördert. Die Suche nach dem bes
ten Staat basiert auf dem Vergleich der Demokratie mit anderen Staatsverfassun
gen der altgriechischen Poliswelt, insbesondere den verschiedenen Formen der 
Einerherrschaft, wie der Monarchie, und der Herrschaft der Wenigen, beispiels
weise der Aristokratie. Der Hauptgegenstand der Theorie ist aber die Volksherr
schaft im antiken Griechenland, vor allem die Demokratie in Athen insbesondere 
von den Reformen des Kleisthenes (507/506) bis zum Beginn der Makedonier
herrschaft im letzten Drittel des vierten Jahrhunderts vor Christi Geburt. Im Staat 
der Athener wurde die Demokratie besonders weit ausgebaut (Pabst 2003). Weil 
zugleich die athenische Demokratie in den überlieferten Quellen insgesamt viel 
ausführlicher und besser dokumentiert ist als die Volksherrschaft andernorts, 
spielt sie in der Debatte über die Demokratie bis heute eine besonders wichtige 

Rolle (Brock/Hodkinson 2000). 
Auf vier Säulen ruht die athenische Demokratie, wie die Quellenschrift Der 

Staat der Athener, ferner die Ideengeschichte, beispielsweise Ottmann (2001a: 
105ff.), sowie die Geschichtsschreibung zeigen, etwa Schuller (2006a). Die erste 
Säule ist die Vorherrschaft der Volksversammlung {11Ekklesia"), die 40-mal im 

Jahr tagt und befugt ist, über alle wesentlichen Angelegenheiten des öffentlichen 
Lebens verbindlich zu entscheiden. Die zweite Säule besteht aus dem Rat der 
Fünfhundert- eine aus der Gesamtzahl der Vollbürger anteilig nach den geogra
phisch-stammesverbandliehen Bezirken ("Phylen") ausgeloste Institution, die 
insbesondere die Anträge der Volksversammlungssitzungen vorberät, als Agen
da-Setter die Tagesordnung der Volksversammlung bestimmt und an laufenden 
Geschäften des Regierens mitwirkt. Drittens kommen die Beamten hinzu, die 
durch Los oder Wahl bestimmten Inhaber von politischen, militärischen, religiö-



28 

sen, kulturellen und administrativen Führungspositionen. Die vierte Säule ist die 
Gerichtsbarkeit, die im Wesentlichen aus Volksgerichten mitperLos bestimmten 
Laienrichtern besteht. Das Stimmvolk ist auch in der Judikative der "Herr im 
Staate" (Gehrke/Steinecke 2002: 5). Eine umfassende Direktdemokratie ist das 
Markenzeichen des "Staates der Athener", eine weit- und tiefgreifende, die Legis
lative, die Exekutive und die Judikative prägende Herrschaft des Demos. 

1.1 Der Demokratiebegriff der aristotelischen Staatsformenlehre 

Gemessen an der Zahl der politisch Bestimmenden herrschen in der Demokratie 
der Athener die Vielen, und das sind mehrheitlich die Mittellosen, die Armen. 
Aufgrund der direktdemokratischen Struktur ist der Grad der politischen Beteili
gung der Bevölkerung an gesamtstaatlichen Entscheidungen sogar außerordent
lich hoch (Finley 1980, 1991, Pabst 2003). Das unterscheidet die Demokratie mar
kant von der Einerherrschaft, wie sie in der Monarchie oder der Tyrannis zu 
finden ist, und von der Aristokratie oder der Oligarchie, wo nur wenige herr
schen. Doch darin geht die Bestimmung der Demokratie nicht auf. Demokratie 
liegt vor, so präzisiert Aristoteles, "wenn die armen Freien als Majorität im Besit
ze der Herrschaft sind" (Politik IV 4 1290b) und dies nur zu ihrem Vorteil nutzen 
(Politik III 7). Das bedarf der Erläuterung. 

"Freie" sind Vollbürger, also Bewohner der Polis, die sich selbst gehören 
und ihre Lebensführung selbst bestimmen. Beides unterscheidet sie von den 
Unfreien, insbesondere den vielen Sklaven im antiken Griechenland. Die "Ar
men" sind die große Masse der Freien. Sie sind, in Worten von heute, das gemei
ne Volk- im Unterschied zu den 11Reichen und Edleren" (Politik IV 4). Die Armen 
sind aber infolge der politischen Gleichheit aller Vollbürger genauso teilhabebe
rechtigt wie die Reichen und Edleren. Zu den "armen Freien", die in der Demo
kratie in aller Regel die Mehrheit haben, zählen nicht Bettler, sondern die Nicht
Reichen unter den Vollbürgern, unter ihnen die Bauern, die Handwerker, die 
Handelsleute, die Tagelöhner und der Wehrstand (Politik IV 4). Vollbürger sind 
allerdings nur ein kleinerer Teil der Wohnbevölkerung im Erwachsenenalter, oft 
nur jeder siebte, im günstigsten Fall jeder vierte (Bleicken 1994: 393f., Funke 2000: 
134ff.). Ausgeschlossen vom Kreis der Vollbürger sind insbesondere die vielen 
Sklaven. Ausgeschlossen sind ferner die zahlreichen Metöken, die "Mitbewoh
ner" (Gehrke/Steinecke 2002: 5, 106), "Mitwohner" (Schuller 2006b: 170, 172) oder 
"Ausländer mit Niederlassungsbewilligung" (Höffe 2001b: 6), zu denen auch 
Anstoteies gehört. Nicht Vollbürger sind obendrein die Frauen. Vollbürger sind, 
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so die Regelungen in Athen gemäß Bürgerschaftsgesetz des Perikles von 451/450 
v. Chr., ausschließlich die Waffenfähigen mit unbescholtener Geburt. Das sind 
Männer, die väter- und mütterlicherseits "eindeutig aus athenischen Familien 
stammten" (Welwei 1999: 111). Und "im Besitze der Herrschaft" zu sein meint 
Überlegenheit, Dominanz und Machtausübung der Vollbürgerschaft in der 
Volksversammlung und in den Geschworenengerichten (Der Staat der Athener 
41,2). Die Nutzung dieser Herrschaft zum eigenen Vorteil schließlich bedeutet, 
sie nicht zum Wohle der Gesamtheit einzusetzen, sondern zu eigennützigen Zwe
cken (Politik III 8 1279b). 

Zu den Voraussetzungen der Demokratie gehören die gleiche Freiheit für al
le und die negative Freiheit. Ein Stück Freiheit und ein erstes Zeichen der Demo
kratie ist damit gegeben, dass "man abwechselnd gehorcht und befiehlt" (Politik 
VI 2 1317b), mit gleichem Stimmrecht an Mehrheitsbeschlüssen mitwirkt und 
diese befolgt. Ein zweites Zeichen jeder Demokratie ist, dass "jeder ... lebt, wie er 
will" (Politik VI 2 1317b), im Unterschied zur Unfreiheit, in der man leben muss, 
wie man nicht will. 

Aus der Gleichheit und der negativen Freiheit ergeben sich weitere Eigen
heiten der Demokratie: Besetzung aller Ämter durch Los oder Wahl, Beteiligung 
der Vielen an der Legislative, der Exekutive und der Judikative, Ämtervergabe 
gemäß Rotationsprinzip und möglichst kurze Amtsperioden, Diäten für die poli
tische Beteiligung in den Magistraten, den Gerichten und in der Volksversamm
lung, so dass auch die Armen mitwirken können, ferner weitreichende Herrschaft 
der Volksversammlung und Dominanz des gemeinen Volkes (Politik Vl2 1317b-
1318a). Dabei scheint es die Eigentümlichkeit der Demokratie zu sein, so heißt es 
bei Aristoteles, dass in ihr nicht Herkunft, Besitz und Bildung den Ton angeben, 
sondern "gemeine Abkunft, Armut und Roheit" (Politik VI 2 1318a). Die mächtige 
Vollbürgerschaft, die potenziell unbegrenzte Souveränität der Stimmberechtig
ten, deren Mehrheit aus Armen oder wenig Begüterten bestand, und die Herr
schaftsordnung, in der alle Vollbürger ohne Unterschied im Genusse der staats
bürgerlichen Rechte sind (Politik VI 41319)- dies sind für die aristotelische Lehre 
die herausragenden Merkmale der demokratischen Verfassung. Und diese kenn
zeichnen nach ihrer Sicht die Verfassung Athens vom fünften bis ins späte vierte 
Jahrhundert v. Chr., in der der demokratische Grundgedanke besonders konse
quent verwirklicht wurde - mit Ausnahme der Umsturzbestrebungen von 
411/410 und 404/403 (Der Staat der Athener, Funke 2000: 144ff., Ottmann 2001a: 
92ff.). 
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1.2 Die vier Schichten der Staatsformenlehre des Aristoteles 

Die aristotelische Theorie untersucht und bewertet die Demokratie aus verschie
denen Perspektiven. Am bekanntesten ist der Blickwinkel der ersten aristoteli
schen Staatsformenlehre im 3. und 4. Buch der Politik. In ihr werden, insbesonde
re im Anschluss an die Staatsformenlehre in Platons Politikos, sechs Staatsformen 
verglichen und in der Nikomachischen Ethik (VIII 12) in Beziehung zu den Freund
schafts- und Rechtsformen der Hausgemeinschaft gesetzt. 

Die erste aristotelische Staatsformenlehre 
Aristoteles' Vergleich der Staatsformen gründet im ersten Zugriff auf der Kreu
zung zweier Unterscheidungen: erstens nach der äußeren Organisationsform, 
gemessen an der Zahl der Herrschenden viele, wenige oder nur einer -, und 
zweitens danach, ob das Regieren auf "den gemeinen Nutzen" abzielt oder "nur 
auf den eigenen Vorteil der Regierenden" (Politik III 6 1279a). Der gemeine Nut
zen wird am ehesten dort erreicht, wo die Herrscher die Vorzüge der Freiheit, des 
Vermögens und der Tugend erfüllen (Politik lll12) und den Bürgern eine Lebens
form bieten, die ihnen Glück ermöglicht und im Besonderen Gerechtigkeit, Tu
genden des Umgangs, wie Aufrichtigkeit, und Tugenden der Größe, wie Groß
zügigkeit, gewährleistet (Bubner 2002: 29ff., Ottmann 2001b: 146ff.). Die Staats
verfassungen, in denen mit Rücksicht auf den gemeinen Nutzen geherrscht wird, 
sind die "richtigen" Ordnungen. Die anderen sind Verfehlungen "despotischer 
Art", "Ausartungen", "Entartungen" (Politik III 6 und 7). 

Die aristotelische Staatsformenlehre wertet die Monarchie als die richtige 
Variante der Einerherrschaft Die verfehlte Form der Einerherrschaft ist die Ty
rannis, die despotische Alleinherrschaft zum Nutzen des Herrschers. Die gute 
Staatsform der Herrschaft der Wenigen ist die Aristokratie, die fehlerhafte die 
Oligarchie, die Herrschaft zum "Vorteil der Reichen" (Politik Ill 71279b). Als gute 
Herrschaft der Vielen gilt die "Politie". Das ist der Verfassungs-, Frei- oder Bür
gerstaat, faktisch eine Mischverfassung aus Demokratie und Oligarchie - gemes
sen beispielsweise an der Verteilung von Los und Wahl sowie der Ämter auf die 
sozialen Klassen (Politik IV 8-9). Die Politie hat man, wenn "das Volk den Staat 
zum gemeinen Besten verwaltet" (Politik Ill71279a). 

Und die Demokratie? Sie ist nach der ersten aristotelischen Staatsformenleh
re eine der verfehlten Herrschaftsformen. Sie ist die verfehlte Form der Herr
schaft der Vielen. Denn sie strebt allein nach dem "Vorteil der Armen" (Politik Ill 
71279b). Somit ist die Demokratie, wie die Tyrannis und die Oligarchie, nicht für 
den gemeinsamen Nutzen da (Politik III 71279b). 
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Die Staatsverfassungen verlaufen parallel zu den Freundschafts- und 
Rechtsformen der Hausgemeinschaft: In der Hausgemeinschaft entspricht der 
Demokratie der Zustand, "wo der Herr fehlt denn da sind alle gleich-, und wo 
das Oberhaupt schwach ist und jeder tut, was ihm gefällt" (Nikomachische Ethik 
Vlll12 1161a). "Niemandsherrschaft" ist das, so hatte schon Platon geurteilt (Der 
Staat VIII und IX). Der Politie entspricht in der Hausgemeinschaft das gleichbe
rechtigte Verhältnis unter Brüdern, der Aristokratie das rechte Verhältnis von 
Mann und Frau. Die Oligarchie hat in der Hausgemeinschaft die generalisierte 
Dominanz des Mannes als Gegenstück. Der Monarchie korrespondiert die väter
liche Autorität. Wo diese zur Gewaltherrschaft umschlägt, liegt die Parallele zur 
Tyrannis vor. 

Der Vollständigkeit halber ist hinzuzufügen, dass Aristoteles nicht nur die 
verfehlten Staatsverfassungen verwirft, sondern auch althergebrachte Legitimati
onsformen, beispielsweise die Lehre, alle Herrschaft habe ihren Ursprung bei den 
Göttern oder würde kraft Geburt erworben. Bei aller Kritik hält die aristotelische 
Theorie der Demokratie zugute, dass sie eine Form der Polis ist- und damit un
gleich besser als das, was außerhalb der Polis existiert. Dort nämlich ist, fast wie 
im Hobbes'schen Naturzustand, der Mensch nur noch ein Tier und, Aristoteles 
zitiert Homers Ilias, "nach dem Kriege begierig", und dort, außerhalb der Polis, 
herrscht gar "bewaffnete Ungerechtigkeit" (Politik I 2 1253a). 

Tabelle 1: Die erste aristotelische Staatsformenlehre 

Herrschaftszweck 

Ausrichtung auf den Ausrichtung auf den Eigen-
gemeinen Nutzen nutzen der Herrschenden 

Einer Monarchie Tyrannis 

Zahl der 
Wenige Aristokratie Oligarchie Herrscher• 

Viele Politie Demokratie 

a Die Tabelle 1 informiert über die einfache Form der ersten aristotelischen Staatsformenleh
re. Zur klassensoziologischen Vertiefung dieses Zugriffs und zu den den Staatsformen 
entsprechenden Freundschafts- und Rechtsformen der Hausgemeinschaft siehe die Erläute
rungen im Text. 



Manchen Elementen der Volksherrschaft schreibt die aristotelische Lehre trotz 
ihrer Distanz zur Demokratie - Vorzüge zu, beispielsweise die "Weisheit der 
Vielen" (Politik III 11). Die Befähigung der Bürger zur Beurteilung und Bewer
tung von Politik wachse mit ihrer Erfahrung in der Führung öffentlicher Ämter. 
Zudem verwandle sich ein Gemeinwesen, das viele arme Bürger von den öffent
lichen Angelegenheiten ausschließt, in einen "Staat voll von Feinden" (Politik III 
111281b), in ein vom Niedergang gefährdetes Gehäuse. Ferner seien die Vielen 
weniger leicht bestechlich als ein Einzelner oder die Wenigen. Außerdem könn
ten die Vielen oft sachkundiger urteilen als wenige Personen (Politik TII 11)- eine 
angesichts der Anfälligkeit für Demagogie erstaunlich optimistische Einschät
zung des Demos. 

Die zweite Schicht der aristotelischen Staatsformenlehre 
In dieser Sichtweise kommt ein milderes Urteil über die Demokratie zum Aus
druck als in der ersten aristotelischen Staatsformenlehre. Passt beides zusammen? 
Ja! Doch um das zu verstehen, sind die verschiedenen Schichten der aristoteli
schen Staatsformen- und Demokratielehre zu unterscheiden. Es sind deren vier 
(Tabelle 2). Die oben beschriebene erste Schicht gründet auf der Übernahme eines 
älteren Sechser-Schemas der Regime, das auf sich wechselseitig ausschließenden 
Regimetypen beruht, dem Messniveau nach zu urteilen also auf nominalskalier
ten Zuordmmgen. Diese Vorgehensweise dominiert die erste Staatsformenlehre. 

Das Sechserschema der Verfassungen in der ersten Staatsformenlehre ist 
aber nur der "Ausgangspunkt für seine Weiterentwicklung" (Schütrumpf 1991: 
111). Denn die Zahl der Herrschenden erfasst nur die Oberfläche der Verfassun
gen. "Man darf aber die Demokratie nicht so, wie das jetzt einige tun, einfach als 
eine Verfassung bestimmen, wo die Menge befiehlt", gibt Aristoteles zu beden
ken (Politik IV 4). Das relativiert den ersten Zugriff, mit dem er zunäch..'>t die 
Staatsformen auch nach der Zahl der Herrschenden unterscheidet. Im zweiten 
Zugriff wird der Unterschied insbesondere zwischen Demokratie und Oligarchie 
viel schärfer gefasst, nämlich aus "politisch-ökonomischer Perspektive" (Hueglin 
2007: 42) anhand der Klassenspaltung zwischen Reichen und Mittellosen. Der 
wahre Unterschied zwischen Demokratie und Oligarchie "liegt in der Armut und 
dem Reichtum" (Politik III 8, 1279b): "Und so ist da, wo die Herrschaft auf dem 
Reichtum beruht, mögen nun der Herrschenden mehr oder weniger sein, not
wendig eine Oligarchie, und da, wo die Armen herrschen, notwendig eine De
mokratie" (ebd.). Wie passt das zur Unterscheidung der Staatsformen nach der 
Zahl der Herrschenden? Der Schlüssel liegt darin: Die Tatsache, dass die Weni
gen oder die Vielen die Herren sind, ist "etwas Akzidentielles, Mitfolgendes", 
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weil überall "die Reichen die Minderheit und die Armen die Mehrheit bilden" 
(Politik III 8 1279b). Das ist die zweite Schicht der aristotelischen Staatsformen
lehre. Sie konzentriert sich insbesondere auf die zeitgenössisch am häufigsten 
vorkommenden "Hauptverfassungen" (Politik IV 3): die Demokratie und die 
Oligarchie. Vermögen (Armut oder Reichtum), Freiheit (frei oder unfrei) und 
Zahl (Majorität oder Minorität) sind die Schlüsselvariablen der zweiten Schicht 
der aristotelischen Staatsformenlehre. 

Die dritte und vierte Schicht 
Während die erste und zweite Schicht der aristotelischen Staatsformenlehre Un
terschiede zwischen verschiedenen Typen von Staatsverfassungen untersucht, 
sind Unterschiede innerhalb der Staatsverfassungen der Stoff für ihre dritte 
Schicht. Ferner werden hier Voraussetzungen für Aufstieg, Aufrechterhaltung 
und Verfall der Staatsverfassungen erörtert (siehe Kapitell.6). Der Schlüsselsatz 
zur vergleichenden Vorgehensweise steht im 4. Buch der Politik. Einige meihten, 
so heißt es dort, es gäbe bloß eine Demokratie und eine Oligarchie. Doch das sei 
einfach nicht wahr (Politik IV 2 1289a). Vielmehr gibt es, so Aristoteles, verschie
dene Formen von Demokratien und Oligarchien. Gleiches gilt für das Königtum, 
wie vor allem die Bücher IV bis VI der Politik zeigen. Die Demokratien beispiels
weise unterscheiden sich vor allem nach 

der sozialen Zusammensetzung, insbesondere nach der klassenmäßigen 
Gliederung des Gemeinwesens in Bauern, Handwerkerstand, Handelsleute, 
Tagelöhner, Wehrstand, Kriegerstand, die Reichen und die obersten Staats
diener, 
dem Maß, zu dem diese Klassen an der Erörterung und Durchführung ge
meinschaftlicher Angelegenheiten beteiligt sind, 
institutionellen Bedingungen, wie der Förderung der politischen Beteiligung 
durch Diäten für die Mitwirkung der Bürger auch an der Volksversamm
lung, die Regelung des Zugangs zu den Regierungsämtem, die Stellung der 
Volksversammlung und der Gerichte, und 
der Differenz zwischen Vorrang des Gesetzes und Vorherrschaft der Stim
men über das Gesetz (Politik IV 4, IV 6, VI 4, Nichols 1992: Kp. 3, Saxonhouse 
1996). 

Anhand dieser Merkmale lassen sich die verschiedenen demokratischen Staats
verfassungen entlang eines Kontinuums anordnen, das von den gemäßigten bis 
zu den "extremen Demokratien" reicht (Politik VI 5 1320, VI 4 1319). Man kann 
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die wichtigsten Demokratieformen insbesondere nach dem "Kreis der regiments
fähigen (zur Herrschaft zugelassenen) Bürger und der Reichweite ihrer Herr
schaftskompetenz" (Höffe 2006: 269) wie folgt charakterisieren (Politik IV 4 und 
VI 4): 

1. Die erste und historisch älteste Form ist die gemäßigte Demokratie. Die Ver
mögensqualifikationfür Regierungsämter ist eines ihrer Hauptkennzeichen, und 
nicht das Los wie in der reinen Demokratie. Ihre Vollbürger sind überwiegend 
Ackerbauern, die ihre politische Mitwirkung aufs Nohvendigste beschränken 
und sich weithin damit zufriedengeben, die Exekutive zu wählen und die Beam
ten Rechenschaft ablegen zu lassen. 
2. Die zweite Form der Demokratie gehört ebenfalls zu den gemäßigten Ordnun
gen, doch sieht sie keinen Zensus bei der Ämterbesetzung vor. Als Qualifikation 
genügt in der Regel die Abstammung: Schon die Eltern müssen Bürger gewesen 
sein. Weil aber die Ämter in dieser Demokratieform nicht besoldet werden, kann 
die Masse des Volkes nicht längere Zeit politisch aktiv teilnehmen. 
3. In der dritten, schon stärkeren Demokratieform sind alle Bürger zur Herrschaft 
zugelassen. Doch herrscht hier, wie in den beiden zuvor erwähnten Gemeinwe
sen, das Gesetz über ämterbezogene und sachbezogene Entscheidungen, nicht die 
jeweilige Stimmenmehrheit. 
4. Die vierte Demokratieform ist die "äußerste" oder "extreme Demokratie", die 
Radikaldernokratie, zugleich die historisch jüngste und zudem die Staatsverfas
sung, die Aristoteles in Athen verwirklicht sieht (Hansen 1991). Im Unterschied 
zu den ersten Formen spielt die Bindung an das Gesetz in dieser Demokratieform 
keine nennenswerte Rolle. Hier ist das Volk der Herr der Staatsgeschäfte, der 
ohne Bindung an das Gesetz über alles entscheidet und sich sogar "eklatante 
Rechtsbrüche" leisten kann (Höffe 2006: 230). Zur Basis der extremen Demokratie 
gehören die politische Gleichheit aller Bürger und die Besoldung der politischen 
Mitwirkung an den Beratungen und Abstimmungen in der Volksversammlung 
und in den Gerichten. Dadurch werden die gesamte städtische Bevölkerung und 
die große Masse der Landbevölkerung abkömmlich für die Politik, und sie 
bestimmen diese - im ungünstigsten Falle wie ein tyrannischer Alleinherrscher 
(Politik IV 4 1292a) und mit größter Anfälligkeit für Demagogie. 

Die extreme Demokratie verkörpert "den schlechtesten und unbedingt zu ver
rneidenden Fall" (Geiger 2005: 112). Aus diesem Grunde wird sie von Aristoteles 
schonungslos kritisiert, ebenso wie jene Gemeinwesen, die ihr nahekornrnen. 
Umgekehrt gilt: Je mehr die demokratische Staatsverfassung durch Gesetz und 
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Mischverfassung gemäßigt wird, desto milder fällt Aristoteles' Urteil aus. Die 
aristotelische Lehre bevorzugt eine Herrschaft mit Bindung an generelle Regeln -
anstelle der ungezügelten Herrschaft der Menge, aber auch im Unterschied zur 
personalen Herrschaft einer besonders qualifizierten Führungsschicht, wie sie die 
Philosophenherrschaft in Platons Der Staat vorgesehen hatte. 

Von der relativ besten Staatsverfassung- die vierte Schicht der aristotelischen 
Staatsformenlehre 
Das führt zur vierten Schicht der aristotelischen Staatsformenlehre. Sie handelt 
von der besten Staatsverfassung, und zwar auf normativ- und empirisch
analytischer Grundlage. Im Unterschied zu Platons Idealstaat zielt dieser Teil der 
aristotelischen Demokratietheorie nicht auf die absolut beste Staatsverfassung, 
sondern auf die unter den gegebenen Umständen- relativ beste Ordnung der 
öffentlichen Angelegenheiten. Die beste Staatsverfassung, so lautet das Urteil, 
besteht aus einer Mischung jener Verfassungen, die in Griechenland am häufigs
ten vorkommen, am ehesten Dauerhaftigkeit und Widerstandskraft gegen ge
waltsamen Umsturz bewiesen haben und somit arn meisten zur Lösung des In
stabilitätsproblems der griechischen Poliswelt beitragen können: die Demokratie 
und die Oligarchie, und zwar jeweils die mildeste Form (Hansen 1991: 60f.). Mä
ßigung durch eine klug dosierte, den jeweiligen Verhältnissen angepasste Misch
verfassung mit zentristischer Tendenz- so lautet das Rezept. Zu seiner Vorge
schichte gehört die von Aristoteles und zuvor schon von Platon bewunderte 
"Urmutter aller Mischverfassungen" (Ottmann 2001a: 85), nämlich Spartas Kom
promiss zwischen Adel und Volk. 

Warum liegt die relativ beste Verfassung in der Mischverfassung? Durch die 
Mischung werden, so die Erwartung, gefährliche Neigungen beider Regimetypen 
abgeflacht. Das geschieht beispielsweise durch Vergabe der Staatsämter auf der 
Grundlage von Wahlen, mithin auf der Basis eines oligarchischen Prinzips anstel
le der demokratischen Ämtervergabe durch das Los, und unabhängig vorn Zen
sus, also nach demokratischem Prinzip anstelle des oligarchischen Grundsatzes 
eines hohen Zensus. Die Neutralisierung kann auch durch einen Zensus erfolgen, 
der die Zugehörigkeit zur Vollbürgerschaft an eine bestimmte Vermögensqualifi
kation bindet (Politik IV 1294a-1294b). Ferner besitzt die Mischverfassung eine 
größere "Bandweite" (Schütrumpf 2001: 133) bei der Sozialintegration, insbeson
dere hinsichtlich der Einbindung von Armen und Reichen. 
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Tabelle 2: Die vier Schichten der aristotelischen Staatsformenlehre 

Schicht Schlüsselvariablen Resultat 

Sechser-Schema der Ersten 
Erste Zahl der Herrschenden 

Staatsformenlehre (siehe 
Schicht Herrschaftszweck 

Tabelle 1) 

Vergleich der Hauptverfassungen: 

Klasse (Arme- Reiche) 
Demokratie liegt vor, wenn die 

Zweite armen Freien als Majorität herr-

Schicht 
Freiheit- Unfreiheit 

sehen, und Oligarchie, wenn die 
Zahl (Majorität- Minorität) 

Reichen als Minorität im Besitz 
der Herrschaft sind. 

1. Soziale Zusammensetzung, politi- 1. Verschiedene Unterformen der 

sehe Beteiligung der sozialen Klassen Regime, z.B. gemäßigte und 

an gemeinschaftlichen Angelegenhei- extreme Formen der Demokratie. 

Dritte ten, institutionelle Bedingungen (z.B. 

Schicht Diäten), Vorrang des Gesetzes oder 2. Funktionsvoraussetzungen von 

der Stimmen über das Gesetz. Staatsverfassungen, z.B. im Falle 

2. Determinanten von Aufstieg und der Demokratie eine starke Mit-

Niedergang von Staatsverfassungen. telschicht. 

Vierte 
Die relativ beste Staatsverfassung-

"Politie"- Mischung aus Demo-

Schicht 
gemäß den Kriterien des guten Le-

kratie und Oligarchie. 
bens und der Machbarkeit. 

Nicht zuletzt spielt in ihr das Recht eine größere Rolle (Bates 2003, Schwartzberg 
2004). Zudem besteht in beiden Komponenten der Mischverfassung - der gemä
ßigten Demokratie und der gemäßigten Oligarchie - ein zahlenmäßig starker 
Mittelstand (Politik IV 1294a-1297a). Und von einem starken mittleren Besitz 
erwartet Aristoteles mehr politische Stabilität als dort, wo die Vermögensverhält
nisse viel schärfere Gesellschaftsspaltungen mit sich bringen (Böckenförde 2006: 
128f.). 

1.3 Aristoteles als Gegner der Demokratie? 

Einer verbreiteten Sichtweise zufolge war Aristoteles ein Gegner der demokrati
schen Staatsform. Finley (1980), Dahlheim (1994), Roberts (1994: XI), Gehrke/ 
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Steinecke (2002), Saage (2005: 36, 60f.) und viele andere neigen dieser Auffassung 
zu. Sie scheint auf den ersten Blick stimmig zu sein. Hat Aristoteles nicht ein 
"Unwerturteil" über die Demokratie gesprochen (Kielmansegg 2005b: 100)? Be
stehen nicht enge Verbindungen zwischen ihm und Platon (427-347 v. Chr.), dem 
"Verächter der Demokratie" (Ottmann 2001b: 101), dessen Demokratiekritik nur 
wenige milder beurteilen, beispielsweise Sara Monoson (2000)? Ist nicht Aristote
les ebenso wie Platon davon überzeugt, dass die Demokratie zu exzessiv-liber
tärer Freiheit, schematischer Gleichheit und übersteigerter Gleichmacherei neigt? 
Und legitimieren nicht beide, Aristoteles wie auch Platon, den Ausschluss eines 
Großteils der Bevölkerung von der Vollbürgerschaft? 

1.4 Das Erbe der Demokratiekritik Platons 

Tatsächlich knüpft Aristoteles mit seiner Kritik der Demokratie an Lehren von 
Platon an. Und Aristoteles' Demokratietheorie ist ebenso wie Platons Lehre vom 
Staat Teil einer öffentlichen "Diskussions- und Dialogphilosophie", nicht eine 
"Buchphilosophie in klösterlicher oder universitärer Abgeschiedenheit" (Böcken
förde 2006: 13). 

Platon hatte die Demokratie in der Tat als eine der "ungerechten Verfassun
gen" gewertet (Frede 1997). Viel zu weit wich sie von der Verfassung des absolut 
besten Gemeinwesens ab, der "Philosophenpolis" (Kersting 1999: 263), jener "rQ.
dikale(n) Meritokratie" (Schwaabe 2007a: 29), die auf einer Aristokratie der philo
sophisch geschulten Leistung beruht, nicht auf Geburt, Herkunft oder Willen der 
Wählermehrheit Besonders anstößig war für Platon der bloß quantitative Gleich
heitsbegriff der Demokratie, der Ungleiches gleich behandelte. Eine "reizende 
Staatsverfassung" sei die Demokratie, so heißt es in Platons Der Staat, eine "rei
zende Staatsverfassung, herrschaftslos, buntscheckig, die so etwas wie Gleichheit 
gleichmäßig an Gleiche und Ungleiche verteilt" (Der Staat 558c), ohne Würdigung 
von Sachverstand, Bildung, Herkunft, Vermögen oder persönlicher Leistung. 
Nicht minder frevelhaft ist ihre Neigung zu libertärer, alle Autorität untergra
bender Freiheit. Selbst die Tiere sind von der unbeschränkten Freiheit angesteckt, 
die in Athen herrscht. Niemand, der es nicht selbst erlebt hat, wird es glauben, 
"wie viel freier und frecher sie hier sind als anderwärts" (Der Staat 563c). Die 
Pferde und Esel beispielsweise sind "daran gewöhnt, frei und stolz daherzu
schreiten und jeden, der ihnen auf der Straße begegnet, anzurennen, wenn er 
nicht ausweicht. Und so ist auch sonst alles voll der Freiheit" (Der Staat 563c). Die 
Demokratie erweist sich als Herrschaftslosigkeit, in der auch der "Wahnwitz der 
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Menge" (Der Staat 496c) ungezügelt zum Zuge kommt. Das sind, so die Diagnose, 
untrügliche Zeichen einer zugleich dem Seelen- und dem Staatsverfall geweihten 
Verfassung. Spektakuläre Fehlleistungen der Demokratie bestätigen das Krank
heitsbild: Die von der Mehrheit des Demos vorangepeitschte "Selbstzerflei
schung" (Hildebrandt 1973: IX) Athens im Peloponnesischen Krieg gehört dazu. 
Von den Fehlleistungen zeugt auch die Zerbrechlichkeit der Demokratie, ja: ihre 
Anfälligkeit für Selbstzerstörung. Im Jahr 411 v. Chr. lassen sich die Athener 
sogar zur Preisgabe der Demokratie überreden - ein spektakulärer Fall des 
selbstbestimmten Übergangs von der Demokratie zur Diktatur. Doch auch die 
Demokratie, die nach der Kapitulation Athens im Peloponnesischen Krieg und 
nach der Etablierung eines 30-köpfigen pro-spartanischen Tyrannenregimes im 
Jahre 403 v. Chr. in Athen eingesetzt wird und bis zum Beginn der Makedonier
herrschaft im letzten Drittel des 4. Jahrhunderts v. Chr. die dominierende Staats
verfassung bleibt, fabriziert schwerwiegende Fehlentscheidungen. Zu ihnen ge
hört die Verhängung drakonischer Strafen, wie die Hinrichtung von Sokrates im 
Jahre 399 v. Chr. 

Platons Kritik zielte auf eine Demokratieform ab, die der "extremen Demo
kratie" der aristotelischen Staatsformenlehre nahekommt, jener Ordnung, in der 
alles zur Disposition der jeweiligen Mehrheit steht. Die Kritik zielt auf die Makro
und die Mikroebene der Demokratie, auf die Staatsverfassung ebenso wie auf die 
Seelenverfassung des Menschen, der der Demokratie entspricht. Der "demokrati
sche Mann" (Der Staat VIII 557b) ist so unberechenbar wie das Los, das in der 
radikalen Demokratie über die Vergabe öffentlicher Ämter entscheidet. Der "de
mokratische Mann" ist der Inbegriff fehlender Ordnung und mangelnder Ver
antwortung. Er lässt sich nur von seinen Launen und Trieben leiten: "Und so 
verläuft denn sein Leben Tag für Tag so, daß er der gerade sich einstellenden 
Begierde nachgibt. Bald zecht er und lauscht dem Flötenspiel, dann wiederum 
gibt er sich mit Wasser zufrieden und magert ab; bald treibt er Gymnastik, dann 
liegt er wieder auf der Bärenhaut und kümmert sich um nichts; ab und zu tut er 
auch so, als beschäftigte er sich mit Philosophie. Oft tritt er als Staatsmann an die 
Öffentlichkeit, springt von seinem Sitz auf und redet was ihm gerade in den 
Mund kommt, und nicht anders steht es mit seinem Handeln. Eifert er einmal 
irgendwelchen Kriegshelden nach, so wirft er sich auf deren Handwerk, gefallen 
ihm die Geschäftsleute, so wendet er sich deren Tätigkeit zu. Weder Ordnung 
noch Pflichtzwang regelt sein Leben, sondern er lebt so in den Tag hinein bis an 
sein Ende und nennt das ein liebliches, freies und seliges Leben" (Platon, Der 
Staat, 561cd). 
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Gewiss: Später, insbesondere in seinem Altersdialog Nomoi, betont Platon 
die Teilhabemöglichkeit, die Gesetzesherrschaft und die hiermit gewährleistete 
Rechtssicherheit der Bürger viel stärker. Doch der Kern seiner Demokratiekritik 
bleibt intakt: Die Demokratie weicht faktisch und in ihrem Potenzial für Platon 
viel zu weit von der Norm des guten Gemeinwesens ab, insbesondere von den 
Tugenden, die von der politischen Führung eines Landes ebenso verlangt werden 
wie von seinen Vollbürgern. Die Tugenden heißen vor allem Besonnenheit, Tap
ferkeit, Weisheit und Gerechtigkeit. Doch von ihnen ist in der Demokratie nichts 
in Sicht. Dort herrscht die "Anarchie der Lüste" (Frede 1997: 252), und ihre "Psy
chopathologie" (Schwaabe 2007a: 38) ist zugleich das Drehbuch für die Auflö
sung der Demokratie. 

Platon hat, so heißt es, von der Demokratie im alten Griechenland ein "Zerr
bild" gemalt (Ottrnann 2001b: 62). Das ist nicht falsch. Platons Porträt der atheni
schen Demokratie will keine empirisch-analytische Bestandsaufnahme sein. Auch 
greift zu kurz, wer Platon instrumentalistische Theoriebildung zuschreibt, wie 
Richard Saage, der "Demokratietheorie in antidemokratischer Absicht" am Wer
ke sieht (Saage 2005: 58ff.). Vielmehr geht es um eine zugleich wissenschaftliche 
und literarische Darstellung, um teils ernste, teils spielerische, mitunter mit Kari
katur liebäugelnde Erzählung und darum, Exempel und Verstrickungen zu erläu
tern, in die der gerät, der Freiheit als Lizenz versteht, zu tun, was immer man 
will. Zugrunde liegt eine an einer Gerechtigkeits- und Tugendlehre ausgerichtete 
normativ-analytische Kritik in erzieherischer Absicht, die von einer entwick
lungsgeschichtlichen These untermauert wird. Dieser These zufolge wandeln sich 
die Verfassungen vom archaischen Stammeskönigtum über die Herrschaft der 
Wenigen zur Herrschaft der armen Vielen und anschließend zur Tyrannis. Diese 
These ist allerdings weder geschichtsdeterrninistisch noch als Rekonstruktion 
eines Verfassungskreislaufs gemeint. Sie ist vielmehr idealtypisierend konstruiert 
und dient der Belehrung (Ottmann 200lb: 58, Frank 2007). Ihre Botschaft lautete: 
Keine der existierenden und der möglichen Staatsverfassungen genügt den Krite
rien des besten Staates, schon gar nicht die Demokratie. Die Demokratie ist viel
mehr eine für das Gemeinwesen und den Bürger schlechte Staatsverfassung. 
Mehr noch: Sie ebnet den Weg in die allerschlechteste Verfassung, die Tyrannis
aufgrund ihres Übermaßes an Freiheit und der dadurch bestärkten Neigung, 
sowohl die Herrschaft der irdischen Gesetze und die der Götter als auch die na
türliche Autorität zu unterminieren (Der Staat Vill). Die Demokratie ist somit eine 
unheilvolle Staatsverfassung. Und weil ihr die Umformung zu einer noch 
schlechteren Ordnung auf die Stirn geschrieben ist, ist sie Teil der Instabilität der 
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politischen Ordnungen. Diese Instabilität aber ist ein zentrales Problem der grie
chischen Poliswelt, wenn nicht das zentrale (Gehrke 2001: 137). 

1.5 Über Platon hinaus: Aristoteles' Kritik der Demokratie 

Grundlinien von Platons Demokratiekritik finden sich bei Aristoteles wieder. Die 
wichtigsten Stichworte sind: Verfehlen der guten Staats- und der tugendhaften 
Seelenverfassung; Gleichheit, die auch Ungleiches gleich behandelt; schwere 
Mängel der demokratischen Institutionen, wie Anfälligkeit für Demagogie; ten
denziell Selbstzerstörerische Außenpolitik; übermäßige Neigung zu Umvertei
lung und rücksichtsloser Ausbeutung und nicht zuletzt Nichtkalkulierbarkeit. 

ABerdings ist Aristoteles' Demokratietheorie viel komplexer als diejenige 
Platons. Vor allem profitiert sie von einem Perspektivwechsel: Aristoteles' De
mokratielehre hat ein ungewöhnlich breites empirisch-vergleichendes Funda
ment. Zu diesem gehört nicht nur der sorgfältige Vergleich der Demokratie mit 
anderen Staatsverfassungen, sondern auch der Vergleich verschiedener Demo
kratieformen. Diese Vorgehensweise zeigt, dass die Strukturmängel der Volks
herrschaft, die Platon so eindrücklich aufspießt, nicht Konstanten sind. Vielmehr 
variieren sie mit dem Demokratietypus. Die Strukturmängel der Demokratie sind 
umso größer und folgenreicher, je mehr die Volksherrschaft zur Radikaldemokra
tie neigt und sie sind tendenziell kleiner und weniger folgenreich, je gemäßigter 
eine Demokratie verfasst ist. Mehr noch: Es gibt Spielraum für Institutionende
sign. Die Strukturmängel der extremen Demokratie können durch bessere Institu
tionen gelindert werden vor allem wenn die Demokratie zum Bestandteil einer 
Mischverfassung wird. Auch damit entwickelt Aristoteles Platons Lehre weiter 
und löst sie von der engen Bindung an den Idealstaat der Philosophenherrschaft 

Aristoteles ist im Unterschied zu Platon auch nicht ein absoluter "Gegner 
der Demokratie" (Schwaabe 2007a: 29), wenngleich er zu ihr "eine beträchtliche 
Distanz" hält (Schwarz 1989: 33). Allerdings variiert diese Distanz mit der Demo
kratieform: Sie ist umso größer, je mehr die Volksherrschaft der "extremen De
mokratie" nahekommt und tendenziell geringer, je stärker sie durch Gesetzes
herrschaft und andere nicht-extreme Spielregelwerke gezügelt wird (Bates 2003). 

Die Mängel der demokratischen Judikative sind ein Beispiel. Die Rechtspre
chung der Geschworenengerichte öffnet der Willkür mitunter Tür und Tor. Das 
ist kein Zufall. Die Geschworenengerichte setzen sich aus per Los gewählten 
Laienrichtern zusammen. Diese fällen ihre Urteile nach passiver Anhörung und 
ohne Beratung. Fehlurteile und willkürliche Entscheidungen sind nicht selten. 
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Hinzu kommen Fehlurteile der Volksversammlung, teils infolge von Unwissen
heit, teils aufgrund von Desinformation, mitunter bedingt durch moralische und 
intellektuelle Überforderung oder durch interessengeleitetes Handeln. Weil das 
häufig vorkommt, liegt der Verdacht auf einen Systemdefekt nahe. Aber die Grö
ße dieses Systemdefekts variiert erkennbar mit dem Grad der Radikalität der 
Demokratie: besonders groß sind diese Mängel in der extremen Demokratie. 

Gleiches gilt für die Anfälligkeit der Demokratie für Demagogie. Die Di
rektdemokratie der antiken griechischen Stadtstaaten basiert auf einer "Gesell
schaft von Angesicht zu Angesicht" (Finley 1980), in der man sich häufig, mitun
ter täglich begegnete - auf dem Markt oder in einer der politischen Arenen. Zu
dem ist die Bürgerschaft, zumal die in Athen, "nicht nur eine politische, sondern 
auch eine kultische Gemeinschaft" (Gehrke 1999: 109): Zahlreiche Götterfeste und 
rege Beteiligung an der Politik sowie an künstlerischen und sportlichen Darbie
tungen führen die Bürger zusammen. In dieser Gesellschaft spielen begabte Red
ner eine herausragende Rolle, und in der Politik vor allem die Redner, die öffent
lichkeitswirksame vereinfachende Deutungen und eingängige, populäre Hand
lungsempfehlungen anbieten können. Zu diesen Rednern gehören Personen, die 
Hervorragendes oder Aufsehenerregendes geleistet haben und beispielsweise 
wirtschaftlichen Reichtum erlangt, wohltätige Gaben verteilt oder militärischen 
Ruhm errungen haben, so wie- bis zu seiner Verbannung- Thukydides, Perl
kies' Feldherr (Finley 1991: 107ff.). Zu den begabten Rednern zählen aber auch 
die Demagogen, die die Menge mal für dieses, mal für jenes Vorhaben begeistern, 
demnach für wandernde Mehrheiten sorgen und die Menge nicht selten zum 
Schaden aller aufwiegeln. Wiederum gilt: Die Anfälligkeit für Demagogen vari
iert mit dem Demokratietyp- sehr groß ist sie im Falle der extremen Demokratie, 
entschieden kleiner im Fall der gemäßigten Volksherrschaft. 

Die Demokratiekritik, auch die des Aristoteles, speist sich zudem aus der 
Kritik der Außen- und der Militärpolitik der athenischen Demokratie. Wiederum 
sind Zusammenhänge mit dem Demokratietyp auffällig. In der Außen- und der 
Militärpolitik kann vor allem eine zur extremen Demokratie neigende Herrschaft 
schwere Schäden anrichten und tut dies auch. Zum besseren Verständnis muss 
erwähnt werden, dass die altgriechischen Demokratien, insbesondere der Staat 
der Athener, weit mehr als die modernen Demokratien zum Kriegführen geneigt 
und vom Krieg geprägt sind (Gehrke 1999: 111ff.). Militante Demokratien sind 
die altgriechischen Ordnungen der Volksherrschaft, nicht pazifistische, und wo 
immer es möglich ist, entfalten sie imperialen Ehrgeiz. Doch nicht das bringt die 
Demokratiekritiker auf. Anstoß nehmen sie vielmehr an der mangelnden Ver
nünftigkeit der Außen- und Militärpolitik in der extremen Demokratie: In der 
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Außenpolitik befürwortet die Masse der Armen dort häufig eine aggressive Mili
tärpolitik, von der Gier getrieben, hierdurch Lohn, Beute und Siedlungsraum zu 
erlangen. Insbesondere wird der Demokratie die letztlich Selbstzerstörerische 
Kriegführung vorgehalten, wie im Falle des Peloponnesischen Krieges (431-404 v. 
Chr.), in dem die athenische Volksversammlung ufür eine Politik der rücksichts
losen Machterweiterung" (Funke 2000: 124) eingetreten ist, besonders verlustrei
che Entscheidungen herbeigeführt und Athen an den Rande des Zusammen
bruchs gebracht hat. Kritik ruft auch die rabiate Art und Weise hervor, in der das 
demokratische Athen die abhängigen Städte im Attischen Seebund behandelt. 
Anstoß nehmen die Kritiker zudem an der Umwandlung des Bundes in ein Un
tertanengebiet, an der Unterdrückung der Städte und ihrer finanziellen Ausplün
derung sowie an der Niederwerfung von Städten, die vorn Bund abgefallen sind, 
oder - wie die Melier im Peloponnesischen Krieg eine Neutralitätspolitik be
trieben haben. Das beantwortete das demokratische Athen mit einem Blutbad 
unter allen erwachsenen Männern der Insel Melos und mit der Versklavung von 
Frauen und Kindern der Melier (Thukydides, Geschichte des Peloponnesischen Krie
ges 5, 84-116, Funke 2000: 124). 

Für die Distanzierung der aristotelischen Theorie von der Demokratie ist 
auch die Auffassung verantwortlich, die Volksherrschaft neige infolge übermäßi
ger Verteilung, Umverteilung und Ausbeutung zur Instabilität anstatt zur er
strebten Stabilität. Tatsächlich finanziert sich die Demokratie der Athener unter 
anderem aus Beute und durch Ausbeutung vor allem von besiegten Gemeinwe
sen, aber auch von Verbündeten. Zudem schürt sie den Streit zwischen Arm und 
Reich, beispielsweise durch hohe Belastung der Reichen mit Zwangsabgaben 
oder durch öffentliche Anschuldigungen, üble Nachrede oder gar Verbannung. 
Oft läuft die Herrschaft der Volksversammlung, nach dem Urteil ihrer Kritiker, 
auf unversöhnlichen Streit zwischen Arm und Reich hinaus, bei dem der Nutzen 
der einen der Schaden der anderen Streitpartei ist und bei dem es keine Chance 
für kooperatives Verhalten und Nutzenmehrung zugunsten aller Beteiligten gibt 
(Wagschal2000). Mehr noch: Die Volksversammlung destabilisiert durch Schüren 
des "Klassenkampfes" (Sartori 1992: 278) die politische Ordnung. Die tendenziell 
gewaltenmonistische Herrschaft der Volksversammlung und die Schwäche der 
Gewaltenteilung erweisen sich - auch bei immanenter Betrachtung als schwere 
Bürde der radikalen Form der Demokratie. So jedenfalls urteilen die Demokratie
kritiker und auch das hinterlässt tiefe Spuren in der aristotelischen Demokratie
lehre. 

Aus dem Blickwinkel der aristotelischen Lehre verstößt die Demokratie, vor 
allem in ihrer extremen Form, gegen die wichtigsten Normen einer guten Staats-
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verfassung. Sie begrenzt die Herrschaft nicht durch das Gesetz. Doch ohne Recht, 
Moralität und Gesetz ist der Mensch die ruchloseste und rohste Kreatur (Politik I 
2 1253a). Die Demokratie, insbesondere ihre Extremform, verletzt ferner den 
Grundsatz, das Herrscherwohl nicht über das Gesamtwohl zu stellen, und bricht 
das Gebot, die Regierten nicht zugunsten der Regierenden auszubeuten, sondern 
ihre Tugend und ihr Wohl zu fördern. Die Demokratie verfehlt somit den Staats
zweck. Der Staatszweck aber besteht nach Aristoteles darin, dass man "gut lebe" 
(Politik III 9 1280b), und zwar im Sinne eines glücklichen, tugendhaften Lebens: 
Seine Kennzeichen sind Tapferkeit, Freigiebigkeit, Besonnenheit, Gerechtigkeit 
und Lebensklugheit, nicht etwa Gelderwerb oder Genussmaximierung (Höffe 
2001, 2008: 63f.). Die Demokratie verfehlt diesen Zweck, und zwar urnso mehr, je 
näher sie der extremen Volksversammlungsherrschaft kommt. Und weil sie den 
Staatszweck verfehlt, ist die Demokratie eine fehlerhafte Staatsform und bedarf 
des Gestaltwandels in einer Mischverfassung. 

Auch deshalb liegt eine Welt zwischen Aristoteles' Demokratiebewertung 
und der Lobrede auf die athenische Demokratie, wie sie in Perikles' Totenrede 
zum Gedenken der Gefallenen am Ende des ersten Jahres des Peloponnesischen 
Krieges zum Ausdruck kommt (Thukydides, Geschichte des Peloponnesischen Krie
ges 2, 35-46). Perikles und andere Fürsprecher der Demokratie preisen die aktive 
Beteiligung aller Bürger, die ohne Ansehen des Vermögens erfolge, und loben die 
Schulung und die Entfaltung persönlicher Qualitäten in der öffentlichen Willens
bildung mitsamt der hiermit bewirkten Pflege und Förderung tugendhaften 
Handeins (Croix 2004). Vonall diesem Lob der Demokratie findet sich bei Platon 
nichts und bei Aristoteles wenig. 

1.6 Würdigung der aristotelischen Demokratietheorie 

Im Streit über Vorzüge und Schwächen der athenischen Demokratie im 5. und 4. 
Jahrhundert v. Chr. haben die Demokratiekritiker eine einflussreiche Position 
erlangt. Aber ihre Kritik ist riskant. Die Kritik an der Verfassung Athens kann 
nämlich als Parteinahme für die Gegner Athens gewertet werden. Das kann für 
die Kritiker lebensgefährlich werden. Ferner sind die Deutungen der Demokra
tiekritiker nicht über jeden Einwand erhaben. Der aristotelischen Lehre bei
spielsweise hält man vor, sie unterschätze das Ausmaß der Gesetzesherrschaft in 
der athenischen Demokratie ihrer Zeit (Meier u.a. 1972: 831, Anm. 53, 828f.). Zu
dem überschätze sie das Maß, in dem die Armen die Herrschaft über die Legisla
tive, die Exekutive und die Judikative gewonnen hatten, so argumentieren bei-
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spielsweise Strauss (1991), Welwei (1999), Pabst (2003) und Schwartzberg (2004). 
Tatsächlich mehren sich die Hinweise, dass die Vollbürgerschaft ihren großen 
Handlungsspielraum nicht voll ausschöpfte und der Gesetzesherrschaft mehr 
Raum ließ, als Aristoteles' Ausführungen erwarten lassen (Schuller 2006a). Im 
Mittelpunkt öffentlicher Erörterung und Entscheidung standen in Athens Demo
kratie die Außen- und die Militärpolitik sowie -noch häufiger - die Ehrung und 
Belohnung von Bürgern, Metöken und Auswärtigen. Seltener wurde über wirt
schaftliche oder erziehungspolitische Angelegenheiten beschlossen. Das Haupttä
tigkeitsfeld der Volksversammlung betraf vielmehr die "unmittelbar sich aus 
dem Gang der politischen Ereignisse ergebende aktuelle Situation" (Bleicken 
1994: 182). Unter bestimmten Umständen variierte die Volksversammlung die 
politischen Spielregeln. Dazu war sie befugt. Doch sie übte diese Verfahrensherr
schaft vergleichsweise selten aus, was als weiterer Hinweis auf eine gewisse 
SelbstzügeJung gewertet werden kann (Bleicken 1994: 183). Ferner spricht man
ches dafür, dass das demokratische Ziel der Beteiligung möglichst vieler der 
Realität mitunter näher kam als das Bild von der "Klassenherrschaft der Habe
nichtse" (Pabst 2003: 28f.), dem die Demokratiekritiker anhingen (Rhodes 2004). 
Auch scheint die von der antiken Demokratiekritik angeprangerte Beraubung der 
Begüterten eher ein Tatbestand jener Staaten gewesen zu sein, in denen die De
mokratie aus einem Umsturz hervorging, und nicht eine Gesetzmäßigkeit jeder 
Demokratie (Pabst 2003: 29). Ferner scheinen die antiken Demokratiekritiker 
mitunter vorschnell vom Unterschied zwischen "reich" und "arm" auf die Diffe
renz zwischen "edel", "vorzüglich", "geistig gewandt" einerseits und "notha
bend", "untauglich" und "unverständig" andererseits geschlossen zu haben 
(ebd.: 31). 

Von den edukativen und freiheitsdienlichen Funktionen der Demokratie im Staat der 
Athener 
Hinzu kommen Hinweise auf erzieherische Funktionen der Demokratie. Selbst
beschreibungen und Zeugnisse von Anhängern der Demokratie . vermitteln das 
Bild einer vitalen, stolzen Gesellschaft freier und gleicher Bürger. Ein eindrucks
volles Beispiel gibt die oben schon erwähnte T oienrede des Perik.les zu Ehren der 
im ersten Jahr des Peloponnesischen Krieges gefallenen Athener im Winter 
431/430 v. Chr. Perikles pries den Wert, auch den erzieherischen Wert der politi
schen Beteiligung und die Qualität der politischen Institutionenordnung. Oben
drein war aus seiner Sicht das Urteil der breiten Menge meist vernünftig. Ferner 
habe die öffentliche Erörterung politischer Fragen dazu geführt, Entscheidungsal
ternativen sorgfältig zu durchleuchten und abzuwägen. Perikles und andere 
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Befürworter der Demokratie lobten zudem die erzieherische Bedeutung der Teil
habe der Vielen an den öffentlichen Angelegenheiten und entwickelten insoweit 
eine frühe Form der partizipatorischen Demokratietheorie (siehe Kapitel 14). 
Ergänzend kam die Auffassung hinzu, die Demokratie mache aufgrund der Ein
bindung der Einwohner die Polis stark - im Innern und nach außen. Schlussend
lich hoben die Demokratiebefürworter die Freiheit hervor: In der Demokratie 
könne man leben, wie man wolle - und das war, im Gegensatz zu Platon und 
Aristoteles, nicht kritisch-distanziert gemeint, sondern als Lob der Freiheit (Meier 
u.a. 1972: 828f.). 

Altgriechische Demokratiepraxis und moderne konstitutionelle Demokratie 
Das Für und Wider der Demokratie im antiken Griechenland ist Teil eines Schu
lenstreites, in dem die aristotelische Lehre eine kritisch-distanzierte Haltung 
einnimmt. Dieser Streit währt bis in die Moderne. Er bekommt zusätzliche Kraft 
durch die Spaltung zwischen den Anhängern der prozessorientierten Demokra
tieauffassung, die für die Pflege von Staatsbürgertugenden durch politische Betei
ligung eintreten, und den Anhängern der institutionellen Lehre, die vor allem die 
Antinomie von Staatsgewalt und individueller Freiheit zur Bewertungsgrundlage 
machen. Der institutionellen Lehre zufolge sind die Allmacht der Volkssouverä
nität und die Unterdrückung des Individuums die Hauptrnerkmale. Anstelle der 
Staatsbürgertugenden sehen die Anhänger der konstitutionellen Lehre die 
"Staatsknechtschaft des Individuums" Uacob Burckhardt) oder die "Terrorisie
rung des Individuums durch die Masse" (Bleicken 1994: 582). Dagegen steht die 
Auffassung der Prozessualisten. Sie betonen die Funktionstüchtigkeit der demo
kratischen Institutionenordnung und die Wertigkeit demokratischer Verfahren. 

Gewiss ist der Unterschied zwischen den Demokratien der griechischen An
tike und denen der Neuzeit groß. Die griechische Antike kannte nur die Direkt
demokratie in kleinen Gemeinwesen. Heutzutage aber herrscht die Repräsenta
tivdemokratie in größeren oder großen Flächenstaaten vor. Zur Vollbürgerschaft 
gehörten in der Antike bestenfalls 20 bis 25 Prozent der Erwachsenen, heutzutage 
sind es an die 100 Prozent. Allerdings entschieden die Bürger der altgriechischen 
Demokratien über viel mehr als die der modernen Demokratien. Und im Unter
schied zum Wähler einer modernen einheitsstaatliehen Demokratie, der alle vier 
oder fünf Jahre zur Wahlurne schreitet, hielten die Bürger Athens und anderer 
altgriechischer Demokratien in der Volksversammlung "tatsächlich und jederzeit 
alle Entscheidungen in ihren Händen" (Dahlheim 1994: 197), und zwar in der 
Volksversammlung ebenso wie in den Geschworenengerichten. Unbekannt wa
ren in der antiken Demokratie nicht nur die Repräsentativverfassung, sondern 
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auch die intermediären Institutionen- Parteien, Interessengruppen, Bürgerinitia
tiven und Medien. Unbekannt waren zudem die Gegenkräfte zur ungezügelten 
Volksherrschaft, wie eine unabhängige fachgeschulte Richterschaft, Menschen
und Grundrechte und die richterliche Nachprüfbarkeit des Tuns und Lassens der 

Exekutive und der Legislative. 
Nach den Maßstäben des 21. Jahrhunderts würden sich die athenische Ver

fassung des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. und die anderen Demokratien der Po

liswelt nicht als echte Demokratien qualifizieren, sondern allenfalls als hochgra

dig "defekte Demokratien" (Merkel/Croissant 2004) - verunstaltet durch schwere 
Partizipations-, Wettbewerbs- und Kontrollmängel und massivste Menschen
rechtsverletzungen wie im Falle der Sklaverei, die ein zentraler wirtschaftlicher 

Pfeiler der politischen Beteiligung der Vollbürger war. Manche haben deshalb die 
antiken Demokratien als Oligarchien eingestuft oder als "Massenaristokratie" der 

Vollbürger über Sklaven gewertet, so Heinrich von Treitschke (1898: 257). 
Allerdings wird den altgriechischen Demokratien und dem Staat der Athe

ner der nicht gerecht, der sie nur als "Massenaristokratie", "elitäre Oligarchie" 
und von der modernen Demokratie grundverschiedene Herrschaft wertet. Wer 
dies tut, übersieht das Neue, das mit der antiken Demokratie entstanden war: 

"die Erteilung des politischen Rechts ohne Rücksicht auf Herkunft und Vermö

gen" (Bleicken 1994: 394), die politische Gleichheit der Bürger, gleichviel, ob diese 

arm oder reich waren, das hohe Maß an aktiver, bewusster Teilhabe, das sie ihren 

Vollbürgern ermöglichte, und die Vorstellung der weitgehenden Identität von 

Regierenden und Regierten (Ottmann 2001a: 110). 

Von den Schwächen und den Stärken der aristotelischen Demokratietheorie 
Von dieser Staatsform handelt die aristotelische Demokratietheorie. Dass sie 

dabei empirisch in allen wesentlichen Belangen zutrifft, wird man nicht behaup
ten können. Davon zeugen beispielsweise althistorische und ideengeschichtliche 

Studien, beispielsweise Hansen (1991, 1998), Bleicken (1994), Ottmann (2001a: 92-

112, 2001b) und Pabst (2003). Insbesondere scheint die aristotelische Demokratie
theorie den Grad der Radikalität der athenischen Demokratie zu überschätzen. 

Doch das sollte nicht die überragende Bedeutung dieser Theorie verdecken. Denn 

sie ist unter den zeitgenössischen Zeugnissen die am besten dokumentierte Ana

lyse der Demokratien in den altgriechischen Poleis. Sie liefert obendrein einen 
zentralen Beitrag zur Erkundung der Idee und der Wirklichkeit der athenischen 

Verfassung im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. 
Überdies kann sich die aristotelische Demokratielehre einer anspruchsvol

len, selbst für viele nachfolgende Theorien beispielgebenden Architektur rühmen: 
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Sie ist- erstens- eine komplexe Theorie, die sowohl die Input- als auch die Out
put-Dimension der Demokratie beobachtet. Sie untersucht - zweitens - nicht nur 
die geschriebenen Gesetze, sondern auch die Verfassungswirklichkeit der Staats
formen. Drittens ist die systematische Komparatistik eines ihrer Markenzeichen: 
Die aristotelische Theorie analysiert die verschiedenartigen Demokratieformen 
und vergleicht sie untereinander und mit anderen Regimen - mit guten Gründen, 
denn die Demokratie war keineswegs die einzige Staatsform (Brock/Hodkinson 
2000). Die aristotelische Demokratietheorie erkundet - viertens - Bestands- und 
Zerfallsbedingungen politischer Regime und entwickelt in diesem Zusammen
hang - der fünfte Vorteil - die erste differenzierte Theorie der Funktionsvoraus
setzungen der Demokratie. Zu den Funktionsbedingungen gehören ein hinrei
chendes Maß an Interessenharmonie in der Vollbürgerschaft; relativ hohe soziale 

Homogenität bei potenziell spalterisch wirkenden Themen wie Vermögensvertei
lung und ethnische Zusammensetzung; ein überschaubarer Stadtstaat; eine gefes
tigte, aber gleichwohl gemäßigte Beteiligungsbereitschaft der Bürgerschaft sowie 

die Bereitschaft und Befähigung, dem Gebot tugendhaften Handeins nachzukom
men; in sozioökonomischer Hinsicht eine breite Mittelschicht und nicht zuletzt 

auch Autonomie der Stadtstaaten in politischer, wirtschaftlicher und militärischer 

Hinsicht. 
Die aristotelische Demokratietheorie ist - sechstens - Teil einer größeren 

Lehre von den Strukturen und vom Wandel der "Staatsverfassungen" (Politik III 6 
1278b), die zu einem Pfeiler der vergleichenden Analyse politischer Systeme 

wurde. Ihre Schlüsselvariablen zur Typologisierung von Staatsformen, wie die 

Zahl der Herrschenden, ihre sozialökonomische Struktur, die Spaltung zwischen 

Reichen und Mittellosen und die Qualität der Herrschaft, gehören zu den Stan

dardinstrumenten politischer und sozialer Analyse späterer Generationen der 

Staats- und Sozialwissenschaften. Beispielgebend ist überdies - siebtens - die 
Kombination von normativer Theorie und empirischer Analyse in der aristoteli

schen Staatsformenlehre. Mit ihr wird geprüft, ob eine Staatsverfassung dafür 

geeignet ist, "dem Menschen bei der Verwirklichung eines sittlichen Ziels in der 
Gesellschaft, dem Rechtswesen und allgemein in einem rechten Leben zu helfen" 

(Finley 1980: 9). Die Suche nach dem "Idealstaat" (Demandt 1993) oder auch nur 

dem relativ besten Staat, der dem tugendhaften Leben mehr Raum gibt, leitet 

auch die aristotelische Theorie. Dass sie dabei "Vorgriff auf eine liberale Demo

kratie" nimmt (Höffe 2001c), klingt sympathisch, ist aber fraglich, denn dazu 
fehlen ihr unter anderem das Menschen- und Grundrechtefundament und eine 

überzeugende Gewaltenverteilungslehre. 
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Außerdem fügt die aristotelische Demokratietheorie der statischen Betrach
tung eine dynamische Komponente hinzu, nämlich die Vorstellung vom Wandel 
der Staatsverfassungen bis zu ihrem Niedergang. Das ist der achte Punkt. Ferner 
hat sie - neuntens - wie schon zuvor Platon, nicht nur die Makrostrukturen der 
Staatsverfassung im Blick, sondern auch politisch-kulturelle Eigenschaften der 
Demokratie die Seelenverfassung und insbesondere die Stärken und mehr noch 
die Schwächen des ,.demokratischen Menschen". Obendrein erörtert die aristote
lische Demokratietheorie- der zehnte Vorteil- alle drei Dimensionen des Politi
schen: die institutionellen Formen, die politischen Vorgänge und den Inhalt poli
tischer Entscheidungen, den sie vor allem anhand der Qualität des Regierens 
erfasst. 

Auch in dieser Hinsicht ist die aristotelische Staatsformenlehre, so distan
ziert ihr Verhältnis zur Demokratie ist, eine feste Grundlage für die wissenschaft
liche Beobachtung politischer Systeme, einschließlich der Demokratien. Obwohl 
sie mehr als 2300 Jahre alt ist, und obgleich der Unterschied zwischen den altgrie
chischen Demokratien und den modernen Demokratien groß ist, erweist sich die 
aristotelische Staatsformenlehre auch heutzutage noch als ein komplexes, Maß
stäbe setzendes Instrument für die geschulte Beobachtun~ den sachkundigen 
Vergleich und die durchdachte Bewertung von demokratischen und autokrati
schen Staatsverfassungen. 

Von Hobbes' Demokratiekritik zu 

Kapitel2 
Von Hobbes' Demokratiekritik zu Lockes frühliberalem 
Konstitutionalismus 
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Demokratie war nach Aristoteles bis weit in die Neuzeit hauptsächlich ein Begriff 
der Gelehrtensprache und spielte in der Geschichte der politischen Ideen und der 
Staatsformen eine untergeordnete Rolle (Fetscher/Münkler 1985-88, Ottmann 
2001a-2006). Nennenswert erweitert wurde die Demokratietheorie erst rund zwei 
Jahrtausende nach dem Niedergang der athenischen Demokratie. Insbesondere 
die Aufklärungsphilosophie, vor allem die Kritik an der geburtsständischen Pri
vilegienordnung und am Absolutismus, tauchte die Idee der Demokratie in neues 
Licht. Zugute kam ihr auch die Aufwertung repräsentativdemokratischer Ideen 
gegenüber direktdemokratischen Leitbildern. Hierdurch wurde die Demokratie 
allmählich positiver bewertet, wenngleich die meisten Gelehrten sie noch als eine 
minderwertige Staatsverfassung einstuften (Meier u.a. 1972, Münkler/Llanque 
1999). 

In diesem und dem nächsten Kapitel werden Kronzeugen für beide Sicht
weisen aufgerufen. Die Kritik der Demokratie kommt mit Thomas Hobbes (1588-
1679) zur Sprache. Mit John Locke (1632-1704) und Montesquieu (1689-1755) 
werden hingegen politische Denker vorgestellt, die dem Demokratiegedanken 
implizit oder explizit und dem der Zügelung der öffentlichen Gewalten aus
drücklich mehr Wohlwollen entgegenbringen. 

2.1 Thomas Hobbes über die Demokratie 

Hobbes' Staatstheorie handelt von Theme~ die viel grundsätzlicher sind als 
Demokratiefragen. Und doch enthält sie demokratietheoretisch mittel- und un
mittelbar Ertragreiches, insbesondere eine schneidend scharfe Kritik der Volks
herrschaft und ein von "aufgeklärtem Despotismus" (Kraynak 1995: 567) gepräg
tes Plädoyer für den Staatsabsolutismus. Demokratietheoretisch besonders in
struktiv sind das siebte und das zehnte Kapitel von De Cive (Vom Bürger), Hobbes' 
1641 anonym publizierter Schrift, sowie das 19. und 29. Kapitel des Leviathan, des 
1651 veröffentlichten staatstheoretischen Hauptwerkes von Hobbes. Der klassi
schen Staatsformenlehre zunächst noch folgend, unterscheidet Hobbes zwischen 
Monarchie, Aristokratie und Demokratie. Das Unterscheidungsmerkmal ist die 
"Verschiedenheit des Souveräns oder der Person, die alle und jeden einzelnen der 
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Menge vertritt" (Leviathan: 145). Doch im Unterschied zur aristotelischen Staats
formenlehre fragt Hobbes nicht länger, ob die Herrschaft dem Eigeninteresse des 
Herrschers oder dem Kollektivnutzen dient. Auch sieht er von der Reichtums
Armuts-Differenz ab, ebenso von Unterformen der Staatsverfassungen. Den Aus
schlag gibt die Zahl der Herrschenden. Besteht die Vertretung des Volkes aus 
einer Person, ist die Staatsform monarchisch. Ist die Vertretung die Versammlung 

aller, handelt es sich um eine Demokratie, einen Volksstaat, ein "Popular Com
mon-wealth", so das englischsprachige Original. Und Aristokratie heißt die 
Staatsform, in der die Versammlung nur aus einem Teil des Volkes besteht. An

dere Staatsverfassungen lässt Hobbes' idealtypisierende Unterscheidung nicht zu 

(Leviathan: 145). 
Auch an einer zweiten Weggabelung wählt Hobbes einen Pfad, der von der 

aristotelischen Lehre wegfuhrt: Für die Unterscheidung zwischen "richtigen 

Staatsformen" und den "Abweichungen" hat er nur Spott übrig. Gründet diese 
Differenzierung nicht bloß auf privaten Maßstäben für Gut und Böse, auf ober

flächlicher Unzufriedenheit mit den Ordnungen, die man nicht mag, und Zufrie

denheit mit denen, die man vorzieht (Leviathan: 519)? Stehen die Bezeichnungen 
für gute und verfehlte Staatsformen im Grunde nur für Namen, die nichts ande

res ausdrücken als "die verschiedenen Meinungen der Bürger über die Herr
schenden" (Vom Bürger: 149)? Für seinen Staatsformenvergleich beansprucht 

Hobbes mehr analytische Schärfe. Die will er durch wohlfahrtstheoretisch fun

dierte Prüfsteine erlangen. Nicht um Tugend oder Freiheit geht es ihm dabei, son
dern um "pure Sicherheitsgarantie" (Bubner 2002: 130). Absoluten Vorrang hat 
die gesicherte Alternative zum Naturzustand, denn dort herrscht Krieg aller 

gegen alle. Dort haben "alle ein Recht auf alles" (Vom Bürger: 69). Und dort ist das 

Leben "solitary, poore, nasty, brutish, and short"- "einsam, armselig, ekelhaft, 
tierisch und kurz" (Leviathan: 96). Jenseits der Sicherheitsgarantie wird aber die 

Förderung der Wohlfahrt der Bürger bedacht (Vom Bürger: 174). Die "Sicherheit 
des Volkes" (Leviathan: 255), für die der Leviathan, die große "Friedensmaschine" 

(Kersting 2002a: 156), sorgen muss, schließt die Chance der Wohlfahrtsmehrung 

ein. 
Welten trennen Hobbes und die aristotelische Lehre. Im Unterschied zu 

Aristoteles strebt Hobbes nicht nach tugendhaftem, gemeinwohlverträglichem 

"guten Leben", sondern nach materialistisch definierter Sicherheit und Wohl

fahrtsermöglichung. Platon hätte Hobbes' Programm als einen gehobenen "Staat 
von Schweinen" (Platon, Der Staat II 370-373) qualifizieren können, im Sinne 

eines Gemeinwesens, das sich primär um die elementare materielle Grundsiche
rung seiner Bürger sorgt, aber grundlegendere Fragen ihrer Erziehung und Tu-
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gend systematisch ignoriert. Hier prallen grundverschiedene Menschen- und 
Staatsbilder aufeinander. Für Aristoteles und zuvor schon für Platon ist der 
Mensch wesentlich ein "Sozialwesen", Hobbes aber begreift ihn als "Konfliktwe
sen" (Höffe 200lb: 22) mit Raubtierqualität Die erläutert Hobbes am gedanklich 
konstruierten Naturzustand vor der Gründung eines Staates. Im Naturzustand ist 

der Mensch dem anderen Menschen ein Wolf. Er ist sogar "wilder als ein Tier" 
(Bubner 2002: 134), denn die Vernunft treibt ihn dazu, nicht nur die Bedürfnisse 

des Augenblicks zu bedenken, sondern auch den "Hunger von morgen" (ebd.: 
134). Im Naturzustand sorgt sich der Mensch deshalb nur ums eigene Überleben 

und um sein "Privatwohl, um das Wohl seiner Familie, seiner Verwandtschaft 
und seiner Freunde" (Leviathan: l46f., Vom Bürger: 59). Doch das kollidiert mit 
dem Gemeinwohl. 

Allerdings kann der Konflikt zwischen Privatinteressen und Gemeininteres
sen vermittelt werden. Davon handelt Hobbes' Lehre vom souveränen autoritä
ren Herrscher, der sich durch die vertragliche Selbstbindung der Individuen und 

deren Unterwerfung legitimiert. Die vertragliche Grundlage ist ein "Herrschafts

begründungsvertrag, kein Herrschaftsbegrenzungsvertrag" (Kersting 2008: 262). 
Daraus erwächst der autoritäre Staat, der "Leviathan", wie der bibelkundige 

Hobbes mit Blick auf das Buch Hiob der Heiligen Schrift sagt: Der Leviathan ist 

das "von Menschen aus Menschen für Menschen" (Kersting 2008: 258) gebaute 
Gegenstück zu dem gewaltigsten Tier, das Gott auf Erden geschaffen hat. 

Dass es schwere Konflikte zwischen Privat- und Gemeininteressen gibt, liegt 
für Hobbes auf der Hand. Ob sie vermittelt werden können, und - wenn ja - in 

welchem Maß, erörtert sein Staatsformenvergleich. Der Vergleich führt zum Er

gebnis, dass das öffentliche Interesse und das Privatinteresse am meisten in der 

Monarchie übereinstimmen, nicht in der Demokratie: Reichtum, Macht und Ehre 
eines Monarchen ergeben sich alleine aus Reichtum, Stärke und Ansehen seiner 

Untertanen. Kein König kann "reich, ruhmvoll und sicher sein, dessen Unterta

nen entweder arm oder verachtenswert oder aus Not oder Uneinigkeit zu 

schwach sind, um einen Krieg gegen ihre Feinde durchhalten zu können" (Levia
than: 147). Hobbes' Konstruktion der Monarchie atmet den Geist der "rex est 

populus"-Lehre. In Amt und Person des Königs verkörpert sich die Menge: "der 
König ist das Volk" (Vom Bürger: 199) und regiert es zu seinem Wohle und dem 

des Volkes. In einer Demokratie oder Aristokratie hingegen "trägt der öffentliche 
Wohlstand zum Privatvermögen eines korrupten oder ehrgeizigen Menschen 

weniger bei als oftmals ein hinterlistiger Rat, eine verräterische Handlung oder 

ein Bürgerkrieg" (Leviathan: 147). 
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Vorrang gebührt der Monarchie vor der Aristokratie und Demokratie auch, 
weil ihr Willensbildungsprozess leistungsfähiger ist. Die Demokratie hingegen 
laboriert an mängelbehafteter, instabiler, unsteter Willensbildung, die aufgrund 
des seltenen Zusammenkoromens des Parlaments obendrein oft unterbrochen 
wird. Hobbes zufolge kann ein Monarch jedoch "jeden, wann und wo er will, zu 
Rate ziehen und folglich die Meinung von Menschen anhören, die von der Sache 
etwas verstehen, über die er nachdenkt, welchen Rang und welche Eigenschaft 
sie auch immer besitzen mögen, und zwar so lange vor der eigentlichen Hand
lung und so geheim, wie er es wünscht" (ebd.: 147). In der Demokratie hingegen 
kommen bei der Willensbildung nur die in Frage, die von Anfang an zum Mit
gliederkreis gehören. Doch das sind nach Hobbes größtenteils Leute, die nur 
ihren persönlichen Nutzen mehren oder sich als Demagogen profilieren wollen 
und die Bürger "zu Handlungen aufpeitschen ... , sie aber damit nicht regieren" 
(ebd.). Bestenfalls ist die Demokratie "vor allem Gerede, eine rhetorische Veran
staltung" (Skinner 2006: 48), um die Zustimmung der Leute für irgendein Vorha
ben zu gewinnen. Doch das "Gerede" hat es in sich. Es schürt den Meinungs
kampf bis zum Siedepunkt: Die Demokratie wird zur Bühne begabter, gesin
nungsethischer Redner. Und die besingen die Leute und verhexen sie. Die De
mokratie fördert auch aufwieglerische Auffassungen im Kreis der kirchlichen 
und der weltlichen Intelligenz und steigert sie zum Krieg der Doktrinen. Kriege 
der Doktrinen aber gehören zu den ideologischen Grundlagen des Bürgerkriegs 
in England, der Hobbes zeitlebens ängstigt (Hobbes: Behemoth, 1682). 

Die Monarchie ist zudem, Hobbes zufolge, besser berechenbar und bestän
diger als andere Verfassungsformen. Ihre Entscheidungsbefugten regieren ohne 
Unterbrechung. Zudem sind sie weit weniger wankelmütig als die demokratische 
Versammlung; in der die Vielen beraten und entscheiden. Hier entwickelt Hob
bes ein Argument, das rund 300 Jahre nach ihm die Ökonomische Theorie der 
Demokratie weiterführen wird: Der Demokratie sind regimespezifische Unbe
ständigkeiten eigen, die sich aus der großen Zahl der Beteiligten, den Unwägbar
keiten der Willensbildung und aus der Abhängigkeit der Abstimmungsergebnis
se von schon geringfügigen Variationen der Spielregeln ergeben: "Die Entschei
dungen eines Monarchen sind nur so unbeständig wie die menschliche Natur. In 
Versammlungen dagegen kommt zur natürlichen Unbeständigkeit noch die der 
Zahl" (Leviathan: 147). Und von der "lnconstancy from the Number", so das Ori
ginal, zeugen beispielsweise wandemde Mehrheiten- heute für die Maßnahme A 
anstelle von B, morgen für B anstelle von C und übermorgen für C anstelle von A 
-und andere Unwägbarkeiten der Demokratie (siehe Kapitel 15). 
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Für die Monarchie, die Einerherrschaft, spricht nach Hobbes überdies der 
Vorteil des einheitlichen Akteurs, denn der garantiert Interessenhomogenität und 
Handlungsfähigkeit: Der monarchische Regent kann "nicht aus Neid oder Selbst
interesse mit sich selbst uneins sein" (ebd.). Uneinigkeit aber entsteht in einer 
Versammlung, und zwar so heftig, dass sie zum Bürgerkrieg führen kann" (ebd.: 
148). 

Ein weiterer Nachteil der Demokratie liegt in ihrer besonderen Anfälligkeit 
für Günstlinge. Gewiss: Günstlingswirtschaft gibt es auch in der Monarchie, doch 
in viel geringerem Maße. Die Günstlinge der Demokratie sind die Redner, also 
diejenigen, welche die Sprache als Machtmittel einsetzen und damit hauptsäch
lich Schaden anrichten. Die das Volk aufhetzenden Redner, so urteilt der an Thu
kydides' Geschichte des Peloponnesischen Krieges und am englischen Bürgerkrieg 
geschulte Hobbes, können die semantischen Gemeinsamkeiten in Staat und Ge
sellschaft zersetzen. Die Demokratie laboriert demnach im Unterschied zur Mo
narchie an einer weiteren gefährlichen Schwäche: Sie mutiert zu einer "aristocra
cy of orators, interrupted sometimes with the temporary monarchy of one ora
tor", so heißt es in Hobbes' The Elements of Law (S. 120). Die Demokratie als "Aris
tokratie der Redner, die mitunter von einer vorübergehenden Monarchie eines 
einzigen Redners unterbrochen wird", btetet demagogisch versierten Rednern 
eine Bühne und ist schon aus diesem Grund bürgerkriegsanfälliger als andere 
Regime. Das ist Teil eines größeren Mangels: Die Demokratie intensiviert den 
Kampf um knappe Ressourcen, nährt das Misstrauen gegenüber dem Anderen 
und appelliert an die Eitelkeit (Apperley 1999). Die Demokratie schürt schweren 
Streit und steht im Verdacht, den Streit zum Bürgerkrieg zu steigern. 

Hobbes erörtert auch Mängel der Monarchie, doch diese stuft er als weniger 
bedrohlich ein. Gewiss: Der Monarch kann ebenfalls zum demagogischen Redner 
werden, der schwere Konflikte schürt. Ferner ist die Nachfolgeregelung in der 
Monarchie krisenanfällig. Wird dort nicht mitunter einem Kind die Macht über
tragen oder einem anderen, der ebenfalls nicht in der Lage ist, zwischen Gut und 
Böse für das Gemeinwesen insgesamt zu unterscheiden? Solche Defekte kommen 
vor, aber Hobbes zufolge findet man sie in jeder Regierungsform (Leviathan: 
148f.). 

Hobbes' Schlussfolgerung ist eindeutig: Nichts spricht für die Demokratie, 
für Gegenseitigkeit, Herrscherkontrolle und Responsivität der politischen Füh
rung. Im Gegenteil: All dies würde das wichtigste Heilmittel verderben lassen 
die ungeteilte Souveränität. Und genauso falsch wäre die Aufteilung der öffentli
chen Gewalt auf weltliche und kirchliche Herrscher - eine scharfe Absage an den 
Herrschaftsanspruch der Kirche. Die beste Staatsform ist nach Hobbes die weltli-
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ehe Herrschaft in Gestalt der Monarchie, insbesondere die kraftvoll regierte, au
toritär und hierarchisch organisierte Königsherrschaft Sie schützt, jedenfalls der 
Theorie nach, besser als andere Staatsformen gegen Bürgerkrieg, und sie beför
dert das Wohl ihrer Bürger wie keine andere. Die anderen Staatsverfassungen, 
Aristokratie und Demokratie, sind die mit großem Abstand schlechteren, weitaus 
instabileren Herrschaftsformen (Flathman 1993). 

Hobbes' Staatsformenvergleich fällt zugunsten der absolutistischen Monar
chie aus. Sieger ist ein Staatsabsolutismus mit Gewaltenfusion, Zensur und Ver
haltenskontrolle. Doch im Unterschied zum Totalitarismus ist dieser Staat "kein 
Gesinnungslehrer" tmd deshalb "kein Erziehungsstaat" (Kersting 2002a: 173). 
Befunde, die gegen die staatsabsolutistische Lösung sprechen könnten, wägt 
Hobbes allerdings nur am Rande ab und befindet sie als zu leicht. Allerdings ist 
Hobbes ein Staatstheoretiker, den vor allem anderen die Souveränität interessiert 
und die Chance, die der Herrscher dadurch für die Gewährleistung von Ord
nung, Sicherheit und Wohlfahrt bekommt. Legitim können im Grundsatz alle 
drei Regierungsformen sein, die Monarchie, die Aristokratie und die Demokratie. 
Das ist kein Zufall. Denn Hobbes' Theorie ist primär absolutistisch und nur se
kundär anti-demokratisch: Jede Staatsform, in welcher der Souverän den gesell
schaftlichen Frieden wahrt, das Land nach außen verteidigt und Wohlfahrt er
möglicht, ist ihr zufolge rechtmäßig. Dass diese Ziele in einer Demokratie erreicht 
werden, hält Hobbes allerdings für weniger wahrscheinlich als im Falle der Mo
narchie. 

2.2 Demokratiekritik des 11aufgeklärten Despotismus" 

Hobbes' Staatstheorie steht im Zeichen des englischen Bürgerkrieges zwischen 
Royalisten und Anhängern des Parlaments, zwischen Katholiken, Presbyteria
nern und Independenten, und im Banne des erbitterten Streits um die Rechtmä
ßigkeit der neuen Herrschaftsordnung nach der Hinrichtung Karls II. (1649). 
Auch der Dreißigjährige Krieg gehört zum Erfahrungshintergrund von Hobbes' 
politischer Philosophie, jener Krieg, der Deutschland in einen derart fürchterli
chen Zustand versetzt hatte, dass der Kampf der vielen Mächte um die Oberherr
schaft dem Hobbes'schen Naturzustand ähnelte. Hobbes' Leviathan (1651) kann 
man insoweit auch als einen Kommentar zu Grimmeishausens Simplicissimus 
lesen (McClelland 1996: 209). 

Überdies ist Hobbes' Frontstellung gegen die aristotelische Theorie zu be
rücksichtigen. Wo Aristoteles Gemeinschaftsfähigkeit der Bürger und Verständi-
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gungsmöglichkeit zwischen ihnen durch das Gespräch sieht, erblickt Hobbes 
hauptsächlich Furcht vor gewaltsamem Tod und Streben nach privatem Eigen
nutz. Sprache wertet er nicht primär als Instrument der Verständigung, wie die 
Anhänger eines optimistischen Menschenbildes und später die Fürsprecher der 
deliberativen Demokratietheorie (Kapitel 14). Sprache ist für Hobbes vielmehr 
auch und oft vorrangig Redekunst, Mittel zur Überredung statt zur Wahrheits
findung, Instrument für Befehlserteilung und Gehorsamsbekundung und über
dies "Trompete des Krieges und Aufruhrs" (Vom Bürger: 127). 

Von gemäßigter Herrschaft hält Hobbes nichts. Auch attackiert er die 
Mischverfassung, die schon in der aristotelischen Staatsformenlehre eine wichtige 
Rolle gespielt hatte und im England seiner Zeit wieder aufblühte. Doch Mäßi
gung und Mischverfassung erzeugen nicht Stabilität und Ausgleich, so Hobbes. 
Vielmehr teilen sie die Souveränität auf. Weil aber die Souveränität "die künstli
che Seele" ist, die dem ganzen Körper des Gemeinwesens "Leben und Bewegung 
gibt" (Leviathan: 5), bewirkt ihre Aufteilung den denkbar größten Schaden. Hob
bes führt hiermit die Lehre von der unteilbaren Souveränität weiter, die vor ihm 
vor allem Jean Bodin {1529/30-1596) in Les six livres de la Rtpublique (1576) entwi
ckelt hatte (Bodin 1981, 1986). Nur der Herrscher, der in allen Belangen souverän 
ist, also Legislative, Exekutive und Judikative in sich vereint und diese Staatsge
walten uneingeschränkt ausübt, kann für Frieden sorgen. 

Nicht Gewaltenaufteilung oder -verschränkung, sondern Gewaltenkonzent
ration ist Hobbes' Rezept. Die Lehre von der Teilung der Souveränität hingegen 
wertet er als aufwieglerische Doktrin (Leviathan: 246). Sie wirkt ebenso tödlich 
wie die Lehre1 wonach der Inhaber der souveränen Gewalt den bürgerlichen 
Gesetzen unterstehe (Leviathan: 248), oder wie die Meinung, jeder habe in Glau
bensfragen die Interpretationskompetenz. Nichts von alledem ist nach Hobbes 
dem Staate und dem Schutz- und Wohlfahrtsbedürfnis seiner Bürger dienlich 
(Boyd 2001), und nichts von dem, was heutzutage als Qualitätsausweis pluralisti
scher Demokratie dient, wie Parteien, Interessenverbände und Verfassungsge
richtsbarkeit Das 11Gift" aufwieglerischer Theorien macht den Staat krank, leitet 
seinen Niedergang ein und führt seinen Zusammenbruch herbei. Aufwiegleri
sche Ideen können selbst einen gut eingerichteten Staat zerstören. Die Macht von 
Theorien und Ideologien, also Werkzeuge aus dem ,1Überbau", um mit 
Marx'schen Begriffen zu sprechen/ ist so groß, dass sie den gesellschaftlichen 
"Unterbau/1 aushebelnr wie Hobbes nicht zuletzt im Behemoth zeigt: Unruhe und 
Aufruhr entstehen nicht aufgrund gesellschaftlicher Missstände, Not und Elend. 
Unruhe und Aufruhr sind vielmehr Folge subversiver Kritik in Reden und Schrif
ten der Philosophen, der Ratgeber und der Prediger. 
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Der Unterschied zu späteren Gewaltenverteilungslehren könnte nicht größer 
sein: Montesquieus Leitspruch ist: "que le pouvoir arrete le pouvoir"- die eine 
Macht soll die andere in Schach halten (siehe Kapitel3). Bei Hobbes heißt es hin
gegen: "Powers divided mutually destroy each other" - geteilte Staatsgewalten 
zerstören sich gegenseitig (Leviathan: 248). Deshalb gibt es für die Untertanen des 
Hobbes'schen Staates nur eine Maxime: "Gehorche!" (Schwaabe 2007a: 145). 

Hobbes' Begründung ungeteilter Souveränität und seine Werbung für sie als 
Mittel, um den Krieg aller gegen alle zu verhindern, ist politisch im England 
seiner Zeit höchst riskant. Denn beides läuft auf die Befürwortung einer absolu
tistischen Einerherrschaft hinaus. Das gefällt dem königlichen Hof und den Roya
listen und missfällt den Gegnern der Royalisten. Doch aufgrund von Hobbes' 
Begründung dieser Einerherrschaft wittern auch die Royalisten Verrat: Denn 
nicht mit dem Königtum von Gottes Gnaden begründet Hobbes die Einerherr
schaft, sondern mit einem weltlichen Vertrag, dem Gesellschaftsvertrag. Dieser 
soll aus der Bürgerkriegsgefahr herausführen, die entstünde, wenn die Souverä
nität nicht konzentriert wäre, sondern geteilt. Mit dieser Begründung bringt 
Hobbes aber auch das Parlament und dessen Anhänger gegen sich auf: Denn die 
ungeteilte Souveränität lässt weder Raum für Machtaufteilung zwischen König 
und Parlament noch für Mitregentschaft des Parlaments (Skinner 2005). 

Nicht nur Royalisten und Parlamentsanhänger gehören zu Hobbes' politi
schen Gegnern, sondern auch die katholische Kirche und die Puritaner. Die unge
teilte Souveränität, für die Hobbes eintritt, ist die Souveränität der weltlichen 
Macht, nicht die der Kirche. Hobbes lässt keinen Spielraum für Mitregentschaft 
der Kirchen. Damit kann sich zwar die anglikanische Geistlichkeit noch arrangie
ren, weil der König auch ihr Oberhaupt ist. Doch mit der Doktrin der rein weltli
chen Souveränität zieht Hobbes sich die Feindschaft der Puritaner und der Ka
tholiken zu: die Feindschaft der Puritaner, weil diese im Gewissen vor Gott, nicht 
in der Souveränität des Herrscher die oberste Instanz sehen, und die Feindschaft 
der Katholiken, weil diese die Souveränität im Glauben und bei ihrem Ober
haupt, dem Papst, verorten. Die katholische Kirche wertet denn auch Hobbes als 
Fürsprecher des Atheismus und den Leviathan als Teufelswerk, das auf den Index 
gesetzt wird. 

Hobbes' Doktrinen sind angesichts der erbitterten politischen Auseinander
setzungen zwischen Krone und Parlament im englischen Bürgerkrieg der 1640er 
Jahre für ihren Urheber gefährlich (Skinner 2002: lff.). Hobbes muss Verfolgung 
durch das Parlament und dessen Anhänger und Bündnisgenossen befürchten. Er 
flieht deshalb im November des Jahres 1640 von England nach Paris. 
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All das unterstreicht, dass Hobbes als Staatstheoretiker nicht der Fürspre
cher der Krone oder des Parlaments oder das Sprachrohr dieser oder jener Kon
fession ist. Das belegt die Ernsthaftigkeit seiner Theorie. Gleiches ist seiner De
mokratiekritik zuzubilligen. So radikal sich Hobbes ansonsten von Aristoteles 
abgrenzt, so verharrt sein Demokratiediskurs doch im Banne der platonisch
aristotelischen Staatsformenlehre. Demokratie meint bei Hobbes wie bei Platon 
und Aristoteles Versammlungsdemokratie. Im Unterschied zu den altgriechi
schen Staatstheorien aber ist Hobbes' Erörterung der Demokratie statisch, nicht 
dynamisch, und stilisierend-fallorientiert, nicht vergleichend. Obendrein diffe
renziert Hobbes nicht nach Demokratieformen. Auch thematisiert er nicht die 
Funktionsvoraussetzungen der Demokratie. Doch das ist, so muss der Gerechtig
keit halber hinzugefügt werden, nicht der Stoff für das eigentliche Thema seiner 
Staatstheorie, nämlich die Begründung einer Theorie der souveränen absolutisti
schen Herrschaft, von der ihr Verfasser erwartet, dass nur sie den Weg weist, auf 
dem Bürgerkrieg, gewaltsamer Tod und Chaos vermieden werden können. 

In die Vorgeschichte der neuzeitlichen Demokratietheorie kann man Hobbes 
wahrlich nicht einreihen (Ottmann 2006: 303). Dennoch enthält seine Staatstheo
rie Elemente, die sich später in der Theorie des Liberalismus und der modernen 
Demokratie als nützlich erweisen. Dazu zählen Hobbes' Entthronung von Natur 
und Gott in der Staats- und Gesellschaftstheorie zugunsten einer weltlichen Legi
timationslehre (Kersting 1996, 2007), die These von den natürlichen Rechten des 
Einzelnen, ferner die Idee des - individualistisch, egalitaristisch und prozedura
listisch begründeten Gesellschaftsvertrags, überdies die Auffassung, die Men
schen seien Nutzenmaximierer, und schlussendlich die Überzeugung, der absolu
te Herrscher habe "Sorge für die Sicherheit des Volkes" zu tragen (Leviathan: 255) 
-und für seine Wohlfahrt. Diese Elemente mildem die absolutistischen Schluss
folgerungen, die Hobbes aus der radikal-individualistischen Begründung des 
Staates zieht. Sie machen seine Lehre zu einem Denkgebäude des "aufgeklärten 
Despotismus" (Kraynak 1995: 567) und qualifizieren ihn insofern zum 11Ahnherr 
des modernen Liberalismus" (Kersting 2002a: 7). In demokratietheoretischer 
Hinsicht liegt zudem eine Stärke von Hobbes in der scharfen Kritik an strukturel
len Betriebsmängeln der Herrschaft der Vielen. 

2.3 Grundlegung des frühliberalen Konstitutionalismus: John Locke 

Die der Demokratie zugewandte Politische Philosophie kommt erst nach Hobbes 
zum Zuge. Den Anfang macht der frühliberale Konstitutionalismus. Er lehrt die 



58 

Bändigung staatlicher Gewalten durch Recht, Gesetz und Legitimationspflicht 
Zwei Werke ragen in demokratietheoretischer Hinsicht heraus: die Staatstheorie 
von John Locke (1632-1704), insbesondere die Two Treatises of Government (1690), 
die Zwei Abhartdlungen zur Regierung, und die Gewaltenteilungslehre Montes
quieus (1689-1755), von der das nächste Kapitel handelt. 

Mit Zwei Abhandlungen zur Regierung legt Locke das Fundament einer welt
lich legitimierten, antiabsolutistischen Staatsverfassung. Die dort entfaltete Lehre 
von der rechtmäßigen, nicht-absolutistischen Staatsverfassung kleidet er in die 
Sprache der naturrechtlich, eigentumsrechtlich und konstitutionalistisch begrün
deten Lehre der legitimen Herrschaft über grundsätzlich freie, gleiche Staatsbür
ger. Locke kritisiert die absolutistische Monarchie radikal im Unterschied zu 
Hobbes. In diese Kritik und Lockes Lehre von der rechten Herrschaft gehen nicht 
nur politische Überzeugungen ein, sondern auch religiös tief verankerte. Sie wur
zeln in der Auffassung, die Menschen seien Geschöpfe Gottes (Cranston 1985: 
210). Nicht minder einflussreich ist Lockes konfessionelle Bindung. Er gehört zu 
einer Partei, die in England einen katholischen Thronfolger, obendrein einen mit 
absolutistischen Neigungen, mit allen Mitteln zu verhindern sucht. Das ist ange
sichts der anstehenden Thronfolge des zum Katholizismus konvertierten Bruders 
von König Karl Il. eine reale Gefahr. Auch sie gehört zum Kontext der Zwei Ab
handlungen zur Regierung. Diese sind nicht nur eine "systematische Absage an den 
Absolutismus", sondern auch eine "politische Streitschrift" (Schwaabe 2007a: 
152). Sie richtet sich gegen den drohenden Absolutismus des Königshauses der 
Stuarts und soll, so die Hoffnung ihres Auftraggebers, des Grafen von Shaftesbu
ry, zur Abwehr einer katholischen Thronfolge in England dienen. 

Von der Kritik der absoluten Monarchie und vom Entwurf einer freieren 
Staatsverfassung handelt ein Großteil der Zwei Abhandlungen zur Regierung. Die 
erste Abhandlung hinterfragt die Rechtfertigung der absoluten Monarchie. Ihr 
Objekt der Kritik ist allerdings nicht Hobbes, sondern vielmehr Robert Filmers 
Patriarcha, or the Natural Power of Kings (1680), das "Flaggschiff des Royalismus im 
17. Jahrhundert" (Goldie 1985: 313). Filmers patriarchalische Staatslehre hatte das 
Königtum aus der Herrschaftsgewalt abgeleitet, die Gott Adam gegeben habe, 
und in der absoluten Monarchie die einzig legitime Herrschaftsordnung gesehen. 
Filmers Patriarcha spiegelte den PatriarchaUsmus der damaligen Agrargesell
schaft wider, deckte sich mit der staatskirchlichen Orthodoxie, sprach aus, was 
das Volk gerne hörte, und wurde vom Hof und von den Königstreuen hoch ge
schätzt. Die Konstruktion des Naturzustandes aber, mit der Denker wie Thomas 
Hobbes und nun auch John Locke argumentierten, war für den PatriarchaUsmus 
Filmers Teufelszeug. 
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Filmers Lehre kam auch der anglikanischen Staatskirche gelegen. Zudem 
war sie politisch einflussreich. Wer sie kritisierte, riskierte einiges. Die Königs
treuen zu Lockes Zeiten beriefen sich weitgehend auf Filmers Begründung mo
narchischer Herrschaft aus dem "divine right of kings", dem göttlichen Recht der 
Könige. Locke aber verwarf Filmers Ableitung politischer Prinzipien aus der 
Heiligen Schrift. Insoweit folgte er Hobbes' Spuren. Der Lehrmeinun& wonach 
der Herrscher von Gott legitimiert sei, versagte er ebenso seine Zustimmung wie 
der Auffassung, die patriarchalische Familie sei ein auch für die Politik geeigne
tes Muster. 

Das bereitet den Boden für die Zweite Abhandlung über die Regierung. Sie wird 
die "Hauptschrift des Anti-Absolutismus" (Brandt 2008: 312). In ihr entwirft 
Locke, weit über den Auftrag einer Kampfschrift gegen die katholische Thronfol
ge hinausgehend, eine naturrechtlich fundierte Gesellschafts- und Staatstheorie, 
die viele jener Grundsätze des späteren Liberalismus andenkt, die in der Ge
schichte der Demokratie und der Demokratietheorie einflussreich werden sollten, 
die natürliche Freiheit und Gleichheit des Menschen beispielsweise und das 
Recht jedes Einzelnen auf Eigentum. Darunter versteht Locke im engeren Sinne 
Besitz an materiellen Gütern und im weiteren Sinn "Lives, Liberties, and Estates" 
(Two Treatises of Government li, § 123), also Leben, Freiheit und Vermögen (Scho
chet 2000). Hinzu kommen die religiöse Toleranz, die Suprematie der Gesell
schaft über das Politische, sodann die Herrschaft des Rechts, ferner die Gewalten
trennung zwischen Legislative und Exekutive, weiterhin das Widerstandsrecht 
der Bürger gegen jede unrechtmäßige Regierung und überdies das Regieren mit 
eng begrenztem Staatszweck und begrenzten Machtmitteln der öffentlichen Ge
walt, und zwar auf der Basis der Zustimmung des Staatsvolkes ("government by 
consent"). Dadurch wird Locke "einer der Väter der Gewaltenteilungslehre" 
(Ottmann 2006: 361) und ein Vorkämpfer der Lehre von der Volkssouveränität 
(Euchner 2004), obwohl er diese Begriffe nicht gebraucht. 

Locke zufolge besitzt der Mensch im Naturzustand das Recht auf Leben, Frei
heit und Besitz und ist berechtigt, dieses mit Gewalt zu verteidigen. Dementspre
chend ist der eigentliche Zweck des Gemeinwesens, das die freien Bürger per Ge

sellschaftsvertrag gründen, vorrangig der Schutz des Eigentums im oben erwähn
ten dreifachen Sinne von Leben, Freiheit und Besitz. Ein radikaler Bruch in der 
Lehre legitimer Herrschaft und in der Bestimmung der Zwecke des Gemeinwesens! 
Nicht mehr um Verbesserung oder Erlösung der Seelen geht es in Lockes Staatsthe
orie. Nicht auf Bestrafung von Laster oder Sünde zielt sie oder darauf, Wahrheiten 
zu propagieren oder die Herrschaftsgewalt durch göttlichen Auftrag zu legitimie
ren. Vielmehr rückt Lockes Staatstheorie den Rechtsanspruch der Bürger auf Schutz 
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in den Mittelpunkt, den Rechtsanspruch auf Schutz von Leben, Freiheit und Besitz. 
Entsprechend begrenzt sollen die Machtmittel der Staatsgewalten sein. Die legisla
tive Gewalt, für Locke schon die nominell höchste Staatsgewalt, soll deshalb nur 
innerhalb eng gezogener Grenzen agieren. Die Grenzen der Legislative werden 
durch das Vertrauensverhältnis festgelegt, welches die Naturrechte und das Gesetz 
Gottes, das dem Menschen die Erhaltung als oberstes Gebot vorschreibt, sowie die 

Gesellschaft geschaffen haben. Die erste Grenze der Legislative liegt darin: Sie muss 
mit öffentlich bekanntgemachten, festen, allgemeinen Gesetzen regieren, mit Geset
zen, die für alle gleichermaßen gelten, für Arme ebenso wie für Reiche. Zweitens 

dürfen die Gesetze auf kein anderes Ziel gerichtet sein als auf, so heißt es im Origi
nal, "the Peace, Safety, and publick good of the People", also auf "Frieden, Sicherheit 
und das öffentliche Wohl des Volkes" (Zwei Abhandlungen II, § 131). Drittens ist 

Machtaufteilung der Staatsgewalten auf Legislative und Exekutive eine Vorform 

der Gewaltenteilung, der allerdings noch die selbständige richterliche Gewalt fehlt. 
Viertens bedarf die Erhebung von Steuern ausdrücklich der Zustimmung des Vol

kes oder seiner Abgeordneten. Und fünftens ist es unzulässig, die gesetzgebende 
Gewalt auf andere zu übertragen oder anders anzulegen, als es das Staatsvolk, das 

die Legislative begründet, getan hat. 

2.4 Legitime Macht = Macht + Recht + Zustimmung 

Wie viele vor ihm unterscheidet Locke zwischen drei grundlegenden Staatsfor
men: vollkommene Demokratie, Oligarchie und Monarchie. Allerdings fehlt die 

Aristokratie. Ferner basiert die Unterscheidung auf dem Sitz der gesetzgebenden 

Gewalt- nicht auf der Zahl der Herrschenden und der Qualität der Herrschaft, 

wie noch in der ersten Staatsformenlehre des Aristoteles. Im Falle der vollkom
menen Demokratie besitzt die Mehrheit der Staatsbürger die gesamte öffentliche 

Gewalt. Sie kann diese anwenden, um dem Gerneinwesen Gesetze zu geben und 

diese durch Beamte ihrer eigenen Wahl vollstrecken zu lassen. Legt die Mehrheit 

des Staatsvolkes die Gewalt der Gesetzgebung in die Hände einiger Auserwähl
ter, wozu auch deren Erben oder Nachfolger zählen können, handelt es sich um 

eine Oligarchie. Wird die Legislative einem Einzelnen anvertraut, hat man es mit 

einer Monarchie zu tun. Mischverfassungen sind möglich und zulässig, im Un

terschied zu Hobbes' Theorie. Lockes Verfassungsideal, die gemäßigte Monar

chie, ist eine solche Mischverfassung. 
Die Form der Regierung hängt ab von der Entscheidung der Mehrheit der 

Legislative. Die Legislative muss aus dem Staatsvolk hervorgehen. Dies ist das 
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urdemokratische Element in Lockes Theorie. Die Mehrheit des Demos entschei
det letztlich über die Staatsform. Ob der Demos sich mehrheitlich für Demokratie, 
Monarchie oder Oligarchie ausspricht, ist für Locke zweitrangig. Die Einsetzung 
einer absolutistischen Regierung wäre allerdings unzulässig (Thornas 1995: 27ff.). 
Entscheidend ist, dass die jeweiligen Gewaltenträger sich an die Normen des 
rechten Regierens in dem oben erwähnten Sinne eng umgrenzter Staatszwecke 

und eng begrenzter Machtmittel halten. Nur wenn sie das tun und die Rechte der 

Bürger respektieren, handelt es sich um eine legitime Staatsgewalt. "Legitirnate 
power is power plus right" (Harnpsher-Monk 1992: 103) - legitime Staatsmacht 
ist Macht plus Recht. Diese These fasst Lockes Konzept in eine bündige Formel. 

Sie ist allerdings zu ergänzen: Die Staatsmacht bedarf letztendlich der Zustim
mung - der freien, individuellen, vertrauensvollen, gegebenenfalls stillschwei

genden Zustimmung der Mehrheit (Ottrnann 2006: 358f.). 
Die von Locke bevorzugte Regierung ist grundverschieden von Hobbes' 

Souverän. Lockes Regierung hat die Gestalt einer gewaltenteiligen, durch das 
Widerstandsrecht eingehegten konstitutionellen Monarchie mit aristokratischen 

Elementen. In ihr gilt die Koexistenz des Hause of Lords und des Hause of Com
mons, in dem das besitzende Bürgerturn vertreten ist, als erstrebenswertes Ele
ment einer Mischverfassung. Allerdings ist Lockes Regierung keine schwache 

Staatsmacht Die Meinung, sie lenke einen" souveränitätslosen Staat" (Scott 2000), 

führt irre. Denn Lockes Regierung kann sehr stark sein - aufgrund der Konzent

ration auf wenige Zwecke und genau umrissene Tätigkeitsfelder und wegen des 

Fehlenseiner eigenständigen Judikative als dritter Gewalt (Neurnann 1986c). 
Das unterstreichen auch Lockes Ausführungen zur exekutiven und föderati

ven Gewalt des Staates sowie zur Prärogative in den Zwei Abhandlungen (II §§ 143 

ff.). Es gibt nach Locke in jedem Staat neben der Legislative und der Exekutive 

eine föderative Gewalt, die zumeist mit der Exekutive vereinigt ist. Die föderative 
Gewalt ist die Gewalt über Krieg und Frieden und über sonstige außenpolitische 

Angelegenheiten. Sie soll der Sicherheit des Volkes und der Vertretung seiner 

Interessen nach außen dienen. Die föderative Gewalt kann allerdings weit weni
ger präzise durch zuvor gefasste feste allgerneine Gesetze gelenkt werden als die 

nach innen wirkende exekutive Gewalt. Im Falle der föderativen Gewalt sind 

nicht Gesetze die Richtschnur, sondern Klugheit und Handeln nach bestem Wis

sen und Können. 
Hinzu kommt die Prärogative (Zwei Abhandlungen II Kp. 14). Sie ist die 

"Macht, ohne Vorschrift des Gesetzes, zuweilen sogar gegen das Gesetz, nach 
eigener Entscheidung für das öffentliche Wohl zu handeln" (Zwei Abhandlungen II 
§ 160), also "eine Art Notstandsrecht" (Euchner 2004: 103) zwecks Aufrechterhal-
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tung von Staat und Gesellschaft in Fällen, in denen die gesetzeskonforme Tätig
keit nicht ausreicht und die Staatsräson den Einsatz anderer Mittel erfordert (Fa
tovic 2004). Ferner kann die Prärogative zur Begnadigung verwendet werden. 
Zudem berechtigt sie- das ist politisch besonders zentral- zur Einberufung des 
Parlaments oder zur Weigerung, das Parlament zusammentreten zu lassen. 

Wer aber soll darüber urteilen, ob die Prärogative rechtmäßig ausgeübt 
wird? Locke zufolge kann es zwischen einer exekutiven Gewalt mit Prärogative 
und einer Legislative, deren Zusammentreten vom Willen der Exekutive abhän
gig ist, auf Erden keinen Richter geben. Dies gilt selbst in dem Fall, in dem die 
Exekutive oder die Legislative sich anschickt, das Volk zu knechten oder gar zu 
vernichten. Auch dann bleibt nur als Heilmittel die Anrufung des Himmels (Zwei 
Abhandlungen II § 168). Doch dieses Heilmittel hat es in sich. Es legt die Spur zum 
Widerstandsrecht (Euchner 1969: 1, 214f., Specht 1989: 184). Denn die Anrufung 
des Himmels heißt Anrunmg einer Instanz, deren Gesetz es dem Menschen ver
wehrt, seine Selbsterhaltung zu vernachlässigen oder aufs Spiel zu setzen. 

Hier stößt man auf einen politisch besonders brisanten Teil von Lockes 
Staatslehre. Locke beharrt auf dem Widerstandsrecht gegen unrechtmäßige Herr
schaft (Marshall 1994), so wie früher vor allem die Katholiken im überwiegend 
protestantischen England auf ein Widerstandsrecht gegen den weltlichen Herr
scher bestanden hatten. Lockes Widerstandsrecht aber ist in der Lehre verankert, 
es sei rechtmäßig, ungerechter und ungesetzlicher Gewalt entgegenzutreten (Zwei 
Abhandlungen li §§ 199 ff.). Der tiefste Grund für das Recht auf Widerstand liegt 
darin, dass die höchste Gewalt im Staate der Legislative zukommt und das 
Staatsvolk befugt ist, die Legislative abzuberufen oder zu ändern, wenn es zur 
Ansicht gelangt ist, die gesetzgebende Gewalt handele dem Vertrauen, das in sie 
gesetzt wurde, zuwider (Zwei Abhandlungen li § 149). Keineswegs gibt Lockes 
Theorie jedem politisch Unzufriedenen ein Recht auf Widerstand. Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme dieses Rechtes sind vielmehr ein fortwährender 
schwerwiegender Macht- und Rechtsmissbrauch zulasten des Gemeinwohls und 
ein Beschluss des Staatsvolkes, wonach ein solcher Missbrauch vorliegt (Zwei 
Abhandlungen II § 240). 

Das Recht auf Widerstand steht allerdings nicht jedermann zu, sondern nur 
den Vollbürgern. Zu Lockes Lebzeiten umfasste der Kreis der Vollbürger nicht 
sonderlich viele. Die Wohlhabenden zählten dazu, der höhere und der niedere 
Adel, die Gewerbetreibenden, die vorwiegend protestantischen, insbesondere 
puritanischen Unternehmer und Kaufleute, deren wirtschaftliche Existenz von 
der Politik der Monarchie gefährdet wurde, was sie in Gegensatz zum Königtum 
brachte und weithin zu Parteigängern des Parlaments machte. 
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2.5 Autoritäre, liberale und demokratische Elemente in Lockes Politiktheorie 

Locke ist ein ursprünglich vom gottesfürchtigen Puritanismus herkommender 
aufgeklärter "Whig-Philosoph" (Goldie 1985: 286), also Anhänger einer Denkrich
tung, die Englands Geschichte hauptsächlich als fortwährendes Ringen von Kro
ne und Parlament und schlussendlich als Triumph des Parlaments über die auto
kratische Monarchie deutet. Davon zeugt auch Lockes Verfassungsideal: die 
gemäßigte Monarchie mit vitalem Parlament. Beide sind durch die Rechtsfigur 
des "King in Parliament" miteinander verzahnt: Jeder Parlamentsakt und jedes 
Gesetz erfordert die Zustimmung des Königs. Der Monarch wirkt somit an der 
Gesetzgebung maßgeblich mit- als Staatsoberhaupt, ja: als ,,Vetospieler" (Tsebe
lis 2002), doch weder als Agendasetter noch als oberster Gesetzgeber. 

Locke wird in der Sekundärliteratur als "frühliberaler Denker" gewertet 
(Schwan 1991: 197), als einer der "Urväter des Liberalismus" (Schwaabe 2007a: 
150), als "Philosoph der liberalen Freiheits- und Mitspracherechte" (ebd.: 167), als 
"The First Liberal Democrat" (Faulkner 2001 ), ja: als "maßgeblicher Theoretiker 
des demokratischen Verfassungsstaates" (Dreier 2006: 37). Auch gilt Locke als 
Autor einer anti-absolutistischen Streitschrift (Euchner 2004), als Verfasser einer 
"Art Bibel des nachabsolutistischen Denkens" (Weber-Fas 2003: 86) und als Pa
tron des Minimalstaates, der den Zweck der Regierung im Schutz von Rechten 
sieht, nicht in der Kultivierung von Tugend oder im Seelenheil (Goldie l997b: 
xxvii). Diese Zuordnungen passen viel besser als Lockes Verortung in der Ahnen
reihe autoritären oder totalitären Denkens (Vaughan 1925: 156) oder in der Lehre 
des "Besitzindividualismus" (Macpherson 1962), die, wie zuvor schon Marx 
(1961: 61), in Locke das Sprachrohr einer modernen, nutzenmaximierenden Bour
geoisie sieht. 

Wie weit der demokratische und der liberale Geist in Lockes Politiktheorie 
reicht, ist allerdings umstritten. Zweifelsohne finden sich beide Strömungen in 
seinem Werk und brechen sich in ihm wirkungsvoller Bahn als im älteren Schrift
tum (Faulkner 2001). Allerdings hat Locke sich erst nach 1660 von einem staats
autoritären Denker hin zu einem liberaleren Theoretiker entwickelt. 1660 hätte er 
noch kaum etwas von dem unterstützt, was er später in den Two Treatises of Go
vernment befürwortet- Toleranz, Widerstandsrecht und Gegnerschaft gegen ein 
absolutistisches Regime (Marshall 1994: XV). Die autoritätsstaatlichen Spuren 
werden jedoch nie ganz getilgt. Für eine freiheitliche Staatsverfassung erhebt 
Locke seine Stimme. Doch den Minderheitenschutz vernachlässigt er so sehr, 
dass tyrannische Mehrheiten entstehen können. Für religiöse Toleranz tritt Locke 
ein, doch Atheisten stehen für ihn außerhalb des Gesetzes. Auch die Katholiken 
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können nicht auf seine Duldung zählen. Der Katholizismus und seine Anhänger 
gefährden aus seiner Sicht Staat und Gesellschaft (Goldie 1997a). Außerdem defi
niert Locke die Zugehörigkeit zum Demos exklusiv. Nur Männer sind Vollbürger 
und von ihnen nur jene, die überhaupt Eigentum im Sinne von Leben, Freiheit 
und Vermögen haben (Euchner 2004: 98), kurz: die "Steuerzahler" (Euchner 1997: 
283). Das sind zu Lockes Zeiten nur wenige Hunderttausende, aber es sind mehr 

als seinen Parteigängern aus der Aristokratie lieb ist (Thomas 1995: 29f.). Zudem 
wirbt Locke für eine Wohlfahrtspolitik, die sich aus religiös fundierter Barmher

zigkeit speist. Zugleich jedoch sind die Auflagen, die er in An Essay On The Poor 
Law für arbeitsfähige Arme empfiehlt, überaus rigide. 

Die liberalen und die demokratischen Elemente von Lockes Abhandlungen 
werden langfristig wirkungsmächtiger. Bedeutung gewinnen sie vor allem in der 

Rezeption der Two Treatises of Government. Das gilt insbesondere für Lockes Kon
zept einer Herrschaft, die auf Naturrecht, religiöser Fundierung, Gesetz und 

Gewaltenteilung und auf zustimmungspflichtiger Regierung beruht, zudem der 

Sicherung von Freiheitsspielräumen und Eigentümerinteressen verpflichtet ist 
und obendrein anvertraute Herrschaft auf Widerruf verkörpert. Der Unterschied 

zur Doktrin des "göttlichen Rechts der Könige" könnte kaum größer sein! Und 
welch ein Unterschied zu Thomas Hobbes, aber auch zur Theorie und Praxis der 

absolutistischen Monarchie, so wie Locke sie erlitten hatte, bevor er mit dem 
Machtantritt Wilhelms von Oranien 1689 zu einem einflussreichen, nunmehr an 

Leib und Leben nicht mehr gefährdeten politischen Denker und Berater wurde! 
Dennoch waren die Zwei Abhandlungen über die Regierung auch nach 1689 po

litisch brisant. Geschrieben wurde das Werk größtenteils schon während der 

sogenannten Exklusionskrise von 1680 bis 1683. In ihr wirkten der Graf von Shaf
tesbury, Lockes Patron, Anwalt der Interessen der Dissenters, einer der ersten 

englischen Kapitalisten und ein "Katholikenfresser" (Ottmann 2006: 344), und 

John Locke, Arzt und Ratgeber des Grafen, an Bestrebungen mit, die Erbfolge zu 

beseitigen. Das richtete sich gegen Jakob, dem zur katholischen Kirche übergetre

tenen Bruder Karls II., der gemäß der Erbfolge der Nachfolger Karls II. werden 
sollte und dies auch wurde. Infolgedessen konnten Shaftesbury und andere an 

der Exklusionskrise beteiligte Whigs, unter ihnen Locke, ihr Leben nur durch 

Flucht nach Holland retten. Das war 1683. Die gefahrlose Rückkehr nach England 
ermöglichte erst die Glorious Revolution von 1689, der ohne Blutvergießen erfol

gende Thronwechsel von dem Katholiken Jakob II. zu dem holländischen Calvi
nisten Wilhelm von Oranien (William III.) und zu Maria II., einer Tochter Jakobs 

II. -ein Machtwechsel, der die Rekatholisierung Englands verhinderte. 
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Im Jahr der Glorious Revolution erschienen auch Lockes Zwei Abhandlungen 
über die Regierung, allerdings anonym und mit dem Druckdatum 1690. Zwei
felsohne sollte ihre Publikation die Umwälzung von 1689 rationalisieren, wenn
gleich sie nicht zu diesem Anlass niedergeschrieben worden waren. Richtig freu
en konnte sich William III. der Zwei Abhandlungen über die Regierung aber nicht. 
Obwohl Locke dem neuen König die Rechtmäßigkeit der Thronbesteigung im 
Vorwort zu den Abhandlungen bescheinigt, macht das 16. Kapitel der Zweiten 
Abhandlung hiervon entscheidende Abstriche. In ihm kritisiert Locke die Lehre, 
auf die sich William III. beruft, nämlich die Auffassung, wonach eine militärische 

Eroberung souveräne Herrschaft begründe. Dieser Herrschaft aber mangele es an 
ausreichender Legitimität. Selbst in einem gerechten Krieg habe der Eroberer 
durch einen Sieg kein Recht auf Herrschaft erworben (II §§ 175 ff., 185, 196). Auch 

hier erweist sich Lockes Schrift als Beitrag zur Grundlegung eines frühliberalen 

Konstitutionalismus, also zur Bändigung staatlicher Gewalten. Dafür aber per

sönlich einzustehen, hätte auch bei einem milderen Herrscher als William III. 
gefährlich werden können. Insoweit konnte Locke, zeitlebens "an extremely sec
retive man" (Cranston 1985: xiii), sich auf gute Gründe berufen, als er beschloss, 

die Two Treatises ofGovernment 1689 anonym zu publizieren. Erst 1713, neun Jahre 
nach seinem Ableben, wurde dieses Werk mit dem Namen seines Verfassers 
versehen. 
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Kapitel3 
Montesquieus Idee der "gemäßigten Demokratie" 

Aufklärungsphilosophie, Kritik geburtsständischer Privilegienordnung und Ver

urteilung absolutistischer Herrschaft spielten in der kontinentaleuropäischen 

Staatstheorie eine ebenso bedeutende Rolle wie im englischsprachigen Raum. 

Nicht minder wirkungsvoll als John Locke kritisierte beispielsweise Montesquieu 

die absolutistische Herrschaft. Montesquieu, so die Kurzform für Charles-Louis 

de Secondat, Baron de Ia BnMe et de Montesquieu (1689-1755), gehört wie Locke 

zu den Denkern, auf die sich die Mitstreiter im Unabhängigkeitskampf der engli

schen Kolonien in Nordamerika und die Architekten einer Verfassung der Verei

nigten Staaten von Amerika beriefen. Montesquieus "Meisterwerk" (Shklar 1987: 

49) ist die 1748 veröffentlichte Schrift De l' Esprit des Loix ou Du rapport que les loix 

doivent avoir avec Ia constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la reli

gion, le commerce, etc. - Vom Geist der Gesetze oder Vom Bezug, den die Gesetze zur 

Verfassung jeder Regierung, den Sitten, dem Klima, der Religion, dem Gewerbe und 

Handel usw. haben müssen. Diese Abhandlung ist ein "wissenschaftlich-belehren

des Buch" und zugleich "ein Traktat über das richtige verfassungspolitische 

Handeln" (Forsthoff 1951: XX), das den Geist der Gesetze in Staat und Gesell

schaft fassen will. Dazu gehören sowohl die politisch-juristischen Gesetze eines 

Landes als auch soziale und natürliche Gesetz- oder Regelmäßigkeiten. 

3.1 Die Krise des französischen Staatsabsolutismus 

Wie Locke sieht Montesquieu sich nicht als Anhänger der Demokratie. Er ist 

vielmehr Fürsprecher einer konstitutionellen aufgeklärten Monarchie und ein 

früher Liberaler (Pangle 1973). Er verteidigt zudem die Privilegien des Adels 

(Richter 1994: 49, Ottmann 2006: 432). Montesquieus Hauptthema ist nicht die 

Demokratie, sondern der Despotismus, vor allem die Neigung des französischen 

staatsabsolutistischen Königtums zur ungezügelten Herrschaft (Campagna 2001: 

51ff.). Sein Leitmotiv, die "Kritik am Despotismus" (Ottmann 2006: 433), speist 

sich aus dem "aristokratischen Geist der Aufklärung" (Schlosser 1990). Doch bei 

der Suche nach besseren Staatsformen entwickelt Montesquieu Konzepte, die 

auch für die Demokratie höchst wichtig sind. Insoweit trägt Montesquieu wie 

Locke mittelbar zur Demokratietheorie bei, nicht direkt. Der Kern seines Beitra

ges ist ein durchdachtes System der Machtkontrolle und Gewaltenbalancierung, 

das politische Macht mäßigen und die Sicherheit der Vollbürger gewährleisten 
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soll. Zudem bekräftigt Montesquieu die Auffassung, eine "gemäßigte Demokra

tie" (Schwan 1991: 218)- im Sinne einer konstitutionellen Monarchie mit demo

kratischen Zügen - komme auch für Flächenstaaten in Frage, nicht nur für 

Kleinstgemeinwesen. Das wirft neues Licht auf den Wert repräsentativdemokra

tischer Institutionen. 

Der Stachel von Montesquieus Kritik aber gilt der Monarchie, vor allem der 

Königsherrschaft in Frankreich. Ihrem Selbstverständnis nach ist die französische 

Königsherrschaft göttlich legitimiert. Doch im Gegensatz zu älteren Theorien 

begreift sie die göttliche Legitimierung nicht als Auftrag zur Begrenzung ihrer 

Macht. Die französischen Könige folgen vielmehr der Lehre der unteilbaren Sou

veränität von Bodin und anderen Verfechtern des Staatsabsolutismus. Dieser 

Lehre nach unterliegt die Macht des Königs keinen Beschränkungen außer denen, 

die ihm sein Gewissen auferlegt. Allerdings laboriert die französische Monarchie 

am Erbübel der Souveränität, dem GeldmangeL Um diese Not zu lindern, neigt 

die Monarchie zu übermäßiger Nutzung von Ressourcen. Das geschieht auf Kos

ten des gemeinen Volkes und geht mitunter auch zulasten der wohlhabenden 

Schichten. Zudem bedient sich die französische Monarchie im großen Stil des 

Ämterverkaufs. Ämter werden Privatbesitz, und durch Privatbesitz gelangt man 

zu neuen Ämtern. Man kann die Ämter wie Waren kaufen und verkaufen; ihre 

Preise schwanken mit der Konjunktur, so schrieb Franz Neumann (1986a: 152f.). 

Doch Verkauf und Kauf von öffentlichen Ämtern, auch von Adelspatenten, öff

nen der Korruption Tür und Tor und bereiten den Weg für einflussreiche Interes

sengruppierungen, die im Schatten der Königsherrschaft Schutz für ihre Anlie

gen, vor allem die Förderung ihrer wirtschaftlichen Interessen, suchen. 

Die Egalisierung, die von der absolutistischen Monarchie ausgeht und die 

durch Verkauf von Ämtern und Adelspatenten bestärkt wird, ist allerdings Gift 

~r die traditionelle Gesellschaftsstruktur. Zeichen hierfür sieht Montesquieu im 

Uberhandnehmen von Müßiggang, Niedertracht und Laster am französischen 

Königshof. Wenn der Staat "eine Gesellschaft ist, in der es Gesetze gibt" (De 

l'Esprit des Loix XI, 3), ist das absolutistische Frankreich unter Ludwig XIV., Re

gent von 1643 bis 1715, und Ludwig XV., Regent von 1715 bis 1774, ein Staat, in 

dem die Gesetze nicht angewandt werden oder schlecht sind. 

Vor diesem Hintergrund ist Montesquieus harte Kritik am Tun und Lassen 

der Königsherrschaft zu lesen: "In den Monarchien bringt die Politik die wichti

gen Dinge mit sowenig wie möglich Tugend zu Wege" (De l'Esprit des Loix III, 5). 

Vor diesem Hintergrund ist auch Montesquieus Staatsformenlehre zu würdigen. 

In ihr kommt die Monarchie nicht gut weg, im Gegensatz zur "gemäßigten De

mokratie" (Schwan 1991). Montesquieu beginnt diese Lehre- wie in der aristote-
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lischen Staatsformentheorie - mit der Analyse idealtypisch gezeichneter Staats
formen. Wie bei Aristoteles ist Montesquieus Ausgangspunkt die Politik, die 
Regelung der öffentlichen Angelegenheiten. Die Politik ist das Zentrum von Staat 
und Gesellschaft. Deshalb sieht Montesquieu den Schlüssel zum Verstehen des 
allgemeinen Zustandes eines Landes und seiner Geschichte in der Analyse der 
Staatsverfassung nicht in der Ökonomie, wie in den Wirtschaftswissenschaften, 
der Wirtschaftssoziologie oder der marxistischen Politischen Ökonomie, und 
auch nicht vorrangig in der Gesellschaft, wie in der modernen Soziologie. 

3.2 Montesquieus Staatsformenlehre 

Montesquieus Staatsformenlehre reflektiert die Kenntnis der antiken Republiken, 
der Kleinstaaten Italiens und Deutschlands sowie der Monarchien des neuzeitli
chen Europas. Montesquieu klassifiziert die Staatsverfassungen mit einem Drei
erschema, im Unterschied zum Zwei-Variablen-Schema der Ersten Staatsformen
lehre des Aristoteles. Die Zahl der Herrschenden, die Art der Souveränitätsaus
übung und die Differenz zwischen Mäßigung und Despotie sind die Hauptgrö
ßen (Aron 1968: 24ff.). Montesquieus Staatsformenlehre stützt sich nicht länger 
auf die Unterscheidung von Einerherrschaft Herrschaft der Wenigen und Herr
schaft der Vielen, sondern auf eine neue Typologie. Ihre Grundformen sind die 
Despotie, die Monarchie und die Republik. In der Despotie richtet "ein einzelner 
Mann ohne Regel und Gesetz alles nach seinem Willen und Eigensinn". Monar
chisch ist jene Regierungsform, "bei der ein einzelner Mann regiert, jedoch nach 
festliegenden und verkündeten Gesetzen". Als republikanisch stuft Montesquieu 
die Regierungsform ein, in der "das Volk als Körperschaft bzw. bloß ein Teil des 
Volkes die souveräne Macht besitzt" (De l' Esprit des Loix II). 

Die Republik gliedert Montesquieu in zwei Unterformen: Aristokratie und 
Demokratie. Sobald "das Volk als Körperschaft die souveräne Macht besitzt, 
haben wir eine Demokratie vor uns. Sobald die souveräne Macht in den Händen 
eines Teils des Volkes liegt, heißt sie Aristokratie" (De l'Esprit des Loix II, 2). Die 
Demokratie ist für Montesquieu die Staatsform, in der das Volk die gesetzgeben
de Gewalt ausübt und in der ihm grundsätzlich die Entscheidung über die Ver
fassungs- und Einzelgesetzgebung obliegt. Allerdings ist dabei nicht an die un
teilbare Souveränität wie bei Bodin, Hobbes und später Rousseau gedacht, son
dern an die Befugnis zur Wahl der zur Führung der Staatsgeschäfte geeigneten 
Organe der Beratung und Regierung. An ein Ratskollegium oder einen Senat 
denkt Montesquieu hierbei und an die Ernennung der Minister durch das Volk. 

Demokratie" 

Dass die Stimmabgabe des Volkes öffentlich erfolgt, wertet Montesquieu als "ein 
grundlegendes Gesetz der Demokratie" (ebd.). Im Unterschied dazu sollen die 
Abstimmungen in der Legislative und der Regierung geheim sein - den heutzu
tage geltenden Gepflogenheiten mithin entgegengesetzt. 

Wie schon in der aristotelischen Lehre, setzt Montesquieu die Staatsformen 
in Beziehung zur Sozialstruktur, wenngleich deren Untersuchung bruchstückhaft 
bleibt. Parallel zur Differenzierung zwischen Aristokratie, Monarchie und Demo
kratie wird die Sozialstruktur zergliedert in Adel, König und Volk. Unter "Volk" 
versteht Montesquieu, wie seine Zeitgenossen, nicht das gesamte Volk, sondern 
"nur das vermögende Bürgertum" (Riklin 1989: 434). Das niedere Volk (le bas
peuple) gilt ihm nicht als politisch wichtige Kraft. Wiederum in Übereinstimmung 
mit dem Zeitgeist besteht der Demos bei Montesquieu ausschließlich aus Män
nern. 

Diese Engführung des Demos-Begriffs teilt Montesquieu mit der Theorie 
und der Praxis der athenischen Demokratie. Allerdings hat die Sozialstruktur, die 
Montesquieus Schriften widerspiegeln, schon modernere Züge angenommen. 
Keimformen der bürgerlichen Gesellschaft zeichnen sich ab, beispielsweise der 
Aufstieg des Besitzbürgertums. Im Unterschied zur überlieferten Demokratieleh
re betont Montesquieu aber die Notwendigkeit einer Repräsentativverfassung. 
Eine Versammlungsdemokratie nach althergebrachtem Muster hält er für ein 
Regime voller Nachteile (De l'Esprit des Loix XI, 6). Allerdings löst er sich noch 
nicht ganz von der traditionellen Auffassung, dass die Demokratie nur für über
sehaubare Gemeinwesen passe. Der Natur der Republik entspreche ein kleines 
Territorium, so heißt es im VIII. Buch von De l'Esprit des Loix. Für mittelgroße 
Länder eigneten sich vor allem monarchische Staatsverfassungen und für Groß
reiche despotische Staatsformen. 

Montesquieus Lehre von den Staatsverfassungen erschöpft sich nicht in der 
Nachzeichnung der "Natur" der Regierungsformen, ihrer Struktur oder instituti
onellen Ordnung. Hinzu kommen kulturelle Größen, die "Gesinnung" der Staats
bürger, die die Institutionenordnung erst lebensfähig macht (Bubner 2002: 149f.). 
Von der "Natur" der Regierung unterscheidet Montesquieu nämlich ihr "Prin
zip". Nur wer ihre "Natur" und ihr "Prinzip" berücksichtigt, kommt der Staats
form auf die Spur. "Ihre Natur macht sie zu dem, was sie ist, ihr Prinzip bringt 
sie zum Handeln", so heißt es in Oe /'Esprit des Loix (III, 1). Dieser Lehre zufolge 
regiert der Herrscher am besten, der nicht nur den Institutionen gerecht wird, 
sondern auch dem jeweiligen Prinzip. Die Erörterung der Prinzipien beginnt 
Montesquieu mit einem Paukenschlag: "Zum Fortbestand oder zur Stützung 
einer monarchischen oder einer despotischen Regierung ist keine sonderliche 
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Tüchtigkeit vonnöten. Unter der einen regelt die Kraft des Gesetzes alles oder 
hält alles zusammen, unter der anderen der immer schlagkräftige Arm des Herr
schers. In einem Volksstaat ist aber eine zusätzliche Triebkraft nötig: die Tugend" 
(De /'Esprit des Loix III, 3). Tugend ist nicht rein moralisch zu verstehen, sondern 
im Sinne einer politischen Verhaltens- und Einstellungssteuerung, die im Vor
wort zu Vom Geist der Gesetze als "die Liebe zum Vaterland und zur Gleichheit" 
definiert wird. Der tugendhafte Mensch ist einer, "der die Gesetze seines Landes 
liebt und aus Liebe zu den Gesetzen seines Landes handelt" (ebd.). Gesetzesliebe 
und Gesetzestreue sind nicht nur im Sinne des Legalitätsprinzips und des Geset
zesgehorsams zu verstehen. Von Alexander Schwan stammt der von der moder
nen Politischen Kultur-Forschung inspirierte Vorschlag, die Gesetzesliebe als 
Chiffre für "Aktivität, Beteiligtsein, Bindung" zu werten, als "eine Art Solidarität 
und Konsensbereitschaft, die im gesellschaftlichen Leben zur Gewährleistung der 
staatlichen Ordnung aufgebracht werden muß" (Schwan 1991: 215). 

Es lohnt, den Unterschied zwischen dem Prinzip der Demokratie und den 
Grundsätzen der Monarchie, der Aristokratie und der Despotie genauer zu be
trachten. Während die Tugend (,)a vertu") als Treibkraft der Demokratie gilt, 
zählt die Mäßigung ("moderation") als "Seele" der aristokratischen Regierungs
form. Das Prinzip der Monarchie ist die Ehre ("l'honneur"). Doch Ehre meint 
nicht vorrangig Ehrenwertigkeit, sondern dient als Sammetbezeichnung für 
"vordergründige und äußerliche Scheinwerte" (Weigand 1965: 31). Die Despotie 
schließlich bedarf der Furcht ("la crainte"). Sie hat die Tugend nicht nötig, und 
die Ehre wäre ihr gefährlich. 

Hinsichtlich der Prinzipien schneidet die Demokratie gut ab, jedenfalls im 
Spiegel von Tugendlehren. Denn für sie wird am meisten Tugend benötigt, für 
die Aristokratie aber und insbesondere für die Monarchie deutlich weniger, und 
für die Despotie ist sie gänzlich entbehrlich. Die Reihung spiegelt die Kritik am 
Tun und Lassen des Hofes im absolutistischen Frankreich unter Ludwig XIV. und 
Ludwig XV. wider. Wie tugendlos es dort zuging, hat Montesquieu verschiedent
lich geschildert. Gehört nicht in der Monarchie die Spöttelei über die Tugend 
unter den Höflingen zum guten Ton? Herrschen in ihr nicht "Ehrgeiz mitten im 
Müßiggang, Niedertracht mitten im Streben, Gier, ohne Arbeit reich zu werden.. 
Wahrheitsscheu, Schmeichelei, Verrat, Falschheit, Vernachlässigung aller einge
gangenen Verpflichtungen.. Verachtung der Staatsbürgerpflichten, Furcht vor der 
Tugend des Herrschers, Hoffnung auf seine Schwächen" und anderes mehr (De 
l'Esprit des Loix III, 5)? 

Montesquieus Porträt von Ludwig XIV. zeugt ebenfalls von gehöriger Dis
tanz zur französischen Monarchie: "Ludwig XIV. war weder friedliebend noch 
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kriegerisch. Er beherrschte die Formen der Rechtsprechung, der Politik und der 
Gottergebenheit und hatte das Wesen eines bedeutenden Königs. Sanft zu seinen 
Dienstboten, tolerant zu seinen Hofleuten, geizig gegenüber dem Volk, unruhig 
wegen seiner Feinde, despotisch in seiner Familie, König in seinem Hofstaat, hart 
in den Räten, Kind in Gewissensfragen, getäuscht von allem, was Könige narrt: 
den Ministern, Frauen und Frömmlern; stets regierend und regiert; unglücklich 
in seinen Entscheidungen.. die Toren mögend, die Talente erduldend, den Geist 
fürchtend, ernsthaft in seinen Liebschaften und seiner letzten Zuneigung, 
schwach im Mitleiderwecken, ausdruckslos in seinen Erfolgen, standhaft in sei
nen Niederlagen, mutig im Tod. Er liebte die himmlische Herrlichkeit und die 
Religion, doch man hinderte ihn während seines ganzen Lebens daran, sie ken
nenzulemen. Wohl keinen vonalldiesen Fehlern hätte er gehabt, wenn er besser 
erzogen worden wäre oder ein wenig mehr Geist besessen hätte" (Montesquieu: 
Pensees, Paris 1949-51, zitiert nach Desgraves 1992: 99f.). 

Montesquieus Staatsformenlehre unterscheidet sich von den älteren Theo
rien nicht nur durch die eigenwillige Zuordnung der Aristokratie und der Demo
kratie zur Republik Auch die Kombination der Staatsformen- und der Sozial
strukturanalyse ist neu. Zudem sind seine "Prinzipien" der Staatsverfassungen 
von einem kulturalistisch-individualistischen Ansatz beeinflusst (Forsthoff 1951) 
- eine weitere Innovation. Der jeweils vorherrschende Menschenschlag oder der 
politische Charakter prägt die Staatsform, so lautet eine von Montesquieus The
sen. In ihr äußert sich eine zugleich individualistische und kulturalistische Fun
dierung der Staatsformenlehre. Allerdings ist sie vormodern, wie insbesondere 
die Annahme zeigt, es gebe einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen indi
viduellen Charakterzügen und Verhalten einerseits und Struktur sowie Funkti
onsweise der Staatsform andererseits. Doch dieser Annahme entgeht, wie sehr 
das Funktionieren von Staatsformen von Eigenregeln und Eigengesetzmäßigkei
ten sowie von intermediären Institutionen zwischen Staat und Gesellschaft ab
hängt. Im Übrigen begreift Montesquieu individuelle Tugenden und Laster über
wiegend als exogene Größen, anstatt sie als endogen, als von Staat und Gesell
schaft wesentlich mitgeprägte Variablen zu deuten. 

Zurück zum demokratietheoretischen Gehalt von Montesquieus Werk 
Manche haben aus seinem Vergleich der Staatsformen die Parteinahme für die 
Demokratie herausgelesen, so Weigand (1965: 31) und Mittermaier/Mair (1995: 
97). Doch das überspannt den Bogen. Überzogen ist auch die These, Montesquieu 
sei "trotz aller scharfen Kritik im einzelnen fest zu den überkommenen politi
schen Institutionen und auch zum König Ludwig XV." gestanden (Mensching 
1992: 35). Gänzlich abwegig ist die Behauptung, Montesquieu sei reaktionär ge-
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wesen (Althusser 1959). Gewiss: Montesquieu ist nicht fortschrittsoptimistisch, 
sondern konservativ (Aron 1968, Neumann 1986a). Er setzt auf den Adel und auf 
gezügelte Königsherrschaft Allerdings beeindrucken ihn die freiheitlichen Ord
nungen, vor allem diejenige Englands, und dies lässt ihn nach einer geeigneten 
Mischung von monarchischer, aristokratischer und demokratischer Herrschaft 
suchen (Krause 2000). Letztlich befürwortet Montesquieu eine konstitutionell 
verfasste aufgeklärte Monarchie auf der Basis einer gesellschaftlichen Gewalten
teilung zwischen Krone, Adel und Bürgertum und auf der Grundlage gegenseiti
ger Kontrolle der Staatsgewalten (Riklin 1989). Die gemäßigte Monarchie auf 
institutioneller und sozialer Gewaltenverteilungsbasis ist das Leitbild (Weinacht 
1999). Und damit erfahren demokratische Elemente der Staatsverfassung eine 
größere Wertschätzung als zuvor. 

3.3 Montesquieus Gewaltenverteilungslehre 

Vom Geist der Gesetze ist ein wirkungsmächtiger Beitrag zur Verfassungslehre. 
Besondere Bedeutung kommt dem England-Kapitel im XI. Buch des Werkes zu. 
In ihm analysiert Montesquieu die "konstitutionelle Maschinerie" (Aron 1968: 34) 
einer zeitgenössischen gemäßigten Monarchie. Und dort entwickelt er ein Ideen
gebäude, das lange fehlgedeutet wurde, nämlich als Theorie der Gewaltentren
nung, als Theorie der Separation der Staatsgewalten Legislative, Exekutive und 
Judikative in voneinander abgeschottete Teilgewalten. In Wirklichkeit aber kon
struiert Montesquieu ein freiheitliches Modell der Gewaltenverteilung und -ba
lance (Riklin 1989, 1999). Ausdrücklich spricht er im XII. Buch des Vom Geist der 
Gesetze von einer "certaine distributiondes trois pouvoirs", also von Verteilung 
oder Aufteilung der öffentlichen Gewalten, nicht von Separierung und wechsel
seitiger Isolierung (Imboden 1959, Korioth 1998). Montesquieus Gewaltenvertei
lung beruht auf einer Synthese von "Legalität, Grundrechten, Machtteilung und 
Mischverfassung" (Riklin 1989: 420), an der die maßgebenden gesellschaftlichen 
Kräfte beteiligt sind: Krone, Adel und Bürgertum. 

Das demokratietheoretisch Bedeutungsvolle von Montesquieus Gewalten
verteilungsmodell liegt vor allem in dreierlei. Die "Grundidee" hat Riklin so 
benannt: "Weil der Mensch, der Macht hat, zum Machtmissbrauch neigt, wenn er 
nicht auf Grenzen stößt, ist es zwingend, dass die Macht auf mehrere Machtträger 
verteilt wird, die sich wechselseitig am Machtmissbrauch hindern" (Riklin 2006: 
290). Deshalb lautet Montesquieus Leitsatz: "que le pouvoir arrete le pouvoir". 
Jede Staatsgewalt hat die andere in Schach zu halten (De l'Esprit des Loix XI, 4) 
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der Gegensatz zu Bodins oder Hobbes' Lehre der ungeteilten Souveränität könnte 
nicht größer sein. Zweitens kommt die Auffassung hinzu, die Gewaltenbalance 
sorge für Sicherheit und Freiheit. Und drittens geht es um Einbindung auch der 
Demokratie in ein System der Mischverfassung und Machtteilung (Riklin 1989, 
2006: 269ff.). 

Montesquieus Modell der Gewaltenbalance besteht aus vier Komponenten: 
1) den Staatsgewalten ("pouvoirs", "puissances"), die in legislative, exekutive 
und rechtsprechende Gewalt unterschieden werden, 2) den tonangebenden ge
sellschaftlichen Kräften, vor allem Krone, Adel und Besitzbürgertum, 3) den 
Staatsorganen, zu denen die Wahlberechtigten zählen, die Volkskammer, die aus 
Erbadligen zusammengesetzte Adelskammer, das periodisch in neuer Zusam
mensetzung tagende und durch Los aus dem Volk hervorgehende Volksgericht, 
weiterhin das Adelsgericht als Ausschuss der Adelskammer des Parlaments, 
überdies der Monarch als Erbmonarch und die Minister als Berater des Königs, 
und 4) den Befugnissen ("facultes"), wozu beispielsweise die Kompetenz, Reprä
sentanten zu wählen und Gesetze zu erlassen, gehört. 

Die Komponenten des Gewaltenbalancemodells verknüpft Montesquieu 
nach bestimmten Regeln (Riklin 1989: 429). Der ersten Regel zufolge kann keine 
Freiheit herrschen, wenn zwei oder drei Gewalten ausschließlich nur einer gesell
schaftlichen Kraft oder einem Staatsorgan zustehen. Der zweiten Regel nach kann 
keine Freiheit gegeben sein, wenn eine der drei Gewalten ausschließlich nur einer 
gesellschaftlichen Kraft oder einem Staatsorgan anvertraut ist. Die dritte Regel 
besagt, es könne keine Freiheit geben, wenn die tonangebenden gesellschaftlichen 
Kräfte nicht an jeder der drei Gewalten angemessen beteiligt werden, sofern sie 
diesen unterworfen sind. Der vierten Regel zufolge sollen Gleichheit und Unab
hängigkeit der wichtigsten gesellschaftlichen Kräfte - wiederum sind Krone, 
Adel und Bürgertum gemeint- die Grundlage der Zusammenarbeit bilden. 

Montesquieus System der Gewaltenteilung sieht die Verteilung und Be
schränkung der Staatsgewalten und der gesellschaftlichen Kräfte vor. Die daraus 
resultierende Architektur der institutionellen und sozialen Gewaltenbalancierung 
lässt sich mit Riklin so beschreiben: "Die gesetzgebende Gewalt ist auf die drei 
sozialen Kräfte Volk, Adel und König bzw. die drei Organe Volkskammer, Adels
kammer und Monarch verteilt. Dabei hat das Volk bzw. die Volkskammer die 
stärkste Stellung, der Monarch die schwächste, während der Adel bzw. die 
Adelskammer die Mitte einnimmt - Mitte im Doppelsinn von mittlerer Stärke 
und vermittelnder Kraft. Kein Gesetzgebungsakt kommt zustande ohne die Zu
stimmung aller drei sozialen Kräfte bzw. aller drei mit gesetzgebenden Kompe
tenzen ausgestatteten Organe. Auch die ausführende Gewalt liegt in den Händen 
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aller drei sozialen Kräfte bzw. der drei Organe der Volkskammer, der Adels
kammer und des von seinen Ministern unterstützten Monarchen. Hier hat nun 
freilich der Monarch den stärk.<;;ten Anteil. Das Parlament kann die Exekutivent
scheidungen nicht verhindern; insofern nimmt es an der Exekutive nicht teil( ... ), 
aber es hat präventive (Gesetzes- und Finanzbindung des Monarchen) und re
pressive Einflußmöglichkeiten (Kontrolle der Gesetzesausführung, Kontrolle und 
Bestrafung der Minister). Die rechtsprechende Gewalt ist auf zwei soziale Kräfte 
bzw. vier Organe (Volksgericht, Adelsgericht, Volkskammer, Adelskarnrner) 
verteilt. Nur der Monarch hat hier keinen Anteil" (Riklin 1989: 433f.). 

Dem Parlament steht als Hauptfunktion die Gesetzgebung zu. Allerdings 
kontrolliert es nicht die gesamte Legislative. Überdies erfüllt es exekutive und 
judikative Nebenfunktionen. Im Unterschied zum modernen parlamentarischen 
Regierungssystem lässt Montesquieus Schema die Exekutive nicht aus dem Par
lament hervorgehen. Andernfalls müsste eine freiheitsschädigende Gewaltenver
einigung in Kauf genommen werden (De /'Esprit des Loix XI, 6). Für den Monar
chen und die Gerichte gelten weitere Bestimmungen. Die Hauptfunktion des Mo
narchen ist die Ausführung der Gesetze und des Völkerrechts. Allerdings be
stimmt nicht nur der Monarch die Exekutivgewalt. Andererseits hat er eine legis
lative Nebenfunktion. Das Volksgericht nimmt einen Teil der judikativen Gewalt 
wahr; es hat ausschließlich eine rechtsprechende Funktion. Dem Adelsgericht ist 
ebenfalls ein Teil der Judikative anvertraut, doch seine Mitglieder nehmen auch 
Parlamentsmandate wahr (Riklin 1989: 433f.). 

Die Befugnisse in Montesquieus Gewaltenverteilungslehre (im Sinne von 

"facultes") 18 an der Zahl - sind teils ausschließlich nur einem Organ anver
traut, teils zwei konkurrierenden Staatsorganen. Nur die Befugnis, den Erlass von 

Gesetzen zu verhindem oder zu genehmigen, ist auf drei Organe verteilt, auf die 
Volkskammer, die Adelskammer und den Monarchen. 

Montesquieus Lehre der Gewaltenverteilung und -balancierung zufolge sol
len sich die Staatsgewalten und die sonstigen Mächte gegenseitig in Schach hal
ten. Der Machtausgleich unter den Gewalten soll durch ein System ineinander
greifender Vetorechte ("droits d'ernpikher") hergestellt werden. Diese sind eben
so wichtig wie die Aufteilung der Gewalten durch Zuweisung an verschiedene 
gesellschaftliche Träger. Das ist der zweite zentrale Gedanke der Gewaltenvertei
lungslehre von Montesquieu: Zum Machtausgleich unter den Staatsgewalten 
kommt der Ausgleich unter den sozialen Kräften hinzu. Allerdings haben in 
diesem Ausgleich der Monarch und der Adel eine privilegierte Stellung, das Volk 
ist nachrangig - ein weiteres Zeichen dafür, dass Montesquieu nicht vorrangig 
für die Demokratie wirbt. Die Einrichtung zweier Gesetzgebungskammern bei-
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spielsweise dient nicht zuletzt dazu, die Privilegien des Adels vor dem Zugriff 
der Volkskammer zu schützen. Und vorn Prinzip der Volkssouveränität bei
spielsweise findet sich in Montesquieus Gewaltenbalanderungsrnodell "ebenso
wenig eine Spur wie von einer Bevorzugung des bürgerlichen Standes" (Forsthoff 
1951: XXXII). Montesquieus Gewaltenbalancierungslehre verleugnet weder Her
kunft noch Standeszugehörigkeit ihres aristokratischen Verfassers. Man kann sie 
sogar als modifizierte Fassung des Lehrsatzes lesen, wonach der Adel ohne Mo
narchie und die Monarchie ohne den Adel nichts sind. Allerdings basiert dieser 
Lehrsatz bei Montesquieu auf einer modernisierten Koalition von Adel und Kö
nigtum, die gegenüber dem Bürgerstand offen ist und auf einem System der 
Gewaltenverteilung und Gewaltenbalance beruht, das die Fortführung autokrati
scher Herrschaft außerordentlich erschwert. 

Zu den vielen Wurzeln von Montesquieus Gewaltenverteilungsmodell ge
hört die Wertschätzung der politischen Institutionen Englands, dieertrotz aller 
Vorbehalte gegen ihre Neigung zu "extremer Freiheit" und gegen den Geist des 
am Eigennutzen ausgerichteten Materialismus der Engländer hochhält (Krause 
2000). Montesquieu beeindruckt die Freiheit, die er in England herrschen sieht. 
England ist für ihn das freieste Land der Welt. Frei, weil der König nicht die 
Macht besitze, irgendeinem Bürger Unrecht zuzufügen, da seine Befugnisse 
durch das Gesetz des Parlaments beschränkt und kontrolliert seien. Allerdings sei 
auch die Herrschaft des Unterhauses begrenzt. Vor allem fehle ihm der Zugriff 

auf die Exekutive. Montesquieu diagnostiziert ein Gleichgewicht von exekutiver 
und legislativer Gewalt im Zusammenspiel der englischen Institutionen. 

Vieles arn England seiner Zeit gefiel Montesquieu. Dafür hatte der Verfasser 
des Vom Geist der Gesetze auch andere, nicht-politische Gründe: Einen beträchtli
chen Teil der landwirtschaftlichen Produkte und des Weines, den sein südöstlich 
von Bordeaux gelegenes Gut abwarf, exportierte Montesquieu mit beachtlichem 
Gewinn nach England. Ästhetische Vorlieben kamen hinzu. Die englische Gar
tenarchitekturhatte es ihm so sehr angetan, dass er den Wald vor dem Fenster 
seines Arbeitszimmers im Schloss La Brede, wo er geboren worden war und in 
dem er sein Werk Vom Geist der Gesetze schrieb, roden und zu einem englischen 
Park umformen ließ. Allerdings vermittelt Montesquieus Darstellung der engli
schen Verfassung ein geschöntes Bild der politischen Verhältnisse Englands. Die 
dortige Gewaltentrennung beispielsweise war lediglich eine Forderung der engli
schen Opposition, aber nicht Teil der Regierungspraxis. Auch würdigt Montes
quieu die politischen Parteien in England keines Wortes. Man hat angesichts 
solcher Lücken gefragt, ob Montesquieus England-Interpretationfehlerhaft oder 
geschönt sei, um einen besseren Angriffspunkt zur Kritik der französischen Ver-



76 Tei/1: moderner Demokratietheorien 

hältnisse zu erlangen. Letzteres leuchtet allerdings nicht ein, denn Montesquieu 
zeichnet ein facettenreiches Bild von England. Mit erkennbarem Vergnügen legt 
er auffällige Diskrepanzen bloß und spießt die Anfälligkeit der an sich lobens
werten politischen Institutionen des Königreichs auf. Ihre eigentliche Schwäche 
liegt in den Charakteren der Engländer, so Montesquieu, der auch über andere 
Völker bissig urteilen kann, so über die Niederländer oder die Bayern (Desgraves 
1992: 220, 216): "Die Engländer sind ihrer Freiheit nicht mehr würdig", so 
schreibt er an einer Stelle. "Sie verkaufen sie an den König; und wenn der König 
sie ihnen zurückgäbe, würden sie sie ihm wiederverkaufen" (ebd.: 234). Noch 
derber und zudem stereotypisierend kritisiert Montesquieu den Lebenswandel 
der Engländer: "Der Engländer braucht ein gutes Abendessen, ein Mädchen und 
Wohlstand; da er nicht in der vornehmen Welt verkehrt und sich damit begnügt, 
bringt er sich, sobald sich sein Schicksal verschlechtert, um oder wird zum Dieb" 
(ebd.: 235). 

3.4 Funktionsvoraussetzungen der Demokratie 

Demokratietheoretisch interessant ist Montesquieu nicht nur, weil er den Despo
tismus kritisiert und die Demokratie in der Staatsformenlehre aufwertet. Auf
schlussreich ist auch seine Diagnose der Funktionsvoraussetzungen und Zerfalls
bedingungen demokratischer Staatsverfassungen. Die Demokratie gedeiht am 
ehesten in Kleinstaaten und dort, wo ein hohes Maß an Gleichheit gegeben ist. 
Hinzu kommt eine politisch-kulturelle Größe: "l'amour de l'egalih\", die Liebe 
zur Gleichheit. Diese schränkt den Ehrgeiz ein (De /'Esprit des Loix V, 3). Überdies 
zählt die Genügsamkeit zu den Demokratievoraussetzungen. Da in der Demokra
tie jedermann "das gleiche Wohlergehen und die gleichen Vorteile finden soll, 
soll er auch die gleichen Annehmlichkeiten genießen und die gleichen Erwartun
gen hegen". Doch das ist nur bei "allgemeiner Genügsamkeit" zu erwarten (ebd.). 
Von der "Liebe zur Genügsamkeit" verspricht sich Montesquieu zudem Be
schränkung der Erwerbsgier. Nicht an absolute Gleichheit ist dabei gedacht, wohl 
aber an maßvolle Vermögensunterschiede. Stabilisiert wird die Demokratie Mon
tesquieu zufolge ferner durch gleichmäßigere Verteilung des Bodenbesitzes, 
Abbau von Macht- und Herrschaftsunterschieden, beispielgebende Institutionen 
und Eindämmung all dessen, was dem Prinzip der Demokratie der politischen 
Tugend im oben erörterten Sinn- abträglich ist, wie "Nachlässigkeiten, Fehlgrif-

eine gewisse Abkühlung der Vaterlandsliebe, gefährliche Beispiele und An
fänge von Korruption" (De l'Esprit des Loix V, 19). 
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Emile Durkheim, ein Klassiker der Soziologie, hat Montesquieu als bedeu
tenden Vorläufer der sozialwissenschaftliehen Methodik gewertet (Durkheim 
1953). Zu Recht! Der sozialwissenschaftliehen Forschung weit vorgreifend, erör
tert Montesquieu beispielsweise Zusammenhänge zwischen Staatsformen und 
kulturellen Größen, etwa religiösen Traditionen oder klimatischen Bedingungen, 
und dies auf erfahrungswissenschaftlicher Grundlage und oft mit Hilfe des inter
kulturellen Vergleichs (Richter 1969). Zwar ist sein Gedankengang mitunter un
systematisch, anekdotisch und nicht immer zwingend (Sabine 1963: 556 ff.). 
Mängelbeladen sei Vom Geist der Gesetze, doch voller bewundernswerter Dinge, so 
spottete Voltaire (Hampson 1983: 24). Doch Montesquieu verdient mehr Lob. 
Auch sind ihm instruktive kulturalistische Thesen zugutezuhalten, selbst wenn 
diese mitunter schematisch vereinfachen und von christlicher Apologetik gefärbt 
sind. So postuliert er einen Zusammenhang zwischen Religion und Staatsverfas
sung: Eine gemäßigte Regierun~ gleichviel ob aristokratisch oder demokratisch, 
passe besser zur christlichen Religion, während die Despotie sich besser für isla
mische Glaubensgemeinschaften eigne. Die Ursache liegt nach Montesquieu in 
politisch-kulturellen Unterschieden der Religionen. Die Predigt der "Sanftmut" 
im Evangelium hat er im Sinn und die hiermit gegebene Differenz zum despoti
schen Grimm, die in der christlichen Glaubensgemeinschaft verbotene Vielweibe
rei, die den Herrscher weniger weit von den Untertanen abschließe, sodann die 
größere Gesetzestreue des Herrschers und seine geringere Todesfurcht (De 

l'Esprit des Loix XXIV, 3). 
Auch zwischen Katholizismus und Protestantismus einerseits und Staats

formen andererseits konstruiert Montesquieu Zusammenhänge. Die katholische 
Religion passt besser zur Monarchie, die protestantische eher zur Republik. Der 
Grund? Die Völker des Nordens haben für Montesquieu mehr Sinn für Unabhän
gigkeit und Freiheit. Das ist besonders verträglich mit einer Religion, die ohne ein 
Oberhaupt nach Art des Papsttums und ohne straffe innerkirchliche Hierarchie 
auskommt. Nicht nur die Gesetze selbst, sondern der jeweilige "Geist der Geset
ze", also die Gesamtheit der sozialkulturellen, politisch-kulturellen und regiona
len Bedingungen, macht den Unterschied. Und nur wer diesen "Geist der Geset
ze" beim Regieren beachtet, wird erfolgreich regieren können (De l'Esprit des Loix 
XXIV, 3-5). Auch wenn die Bedeutung kultureller Faktoren für politische Institu
tionen heute differenzierter betrachtet werden (siehe Kapitel 24), so ist es doch 
Montesquieus Verdienst, als einer der ersten Staatsdenker auf den systematischen 
Einfluss von kulturellen Größen auf die Staatsverfassung aufmerksam gemacht 
zu haben. 
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Montesquieu erörtert Strukturen, handlungsleitende Prinzipien und Voraus

setzungen der Demokratie und erkundet zudem ihre Störanfälligkeit und Zer

fallsbedingungen. Ihr Prinzip zu wahren, also die Tugend beizubehalten, ist eine 

anspruchsvolle Aufgabe. Dabei drohen der Demokratie Gefahren. Kommt ihr 

"der Geist der Gleichheit" abhanden und gewinnt der "Geist der Ungleichheit" 

die Oberhand, wird sie entarten (De /'Esprit des Loix VIII, 2). Auseinanderbrechen 

wird die Demokratie aber auch, wenn "der Geist extremer Gleichheit einreißt" 

(De l'Esprit des Loix VIII, 3). Der "Geist der Ungleichheit" formt die Demokratie 

zur Aristokratie oder zur Einerherrschaft um. Der "Geist extremer Gleichheit" 

hingegen mündet in Despotie. Gleiches kann geschehen, wenn der Demokratie 

die "Liebe zur Frugalität" verlorengeht 
Ursache des Verfalls einer jeden Staatsform ist für Montesquieu die Erosion 

der kulturellen Grundlagen. Der Verfall beginnt fast immer mit der Auflösung 

ihrer Grundsätze, mit zuviel oder zuwenig Gleichheit in der Demokratie, mit 

willkürlicher Machtanwendung im Fall der Aristokratie, mit Abschaffung inter

mediärer Gewalten und übermäßiger Konzentration politischer Macht in der 

Monarchie und mit Selbstzerstörung aufgrund der inneren Logik der Despotie 

(De !'Esprit des Loix VIII). Auch an dieser Stelle erweist sich der "Geist der Geset

ze" als eine Schlüsselgröße. 

3.5 Würdigung von Montesquieus "freiheitlichem Staatsmodell" 

Montesquieus Staatsmodell ist seiner Zeit voraus. Das gilt sowohl für die Gewal

tenverteilungslehre als auch für die demokratietheoretische Bedeutung seines 

Werkes. In ihm wird die Gewaltenverteilung mit dem "monarchischen Prinzip" 

kombiniert, das lange als der Logik der Gewaltenteilung entgegengesetzt galt 

(Korioth 1998). Montesquieus Staatsmodell enthält zudem demokratiefreundliche 

Züge. Sie haben manche dazu verleitet, sein Staatsmodell insgesamt als "liberali

sierte" Demokratie (Sartori 1992) zu werten oder als "gemäßigte Demokratie" 

(Schwan 1991) einzustufen. Doch Montesquieu ist kein Parteigänger der Demo

kratie. Vielmehr favorisiert er, hin- und hergerissen von der "Spannung zwischen 

aristokratischer Vorliebe und republikanischer Neigung" (Ottrnann 2006: 450), 

eine gemäßigte konstitutionelle Monarchie mit aristokratischem und republikani

schem Beiwerk. Von Demokratie ist nach wie vor nur in schmaler Dosierung die 

Rede: Demos heißt bei Montesquieu Volk abzüglich der großen Mehrheit des 

"niederen Volkes". Und Demokratie ist für ihn primär ein ideeller, programmati

scher Bestandteil einer scharfen Kritik am französischen Absolutismus. 
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Gleichwohl sind Montesquieus demokratietheoretische Elemente für die 

damalige Zeit radikal (Weigand 1965: 31, 77). Manche schreiben ihnen sogar 

"revolutionäres Potential" zu (Schwan 1991: 216). Tatsächlich werden sich füh

rende Köpfe der Französischen Revolution auf Montesquieu als geistigen Ahn

herrn berufen (Hampson 1983). Auch in die Verfassung der Vereinigten Staaten 

von Amerika werden seine Lehren Eingang finden. 

Montesquieus "Verurteilung des Despotismus" (Fetscher 1985: 444) und sei

ne Kritik der Monarchie und des Monarchen trugen ihm allerdings die Ungunst 

des Hofes ein (Desgraves 1992: 99f.). Auch die Kirche brachte er gegen sich auf. 

Beleidigung der Religion, Naturreligion und Mangel an christlicher Überzeugung 

warf sie ihm vor. Drei Jahre nach der Erstveröffentlichung von 1748 wurde Vom 

Geist der Gesetze sogar auf den Index gesetzt (Desgraves 1992: 350f., 358f.). Zudem 

distanzierten sich etliche Personen, die sich in einzelnen Passagen des Werkes zu 

harsch kritisiert sahen, Genuas Kaufleute beispielsweise und die Finanziers der 

Staatsverschuldung (ebd.: 342f.), von Montesquieu. Größte Aufmerksamkeit fand 

Montesquieus Kritik jedoch bei der intellektuellen Opposition gegen den Staats

absolutismus, und praktisch-politisch hat sein Werk vor allem in Westeuropa 

und Amerika nachhaltig gewirkt. Auch die genuin wissenschaftliche Bedeutung 

seines Werkes ist groß. Montesquieus Staatsformenlehre ist lehrreich, auch in 

demokratietheoretischer Hinsicht. Sie hat eine beachtliche empirische Kompo

nente und demonstriert ein gutes Gespür für sozialwissenschaftliche Analyse 

(Durkheim 1953), auch wenn die Methodik noch nicht ausgereift und die Beweis

führung mitunter impressionistisch ist. Doch der sozialwissenschaftliche Gehalt 

von Montesquieus Staatsformenlehre, insbesondere ihre Sensibilität für instituti

onelle und kulturelle Variablen, setzt Maßstäbe. Rund hundert Jahre später wird 

Alexis de Tocqueville die Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika 

systematisch hinsichtlich des Spannungsverhältnisses von Gleichheit und Freiheit 

untersuchen - unter anderem mit Begriffen und Methoden, die auf Montesquieu 

und auf Analytiker, die auf seinem Werk aufbauen, zurückgehen. Besonders 

fruchtbar für die Theorie und Praxis des demokratischen Verfassungsstaates ist 

Montesquieus Lehre der Balancierung der Staatsgewalten und der gesellschaftli

chen Kräfte (Weinacht 1999a, 1999b). Mit ihr trägt Montesquieu Wegweisendes 

zur Theorie des Verfassungsstaates und zur konstitutionellen ZügeJung der 

Herrschaft bei, auch zur Theorie und Praxis der Demokratiebändigung. 
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Kapitel4 
Radikale Theorie der Volkssouveränität: Rousseaus Beitrag zur 
Demokratietheorie 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), einer der höchstgeachteten Schriftsteller und 

Philosophen im Frankreich des 18. Jahrhunderts, zählt bis heute zu den großen 

politischen Denkern. Sein Werdegang aber unterscheidet ihn von anderen Vor

denkern der Politik, von dem Oxforder Magister Thomas Hobbes beispielsweise, 

von dem Gelehrten John Locke oder dem Universitätslehrer Adam Smith. Rous

seau entstammte einer kleinbürgerlichen, calvinistischen Genfer Familie, blieb 

ohne systematische Schulbildung und hat nie studiert. Allerdings kam ihm eine 

beispiellose Begabung zum Selbststudium zugute. Zudem wurde er als "ein 

Wanderer zwischen den Ländergrenzen, den gesellschaftlichen Klassen und den 

Konfessionen" (Nonnenmacher 1989: 194) mit den unterschiedlichsten Erfah

rungswelten vertraut. Jahrelang führte er das Leben eines Vagabunden. Sodann 

war er Schützling und Hausfaktotum des niederen Adels. Später wirkte er als 

Diener des Hochadels, Schreiber in einer kleinstädtischen Verwaltung, Musikleh

rer, Hauslehrer, Privatsekretär, Sekretär an der französischen Botschaft in Vene

dig, Mitglied des Kreises der Intellektuellen, die die Enzyklopädie herausgaben, 

Komponist, Poet, Verfasser von Erziehungsromanen und als Staatsphilosoph 

(Gaul2001). 
In seinen Schriften beklagte Rousseau das Elend des armen Volkes, geißelte 

die Zustände der zeitgenössischen Gesellschaft und ihre beschönigende Deutung 

in der Staatsphilosophie, kritisierte die Monarchie und den Adel und blieb doch 

bis zu seinem Tode ein Schützling von Mäzenen aus diesem Kreis. Geboren wur

de Rousseau in Genf. Zu Ruhm aber gelangte er in Paris, dem damaligen Zent

rum der intellektuellen Welt, die er zugleich liebte und hasste. Ruhelos wanderte 

er auch zwischen den Glaubensgemeinschaften hin und her: vom Calvinismus 

zum Katholizismus und später wieder zurück. Doch das schützte ihn nicht vor 

der Verurteilung seiner Schriften durch die Kirche. Als die Pariser Zensurbehör

de und alsbald auch der Stadtrat seiner Heimatstadt Genf gar den Emile und den 

Gesellschaftsvertrag verboten (1762), floh Rousseau zunächst nach England, dann 

nach Neuchätel in der Schweiz, damals eine preußische Enklave, bis er 1770 wie

der nach Frankreich zurückkehrte. 
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4.1 Rousseaus Ansatz 

Rousseaus Werk umfasst weit mehr als Beiträge zum politischen Denken (Riley 

2001). Doch an dieser Stelle soll nur sein demokratietheoretischer Beitrag gewür

digt werden. Für dieses Anliegen sind Rousseaus Politische Schriften und moral

philosophischen Abhandlungen von besonderem Interesse (Rousseau 1977a). 

Aus den Politischen Schriften ragt Du Cantrat Social heraus, Vom Gesellschaftsver

trag oder Grundsätze des Staatsrechts, so der Titel der Übersetzung ins Deutsche, 

eine Abhandlung, die 1762, auf dem Höhepunkt von Rousseaus Ruhm, veröffent

licht wurde. Die wichtigsten moralphilosophischen Beiträge hatte Rousseau 

schon zuvor publiziert - im ersten und im zweiten Diskurs. Im ersten Diskurs, 

dem Discours sur les Seiences et les Arts (1750), hatte er den Fortschrittsglauben der 

Aufklärung vehement attackiert und ihrenungebremsten "Vernunftstolz" (Höffe 

2001: 178) schneidend kritisiert: die Vernunft, die Wissenschaften und die Künste 

trügen allesamt zur Umformung des ursprünglich natürlichen und tugendhaften 

Menschen zu einem lasterhaften, sittenlosen, rohen Wesen bei. Hier entwickelte 

Rousseau eine seiner Hauptthesen: Die Zivilisation bringt nicht Fortschritt, son

dern Unheil. Die moderne Gesellschaft korrumpiert und versklavt den ursprüng

lich guten, freien Menschen. Dass "der Mensch von Natur aus gut ist und daß es 

allein die Institutionen sind, durch welche die Menschen böse werden", war für 

Rousseau zur Gewissheit geworden (zitiert nach Starebinski 1977: 9). Davon 

zeugt auch der erste Satz im Ersten Buch des Cantrat Social: "Der Mensch ist frei 

geboren, und überallliegt er in Ketten." 
Im zweiten Diskurs - er war dem Ursprung der Ungleichheit unter den 

Menschen gewidmet (1755) -radikalisiert Rousseau seine Kritik der gesellschaft

lichen Zustände. Nun gründet er sie auf die Lehre vom Naturzustand, in dem die 

Menschen friedlich mit ihresgleichen gelebt hätten. Nicht als historische Be

schreibung war das gedacht, sondern als Hintergrund für die "Anklage der Ge

sellschaft" (Starobinski 1977) und als Gegenentwurf zum Naturzustand in Hob

bes' Theorie. Bei Hobbes ist der Mensch im Naturzustand dem anderen ein Wolf, 

bei Rousseau wird er dies erst durch die Gesellschaft. Das Unheil beginnt mit der 

Eigentumsbildung, so argumentiert Rousseau nunmehr gegen John Locke. Die 

Eigentumsbildung führt zu verhängnisvoller, die natürlichen Unterschiede hin

sichtlich Kraft und Intelligenz weit übersteigernder sozialer Ungleichheit und 

dazu, dass die vertragliche Überformung des Antagonismus zwischen Armen 

und Reichen die Reichen stärkt und den "Betrugsstaat der Reichen" (Kersting 

2003b: 15) zustande bringt. Rousseaus Abrechnung mit denjenigen Vertragstheo

rien, die eine soziale Symmetrie unterstellen, könnte kaum radikaler sein. Und 
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der Mensch, der aus dem zivili<;atorischen Prozess hervorgeht, ist für Rousseau 
nicht das von der Aufklärungsphilosophie gefeierte vernunftbegabte Wesen, son
dern eine entfremdete widernatürliche Kreatur, ja: ein entartetes Tier. Das trägt 
Rousseau das ironische Echo des damals noch mit ihm befreundeten Voltaire ein: 
Niemals habe jemand "soviel Geist darauf verwandt, den Menschen zum Tier zu 
machen. Bei der Lektüre des Werks bekommt man Lust, auf allen vieren zu krie
chen" (Voltaire 1784:238, zitiert nach Schütz 1988: 387). 

Rousseau weist aber nicht nur Hobbes' Naturzustand zurück, sondern auch 
die traditionelle Doktrin der natürlichen Geselligkeit der Menschen, eine der 
tragenden Säulen der aristotelischen Lehre. Im Unterschied zu Adam Smith ver
wirft Rousseau auch die "ökonomische Lösungsstrategie" {Nonnenmacher 1989: 
82ff.), die Bekämpfung des Knappheitsproblems durch Reichtum schaffende 
Arbeit und wirtschaftliche Entwicklung. Die ökonomische Lösungsstrategie habe 
unheilbringende Folgen: Sie potenziere die Entfremdung der zeitgenössischen 
Gesellschaft 

Auch staatsphilosophisch geht Rousseau eigene Wege. In seinen Politischen 
Schriften fragt er, ob es in der Gegenwart- wie viel Entfremdung sie auch enthal
ten mag "rechtmäßige und sichere Regeln für das Regieren" geben könne, so 
die Einleitung zum Gesellschaftsvertrag. Die Legitimitätsfrage einer vergleichswei
se guten Herrschaft wirft er dabei ebenso auf wie die Frage, wie denn die "ge
meinsame Erhaltung" des Gemeinwesens und das "allgemeine Wohlergehen" 
sichergestellt werden könnten (Vom Gesellschaftsvertrag, 4. Buch, 1. Kapitel). Rous
seaus Legitimationslehre zufolge kann ein Mitglied eines Gemeinwesens nur sol
chen gesetzlichen Beschränkungen seiner Freiheit unterworfen werden, deren 
vertraglichen Grundsätzen er zugestimmt hat. Der Gesellscluiftsvertrag - der Titel 
ist zugleich Programm und These will folgendes Problem lösen: Wie können 
Staat und Gesellschaft so geordnet werden, dass sie das Zusammenleben von 
"Freiheitswesen" (ßrockard 1986a: 156) gewährleisten, wenn doch das Miteinan
der normalerweise die Freiheit beschränkt? Rousseau kleidet die Aufgabenstel
lung in diese Worte: "Finde eine Form des Zusammenschlusses, die mit ihrer 
ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes einzelnen Mit
glieds verteidigt und schützt und durch die doch jeder, indem er sich mit allen 
vereinigt, nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor" (Vom Gesell
schaftsvertrag I, 6). 

Die Lösung dieser Aufgabe findet sich in der Lehre vom Gesellschaftsver
trag. In ihr dominieren drei Denkfiguren. Die erste ist ein dem Hobbes' sehen 
Staatsvertrag verwandter "Entäußerungsvertrag" (Kersting 2003b: 17). Dieser 
sieht "die völlige Entäußerung jedes Mitglieds mit a1len seinen Rechten an das 
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Gemeinwesen als Ganzes" vor (Vom Gesellscluiftsvertrag I, 6). Dafür erhalten die 
Individuen "das Recht auf den absoluten politischen Gehorsam aller anderen" 
(Kersting 2003b: 17): Sie sind gleichverpflichtete Herrschaftsunterworfene und 
gleichberechtigte Herrschaftsteilhaber (ebd.: 18), sie gewinnen durch die Entäu
ßerung ihrer ursprünglichen Freiheit die bürgerliche Freiheit. Die zweite Denkfi
gur ist die unveräußerliche, nicht delegierbare, unteilbare, absolute Volkssouve
ränität, und die dritte die Unterscheidung zwischen Gemeinwillen (volonte genera
le), Sondernrillen (volonte particuliere) und Gesamtwillen (volonte de tous). 

4.2 Gesellschaftsvertrag und Volkssouveränität 

Der Vertragsgedanke und die Souveränitätslehre vvurden im Zeitalter der euro
päischen Religions- und Bürgerkriege entwickelt. Heide sind Antworten auf die 
Schwäche gesellschaftlicher und politischer Institutionen, auf ungezügelte Ge
walt, Krieg und auf gesellschaftliches Elend, die allesamt dieses Zeitalter prägen. 
Die von den Vertrags- und Souveränitätstheoretikern favorisierte Friedensstif
tung im Inneren sieht in der Regel einen Staat vor, der nach außen und innen 
souverän und von den Bürgern als rechtmäßig anerkannt sein sollte. Heide Kon
struktionen übernimmt Rousseau. Allerdings radikalisiert er den Souveränitäts
gedanken zu einer Volkssouveränitätslehre mit demokratischen und zugleich 
autoritären Komponenten. Vertrags- und Souveränitätstheoretiker vor Rousseau 
hatten mit dem Transfer der Souveränität vom Volk auf den Staat, den Herrscher 
oder die Regierenden argumentiert. Davon grenzt Rousseau sich scharf ab. Der 
Souveränitätstransfer weg vom Volk ist für ihn unzulässig. Die Souveränität liegt 
beim Volke und muss dort bleiben. Allein die Gemeinschaft der Vertragsschlie
ßenden selbst ist berechtigt, die Position des Souveräns einzunehmen: Das Volk 
nimmt die Stelle ein, die der souveräne absolutistische König innehatte. Größer 
könnte der Unterschied zu Hobbes' Souveränitätslehre nicht sein. 

Mit den älteren autoritären Souveränitätslehren eines ßodin und Hobbes 
teilt Rousseau aber die Auffassung, dass die Souveränität sowohl unveräußerlich 
als auch undelegierbar und unteilbar ist. Mehr noch: Sie ist unfehlbar und abso
lut Volkssouveränität bedeutet ungebrochene Oberhoheit der Vollbürger. Das 
schließt die Oberhoheit über die Verfassung und die sonstigen Verfassungsinsti
tutionen ein. Die Regierung beispielsweise und die gesamte Exekutive sind in 
dieser Lehre nichts anderes als "Diener" des Souveräns (Vom Gesellschaftsvertrag 
III, 1). Damit rückt Rousseau in Opposition zum frühkonstitutionalistischen Den
ken John Lockes, zu allen Mischverfassungs- und Gewaltenverteilungslehren 
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(Riklin 2006) und zu allen liberal-konservativen Theorien der am kurzen Zügel 
geführten Regierung, des "limited govemment". 

Rousseau widersetzt sich der Übertragung der Souveränität auf einen vom 
Volk getrennten Herrscher. Mehr noch: Im Gesellschaftsvertrag attackiert er auch 
die Delegation der Volkssouveränität auf Repräsentanten. Repräsentation ist ihm 
ein Gräuel. Sie ist für ihn ein Pfeiler der mittelalterlichen Legitimationslehre, der 
zufolge die Personen oder Institutionen, denen die Macht übertragen wird, sich 
nicht länger zur Wahl stellen müssten. Die Repräsentationslehre legitimiere stän
dige, unwiderrufliche Repräsentation. Mehr noch: Die Repräsentation zählt 
Rousseau zu den "Instanzen der Selbstentfremdung der Menschen und Gefähr
dungen ihrer Authentizität" (Mandt 1998b: 140). Die Repräsentativordnung wür
de nur die ungerechte Regierungsform des Feudalsystems wieder einsetzen, in 
der "die menschliche Art herabgewürdigt und wo das Wort Mensch entehrt ist" 
(Gesellschaftsvertrag III, 15). Sobald sich ein Volk Vertreter gebe, "ist es nicht mehr 
frei; es ist nicht mehr" (ebd.). Deshalb verurteilt Rousseau Englands Parlamenta
rismus, der noch Montesquieus Bewunderung gefunden hatte: "Jedes Gesetz, das 
das Volk nicht selbst beschlossen hat, ist nichtig; es ist überhaupt kein Gesetz. 
Das englische Volk glaubt frei zu sein - es täuscht sich gewaltig, es ist nur frei 
während der Wahl der Parlamentsmitglieder; sobald diese gewählt sind, ist es 
Sklave, ist es nichts" (ebd.). Rousseaus Bannstrahl hätte auch die Demokratien 
der westlichen Verfassungsstaaten getroffen, denn auch diese laborieren an der 
"Achillesferse" (Sartori 1992: 40) der Repräsentativdemokratie, der Delegation 
von Macht via Wahl an die Repräsentanten des Volkes. Insoweit wären die mo
dernen Demokratien für Rousseau Oligarchien mit gewählten politischen Füh
rungen und semidemokratisch beschickter Legislative. Just an dieser Sicht der 
Dinge wird - mehr als 200 Jahre nach Rousseau - Benjamin Barber in der Lehre 
von der "starken Demokratie" anknüpfen und behaupten, die Repräsentation 
zerstöre die Partizipation (Barber 1994). 

Rousseau setzt auf unteilbare Volkssouveränität und will die Staatsangele
genheiten in die Angelegenheiten der Bürger einbinden. Dabei werden Staat und 
Gesellschaft weitgehend als "Einheit" gedacht (Lenk 1991: 946). Die Einheit 
gründet auf dem Gesellschaftsvertrag, den die Bürger durch ihre Zustimmung 
eingegangen sind- und den sie, nach der Staatsgründung, durch die Wahl ihres 
Wohnsitzes annehmen oder ablehnen können. Der Gesellschaftsvertrag ist, Rous
seau zufolge, gerecht, weil alle Bürger gleich behandelt werden und jeweils alle 
ihre Rechte an alle anderen Vertragsschließenden geben. Und er ist zweckmäßig, 
weil der Vertrag das Wohl der Allgemeinheit sicherstellt. 
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4.3 Gesellschaftsvertrag, Gemeinwillen, Gesamtwillen und Sonderwillen 

Der Gesellschaftsvertrag ist mehr als die Summe der Teile des Zusammenschlus
ses. Rousseau zufolge bringt der Gesellschaftsvertrag "eine sittliche Gesamtkör
perschaft" hervor, eine "öffentliche Person". Der Vertrag beruht auf gegenseitiger 
Verpflichtung des Kollektivs und des Einzelnen und darauf, dass "jeder Einzelne, 
indem er sozusagen mit sich selbst einen Vertrag schließt, sich in doppelter Hin
sicht verpflichtet findet, nämlich als Glied des Souveräns gegenüber dem Einzel
nen und als Glied des Staates gegenüber dem Souverän" (Vom Gesellschaftsvertrag 
I, 7). Durch den Gesellschaftsvertrag verliert der Mensch seine natürliche Freiheit 
und das unbegrenzte Recht auf alles, was er begehrt. Doch dafür erhält er die 
bürgerliche Freiheit und das Eigentum an allem, was er besitzt, sowie die "sittli
che Freiheit", die ihn, im Unterschied zur "Sklaverei" des reinen Begehrens, 
"zum wirklichen Herrn seiner selbst macht" (Vom Gesellschaftsvertrag I, 8). 

Dafür ist allerdings ein Preis zu entrichten: Der Zugewinn an höherwertiger 
Freiheit und Sicherheit erfordert die Unterwerfung unter die volonte generale, den 
Gemeinwillen, so die gebräuchlichere Übersetzung als die Übertragungen "Ge
meingeist" (Hölderlin), "qualitativer Gemeinwillen" (Nonnenmacher 1989), 
"Gemeinschaftswille im Sinne des Willens zur Gemeinschaft" (Brockard 1986b: 
224) oder "vereinter vernünftiger politischer Willen aller" (Forschner 1988: 388). 

Rousseau unterscheidet, so ist zum besseren Verständnis hinzuzufügen, den 
Gemeinwillen (volonte generale) vom Gesamtwillen (volonte de tous) und dem Son
derwillen (volonte particuliere) (Vom Gesellschaftsvertrag II, 3). Der Gemeinwille 
(volonte generale) zielt, Rousseau zufolge, "auf das Gemeininteresse". Er ist "der 
Wille einer Gemeinschaft, der sich auf die Selbsterhaltung und das Wohl dieser 
Gemeinschaft richtet", so Petschers Deutung (1975: 127), er verkörpert den aufs 
Gesamtwohl gerichteten hypothetischen Volkswillen, so Fraenkels Vorschlag 
(1991b: 153). Die volonte particuliere hingegen ist das mehr oder minder selbstbe
zügliche Sonderinteresse, das im Wesentlichen ohne Rücksicht auf das Gemein
wohl verfolgt wird. Der Gesamtwille (volonte de tous) schließlich ist "nichts ande
res als eine Summe von Sonderwillen" (Gesellschaftsvertrag II, 3). Er ist die "Sum
me der Partikularinteressen" (Schaal/Heidenreich 2006: 146) oder, in Fraenkels 
Terminologie, der "empirische Volkswille" (Fraenkel1991b: 153). 

Die Unterscheidung von Gemein- und Gesamtwillen überschneidet sich mit 
der Unterscheidung von "citoyen" und "bourgeois". Der "citoyen" ist der tugend
hafte Staatsbürger, im Unterschied zum "bourgeois", dem seinen Privatinteressen 
nachgehenden Besitzbürger. Das Erziehungsprogramm, das Rousseau in seine 
Lehre von den Prinzipien des Staatsrechts einbaut - und mit dem er die Brücke 
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zu seinen Erziehungsromanen, allen voran dem kurz vor dem Gesellschaftsvertrag 
veröffentlichten Emile oder Über die Erziehung (Rousseau 1963) schlägt- sieht die 
Transformation des von Partikularinteressen gelenkten "bourgeois" in den tu
gendhaften "citoyen" vor. Das Erziehungsprogramm sieht insbesondere die mög
lichst weitgehende Transformation des Gesamtwillens in den Gerneinwillen vor. 
Diese Transformation soll zugleich die Freiheit sichern. Die dadurch erwirkte 
politische Gerneinschaft ist eine der drei Gegenmittel; mit denen Rousseau "der 
verderbten Wirklichkeit" (Starobinski 1996: 908) zu Leibe rücken will. Das zweite 
Gegenmittel ist die durch Erziehung bestärkte individuelle "tugendhafte Stand
haftigkeit" (ebd.). Für sie steht Rousseaus Emile. Und Rousseaus drittes Heilmittel 
gegen die Entfremdung im Hier und Jetzt ist die "Transparenz der Herzen" 
(ebd.). Für sie steht Rousseaus La Nouvelle Heloise. 

Doch zurück zur volonte generale, zum Gerneinwillen. Wie gelangt man zu 
ihm? Woran erkennt man ihn? Wie soll bei der Unterwerfung unter ihn die Frei
heit bewahrt bleiben? Und was geschieht, wenn man den Gerneinwillen verfehlt? 
Bei der Beantwortung dieser Fragen hat Rousseau teils Instruktives, teils Irritie
rendes gesagt. Er behauptet, so sein erster Anlauf, dass "der Gemeinwille immer 
auf dem rechten Weg ist und auf das öffentliche Wohl abzielt" (Vom Gesellschafts
vertrag II, 3). Allerdings folgt daraus nicht, dass "die Beschlüsse des Volkes im
mer gleiche Richtigkeit haben. Zwar will man immer sein Bestes, aber man sieht 
es nicht immer" (Vom Gesellschaftsvertrag Il, 3). 

Bei dieser Begründung wird der Gemeinwille vorausgesetzt. Er tritt in der 
Gestalt eines "a-priori-Gerneinwohls" auf, so Fraenkels Worte (1991b). Der Ge
rneinwille hat einen "prä-politischen, prä-diskursiven" Charakter, so Schaal und 
Heidenreich (2006: 149). Aber jeder Bürger kann, so Rousseaus Verheißung, zum 
Gemeinwillen gelangen. Doch wie? Und wie kann man immer sein wahres "Bes
tes" sehen? Und warum muss derjenige, der in einer Abstimmung von einer dem 
Gerneinwillen folgenden Mehrheit überstimmt wird, sich am Ende sagen, dass er 
sich getäuscht habe und das, was er für den Gemeinwillen hielt, es nicht gewesen 
sei (Vom Gesellschaftsvertrag IV, 2)? 

Die Antwort soll Rousseaus zweiter Anlauf zur Begründung des Gerneinwil
lens geben. Entscheidend seien die Abstimmung aller Abstimmungsberechtigten 
und die Einstimmigkeit ihres Urteils. Der Schlüsselgedanke wird im 1. und im 2. 
Kapitel des 4. Buches im Gesellschaftsvertrag entwickelt: Solange sich alle Mitglie
der eines Gemeinwesens "als eine einzige Körperschaft betrachten, haben sie nur 
einen einzigen Willen, der sich auf die gerneinsame Erhaltung und das allgemei
ne Wohlergehen bezieht" (Vom Gesellschaftsvertrag IV, 1). Das ist für Rousseau 
insbesondere der Fall, wenn "Friede, Einheit und Gleichheit" gegeben sind und 
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die Leute sich ihres gesunden Menschenverstandes bedienen (Vom Gesellschafts
vertrag IV, 1). Abstimmungen, vor allem einstimmige, sind ein besonders guter 
Anzeiger für die Verfassung der politischen Körperschaft: "Je mehr Überein
stimmung bei den Versammlungen herrscht, d.h. je näher die Meinungen der 
Einstimmigkeit kommen, um so mehr herrscht auch der Gerneinwille vor" (ebd.). 
Einstimmigkeit ist unverzichtbar bei der allerwichtigsten Abstimmung, nämlich 
der über den Gesellschaftsvertrag. Und als Grundsatz soll gelten, dass die Mei
nung, die sich in Abstimmungen durchsetzt, "um so mehr der Einstimmigkeit 
nähern soll, je bedeutsamer und schwerwiegender die Entscheidungen sind" 
(ebd.). Nur Entscheidungen, die besondere Eile erfordern, dürfen durch Mehr
heitsentscheid geregelt werden. Und bei Entscheidungen, die auf der Stelle zu 
treffen seien, genüge die Mehrheit einer einzigen Stimme (ebd.). 

Doch Meinungen, die nicht der Einstimmigkeit genügen, sondern nur der 
Mehrheit, stehen im Verdacht, nicht mehr dem Gesamtwillen zu entsprechen, so 
heißt es im 1. Kapitel des 4. Buches im Gesellschaftsvertrag. Es sei denn, auch 
diese Mehrheit hätte alle Kennzeichen des Gemeinwillens auf ihrer Seite (ebd.). 
Das ist dann der Fall, wenn die Abstimmenden sich von der "Wir-Perspektive" 
leiten lassen und die "Ich-Perspektive" transzendieren (Kersting 2002b: 131). 
Wenn das gegeben ist, muss die Minderheit sich eingestehen, dass sie irrte, und 
das, wofür sie stimmte, nicht der Gerneinwille war (Vom Gesellschaftsvertrag IV, 2). 

Bei der dritten Erläuterung des Weges zum Gerneinwillen argumentiert 
Rousseau mit einer "statistischen Verrechnungsrnethode" (Schaal/Heidenreich 
2006: 149), die individuelle Fehler beim Erkennen des Gemeinwohls zuverlässig 

ausgleiche: Nehme man den Sonderwillen "das Mehr und das Weniger weg, das 
sich gegenseitig aufhebt, so bleibt als Summe der Unterschiede der Gerneinwille" 
(Gesellschaftsvertrag II, 3). Zugrunde liegt die Annahme, dass jeder Sonderwille 
Elemente des Allgemeininteresses enthalte. Rousseaus Bürger haben insoweit 

"sorne elernents of sociotropic voting" (Feld/Grofrnan 1988: 573): Sie sind "sozi
otropische" Wähler, also grundsätzlich befähigt, in ihrer Wahl Gemeinwohlbe
lange gebührend zu berücksichtigen. 

Hinsichtlich des Weges zum Gemeinwillen hat Rousseau eine Willensbil
dung vor Augen, in der die in jedem Sonderwillen enthaltenen Komponenten des 
Allgemeininteresses herausgefiltert und zum Gerneinwillen verdichtet werden. 
Das setzt allerdings bestimmte Bedingungen voraus. Der Prozess erfordert -
erstens - eine freie, autonome, gerneinwohlorientierte, nicht-diskursive Willens

bildung (Schaal/Heidenreich 2006: 149): "keinerlei Verbindung" dürfen die Ab
stimmenden untereinander haben (Vom Gesellschaftsvertrag li, 3). Zweitens wird 
die Abstimmung aller Bürger verlangt. Drittens sind sowohl Autonomie der 
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Bürger erforderlich als auch hochentwickelter Sachkenntnisstand, Informiertheil 
und Vorrang der "Wir-Perspektive" (Kersting 2002: 131). Viertens ist eine über
sehaubare und vergleichsweise homogene Gesellschaft vorausgesetzt, insbeson
dere auch in religiöser Hinsicht. Fünftens wird verlangt, dass es bei diesem Vor
gang im Staat "keine Teilgesellschaften gibt" und dass jeder Bürger "nur seine 
eigene Meinung vertritt" (Gesellschaftsvertrag II, 3). Gibt es "Teilgesellschaften", 
heutzutage beispielsweise Parteien und Interessenverbände, so ist, sechstens, 
"ihre Zahl zu vervielfachen und ihrer Ungleichheit vorzubeugen". Diese "Vor
sichtsmaßregeln", fügt Rousseau hinzu, "sind die einzig richtigen, damit der 
Gemeinwille immer aufgeklärt sei und das Volk sich nicht täusche" (Gesellschafts
vertrag li, 3). 

Die volonte generale wird als Rousseaus "berühmteste Innovation" eingestuft 
(Bloom 1997: 157). Sie soll eine moralische Politik begründen, die den Menschen 
nicht durch Freiheitsberaubung degradiert. Sie soll mithelfen, den in seinen Son
derinteressen verstrickten Besitzbürger, den "bourgeois", in den tugendhaften 
Staatsbürger, den "citoyen", zu verwandeln, und damit den bestmöglichen Aus
weg aus der Entfremdungslage der Modeme bereiten. Doch Rousseaus Konstruk
tion des Gemeinwillens und des guten Gemeinwesens ist höchst problematisch -
auch wenn die Grundidee besticht: Die Summierung der partikularen Einzelwil
len ist nicht identisch mit dem Gemeinwohl. Das ideale Gemeinwesen Rousseaus 
hat basisdemokratische Züge. Doch hinter seinen freiheitlichen Verheißungen 
lauert erdrückende Herrschaft- durch den Zwang zur Unterwerfung unter den 
prä-diskursiven Gemeinwillen. Und der ist das "säkulare ( ... ) Erbe des nie irren
den und unzerstörbaren Willen Gottes" (Ottmann 2006: 485). Ein "erbarmungslo
ser Tugendzwang" mit "terroristischen lmplikationen" ist hier am Werke (Bub
ner 1996: 121, 120). Die Konstruktion des Gemeinwillens ist demnach offen für 
Ausbeutung durch eine selbsternannte Avantgarde. 5o manche Mehrheit und so 
manche Jakobiner werden sich nach Rousseau mit dem Anspruch brüsten, ihr 
Wille und der ihrer Bundesgenossen verkörperten den Gemeinwillen. 

Das ist kein Zufall. Denn trennscharf sind Rousseaus Kriterien überhaupt 
nicht, anband derer festgestellt werden soll, ob der Gemeinwille vorliegt oder 
verfehlt wird, und auch deshalb wurde Roussaus Konstrukt der volonte generale 
demokratietheoretisch als "next to useless" kritisiert (Hueglin 2007: 172). Auch 
Rousseaus weitere Erläuterungen klären den Sachverhalt nicht überzeugend: "Je 
mehr Übereinstimmung bei den Versammlungen herrscht, d.h. je näher die Mei
nungen der Einstimmigkeit kommen", schreibt Rousseau, wie oben schon zitiert, 
"um so mehr herrscht auch der Gemeinwille vor." Und weiter heißt es: "lange 
Debatten jedoch, Meinungsverschiedenheiten, Unruhe zeigen das Emporkam-
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men der Sonderinteressen und den Niedergang des Staates an" (Gesellschaftsver
trag IV, 2). Doch Übereinstimmung ist nicht notwendigerweise ein Zeichen der 
Qualität eines Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Denn auch gänz
lich desinformierte Abstimmungsberechtigte können über ein unüberlegtes Vor
haben alsbald Einstimmigkeit erzielen. Hinterlistige Herstellung bloß äußerlicher 
Einstimmigkeit ist ebenfalls nicht auszuschließen. Auch Rousseaus These, dass 
"Meinungsverschiedenheiten", "Unruhe" und ,,lange Debatten" den falschen 
Weg wiesen, führt nicht weiter. Offenbart sie nicht eine Homogenitäts- und Har
monielehre, die Interessenkonflikte und deren Austragung als minderwertig 
einstuft und eine unterstellte prästabilisierte Harmonie als höher wertet? 

4.4 Staatsformen und der Ort der Demokratie 

Zu Rousseaus Lebzeiten war in Europa die Monarchie die vorherrschende Staats
form. Halbwegs demokratische Gemeinwesen wie die Kantone in der Inner
schweiz und Rousseaus Heimatstadt Genf waren die Ausnahme. In der Beschrei
bung dieser und anderer Ordnungen knüpft Rousseau formal an ältere Staats
formentypologien an. Wie andere vor ihm unterscheidet er zwischen Demokratie, 
Aristokratie und Monarchie sowie zwischen verschiedenen Mischformen (Gesell
schaftsvertrag III, 7). Allerdings werden die Demokratie, die Aristokratie und die 
Monarchie über die besondere Art der Exekutive unterschieden. In der Demokra
tie ist die Exekutive "dem ganzen Volk oder dem größten Teil des Volkes" anver
traut, und zwar dergestalt, dass "es mehr mit einem öffentlichen Amt betraute 
Bürger gibt als solche, die nur Privatleute sind" (Gesellschaftsvertrag III, 3). Die 
Gesetzgebung aber liegt in der Hand des Volkes, wie bei den anderen Regie
rungsformen. Arrangiert der Souverän die Regierungsgeschäfte aber so, dass die 
Zahl der mit öffentlichen Ämtern betrauten Bürger kleiner als die der einfachen 
Bürger ist, handelt es sich um eine Aristokratie. Vereinigt der Souverän schließ
lich die gesamte Regierung in der Hand eines Einzelnen, von dem alle anderen 
ihre Macht haben, handelt es sich um eine Monarchie. Allerdings steht hier die 
hochkonzentrierte Exekutive der Legislative gegenüber. Damit ist die Wahr
scheinlichkeit des Auseinanderfallens von Gemeinwillen und dem Sonderwillen 
der Regierung hoch. 

Rousseaus Staatsformenlehre kennt auch Zwischentöne. Sie differenziert 
beispielsweise nach dem Demokratisierungsgrad: Die Demokratie "kann das 
ganze Volk umfassen, oder sich bis auf eine Hälfte davon beschränken. Die Aris-
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tokratie ihrerseits kann sich von der Hälfte des Volkes bis auf eine sehr kleine, 
nicht bestimmte Zahl beschränken" (Gesellschaftsvertrag III, 3). 

Rousseau sehen viele als Fürsprecher radikaler Demokratie. Das ist ange
sichtsseiner Lehre der absoluten, unteilbaren, unveräußerlichen Volkssouveräni
tät verständlich. Aber wie soll das zur Distanzierung Rousseaus von der Demo
kratie passen? Es gehe "gegen die natürliche Ordnung", wenn die Mehrzahl 
regiere und die Minderzahl regiert werde, so heißt es im Gesellschaftsvertrag (III, 
4). Man könne sich auch nicht vorstellen, dass das Volk "unaufhörlich versam
melt bleibt, um die öffentlichen Angelegenheiten zu besorgen". Überdies sei eine 
solche Regierung wie keine andere inneren Unruhen und Bürgerkriegen ausge
setzt und neige mehr als alle anderen dazu, ihre Form zu ändern. Ferner hat die 
Demokratie für Rousseau besondere Voraussetzungen. Sie erfordere "schwer zu 
vereinigende Dinge": "Erstens einen sehr kleinen Staat, in dem das Volk einfach 
zu versammeln ist und jeder Bürger alle anderen leicht kennen kann; zweitens 
eine große Einfachheit in den Sitten( ... ); dann weitgehende Gleichheit der gesell
schaftlichen Stellung und der Vermögen, ohne welche die Gleichheit von Recht 
und Einfluß nicht lange bestehen kann; schließlich wenig oder gar keinen Luxus; 
denn Luxus ist entweder die Folge von Reichtümern oder macht sie nötig; er 
verdirbt Reich und Arm, den einen durch Besitz, den anderen durch Begehrlich
keit; er liefert das Vaterland aus an Verweichlichung und an Eitelkeit; er entzieht 
dem Staat alle seine Bürger, um die einen zu Knechten der anderen und alle zu 
Knechten der herrschenden Meinung zu machen" (Gesellschaftsvertrag III, 4). 

Schlussendlich ist die Demokratie ungünstigen außenpolitischen Bedingun
gen ausgesetzt. Auch aus diesem Grund hält Rousseau sie für eine Staatsform, 
die am ehesten für kleine und ärmere Staaten in Frage kommt. Doch kleine und 
ärmere Staaten sind wirtschaftlich und militärisch meist von größeren Staaten 
abhängig. Diese eignen sich aber überhaupt nicht für die Demokratie, sondern 
nur für die Monarchie oder die Despotie (Gesellschaftsvertrag III, 8). Auch deshalb 
beurteilt Rousseau die Lebensfähigkeit von Demokratien skeptisch. Nur wenn es 
"ein Volk von Göttern gäbe, würde es sich demokratisch regieren", gibt er zu 
bedenken, doch eine "so vollkommene Regierung paßt für Menschen nicht" (Ge
sellschaftsvertrag III, 4). In seinen praktisch-politischen Empfehlungen war Rous
seau allerdings viel gemäßigter als es die reine Theorie der Volkssouveränität 
erwarten lässt: Frankreich beispielsweise empfahl er eine plebiszitär-republika
nische Staatsform mit monarchischer Regierung. Und für Polen schlug er gar eine 
Föderation aus 33 Grafschaften in der Regierungsform einer Wahlaristokratie vor. 

Im Unterschied zum modernen Sprachgebrauch schlägt Rousseau alle durch 
Gesetze regierte Staaten der Republik zu (Gesellschaftsvertrag II, 6)- nicht nur die 
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Demokratie, sondern auch die Aristokratie. Auch eine Monarchie kann republi
kanisch sein, sofern sie Sachverwalter des Souveräns ist und gesetzesherrschaft
lich verfasst ist (ebd.). Besser verständlich werden diese Positionen im Lichte von 
Rousseaus Präferenz für Republikanismus. Rousseau verstand sich nicht als De
mokrat, sondern als Fürsprecher einer Republik, insbesondere einer "Tugendre
publik" (Kersting 2003b: 16) nach antikem Vorbild. Zudem grenzte er sich ab von 
dem auf Machtbalance zwischen Volk, Aristokratie und Königtum beruhenden 
"protektiven Republikanismus" (Held 2006: 44). Ihm schwebte ein dynamischer 
Republikanismus vor, ein "developmental republicanism", so die Wortwahl von 
David Held (2006: 48), und zwar mit solidargemeinschaftlicher Ausrichtung, mit 
der Voraussetzung tugendhafter Bürger anstelle egoistischer Nutzenmaximierer 
und in scharfer Abgrenzung zu liberalen und libertären Theorien (Schaal/Heiden
reich 2006: 139ff.). 

4.5 Würdigung von Rousseaus demokratietheoretischem Beitrag 

Wie verträgt sich Rousseaus reservierte Einstellung zur Demokratie mit der weit 
verbreiteten Meinung, er vertrete das klassische Demokratiemodell (Schumpeter 
1950), sei Hauptexponent radikaldemokratischer Ideen (Schwan 1991), der große 
"Apostel der Demokratie" (Friedrich 1953: 638) oder der "Träumer der Demokra
tie" (Miller 1984), ja: der Theoretiker, der "am Anfang der modernen Demokratie 
steht" (Schmitt 1926: 19) und zu ihrem "Kirchenvater" wird (Carl Schmitt, zitiert 
nach Dreier 2006: 37)? Die Antwort lautet: Rousseau hat zur Theorie und Praxis 
der Demokratie wichtige Bausteine beigetragen - insbesondere die einen "demo
kratischen Kontraktualismus" begründende Lehre vom Gesellschaftsvertrag 
(Speth 2005: 121), ferner die radikale Volkssouveränitätstheorie und sodann die 
Unterscheidung zwischen Sonder-, Gesamt- und Gemeinwillen. Unbestreitbar 
durchbricht Rousseau den Rahmen des Ancien Regime, den Montesquieu noch 
eingehalten hatte (Saage 2005: 94). Doch insgesamt wird Rousseau zuviel Partei
gängertum für die Demokratie zugeschrieben. Zudem wird sein Beitrag zur De
mokratietheorie weit überschätzt. Rousseau versteht unter Demokratie nur die 
Real- oder Idealtypen der Direktdemokratie. Doch Direktdemokratie kam für ihn 
aus Praktikabilitätsgründen kaum in Frage. Insoweit hat sich Rousseau selbst 
nicht als den gesehen, als der er später vielfach gewertet worden ist: als Fürspre
cher und Vorkämpfer der Demokratie. Seinem Selbstverständnis nach war Rous
seau vielmehr republikanisch gesinnt - antikisierend-republikanisch (Ottmann 
2006). Sein Idealstaat war eine stilisierte Römische Republik und ausgerechnet 
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das autoritär regierte Sparta. Und hinsichtlich der Staaten seiner Zeit schlug sein 
Herz für eine überschaubare, moralisch integere Republik, wie er sie insbesonde
re in Korsika verwirklicht sah, sofern es für ihn, den Kontraktualisten und Uto
pisten (Shklar 1969: 1), überhaupt eine ideale Regierungsform geben konnte. 

Auch sind Zweifel an Rousseaus Freiheitsverständnis angebracht. Denn zur 
Freiheit gehört für Rousseau der Zwang zur Freiheit. Was passiert, wenn ein 
Mitglied der Gesellschaft sich dem Gemeinwillen nicht beugen will? Dann greift 
die Verpflichtung der Gesamtheit der Gesellschaftsmitglieder, den Einzelnen zur 
Befolgung des Gemeinwillens zu zwingen. Man zwingt ihn dazu, frei zu sein 
(Gesellschaftsvertrag I, 7). Unübersehbar gerät Rousseaus volonte generale in zwei 
Gefahrenzonen: in die des Despotismus der Freiheit (Ottmann 2006) und in die 
des Patemalismus der Freiheit (Petersen 1994, Schaal/Heidenreich 2006: 151). 

Rousseaus Grundsätze der Staatsverfassung und seine demokratietheoreti
schen Ausführungen schillern. Manche von ihnen sind glanzvoll, andere zwie
lichtig. Auch deshalb ist die Spannweite der Bewertungen von Rousseaus Person 
und Werk groß: Sie reicht vom Emanzipationstheoretiker (Maus 1992) über einen 
der Denker, "die das Bessere rückwärts suchen", so Hegel (1970: 435), bis zum 
Wortführer eines repressionsanfälligen "Populismus" (Riker 1982: 238ff., 252). 
Andere sehen in Rousseau zugleich den ,,Vater der Modeme und der Antimo
deme" (Höffe 2001: 179) oder den traditionalistischen Moralisten und den "Den
ker zwischen den Zeiten", der weder liberal noch totalitär ist, so Iring Fetscher 
(1975: 254, 255). Für die Pluralismustheoretiker, allen voran für Ernst Fraenkel, 
war Rousseau wie kaum ein anderer der "Apostel des Anti-Pluralismus" und der 
Vorreiter vulgärdemokratischen Denkens (Fraenkel 1991e: 307). Zudem wurde 
Rousseau sowohl als Fürsprecher eines "extremen Individualismus" als auch 
eines "extremen Kollektivismus" begriffen {Melzer 1990, 1995: 1085f.). Etliche 
Beobachter sehen ihn gar die Saat des Totalitarismus streuen (Melzer 1995: 1087). 
Andererseits feiern Vertreter der partizipatorischen Demokratietheorie und Par
teigänger des Feminismus Rousseau als einen der ihren, beispielsweise Pateman 
(1970), Merquior (1980) und Morgenstern (1996). Ferdinand Hermens schließlich 
bedachte Rousseaus demokratietheoretischen Beitrag gar mit höchstem Lob: Er 
habe die "wissenschaftlich am besten durchformte, ( ... ) auch heute noch durch
schlagskräftigste Auffassung vom Wesen der Demokratie" entwickelt (1931: 1). 

Doch das ist eines der zahlreichen Fehlurteile über Jean-Jacques Rousseau. 
Dem Streitwert kommt näher, wer- zusätzlich zu seinen Verdiensten und ergän
zend zur problematischen Konstruktion des Gemeinwillens - sechs besonders 
kritische Stellen in seiner Politischen Theorie berücksichtigt: 1) die rigide Demo
kratiedefinition, 2) das zweifach halbierte Staatsvolk, 3) das Grundrechtedefizit, 
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4) die Verabsolutierung der Volkssouveränität, 5) das problematische Gesetzge
bungsmodell und 6) die für Autoritarismus anfällige Lehre von der "Zivilreligi
onJ/. 

Rigide Demokratiedefinition 
Robert Dahl hat Rousseau eine "exzentrische Demokratiedefinition" vorgehalten, 
weil er die Delegation, das Repräsentationsprinzip, als unzulässig einstuft (Dahl 
1989: 113). Dass dies irreführt, zeigt Dahl an einem kleinen Rechenbeispiet Schon 
ein Demos von bescheidener Größe erfordert aus Gründen der Praktikabilität die 
Repräsentation. Die kritische Grenze für eine Herrschaft, die zur Not ohne Reprä
sentation auskommt, beginnt schon bei einem Demos von weniger als 1000 Mit
gliedern. Bei größerer Mitgliederzahl sind auch bei direktdemokratischer Organi
sation Delegation und Repräsentation unabweisbar. Mithin eignet sich eine 
volksherrschaftliche Ordnung nach Rousseaus Modell nicht einmal für das von 
ihm als Vorbild interpretierte Genf seiner Tage, gewiss nicht für Kleinstaaten wie 
man sie heutzutage kennt, auch nicht für Stadtstaaten, sondern bestenfalls für 
Kleinstgemeinwesen. Insoweit ist Rousseaus Konzept nicht praktikabel für die 
politische Beteiligung der Bevölkerung in Flächenstaaten mit vielen Millionen 
von Wahlberechtigten. Selbst eine entwickelte Direktdemokratie wie die Schwei
zer Eidgenossenschaft ist im Lichte von Rousseaus Begriffen keine echte Demo
kratie, weil Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen viel mehr 
Delegation und Repräsentation erfordern, als es sein Verständnis von Volkssou
veränität erlaubt 

Das zweifach halbierte Staatsvolk 
Rousseau favorisiert das Bürgerrecht auf politische Teilhabe, doch begrenzt er die 
Teilhabe im Wesentlichen auf Abstimmungen über den Gesellschaftsvertrag und 
die allgemeine Gesetzgebung. Für streitige Partizipation oder extensive Delibera
tion lässt er kaum Spielraum: Wo sie herrschen, gewinnen die Sonderinteressen 
Vorrang und der Gemeinwillen verstummt. Vielmehr schwebt Rousseau offenbar 
die "Verschmelzung" (Herb 2007: 309) der Bürger mit dem Gemeinwesen zu 
einer gemeinwohlorientierten "substantiellen Lebensgemeinschaft" vor (ebd.: 
310). Zudem heißt Vollbürgerschaft für Rousseau, wie damals üblich, Bürgersta
tus nur für die männliche erwachsene Bevölkerung. Insoweit ist Rousseaus Betei
ligungsmodell auch an dieser Stelle halbiert. Es schließt die weibliche Bevölke
rungshälfte aus. "Die Frau ist frei geboren, und Rousseau legt sie in Ketten": Mit 
dieser feinen Variation der Ouvertüre zum Gesellschaftsvertrag "Der Mensch ist 
frei geboren, und überall liegt er in Ketten" umschrieb Henning Ottmann Rous-
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seaus Bild der politischen Rolle der Frau (Ottmann 2006: 501). Feministische The
oretikerinnen sind deshalb schlecht beraten, wenn sie Rousseau als Kronzeugen 
für "feministische Demokratie" aufrufen. Und die Anhänger der partizipatori
schen und der deliberativen Demokratietheorie tun sich keinen Gefallen, wenn 
sie ihr Anliegen auf Rousseaus Theorie stützen wollen. 

Der fehlende grundrechtliche Unterbau 
Ein weiterer Mangel von Rousseaus Befürwortung politischer Beteiligung ist der 
fehlende grundrechtliche Unterbau. Rousseau kennt Bürgerrechte, aber er kennt 
keine Grundrechte, d.h. dem Einzelnen zustehende, meist durch Verfassung 
verbriefte Elementarrechte zum Schutz gegen öffentliche Gewalt und zum Zwe
cke interindividueller Abgrenzung von Freiheits- und Interessensphären. Somit 
fehlen seiner Theorie fundamentale Sicherungen der Bürger gegen staatliche 
Politik und Herrschaft. Rousseaus Theoriewerk liegt offensichtlich eine eigen
tümliche Vorstellung von weitgehend konfliktfreier Homogenität und Harmonie 
in der Bürgerschaft zugrunde. Und Politik scheint für Rousseau eine höchst ein
fache Angelegenheit zu sein. Doch beides passt nicht auf eine nach Schichten und 
Klassen, Ethnien und Konfessionsgruppen gegliederte Gesellschaft. 

Verabsolutierte Volkssouveränität 
Wie schon erwähnt wird die Volkssouveränität in Rousseaus Theorie absolut 
gesetzt. Die Souveränität des Volkes ist Rousseau zufolge prinzipiell unbe
schränkt und unbeschränkbar - sie kann nicht durch formelle oder informelle 
Institutionen begrenzt werden. Dem einzelnen Bürger mangelt es demnach an 
jeglichem Schutz vor dem Souverän. Insoweit trifft von Gierkes Vorwurf ins 
Schwarze, wonach Rousseaus Gesellschaftsvertrag mit der "absoluten Veräußerung 
allen Individualrechts an die souveräne Gesamtheit" einhergehe (zitiert bei Maier 
1968: 129). Im Extremfall kann die "Souveränität des Volkes" sogar die "Souverä
nität des Individuums zerstören" (Berlin 1969: 163). 

Das problematische Gesetzgebungsmodell 
Das Gesetzgebungsmodell ist ein fünftes Problem von Rousseaus Politischer 
Theorie. Ihm zufolge hat das Volk in der Volksversammlung oder beim Plebiszit 
die Aufgabe, Gesetze zu beschließen und zu verabschieden. Nicht zu seinen Be
fugnissen gehört die Formulierung der Gesetze. Deren Ausarbeitung und Vorbe
ratung wird Sachverständigen überlassen, die als- aufs Gemeinwohl verpflichte
te Berater des Volkes tätig werden. Faktisch ist ihre Position jedoch die von 
"Volkserziehem" (Schwan 1991: 227). Das schließt die Möglichkeit der Verwand-
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lung von Sachautorität in politische Herrschaft und der Manipulation des eigent
lichen Souveräns durch die Sachverständigen ein. 

Auch die Regierung hat erheblich mehr Spielraum gegenüber dem Souve
rän, als dies auf den ersten Blick gegeben zu sein scheint. Und dennoch kommt 
ihr in Rousseaus Theorie nur eine untergeordnete Rolle zu. Rousseau ist ihrem 
großen Handlungsspielraum gegenüber gleichgültig. Seine Theorie kennt keine 
Schranken gegen die volle Nutzung oder Dehnung des Handlungsspielraums, 
weder seitens des Souveräns noch seitens der Regierungen. Mithin ist in seiner 
Theorie die Flanke zur Verselbständigung der Staatsgewalten offen. 

Die autoritarismusanfällige Lehre von der" Zivilreligion" 
Schlussendlich ist der autoritäre Zug zu bedenken, den Rousseau in seiner Lehre 
von der Volkssouveränität und der volonte generale anlegt und dadurch stärkt, 
dass er auf den letzten Seiten im Gesellschaftsvertrag die Lehre von der "Zivilreli
gion" einführt. Die "Zivilreligion" gibt einen Satz von Dogmen vor, unter ihnen 
"die Heiligkeit des Gesellschaftsvertrags und der Gesetze" (Vom Gesellschaftsver
trag IV, 8), der alle Bürger gesinnungspolitisch darauf festlegt, seine Pflichten zu 
lieben. Die "Zivilreligion" ist als Stabilisierungsmittel gedacht, um den Gemein
willen gesamtgesellschaftlich verbindlich durchzusetzen, nötigenfalls mit Zwang 
und im Grenzfall -bei anhaltendem öffentlichen Verstoß gegen die Dogmen 
mit Sanktionen bis zur Todesstrafe. 

Wirkungen und Bewertungen des Werkes 
Insoweit mischen sich in Rousseaus Theorie radikalemanzipatorische und radi
kaldemokratische Elemente mit autoritären Komponenten. Die Souveränität des 
absolutistischen Staates färbt auch auf die Kritik ab, die Rousseau als einer ihrer 
Gegner entwirft. Der demokratische Souverän des Gesellschaftsvertrags ist in 
seiner legislativen Entscheidungskompetenz "nicht weniger machtvollkommen 
als der monokratische oder aristokratische Souverän des Leviathan", und die 
Staatslehre des Jean-Jacques Rousseau in ihrer rechtstechnischen Grundstruktur 
"so absolutistisch-autoritär wie die des Thomas Hobbes" (Mayer-Tasch 1968: 
104). Mehr noch: Rousseaus Souveränität hat gottesähnliche Attribute (Ottmann 
2006: 485f.). In die Souveränität liest er die Vorstellung hinein, die sich die Philo
sophen lange Zeit von Gott gemacht haben. Allerdings ist die Souveränität von 
Rousseaus Gesellschaftsvertrag zumindest an den Mehrheitswillen und im Prinzip 
an Gemeinwohlnormen gebunden - das unterscheidet sie wesentlich von der 
absolutistischen und totalitären Souveränität. 
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Rousseaus Lehre bleibt trotz aller Kontroversen höchst einflussreich. Sie 
wirkt als Quelle gesellschaftskritischer Erziehungsprogramme und als Stichwort
geber für Fürsprecher der Französischen Revolution, die bald nach Rousseaus 
Tod Frankreich und ganz Europa erschütterte, aber auch für ihre Kritiker (Pet
scher 1975). Und dass Rousseaus Lehre bis heute in der Geschichte des politi
schen Denkens präsent ist, zeigt der Blick in jede politische Ideengeschichte. Vor 
allem hat Rousseau die "radikale Tradition" (Melzer 1995: 1086) der westlichen 
Politischen Philosophie mitbegründet, der zufolge die Übel dieser Welt ein Werk 
der Gesellschaft und insbesondere auch der Modeme sind, nicht ein Werk Gottes, 
des Teufels oder des Einzelnen. 

Ambivalent bleibt Rousseaus Wirkung auf die Theorie und Praxis der Volks
herrschaft. Sicherlich ist er nicht der Theoretiker der modernen europäischen De
mokratie (Fetscher 1975). Aber seine Volkssouveränitätslehre vergöttern die De
mokratie- und Parlamentarismuskritiker der Linken, wie Johannes Agnoli (Agno
li{Brückner 1967) und Benjamin Barher (1994), und der Rechten, beispielsweise 
Carl Schmitt (1926). Oft berufen sich auch die Fürsprecher der Direktdemokratie 
auf Rousseau. Doch sie abstrahieren meist vom autoritätsanfälligen und freiheits
bedrohenden Teil des Denkgebäudes und übersehen, dass die Beteiligung der 
Bürger in Rousseaus Tugendrepublik hauptsächlich auf Abstimmungen be
schränkt ist. 

Die Bedeutung, die Rousseaus demokratietheoretischem Beitrag beigemes
sen wird, steht im Missverhältnis zu seiner Qualität und Ergiebigkeit für die 
moderne wissenschaftliche Demokratietheorie. Rousseaus Lehre ist überwiegend 
normativ und in der Emphase weit stärker als in der Analyse. Obendrein ist ihr 
erfahrungswissenschaftliches Fundament schwach. Insofern fällt der demokratie
theoretische Ertrag von Rousseaus Schriften hinter den Diskussionsstand zurück, 
der insbesondere in der aristotelischen Staatsformenlehre erreicht worden ist. 
Ferner krankt Rousseaus Beitrag an einem verengten Demokratiebegriff, der nur 

auf kleinste Gemeinwesen zugeschnitten ist. Überdies kennt seine Volkssouverä
nitätstheorie keine Sicherungen gegen die Verselbständigung der Souveränität. 
Auch hier fällt Rousseau hinter das Reflexionsniveau zurück, das Locke oder 
Montesquieu erreicht hatten. 

Das alles ändert nichts an der durchschlagenden politischen Wirkung von 
Rousseaus radikalen Botschaften. Eine davon lautet: Die Souveränität ist unteil
bar und unveräußerlich. Einer zweiten Botschaft zufolge ist auch die Demokratie 
ein Teil der Entfremdung, die die Modeme prägt. Das ist ein Hauptvermächtnis 
von Rousseau für die Demokratietheorie - und zugleich intellektueller Spreng
stoff für die Theorie und Praxis der Volksherrschaft. Rousseau steht zudem in 
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Fundamentalopposition zum Repräsentationsprinzip - und das liefert Dynamit 
für die Advokaten der Direktdemokratie. Allerdings fehlt in Rousseaus Lehre 
jeglicher Schutz gegen die potenzielle Despotie der Mehrheit. Zudem mangelt ihr 
das Gespür für den Zielkonflikt von Gleichheit und Freiheit. Der wird erst nach 
Rousseau Gegenstand der Demokratietheorie: bei liberalen Theoretikern, wie im 
nächsten. den Federalist Papers gewidmeten Kapitel gezeigt wird, und bei den 
Repräsentanten des "Aristokratischen Liberalismusu (Kahan 1992), wie Alexis de 
Tocqueville, von dem das übernächste Kapitel handelt. 
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KapitelS 
Die Federalist Papers: Zügelung der Demokratie durch 
Repräsentation, Konstitutionalismus und Föderalismus 

Die nächste Station auf dem Weg von den älteren zu den modernen Demokratie
theorien ist das Nordamerika von 1787 und 1788. Zu dieser Zeit wurden die Fede
ralist Papers geschrieben und veröffentlicht, eine mittlerweile weltberühmte Zei
tungsartikelserie, die für die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika 
werben soll. Verfasst wurden die Artikel von Alexander Hamilton (1755-1804), 
James Madison (1750-1836) und John Jay (1745-1829), allesamt junge Männer der 
amerikanischen Revolution und Angehörige der Oberschicht des Landes. 

Ein politisches Motiv trieb die Verfasser der Federalist Papers an: Sie wollten 
Partei für den Entwurf der Verfassung ergreifen, durch den die lose Union der 
amerikanischen Staaten zu einem handlungsfähigen Bundesstaat geformt werden 
sollte. Ihre Hauptadressaten waren die New Yorker Wähler und Deputierten des 
Ratifizierungskonventes, der über Annahme oder Ablehnung des Entwurfs der 
Bundesverfassung zu befinden hatte. Die Werbung für die neue Verfassung be
stimmte die Struktur der Federalist Papers, ihre Tonlage und Schwerpunkte (Kiel
mansegg 2007: 352ff.). Auch deshalb ähnelt ihr Duktus dem Plädoyer eines Ver
teidigers vor Gericht. Zugleich aber sind die Federalist Papers ein "Meisterwerk 
der politischen Argumentierkunst" (Hennis 1999: 369), das von dem engagierten 
Plädoyer zugunsten einer handlungsfähigen Union der nordamerikanischen 
Staaten über die sachkundige Erörterung der Schwächen der Konföderation bis 
zur gelehrten, konsensorientierten Werbung für die als leistungsfähiger einge

stufte neue Bundesverfassung reicht. 

5.1 Der politische Kontext 

Dem Streit zwischen den "Federalists", den Föderalisten, so die Selbstbezeichnung 
derBefürwortereines handlungsfähigen Bundes, und den "Anti-Federalists", den 
Gegnern der Ratifizierung des Verfassungsentwurfs, lagen schwere Konflikte 
zugrunde: zwischen Südstaaten und Nordstaaten, zwischen kleinen und großen 
Staaten und zwischen unterschiedlichen Vorstellungen von der Machtverteilung 
zwischen den Gliedstaaten und der Union sowie innerhalb des Bundes (Howard 
2001). Die politische Ausgangslage war heikel. Nach dem Sieg im Unabhängig
keitskrieg (1775-1783) hatten Streitigkeiten und neue Herausforderungen die 
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Union der dreizehn nordamerikanischen Staaten, die sich mit den 1777 beschlos
senen und 1781 in Kraft getretenen Articles of Confederation zu einem Staatenbund 
zusammengeschlossen hatten, zutiefst erschüttert_! Diese Union war ein loser 
Verbund, eine weder außen- noch innenpolitisch hinreichend handlungsfähige 
Konföderation. Die einzige föderationsweite Einrichtung war der Kongress, die 
Vertretung der Mitgliedstaaten. Doch der Kongress war kaum mehr als eine 
"Botschafterversammlung" (Adams/Adams 1994: xxviii). Ihm fehlte das Instru
mentarium zur Sicherung der Union nach innen und außen. Auch war ihm das 
Recht verwehrt, Steuern zu erheben. Schon die ersten Belastungsproben hatte die 
Konföderation der amerikanischen Staaten nicht bestanden- gleichviel, ob es sich 
um den Streit über die Verteilung der Kriegslasten handelte, um Auseinanderset
zungen über Ansprüche auf noch unerschlossenes Gebiet im Westen Amerikas, 
um Konflikte über die inflationär wirkenden Papiergeldemissionen einiger Mit
gliedstaaten, um Wirtschaftskrisen oder um politische Unruhen, wie die Rebelli
on bankrotter Farmer, die 1786 Massachusetts erschütterte. Für neue Herausfor
derungen unionsinterner oder -externer Art war dieser "konföderierte Staat" 
(Howard 2001: 180) nicht gerüstet. Mehr noch: Ohne grundlegende Reform der 
Union musste sogar mit dem Rückfall in neue Abhängigkeit von ausländischen 
Mächten gerechnet werden. 

Der mangelnden Handlungsfähigkeit der Konföderation suchte eine Koaliti
on von Reformern abzuhelfen, die sich dem Projekt einerneuen Verfassung für 
die nordamerikanischen Staaten verschrieb. Aus ihren Bestrebungen entstanden 
der Entwurf einer neuen Verfassung für Amerika und schließlich ein Verfas
sungstext, der den Mitgliedstaaten der Union zur Ratifizierung vorgelegt wurde. 
In Kraft treten konnte diese Verfassung in den Staaten, die ihre Zustimmung 
erteilt hatten, sofern neun der 13 Unionsmitglieder in eigens hierfür eingesetzten 
Ratifikationskonventen ihr zustimmten. 

1 Seine Mitglieder waren Connecticut, Delaware, Georgia, Massachusetts Bay, Maryland, 
New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island and 
Providence Plantation, South Carolina und Virginia. Ein Bundesstaat entstand erst mit dem 
Irrkrafttreten der neuen Verfassung am 4. März 1789. Ihm schlossen sich 1789 und 1790 die 
Mitglieder der zuvor erwähnten Konföderation an. 1836 war der Kreis der Unionsstaaten 
auf 25 angewachsen, 1850 mit Kalifomien auf 31. Im Jahre 1900 wurden 44 Mitgliedstaaten 
gezählt und seit 1959, dem Jahr der Aufnahme von Alaska und Hawaii, 50. 
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5.2 Strukturen der neuen Verfassung für Amerika 

Die neue Verfassung zielte auf eine Repräsentativdemokratie in einem föderalen, 
konstitutionellen Großstaat Sie sah "das Prinzip der doppelten Repräsentation" 
vor (Kielmansegg 2007: 357): Die Legislative sollte in zwei Kammern aufgeteilt 
werden - eine zur Vertretung der Bürger, die andere zur Repräsentation der 
Gliedstaaten. Das schloss den Grundsatz der "doppelten Gleichheit" ein (ebd.): 

11Bürgergleichheit" und "Staatengleichheit" (ebd., Federalist No. 39). Die Exeku
tivgewalt hingegen sollte auf einen Regenten, den Präsidenten, übertragen wer
den. Hiermit sollte eine innen- und außenpolitisch handlungsfähige Bundesregie
rung eingerichtet werden. Überdies war eine unabhängige Judikative mit Befug
nis zur Normenkontrolle vorgesehen. 

Die Konzentration der Exekutivgewalt bei einem Regenten konnte aller
dings als ein monarchisches Element verstanden werden. Genau so sahen es die 
Gegner der neuen Verfassung. Das war eine von vielen Kontroversen um den 
Verfassungsentwurf und die schließlich den Mitgliedstaaten zur Ratifizierung 
vorgelegte Verfassung. Zu ihren Befürwortern gehörten die "Föderalisten", aus 
deren Reihen später die Partei der Republikaner hervorging. Die Föderalisten 
hatten viele "handelsorientierte Weltbürger" (Adams/Adams 1994: xxxviii) in 
ihren Reihen, unter ihnen Hamilton, Madison und Jay, im Unterschied zu den 
"landwirtschaftsorientierten Regionalisten" (ebd.), die für eine schwächere Bun
desregierung und für stärkere Gliedstaaten eintraten. Die Gegner der neuen Ver
fassung, die "Anti-Föderalisten", die Vorläufer der späteren Demokraten, unter 
ihnen Thomas Jefferson, der dritte Präsident der USA (1801-1809), einte die Op
position gegen die nach ihrem Dafürhalten schwerwiegenden Mängel der neuen 
Verfassung. Sie wollten die Konföderation modifizieren, lehnten aber eine grund
legende Reform in Richtung eines Bundesstaates mit starker Bundesregierung 
vehement ab. Die neue Verfassung gebe den Institutionen Vorrang und vernach
lässige die Tugenden. Doch ohne Bürgertugenden und ihre pflegliche Behand
lung durch die Regierungen mangele es der Republik an einer festen Grundlage. 
Ferner befürchteten die Anti-Föderalisten, dass eine am Kommerz ausgerichtete 
Gesellschaft Gefahren wie die übermäßige Pflege privater Interessen heraufbe
schwöre. Überdies könnten die republikanischen Tugenden am ehesten in klei
nen, überschaubaren politischen Gemeinwesen gelehrt und gelernt werden. De
mokratie benötige kleine Räume, nicht große. Hinsichtlich der Union der nord
amerikanischen Staaten befürworteten die Anti-Föderalisten höchstens ein do
siertes Mehr an zentralstaatlicher Kompetenz. Außerdem befürworteten sie klei
ne Wahlbezirke, Ämterrotation und häufige Wahlen, um auf diesem Wege die 
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Repräsentanten möglichst eng an die Repräsentierten zu binden, und drängten 
darauf, dem Volk bei der Interpretation des Rechts und der Gesetze eine domi
nierende Stellung zu sichern. Nicht zuletzt forderten die Anti-Föderalisten eine 
"Bill of Rights", ein Gesetzbuch der Rechte der Bürger. Die Anti-Föderalisten 
werteten die Bürgerschaftlichkeit als "die Seele der demokratischen Republik" 
(McWilliams 1995b: 70)- und darin hat man ihr bleibendes Vermächtnis gesehen. 

Die Verfasser der Federalist-Artikel hingegen befürworteten die neue ameri
kanische Verfassung nachdrücklich. Mit ihr hofften sie die Union der amerikani
schen Staaten zukunftsfest zu gestalten. Hamilton, Madison und Jay veröffent
lichten ihre Federalist-Artikel in New Yorker Zeitungen, in dem Staat, in dem die 
Anti-Föderalisten besonders stark waren. Veröffentlicht wurden die Artikel aber 
nicht unter dem Namen ihrer Verfasser, sondern, wie in der damaligen Verfas
sungsdebatte üblich, unter einem Pseudonym. Man einigte sich auf "Publius". 
Der Name war mit Bedacht gewählt. Publius Valerius Publicola war einer der 
Römer, die den letzten römischen König vertrieben hatten, und später Gesetzge
ber und Begründer der römischen Republik. Wie Publius wollten auch die Ver
fasser der Federalist Papers eine lebensfähige Republik zustandebringen. Hierfür 
hielten sie eine einheitliche, handlungsfähige Bundesregierung erforderlich. Nur 
diese könnte das Land gegen äußere Feinde verteidigen und Konflikte zwischen 
den Gliedstaaten, die den Unionsbestand gefährden, verhindem oder beilegen. 
Ferner wollten die Föderalisten einen einheitlichen Markt im Schatten einer uni
onsweit handlungsfähigen Regierung schaffen, in dem Freizügigkeit der Arbeits
kräfte und des Handels herrschen sollte. Überdies sollten die bundesstaatliche 
Gliederung, die Wahl der Volksvertreter und der durch die Verfassung begrenzte 
Spielraum des Regierens die egozentrischen, womöglich gesamtwohlschädlichen 
"factions" eindämmen: Mit "faction" meinte Madison eine eigennützige Clique 
oder Parteiung, eine als Mehrheit oder Minderheit präsente Gruppe von Bürgern, 
die aufgrund einer gemeinsamen Leidenschaft oder gemeinsamer materieller 
Interessen gegen die Rechte anderer Bürger oder gegen die Interessen der Ge
meinschaft insgesamt verstößt (Federalist No. 10). 

Im Ausgleich für die Aufwertung der zentralstaatlichen Gewalt und die Zu
rückstufung der Gliedstaaten sollten die Einzelstaaten durch die Einrichtung 
einer zweiten Gesetzgebungskammer gestärkt werden: Jeder Gliedstaat sollte 
zwei Vertreter in den Senat senden. Um die Befürchtung einer zu starken Zent
ralgewalt zu entkräften, sahen der Verfassungsentwurf und seine Befürworter 
"eine ausgeklügelte Konzeption von Gewaltenverschränkung und Gewaltenbe
schränkung" vor (Brugger 2001: 516f.). 
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5.3 Konzeption der Federalist Papers 

Für die neue Bundesverfassung zogen die Federalist Papers ins Feld und nahmen 
dabei zugleich die Argumente der Anti-Föderalisten unter Beschuss. Ihren Bei
trag zur Debatte eröffneten sie mit einem geschickten Schachzug: Durch die Be
nennung ihrer Artikel als "Federalist Papers" beanspruchten sie die wahren Unio
nisten, die "Föderalisten", zu sein. Das sollte ihre Widersacher zu "Anti
Föderalisten" stempeln und in die Defensive drängen. Zum besseren Verständnis 
ist dies hinzuzufügen: "Föderal" war in Amerika bis dahin weithin der Gegen
begriff zu "national" oder "bundesweit". Mit ihm war ein Attribut der Staats
macht der Einzelstaaten gemeint, vor allem ihre auf Verträgen mit anderen Ein
zelstaaten basierende Beteiligung an einer Konföderation. Indem Hamilton, Ma
dison und Jay ihre Fürsprache für ein stärker nationales, zentralstaatliches Regie
rungssystem als "föderalistisch" auswiesen, wollten sie die positiven Konnotati
onen des "Föderalen" auf ihr Projekt umleiten. 

Bei diesem Vorhaben kamen ihnen gute Ausbildung, Gelehrsamkeit und Er
fahrung in der Politik zugute. Alle drei Verfasser der Federalist Papers hatten stu
diert: Madison in Princeton, Hamilton und Jay an der Columbia University. Und 
alle drei hatten schon beträchtliche politische Erfahrungen gesammelt trotz 
ihres jungen Alters. Überdies konnte jeder von ihnen für die Federalist Papers eine 
besondere Kompetenz einbringen. Hamilton, der 51 Artikel zu den Federalist 
Papers beisteuerte und vor allem für den pragmatisch-politischen Teil des Wer
kes, insbesondere die finanzpolitischen Fragen, zuständig war, befürwortete eine 
starke Bundesregierung. Hamilton, später der Secretary of the Treasury des ersten 
Präsidenten der USA, George Washington (Amtszeit 1789-1797), warb vor allem 
für eine starke Bundesregierung, weil andernfalls der Zusammenhalt der Union 
gefährdet sei und die für eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung erforderliche 
politische Basis fehle. Eine kraftvolle Regierung ist Voraussetzung für Freiheit, 
einschließlich des freien wirtschaftlichen Handelns, so lautete seine Devise. 

James Madison, von Hause aus Politiker und Politiktheoretiker, später Prä
sident der Vereinigten Staaten von Amerika (1808-1817) und Südstaaten-Laud
besitzer mit Sklavenwirtschaft, befürwortete im Unterschied zu Hamilton ein am 
kurzen Zügel geführtes Regierungssystem und eine streng gezügelte Bundesre
gierung. "Limited govemment" war ein Stichwort, "checks and balances" ein 
zweites: Sicherungen und Gegenkräfte sollten das eigeninteressierte Tun und 
Lassen der Mehrheit, auch das der politischen Führer, begrenzen, so Madisons 
Leitidee. Madison zeichnete mit seinen 29 Beiträgen zu den Federalist Papers vor 
allem für konzeptionelle verfassungspolitische Artikel verantwortlich. Unter 
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ihnen ragen zwei besonders häufig zitierte Artikel hervor, der 10. und der 51. 
Artikel. Der dritte im Bunde war John Jay, ein wohlhabender New Yorker 
Rechtsanwalt, der später der erste Oberste Richter der USA wurde (1789-1795). 
Jay, von Hause aus Jurist und Politiker, steuerte den Federalist Papers fünf Beiträ
ge bei, hauptsächlich zu außenpolitischen Fragen. 

Die Federalist Papers sind in vier Teile gegliedert. Die ersten 14 Artikel erör
tern die Wichtigkeit der Union der amerikanischen Staaten. Die folgenden acht 
Artikel decken Mängel der damals bestehenden Konföderation auf und schildern 
ihre innen- und außenpolitische Schwäche, ja: Überforderung. Die Artikel 23 bis 
36 erörtern die Grundzüge der neuen Verfassung, mit der die nordamerikani
schen Staaten ihre Herausforderungen meistem könnten. Allerdings entstehen 
hierdurch neue Probleme, die womöglich die Vorwürfe seitens der Gegner der 
Verfassung bekräftigen könnten. Der Entkräftung dieser Vorwürfe widmen sich 
die restlichen der insgesamt 85 Artikel. Ihnen zufolge regelt die neue Verfassung 
den Konflikt zwischen bürgerlicher Freiheit und Sicherheit besser als alle anderen 
Verfassungen, während die Argumente der Anti-Föderalisten das Freiheitsziel 
zum Schaden der Sicherheit voranstellten. Doch um Freiheit und Sicherheit zu 
optimieren, müsse die Staatsverfassung wohlgeordnet sein, und zwar nicht di
rektdemokratisch, sondern repräsentativdemokratisch, nicht konföderal, sondern 
bundesstaatlich, und nicht ungebremst demokratisch, sondern republikanisch 
und verfassungsstaatlich. 

5.4 Politische Grundlinien 

Am wenigsten umstritten waren im Grundsatz die Argumente zugunsten einer 
stärkeren Zentralregierung. Denn die Sorge, ihre Schwäche mache die nordame
rikanischen Staaten womöglich wieder zu "Sklaven Europas" (Hampsher-Monk 
1992: 214), trieb auch die Anti-Föderalisten um. Nachweislich hatte sich der Staa
tenverbund von 1777 als nicht ausreichend handlungsfähig erwiesen. Abzusehen 
war, dass er vor noch größeren Aufgaben versagen würde. An dieser Stelle hatten 
die Autoren der Federalist Papers mit ihrem Plädoyer für wirksame Stärkung der 
Zentralgewalt vergleichsweise leichtes SpieL 

Schwieriger zu vermitteln war hingegen ihr Anliegen, in einem großen Flä
chenstaat eine republikanische Staatsverfassung föderalistischer Art einzurichten. 
Das stand quer zur bis dahin herrschenden Überzeugung, Demokratie und Re
publik könnten nur in kleinräumigen Gemeinwesen funktionieren und nur dort 
könnte man die Regierungsweise auf Bürgertugenden gründen. Überdies sei in 
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einem großen Flächenstaat der Abstand zwischen Regierenden und Regierten 
viel zu groß. Unter solchen Bedingungen könne sich eine bürgergerechte Verfas

sung nicht verwurzeln. 
Hiergegen argumentierte Madison insbesondere im 10. Artikel der Federalist 

Papers. Die Größe des Landes sei nicht ein Problem, sondern ein heilsamer Faktor. 
Sicherlich könnte auch eine Union nach Art der neuen Verfassung von gefährli

cher Zwietracht zwischen egoistischen, gemeinwohlschädlichen Cliquen ("facti

ons") geplagt werden, von "factions", die in den Leidenschaften ("passions") und 
den egoistischen Interessen ("interests") jedes Einzelnen wurzelten. Doch solche 
Cliquen seien der Preis der Freiheit. Wer sie abschaffen wolle, müsse die Freiheit 

abschaffen. Wer die Freiheit aber bewahren wolle, müsse die Wirkungen der 
Cliquen und der zugrunde liegenden Leidenschaften und Interessen unter Kon

trolle halten, ohne die Freiheit in Frage zu stellen. 
Doch wie sollte das geschehen? Wie können das öffentliche Wohl und die 

privaten Rechte am besten gegen die Leidenschaften und die Interessen der Cli
quen sowie gegen eine womöglich tyrannische Mehrheit von Sonderinteressen 

geschützt werden? Und wie ist all dies zu bewerkstelligen, wenn der Rückgriff 

auf Tugenden nicht länger Erfolg verspricht, weil die Interessen wirkungsmäch

tiger als die Tugendgebote sind (Epstein 1984: 4)? Eine von Madisons Antworten 

auf diese Frage lautet: Man muss entweder verhindern, dass "dieselben Leiden
schaften oder Interessen zugleich bei einer Mehrheit entstehen, oder der von 

solchen gemeinsamen Antrieben beherrschten Mehrheit muß es durch ihre große 

Zahl und die geographische Lage unmöglich gemacht werden, zu einer Einigung 

zu kommen und ihre Unterdrückungsabsichten in die Tat umzusetzen" (Federalist 

No. 10, zitiert nach Zehnpfennig 1993). 
In institutioneller Hinsicht erfordert dieses Ziel, Madison zufolge, die fol

genden Spielregeln: Erstens die Wahl qualifizierter gemeinwohlorientierter Rep

räsentanten (anstelle einer Direktdemokratie), also Republik (anstelle der reinen 

Demokratie), zweitens einen Großstaat (anstelle eines Kleinstaates) und drittens 
die bundesstaatliche Gliederung (anstelle eines Einheitsstaates oder eines Staa

tenbundes) (Federalist No. 10 und 51). 
Warum ist die Direktdemokratie, die "pure democracy", kein Heilmittel ge

gen das "Übel der Parteiungen" (Federalist No. 10)? Die Antwort gibt der 55. Arti
kel. Die Direktdemokratie besitzt "keinen Mechanismus, um das leidenschaftsge

triebene Partikularinteresse an der Durchsetzung zu hindern, wenn es Mehrhei

ten findet" (Zehnpfennig 1993). Mehr noch: In der reinen Demokratie droht die 

Tyrannei der Mehrheit. Zudem kann eine Versammlungsdemokratie nur in 
Kleinstaaten verwirklicht werden, nicht in einem Großstaat wie Amerika. Und 
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schließlich ist die Versammlungsdemokratie ein Gebilde zweifelhafter Art: Un
kluge Entscheidungen, große Turbulenzen und politische Instabilität kennzeich
neten sie. Das Heilmittel sei deshalb nicht in der Direktdemokratie zu suchen, 
sondern in einer Republik im Sinne einer "Regierungsform mit Repräsentativsys
tem" (Federalist No. 10) und in einem Großstaat 

Aus Sicht der Föderalisten unterscheidet zweierlei die Republik von der 
Demokratie: Sie überträgt die Regierung auf eine kleine Zahl gewählter Volksver

treter, und in ihr ist sowohl die Zahl der Bürger als auch das Herrschaftsgebiet 
größer. Dies und die größere räumliche Distanz zwischen Regierenden und Re
gierten erbringen besondere Vorteile: Die Zahl fachlich kompetenter Repräsen
tanten ist größer als zuvor. Dadurch können die Präferenzen der Wähler besser 

gebündelt, kanalisiert und ausgewählt werden. Zugleich nimmt hierdurch die 

Zahl der Gruppen mit Sonderinteressen zu. All dies wirkt gegen die Herausbil
dung stabiler potenziell tyrannischer Mehrheiten und bringt die erwünschte ma
teriale Kontrolle der öffentlichen Willensbildung zustande: die allgemeinwohl

orientierte "Läuterung und Erweiterung der öffentlichen Meinung" (Brugger 
2001: 521, 523ff.) anstelle des bloßen Abfragens der Meinungen und Interessen. 

Für die Republik werben die Autoren der Federalist Papers, für einen Re

publikanismus, der das föderative mit dem gesamtstaatlichen Element mischt 
und somit eine Mischverfassung eigener Art ins Leben ruft. Doch wenig wären 

die Repräsentativdemokratie und der Föderalismus ohne die Gewaltenauftei
lung. Sie ist ein weiteres "Herzstück" der Federalist Papers (Zehnpfennig 1993: 23). 
Warum ist die Gewaltenaufteilung unverzichtbar für die Freiheitssicherung? Die 

BündeJung aller Staatsgewalten in einer Einrichtung oder in einer Person führt 
geradewegs in die Tyrannei (Federalist No. 47). Um dies zu vermeiden, muss eine 

Staatsgewalt der anderen Gewalt Paroli bieten. Die Autoren der Federalist Papers 
plädieren für eine mehrfach geschichtete "Gewaltenteilung durch Gewaltenver

schränkung" (Zehnpfennig 1993: 36). Bei Montesquieu sollte die eine Staatsge

walt die andere und die eine soziale Kraft die andere in Schach halten - "que le 
pouvoir arrete le pouvoir". In den Federalist Papers heißt die Zauberformel: "am

bition must be made to counteract ambition" (Federalist, No. 51)- eine Parallele 

sowohl zu Montesquieu als auch zu den institutionellen Rahmenbedingungen 

der "unsichtbaren Hand" des Marktmechanismus in der Lehre von Adam Smith 

(Prindle 2004). Der Gewaltenaufteilung und -Verschränkung zufolge ist jede der 

Staatsgewalten einerseits weitestmöglich unabhängig von den beiden anderen 

Gewalten. Andererseits besteht zwischen ihnen eine Kontrollabhängigkeit Die 
gesetzgebende Gewalt kann durch ihre Befugnis zur Amtsenthebungsklage auf 

die Exekutive und Judikative Einfluss ausüben. Der Senat arbeitet bei der Ämter-
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besetzungund dem Vertragsabschluss mit der vollziehenden Gewalt, der Exeku
tive, zusammen. Und die Exekutive wirkt durch ihr Nominierungsrecht auf die 
Judikative und durch ihr Vetorecht auf die gesetzgebende Gewalt ein. Die Judika
tive schließlich kann durch ihr Normenkontrollrecht in den Wirkungskreis von 
Legislative und Exekutive eingreifen ( Zehnpfennig 1993: 36). 

Besonders kurzer Zügel bedarf die Legislative, denn in ihr könnte das Ge
fährlichste entstehen: die tyrannische Mehrheit. Für die Legislative in der Repu
blik heißt dies, die gesetzgebende Gewalt aufzuspalten und in ein System der 
wechselseitigen Kontrolle zu überführen. Zwei Kammern mit unterschiedlichen 
Repräsentanten, die auf unterschiedlichem Wege gewählt werden, sind der Me
chanismus, der die Macht der Legislative zuverlässig aufteilen soll. Das bahnt 
zum einen den Weg zur Vertretung der gesamten Bürgerschaft. Für diese ist vor 
allem das Repräsentantenhaus zuständig. Zugleich wird ein zweiter Pfad frei -
zur Vertretung der Einzelstaaten. Und diese obliegt hauptsächlich dem Senat 
(Federalist Papers No. 52-66). 

Von der Machtaufteilung in der Legislative erhoffen sich die Föderalisten 
die Stärkung der bislang schwachen Exekutive, die nunmehr von einem hand
lungsfähigen Präsidenten geführt werden soll. Die neue Macht der Exekutive 
bringt allerdings ein neues Problem mit sich: die Machtfülle des Präsidenten. Sie 
scheint der eines Monarchen nahezukommen, und das schürt das "tiefsitzende 
Misstrauen gegen die Exekutive" (Hampsher-Monk 1992: 203), das aus der Zeit 
der britischen Kolonialherrschaft in Nordamerika stammt. Doch die Föderalisten 
haben ein Mittel gegen die Machtfülle des Präsidenten: Eingrenzung des Präsi
denten durch Sicherungen und Gegenkräfte, durch "checks and balances". Die 
neu gewonnene Macht der Exekutive soll ebenfalls zweifach aufgeteilt werden, 
und zwar durch vertikale Gewaltenteilung zwischen Bundesregierung und den 
Regierungen der Einzelstaaten sowie durch horizontale Gewaltenteilung zwi
schen Exekutive, Legislative und einer unabhängigen Judikative. Der Präsident 
soll allerdings nicht entmachtet werden, sondern die Prärogative im Sinne von 
John Locke behalten, also notfalls auch die "power to deal with the necessities 
outside the law" (McWilliams 1995a: 485), die Machtbefugnis, notfalls erforderli
che Maßnahmen jenseits des Gesetzes zu ergreifen. 

Auch hier kommt wieder das Prinzip der gegensätzlichen Kräfte ins Spiel. 
Dabei geht es angesichts der Mängel der Individual- und der Kollektivakteure 
und ihrer Neigung zum egoistischen Verhalten darum, "dem Mangel an besseren 
Motiven durch entgegengesetzte und miteinander rivalisierende Interessen ab
zuhelfen" (Federalist No. 51: 320). In die gleiche Richtung wirkt der vielgliedrige 
Aufbau der Gesellschaft. In ihr agieren die unterschiedlichsten Interessen. Und 
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weil diese Gesellschaft sich nunmehr auf ein viel größeres Staatsgebiet erstreckt, 
wächst die Zahl der Interessen und der Interessenorganisationen - und mit bei
den nimmt die Vielgliedrigkeit der Gesellschaft weiter zu. 

Für die Judikative empfehlen die Federalist Papers Unabhängigkeit der recht
sprechenden Gewalt, Schiedsrichterfunktionen und Befugnis zur Gesetzesüber
wachung. Unanfechtbar soll die Judikative dadurch sein, dass die Bundesrichter 
nicht vom Volk gewählt werden und unabsetzbar sind. Die Bundesrichter sind 
Hüter der Verfassung, so legt es der Federalist-Artike178 dar. Sie genießen beson
deren Schutz gegen Gefahren, die aus ihrer Frontstellung gegen die beiden ande
ren Staatsgewalten erwachsen können. Zuständig ist die Judikative des Bundes 
vor allem in Streitfällen, welche die Gesamtheit der Vereinigten Staaten betreffen. 
Gefragt ist die Judikative des Bundes ferner in Fällen, in denen eine Einigung auf 
untergeordneter Ebene der Staatsorganisation nicht möglich ist oder die Selbster
haltung des gesamten Staatswesens auf dem Spiel steht. Solche Gefährdungen 
können durch innerstaatliche Konflikte hervorgerufen werden, durch Verstöße 
der Gliedstaaten gegen die Bundesgesetze oder durch Verstöße der Legislative 
des Bundes oder eines Einzelstaates gegen die Verfassung. Dagegen setzt die 
Verfassung das Recht des Obersten Gerichtshofes zur Normenkontrolle, also das 
Recht zur gerichtlichen Überprüfung der Gültigkeit von Rechtsvorschriften und 
im Besonderen die verfassungsrechtliche Befugnis zu prüfen, ob die Gesetze mit 
den Normen der Verfassung vereinbar sind. 

Somit machen die Verfassungsgeber die Verfassung zum absoluten Maßstab 
für die Bewertung des Tuns und Lassens der Staatsgewalten und übertragen den 
Schutz dieser Verfassung dem Obersten Gericht, dem Supreme Court. Vom Nor
menkontrollrecht des Obersten Gerichtshofes befürchten etliche Beobachter aller
dings die Entmachtung des Volkes und der Legislative. Doch dass die Judikative 
hierdurch der Legislative überlegen sei, bestreiten die Föderalisten, denn nach 
ihrer Sicht exekutiert der Oberste Gerichtshof im Falle eines Beschlusses nur den 
von der Legislative missachteten Volkswillen, so wie er in die Verfassung ge
schrieben ist. 

Ein weiteres Leitprinzip der Federalist Papers ist der Schutz der individuellen 
Freiheit. Dieser Grundsatz basiert auf einem nüchternen, skeptischen Menschen
bild. "Wären die Menschen Engel", schrieb Madison im 51. Artikel, "so wäre 
keine Regierung erforderlich." Doch die Verfasser der Federalist Papers kennen die 
Schwächen und die Mängel der menschlichen Spezies nur zu gut. Von Vernunft 
("reason") und von Leidenschaft ("passion") werde sie getrieben. Letztere ge
winne meist die Oberhand. Doch selbst wenn die Vernunft obsiege, sei auch sie 
für Mängel anfällig. Die Erkenntnis des Menschen sei beschränkt, seine Kommu-



nikationsfähigkeit ebenfalls und sein Verstand fehlbar. Dies und die Leidenschaf
ten, die sich unter anderem in der vorrangigen Befolgung von Eigeninteressen 
äußerten, bedürften der Ordnung und Zähmung durch Regeln. Diese müssten 
für beide Fälle Vorkehrungen treffen: für Bürger, die im Großen und Ganzen als 
tugendhafte Staatsbürger handeln, und für den Fall, dass die Tugendhaftigkeit 
nicht ausreicht und dem ungebremsten Interesse Vorfahrt lässt. Zu den ordnen
den und zähmenden Regeln gehört die ZügeJung der Leidenschaften der Mehr
heit und ihrer tyrannischen Neigungen durch dreierlei: durch Repräsentation, 
Föderalismus und Vorrang der Verfassung, die dem Schutz einer unabhängigen, 
zum Hüter der Verfassung bestimmten Obersten Bundesgerichtsbarkeit unter
steht. 

Die Verfasser der Federalist Papers haben einen schwierigen Weg gewählt: 
"Ihre Staatstheorie ist komplex, und sie gründet auf nüchternen anthropologi
schen Annahmen. Ihr fehlt der Zauber einer Beschwörung der Kraft von ,Politik' 
oder der ,sinnstiftenden' Idee der Nation" (Herz 1995: 34). Das trifft zu. Doch 
spiegeln die Federalist Papers zugleich gedämpften Optimismus und vorsichtigen 
Idealismus wider. Ihre Verfasser glauben an die Machbarkeit eines Republika
nismus, den Verfassung, Föderalismus und Repräsentation zähmen. Allerdings 
binden sie ihren Optimismus und Idealismus an vier Voraussetzungen: an kluge 
und tugendhafte Regenten, an wohlgeordnete Institutionen und relative lose 
Koppelung von Regierenden und Regierten sowie an die Annahme, alle drei 
zuvor genannten Bedingungen wirkten den Gefahren entgegen, die der mensch
lichen Natur und der potenziellen Mehrheitstyrannei entspringen. 

5.5 Würdigung der Federalist Papers 

Die Federalist Papers wurden von überragender Bedeutung für die amerikanische 
Verfassung. Sie gelten als der "erste und nach wie vor maßgebende Kommentar" 
zu dieser Verfassung (Rossiter 1961: vii) und als "authentische Interpretation" 
dieser Urkunde "durch ihre Schöpfer" (Kielmansegg 2007: 351). Doch reicht die 
Bedeutung der Federalist Papers weit über amerikanische Verfassungsfragen hin
aus, weil sie zugleich eine systematische Exposition eines repräsentativdemokra
tischen, föderalen und konstitutionellen Großstaates enthalten (Herz 1999). Damit 
erweitern ihre Verfasser die in der aristotelischen Staatsformenlehre angerlachte 
Zügelung der Demokratie in entscheidender Weise. Zudem lösen sie die Volks
herrschaft aus dem Korsett des Kleinstaates. Beides setzt Meilensteine auf dem 
Weg zur Theorie und Praxis der modernen Demokratie. Wegweisend wurde 

Die Federalist 

auch die in den Federnlist Papers vorgelegte Begründung einer Staatsverfassung, 
die das Gemeinwohl ("public good") und die individuellen Rechte gegen die 
Gefahr der Majorisierung zu schützen und zugleich den Geist und die Form der 
vom Volk abgeleiteten Regierung (" popular government") zu bewahren ver
spricht (Federalist No. 10). Zudem untermauerten die Federalist Papers argumenta
tiv einen bemerkenswerten Regimewandel von der Konföderation zum hand
lungsfähigen Bundesstaat. Damit wurde eine Verstrickung vermieden, vor der 
Alexander Rarnilton am Ende des 85. Artikels warnte: "A nation, without a nati
onal government, is ( ... )an awful spectacle"- "eine Nation ohne handlungsfähi
ge landesweite Regierung ist( ... ) ein schrecklicher Anblick". 

Die Federalist Papers sind ein wichtiger Beitrag zur Demokratietheorie, ob
wohl sie ausdrücklich für die Sache der "Republik" (Federalist No. 10) werben 
und sich von der erneut nur direktdemokratisch buchstabierten "pure democra
cy" abgrenzen. In Wirklichkeit aber meint der Begriff "Republik" in den Federalist 
Papers eine Demokratie, wie sie heutzutage in den demokratischen Verfassungs
staaten des Westens praktiziert wird. Allerdings ist die Demokratie der Federalist 
Papers noch hochgradig defekt: Nur weiße Männer sind Vollbürger-dieFrauen 
sind ebenso wenig wahlberechtigt wie die Sklaven (Dahl2006: 169f.). 

Dennoch schreiben die Federalist Papers eine weitere demokratierelevante 
Neuerung fest: den Primat der Verfassung. Damit überbrücken sie die Spannung 
zwischen Volkssouveränität und Konstitutionalismus in denkwürdiger Weise: 
Die Verfassung verkörpert den Volkswillen, gegebenenfalls tut dies auch das 
Bundesverfassungsgericht, aber nicht die Legislative oder die Exekutive oder ein 
a-priori-Gemeinwillen wie bei Rousseau. Die Souveränitätsfrage wird demnach 
mit der Verfassungssouveränität beantwortet. Zudem begründen die Federalist 
Papers den Föderalismus, der ansonsten als eine Brechung des demokratischen 
Prinzips gilt, als demokratieförderlich: Den Föderalismus werten sie als ein re
publikanisches Heilmittel gegen die "factions", die Parteiungen. 

Für die Federalist Papers spricht eine moderne Konzeption des Politischen: 
Sie umfasst Institutionen, Willensbildung und Entscheidungsfindung sowie Tun 
und Lassen der Politik, also "polity", "politics" und "policy". Obendrein argu
mentieren die Verfasser der Federnlist Papers aus ideengeschichtlich von Hobbes, 
Locke, Montesquieu und den alten Griechen geschulter, teils normativ-analyti
scher, teils erfahrungswissenschaftlicher Perspektive. Zudem wird in den Federa
list Papers das private Interesse gebührend ernst genommen und nicht mit dem 
Appell, tugendhaft zu handeln, zurückgestellt: "the regulation of ... interests 
forms the principal task of modern legislation", heißt es im 10. Federalist-Artikel
"die Regulierung der Interessen ist die Hauptaufgabe der modernen Gesetzge-
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bung", nicht der Appell an die Interessenträger, egoistisches Handeln zu vermei
den. 

Die Federalist Papers werben für einen handlungsfähigen Verbund aus Glied
staaten und einer starken Bundesregierung. Weil die amerikanische Bundesregie
rung in der Verfassungswirklichkeit später eine besonders große Bedeutung 
erlangt hat, wurden die Federalist Papers mitunter als Begriindung einer "imperia
len Föderation" gedeutet. Doch das überzeichnet ihre Wirkungsmächtigkeit bei 
Weitem. Wirkungsmächtig sind die Federalist Papers aber bis heute in der Theorie. 
In demokratietheoretischer Hinsicht liegt ihr Vermächtnis im Plädoyer für eine 
Demokratie, die durch Repräsentation, Föderalismus und Verfassung gezügelt 
und hierdurch für einen großen Flächenstaat brauchbar und zugleich wetterfest 
gegen die Stürme gemacht wird, welche die Sonderinteressen und vor allem die 
Mehrheitstyrannei entfachen. Damit führen die Federalist Papers eine Tradition 
weiter, die in der aristotelischen Staatsformenlehre angelegt, im Frühkonstitutio
nalismus John Lockesaufgegriffen und in Montesquieus Gewaltenverteilungsleh
re erweitert worden war. Damit begründen die Federalist Papers zugleich einen 
überzeugenden Gegenentwurf zu Rousseaus Lehre und anderen Theorien unge
teilter und undelegierbarer Souveränität, selbst wenn liberalen Beobachtern die 
"Zentralisierung des Staatsapparats" infolge der neuen amerikanischen Bundes
verfassung zu weit geht (Lambsdorff 2001: 8). 

Die Demokratietheorie der Federalist Papers ist überwiegend normativ
analytischer Art. Hauptsächlich handelt es sich um eine Erläuterung und Kom
mentierung der- erst später zum Test gelangenden- amerikanischen Verfassung 
und um Werbung für diese Verfassung. ln demokratietheoretischer Hinsicht 
erörtern die Federalist Papers sowohl Input- als auch Output-Fragen, Letztere in
tensiver als Erstere. Dabei betonen sie die Freiheitssicherung und Schutzvorkeh
rungen gegen Übergriffe von Mehrheiten. Sonstige Themen der Staatstätigkeit 
stellen sie hintan. Vor allem der konzeptuell-verfassungssystematische Teil der 
Federalist Papers gibt dem ,,limited government" Vorrang, dem streng begrenzten 
Staat und dem eng eingegrenzten Aktionsradius des Politischen überhaupt. Ha
miltons Beiträge allerdings lassen erahnen, dass er für eine energischere Hand 
der Regierung eintritt - vor allem in wirtschaftspolitischen Fragen. Für ihn ist 
eine starke, handlungsfähige Bundesregierung die Lebensgrundlage einer leis
tungsfähigen Wirtschaft, und diese wiederum Basis einer erfolgreichen Politik. 

Aus demokratietheoretischem Blickwinkel fällt auf, dass die politische Betei
ligung in den Federalist Papers vernachlässigt wird. Verantwortlich dafür ist das 
Misstrauen, das ihre Verfasser dem Tun und Lassen der einzelnen Bürger und 
ihrer Organisationen sowie der Wankelmütigkeit der Masse entgegenbringen. 
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Möglicherweise spielt auch der Glaube an die Wirksamkeit des "traditional ideal 
of rule by gentlemen" mit (McWilliams 1995a: 483), der Glaube an das Ideal der 
Herrschaft der Männer von Bildung und guter Erziehung. Allerdings zeugen die 
von Madison verfassten Teile der Federalist Papers auch von einem tief sitzenden 
Misstrauen gegen die Regierung (Herz 1999: 186). 

Das Hauptanliegen der Verfasser der Federalist Papers ist aber nicht die mög
lichst niveauvolle politische Beteiligung möglichst vieler Bürger an möglichst 
vielen öffentlichen Angelegenheiten. Und ungeklärt lassen sie die Frage, wie die 
für Regierende wie Regierte erforderliche Staatsbürgertugend geformt werden 
könnte. Die Federalist Papers begreifen die Souveränität des Volkes nicht als abso
lute, unteilbare und nicht delegierbare Größe, wie noch Hobbes oder Rousseau. 
Das souveräne Volk der Federalist Papers ist "überall und nirgendwo", so Dick 
Howards kluge Zuspitzung (2001: 328). Es ist überall, weil die Freiheit in der 
politischen Institutionenordnung der USA immer ihre Verfechter finden kann. 
Und es ist nirgendwo, weil keine der Institutionen des amerikanischen Regie
rungssystems beanspruchen kann, die Gesamtheit des Volkes zu repräsentieren 
oder einen Gemeinwillen nach Art von Rousseaus Cantrat Social zu verkörpern. 

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Demos bleiben die Federalist Papers 
dem zeitgenössischen Verständnis verhaftet, obwohl ihre Theorie über dieses 
hinausreicht. Zur Stimmbürgerschaft zählen für sie nur ein Teil der Erwachsenen, 
vor allem weiße, besitzende, Steuern zahlende Männer. Wie selbstverständlich 
ausgeschlossen sind die Nichtweißen, die Nichtbesitzenden, die Nichtsteuerzah
ler und die Frauen. Und über die Sklaverei in den Südstaaten der Union wird nur 
am Rande räsoniert. Das Verbot der Sklaverei ist nicht vorgesehen. Mehr noch: 
Die Verfassung und ihre Kommentatoren decken die Sklaverei (Dahl 1997e: 
771f.). Das hat später Thurgood Marshall, den ersten afro-amerikanischen Richter 
des Supreme Court, beim 200-jährigen Jubiläum der amerikanischen Verfassung 
zu einer scharfen Kritik veranlasst. Die ursprüngliche Verfassung der USA habe 
die Sklaverei weitergeführt. Sie sei deshalb mit größten Mängeln behaftet und 
verdiene keinen Respekt. Wer die US-amerikanische Verfassung feiern möchte, 
müsse die Freiheit stiftenden Verfassungsänderungen des 19. und 20. Jahrhun
derts preisen (McKenna 1998: 53). 

Allerdings ist der zeitgenössische Hintergrund der Federalist Papers zu be
rücksichtigen: Die Toleranz der Sklaverei spiegelte den Kompromisscharakter der 
amerikanischen Verfassung wider. Die kleinen Mitgliedstaaten erhielten die ge
wünschte einheitliche Vertretung eines jeden Gliedstaates mit zwei Sitzen im 
Senat. Die großen Mitgliedstaaten der Union hingegen bekamen die bevölke
rungsproportionale Aufteilung der Sitze im Repräsentantenhaus. Und die Süd-
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staaten erreichten mit der Drohung, aus dem die Verfassung vorbereitenden 
Konvent von Philadelphia auszuziehen, wenn die Sklaverei in Frage gestellt 
würde, dass diese als Tabu respektiert und obendrein noch drei Fünftel der Ver
sklavten bei der Zuteilung der Repräsentantenhaussitze an die Sklavenhalter 
mitgezählt wurden (Dahl2006: 170f.). 

Hinsichtlich der Freiheitsrechte, für die sie so wortreich werben, sind die Fe
deralist-Artikel mithin defizitär. Nicht defizitär, sondern wegweisend sind sie 
aber trotz ihres eingebauten Konservatismus und ihrer Diskriminierung der 
Sklaven an einer anderen Stelle, die für die Sicherung der Freiheit ebenfalls wich
tig ist: Bei der gut begründeten Zügelung von nichtmajoritären oder majoritären 
Sonderinteressen durch Verfassung, Repräsentation und Föderalismus und bei 
dem - mit Ausnahme der Sklaverei - hiermit erreichbaren Schutz des Einzelnen 
und der Minderheit vor Missachtung und Misshandlung. Hier erweisen sich die 
Federalist Papers als ein Schlüsseldokument des - sein Potenzial allerdings noch 
nicht ausschöpfenden- demokratiefähigen liberalen Konstitutionalismus. 

Alexis de Tocqueville über die Demokratie in Amerika 

Kapitel6 
Der Zielkonflikt von Freiheit und Gleichheit- Alexis de 
Tocqueville über die Demokratie in Amerika 
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Mit "Demokratie" meinte die ältere Staatsformenlehre eine Direktdemokratie in 
kleinen, überschaubaren Gemeinwesen. Das war folgerichtig. Denn demokratisch 
verfasst waren zunächst nur Stadtstaaten. Mit dem Aufstieg der Demokratie in 
den Vereinigten Staaten von Amerika änderte sich das: Nun begann das große 
Experiment der Demokratisierung eines Großstaates. 

6.1 Wandlungen des Demokratiediskurses im späten 18. und frühen 19. 
Jahrhundert 

Dass dieser Einschnitt den Demokratiediskurs ändern würde, lag auf der Hand. 
Davon zeugt auch der Wandel im politischen Sprachgebrauch seit Ende des 18. 
Jahrhunderts (Saage 2005). Die Bedeutung des Demokratiebegriffs änderte sich 
hauptsächlich in zwei Richtungen: "Einmal wurde ,Demokratie' jetzt aus einem 
Wort der Gelehrtensprache endgültig zu einem allgemein verwendeten (obgleich 
weiterhin heftig umkämpften) politischen Begriff, der ebenso der Selbstdarstel
lung bestimmter Parteirichtungen wie der Kennzeichnung von Verfassungsinsti
tutionen diente und vereinzelt auch schon in Staatsurkunden auftauchte( ... ). Mit 
dieser Verbreiterung des Sprachgebrauchs ging Hand in Hand eine Erweiterung 
des Inhalts derart, daß ,Demokratie' jetzt immer mehr über seinen ursprüngli
chen verfassungspolitischen Sinn, die Kennzeichnung der Staatsform, hinaus
wuchs und allgemeinere soziale und geschichtsphilosophische Gehalte in sich 
aufnahm- ein Vorgang, der auch im Entstehen neuer Wortverbindungen (,christ
liche Demokratie', ,Sozial-Demokratie') deutlich wird" (Meier u.a. 1972: 847f.). 

Dieser Vorgang verschaffte der Demokratie neue Befürworter, aber auch 
neue Gegner, unter ihnen Anhänger und Kritiker der Französischen Revolution 
von 1789 (ebd.: 860f.) (Thiele 2008: 44ff., 76ff.). Zu den Kritikern der reinen De
mokratie zählen auch führende deutsche Philosophen, allen voran Immanuel 
Kant (1724-1804) und Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Kant brand
markte die Demokratie, die er als unmittelbare "Volksgewalt" verstand, als "ein 
Despotism", "weil sie eine exekutive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls 
auch wider einen( ... ) beschließen" (Kant 1984: 14). Auch Hegel hielt Distanz zur 
Demokratie, die er als unmittelbare Volksherrschaft deutete und mit der Revolu-



tion in Verbindung brachte. Damit hatte die Demokratie zwar im "Fortschritt der 
Selbstverwirklichung des Geistes der Freiheit" ihren Platz erhalten (Meier u.a. 
1972: 879), aber nicht Versöhnung gebracht, sondern "neue Entzweiung'' (ebd.). 
Der Volkssouveränität räumte Hegels Lehre keinen legitimen Platz ein. Liege die 
Souveränität beim Volk und habe es keinen Monarchen über sich, sei es nur 
"formlose Masse, die kein Staat mehr ist", heißt es in Grundlinien der Philosophie 
des Rechts (Hegel 1965: § 279). Dieser Sichtweise zufolge ist die Demokratie ge
schichtlich überholt und höheren Staatsformen, insbesondere der konstitutionel
len Monarchie, unterlegen (Marcuse 1972: 83). 

Nicht alle Analytiker folgten den Kritikern der Volksherrschaft- zumal eine 
der Demokratie freundlichere Sichtweise allmählich an Gewicht gewann. Die 
Anhänger der Französischen Revolution und die Fürsprecher des politischen 
Wandels in Amerika rückten die Demokratie in ein vorteilhafteres Licht. War sie 
nicht auf dem Vormarsch? Und war dieser Vormarsch womöglich unaufhaltsam? 
Bahnbrechend für solche Überlegungen wurde Alexis de Tocquevilles De Ia 
Democratie en Amerique von 1835/1840. 

6.2 Vom Vormarsch der Gleichheit: Tocquevilles Ansatz 

Alexis de Tocqueville wurde 1805 als Sohn einer normannischen Aristokratenfa
milie geboren. Ihm war ein Weg zwischen der niedergehenden aristokratischen 
Welt und der aufsteigenden demokratischen Gesellschaft bestimmt (Jardin 2005, 
Brogan 2007). Seine Familie war in das Räderwerk der politischen Repression in 
der Französischen Revolution geraten. Doch nicht nur die Erinnerung an die 
Revolution und ihre Nachwirkungen prägten Tocquevilles politischen Werde
gang, sondern auch die Wiedereinsetzung der Monarchie. Noch als Jugendlicher 
erlebte er die Rehabilitierung seiner Familie im nachnapoleonischen Frankreich. 
Das Studium der Jurisprudenz in Paris (1823-1826) und Verbindungen väterli
cherseits ebneten ihm den Weg in den Justizdienst. Dennoch blieb die politische 
Lage in Frankreich für ihn prekär, nicht zuletzt aufgrundder engen Verbindun
gen seiner Familie mit den während der Revolution aus dem Amt getriebenen 
Bourbonenkönigen. Auch das gehört zum Hintergrund der Reise, die Tocqueville 
von Mai 1831 bis Februar 1832 nach Amerika führte. Offiziell erfolgte die Reise 
im Auftrag des französischen Innenministeriums. Sie sollte der politisch wenig 
heiklen Erkundung des amerikanischen Strafvollzugs dienen, dem der Ruf vor
auseilte, er sei im Vergleich zu Frankreichs Strafvollzug effizienter und bei der 
Resozialisierung effektiver. 
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Das bleibende Ergebnis des Amerika-Besuchs war allerdings nicht der Be-
richt über den Strafvollzug in den Vereinigten Staaten, sondern die Einlösung 
von Tocquevilles Plan, Amerikas Gesellschaft und die dortige Demokratie zu 
studieren, um sich für den Vormarsch der Gleichheit in Frankreich besser zu 
wappnen. Verwirklicht wurde dieser Plan durch die Veröffentlichung des ersten 
Bandes von De la Democratie en Amerique 1835 und des zweiten Bandes fünf Jahre 
später. 

Tocqueville analysiert in diesem Werk Amerikas Demokratie aus verglei
chender Perspektive (Drescher 2006). Zum Hintergrund der Studie gehören die 
fortwährende politische Instabilität Frankreichs vor und nach der Revolution von 
1789, die "große Debatte" (Siedentop 1994) zwischen Befürwortern und Gegnern 
dieser Umwälzung und die Erkenntnis, dass die Revolution den alten Staat und 
die alte Gesellschaftsordnung zerstört, aber nur wenig lebensfähiges und vereh
rungswürdiges Neuesan ihre Stelle gesetzt hatte. Die Revolution von 1789 hatte 
das alte absolutistische Regime gestürzt, doch war keine stabile Herrschaftsord
nung an seine Stelle getreten. Auf die Revolutionsregime der Jahre 1789-1799 
folgten das Konsulat und das Erste Kaiserreich von Napoleon Bonaparte (1799-
1814/15), die Restaurationsphase von 1814-30, in der ab 1820 die Ultraroyalisten 
an die Macht kamen, und sodann die Juli-Revolution von 1830, die den Streit 
zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft um eine konstitutionell-monarchische 
oder eine republikanische Staatsform mit der Wahl Louis Philippes von Orleans 
(Regentschaft von 1830-48) zugunsten der Monarchie entschied, allerdings um 
den Preis instabiler politischer und wirtschaftlicher Verhältnisse. 

Obendrein war der gefürchtete Zentralismus der politischen Herrschaft un
gebrochen- wie Tocqueville in seinem zweiten großen Buch, L'Ancien Regime et la 
Revolution, zeigte. Außerdem hatte der Vormarsch der Gleichheit in Frankreich 
das Potenzial der Demokratie nicht ausgeschöpft und die Sache der Freiheit nicht 
weit vorangebracht Man habe in Frankreich, so erläuterte Tocqueville in der 
Einleitung zu De la Democratie en Amerique, eine Demokratie - aber ohne die Ein
richtungen und Gebräuche, die ihre Laster mindern und ihre natürlichen Vorzü
ge fördern. Und so könne man zwar die Übel, welche die Demokratie mit sich 
bringe, klar erkennen, doch bleibe der Nutzen, den sie stifte, außer Sichtweite. 

Wie der Blick ins Ausland allerdings lehrte, waren die politischen Verhält
nisse insbesondere in England und Amerika stabiler und freiheitsfreundlicher, 
aber nicht in Deutschland und nicht in der Schweiz vor 1848, deren konföderale 
Strukturen Tocqueville (2006b) zufolge nur eine handlungsunfähige, machtlose 
Regierung zuließen. Das England nach der Revolution im 17. Jahrhundert aber 
gab das Beispiel für eine ruhigere Entwicklung zur Demokratie, ohne häufige 
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Regimewechsel wie in Frankreich. Und noch mehr als England faszinierten Toc
queville die Vereinigten Staaten von Amerika. Denn dort entstand das Gegen
stück zu Frankreichs politischem Regime, dessen Hauptübel Tocqueville im 
hochgradigen Zentralismus und in der politischen Instabilität verortete. Amerika 
hingegen schien mit einer stabilen Demokratie auf dezentralisierter Grundlage 

gesegnet zu sein. 
Dieser Fall sei von größtem Interesse für Geschichtsschreibung und Politik. 

Und zur genauen Analyse des neuen, demokratisch geprägten Zeitalters und 

seines Oszillierens zwischen freiheitlicher und tyrannischer Ordnung sei "une 
science politique nouvelle" erforderlich, eine neue Politische Wissenschaft, so 

schrieb Tocqueville in der Einleitung zu seinem Amerika-Buch, das selbst Maß

stäbe für diese Wissenschaft setzt (Boudon 2005). 
Tocquevilles Amerika-Schrift besteht aus zwei Büchern. Ursprünglich hatte 

er geplant, in einem Dreierschritt zunächst die politische Gesellschaft Amerikas 
zu untersuchen, sodann seine bürgerliche Gesellschaft und anschließend die 

Religion (Jardin 2005: 177f.). Tatsächlich aber erörtert Tocqueville alle drei Ebenen 

der Gesellschaft sowohl getrennt als auch in ihren Wechselbeziehungen. Zudem 

berücksichtigt er die äußeren Bedingungen, namentlich die politisch
geographische Lage und die Außenpolitik Amerikas. Der erste Band der Ameri

ka-Schrift handelt vor allem von den politischen Institutionen und der Funkti

onsweise der Politik. Wie äußert sich die Macht des Volkes in der Demokratie? 

Worin besteht ihr inneres Band? Und wie steht es um die Stärken und Schwächen 

der Demokratie sowie um ihre Zukunft? Das sind die Leitfragen. 
Der zweite Band der Demokratieschrift wechselt die Perspektive: In ihr 

Zentrum rücken nun die bürgerliche Gesellschaft sowie die Religion und die 

Sitten, die das Leben in Staat und Gesellschaft prägen, also die politische Kultur 
(Hereth 2005). Hier betrachtet Tocqueville sowohl die Bedeutung von Sitten und 

Religion für die Stabilität der Demokratie als auch den Einfluss der Demokratie 

auf die Kultur und auf das Gefühlsleben der Amerikaner. Beide sind Tocqueville 
zufolge in hohem Maße von Individualismus und Materialismus geprägt. Dieser 

Teil der Demokratie-Schrift gründet auf einem kulturbezogenen Ansatz - im 

Unterschied zu anderen Teilen des Werkes, in denen vor allem Strukturen, Funk

tionen und Interessen der Gesellschaft analysiert werden. Im vierten Teil des 
zweiten Bandes schließlich erörtert Tocqueville die Rückwirkungen des demokra

tischen Denkens und Fühlens auf die politische Gesellschaft. ,Gefährdung der 
Demokratie durch Despotismus' lautet dort seine Diagnose. Häufiger als im ers

ten Band neigt Tocqueville im zweiten Band zu generalisierenden, teilweise stark 

zuspitzenden Bewertungen und zu idealtypisierender Deutung der Demokratie. 
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Der Brennpunkt der Analyse verschob sich von "Amerika" zur Demokratie als 
Typus (Drescher 2006: 31f.). Das irritierte etliche Leser: Zuviel Philosophieren 
sahen sie hier am Werk (Jardin 2005: 247ff.). 

Tocqueville wertet die Verfassung und die Verfassungswirklichkeit Ameri
kas als Muster eines größeren Ganzen. Er begreift die amerikanische Demokratie 
als Ausdruck eines universalhistorischen Prinzips, das von der aristokratischen 

Gesellschaftsform wegführt und zur Gleichheit der gesellschaftlichen Bedingun

gen strebt (Tocqueville 1984: 5). "Gleichheit der gesellschaftlichen Bedingungen" 
- "egalite des conditions", so das Original - bedeutet soziale Gleichheit eines 

jeden, ohne Ansehen von Geburt, Standes- oder Klassenzugehörigkeit, und poli
tische Teilhaberechte der Vielen, nicht nur der Wenigen, wie im vorrevolutionä

ren Frankreich. Mehr noch: Die demokratische Umwälzung Amerikas hält Toc

queville weder für zufällig noch für umkehrbar. Sie sei "ein Werk der Vorse
hung" und trage deren Merkmale: allgemein, von Dauer und der Macht des 

Menschen entzogen (Tocqueville 1984: 3). Und der Vormarsch der Gleichheit 

werde auch zum Schicksal der europäischen Nationen. 
Der Unterschied zu Hegel könnte nicht größer sein: "Hatte Hegels Weltgeist 

die Demokratie schon hinter sich gelassen, so führte Tocquevilles Providenz 

geradewegs auf sie zu und in sie hinein" (Meier u.a. 1972: 882). Nicht minder 
groß ist der Unterschied zu Adam Srnith und Karl Marx, die das Bewegungsprin

zip der Umwälzungen im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert in der Wirt

schaft verorten und somit in der materiellen "Basis" lokalisieren. Tocqueville 
hingegen verlegt den Ursprung des gesellschaftlichen Wandels in die Kultur und 

die Politik, aus marxistischer Sicht also in den "Überbau". 

6.3 Von den Vorzügen der Demokratie 

Der Demokratie spendet Tocqueville Lob. Besonders beeindruckt ihn, dass Ame
rikas Demokratie den Zentralismus Frankreichs vermeidet und mit einer ruhige

ren politischen Entwicklung einhergeht. Ferner kann sich die Demokratie einer 

bemerkenswerten Fehlerkorrekturfähigkeit rühmen. Gewiss: Die Demokratie und 

ihre Regierungen sind für Fehler anfällig, beispielsweise dafür, schlechte Gesetze 

zu machen. So auch in Amerika - und mehr noch in der konföderativen Schweiz, 

wo die Schwäche der Judikative die Qualität der Gesetze in besonderem Maße 

mindert (Tocqueville 2006b: 169). Doch solche Fehler sind in der Demokratie 

"gutzumachende Fehler" (Tocqueville 1984: 268): missratene Gesetze können 
aufgrund der kurzen Amtsdauer der Machtinhaber alsbald widerrufen werden. 
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Die amerikanische Demokratie beweist somit Lernfähigkeit, im Unterschied zu 
Frankreichs Ancien Regime vor der Revolution, das auch an mangelndem Lern
vermögen zugrunde gegangen war. Trotz mancher Missgriffe bei der Auswahl 
der Regierenden gedeiht Amerika. Mitverantwortlich hierfür sind institutionelle 
Sicherungen gegen Missbräuche in der Politik. Gegen die Verselbständigung der 
politischen Führung wirken beispielsweise die Wahl der Beamten auf Zeit und 
die zeitlich begrenzte Verleihung der Machtbefugnis an die Exekutive (ebd.: 
268f.). 

Wie andere Staatsverfassungen kann auch die Demokratie nicht alle Prob
leme lösen. Doch nicht auf die absoluten, sondern auf die relativen Vorzüge und 
Nachteile kommt es Tocqueville an. Der Zusammenhang von Klassenstruktur 
und politischer Entwicklung beispielsweise äußert sich in der Demokratie in 
einer eigentümlichen Weise. Im Gegensatz zu einem Staat, in der die Reichen 
allein regieren und die Interessen der Armen hintanstellen, und im Unterschied 
zu einer Gesellschaft, in der die Armen die Gesetze beschließen und die Reichen 
bedrohen, hat die Demokratie den Vorteil, "dem Wohlergehen der großen Zahl" 
zu dienen (ebd.: 269). Langfristig sind die Chancen gedeihlicher wirtschaftlicher 
Entwicklung in der Demokratie sogar größer als in einem nichtdemokratischen 
Regime (ebd.: 258). Das kann auch den schwächeren Gesellschaftsmitgliedern 
zugutekommen-eine frühe Form Rawls'scher Gerechtigkeitstheorie! Von der 
größeren Entwicklungsdynamik der Demokratie legen auch die Vereinigten Staa
ten von Amerika Zeugnis ab. Sie sind - trotz oder gerade wegen Demokratie 
das weltweit am meisten prosperierende und das stabilste Land. 

Mehr noch: Die Demokratie fördert den Wohlstand und erleichtert somit die 
Finanzierung ihres kostspieligen politischen Betriebes. Dies und die Teilha
berechte der Bürgerschaft kommen den Bürgern zugute, stärken den Bürgergeist, 
dienen der Anerkennung des Rechts und der Achtung der Gesetze, denen man 
sich eher unterwirft, weil sie veränderbar sind (ebd.: 272, 276ff.). Die Dynamik 
der Demokratie einschließlich ihrer Lernfähigkeit fördert ihre Anerkennung und 
dient zugleich ihrer Verwurzelung. 

Auch die Umtriebigkeit, die Tatkraft und die Innovationsfähigkeit des poli
tischen Prozesses in Amerika beeindrucken Tocqueville. Die sich "ständig erneu
ernde Geschäftigkeit" (ebd.: 280) der politischen Welt erfasst auch die bürgerliche 
Gesellschaft. Dort ist sie sogar von noch größerem Vorzug. Der "Überschuß an 
Kraft", der "Tatwillen", das Suchen und Experimentieren könnten dort wahre 
"Wunder" vollbringen (ebd.: 281). 
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6.4 Schwächen der Demokratie 

Die Demokratie kann sich beachtlicher Stärken rühmen, doch laboriert sie auch 
an Schwächen. Das allgemeine Wahlrecht bringt keineswegs nur Wohltaten her
vor, es hat auch unliebsame Nebenwirkungen. Beispielsweise funktioniert die 
Führungsauslese in Amerika schlecht. Hervorragende Persönlichkeiten werden 
nur selten zur Führung öffentlicher Angelegenheiten berufen, und nur wenige 
von ihnen bewerben sich überhaupt um politische Ämter. Mangelnde Attraktivi
tät der politischen Laufbahn und größerer Nutzen der Führungstätigkeit in Ge
sellschaft und Wirtschaft sind für Letzteres mitverantwortlich. Für Ersteres geben 
jedoch Stmkturdefekte der Demokratie den Ausschlag: Zu den wichtigsten 
Gründen der Auswahl mittelmäßiger Führer gehören Wähler, die überfordert 
sind, wenn sie Kandidaten und politische Probleme fachkundig beurteilen sollen, 
ferner hastig gefällte Entscheidungen sowie das durch die Demokratie verstärkte 
Gefühl des Neides, das Nahrung erhält, weil das begehrte Gut Gleichheit nie 
ganz erreicht wird (ebd.: 226ff.). 

Hinzu kommen die vielen Wahlen. Einerseits bieten sie den Bürgern man
nigfache Teilhabechancen. Andererseits setzen sie die Gesellschaft in einen Zu
stand "fieberhafter Erregung" (ebd.: 231). Doch dieses Fieber erschwert den Inte
ressenausgleich und gutes Regieren. Auch erzeugt die Wahl der Beamten durch 
das Volk neue Probleme. Gewählt wird nur für kurze Amtsperioden. Doch die 
kurze Amtsperiode, der Wahlmechanismus und die unattraktive Besoldung hö
herer und hoher Positionen in Regierung und Verwaltung erschweren die Rekru
tienmg qualifizierter Kandidaten. In der Regel werden eher mittelmäßige Bewer
ber gewonnen, vor allem Kandidaten, die weder große Begabungen noch große 
Leidenschaften haben (ebd.: 235). Obendrein verschafft die kurze Amtszeit und 
die Möglichkeit der Abwahl den Amtsinhabern viel Spielraum für eigenmächti
ges Handeln. Dies und der häufige Personalwechsel aber erzeugen Unbeständig
keit in der Verwaltung - auch das schmälert die Qualität des Regierens (ebd.: 
238). 

Außerdem sind demokratische Regime nicht gegen Käuflichkeit und Laster 
gefeit. Käuflichkeit und Laster sind in der Demokratie sogar besonders weit ver
breitet. Aristokratische Regierungen bestechen bisweilen, gibt Tocqueville zu 
bedenken. Demokratische Regierungen aber sind selbst bestechlich (ebd.: 253ff.)! 

Auch hinsichtlich der Staatsaufgaben und der Staatsfinanzen gelangt Toc
queville zu einem kritischen Urteil über die Demokratie. Dabei entwickelt er eine 
frühe Variante des Gesetzes des wachsenden Staatsbedarfs, für das später 
Adolph Wagner, Nationalökonom im kaiserlichen Deutschen Reich, weltweit 
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Ruhm erlangen wird. Warum neigt die Demokratie zur Ausweitung der öffentli
chen Auf- und Ausgaben? Ihre Politiker und Wähler verstehen sich nicht auf die 
Kunst des Haushaltens. Verantwortlich dafür ist hauptsächlich das Bestreben der 
Politiker, das Wohlwollen des Souveräns durch Geld und andere Zuwendungen 
zu gewinnen. Hinzu kommen die für egalitäre Regime eigentümliche "Unruhe" 
des "Geistes des Verbesserns" (ebd.: 242) sowie das höhere Anspruchsniveau, das 
in der höheren Allgemeinbildung wurzelt, welche die Demokratien kennzeich
net. Fortwährender Hunger nach Verbesserungen und unentwegtes Streben nach 
Neuerungen stärken die demokratisch gewählten Regierungen in dem Bemühen, 
ihre Befugnisse zu erweitern, und zwar hauptsächlich dadurch, dass jede gesell
schaftliche Gruppe die Einmischung der Regierung zur Unterstützung ihrer eige
nen Sache zu gewinnen sucht und dabei größtenteils Erfolg hat. Ferner wachsen 
die öffentlichen Ausgaben aufgrund der Ineffizienz, die insbesondere die häufige 
Auswechselung des Regierungs- und Verwaltungsapparates in der Demokratie 
mit sich bringt. Zudem spielen die Forderungen der ärmeren Wahlberechtigten 
nach staatlichen Hilfeleistungen mit. Auch sie erhöhen die Staatsausgaben. Insge
samt erweisen sich demokratische Regierungen als kostspielige Arrangements 
(ebd.: 242f., 790f., 803), sofern nicht die breite Streuung von Eigentum in der Be
völkerung den Widerstand gegen die Abgabenlast ansteigen lässt. 

Das Problem der Staatstätigkeit in der Demokratie liegt jedoch nicht nur in 
ihrer Neigung zur Expansion. Mindestens ebenso wichtig ist die temporale Struk
tur der Demokratie: Der eigentümliche Zeittakt, den demokratische Institutionen 
wie häufige Wahlen und kurze Amtsperioden hervorrufen, mindert die Qualität 
der Gesetze. Die Gesetze werden meist überhastet entworfen und sind von man
gelhafter Qualität (ebd.: 267). Auch in ihrem Zeittakt äußert sich die charakteristi
sche Schwierigkeit der Demokratie, "die Leidenschaften zu beherrschen und die 
Bedürfnisse des Augenblicks zugunsten der Zukunft zu unterdrücken" (ebd.: 
258). Kurzfristige Politik hat Vorrang vor langfristig konzipierten Maßnahmen. 
Vorfahrt hat die Politik zugunsten der Gegenwart und zulasten der Zukunft. Es 
ist, als schreibe Tocqueville ein Lehrbuch über die Probleme des Staatshandeins 
in der entwickelten Demokratie! 

Noch grundsätzlicher ist die Kritik, die Tocqueville an der Schwäche übt, 
welche die Demokratie vor großen Herausforderungen zeigt. Militärischen Her
ausforderungen und anderen Aufgaben, die dauerhaft große Anstrengungen 
erfordern, ist ein demokratisch geführtes Volk weit weniger gewachsen als ande
re Völker, so diagnostiziert Tocqueville mit Blick auf ein Amerika, das in militäri

scher Hinsicht noch ein schwacher Staat ist. Der Demokratie mangelt es, so ver
allgemeinert Tocqueville, an der Fähigkeit zu lang dauernder Kriegführung und 
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der dafür erforderlichen Organisation und Mobilisierung von Personal und mate
riellen Ressourcen. Dem stehen der kurzfristige Zeithorizont der Bürger ebenso 
entgegen wie der kurze Zeittakt der Demokratie überhaupt (ebd.: 257). Daraus 
resultiert eine "schwache Stellung der demokratischen Staatswesen in Krisenzei
ten" (ebd.: 258). Gewiss: In friedlichen, krisenfreien Zeiten ist eine Demokratie 
meist leistungsfähiger als andere Staatsformen. Allerdings wird sie militärisch 
kompetenten Nachbarn wahrscheinlich unterliegen- sofern diese nicht ebenfalls 
demokratisch verfasst sind (ebd.: 258). 

Besonders gering ist die Fähigkeit der Demokratie zur Problemlösung in der 
Außenpolitik. Denn die Außenpolitik erfordert "nahezu keine der Eigenschaften, 
die der Demokratie eigen sind, dagegen verlangt sie die Entfaltung von fast lau
ter solchen, die ihr abgehen. Die Demokratie begünstigt die Zunahme der staatli
chen Mittel im Inneren; sie verbreitet Wohlstand, entwickelt staatsbürgerliche 
Gesinnung; sie stärkt in den verschiedenen Gesellschaftsklassen die Achtung vor 
dem Gesetz; lauter Dinge, die auf die Stellung eines Volkes einem anderen ge
genüber nur von mittelbarem Einfluss sind. Aber die Demokratie kann nur mit 
Mühe die Einzelheiten eines großen Unternehmens in Einklang bringen, an ei
nem Plan festhalten und ihn dann hartnäckig durch alle Fährnisse hindurch fort
führen. Sie ist kaum imstande, Maßnahmen im Geheimen auszuarbeiten und 
deren Ergebnis geduldig abzuwarten. Über solche Vorzüge verfügt weit eher ein 
einzelner Mann oder eine Aristokratie" (ebd.: 263f.). 

All diese Mängel verblassen aber vor dem fundamentalen Zielkonflikt, den 
Tocqueville zwischen Gleichheit und Freiheit im Allgemeinen und zwischen 
Mehrheitsdemokratie und Freiheit im Besonderen sieht. Der Vormarsch der 
Gleichheit gefährdet die Freiheit, und die Demokratie birgt die Gefahr des Um
kippens zum Despotismus in sich. Es gibt zwei Formen der Demokratie: eine 
freie und eine tyrannische. Somit hat das Volk grundsätzlich die Wahl zwischen 
"la liberte democratique ou la tyrannie democratique" (Tocqueville 1981: 54), 
zwischen demokratischer Freiheit und demokratischer Tyrannei. 

Wie zuvor schon die altgriechischen Demokratiekritiker wertet Tocqueville 
die Tyrannis als eine der Gefahren der Volksherrschaft. Das Problem ist die 

"Allmacht der Mehrheit" (Tocqueville 1984: 284ff.). Sie schließt die "Tyrannei der 
Mehrheit" ein (ebd.: 289), die Tocqueville unter anderem im Anschluss an die 
Federalist Papers entwickelt. Das Problem der Demokratie steckt im Regieren der 
numerischen Mehrheit im Namen des Volkes (ebd.: 197). Sicherlich besteht die 

Mehrheit hauptsächlich aus friedlichen Bürgern, die "teils aus Neigung, teils aus 
Eigennutz aufrichtig das Wohl des Landes wiinschen" (ebd.: 197). Allerdings gilt 
die Macht der Mehrheit verstärkt durch die Direktwahl und die kurze Amtszeit 



der Machtinhaber "unbedingt" (ebd.: 284). Schlimmer noch: Die Mehrheit erhält 
den Status eines absolutistischen Königs. Sie trifft den Geist, nicht nur den Kör
per. Sie wird wie ein absolutistischer Herrscher von Gottes Gnaden verehrt und 
als unfehlbar gewertet. Die Folgen der Mehrheitsherrschaft sind "unheilvoll und 
für die Zukunft gefährlich" (ebd.: 286). Sie verstärken die Unbeständigkeit in der 
Gesetzgebung und der Verwaltung und machen den Gesetzesvollzug noch 
sprunghafter (ebd.: 293). 

Nicht Schwäche wirft Tocqueville der amerikanischen Demokratie vor, son
dern "unwiderstehliche Stärke" (ebd.: 291). Diese Stärke wirkt als "sittliche Macht 
der Mehrheit über das Denken" (ebd.: 293). Sie umspannt das Denken mit einem 
"erschreckenden Ring" (ebd.: 294), dessen Überschreiten mit härtesten Mitteln 
sanktioniert wird. Im Extremfall artet der "Despotismus der Mehrheit" zur Re
pression oder gar zur physi..<>chen Liquidierung von Minderheiten aus (ebd.: 291). 
Der Schlüsselsatz von Tocquevilles These zur Mehrheitstyrannei ist dieser: "Was 
mich in Amerika am meisten abstößt, ist nicht die weitgehende Freiheit, die dort 
herrscht, es ist die geringe Gewähr, die man dort gegen die Tyrannei findet'' 
(ebd.: 291). Die Tyrannei der Mehrheit lähmt das geistige Leben. Das Diktat der 
öffentlichen Meinung bringt geistige Unfreiheit und kulturelle Mittelmäßigkeit 
hervor. Er kenne kein Land, in dem im Allgemeinen "weniger geistige Unabhän
gigkeit und weniger wahre Freiheit herrscht als Amerika", so setzt Tocqueville 
nach (ebd.: 294). Man hemmt dort große Charaktere an der Entfaltung. Selten 
werden mutige Aufrichtigkeit und mannhafte Unabhängigkeit ausgebildet. Und 
in der Menge verbreitet sich, so Tocquevilles Kritik der Demokratie weiter, ein 
höfischer Geist, der dem Souverän, der Mehrheit, unterwürfig schmeichelt. Die 
Allmacht der Mehrheit wertet Tocqueville als die "größte Gefahr für die ameri
kanischen Republiken" (ebd.: 299). Nicht dass die Mehrheit jederzeit die Macht 
missbräuchlich anwendet- Tocquevilles zentraler Einwand ist dieser: Die Gefahr 
des Machtmissbrauchs ist ständig präsent, und der gute Gebrauch der Macht 
"nur ein Zufall" (ebd.: 296) -, sofern die politischen Institutionen, die Sitten und 
die Gebräuche nicht Gegenmittel bereitstellen. 

Tocquevilles scharfes Urteil basiert auf der Erfahrung despotischer Herr
schaft in Frankreich. Auch weiß er um die Dynamik radikal gedeuteter Volks
souveränität Rousseau und die Aktivisten der Französischen Revolution sind 
ihm präsent (Eisenstadt 1988: 88). Despotie gibt es aber nicht nur im Anden 
Regime oder in der Französischen Revolution, sondern auch in der Demokratie, 
so lehrt T ocqueville. Einen neuen Despotismus weist er der Regierungsweise just 
in dem Lande nach, das sich frei von alten sozialen, kulturellen und militärischen 
Gewalten entwickelt hat. Mit dem Vormarsch der Gleichheit beschleunigt die 
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Demokratie eine Entwicklung, die schon in den Monarchien Europas angelegt 
war: die Gleichmacherei. Doch im Unterschied zur Monarchie ruft der Vormarsch 
der Gleichheit in der Demokratie ein zusätzliches Problem hervor. Sie zertrüm
mert die alten Mächte. Doch mit ihnen fallen zugleich die alten Schranken gegen 
despotische Herrschaft {Tocqueville 1984: 361ff., 812ff.). 

6.5 Gegenmittel zur "Tyrannei der Mehrheit" 

Was resultiert daraus: demokratische Freiheit oder neue Knechtschaft (ebd.: 494f., 
814ff., 830)? Darüber entscheidet am Ende das von länderspezifischen Konstella
tionen geprägte Handeln der Politiker und der Bürger. Amerika lehrt, so Tocque
ville, dass die "Allmacht der Mehrheit" (ebd.: 284) verringert und verlangsamt 
werden kann. Institutionelle Sicherungen und Gegenkräfte sind hierfür zentral, 
so wie sie beispielsweise in den Federalist Papers beschrieben wurden. Hinzu 
kommen weitere institutionelle und überdies politisch-kulturelle Bedingungen. 
Die Vereinigten Staaten kennen zwar eine ausgeprägt starke Regierungszentrali
sation, so erläutert Tocqueville zustimmend, aber keine Verwaltungszentralisati
on, sondern eine dezentralisierte administrative Struktur, in welcher Gemeinden, 
Behörden und regionale Verwaltungen ("administrations des comtes") "verbor
gene Klippen sind", welche "die Flut des Volkswillens aufhalten oder zerteilen" 
(ebd.: 303). Gegengewichte liegen sodann im "Rechtsgeist" (ebd.: 303), der in den 
Vereinigten Staaten besonders stark verbreitet ist. "Die amerikanische Aristokra
tie finden wir auf der Bank der Anwälte und auf den Richterstühlen" (ebd.: 303). 
Insoweit ist das Prinzip der Mäßigung und des geschulten Urteilens vor allem in 
der rechtsprechenden Gewalt zu finden. Von dort dringt der Rechtsgeist in die 
Legislative und das Volk vor und verlangsamt den Gang der Mehrheit. Welche 
Ironie der Geschichte: Aristokratische Elemente zügeln den Souverän der Demo
kratie zu dessen eigenem Vorteil! Das ist mehr als nur ein Hauch von "Aristokra
tisierung" der Demokratie (Herb/Hidalgo 2005: 76) -wobei allerdings das aristo
kratische Element liberal, der Freiheit zugewandt ist (Kahan 1992). 

Gegengewichte zur Mehrheitstyrannei finden sich überdies im bundesstaat
liehen Aufbau, sodann in den Gesetzen, Lebensgewohnheiten, den zahllosen 
Vereinen und Verbänden der amerikanischen Gesellschaft. Überdies bändigt die 
Pressefreiheit die Mehrheitsmacht, wie Tocqueville vor allem im zweiten Ameri
ka-Buch hervorhebt. Hinzu kommt die Freiheit des Zusammenschlusses der 
Bürger in Assoziationen der Gesellschaft wie den Verbänden. Diese sind Erzie
hungsinstitutionen. Sie führen die Menschen aus ihrer Isolation heraus, lehren 
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die Kunst geselliger Vereinigung und wirken insofern als Schulen der Demokra
tie (Hecht 1998: 204). Von überragender Bedeutung sind die Sitten im Sinne der 
sozialen und politischen Kultur der Gesellschaft. Sie dämmen die Neigung zur 
Tyrannei der Mehrheit besonders wirkungsvoll ein. Die religiöse Struktur Ame
rikas ist hierbei von großer Bedeutung, vor allem ein demokratisches und repu
blikanisches Christentum, das den Wert der einzelnen Seele und ihre Pflichten 
für das Ganze hochhält (Tocqueville 1984: 506ff., Mitchell1995). Zentral ist ferner 
die Trennung von Staat und Kirche, die der Kirche und der Religion die notwen
dige Autonomie und somit den erforderlichen Spielraum dafür verschafft, den 
Geist der Religion mit dem Geist der Freiheit zu verknüpfen. Und so erst erhält 
der Montesquieu'sche "Geist der Gesetze" der amerikanischen Demokratie seine 
rechte, die Gefahr des Mehrheitsdespotismus mindernde sozialkulturelle Fundie

rung. 
Gegen die Mehrheitstyrannei wurden in Amerika Heilmittel eingesetzt, und 

zwar mit Erfolg (Tocqueville 1984: 321ff.). Der Konflikt von Gleichheit und Frei
heit kann folglich überbrückt, gelindert, ja: stillgestellt werden. Die Gefahren des 
Mehrheitsdespotismus, aber auch die kulturell bestimmten Gefahren des poten
ziell gemeinschaftsabträglichen Marktbürger-Individualismus können mit Hilfe 
geeigneter Staatsstrukturen, Gesetze, Vereinigungen und Sitten entscheidend 
verringert werden (Hereth 2005: 381). Das begründet eine verhalten optimistische 
Einschätzung der Chance der Freiheitsbewahrung in der Demokratie: "Mein Ziel 
bestand darin", erläutert Tocqueville, "am Beispiel Amerikas zu zeigen, daß die 
Gesetze und vor allem die Sitten einem demokratischen Volk erlauben können, 
frei zu bleiben" (1984: 364). Insoweit können auch andere Länder, insbesondere 
die europäischen Staaten, die Demokratisierung in freiheitsbewahrende Bahnen 
lenken. Das gilt T ocqueville als kleineres Übel als die sonst drohende Gefahr des 
Despotismus eines Einzelnen oder einer neuen, milden Form eines despotischen 
Regimes, für das er vergeblich nach einem passenden Namen sucht (ebd.: 814) 
und für das am ehesten "patemalistischer Autoritarismus" passen könnte. 

Mit den Gegenmitteln zur Mehrheitstyrannei hat Tocqueville auch die Ursa
chen benannt, die für die Aufrechterhaltung der Demokratie verantwortlich sind. 
Die Sitten und Gebräuche gehören zu den wichtigsten Faktoren. An zweiter Stelle 
folgen die -ebenfalls schon erwähnten- Gesetze und Institutionen. An dritter 
Stelle rangieren die zufälligen oder durch günstiges Schicksal bewirkten Konstel
lationen, beispielsweise die geographische Isolation der USA und somit ihre 
Distanz zu autokratischen Staaten, ohne die die Demokratie vielleicht unter viel 
größeren Druck geraten wäre. Hierzu zählt auch die ausgeprägte Dezentralisie
rung des Landes, die sich auch, wie der Vergleich mit Frankreich und England 
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lehrt, im Fehlen einer großen, einflussreichen Hauptstadt niederschlägt (ebd.: 
356). 

6.6 Würdigung von Tocquevilles Demokratietheorie 

Tocquevilles Demokratie-Schrift knüpft an die Werke anderer Analytiker an. Die 
These vom Niedergang der aristokratischen Welt und vom Vormarsch der 
Gleichheit ist nicht neu. Sie war schon zuvor von französischen Geschichtsschrei
bern entwickelt worden. Zu ihnen gehört F. Guizot, der von Tocqueville zunächst 
bewunderte, später scharf kritisierte Historiker und Staatsmann (Craiutu 1999). 
Wie Guizot analysiert Tocqueville nicht Ereignisse, sondern Strukturen und Pro
zesse einer Zivilisation. Auch das hat ältere Vorläufer, insbesondere Montes
quieu. Und wie Montesquieu geht Tocqueville interdisziplinär und vergleichend 
vor: Er kombiniert die Beobachtung der Politik, der Gesellschaft und der Geogra
phie, und ergänzt sie um vergleichende Perspektiven. Zudem analysiert er so
wohl die Makroebene der Gesellschaft als auch ihre Mikro- und Mesoebene. 
Sodann fallen Parallelen und Unterschiede zum Historischen Materialismus auf. 
Im Unterschied zur marxistischen Politischen Ökonomie sieht Tocqueville aber 
nicht in der Wirtschaft die vorrangige Bewegungskraft und den primären Erklä
rungsfaktor des sozialen Wandels. Die Hauptkräfte liegen vielmehr in der Gesell
schaft und der politischen Institutionenordnung. Aber ähnlich wie Marx und 
zuvor schon Montesquieu argumentiert Tocqueville mit umfassenden gesell
schaftlichen Bewegungsgesetzen. Von überragender Bedeutung sind für ihn die 
"egalite des conditions" und die hochgradige Zentralisierung, die im vor- und 
nachrevolutionären Frankreich mit der Gleichheit einhergeht. Die Bewegungs
tendenzen definieren den Möglichkeitsraum der Akteure und strukturieren ihre 
Handlungsoptionen. Die Menschen machen ihre Geschichte nicht unter selbst 
gewählten, sondern unter vorgefundenen Bedingungen, so heißt es später bei 
Marx. Bei Tocqueville lautet die Schlüsselthese: "Die Vorsehung ... zieht um 
jeden Menschen einen Schicksalskreis, dem er nicht entrinnen kann; aber inner
halb dieser weiten Grenzen ist der Mensch mächtig und frei; so auch die Völker" 
(zitiert nach Jardin 2005: 246). 

Nach Theorieschulen zu urteilen, oszilliert Tocquevilles Werk zwischen ei
ner institutionen- und interessenorientierten Betrachtung einerseits sowie einer 
kulturbezogenen Perspektive andererseits. Seide sind zur Entwicklungsgeschich
te offen und beide sind sensibel für die Freiheitsgrade und die Verantwortlichkeit 
des Einzelnen. Zudem analysiert Tocqueville Spannungen zwischen den politi-
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sehen Strukturen und der Lebenswelt: Dem in seinem Zuständigkeitsbereich 
wesentlich erweiterten Staat steht in der Modeme nur noch "der vereinzelte und 
machtlose Mensch" Oardin 2005: 243) gegenüber, im Unterschied zu den älteren 
Regimen, in denen der private Lebenskreis noch weitgehend außerhalb des 
Zugriffs der Politik und der Bürokratie lag (Kalberg 2000). Der Vormarsch der 
Gleichheit und vor allem im Fall Frankreich - auch die Zentralisierung haben, 
T ocqueville zufolge, die Gesellschaft atomisiert und damit den Einzelnen ge
lähmt, sofern er nicht Schutz bei Bürgervereinen und freiheitsverträglicher Reli
gion findet. Hierin liegt ein fundamentaler Unterschied zu Max Webers Diagnose 
der amerikanischen Kultur, die gerade im Individualismus eine Barriere gegen 
Despotie sah (Kalberg 2000). Es besteht aber in Tocquevilles Betonung des Zen
tralismus auch eine Parallele zu Webers Diagnose des unaufhaltsamen Vormar
sches der Bürokratie. In der Despotieanfälligkeit der Demokratie tritt die Gefähr
dung der Freiheit durch die Gleichheit besonders krass zutage. Und Freiheit be
deutet für Tocquevilles liberalen Aristokratismus nach wie vor den kostbarsten 
Wert. 

Tocqueville muss später als Kronzeuge für und wider die Demokratie her
halten. Bei solchem Streit ist es nützlich, sich des Standorts zu vergewissern, von 
dem aus er analysiert. Dass er wissenschaftlich geschult beobachtet, halten ihm 
alle zugute. Nur seine Disziplinenzugehörigkeit wird unterschiedlich eingestuft. 
Ein "politischer Denker" und ein "Historiker" ist er für die einen (Koritansky 
1995: 1264), ein "Sozialphilosoph" für andere, so für John Stuart Mill (1989: 149). 
Dass Tocqueville aber auch Politiker war (Jardin 2005), sollte nicht übersehen 
werden: Sein schriftstellerisches Werk dient auch der Erkundung und der Refle
xion des von ihm beschrittenen politischen Terrains (Richter 1969: 152). 

Tocquevilles Verhältnis zur Demokratie ist ebenso gespalten wie das zu 
Amerika: Zweifelsohne hat Amerika große Stärken. Aber abstoßend wirken auf 
ihn beispielsweise die geistige Unfreiheit, die materielle Habgier, das kulturelle 
Mittelmaß (Hidalgo 2007). Ambivalent ist auch Tocquevilles Position zur Demo
kratie. Eigentlich ist die Demokratie nicht sonderlich erstrebenswert, sondern "a 
mixed blessing" (Lassman 1993: 105), eine zweischneidige Angelegenheit. Aller
dings, und das ist für T ocqueville entscheidend, gibt es zur Demokratie keine 
akzeptable Alternative. Nun kommt es darauf an, ihre Vorzüge so weit wie mög
lich in einer für die Freiheit, den obersten Wert, verträglichen Weise zu nutzen 
(Tocqueville 1984: 826, 829f.). Die Staaten unserer Tage können dem Vormarsch 
der Gleichheit nichts entgegensetzen, so leitet Tocqueville seinen Schlusssatz zum 
Amerika-Buch ein, und führt ihn mit folgenden Worten weiter: "von ihnen je
doch hängt es ab, ob die Gleichheit sie in die Knechtschaft oder in die Freiheit, 
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zur Gesittung oder in die Barbarei, zum Wohlstand oder ins Elend führt" (ebd.: 
830). 

Tocqueville wird verschiedenen politischen Lagern zugeordnet, doch krei
sen die Zuordnungen um einen liberalen, an einem bürgerschaftliehen Freiheits
begriff ausgerichteten Standort. Als "liberalen Aristokraten" werten ihn bei
spielsweise Kahan (1992) und Hacke (1992). Ein "konservativer Liberaler" (Ruge 
1999: 538) und Vorläufer des "modernen liberalen Konservativismus" ist er für 
andere (Lakoff 1998: 460ff., 442ff.). Hans Vorländer hat ihn als einen Liberalen 
"mit wachem, republikanischem Blick für die notwendige Balance von Individua
lismus und Gemeinsinn" beschrieben (2007: 433). Tocqueville verstand sich selbst 
als "un liberal d'une espece nouvelle" (zitiert bei Bluhm 2006: 16). Als solcher 
steht er zur Aristokratie ebenso vorurteilslos wie zur Demokratie (Mayer 1984: 
875). 

Tocqueville wurde mit seinem Amerika-Buch nicht nur der "erste Theoreti
ker der modernen Massendemokratie" (Fetscher 1975: 255), sondern auch "der 
klassische Analytiker der modernen Demokratie" (Bluhm 2006: llff.). Dieses 
Werk erregte alsbald großes Aufsehen und gilt bis heute als eine bedeutende 
politische, soziologische und historische Analyse (Herb/Hildalogo 2004, 2005: 
146ff., Vorländer 2007). Beispielgebend sind sowohl die Vielzahl der Blickwinkel 
in Tocquevilles Amerika-Schrift als auch die Erträge seiner Beschreibungen, Er
klärungen und Bewertungen Amerikas. Nur wenige andere Studien sind ähnlich 
weit gefächert, und wenig andere umfassen soziale, politische, rechtliche und 
geographische Aspekte gleichermaßen souverän und meist in vergleichender 
Perspektive. Tocqueville leistet mit seiner Amerika-Schrift einen grundlegenden 
Beitrag zur modernen Demokratietheorie: Dieser ist empirisch und theoretisch 
gehaltvoll, basiert sowohl auf Fall- und Länderstudien als auch auf vergleichen
den Betrachtungen und zielt auf wissenschaftliche Erklärung sowie begründete 
Bewertung. Auch sieht Tocqueville hellsichtiger als andere, dass politische Par
teien ein notwendiger Bestandteil einer freiheitlichen Demokratie sind, "ein den 
freien Regierungen eigentümliches Übel" (Tocqueville 1984: 199). 

De la Democratie en Amerique hat seit seinem Erscheinen Anhänger und Geg
ner der Demokratie beeindruckt (Herb/Hidalgo 2005, Mancini 2006) und ist auch 
in der neuesten fachwissenschaftliehen Diskussion der Soziologie, der Politikwis
senschaft und der Geschichtswissenschaft gegenwärtig (Lipset 1995b, Welch 
2006). De la Dhnocratie en Arruirique ist viel mehr als nur eine "gehobene Reisebe
schreibung" mit beachtlicher Theoriequalität (von Beyme 2002: 97) und mehr als 
nur Demokratietheorie. Denn in weiten Teilen ist Tocquevilles Amerika-Buch 



eine brillant geschriebene, sozialwissenschaftliche Maßstäbe setzende Interpreta
tion der Gesellschaft und Politik im Amerika der 1830er Jahre. 

Gleichwohl ist Tocquev:illes Amerika-Analyse nicht über jegliche Kritik er
haben. Unscharfe Begriffe hält man ihr vor. Die Gleichheit beispielsweise wird 
ungenau und uneinheitlich definiert. Gleiches gilt für den Demokratiebegriff 
(Holmes 1973). Vor allem setzt Tocqueville die Form und Folgen der Demokratie 
mit denen der modernen Zivilisation überhaupt gleich (Sartori 1992: 18). Diesen 
Einwand hatte erstmals John Stuart Mill in seiner Rezension von De la Dbnocratie 
en Amerique erhoben: Tocqueville "verwechselt die Wirkungen der Demokratie 
mit den Wirkungen der Zivilisation. Er fasst in einem abstrakten Begriff alle Ten
denzen der modernen kommerziellen Gesellschaft zusammen und gibt ihr einen 
Namen Demokratie" (Mill 1985b: 235f., Übersetzung des Verf.). Das nährt die 
Vermutung, so Mill weiter, dass Tocqueville der Demokratie fälschlicherweise 
Wirkungen zuschreibt, welche in Wirklichkeit die wirtschaftlich-gesellschaftliche 
Entwicklung der Modeme hervorgerufen hat. 

Tatsächlich hantiert Tocqueville in seinem Amerika-Buch mit einem sehr 
weiten Demokratiebegriff, der weniger eine Staatsform meint als vielmehr einen 
"Gesellschaftszustand" (Vorländer 2007: 422) und einen schier unaufhaltsamen 
Gesellschaftsprozess (Richter 2004). Mills Kritik an Tocquevilles Gleichsetzung 
von moderner Zivilisation und Demokratie trifft insoweit. Aber sie trifft nicht zur 
Gänze. Denn neben dem weiten Demokratiebegriff, der "social democracy" (Li

vely 1962), verwendet Tocqueville ein enger geschneidertes Konzept: Dort meint 
Demokratie die institutionellen und prozessualen Merkmale einer volksherr
schaftliehen Regierungsform im Sinne einer "political democracy" (ebd.). 

Bei beiden Varianten des Demokratiebegriffes führt Tocqueville eine Neue
rung weiter, die sich erstmals in den Federalist Papers abgezeichnet hatte: Im Ge
gensatz zur älteren Staatsformenlehre wird Demokratie nicht länger nur als Ver
sammlungsdemokratie in kleinräumigen Gemeinwesen begriffen, sondern auch 
als eine zur Repräsentativverfassung offene Ordnung, so auch in seinem "Bericht 
über die Demokratie in der Schweiz" aus dem Jahre 1848 (Tocqueville 2006b). 

Dass Tocquevilles Demokratie-Schrift im Lichte der neueren Forschung zur 
amerikanischen Geschichte korrekturbedürftig ist, vermag nicht zu verwundern. 
Auf erheblichen Korrekturbedarf zeigen beispielsweise Pierson (1996: 754ff.), 
Eisenstadt (1988), Smith (1993), Plattner/Diamond (2000), Offe (2004), APSA Task 
Force (2004), Berliner Journal für Soziologie (2005) und Welch (2006). Zudem ist 
die Methodologie der Amerika-Schrift streckenweise angreifbar. Tocqueville 
wurde dafür kritisiert, mit einem Prinzip - der Demokratie unzulässigerweise 
alles andere erklären zu wollen. Schon Zeitgenossen hatten bemängelt, Tocque-
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ville neige zur Verifikation von noch nicht hinreichend geprüften Vermutungen 
und vernachlässige das mühseligere Geschäft der Falsifizierung. Sicherlich ba
siert seine Amerika-Schrift auf umfassender Informationssammlung und Aus
wertung von Dokumenten, Analysen (wie den Federalist Papers), Gesprächen und 
Experteninterviews sowie umfangreichen Reisenotizen. Doch De la Democratie en 
Amerique lebt auch von Interpretationen, die Tocqueville schon lange vor seiner 
Amerikareise entwickelt hatte. Die Amerika-Schrift zeugt von genauer Beobach
tungsgabe ihres Verfassers, von großer Befähigung zu dichter Beschreibung und 
Erklärung einerseits und zu imaginativer Verallgemeinerung andererseits. Und 
doch ist dieses Werk keine streng wissenschaftliche Abhandlung. Vielmehr han
delt es sich bei ihm- wie bei Tocquevilles zweitem Hauptwerk, dem L'Ancien 
Regime et la Revolution - um eine erlesene Komposition aus geschichtswissen
schaftlieh geschultem Blick, neuartiger Forschung, kunstvoller Balancierung von 
Fakten und Ideen und geschulter politischer Überredungsgabe (Gannett 2003a: 
4f., Welch 2006). 

Tocqueville wird mitunter vorgeworfen, er habe die Bedeutung der Kultur, 
des Rechts und der Moral überschätzt und die Politik und die Ökonomie ver
nachlässigt (Pierson 1996). Auch übertreibe er die tyrannischen Neigungen der 
Demokratie, die sich doch überwiegend als Ort der Nichttyrannei erwiesen habe 
(Shapiro 2003: 21f.). Beide Kritiken sind nicht von der Hand zu weisen. Zu Recht 
bezweifelt wird auch Tocquevilles These, dass Demokratien nur dann stabil blei
ben, wenn in ihnen religiöse und weltliche Vereinigungen und Vergemeinschaf
rungen "ein Widerlager gegen die beiden Pathologien der ,Gleichheit' bilden: den 
Individualismus einerseits, die etatistische Despotie andererseits" (Offe 2004: 49). 
Doch gegen diese These spricht, dass die meisten stabilen Demokratien überwie
gend auf einem säkularen Wertehaushalt gründen (siehe Kapitel 24). 

Ferner geht Demokratie nicht in der Mehrheitsdemokratie auf, die Tocque
ville in seiner Amerika-Schrift analysiert und von der er wohl annimmt, sie sei 
die einzig mögliche Form der Demokratie. Wie die Demokratieforschung lange 
nach Tocqueville aber sind Kombinationen von Mehrheitsdemokratie und 
nichtmajoritären Entscheidungsverfahren möglich, wodurch Auswüchse der 
Mehrheitsdemokratie vermieden werden können (siehe Kapitel 18 und 19). Leis
tungsfähigkeit und Gefährdungen demokratischer Systeme können demnach je 
nach Demokratietyp variieren ein Gesichtspunkt, der in Tocquevilles Werk 
begreiflicherweise, denn noch sind Demokratien die Ausnahme, ebenfalls zu 
kurz kommt. Auch kann Tocquevilles liberal-republikanischem Freiheitsbegriff 
mangelnde Sensibilität für sozial-liberale Untermauerung (im Sinne einer sozial
politisch korrigierten Marktökonomie) vorgehalten werden- dem Amerika-Buch 



ebenso wie seinen kleineren politischen Abhandlungen, beispielsweise der 
"Denkschrift über den Pauperismus" von 1835 (Tocqueville 2006c). Ein starker 
Kontrast zu John Stuart Milt der, bei aller Wertschätzung Tocquevilles, den 
"Aristokratischen Liberalismus" (Kahan 1992) sozial-liberaler konturiert! 

Außerdem überschätzt Tocqueville in De la Democratie en Amerique die Stabi
lität der amerikanischen Staatsform. Immerhin wird knapp zwei Jahrzehnte nach 
der Publikation seines Werkes in Amerika ein Bürgerkrieg ausbrechen. Doch 
davon ist in der Demokratie-Schrift nichts in Sicht - im Unterschied zu Tocque
villes später niedergeschriebenen Äußerungen (Craiutu/Jennings 2004). 

Nicht zuletzt überzeichnete Tocqueville den Demokratisierungsgrad Ameri
kas. Noch waren die Vereinigten Staaten weit von einer voll entfalteten Demokra
tie entfernt. Das Wahlrecht stand nur einem Teil der erwachsenen Männer zu, 
nicht den Frauen. Die schwarze Bevölkerung und die Indianer waren von ihm 
ausgeschlossen. Dass aber der Anteil der Wahlberechtigten im Amerika des Toc
queville-Buches nur rund fünf Prozent der Bevölkerung betragen haben soll 
(Dahrendorf 1968a: 35), ist zu niedrig gegriffen. Rund 13 Prozent der Gesamtbe
völkerung waren wahlberechtigt (Vanhanen 1984: 155). Zweifelsohne war aber 
Amerika zu Tocquevilles Zeit eine "democracy among white males" (Dahl 1985: 
11). Auch wenn die große Mehrheit dieser Gruppe stimmberechtigt war, ent
puppte sich diese Demokratie als die einer "Minorität von Amerikanern" (Smith 
1993: 549). Überdies stand das Amerika, das Tocqueville vor Augen hatte, noch in 
einer friihen Phase seiner politischen Entwicklung. Im Jahre 1830, kurz vor Toc
quevilles Amerikareise, gehörten zur Union der amerikanischen Staaten gerade 
24 Gliedstaaten. Heutzutage sind es 50. Die Bevölkerung zählte damals gerade 
12,9 Millionen, von denen 9,3 Millionen im Ausland geboren waren. Im Jahre 
2005 hingegen wurde die Zahl der Einwohner auf 296 Millionen geschätzt, und 
nun waren rund 75 Prozent wahlberechtigt (Berechnungsbasis: Fischer Weltal
manach 2008: 501 und Katz 2005: 1221). Der Anteil der Stadtbevölkerung zeigte 
mit 8,8 Prozent 1830 eine überwiegend ländliche Gesellschaft an, während die 
USA heutzutage hochgradig verstädtert sind. Überdies herrschte im Amerika des 
18. und friihen 19. Jahrhunderts eine krasse soziale und rechtliche Ungleichheit, 
die später abgeschliffen wurde. Die meisten Schwarzen- 86 Prozent- waren 
Sklaven, und allein auf Sklaven entfielen zum Zeitpunkt von Tocquevilles Ame
rikabesuch rund 28 Prozent der gesamten Erwerbsbevölkerung. Schule und 
Hochschule standen im Unterschied zu heute bis auf wenige Ausnahmen nur 
der weißen Wohnbevölkerung offen (Adams u.a. 1998: 498ff.). Im Unterschied zu 
Tocqueville, für den die soziale Gleichheit die Haupttendenz der Modeme und 
das Hauptproblem war, weil sie die Freiheit gefährde, haben deshalb andere 
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Theoretiker das zentrale Problem Amerikas in der sozialen Ungleichheit verortet, 
weil diese die politische Gleichheit in Frage stelle, so beispielsweise Judith Shklar 
(1998). 

Doch im Vergleich mit Europa und vor allem mit Frankreich war die Demo
kratie im Amerika der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon "bemerkenswert 
egalitär" (Smith 1993: 549). Dieser Unterschied beschäftigte Tocqueville und über
lagerte alle anderen Hierarchien im Amerika seiner Zeit. Insoweit ist Tocquevilles 
Amerikabild tatsächlich verengt und "täuschend" (Smith 1993: 549). Doch sehen 
seine Fürsprecher hierfür gute Gründe: Tocquevilles Einseitigkeit ergebe sich aus 
der Konzentration auf Wesentliches, auf langfristig Strukturbestimmendes und 
darauf, Amerika als Fall einer reinen Demokratie ohne störende Beiklänge zu 
analysieren (Furet 1981: 13, 18). 

Nicht alles, was Tocqueville für oder gegen die Demokratie sagt, kann auf 
die Waage gelegt werden, auf der entwickelte Demokratien gewogen werden. 
Entwickelte Demokratien wachsen erst Jahrzehnte nach seiner Amerika-Reise 
heran (Vanhanen 2003). Umso bemerkenswerter sind die wegweisenden Anre
gungen und die tiefen Einblicke in Struktur und Funktionsweise moderner De
mokratien, die Tocquevilles Amerika-Buch vermittelt. Mit ihm profiliert Tocque
ville sich als ein "Prophet des Massenzeitalters" (Pisa 1986} und letztlich, trotz 
seiner Distanz, auch als "Prophet der Demokratie" (Brogan 2007). Der Vergleich 
mit anderen Demokratietheorien lässt, wie das vorletzte Kapitel dieses Buches 
zeigt, Tocquevilles Beitrag ebenfalls in hellem Licht erscheinen. Und obwohl er 
die demokratische Qualität Amerikas überzeichnet und die soziale und politische 
Ungleichheit in den USA der 1830er Jahre unterschätzt, kann eine Debatte über 
yorzüge und Nachteile der Demokratie ohne Tocquevilles brillante Abhandlung 
Uber die Demokratie in Amerika sinnvoll überhaupt nicht geführt werden. 



Kapitel7 
Liberale Theorie der Repräsentativdemokratie: John Stuart Mill 

In der Politischen Ideengeschichte wurde John Stuart Mill (1806-1873) dem .,Aris
tokratischen Liberalismus" (Kahan 1992) zugeordnet - zusammen mit Jacob 
Burckhardt und Alexis de Tocqueville. Das bedarf der Präzisiemng. Tocqueville 
kannte die Aristokratie ebenso wie die Welt der aufsteigenden Demokratie aus 
eigener Anschauung. Mill aber war ein vom Utilitarismus mitgeprägter Liberaler 
mit bildungsbürgerlichem Hintergmnd, neigte zur Meritokratie, einer der Ver
dienstadelsherrschaft ähnelnden Leistungsorientiemng, tmd mit zunehmendem 
Alter auch zu sozialreformerischen Lösungen. Ohne Zweifel sind aber den politi
schen Schriften von Tocqueville und Mill gmndlegende Überzeugungen gemein
sam. Ein starkes gemeinsames Band wurde Tocquevilles De la Democratie en Ame
rique. Beide Bände dieses Werkes hatte Mill schon kurz nach der Veröffe~tlichung 
gelesen und ausführlich und begeistert zustimmend besprochen (Mrll 1985b, 
1989: 150). Mill sah sein Heimatland, Großbritannien, mit Problemen konfron
tiert, die denen in Tocquevilles Amerika-Studie ähnelten: Wie in Amerika expan
dierten auf den Britischen Inseln die Industrie und der volkswirtschaftliche 
Wohlstand insgesamt schneller als je zuvor. Zudem herrschte auch in Großbri
tannien eine beträchtliche Spannung zwischen demokratischer Gleichheit und 
Freiheit. Ferner wurde der Ruf nach Erweiterung des Wahlrechts immer lauter. 
Hinzu kam die rasch voranschreitende politische Mobilisierung der Mittelklassen 
und der unteren Gesellschaftsschichten. All dies stellte die Politik vor große Her
ausforderungen, die durch die krasse soziale Ungleichheit in Großbritannien 
vergrößert wurden (Mill1985b). 

Außerdem bestärkte Tocquevilles Amerika-Buch Mill in der Vermutung, 
dass die älteren Utilitaristen, die Theoretiker des Nützlichkeitsprinzips, den 
Machtmissbrauch fälschlicherweise nur in nichtdemokratischen Regimen verortet 
und von der Demokratie durchweg eine gemeinwohlverträgliche Politik erwartet 
hatten. Doch dagegen sprachen Tocquevilles Nachweis schwerer Schwächen der 
Demokratie und insbesondere seine Lehre von der tyrannisch werdenden Mehr
heit. Im Zeitalter der Demokratie wird die Freiheit nicht mehr von oben bedroht, 
wie im Falle des Machtmissbrauchs eines Monarchen, sondern von unten, aus der 
Gesellschaft. Jetzt wird, so heißt es in Mills On Liberty, "die Gesellschaft selbst der 

Tyrann" (1985c: 63). 
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7.1 Auf der Suche nach der besten Staatsform 

Das verkompliziert die Suche nach der besten Regierungs- oder Staatsform, die 
auch im Zentrum von Mills politischen Schriften steht. Bei dieser Suche greift 
Mill neuere und ältere Traditionen auf. Die Idee der Mischverfassung übernimmt 
er in abgewandelter Form, ebenso die der "gemäßigten Demokratie" (Schwan 
1991), die bei John Locke in Gestalt eines liberalen Frühkonstitutionalismus ange
legt und vor allem von Montesquieu ausgebaut worden ist. Einfluss gewilmt bei 
Mill ferner die von Rousseau vertretene Auffassung, dass die politischen Institu
tionen die Staatsbürger belehren und erziehen können und müssen. Mill verbin
det diese Traditionen mit der Sichtweise der älteren Utilitaristen, unter ihnen die 
seines Vaters, James Mili, und im Besonderen mit der Utilitarismustheorie Jeremy 
Benthams, wonach die Förderung des größten Glücks der größten Zahl der Bür
ger das vorrangige Unterscheidungsmerkmal moralisch richtigen Handeins ist. 
Beide ergänzt Mill mit repräsentativdemokratischen und partizipationstheoreti
schen Überlegungen und verknüpft sie mit der Aufwertung des Freiheitsgedan
kens. 

Dabei treiben Mill nicht nur die "Frage nach der Grenze der rechtmäßigen 
Machtausübung der Gesellschaft über das Individuum" und die Bedrohung der 
Freiheit durch die Tyrannei der numerischen Mehrheit um (Schumacher 1994: 
10). Ihm geht es um noch Größeres: Er ist auf der Suche nach der besten Regie
rungsfarm in einem Umfeld, das durch den von Tocqueville so zutreffend analy
sierten Zielkonflikt zwischen Gleichheit und Freiheit geprägt wird. Dieser Ziel
konflikt ist bestimmt durch die Spannung zwischen dem Vormarsch des egalitär
demokratischen Prinzips und der Chance des Fortschritts in Aufklärung und 
Freiheit. Doch zugleich besteht die Gefahr, dass die Demokratie diesen Fortschritt 
unterminiert. 

Die beste Regierungsform ist für Mill am Ende diejenige, welche die Intelli
genz, die sozialen Tugenden und das Los ihrer Bürger fördert und sie dazu befä
higt, ihre Rechte und Interessen selbst zu schützen, insbesondere durch Beteili
gung an der politischen Willensbildung und die Chance, sich und andere zu 
kompetenten Staatsbürgern zu erziehen (Shields 1958). Für Bürgerkompetenz 
tritt Mill ein, weil nur so die vorhandenen Talente und Tugenden in einer für das 
Gesamtwohl optimalen Weise genutzt würden (Thompson 1976: 54ff.). Dabei 
kommt es auf instrumentelle Kompetenz an, also auf die Fähigkeit, jene Ziele zu 
identifizieren, die am ehesten den individuellen Interessen entsprechen, und die 
besten Mittel zur Zielerreichung auszuwählen. Kaum weniger wichtig ist die 
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moralische Kompetenz, d.h. die Fähigkeit, diejenigen Zwecke zu erkennen, die 
für den Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt höherwertig sind. 

7.2 Vorzüge und Probleme der Demokratie 

Den Kriterien der besten Regierungsform genügt nach Mill eine Demokratie 
grundsätzlich besser als alle anderen Staatsformen. Als besser wertet er auch ein 
Regierungssystem, das möglichst viele Bürger an der Willensbildung und Ent
scheidung über öffentliche Angelegenheiten beteiligt, sofern sie zu autonomer, 
informierter, gemeinwohlorientierter Urteilsbildung befähigt sind. Da aber in 
jedem Gemeinwesen, das größer als eine Kleinstadt ist, die Gesamtheit der Bür
ger oder auch nur ein größerer Teil der Bürgerschaft höchstens an einer geringen 
Zahl von Entscheidungen über öffentliche Angelegenheiten persönlich beteiligt 
sein kann, folgt dass für eine gute Regierungsform nur eine Repräsentativverfas
sung in Frage kommt (Mill 1958: 55). Der Unterschied zu Rousseau könnte kaum 
größer sein, hatte doch Rousseau die Repräsentation als freiheitszerstörende 
Einrichtung gebrandmarkt. Im Unterschied zu Rousseau definiert aber Mill die 
Volkssouveränität als delegierbare Souveränität und öffnet damit, insoweit paral
lel zu den Federalist Papers, die Demokratietheorie zur Repräsentativverfassung. 
Für die Repräsentativverfassung spricht nach Mill zudem, dass sie kompetente 
und verantwortliche Politiker an die Macht bringen und ein wirkungsvolles Mit
tel gegen jene unerwünschten Nebenfolgen der Massendemokratie, wie sie Toc
quevilles Über die Demokratie in Amerika aufdeckte, verabreichen kann. 

Tocquevilles Analyse bestärkt Mill in einem fundamentalen Meinungswan
del: Ursprünglich hatte er, zunächst noch Jeremy Bentham und seinem Vater, 
James Mill, folgend, eine "pure democracy" favorisiert, eine "reine Demokratie" 
mit allgemeinem und gleichem Wahlrecht, häufigen Wahlen und geheimer 
Stimmabgabe. Später beurteilt er die Mach- und Wünschbarkeil einer reinen 
Demokratie viel kritischer und rückt schließlich von ihr ab (Bums 1957). Beson
ders beeindruckt hatte ihn dabei Tocquevilles These, wonach das demokratische 
Prinzip unaufhaltsam wie ein Strom sei und allenfalls nur noch in diese oder jene 
Bahn gelenkt werden könnte. Dabei nähmen allerdings zugleich die Gefährdun
gen der Demokratie und ihre besonderen Schwächen weiter zu. 

Vor allem drei Gefahren und Schwächen der Demokratie hat Mill im Blick. 
Das erste ist ihr Mangel an qualifizierter politischer Führung. Häufig ist die de
mokratische Politik schlecht, ohne konsistentes System, kurzatmig und unklar. 
Ein wesentlicher Grund liegt in der geringen Kompetenz, die in den Repräsenta-
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tivversammlungen anzutreffen ist und dem "Tribunal der Ignoranz" (von Beyme 
1999a: 141), zu dem namentlich das Plenum dieser Versammlungen zu Mills 
Zeiten neigte. Zweitens droht die Gefahr der "Tyrannei der Mehrheit", so Mill, 
der Tocquevilles Warnung vor potenziellen Gefahren der Demokratie als Tatsa
chenfeststellung wertet (Milll985a, 1985b, 1989). Drittens hat Mill die Bedrohung 
der geistigen Unabhängigkeit und der Intellektualität im Sinn, die von der Nei
gung der Demokratie zum Nivellieren ausgeht und an deren Ende die "tyranny 
not over the body but over the mind" steht, wie Mill in der Besprechung des 
zweiten Bandes von Tocquevilles Amerika-Buch schreibt (Mill 1985b: 216). In 
seiner Schrift On Liberty sieht Mill diese Tendenz in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, wo "sowohl Gesellschaft als auch Regierung am meisten demokratisch 
sind", als besonders weit vorangeschritten an (Mill1985c: 155). 

Das Problem der Despotie der numerischen Mehrheit beschäftigt Mill in be
sonderem Maße, weil er nachdrücklich für die Erweiterung des Wahlrechts wirbt. 
Davon erhofft er sich nicht zuletzt ein Mittel gegen die missbräuchliche Aus
übung politischer Macht und gegen das Überhandnehmen von Sonderinteressen. 
Allerdings wirbt Mill nicht länger für die Maximierung politischer Beteiligung. 
Vielmehr wirbt er nun für die kontrollierte Erweiterung der Repräsentativverfas
sung und eine Institutionenordnung, die drei weitere Aufgaben bewältigen kann: 
Sie soll qualifizierte politische Repräsentanten auswählen. Sie soll die Mehrheit 
zähmen, insbesondere durch Verhinderung des Mehrheitsdespotismus. Und sie 
soll wirksame Vorkehrungen gegen die potenzielle Macht politisch inkompeten
ter Bürger treffen und stattdessen die politische Beteiligung kompetenter Staats
bürger fördern. 

7.3 "Representative Government" 

Hierfür schlägt Mill Reformen der politischen Institutionen vor. Sie stehen im 
Zeichen einer Repräsentativverfassung mit einem erweiterten Wahlrecht, das 
durch das Pluralstimmrecht gestaffelt ist und offene Stimmabgabe vorsieht (Mill 
1989: 149). Zusammenhängende Gestalt nehmen Mills Überlegungen in Represen
tative Government an, dem 1861 veröffentlichten Buch. Es soll das Regelwerk der 
besten Form eines demokratischen Regierungssystems darlegen (Mill 1958: Kp. 
3). 

Mills Hauptempfehlungen lassen sich zu dreizehn Regeln bündeln. Die erste 
Regel besagt: Eine erfolgreiche Repräsentativverfassung ist an bestimmte gesell
schaftliche Voraussetzungen gebunden. Ohne einen beachtlichen Stand sozial-



136 Tei/1: Vorläufer moderner Demokratietheorien 

ökonomischer Entwicklung fehlen die materiellen und kulturellen Voraussetzun
gen für die demokratische Repräsentativverfassung - eine frühe Variante der 
sozialökonomischen Lehre der Funktionsvoraussetzungen der Demokratie, wie 
sie später vor allem Lipset (1959) entwickeln sollte. Insbesondere muss das Volk 
willens und befähigt sein, sich an den Debatten und Abstimmungen über öffent
liche Angelegenheiten rege zu beteiligen. Der kritische Test der Eignung eines 
Volkes für eine demokratische Ordnung ("popular rule") liegt in der relativen 
Stärke zweier gegensätzlicher Bestrebungen, deren Intensität sich von Land zu 
Land unterscheidet: dem Streben nach Machtausübung über andere und dem 
Streben, das darauf gerichtet ist, sich der Unterwerfung unter andere zu entzie
hen. Ein Volk, in dem Letzteres dominiert, eigne sich in besonderem Maße für 
eine Repräsentativverfassung (Mill 1958: Kp. 4). Hier zeichnet sich eine frühe 
These zu den politisch-kulturellen Funktionsvoraussetzungen der Demokratie ab. 

Mills zweite Regel bringt komparative institutionelle Vorteile ins Spiel (Mill 
1958: Kp. 5): Am effektivsten ist die Repräsentativversammlung, die sich auf 
Aufgaben beschränkt, die sie besser als andere Institutionen erfüllen kann. Eine 
Versammlung eignet sich beispielsweise besonders als Arena der öffentlichen 
Debatte. Kein individueller Akteur kann dem Gleichwertiges entgegensetzen. 
Allerdings ist die Handlungsfähigkeit der Repräsentativversammlung aufgrund 
der Vielzahl ihrer Mitglieder und der auseinanderstrebenden Interessen geringer 
als die eines individuellen Akteurs. Deshalb soll die Repräsentativversammlung 
nicht nach Kompetenzen streben, die Handlungsfähigkeit erfordern, wie die 
Ausübung von Regierungsfunktionen. Diese sind bei qualifizierten Experten für 
Regierungs- und Verwaltungsfragen viel besser aufgehoben (Warner 2001). Auch 
bei der Gesetzgebung empfiehlt Mill der Repräsentativversammlung Zurückhal
tung und weitestmögliche Delegation an Experten, insbesondere an eine auf 
Dauer eingerichtete "Legislative Commission" (Mill 1989: 197). Mill favorisiert 
letztlich eine modernisierte Variante der Mischverfassung: Er wirbt für eine Re
gierungsform, die die Fähigkeiten des "popular government", der Herrschaft der 
Vielen, mit denen der "instructed few" kombiniert, mit den Befähigungen der 
Wenigen, die gelehrt, gebildet und erfahren genug sind, um gut zu regieren. 
Demokratie mit "expert guidance in political affairs" (Robson 1968: 239), Demo
kratie mit expertokratischer Lenkung in politischen Angelegenheiten, ist Mills 

Erfolgsrezept 
Strukturmängel der Repräsentativordnung erfordern den Einbau von Siche

rungen. So lautet Mills dritte Regel (Mill 1958: Kp. 6). Ein potenzieller Mangel 
dieser Verfassung liegt in ihrer Kompetenzschwäche. Wie die Bürger neigt auch 
sie dazu, nach mehr zu streben, als sie erreichen kann. Ein weiterer Defekt be-
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steht darin, dass in ihr die Repräsentativversammlung zum Nachteil des allge
meinen Interesses handelt. Doch das bedeutet Klassengesetzgebung, also Aus
beutung der Gesetzgebungsmaschinerie zugunsten einer gesellschaftlichen Klas
se und zulasten anderer. Um das zu verhindern, befürwortet Mill ein parlamen
tarisches Gleichgewicht zwischen den beiden großen sozialen Klassen der sich 
industrialisierenden Gesellschaft, nämlich Kapital und Arbeit. Die konfligieren
den Interessen sollten so austariert werden, dass jede Gesellschaftsklasse bzw. 
deren Vertretung in der Repräsentativversammlung zur Erlangung der Parla
mentsmehrheit auf die Unterstützung der anderen Klasse angewiesen ist. Mills 
dritte Regel gründet auf der Überlegung, zwecks Wahrung des Gesamtwohls die 
im Interessenkonflikt zueinander stehenden Gesellschaftsklassen und deren Ver
treter zu kooperativem Verhalten zu bringen und notfalls zu zwingen. 

Die vierte Regel gibt diesen Auftrag: Bekämpfe die "falsche Demokratie", 
die "false democracy", und stütze die "wahre Demokratie", die "true democracy" 
(Mill1958: Kp. 7). Zu den besonders gefährlichen Auswirkungen der Repräsenta
tivverfassung rechnet Mill die "unechte Demokratie", die "false democracy". 
Damit ist ein Regierungssystem der Privilegien gemeint, das die Bürgerrechte 
und die Wahlrechte von Minderheiten bedroht. Das ist vor allem in der reinen 
Mehrheitsregierung und bei einem allgemeinen Wahlrecht zu erwarten, das nicht 
nach Kompetenz gestaffelt ist und die Minoritäten nicht adäquat repräsentiert. 
Die echte Demokratie hingegen, die "true democracy", ist für Mill eine politische 
Ordnung mit angemessener Minderheitenvertretung auf der Basis eines strikten 
Verhältniswahlrechtes. Thomas Hares Plädoyer für die Verhältniswahl begeistert 
Mill (Mill 1989: 193f.). Mit ihr gerät er allerdings weit weg von der Mehrheitsde
mokratie, die für die meisten angloamerikanischen Staaten strukturbestimmend 
war und bleiben sollte! 

Mit seiner fünften Regel plädiert Mill für ein im Kern allgemeines Wahl
recht. Zu den Hauptaufgaben der Repräsentativverfassung zählt er die Verhinde
rung von Machtmissbrauch durch die Majorität der Volksversammlung. Ein 
restriktives Wahlrecht, wie es im Frühliberalismus propagiert wurde, löst dieses 
Problem nicht. Vielmehr richtet die unbegründete Begrenzung des Wahlrechts 
Schaden an: Sie ist ungerecht, stiftet Unfrieden und verspielt den möglichen er
zieherischen Wert, den die Beteiligung der Bürger an Entscheidungen über öf
fentliche Angelegenheiten erbringt. 

Mill tritt nachdrücklich dafür ein, das Wahlrecht zu erweitern. Doch Stimm
recht heißt für ihn nicht zwingend gleiches Stimmrecht und nicht notwendig 
Stimmrecht für alle. Das Wahlrecht soll vielmehr an bestimmte Qualifikationen 
gebunden und nach der Staatsbürgerkompetenz der Wähler gestaffelt werden 
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(Mill 1958: Kp. 8). Wahlberechtigt sollen die Bürger männlichen und weiblichen 

Geschlechts sein- Mills ist progressiver Liberaler und mit der Befürwortung des 

Frauenwahlrechts seiner Zeit weit voraus. Vorausgesetzt wird allerdings, dass 

ein jeder in einem Mindestumfang lesen, schreiben und rechnen kann. W ahlbe

rechtigt soll zudem nur sein, wer direkte oder indirekte Steuern zahlt. Nicht 

wahlberechtigt sollen diejenigen sein, die von Sozialleistungen der Pfarreien und 

Gemeinden abhängig sind, somit kein selbständiges Leben führen können und 

der Gemeinschaft finanziell zur Last fallen. 

Doch selbst wenn nur die Bürger wahlberechtigt sind, die die genannten 

Voraussetzungen erfüllen, bleibt die Gefahr der Klassengesetzgebung bestehen. 

Um diese Gefahr weiter zu lindern, sinnt Mill auf eine Abweichung vom allge

meinen, gleichen Wahlrecht, und zwar durch das Pluralstimmrecht ("plural vo

ting") ein Stimmrecht, das besonders befähigten Wählern zwei oder mehr Stim

men verleiht, während die übrigen Abstimmungsberechtigten jeweils nur eine 

Stimme führen. 
Die Idee des Pluralstimmrechts gewinnt Mill aus der Deutung der proporti

onalen Gleichheit bei Aristoteles und aus den Missständen, die Tocquevilles 

Amerika-Schrift anzeigt Politische Gleichheit der Art, wie sie in den Vereinigten 

Staaten von Amerika herrscht und weiter voranschreitet, ist für Mill der falsche 

Glaube und schädlich für die moralische, intellektuelle und gesamte Entwicklung 

des Landes, weil sie den Verstand zu kurz kommen lässt und die Freiheit gefähr

det (Mill 1985: Kp. IV). Getreu dem Grundsatz "Some are wise, and some are 

otherwise" (Mill zitiert nachTen 1998: 374), sollte das Stimmrecht nach Wissen 

und Intelligenz gewichtet werden, und zwar so, dass die Machtbefugnis dem 

Wissen entspricht. Wohlgemerkt: dem Wissen, nicht dem Besitz, wie in besitzin

dividualistischen Varianten der Stimmrechtsstaffelung, gegen die Mill nach

drücklich ankämpft (Miller 2003). 
Aber wie soll geistig-sittliche Überlegenheit festgestellt werden? Die Basis 

des Pluralstimmrechts darf keinesfalls das Eigentum sein - Mill ist weder eng

stirniger Wirtschaftsliberaler noch Konservativer, sondern ein Befürworter geis

tig-sittlicher Überlegenheit ("mental superiority"). Die berufliche Position und 

vor allem das Niveau der Ausbildung sind ihm der Schlüssel. Insoweit will er das 

Wahlrecht und die politische Reife nach Bildungspatenten bemessen. Das wird 

Max Weber später, in einem anderen Kontext als .,Lieblingstraum der Literaten" 

bespötteln (Weber 1984a: 350, 1984d: 229f.): Als ob aus den "Examensfabriken", 

so Webers Wort für die Universitäten, politisch Klügeres hervorkäme (Weber 

1984d: 229)! 
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Allerdings sieht Mill Sicherungen gegen die übermäßige Häufung von 

Stimmen zugunsten einer gesellschaftlichen Klasse vor. Das Pluralstimmrecht 

darf nicht einen Zustand herbeiführen, in dem eine Klasse, beispielsweise die der 

Gebildeten, alle anderen majorisieren kann. Gewiss handelt es sich beim Plural

stimmrecht aus dem Blickwinkel entwickelter Demokratien und dem der absolu

ten Gleichheit um ein wenig demokratisches Gebilde. Doch Mill zielt weit über 

den Frühliberalismus und den Wirtschaftsliberalismus hinaus. Nicht um Vertei

digung von Eigentumsrechten geht es ihm, sondern um die Optimierung von 

Kompetenz und Beteiligungschancen, kurz: um "meritokratischen Reformismus" 

(Smart 1990: 308). Auf Qualitätsgesichtspunkte, Leistung und Qualifikation 

kommt es hierbei an. Und Mill stellt klar, dass das Pluralstimmrecht auch dem 

Ärmsten zusteht, sofern dieser den erforderlichen Standard an Wissen und Bil
dung nachweisen kann. 

Gegen das Pluralstimmrecht hat Mill nichts einzuwenden. In dieser Hinsicht 

hat seine politische Philosophie neuständische Züge und zugleich einen delibera

tiven Einschlag. Denn das gestaffelte Stimmrecht soll die Qualität der Willensbil

dung und der politischen Führung verbessern. Für Letzteres hat man Mill gelobt 

(Urbinati 2002), für Ersteres gescholten und ihm vorgeworfen, hier seien "ziem

lich alberne viktorianische Auffassungen von der geistigen Superiorität von Uni

versitätsahsolventen über den Rest der Bevölkerung" am Werke (Weale 1998: 54). 

Doch die Kritik nimmt Mills Anliegen nicht wirklich ernst: Die Demokratie 

erfordert kompetente, zur politischen Beteiligung qualifizierte Bürger. Mangelt es 

daran, mutiert die Volksherrschaft zur Fassadendemokratie. Auch hier erweist 

sich Mill als ein radikaler, prinzipiell pro-demokratischer Denker, der Partizipati

on, qualitativ hochwertige Willensbildung und gutes Regieren zusammenbringen 
will. 

Auch in anderer Hinsicht ist Mills Programm radikaL Er bricht mit der bis 

dahin verbreiteten, auch von seinem Vater vertretenen Lehre, Frauen seien vom 

politischen Wahlrecht auszuschließen, weil ihre Interessen in denen ihrer Väter 

oder Ehemänner aufgehoben seien. Das Wahlrecht soll aber, so Mill, nicht nur 

erwachsenen Männern zustehen, sondern auch erwachsenen Frauen. Aus dem 

Blickwinkel entwickelter Demokratien leuchtet Mills Begründung ein: Die Ge

schlechtszugehörigkeit kann ebenso wenig den Ausschluss vom Wahlrecht be

gründen wie die Körpergröße oder die Haarfarbe. Die Befürwortung des Frau

enwahlrechts ist allerdings an die zuvor erwähnten Vorgaben gebunden: Voraus

setzung ist die Befähigung zum autonom abwägenden, informierten Urteil auf 

der Basis von Lese-, Schreibe- und Rechenkompetenz. 
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Die sechste Regel lautet: Keine indirekten Wahlen! Indirekte Wahlen sind 
Mill zufolge meist mit unerwünschten Konsequenzen verbunden. Indirekte Wah
len, bei denen beispielsweise die Abgeordneten von Wahlmännern, die ihrerseits 
vom Elektorat ernannt wurden, gekürt werden, beschneiden den Einfluss des 
Volkes auf die Führung der Staatsgeschäfte. Mit diesem System kann Mill sich 
nicht anfreunden, zumal es im Vergleich zu Direktwahlen obendrein kaum zur 
Kultivierung politischer Informiertheit, öffentlicher Debatte und Erziehung der 
Teilhabeberechtigten beitrage {Mill1958: Kp. 9). 

Die siebte Regel schreibt öffentliche Abstimmungen vor (ebd.: Kp. 10). Ge
heime Stimmabgabe ist nunmehr unerwünscht, nachdem Mill sie früher, im An
schluss an Reformvorschläge seines Vaters, noch empfohlen hatte (Buchstein 
2000: 628f.). Der Sinneswandel gründet in der Auffassung, die geheime Stimmab
gabe stärke selbstbezügliche Interessen. Doch eine Wahl ist ein Vorgang, in dem 
Vertrauensbeziehungen zwischen Wählern und Gewählten wachsen und gedei
hen sollen, und dies müsse öffentlich geschehen. Zudem erhofft Mill sich hiervon 
ein durch wechselseitige Kontrolle der Bürger bestärktes verantwortungsvolles 
Wahl verhalten. 

Mills achte Regel für die beste Staatsverfassung verordnet eine restriktive 
Finanzierung von Wahlkämpfen und empfiehlt frugale Abgeordnetendiäten. 
Wahlkampfausgaben von Kandidaten will Mill strikt begrenzen: die Wähler sol
len bei ihrer Entscheidung nicht ungebührlich beeinflusst werden. Ferner sollen 
die Parlamentsmitglieder in der Regel keine Bezahlung erhalten. Ein Abgeordne
tengehalt würde unweigerlich selbstsüchtige, vulgäre Personen und Demagogen 
anziehen. Für qualifizierte Kandidaten oder qualifizierte Abgeordnete ohne un
abhängiges Einkommen hingegen erwägt Mill allerdings Sonderregelungen, bei
spielsweise Subventionierung aus dem Portemonnaie des Wählers. 

Die neunte Regel empfiehlt eine eindeutig begrenzte Amtsdauer für Abge
ordnete. Mill plädiert für einen mittleren Weg. Die Legislaturperiode soll nicht so 
lang sein, dass der Abgeordnete seine Verantwortung gegenüber dem öffentli
chen Wohl vergisst, aber auch nicht so kurz, dass er keine nennenswerten Gestal
tungschancen hat. An eine Legislaturperiode zwischen drei und fünf Jahren ist 
gedacht, je nachdem, ob die zugrunde liegende Tendenz auf eine Aristokratie 
oder eine Demokratie hinauslaufe. Unter Umständen kommt eine Sieben-Jahre
Periode in Frage. Die Chance der Wiederwahl solle auf jeden Fall gewahrt blei
ben, weil diese mehr Nutzen und weniger Kosten als das Verbot der Wiederwahl 
bringe. 

Zudem spricht sich Mill gegen das imperative Mandat aus. Das ist seine 
zehnte Regel für die beste Repräsentativverfassung. In trbereinstimmung mit der 
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klassisch-liberalen Repräsentationstheorie von Edmund Burke schreibt sie die 
freie Entscheidung des Abgeordneten vor. Das heißt Absage an ein imperatives 
Mandat, gegen das sich Mill scharf verwahrt: Es richtet nur Schaden an; es ver
hindert echte Verantwortlichkeit des Abgeordneten gegenüber den Wählern, und 
es untergräbt die Chance der Volksvertreter, ihre Qualifikation für die sachge
rechte, freie Erörterung und Wahl von Handlungsalternativen zu nutzen. 

Der elften Regel zufolge ist eine zweite Kammer im Parlament nicht erfor
derlich (Mill1958; Kp. 13). Nützlich ist das Zweikammersystem nur dann, wenn 
den Klasseninteressen einer Mehrheit in der ersten Kammer nicht anderweitig 
Einhalt geboten werden kann. Sobald es aber um effektive ZügeJung von Souve
ränität geht, sind die besten Mittel zur Machtstreuung die Verhältniswahl und 
das Pluralstimmrecht Mit dem Wahlrecht will Mill die Staatsgewalten diszipli
nieren. 

In andere Richtung weist die zwölfte Regel. Sie lautet: Konzentriere die Au
torität in der Exekutive! Als allgemeine Regel gilt nach Mill, Autorität und Ver
antwortlichkeit für Entscheidungen nicht zu teilen. Sie sind vielmehr zu konzent
rieren und in einem individuellen Akteur oder einem Gremium zu bündeln. Das 
schließt die Heranziehung von Sachverstand seitens kompetenter Räte ebenso 
wenig aus wie die Wahl des Regierungschefs durch die gesetzgebende Versamm
lung. Allerdings sollen die Minister weder vom Volk noch von der Abgeordne
tenversammlung gewählt werden, weil die Administration der Regierungstätig
keit besondere Qualifikationen voraussetzt, die in Wahlen meist nicht angemes
sen berücksichtigt werden. 

Mills dreizehnter Regel zufolge ist ein zentralisierter Staat dem Bundesstaat 
vorzuziehen (ebd.: Kp. 17). Auch hier ergreift Mill Partei für die Zentralisten, den 
Einheitsstaat und faktisch für die Chance des Durchregierenkönnens. Föderalisti
scher Theorie und Praxis gegenüber bleibt er reserviert, genau wie die überwälti
gende Mehrheit der politischen Theoretiker Großbritanniens. Insoweit neigt Mill 
viel stärker zu einer majorHären Demokratie als die Autoren der Federalist Papers. 
Freilich schließt er die Nützlichkeit des Föderalismus nicht grundsätzlich aus. 
Förderlich kann der Föderalismus vor allem bei sehr großen Gegensätzen zwi
schen den Regionen oder zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen sein. Aller
dings erfordert eine stabile Föderation einen Basiskonsens in der Bevölkerung, 
ferner annähernd ebenbürtige Staaten und überdies Gliedstaaten von einer Größe 
und einem Gewicht, die es ihnen verwehren, mit ausländischen Staaten selbstän
dige Beziehungen aufzunehmen. 
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7.4 Würdigung von Mills demokratietheoretischem Beitrag 

John Stuart Mills demokratietheoretischer Beitrag ist überwiegend präskriptiver 
Art: Mit der Repräsentativverfassung empfiehlt er eine Herrschaftsordnung, die 
das Voranschreiten der Demokratie ermöglichen und zugleich gegen Tyrannei 
der Mehrheit und inkompetente Staatsbürger schützen soll. Mill wirbt für eine 

Herrschaft, die das von ihm ursprünglich favorisierte Prinzip der "pure dernoc
racy" in großem Umfang einschränkt und zudem starke Gegengewichte zur 
Herrschaft der Mehrheit enthält. Insoweit ist die Demokratielehre von Representa
tive Government keine reine liberale Mehrheitsdernokratielehre, sondern eine 

präskriptive "Theorie der qualifizierten repräsentativen Demokratie" (Göhler/ 
Klein 1991: 460). Der Vergleich von Mills Demokratiekonzept mit dem seines 

Mentors Jererny Bentharn zeigt dies besonders deutlich. Bentharn hatte viererlei 
von einer echten demokratischen Repräsentativverfassung verlangt: "Secrecy, 
Annuality, Equality, Universality" - geheime Stirnrnabgabe, jährlich stattfindende 

Wahlen, gleiches Stimmrecht und allgerneines Wahlrecht (Robson 1968: 244). Mill 

hat Bentharns Regeln grundlegend verändert und auf öffentliche Stirnrnabgabe, 

mehrjährige Legislaturperioden und Pluralstimmrecht abgestellt sowie auf "Auf
schub des allgerneinen Wahlrechts solange bis die Wählerschaft in geeigneter 

Weise erzogen werden kann", so Robsons bissiger Kommentar (1968: 244). Aller

dings befürwortet Mill das Frauenwahlrecht (Srnith 2001) -innerhalb der oben 

erwähnten Grenzen. 
Mills Demokratietheorie rief verschiedenartige Reaktionen hervor. Für man

che ist er der klassische Vertreter des britischen Liberalismus des 19. Jahrhun

derts und der Exponent der aufsteigenden besitzenden Mittelklasse des briti

schen Kapitalismus, so beispielsweise für Currin Shields (1958) und Richard 

Saage, der Representative Government als Apologie der Macht der Industriefraktion 

gegenüber den demokratischen Forderungen der Arbeiterschaft deutet (Saage 

2005: 154). Doch das geht an Mills Meritokratisrnus und Sozial-Liberalismus 

vorbei. Nicht überzeugend ist auch das Verdikt, dass Mill viel zu elitär sei, um als 

wahrer Demokrat gelten zu dürfen. Kritiker der Linken werfen Mill gar vor, seine 

Dernokratisierungspläne entpuppten sich ausnahmslos als Mittel "gegen die 

politische Machtergreifung der Mehrheit der Arbeiter" (Bartsch 1982: 238). Vor 

allem die Bindung des Wahlrechts an die Fähigkeit zu lesen, zu schreiben und zu 

rechnen schließe die arbeitende Bevölkerung vorn Wahlrecht aus. Damit sei "das 

Problern wählender Arbeiter praktisch erledigt" (Bartsch 1982: 239, ähnlich Smart 
1990: 317). Doch auch das trifft nicht zu. Mill ist nicht auf Exklusion der Arbeiter-
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schaft aus, er will nur diejenigen ausschließen, die inkompetente Staatsbürger 
sind. 

Es gibt aber auch viel positivere Urteile über Mill. Iring Petscher lobpries ihn 
"als die edelste Inkarnation des reforrnfreudigen, liberalen und kritischen intel
lektuellen Bürgerturns der Jahrhundertrnitte" (Fetscher 1968: 69). Dass Mill der 

"angesehenste Nationalökonom seiner Zeit" war und zugleich "Soziologe und 
Philosoph mit sozialem Gewissen", haben ihm Kenner der Geschichte der wirt
schaftlichen Ideen bescheinigt (Starbatty 2006). Und der Kritik an Mills Plädoyer 

für Beschränkungen des Wahlrechts wird zu Recht entgegengehalten, dass seine 

Lehre auch deliberative Züge trägt (Urbinati 2002). Man hat Mill außerdem gegen 
den Vorwurf verteidigt, er sei Fürsprecher bestimmter politischer Gruppen oder 
Klassen, und ihn vielmehr als einen freischwebenden Intellektuellen eingestuft, 

der keinem Machthaber und keiner Klasse verpflichtet ist und die Wahrheitssu

che zum Anliegen seiner publizistisch-wissenschaftlichen Tätigkeit gernacht hat 

(Shell1971: 9). 
Mill selbst sah das ähnlich. Übrigens begriff er sich - vor allem in seiner 

mittleren und späten Schaffensperiode- ausdrücklich als Demokrat (Mill 1989). 
Auch konnte er sich auf den Kern seines reformpolitischen Anliegens berufen: die 

gute, den Bürgern bekömmliche Repräsentativverfassung und die Wertschätzung 

von Leistung, Befähigung und Verdienst. Mit der Formel "Präferenz für rneri
tokratischen Reformismus" hat Paul Smart den Standpunkt Mills besser als die 

meisten anderen auf den Begriff gebracht (1990: 308). Und zu Recht wurde klar

gestellt, dass für Mill die Autorität einer Regierung wesentlich in ihrer Funktion 

zu suchen ist, "Fortschritt zu fördern" (Kurer 1989: 480), wobei Fortschritt in 

Richtung von mehr Chancengerechtigkeit, Kompetenz und Tugend für die 

größtmögliche Zahl der Bürger gedacht war (Kurer 1989 und 1991). 
Im Übrigen ist Mill zugutezuhalten, dass er in einer Zeit für die Repräsenta

tivregierung warb, in dem die Demokratie noch vielerorts auf Gegner stieß. Mills 

Repräsentativverfassung wurde wenige Jahre vor Großbritanniens zweiter Wahl

rechtsreform von 1867 geschrieben, also auf "halbem Weg ... zwischen oligarchi

scher Vergangenheit der englischen Repräsentativverfassung und ihrer demokra

tischen Zukunft" (Kielrnansegg 1988a: 48). Noch aber war die soziale Zusammen

setzung des britischen Parlaments hochgradig oberklassenlastig. Selbst in den 

Parlamenten nach der Wahlrechtsreform von 1832 behielten im Wesentlichen die 

Kräfte die Oberhand, die den Status quo verwalteten (Mill1989: 15lff.). Noch war 

nur ein Teil der männlichen Bevölkerung wahlberechtigt. Zudem stand die 

Stimmung im Lande nicht auf Befürwortung weitreichender Dernokratisierung 
(Shell1971: 9). Und wahlhistorischen Studien zufolge waren vor der Wahlrechts-
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reformvon 1867 in England und Wales in den ländlichen Grafschaften nur rund 
vier Prozent der Wohnbevölkerung wahlberechtigt und in den städtischen Wahl
bezirken knapp sechs Prozent. Ein Jahr nach der Reform lagen die entsprechen
den Werte zwischen sieben und acht bzw. bei knapp 13 Prozent (Setzer 1973: 73). 

Dass Mill unter solchen Bedingungen für die Erweiterung des Wahlrechts 
eintrat, war mutig und riskant. Den Ausbau der Volksbeteiligung zu befürwor
ten kam einem Sprung ins Dunkle nahe (McClelland 1996: 469). Niemand wusste, 
wie eine substanziell erweiterte Demokratie wirklich funktionieren würde. Man 
konnte es allenfalls anhand von Tocquevilles Über die Demokratie in Amerika erah
nen - doch diese Schrift hatte bekanntlich die Ambivalenz der Demokratie ein
drücklich beschrieben. 

Auch deshalb verwundert es nicht, dass Mills politische Schriften insgesamt 
und seine Demokratisierungsempfehlungen im Besonderen unterschiedliche 
Reaktionen hervorriefen. Das war zu Mills Lebzeiten so und auch nach seinem 
Tod. Die Rezeption von Mills Demokratielehre beispielsweise war lange entwe
der auf die elitentheoretische Komponente konzentriert, wie bei Shields (1958), 
oder auf den partizipationstheoretischen Gehalt, so bei Duncan/Lukes (1963). 
Entsprechend variierten die Zuordnungen. Für manche war Mills Repräsentativ
verfassung der Inbegriff einer letztlich anrüchigen elitistischen Demokratietheo
rie (Smart 1990: 317ff.) oder zumindest "eine Theorie demokratischer Elitenherr
schaft" (Ballestrem 1988: 55), die ein "technokratisch-bildungsbürgerlicher Zug" 
prägte (von Beyme 1999a: 141}. Andere aber sahen ihn als Wegbereiter der parti
zipatorischen Demokratietheorie, so Carole Pateman (1970). Vermittelnde Positi
onen bewerteten Mills Repräsentativverfassung als die Exposition einer Demo
kratietheorie, in der Partizipation, Kompetenz und größtmögliche Freiheitssiche
rung gleichermaßen bedacht werden (Thompson 1976). 

Mill strebte nach Optimierung von drei Funktionen der Demokratie. Das Er
gebnis wurde später teils als "Sozialer Liberalismus" bezeichnet (Göhler/Klein 
1991: 496), teils als "bürgerschaftlicher Liberalismus" (,.civic liberalism"), so bei 
Miller (2000). Mill ging es dabei erstens - um die erzieherische Funktion politi
scher Beteiligung am Willensbildungsprozess und an Wahlen. Diese war für ihn 
Teil der Bildung und des Mündigwerdens der Bürger, ja: Teil des von ihm ange
strebten "Improvement of Mankind" (Robson 1968) im Sinne der auf Kompe
tenzmehrung zielenden Belehrung der Menschheit. Hinzu kam - zweitens die 
Protektionsfunktion, also die Verteidigung der Interessen der Bürger (im Sinne 
der Staatsbürger, nicht des Bourgeois) gegen Vernachlässigung oder Ausbeutung. 
An dritter Stelle ist die Kompetenz zur politischen Führung zu erwähnen. Die 
höher qualifizierten und zur Führung politischer Ämter in Frage kommenden 
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Bürger sollten einen möglichst großen Einfluss auf die Politik und die Sicherstel
lung erzieherischer und protektiver Funktionen haben. 

Die politische Beteiligung erörtert Mill aus der Perspektive der Optimierung 
individueller Nutzenkalküle und verantwortlicher Teilhabe an der Souveränität. 
Mikro- w1d Makroebene des Politischen kommen bei ihm gleichermaßen zum 
Zug. Dies gilt auch für die Bestimmung der Schutzfunktion der Demokratie. 
Hinsichtlich der Führungsfunktion hielten radikale Kritiker Mill vor, er habe nur 
die Interessen der Mittelklasse im Sinn. Doch in seinen Schriften ist anderes zu 
lesen. Dort geht es um eine politische und ökonomische Ordnung, die liberalde
mokratischer Natur ist, staatsbürgerlichen Freiheiten Raum lässt und diese si
chern will. Insoweit ist Mill Parteigänger einer liberalen Staatsverfassung und 
nicht Fürsprecher einer bestimmten Gesellschaftsklasse. 

Allerdings hat Mills Demokratietheorie auch Schwächen. Aus heutiger Sicht 
ist sein Demokratiebegriff - wiewohl für seine Zeit progressiv - verkürzt. Dem 
Demokratieverständnis des 21. Jahrhunderts ist Mills Votum für ein plurales 
Stimmrecht, für offene Stimmabgabe und Bindung des Wahlrechts an Zahlung 
von Steuern gewöhnungsbedürftig und im Lichte der radikalen 110ne man - one 
vote"-Lehre ein Ärgernis. Unverkennbar ist Mills Repräsentativverfassung von 
liberal-aristokratisch gefärbten Repräsentationstheorien beeinflusst. Und insoweit 
ist seine Einstufung als Vertreter des "Aristocratic Liberalism" vertretbar (Kahan 
1992}, wenngleich unvollständig. Ferner enthält seine Lehre Zielkonflikte, prob
lematische Annahmen, Unschärfen und tote WinkeL Entgegen Mills erklärtem 
Ziet Partizipation und Kompetenz gleichermaßen zu gewichten, favorisiert seine 
Repräsentativverfassungslehre letztendlich Fragen der Kompetenz und der Effi
zienz des Regierens. Eigentümlich blind scheint Mill gegenüber möglicher Ver
selbständigung der politischen Führung zu sein. Die Hauptsicherung hiergegen 
sieht er im Wahlrecht. Doch das greift zu kurz. Denn das Wahlrecht kann nach 
politischen Zweckmäßigkeitsüberlegungen geformt und reformiert werden 
(Harfst 2007), und die Repräsentation schließt die Möglichkeit der Verselbständi
gung der Vertreter ein und bleibt insoweit die "Achillesferse der Demokratie" 
(Sartori 1992: 40). Zu kurz greift auch Mills Zurückweisung alternativer 
Machtaufteilung, beispielsweise mittels Bändigung der Staatsgewalt im Födera
lismus und durch Konstitutionalisierung der Demokratie. Mills Ablehnung dieser 
Einrichtungen ist nicht zwingend, zumal er zur Verhinderung von Mehrheitsty
rannei keine sonderlich festen Sicherungen vorgesehen hat. 

Zudem schlichen sich begriffliche Unschärfen in seine Theorie ein. Das Ge
meinwohl beispielsweise ist eine wichtige theoretische Messgröße in Mills Güter
abwägung und Urteilsfindung. Doch empirisch bleibt dieses Schlüsselkonzept 
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entweder eigentümlich blass und unbestimmt, oder es wird zu eng definiert und 
gemessen, beispielsweise mittels des Indikators einer langfristig rationalen Wirt
schaftspolitik (Shell 1971: 18). Überdies durchzieht eine Reihe problematischer 
Annahmen Mills Schrift zur Repräsentativverfassung. Die Rechtfertigung des 
Pluralstimmrechtes für die Gebildeten beispielsweise fußt auf fragwürdigen 
Prämissen. Zugrunde liegen die Annahme, die zusätzliche Stimmkraft vergrößere 
nicht die Macht und den Nutzen der Privilegierten, und ferner die Vermutung, 

das höhere Maß an formaler Qualifikation befreie von interessengeleitetem Den
ken und Handeln, so dass man in der Politik das objektiv Wahre, Richtige und 

dem Allgemeinwohl Förderliche erkennen könne. Aber was hat eigentlich der 
Doktor der Physik oder der Philologie mit politischer Reife zu tun? Mit diesen 

Worten hat Max Weber später Vorschläge hinterfragt, die denen von Mill ähneln. 

Weber fügte hinzu: Jeder Unternehmer und jeder Gewerkschaftsführer, der, "im 
freien Kampf um das ökonomische Dasein stehend, die Struktur des Staates täg

lich am eigenen Leibe spürt, weiß mehr von Politik als derjenige, dem der Staat 

nur die Kasse ist, aus der er kraft Bildungspatentes eine standesgemäße, sichere, 

pensionsfähige Einnahme erhält" (Weber 1984a: 351). 
Ferner wird man Mill vorhalten können, dass der individualistisch-besitz

bürgerliche Charakter seiner Reformvorschläge größer war, als ihm selbst lieb 

gewesen sein dürfte: Der Ausschluss vom Wahlrecht, den er für die fordert, die 

keine Steuern zahlen oder von karitativen Leistungen abhängig sind, zeigt doch 

eine besitzbürgerliche Messlatte an. Auch hat der Autor des Representative Go
vernment offenbar nicht die politischen Folgen bedacht, die sein Plädoyer für 

Wahlrechtsausdehnung im England seiner Zeit höchstwahrscheinlich haben wür

de, nämlich Stärkung politischer Parteien und hiermit die geschwächte Stellung 

des einzelnen Abgeordneten, dessen Unabhängigkeit er für so wichtig hielt. Mill 

habe die "efficient parts" der Verfassung übersehen und die "dignified parts" 

überschätzt, so urteilt sechs Jahre nach Veröffentlichung von Representative Go
vernment Walter Hagehot in seinem Werk The English Constitution (1867). Nicht zu 

Unrecht! Mill übersah insbesondere, dass die eigentliche Maschinerie des politi

schen Entscheidungsprozesses im Kabinett zu suchen ist, nicht mehr in den alt

ehrwürdigen Teilen der Verfassung wie der Monarchie und dem Hause of Lords. 
Auch hat er wohl übersehen, dass seine Reformvorschläge just den Mechanismus 

der "efficient parts" stärken und mit Parteipolitik aufladen würden. 
In methodologischer Hinsicht schließlich fällt das weitgehende Fehlen ver

gleichender Analysen in den Considerations of Representative Government auf. Das 

widerspricht obendrein den wissenschaftstheoretischen Leitlinien, für die Mill in 
seinen methodologischen Schriften wirbt. In der Schrift über die Repräsentativ-
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verfassung präsentiert Mill seine Theorie als etwas Allgemeines, das für unter
schiedliche Länder und Zeiträume gültig werden könnte. Doch in aller Regel 
entstammen sein Erfahrungsmaßstab und -gegenstand hauptsächlich der briti
schen Politik und der britischen Geschichte, mitunter angereichert vor allem 
durch den Erfahrungsschatz von Tocquevilles Über die Demokratie in Amerika und 
von der politischen Entwicklung in Frankreich (Mill1989). Insoweit ist das Urteil, 

Mills Demokratielehre sei eine Kirchturms-Perspektive eigen, hart, aber nicht 
unberechtigt (Shields 1958: XXXIV). 

Mit der Konzentration der Aufmerksamkeit auf Großbritannien stand Mill 

allerdings nicht allein. Nicht nur er hatte Großbritannien irrtümlich als repräsen

tativ für das große Ganze oder zumindest als Prototyp gewertet. Karl Marx' Ana
lyse des Kapitalismus beispielsweise, die in der Schaffensperiode von John Stuart 
Mill entstand, wollte am britischen Fall allen anderen sich industrialisierenden 

Ländern die zukünftige ökonomisch-soziale Entwicklung schildern! Doch wie 

Mill unterschätzte Marx die Besonderheiten der britischen Entwicklung und 

überschätzte die Verallgemeinerbarkeit des Falles Großbritannien. Zudem teilte 

Mills Lehre mit Marx' Theorie das Gespür für die Wichtigkeit sozialer Klassen 

und Klassenspannungen in der sich industrialisierenden Welt. Doch hier enden 

die Gemeinsamkeiten. Mill wollte durch Belehrung, politische Beteiligung und 
Emanzipation der schwächeren Gesellschaftsklassen über die Klassengliederung 

hinausgehen (Ten 1998). Marx hingegen zielte gerade auf Steigerung des Klas

senkonflikts und darauf, mit der Klasse des Proletariats zur Revolution voranzu
schreiten-mit der Verheißung, von dort zur Befreiung aller zu gelangen. Hier 

zeichnet sich, wie das folgende Kapitel zeigen wird, eine revolutionstheoretisch 

inspirierte Sicht auf die Theorie und die Praxis der Demokratie ab. 
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KapitelS 
Vom Nutzen der Demokratie für Klassenkampf und Revolution: 
KarlMarx 

Die ökonomische tmd politische Modernisierung Europas und Nordamerikas hat 
John Stuart Mills Werk ebenso tief geprägt wie das von Karl Marx (1818-1883). 
Der politische Standort beider Denker aber könnte kaum unterschiedlicher se~n 
(Duncan 1973): Mill war progressiver Liberaler und Fürsprecher der Demokratie 
mit Wahlrecht für alle kompetenten Staatsbürger Männer wie Frauen. Marx 
hingegen war ein radikaler kommunistischer Kritiker der bürgerlichen Gesell
schaft und ihrer ökonomischen Grundlagen. 

8.1 Wege der Marx'schen Demokratieanalyse 

Kaum minder groß ist der Unterschied der Demokratietheorie von Mill und 
Marx. Für Mill verkörpert die demokratische Repräsentativverfassung mit quali
fizierten Staatsbürgern die Staatsform, die der bürgerlichen Gesellschaft geziemt 
Hierzu hatte er sich, das vorangehende Kapitel zeigt es, ausführlich und systema
tisch geäußert. Marx hingegen hat im Unterschied zu seiner systematischen Kritik 
der Politischen Ökonomie (Marx 1970b) weder eine zusammenhängende Be
schreibung noch eine kohärente Kritik der Demokratie vorgelegt (Baumann 1995: 
808). Seine Sichtweise oszilliert zwischen anfänglich enthusiastischem Bekenntnis 
zum Demokratieverständnis der Französischen Revolution und der These, die 
Demokratie sei im Kern eine von der ökonomischen Herrschaft des Kapitals und 
der Bourgeoisie abgeleitete, nachrangige Größe eine "derivative Demokratie" 
(Baumann 1995: 808). 

Zwischen beiden Polen liegt allerdings ein weiterer Beobachtungspunkt der 
Marx'schen Theorie: Von ihm aus ist die Demokratie ein nützliches Instrument 
auf dem Weg zur politischen Hegemonie des Proletariats, ein Werkzeug, das 
dazu dienen kann, die bürgerliche Gesellschaft zu überwinden und den Weg 
zum heilsgeschichtlich gedeuteten Endzustand der Geschichte, dem Kommunis
mus, zu ebnen. Diese Deutung kommt vor allem in Marx' politischen Schriften 
zum Zuge. Mit ihr entwickelt Marx zwei eigenständige Demokratieanalysen: Die 
erste diagnostiziert die demokratische Machtverlagerung zugunsten der abhän
gigen sozialen Klassen und die Lösung der dadurch entstehenden Krise der bür-
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gerliehen Herrschaft durch den Aufstieg des Bonapartismus, die zweite mündet 
in eine instrumentelle Demokratietheorie in revolutionärer Absicht. 

8.2 Demokratische Machtverlagerung 

Dass die Demokratie sowohl die Rahmenbedingungen als auch die Spielregeln 
von Klassenkonflikten substanziell ändern kann, wird in der ersten Variante der 
Marx' sehen Demokratieanalyse bedacht. Sie basiert auf der Diagnose einer 
grundsätzlichen "Labilität einer auf dem allgemeinen Wahlrecht beruhenden 
Republik" (Euchner 1982: 112). Eine bürgerliche Republik mit allgemeinem Wahl
recht hat nämlich, in Marx' Worten, das große "Verdienst, den Klassenkampf zu 
entfesseln" (Marx 1970a: 144). Warum? Die bürgerliche Republik birgt einen 
umfassenden Widerspruch in sich: Die unteren Klassen - Proletariat, Bauern, 
Kleinbürger- setzt die Republik durch das allgemeine Stimmrecht "in den Besitz 
der politischen Macht" (Marx 1970a: 157). Und der bislang herrschenden Klasse, 
der Bourgeoisie, "deren alte gesellschaftliche Macht sie sanktioniert,( ... ) entzieht 
sie die politischen Garantien dieser Macht. Sie zwängt ihre politische Herrschaft 
in demokratische Bedingungen, die jeden Augenblick den feindlichen Klassen 
zum Sieg verhelfen und die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft selbst in 
Frage stellen" (Marx 1970a: 157f.). 

Damit stehen die bürgerliche Gesellschaft und ihre Basis, die kapitalistische 
Produktionsweise, selbst zur Disposition. Eine sensationelle Diagnose des an
sonsten nach ökonomischen Bewegungsgesetzen suchenden und in politisch
ökonomischen Bezugssystemen denkenden Marx! Denn nun entscheidet nicht 
länger die Ökonomie über die weitere Entwicklung, sondern die Politik! 

Allerdings kommt nun, Marx zufolge, ein weiterer politischer Mechanismus 
in Gang, der die Krise beendet, und zwar durch eine autokratische Lösung, durch 
Zerstörung der Demokratie. Das ist Gegenstand der von Marx insbesondere am 
französischen Fall entwickelten Lehre vom Klassengleichgewicht und dem hier
auf gegründeten Bonapartismus -eine Lehre, die von Marxisten im 20. Jahrhun
dert auf den Aufstieg des italienischen Faschismus und des Nationalsozialismus 
angewandt werden sollte. "Bonapartismus" ist die nach dem Herrschaftssystem 
insbesondere von Napoleon III. (1852-1870) benannte, durch einen Staatsstreich 
zustande gekommene plebiszitär legitimierte Autokratie eines Militärführers, 
unter dessen Leitung sich die Exekutivgewalt weiter als je zuvor von den ökono
mischen Interessen der Bourgeoisie zu verselbständigen schien. Die soziale Basis 
des Übergangs zum Bonapartismus verortet Marx in einem Kräftegleichgewicht 
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zwischen den wichtigsten gesellschaftlichen Klassen: ein Patt zwischen der Bour
geoisie, die die Fähigkeit zur Beherrschung der Nation schon verloren und dem 
Proletariat, das diese Fähigkeit noch nicht erlangt hat (Marx 1970c: 486). 

Dass die Demokratie eine Herrschaftsordnung hervorbringt, die alles zur 
Disposition der Politik stellen kann, sogar die bürgerliche Gesellschaft selbst, 
spricht für Marx' Gespür für die ungeheure Dynamik der Demokratie und ihre 
Umwälzungskraft Doch den Grundgedanken einer alles zur Disposition stellen
den "politischen Gesellschaft" (Greven 1999) dachte er nicht konsequent zu Ende. 
Wenn die Demokratie wirklich die subalternen Klassen "in den Besitz der politi
schen Macht" setzen und ihnen sogar "zum Sieg verhelfen" kann, besteht auch 
die Möglichkeit einer grundlegenden Reform des Kapitalismus anstelle seiner 
Abschaffung, sofern sich die bislang beherrschten Klassen nicht für die Revoluti
on entscheiden, sondern für die Reform (Przeworski/Wallerstein 1982). Doch die
ser Weg, der in den westlichen Industrieländern vor allem im 20. Jahrhundert 
eingeschlagen wurde, war für Marx unvorstellbar- er stand zu sehr im Banne 
des Geschehens in Frankreich nach 1848 und in dem des Revolutionsgedankens. 
Zudem deutete seine Theorie den Klassenkonflikt als einen unversöhnlichen 
Konflikt zwischen Arbeit und Kapital, der kooperative, den Nutzen beider Par
teien mehrende Konfliktregelungen ausschloss. Das war einer der folgenschwers
ten analytischen Fehler der marxistischen Politischen Ökonomie, der sie blind 
machte für den weiteren Gang der Geschichte: Denn faktisch wird die Regelung 
des Klassenkonflikts mit friedlichen, reformpolitischen Mitteln die weitere Ent
wicklung der bürgerlichen Gesellschaft bestimmen und ihre Dynamik viel sozial
verträglicher abfedern, als es Marx und Epigonen jemals für möglich gehalten 
hätten. 

8.3 Demokratie als Mittel zur Revolution 

Doch neben der Lehre von der demokratischen Machtverlagerung, dem Klassen
patt und der Demokratiezerstörung durch den Bonapartismus gibt es bei Marx 
einen zweiten Strang der Demokratieanalyse: Mit ihm entfaltet er eine instrumen
telle Demokratietheorie in revolutionspraktischer Absicht. 

Die Ursprünge dieser Demokratielehre liegen in Marx' Kritik der Regelschert 
Rechtsphilosophie aus dem Jahre 1843. Der "wahre Staat" sei die Demokratie, so 
hält er dort Hegels konstitutionell-monarchischem Idealstaat entgegen und be
kennt sich zu der von Hege! abgelehnten Demokratie im Sinne der republikani
schen Phase der Französischen Revolution von 1789. Diese Herrschaftsordnung 
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wertet der junge Marx als wahre Selbstbestimmung des Volkes, als "Inhalt und 
Form", und ihre Verfassung sieht er als "freies Produkt des Menschen" (Marx 
1972a: 231). In dieser Demokratie werde erstmals "die wahre Einheit des Allge
meinen und Besonderen" (ebd.: 231) hergestellt, und in ihr gehe der "politische 
Staat" unter (ebd.: 232). 

Im Kommunistischen Manifest, das Karl Marx mit Friedrich Engels (1820-1895) 
vier Jahre später verfasst, gibt hingegen schon die klassensoziologisch untermau
erte Revolutionslehre den Ton und den Takt vor: Die "Erhebung des Proletariats 
zur herrschenden Klasse" (Marx/Engels 1970c: 44) wird nun zur Bestimmung der 
Demokratie erklärt. Echte Freiheit und echte Gleichheit könnten erst nach Über
windung des Kapitalismus verwirklicht werden: Denn in einer vom Kapitalismus 
geprägten Gesellschaft sei die Politik eine von der Ökonomie abgeleitete Größe 
und im Kern nichts anderes als Klassenpolitik, und zwar zugunsten der herr
schenden Klasse, nicht zugunsten des Gemeinwohls. In einer solchen Gesellschaft 
sei der Staat nur ein Instrument der Klassenherrschaft der Bourgeoisie und die 
Staatsform nur eine Hülle, welche die Klassenherrschaftsmaschinerie notdürftig 
überdecke (Marx/Engels 1974). 

Nunmehr erweist sich die Marx'sche und die Engels' sehe Demokratietheorie 
als Parteigängerturn für eine Volksherrschaft der besonderen Art: für die proleta
rische Demokratie in der Phase des Übergangs von der bürgerlich-kapitalis
tischen zur kommunistischen Gesellschaft. "Die Demokratie, das ist heutzutage 
der Kommunismus", die Demokratie "ist proletarisches Prinzip" - Friedrich 
Engels Gleichung bringt den Gedanken auf den Punkt (Engels 1958: 612). Woran 
lässt sich messen, ob das Proletariat sich dieses Prinzip zu Eigen macht? Engels 
schlägt hierfür einen zweistufigen "Gradmesser der Reife der Arbeiterklasse" vor 
(Engels 1971: 296): die Existenz einer Demokratie und die Nutzung des Wahl
rechts durch die Arbeiterschaft und zwar durch Wahl einer revolutionären 
Linkspartei. 

Ihren Höhepunkt erreicht die Demokratietheorie in revolutionspraktischer 
Absicht in Marx' Porträt der Pariser Kommune von 1871 (Marx 1970c). Die 
Kommune war das auf gewaltförmigen Umsturz gegründete revolutionäre Stadt
regime, das nach dem Aufstand in Paris im Anschluss an den Waffenstillstand im 
deutsch-französischen Krieg von Sozialisten und Kommunisten - den Kommu
narden von März bis Mai 1871 errichtet worden war. In seinen politischen 
Schriften feiert Marx die Kommune. Ihr historisches Verdienst sieht er in einem 
beispielhaften revolutionären Akt, nämlich dem der Zerschlagung der politischen 
Form der Klassenherrschaft des alten Staates und deren Ersetzung durch eine 
"Regierung der Arbeiterklasse" (Marx 1970c: 490). 
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Eine "Diktatur des Proletariats" sei die Pariser Kommune gewesen, so erläu
tert Friedrich Engels in der Einleitung von 1891 zu Marx' Bürgerkriegs-Schrift 
diese Diagnose. Marx selbst verwendet den Diktaturbegriff in seiner Abhandlung 
zur Pariser Kommune nicht, wohl aber in seiner Kritik des Gothaer Programm von 
1875. Als "revolutionäre Diktatur des Proletariats" bezeichnet er dort die Über
gangsperlüde zwischen kapitalistischer und kommunistischer Gesellschaft (Marx 
1970d: 24), als Diktatur und revolutionäre Gewaltanwendung durch das Proleta
riat. Dieser Bestimmung entspricht auch die Pariser Kommune. Sie ist für Marx 
die Staatsform und die Regierungsweise, die ein Ende machen mit dem Staat als 
Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie und Werkzeug zur Unterdrückung der 
Arbeiter. 

Von der Pariser Kommune entwirft Marx ein "idealisiertes Bild" (Ritter 
1968: 221). Er porträtiert sie- enthusiastisch zustimmend als ein direktdemo
kratisches, basisverwurzeltes Regime der Pariser Arbeiter sowie ihrer Vertreter 
und Bündnisgenossen. Verfassung und Verfassungswirklichkeit der Pariser 
Kommune stellen sich Marx so dar: "Die Kommune bildete sich aus den durch 
allgemeines Stimmrecht in den verschiedenen Bezirken von Paris gewählten 
Stadträten. Sie waren verantwortlich und jederzeit absetzbar. Ihre Mehrzahl be
stand selbstredend aus Arbeitern und anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse. 
Die Kommune sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Kör
perschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit. Die Polizei, bisher 
das Werkzeug der Staatsregierung, wurde sofort aller ihrer politischen Eigen
schaften entkleidet und in das verantwortliche und jederzeit absetzbare Werk
zeug der Kommune verwandelt. Ebenso die Beamten aller anderen Verwaltungs
zweige. Von den Mitgliedern der Kommune an abwärts, mußte der öffentliche 
Dienst für Arbeiterlohn besorgt werden. Die erworbnen Anrechte und die Reprä
sentationsgelder der hohen Staatswürdenträger verschwanden mit diesen Wür
denträgern selbst. Die öffentlichen Ämter hörten auf, das Privateigentum der 
Handlanger der Zentralregierung zu sein. Nicht nur die städtische Verwaltun~ 
sondern auch die ganze, bisher durch den Staat ausgeübte Initiative wurde in die 
Hände der Kommune gelegt" (Marx 1970c: 487f., ohne die Hervorhebung im 
Original). 

Nicht nur ihre Strukturen wiesen die Pariser Kommune als revolutionär aus 
- Direktdemokratie und Fusion der Staatsgewalten anstatt Trennung oder Vertei
lung derselben kennzeichneten ihren Bauplan. Genauso radikal waren die mili
tär-, polizei-, justiz-und kulturpolitischen Maßnahmen der Kommune. Ihr erstes 
Dekret regelte die Auflösung des stehenden Heeres und seine Ersetzung durch 
das bewaffnete Volk. Als mit Polizei und Heer die wichtigsten "Werkzeuge der 
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materiellen Macht der alten Regierung" (ebd.: 488) beseitigt waren, so erläuterte 
Marx zustimmend, ging die Kommune daran, die politisch-ideologische Macht 
des alten Regimes zu brechen und diejenigen Korporationen aufzulösen, die den 
alten Staat gestützt hatten. Der Schlag galt unter anderem den Kirchen und der 
Religion, die Marx immer schon als Opium des Volkes verachtet hatte. Die 
Kommune zerschlu~ so seine Worte, "das geistliche Unterdrückungswerkzeu~ 
die Pfaffenmacht". Die Kommune "dekretierte die Auflösung und Enteignung 
aller Kirchen, soweit sie besitzende Körperschaften waren. Die Pfaffen wurden in 
die Stille des Privatlebens zurückgesandt, um dort, nach dem Bilde ihrer Vorgän
ger, der Apostel, sich von dem Almosen der Gläubigen zu nähren" (ebd.: 488). 

Kulturrevolutionäre Weichenstellungen kamen hinzu: "Sämtliche Unter
richtsanstalten wurden dem Volk unentgeltlich geöffnet und gleichzeitig von 
aller Einmischung des Staats und der Kirche gereinigt. Damit war nicht nur die 
Schulbildung für jedermann zugänglich gemacht, sondern auch die Wissenschaft 
selbst von den ihr durch das Klassenvorurteil und die Regierungsgewalt aufer
legten Fesseln befreit" (ebd.: 488). 

Auch die Eigenständigkelt der rechtsprechenden Gewalt spielte in der Pari
ser Kommune keine Rolle mehr. Gewaltenfusion war auch hier Trumpf, nicht 
Gewaltenteilung oder -trennung: "Die richterlichen Beamten verloren jene 
scheinbare Unabhängigkeit, die nur dazu gedient hatte, ihre Unterwürfigkeit 
unter alle aufeinanderfolgenden Regierungen zu verdecken( ... ) Wie alle übrigen 
öffentlichen Diener, sollten sie fernerhin gewählt, verantwortlich und absetzbar 
sein" (ebd.: 488). 

Marx' Wortwahl zeugt nicht von nüchterner Analyse, sondern verrät eine 
Mischung aus begeisterter Bestandsaufnahme und aufpeitschender Agitation. 
Und wie an vielen anderen Stellen seines Werkes trachtet Marx auch im Porträt 
der Pariser Kommune danach, aus historischer Evidenz Plausibilität für die Vor
hersage revolutionärer gesellschaftlicher Veränderungen zugewinnen-ein wie
derkehrendes Konstruktionsprinzip der Marx'schen Schriften (Middell2006: 127). 
Von diesem Blickwinkel aus beschreibt Marx die Verfassung und die Praktiken 
der Pariser Kommune geradezu "enthusiastisch" (Baumann 1995: 808). Sie 
scheint ihm die geschichtliche Bestimmung der bürgerlich-kapitalistischen Ge
sellschaft einzulösen. Die Pariser Kommtme zielt nämlich auf die "Enteignung 
der Enteigner" (Marx l970c: 491), auf Zerschlagung des wirtschaftlichen Zen
trums der bürgerlichen Gesellschaft. Zudem sieht Marx in der Kommune eine 
Keimform zukünftiger sozialistischer politischer Ordnung. Und so kann er sein 
Porträt der Pariser Kommune mit dem Anspruch verbinden, zugleich die Grund-



form einer gewaltenmonistischen revolutionären Direktdemokratie zu entwi
ckeln. 

8.4 Gewaltenmonistische revolutionäre Direktdemokratie 

Neun Hauptmerkmale kennzeichnen die Organisationsprinzipien der gewalten
monistischen revolutionären Direktdemokratie (Bermbach 1973, 1994). 1) Grund
legend ist die Idee der basisnahen Organisation der Gesellschaft in überschaubare 
Einheiten, in denen die politische Souveränität ihren Ursprung hat. 2) Hinzu 
kommt der Grundsatz, dass kollektive politische Institutionen wesentlich nur den 
Willen der Basis zu exekutieren haben. 3) Sodann ist die Direktwahl der Kandida
ten aller öffentlichen Ämter durch die Urwähler vorgesehen. 4} Ferner kommt 
das imperative Mandat hinzu. Jeder Inhaber eines öffentlichen Amtes ist an Wei
sungen der Wählerbasis gebunden, unterliegt permanenter Kontrolle und kann 
durch Beschluss der Urwählerschaft jederzeit abberufen werden. 5) Die revoluti
onäre Direktdemokratie will zudem die für die bürgerliche Gesellschaft charakte
ristische Trennung des Bürgers in citoyen (Staatsbürger) und bourgeois (im Sinne 
des Bürgers als Wirtschaftssubjekt) durch Rückverlagerung politischer Funktio
nen in die Gesellschaft aufheben - ein an Rousseaus Erziehungsprogramm erin
nerndes Vorhaben. Zu ihm gehört die Besoldung der Amtsträger nach Durch
schnittseinkommen. Der öffentliche Dienst müsse "für Arbeiterlohn" (Marx 
1970c: 488) besorgt werden- um die wirtschaftliche Sonderstellung der Amtsin
haber und ihre Verselbständigung gegenüber ihrer Basis zu verhindern. 6) Au
ßerdem soll die revolutionäre Direktdemokratie institutionelle Sperren gegen die 
Verselbständigung der Führungsschicht und gegen die Bürokratie errichten. Der 
Schlüssel hierfür ist die Ämterrotation, die in kürzeren Abständen erfolgende 
Ablösung von Amtsinhabern. 7) Die soziale Zusammensetzung der Räte soll die 
Sozialstruktur des Volkes widerspiegeln, insbesondere die politisch zentrale 
Stellung bislang unterworfener gesellschaftlicher Klassen. Im Bannkreis der 
Marx'schen Theorie heißt das: Die Mehrheit der Räte ist direkt aus dem Proletari
at zu rekrutieren oder aus dem Kreis von "anerkannten Vertretern der Arbeiter
klasse", so die vom Repräsentations- und zugleich vom Avantgardegedanken 
angehauchte Formulierung (Marx 1970c: 487). 8) Außerdem beseitigt die revolu
tionäre Direktdemokratie alles, was der angestrebten Homogenisierung der Ge
sellschaft entgegenstehen könnte. Deshalb zerschlägt sie die in Parteien, Verbän
den und Kirchen organisierten Interessen. Aus dem gleichen Grund löst sie die 
Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative auf. Gesell-
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schaftliehe Homogenisierung, Gewaltenfusion und Gewaltenmonismus sind 
Trumpf- Pluralisierung, Gewaltenteilung oder Gewaltenbalance hingegen ver
pönt. 9) Schlussendlich wird die revolutionäre Direktdemokratie von der Leitidee 
der "Totalpolitisierung" durchwirkt (Guggenberger 2005: 140): Die direktdemo
kratischen Verfahrensweisen und Entscheidungen werden nicht auf die öffentli
chen Angelegenheiten nach althergebrachtem Verständnis begrenzt, sondern 
gelten umfassend und sind allgegenwärtig. 

8.5 Marx' Beitrag zur Demokratietheorie 

Der demokratietheoretische Beitrag von Marx wird unterschiedlich bewertet. Ihm 
die "leidenschaftliche Verteidigung der Demokratie" zu bescheinigen, wie 
Springborg (1984: 538), kann nur, wer Marx' instrumentelles Interesse an der 
Demokratie in revolutionspraktischer und -theoretischer Hinsicht oder ihre 
Gleichsetzung mit Kommunismus teilt. Aus diesem Blickwinkel ist die Demokra
tie weder ein Wert an sich, im Unterschied zu den beteiligungszentrierten Demo
kratietheorien, noch bietet sie Schutz vor absoluter Herrschaft, im Unterschied zu 
liberalen und konservativen Varianten der Demokratietheorie. Marx zufolge liegt 
der eigentliche Wert der Demokratie in ihrer Tauglichkeit für revolutionäre Pra
xis: Demokratie ist vor allem eine Arena zur Weiterführung des Klassenkampfs 
mit politischen Mitteln, und sie ist eine scharfe Waffe des Proletariats und seiner 
Bündnisgenossen im revolutionären Kampf (Euchner 1982: 122). 

Unrecht tut man Marx aber auch, wenn man seine Demokratietheorie aus
schließlich als Revolutionswerkzeug interpretiert ein Fehler, der auch den ers
ten drei Auflagen des vorliegenden Buches anzukreiden ist. Gegen ihn spricht 
Marx' Sensibilität für die fundamentale Machtverlagerung, die dadurch entsteht, 
dass die Demokratie die unteren Klassen stimmberechtigt macht (siehe Kapitel 
8.1). Auf einem anderen Blatt steht, dass Marx die Konsequenzen dieser Macht
verlagerung nicht systematisch durchdenkt und damit die Chance verspielt, die 
Demokratietheorie hin zur Lehre von der "politischen Gesellschaft" (Greven 
1999), in der grundsätzlich alles politisch zur Disposition steht, zu öffnen. 

Der zweite Strang der Marx'schen Demokratietheorie, die Lehre von der re
volutionären Direktdemokratie, ist vor allem aus politischen Gründen gefeiert 
und verurteilt worden. Richtungweisend wurde diese Lehre für verschiedenarti
ge Strömungen: für anarcho-syndikalistische Bewegungen, für basisdemokratisch 
orientierte radikale Linke und, ergänzt um die Lehre von der Kommunistischen 
Partei als Avantgarde der Arbeiterklasse, für marxistisch-leninistische Partei- und 



156 

Staatstheorien (Lenin 1970). Zu den Hauptgegnern der Marx'schen Demokratie
theorie zählen hingegen neben liberalen, christlichen und säkular-konservativen 
Strömungen auch der reformistische, nicht-revolutionäre Flügel der Arbeiterbe
wegung, vor allem die Sozialdemokraten, von denen manche reklamieren, sie 
seien die eigentlichen "Erben des Marxismus" (Baumann 1995: 809). 

Aus wissenschaftlicher Sicht liegt der Erkenntniszugewinn der Marx'schen 
Demokratielehre in der - allerdings zu früh abgebrochenen These von der de
mokratischen Machtverschiebung und darin, dass sie demonstriert, wie Theorie 
und Praxis der Demokratie zu Revolutionszwecken umfunktioniert werden kön-
nen. 

Doch das Umfunktionieren lässt das Theoriewerkzeug nicht unbeschädigt: 
Marx' Demokratielehre ist in der Beschreibung schwach und bringt jenseits der 
Einsicht in die Machtverschiebungskraft und die Instrumentalisierbarkeit der 
Demokratie nichts Neues. Doch selbst in ihrem ureigenen Objektbereich vermag 
diese Theorie nicht zu überzeugen. Sie propagiert anhand eines stilisierten, weit
hin lobrednerischen Porträts der Pariser Kommune eine Organisationsform, die 
günstigstenfalls nur unter außergewöhnlichen Bedingungen und nur auf kurze 
Dauer überlebensfähig ist. 

Wie die Geschichte lehrt, haben rätedemokratische oder räteähnliche Orga
nisationsformen dieser Art nur eine geringe Lebenserwartung (Ritter 1968, Na
schuld 1969a). Räteähnliche Organisationen haben sich alsbald als nicht überle
bensfähig erwiesen. Dies hängt mit kaum einlösbaren Annahmen des Räte-Kon
zepts zusammen - und genau daran laborierte auch die Pariser Kommune. Diese 
Organisationsform setzt ein kleinräumiges, überschaubares Gemeinwesen vor
aus, ferner hohe politische Mobilisierung, sodann einen hohen Informationsstand 
und ein umfangreiches Zeitbudget der Urwählerschaft (Bermbach 1994: 131). 

Marx' Beitrag zur Demokratielehre ist hauptsächlich revolutionstheoretisch 
und -praktisch ausgerichtet. Insoweit ist ihre offene Flanke konsequent: Die revo
lutionäre Direktdemokratie bringt eine nahezu schrankenlos agierende öffentli
che Gewalt hervor. Die aus dem Volk hervortretende Staatsmacht wird tenden
ziell total! Mehr noch: Die Lehre der revolutionären Direktdemokratie sieht keine 
wirkungsvolle Sicherung gegen die Totalisierung der Staatsmacht vor. Insoweit 
hat die Theorie revolutionärer Direktdemokratie nicht nur ein extrem egalitäres 
und aktionistisches Element, sondern auch einen ausgeprägt autoritären Charak
ter (Femia 1993) mit Anfälligkeit für totalitäre Ausdeutungen. 

Wie fatal eine so ungezügelte politische Herrschaftsordnung wirken kann, 
zeigte auch das Tun und Lassen der Pariser Kommune. Auf ihr Konto geht be
kanntlich nicht nur die von Marx gefeierte revolutionäre Politik, sondern auch 
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die Hinrichtung von 64 Geiseln. Für Letzteres hatte Marx im Übrigen nur Hohn 
übrig. Man habe eben "zur preußischen Sitte des Geiselngreifens" Zuflucht ge
sucht (Marx 1970c: 507). 

Aber nicht nur ob ihres Eiferns ist Marx' Kommune-Schrift umstritten. In 
politischer Hinsicht polarisiert sie zwischen Revolutionären, Reformern und 
Bewahrern. Und ihr wissenschaftlicher Gehalt ist selbst unter Marx-Kennern 
strittig. Manche preisen sie als Grundlegung konkreter politikwissenschaftlich
soziologischer Klassenkonfliktanalyse. Andere lesen sie hauptsächlich als eine 
nur tagesbedingte Kampfschrift (Schieder 1991: 16). Die Schrift über den Bürger
krieg in Frartkreich dürfe man nicht als Werk eines Historikers verstehen, sondern 
als "Ehrung" der Pariser Kommune, als "ein Bericht zwischen Dichtung und 
Wahrheit", so urteilte Nikolaus Wenturies (1980: 168). Auch Beobachter, die von 
Marx mehr halten, bezweifeln die Stimmigkeit der Darstellung der Kommune
Schrift und bemängeln mit Fug und Recht die vollständige Nichtberücksichti
gung institutioneller Sicherungen gegen die Staatsgewalten (Hennig 1974: XC, 
2004). 

Marx' Abhandlung der Pariser Kommune steht im Zeichen ungebremster 
Revolutionslust Wohl auch aus diesem Grund mangelt es ihr an Gespür für 
Schwächen, Defekte und für das Unterdrückungspotenzial der neuen Herrschaft 
in Paris von 1871. Insoweit vermisst man in der Kommune-Schrift das Talent zur 
nüchtern-schonungslosen Analyse, das Marx in wichtigen Teilen seiner Kapita
lismusanalyse in Das Kapital durchblicken lässt. In der Kommune-Schrift tritt die 
Kritik jedoch hinter die schönrednerische Lobpreisung und Rechtfertigung der 
neuen Ordnung zurück. Deren Rechtmäßigkeit besteht für Marx vor allem darin, 
dass sie eine Herrschaftsform im Interesse "des ganzen modernen Proletariats" 
sei, im Interesse der arbeitenden Majorität anstelle der wenigen Aneigner gesell
schaftlichen Reichtums (Marx 1970c: 509). 

Marx' Theorien kann man nicht ursächlich verantwortlich machen für das 
Tun tmd Lassen der Staatsmacht und der politischen Organisationen, die sich 
später auf seine Lehren berufen sollten. Gleichwohl besteht zwischen diesen 
Denkgebäuden und Marx' Lehre ein inneres Band. Marx' Lehre von der revoluti
onären Direktdemokratie setzt auf die rätedemokratisch konzipierte Fusion von 
Exekutive, Legislative und Judikative. Mehr noch: Sie steigert die ältere Lehre 
von der unteilbaren, unveräußerlichen Souveränität und obendrein auch die 
radikale Volkssouveränitätslehre von Rousseau, indem sie beiden den Klassen
kampf- und den Revolutionsgedanken hinzufügt. Marx' Lehre ist zudem Einfalls
tor für die Verselbständigung der Legislative, der Exekutive und der Judikative, 
und zwar bis zum Extrem des terroristischen Einsatzes der Staatsgewalten gegen 
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Missliebige. Insoweit reichen starke Verbindungslinien von Marx' politischer 
Theorie bis zur Theorie und Praxis marxistisch-leninistischer Partei- und Staats
politik nicht zufällig beruft Lenin sich in Staat und Revolution bei seiner Kritik 
am Parlamentarismus auf Marx' Kommune-Schrift (Lenin 1918) und der Theo
rie und Praxis der sogenannten "Volksdemokratie" der sozialistischen Staaten 
Mittel- und Osteuropas bis Ende der 1980er Jahre (vgl. Heuer 1990). 

Spätestens hier wird verständlich, warum sich Theoretiker des Verfassungs
staates, wie Kelsen (1929, 1955), Fraenkel (1991) und Böckenförde (2004), aber 
auch Fürsprecher des Anarchismus, von Marx in aller Schärfe abgrenzen. Die 
Verfassungsjuristen halten Marx die systematische Missachtung verfassungs
staatlicher Normen vor, und für die Anarchisten ist und bleibt Marx ein unerträg
licher "autoritärer Kommunist", so Michail Bakunins Worte (1969: 178). Darin 
kam nicht nur Bakunins persönliche Kränkung durch Marx zum Ausdruck, son
dern auch ein grundverschiedener politischer Standort. 

Politisch erwies sich Marx' revolutionäre Direktdemokratie als überaus ein
flussreich- mit wenig segensreichen Folgen, wie die Theorie und die Praxis mar
xistisch-leninistischer Partei- und Staatspolitik verdeutlichen. Doch in wissen
schaftlicher Hinsicht war die Lehre der revolutionären Direktdemokratie - im 
Unterschied zur potenziell anschluss- und ausbaufähigen These von der demo
kratischen Machtverlagerung - auf brüchige Pfeiler gebaut. Ihre empirische Basis 
ist schmal und lückenhaft, und ihre theoretische Fundierung baufällig. Überdies 
enthüllt die Schrift über die Pariser Kommune einmal mehr einen grundlegenden 
Mangel der Gesellschaftsanalyse des klassischen Marxismus: Ihm fehlt die empi
risch und theoretisch fundierte Politiktheorie. Mehr noch: Die Politikanalyse von 
Marx bleibt weit hinter dem schon erreichten Stand des politischen Denkens 
zurück- man vergleiche nur die oftmals nur eindimensionale Politik-Sicht bei 
Marx mit der vielschichtigen, nuancierten Politikanalyse in Tocquevilles Über die 
Demokratie in Amerika. 

Verständlich wird die Lehre von der revolutionären Direktdemokratie letzt
lich nur für den, der das "Gegenideal" (Sartori 1992: 439) kennt, nach dem Marx 
strebte. Giovanni Sartori hat es mit den folgenden Worten umschrieben: Das 
Gegenideal für Marx war "eine staatsfreie, spontane harmonische Gemeinschaft, 
die auf wirtschaftlichem Überfluß beruht. Politisch wird die totale Freiheit ( ... ) 
durch das Verschwinden der Politik erreicht, wirtschaftlich als Befreiung von 
allen wirtschaftlichen Zwängen- man könnte fast sagen, durch das Verschwin
den der Ökonomie. Wenn es nämlich keine ,Notwendigkeit', keine Knappheit, 
keine Not, keine Arbeit (Erschöpfung, Mühe, Plage) gibt, dann ist das Reich der 
Ökonomie so gut wie das der Politik abgestorben" (ebd.: 439f.). Indem aber alles 
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wegschmilzt und abstirbt, so fügt Sartori hinzu, bleibt einfach "ein himmlisches 
Reich" übrig. Damit entpuppt sich das Gegenideal als "Überideal, das hoch über 
den von ihm bekämpften Idealen schwebt". Doch hieraus erwächst ein weiteres 
Problem, so Sartori weiter (1992: 440), denn "der Himmel ist mit der Erde nicht 
vergleichbar." Und wer Marx' himmlisches Reich auf die Erde herabholt, wie 
später Lenin, der macht es, so erneut Sartori (1992: 452), zur irdischen "Hölle". 



Teil II 
Moderne Theorien der Demokratie 

Dieses Buch handelte bislang von klassischen Demokratielehren, von Vorläufern 
der Theorien über moderne Demokratien, die nunmehr zum Zuge kommen. Die 
klassischen Lehren entstanden allesamt vor dem 20. Jahrhundert. Ihnen fehlt die 
Erfahrung einer entwickelten demokratischen Staatsverfassung mit allgemeinem 
Männer- und Frauenwahlrecht und Parteienwettbewerb. Gemessen an der Theo
rie und Praxis der Demokratie im 20. und 21. Jahrhundert sind die klassischen 
Theorien mängelbehaftet Zur Vollbürgerschaft beispielsweise zählen sie nur 
einen Teil der Bevölkerung im Erwachsenenalter. Große Bevölkerungsgruppen 
schließen sie vom Stimmrecht aus, unter ihnen die gesamte weibliche Bevölke
rung- John Stuart Mill ist mit seinem beherzten Eintreten für das Frauenstimm
recht die Ausnahme. Doch vom allgemeinen, freien und gleichen Wahlrecht ist in 
keiner klassischen Demokratietheorie die Rede, auch nicht bei Mill, der für ein 
Pluralstimmrecht warb und nur qualifizierte Staatsbürger an die Wahlurnen 
lassen wollte. Überdies folgen die meisten klassischen Lehren der althergebrach
ten Auffassung, die Demokratie könne nur in Kleinstaaten gedeihen. Vom Em
porkommen politischer Parteien, Parteibeamter und Parteiführer handeln die 
klassischen Demokratielehren zudem nur am Rande und wenn überhaupt, dann 
abwertend - abgesehen von ihrer modernsten Variante, nämlich derjenigen von 
Alexis de Tocqueville. Ansonsten aber kennen die klassischen Demokratietheo
rien nicht die politischen Märkte, auf denen politische Parteien um Wählerstim
men buhlen. Die Strukturen des Verfassungsstaates schließlich sind in den meis
ten klassischen Demokratietheorien noch kaum präsent - mit Ausnahme der 
Federnlist Papers und andeutungsweise bei Tocqueville. 

Allerdings kündeten die Unabhängigkeitserklärung der nordamerikani
schen Staaten, der Aufbau der Demokratie in Amerika, die Französische Revolu
tion, die allmähliche Ausdehnung des Wahlrechts auf nichtbesitzende Gesell
schaftsklassen und der Vorgang der Parlamentarisierung von großen politischen 
Veränderungen (Vanhanen 1997, von Beyme 1999). Diese hatten sich noch im 19. 
Jahrhundert und vor allem im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts in einer be
trächtlich größeren Zahl von Demokratien und einem ungleich größeren Demo
kratisierungsgrad als zuvor niedergeschlagen (Marshall/Jaggers 2008). 
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Von den wichtigsten Demokratietheorien, die diese Vorgänge reflektieren, 

ist nun die Rede: Die wichtigsten allgemeinen Demokratietheorien des 20. und 

21. Jahrhunderts kommen in dem vorliegenden zweiten Teil des Buches zur 

Sprache; sein dritter Teil handelt von den Beiträgen der international verglei

chenden Demokratieforschung, und sein vierter Teil bilanziert die Stärken und 

die Schwächen der Demokratie und der Demokratietheorien. 

Die Würdigung der wichtigsten allgemeinen Demokratietheorien des 20. 

und 21. Jahrhunderts beginnt mit Max Webers Beitrag. Weber interpretiert die 

Demokratie im Rahmen seiner Herrschaftssoziologie und Kulturkritik und im 

Lichte von Strukturproblemen des politischen Regimes des deutschen Kaiser

reichs und der Lage nach dessen Zusammenbruch. Diese Probleme lassen den 

innen- und außenpolitisch vitalen Machtstaat nicht so zum Zuge kommen, wie es 

Weber zufolge Deutschland gebührt. Weber ist insbesondere seit 1917 davon 

überzeugt, dass die Einführung eines allgemeinen, gleichen Stimmrechts, die 

Parlamentarisierung und eine "plebiszitäre Führerdemokratie" den Weg in ein 

innen- und außenpolitisch besser präpariertes Deutschland ebnen würden. 

Kampf um Machtanteil, Werbung um Gefolgschaft, Konkurrenz und Auswahl 

kompetenter Führer beschäftigen Weber zudem bei seiner Sicht auf die Demokra

tie in besonderem Maße. 
Dies sind auch Schlüsselthemen der Demokratietheorie von Joseph Schum

peter und der Ökonomischen Theorie der Demokratie. Beide haben im Unter

schied zu Weber schon einen größeren Fundus an empirischer Demokratiefor

schung auf ihrer Seite -und können von dort aus sowohl die Stärken als auch die 

Schwächen der Demokratie genauer bestimmen als Weber. Gleiches gilt im 

Grundsatz für die moderne pluralistische Theorie der Demokratie. Diese gliedert 

sich in zwei Varianten - eine nordamerikanische, die kaum ein anderer so ge

prägt hat wie Robert Dahl, und eine kontinentaleuropäische, für die vor allem 

Ernst Fraenkel steht. Bei allen Unterschieden haben diese Spielarten dies gemein

sam: Sie koppeln die Demokratie an eine pluralistische Gesellschaftsstruktur und 

umkleiden sie mit dem Verfassungsstaat - und verwandeln sie damit in die 

"konstitutionelle Demokratie" (Friedrich 1966). 

Davon unterscheidet sich die beteiligungszentrierte Demokratietheorie, die 

sich in eine partizipatorische und eine deliberative Variante gliedert. Die Theorie 

will vor allem die politischen Beteiligungschancen der Bürger maximieren, die 

Beratschlagung ("Deliberation") qualitativ verbessern und zivilgesellschaftliche 

Demokratisierungspotenziale mobilisieren. Sie ist ein Spross einer Demokratie

theoriefamilie, die mitunter weit über das Bestehende hinausgreift Dieser Fami

lie gehört auch die Lehre von der "Sozialen Demokratie" an. Sie handelt von 
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einer Gesellschaft, die sich nicht nur rechtsstaatlich verfasst hat, sondern sich 

auch anschickt, unter der Flagge des "sozialen Rechtsstaats" die Gesellschaft und 

die Wirtschaft dem Prinzip des sozialen Ausgleichs zu unterwerfen. Manches hat 

die Theorie der Sozialen Demokratie mit den kritischen Theorien der Demokratie 

gemeinsam. Letztere legen allerdings mehr Gewicht auf Kritik - im Sinne der 

Kritischen Theorie und der Offenlegung der Paradoxien, die bei der Transforma

tion individueller Willensbekundungen in Kollektiventscheidungen entstehen 

können. 

Die "komplexe Demokratietheorie" (Scharpf 1970) schließt den zweiten Teil 

des Buches ab: Sie untersucht den Input und den Output der Demokratie, sie ist 

empirisch und normativ-analytisch ausgerichtet und sie erweist sich, im Unter

schied zu fast allen anderen Demokratietheorien, als sensibel für die Machtver

schiebungen infolge von Globalisierung und Europäisierung. 
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Kapitel9 
Theorie der plebiszitären Führerdemokratie: Max Weber 

Den demokratietheoretischen Beitrag Max Webers (1864-1920) verortet vor allem 
die englischsprachige Fachliteratur in der "elitistischen Demokratietheorie", bei
spielsweise Warren (1988) und Eliaeson (1998). Das ist nicht falsch, aber zu eng. 
Zudem ist "Elite" keine Kategorie von Webers sozialwissenschaftlichem Denken 
(Portinaro 2001). Weber strebt vor allem nach herrschaftssoziologischer und kul
turkritischer Klärung von Form, Funktionsweise und Wirkung der Demokratie. 
Doch das bedeutet mehr als nur Elitentheorie. 

9.1 Für Demokratisierung, Parlamentarisierung und "plebiszitäre 
Führerdemokratie" in Deutschland 

Max Weber hat seinen demokratietheoretischen Beitrag vor allem in seinen politi
schen Schriften entwickelt (Müller 2007). Mit ihnen beteiligt er sich an der Debat
te um die Politik in Deutschland insbesondere gegen Ende des Ersten Weltkrieges 
und in der Nachkriegszeit. Die politischen Schriften nehmen einen Teil von dem 
vorweg, was Weber als Ergänzung der Herrschaftssoziologie plante, aber nicht 
mehr niederschrieb: die Staatssoziologie (Fitzi 2004: 284). Zugleich sind diese 
Schriften wegweisende Analysen des "politischen Betriebes" (Weber 1992: 218) 
im Kaiserreich und der Staatsverfassung, die 1918/19 nach dem Zusammenbruch 
der Monarchie entstand. In seinen politischen Schriften plädiert Max Weber- vor 
allem seit 1917 - für Strukturreformen der politischen Institutionen in Deutsch
land. Dreierlei befürwortet er: Erstens soll die Demokratisierung des Wahlrechts 
das Drei-Klassen-Wahlrecht in Preußen abschaffen und die Arbeiter, die Soldaten 
sowie die weibliche Bevölkerung einbinden und somit die Einheit der Nation 
auch in politischer und sozialer Hinsicht sicherstellen. Zweitens wirbt Weber für 
die Parlamentarisierung Deutschlands. Das soll die Kontroll-, Debattier- und 
Führungsauslesefunktionen des Parlaments ebenso wie sein Budgetrecht stärken 
und zudem für die Kompromissfähigkeit der Parteien sorgen. Drittens empfiehlt 
Weber- vor allem seit 1918- die "plebiszitäre Führerdemokratie" (Weber 1976: 
157), und zwar auf der Basis kraftvoller, in scharfem Wettbewerb stehender poli
tischer Parteien (Weber 1984a, 1984b, 1988d). 

Das Recht der unmittelbaren Führerwahl" durch das Volk wertet Weber 
nunmehr '~ls "die Magna Charta der Demokratie" (1988a: 224). Im präsidenhell 
überformten parlamentarischen Regierungssystem, einem "Semipräsidentialis-
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mus" (von Beyme 2002: 217), sieht er den Schutzschild für die "echte Demokra
tie": "Ein volksgewählter Präsident als Chef der Exekutive, der Amtspatronage 
und als Inhaber eines aufschiebenden Vetos und der Befugnis der Parlamentsauf
lösung und Volksbefragung ist das Palladium der echten Demokratie" (Weber 
1988a: 224). 

"Führerdemokratie" sei eigentlich nicht Regierung des Volkes, so wandte 
Maurice Duverger ein. "Führerdemokratie" sei vielmehr "Regierung des Volkes 
durch eine aus dem Volk hervorgegangene Elite" (Duverger 1959: 431). Das ist 
nicht weit entfernt von Webers launiger Antwort auf die Frage von Ludendorff, 
von 1916 bis Kriegsende mit Paul von Hindenburg der Chef der Obersten Heeres
leitung, was denn Demokratie wirklich bedeute. Demokratie, entgegnete Weber, 
sei dies: "das Volk oder die Masse wählt den Führer, und dann hat es das Maul 
zu halten" (Interviews 2003: 601).2 Weber hätte aber Duverger wohl so ergänzt: 
Nur die politischen Führer taugen, die Anerkennung als Herrscher erwerben, 
aufrecht erhalten und als Gegenkraft zur allgegenwärtigen Bürokratie wirken. 

Zur "Führerdemokratie" Webers gehören Führer und Geführte. Das schließt 
bei Weber einen weiten Demos-Begriff ein: Zum Demos zählt er alle erwachsenen 
Staatsbürger, Männer wie Frauen - ein bemerkenswerter Unterschied zu den bis 
dahin tonangebenden Demokratietheorien, die meist nur den halbierten, allein 
auf die männliche erwachsene Bevölkerung bezogenen Demos kennen. Zu We
bers "Führerdemokratie" gehören außerdem vitale Beziehungen zwischen der 
politischen Führung und dem Volk. Die Stichworte sind: Konkurrenzkampf um 
Wählerstimmen, Werbung von Bundesgenossen und Gefolgschaft, verantwor
tungsethisches anstelle von gesinnungsethischem Handeln der politischen Führer 
und fortwährende Bewährung als legitime, mit Augenmaß und Leidenschaft 
agierende Herrscher. 

Max Weber verwendet den "Führerdemokratie"-Begriff unbefangen, natür
lich ohne die Assoziationen des NS-"Führerstaates", die dieser Begriff heutzutage 
bei Lesern seiner Schriften weckt. Weber schreibt in der Periode des Übergangs 
vom Wilhelminischen Kaiserreich zur Demokratie und kennt mithin nicht die 
Verselbständigung einer "Führerherrschaft" wie in Italiens Faschismus oder im 
Deutschland der Jahre von 1933 bis 1945. Obendrein ist der enge Zusammenhang 
zwischen Webers "Führerdemokratie" und seiner Theorie legitimer Herrschaft 
hervorzuheben. Die "Führerdemokratie" ist als eine der legitimen Herrschafts-

2 Zitiert nach den Interviews mit Else Jaffe, E. Salin und H. Plessner über Max Weber in 
KZfSS 2003: 601. Ludendorff kommentierte Webers Erläuterung mit diesen Worten: "Also 
mit einer solchen Demokratie könnte ich mich auch abfinden" (ebd.). 
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formen gedacht. Sie verkörpert jene Variante charismatischer Herrschaft, "die 
sich unter der Form einer vom Willen der Beherrschten abgeleiteten und nur 
durch ihn fortbestehenden Legitimität verbirgt" (Weber 1976: 156). In ihr herrscht 
der Führer "kraft der Anhänglichkeit und des Vertrauens seiner politischen Ge
folgschaft zu seiner Person als solcher" (ebd.). 

Zudem bindet Weber den politischen Führer nicht nur an die Legitimität, 
sondern auch an die Verfassung. "Man sorge dafür", so heißt es in Der Reichsprä
sident, dass der Präsident "für jeden Versuch, die Gesetze anzutasten oder selbst
herrlich zu regieren, ,Galgen und Strick' stets vor Augen sieht" {Weber 1988a: 
221). Auch das ist Weber gegen den Vorwurf zugute zu halten, er verabsolutiere 
die politische Fühnmg. 

9.2 Strukturdefekte des "politischen Betriebes" im Kaiserreich und beim 
Übergang zur Demokratie 

Max Weber will die bestmöglichen innenpolitischen Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Weltmachtpolitik Deutschlands, für Machtstaatspolitik, schaffen. Un
verzichtbar hierfür sind Aufstieg und Auswahl einer fähigen politischen Füh
rungsschicht Diese setzen aber die Demokratisierung des Wahlrechts und die 
Parlamentarisierung voraus, so Webers Überzeugung. Der von Weber angestreb
te Machtstaat benötigt ferner eine leistungsfähige politische Verfassung, einen 
effektiven politischen Führungsstab und belastbare Beziehungen zwischen Füh
rung und Volk. Aber die politischen und gesellschaftlichen Machtverhältnisse im 
Kaiserreich verhindem all dies. Auch deshalb steckt das Kaiserreich, Weber zu
folge, in einer tiefen politischen Krise: Seine Institutionen und die Machtvertei
lung stehen dem eigentlichen Staatszweck eines innen- und außenpolitisch leis
tungsstarken, wettbewerbsfähigen Machtstaates im Wege. 

Zwar wächst mit der Umwälzung von 1918/1919 in Deutschland eine neue 
politische Ordnung heran, doch ist auch diese voller Mängel. Schwere Struktur
defekte verunstalten die politischen Institutionen Deutschlands, so urteilt Weber 
über die Jahre der Umwälzung und ihre Vorgeschichte. Strukturdefekte des "po
litischen Betriebes" hat er dabei ebenso im Blick wie die Mängel eines "autoritär 
verfaßten Kapitalismus" (Schluchter 1980), der in Deutschland anstelle eines 
liberal verfassten Kapitalismus existiert. 

Den ersten Strukturdefekt des politischen Betriebes im kaiserlichen Deutsch
land lokalisiert Weber in der "Machtlosigkeit der Parlamente" (Weber 1992: 218). 
Zwar gibt es den Reichstag. Auch geht er aus allgemeinen Wahlen hervor. Doch 
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bestimmt nicht der Reichstag den Kanzler und die Regierung, sondern der Kaiser 
bzw. der Reichskanzler. Somit fehlt dem Parlament die Möglichkeit, die politi
sche Führung zu kontrollieren und gegebenenfalls abzuberufen. Die schwerwie
gendste Folge des machtlosen Parlaments aber ist für Weber die: Aus den Partei
en und aus der Mitte des Reichstags wächst keine zur politischen Leitung befä
higte Fühnmgsschicht heran. Somit fehlt eine unverzichtbare Voraussetzung 
einer wirkungsvollen Leitung der deutschen Politik, nämlich ein einflussreiches 
Parlament als Stätte der Auslese kompetenter, verantwortungsbewusster politi
scher Führer. 

Zweitens: Die Machtlosigkeit des Parlaments wiegt besonders schwer, weil 
damit ein Gegengewicht zur Beamtenherrschaft fehlt. Diese hat sich im Zuge der 
Modemisierung und im Zeichen der wachsenden Staatstätigkeit auch in Deutsch
land ausgebreitet, und zwar so weit, dass das Fachbeamtenturn "nicht nur die 
Fachbeamtenstellen, sondern auch den Ministerposten für sich beanspruchte" 
(ebd.: 451). Sicherlich erledigt die Beamtenschaft die alltäglichen Verwaltungs
aufgaben vorzüglich. Selbst die sozialdemokratische Opposition spendet ihr 
Beifall: Deutschland war, als der Weltkrieg begann, "das wirtschaftlich stärkste, 
bestverwaltete und schlechtest regierte Land Europas", so notierte beispielsweise 
Friedrich Stampfer, der Chefredakteur des sozialdemokratischen "Vorwärts" in 
der Weimarer Republik (Stampfer 1947). 

Doch die Kehrseite der guten Verwaltung in Deutschland ist die "negative 
Politik" (Weber 1984b: 486, 503). Das heißt letztlich kurzfristige, mehr schlecht als 
recht konzipierte, oftmals dilettantische Politik. Die Beamtenherrschaft unter
gräbt nach Weber "jedes selbstbewußte, an einer rationalen Wirtschaftsethik und 
an Marktkampfchancen orientierte ökonomische Handeln" (Schluchter 1985: 99). 
Obendrein behindert sie die einem Großstaat gebührende Machtstaatspolitik 
nach außen. Die Beamtenherrschaft schwächt Deutschlands weltpolitische Stel
lung. Schlimmer noch: Sie hat im Verein mit der stümperhaften Außenpolitik des 
Kaisers sogar die Gegnerstaaten des Deutschen Reiches in ein Bündnis gegen 
Deutschland zusammengeschweißt. 

Drittens laborieren die politischen Parteien an einem schwer..,iegenden 
MangeL Überwiegend sind die Parteien des Kaiserreichs gesinnungspolitische 
Gruppierungen. Weltanschauungsparteien auf Klassenbasis oder konfessioneller 
Grundlage geben den Ton an. Doch sie sind zu borniert und zu mittelmäßig, um 
gesamtstaatliche Führungsaufgaben verantwortlich zu schultern. Obendrein 
haben sich die beiden wichtigsten Parteien - die katholische Zentrumspartei und 
die Sozialdemokratie - in einer politischen "Ghettoexistenz" verschanzt und 
damit ihre produktiven Kräfte gefesselt (Weber 1984b: 503). 
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Entsprechend mangelhaft ist- viertens - der Typus des deutschen Politikers. 
Er hat im politischen Betrieb in Deutschland nicht die Macht, im gesamtstaatli
chen Maßstab verantwortungsethisch zu handeln. Deshalb spielt er meist nur 
eine subalterne Honoratiorenrolle und neigt dazu, die politischen Parteien zu 
Zünften umzuformen. Doch Zünfte sind Organisationen, die sich gegen Konkur
renz und offenen Kampf abschließen. Damit unterlaufen sie den eigentlichen 
Auftrag der Parteien, das Mitwirken an der Auswahl kompetenter Führer (Weber 
1992: 219ff.). Und selbst wenn die Politik viel mehr Spielraum bekommt, wie im 
Übergang vom monarchischen zum demokratischen Deutschland gegen und 
nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, mangelt es an Politikern mit Charisma 
und Eignung für verantwortungsethische Führung. 

Ein fünfter Mangel in Deutschlands politischem Betrieb schält sich in den 
Jahren des Ersten Weltkrieges heraus, vor allem seit 1916: Es ist der Tatbestand 
rivalisierender, intransparenter und die Zurechenbarkeit politischer Entschei
dungen verhüllender Parallelregierungen. Hierdurch entsteht ein chaotisches, die 
Verantwortung verwischendes Neben- und Gegeneinander von politischer 
Reichsleitung, Oberster Heeresleitung, Preußischem Staatsministerium und Bun
desrat. Für Nichteingeweihte ist nicht länger durchschaubar, wie diese Parallel
regierungen die Politik des Deutschen Reiches gestalten oder blockieren und wer 
politisch letztendlich verantwortlich ist. Das hat schwere Abstimmungs- und 
Gestaltungsmängel in der Innen- wie der Außenpolitik zur Folge und diskredi
tiert beide- bei Freund und Feind. 

Der sechste Mangel des politischen Betriebs im Kaiserreich ist eine dilettan
tische Politik, namentlich eine stümperhafte Außenpolitik und obendrein eine am 
Ende schier Selbstzerstörerische Kriegsführungspolitik Dass diese durch den 
unbegrenzten U-Boot-Krieg gar noch Amerika zum militärischen Gegner 
Deutschlands macht, ist einer der schwersten Vorwürfe von Weber an die Adres
se der Politik des Wilhelminischen Kaiserreichs. Hier war allerdings auch Selbst
kritik mit im Spiel, so ist der Gerechtigkeit halber hinzuzufügen. Denn noch bis 
1916 tat sich Max Weber als ein wortreicher Befürworter der Kriegführung 
Deutschlands hervor, in der es um die "Pflicht" (Weber 1984: 39) und die "Ehre" 
des Machtstaates gegangen sei (Weber 1989: 591). 

Webers Kritik am Deutschen Reich ist zugleich Kritik am autoritär verfass
ten Kapitalismus. Das ist der siebte, der politisch-ökonomische Strukturdefekt 
Dabei parallelisiert Weber das deutsche Kaiserreich und die späte römische Kai
serzeit. So wie das Berufsheer und die Bürokratie des Römischen Reiches den 
antiken Kapitalismus erstickt hätten, "so droht der dynastische Militär- und Ver
waltungsstaat des deutschen Kaiserreichs den modernen Kapitalismus zu ersti-
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cken" (Schluchter 1980: 135). Das Stadtbürgertum, das eigentlich im sich entwi
ckelnden Kapitalismus ins Zentrum der Macht rücken müsste, "sucht Erwerbs
kapital in Bodenrente" und strebt danach, "die bürgerliche in die feudale Hal
tung zu verwandeln". Somit verstärkt es von sich aus "die Tendenz, die der dy
nastische Militär- und Verwaltungsstaat erzeugt" (ebd.: 167). Schlimmer noch: 
Das Bürgertum entmachtet sich selbst. Zudem greift sein Streben nach feudaler 
Haltung auch auf die übrigen nichtfeudalen Gesellschaftsschichten über, auf die 
Bauern, die Arbeiter, die Angestellten und die Staatsbeamten. Diesem Prozess 
will Weber mit seinen verfassungspolitischen Vorschlägen entgegenwirken. Zur 
Lösung der Probleme soll der Weg zu einem "liberal verfaßten Kapitalismus" 
dienen (ebd.: 168). Webers Idealbild vom liberal verfassten Kapitalismus und der 
zu ihm passenden politischen Struktur sieht hauptsächlich dies vor: Vorrang des 
Gewinns vor Rente, Vorfahrt des politischen Wettbewerbs vor dem Amt, des 
Wertkonflikts vor der Werthierarchie und der Selbstbestimmung vor der Anpas
sung, und die freiheitliche Betriebsverfassung soll Vorrang vor der patriarchali
schen Ordnung haben. Das Leitmotiv heißt: "Emanzipation des Kapitalismus aus 
feudalpatriarchalischer Bevormundung und Befreiung der Politik aus bürokrati
schen Sachzwängen" (ebd.: 115), soweit das im Zeitalter bürokratischer Herr
schaft und korporatistischer Staatsintervention, wie sie sich im Deutschen Reich 
von 1871 herausgebildet hat, überhaupt noch möglich ist (Wehler 1995: 662ff.). 

Ein weiterer Defekt entstand im Übergang von der Monarchie zur Weimarer 
Republik: Aus ihm ging eine "führerlose Demokratie" hervor (Weber 1992: 224). 
"Führerlose Demokratie" heißt für Weber "Herrschaft der ,Berufspolitiker' ohne 
Beruf, ohne die inneren, charismatischen Fähigkeiten, die eben zum Führer ma
chen" (ebd.: 224) und Herrschaft des Klüngels. Dieser Defekt des politischen 
Betriebes ist allerdings nicht mehr allein nur dem Erbe des monarchischen Staates 
geschuldet, sondern auch den Architekten und Hauptakteuren der Demokratisie
rung Deutschlands von 1918/19. Fatal wirken nach Weber die Entscheidungen, 
welche nur die Macht des Parlaments mitsamt dem dort dominierenden veralte
ten "System der Honoratiorenwirtschaft" (Weber 1988a: 221), den dort tonange
benden "alten Berufspolitikern" (ebd.: 221) sowie der Schar "politischer Ladenhü
ter" (ebd.: 222) stärken. Als nicht minder fatal wertet Weber die Entscheidung, 
den ersten Reichspräsidenten nicht vom Volk wählen zu lassen, sondern von der 
Nationalversammlung. Die mit der "führerlosen Demokratie" gegebene mittel
mäßige Herrschaft wird sogar in dem Maße befestigt werden, in dem der Bun
desstaat wieder zum Zuge kommt und dadurch die Macht des Reichstages, ein
schließlich seiner Rolle als "Auslesestelle von Führern", vermindert (Weber 1992: 
225). In dieselbe Richtung wirkt das Verhältnissystem, das Weber als eine "typi-
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sehe Erscheinung der führerlosen Demokratie" einstuft. Seiner Meinung zufolge 
begünstigt die Verhältniswahl "den Kuhhandel der Honoratioren um die Placie
rung" und verschafft den Interessenverbänden die Chance, "die Aufnahme ihrer 
Beamten in die Listen zu erzwingen und so ein unpolitisches Parlament zu schaf
fen, in dem echtes Führerturn keine Stätte findet" (Weber 1922: 225). 

9.3 Die Begründung von Webers Reformprogramm 

Webers Parteinahme für Parlamentarisierung und Demokratisierung Deutsch
lands bringt ihm viel Beifall aus dem Lager der Demokratieanhänger ein. Seine 
Lobpreisung der "Führerdemokratie" aber irritiert vor allem das Publikum, das 
nach Weber aufgewachsen ist und den Nationalsozialismus aus leidvoller Erfah
rung oder Überlieferung kennt. Warum empfiehlt Weber die Parlamentarisie
rung? Und was treibt ihn zu dem flammenden Appell, mit der "plebiszitären 
Führerdemokratie" der Beamtenherrschaft des kaiserlichen Deutschlands ebenso 
zu Leibe zu rücken wie der "führerlosen Demokratie" (Weber 1992: 224)? 

Webers Begründung basiert auf politisch-philosophischen Erwägungen, 
Kulturkritik, soziologischen Argumenten und genuin politischem Kalkül. Für die 
Demokratie ist er nicht aus naturrechtliehen Gründen. Zentral sind für ihn viel
mehr das individualistisch-aristokratische Element des europäischen Liberalis
mus (Bendix 1964, Mommsen 1974a), der "Willen zur Macht" nach Nietzsche und 
Darwins Lehre vom Kampf ums Dasein. Von dort übernimmt Weber den Grund
gedanken, dass "eine Elite wirtschaftlich und gesellschaftlich unabhängiger Per
sönlichkeiten am besten geeignet sei, stellvertretend für die ganze Nation zu 
sprechen" (Mommsen 1974a: 46f.), und verknüpft ihn mit einer demokratischen 
Herrschaftsordnung. Die Demokratie, insbesondere die plebiszitäre Führerde
mokratie, wird dabei für Weber "Gegenentwurf und Gegenprinzip" zur Bürokra
tie (Schönberger 2007: 162), das "entscheidende Gegengewicht zur rationalisier
ten Fremdbestimmung" (Thaa 2005: 55) und zum Sinn- und Freiheitsverlust, die 
der Modeme durch Säkularisierung, allgegenwärtige Bürokratisierung und um
fassende Rationalisierung drohen. 

Vom demokratischen Wahlrecht verspricht sich Weber ferner eine offene 
Gesellschaft anstelle einer ständischen Schichtung mit geburts· und berufsständi
schen Privilegien (Schluchter 1985: 101). In der Parlamentarisierung sieht Weber 
zudem ein Prinzip, "das gegen die Monopolisierung der, Berufspolitik durch die 
Verwaltung und gegen deren Wissensmonopol gerichtet ist" (ebd.: 101f.). Und 
von der plebiszitären Führerwahl erhofft er sich ein wirksames Heilmittel "gegen 
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die Einengung des freien Zugangs zur Macht durch Parteibürokratie und Parla
ment einerseits, gegen die ,Meritokratie' in der Politik andererseits" (ebd.: 102). 

Webers Vorschläge zur Reform der deut'lchen politischen Strukturen grün
den zudem auf machtpolitischen Erwägungen. Wie schon in seiner Freiburger 
Antrittsvorlesung von 1895, wirbt er auch in seinen politischen Schriften für die 
Förderung der Nationalinteressen Deutschlands. Diese sieht Weber in einem 
starken Machtstaat verkörpert, in einem auf die Folgebereitschaft der breiten 
Schichten des Volkes gestützten, innen- und außenpolitisch handlungsfähigen 
Nationalstaat (Mommsen 1984, 1993, Nipperdey 1992). Es ist für die Geschicke 
eines Landes gefährlich und auf die Dauer mit dem Interesse der Nation unver
einbar, so hatte Weber in der Antrittsvorlesung von 1895 ausgeführt, "wenn eine 
ökonomisch sinkende Klasse die politische Herrschaft in der Hand hält" (Weber 
1988c: 19). Noch gefährlicher wird die Lage, wenn die gesellschaftlichen Klassen, 
"zu denen hin sich die ökonomische Macht und damit die Anwartschaft auf die 
politische Herrschaft bewegt, politisch noch nicht reif sind zur Leitung des Staa
tes" (ebd.: 19). Beides drohte Deutschland, und das war aus Webers Sicht von 
1895 der Schlüssel zu den Gefährdungen und Chancen Deutschlands. Genau 
diese Lage ist für ihn beim Übergang vom Kaiserreich zur Demokratie wieder 
gegeben. Im Unterschied zu 1895 sieht Weber nun die Chance der Therapie in der 
Demokratisierung und der Parlamentarisierung. Beide wertet er in den letzten 
Kriegsjahren als unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Deutschland den Krieg 
nicht verliert, dass es sich auch nach Kriegsende behauptet und eine Macht
staatspolitik praktiziert, die die wirtschaftliche Zukunft der gesamten Nation 
sichert (Mommsen 1993). 

Vom allgemeinen, gleichen Wahlrecht erhofft sich Weber nicht zuletzt die 
Einbindung politisch potenziell gefährlicher Schichten, vor allem die Integration 
der aus dem Krieg heimkehrenden Soldaten und die Einbindung der Arbeiter
schaft. Hinzu kommt die grundsätzliche Wertschätzung, die er ohnehin Wettbe
werb, Kampf und Auslese entgegenbrachte. 

Warum befürwortet Weber aber die "plebiszitäre Führerdemokratie" so 
nachdrücklich? Unter den in Deutschland obwaltenden Umständen ist die ple
biszitäre Führerdemokratie das "Ventil für das Bedürfnis nach Führertum" (We
ber 1992: 225): Der plebiszitär gewählte Reichspräsident könne das "Vakuum an 
Legitimitätsgeltung" füllen helfen, das durch den Sturz der Monarchie und den 
Kontinuitätsbruch von 1918/1919 entstanden sei (Mommsen 1974a: 63). Für 
Deutschland im Jahre 1919 bedeutet dies: plebiszitäre Wahl des Reichspräsiden
ten anstelle der Wahl durch das Parlament, wie im Falle des ersten Reichspräsi
denten der Weimarer Republik Von einem plebiszitär legitimierten Präsidenten 
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erwartet Weber viel. Ein Gegengewicht zum exekutivföderalistisch untermauer
ten Bundesrat soll der Reichspräsident sein. Durch die Direktwahl sollen ferner 
die besten Köpfe für die Politik gewonnen werden. Überdies sieht Weber den 
Reichspräsidenten als Widerpart des von Sonderinteressen beherrschten Parla
ments und der Mehrheitsherrschaft der Parlamentsabgeordneten. Ferner ervvartet 
er vom Präsidenten die Bekräftigung der Reichseinheit und die Eindämmung der 
von Preußen dominierten Ämterpatronage (Weber 1988a). Zudem soll ein starker 
Präsident eine Gegenkraft zur allgegenwärtigen Bürokratie sein. Insoweit erweist 
sich Webers plebiszitäre Führerdemokratie auch als ein weiteres "dezisionisti
sche(s) Heilmittel" (Thaa 2005: 35) gegen die Entfremdung, die aus Rationalisie
rung, Markt und Bürokratie erwächst. 

Ob Max Weber ein überzeugter Anhänger der Demokratie war, ist strittig. 
Manche bejahen die Frage, beispielsweise Fetscher (19/'0: 42), Wolfgang J. 
Mommsen (1993) und Andreas Anter (2005: 131). Andere verneinen sie mit Hin
weis auf Webers Fixierung auf das Führertum, so Lukacs (1962: 533, 538) und 
Wang (1997: 160, 186f.). Weber selbst erklärte seine Haltung zur Demokratie 
zweckrational: Demokratie sei ihm nie Selbstzweck gewesen, schrieb er 1917 in 
Das preußische Wahlrecht. Ihn interessiere allein die "Möglichkeit einer sachlichen 
nationalen Politik eines starken nach außen geeinten Deutschlands" (Weber 
1984d: 234). Er wisse, dass im alten monarchischen Regime im Lande "die deut
sche Politik in der Welt erfolglos bleiben werde und müsse" (ebd.: 234). Ähnlich 
instrumentell denkt Weber bei seinem Plädoyer für Parlamentarisierung und bei 
seinen Äußerungen über andere "Techniken" der Staatsmaschinerie (Weber 1989: 
596). Sein Eintreten für Parlamentarisierung war, so erläuterte Marianne Weber in 
ihrem "Lebensbild" ihres Gatten, ein "Gebot der Stunde - nicht etwa absolute 
Norm" (Weber 1989: 598). 

Wer von Max Webers Wertschätzung für Robert Michels weiß, der zum Par
teigänger des italienischen Faschismus wurde, könnte mutmaßen, Weber wäre 
womöglich in den Bann der "Gefolgschaftsdemokratie" (Breuer 1994) faschisti
scher Parteien oder der NSDAP gezogen worden (Gerth/Mills 1991: 43). Doch 
dagegen sprechen das starke liberale Element in Webers Denken und überhaupt 
sein Werdegang: Weber war ein Wissenschaftler und politisch engagierter hltel
lektueller, der vor allem in seinen während des Ersten Weltkrieges verfassten 
Analysen des Deutschen Reiches die Idee der Demokratie zunehmend konkreti
sierte, in das breiter gefasste Konzept einer offenen Gesellschaft einbaute und 
seine nationalliberale Position ein Stück weit zurücknahm (Käsler 1995). Mit der 
Betonung von Konflikt und Konkurrenz, Kräftemessen und Auslese unterschied 
er sich vom politischen Ideal der deutschen Eliten, aber auch von allen verhand-
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lungsdemokratischen Arrangements. Im Gegensatz zum Glauben, dass Interes
senkontlikte am besten allein dmch Eliten zu regeln seien, ergriff Weber, so die 
Worte von Rainer Lepsius, zudem Partei "für den Parlamentarismus und für das 
Recht der Teilnahme aller Parteien am politischen Prozeß, auch der Sozialdemo
kraten, für die freie Organisation der Interessen der Arbeiterschaft in Gewerk
schaften, für den Wettbewerb auf dem Markt, zwischen den Parteien und den 
verschiedenen, in Institutionen verfaßten Wertsphären der Kultur, d.h. für eine 
offene Gesellschaft" (Gneuss/Kocka 1988: 46). Das sind Konkretisierungen der 
Idee der Demokratie, Konkretisierungen zugunsten von Institutionenordnungen, 
die, wesentlich semipräsidentiell und plebiszitär ausgerichtet, vor allem Kampf, 
Wettbewerb, Führerauslese sowie Werbung von freiwilligen Bundesgenossen 
und freiwilliger Gefolgschaft betonen. 

Mit seiner Parteinahme für eine Demokratie, welche die große Masse der 
Bevölkerung einbezieht und institutionell auf einem Kompromiss zwischen dem 
parlamentarischen und dem präsidentiellen Regime gründet, greift Weber weit 
über das hinaus, was die klassischen Demokratietheorien als möglich und zuläs
sig betrachtet hatten. Dass ein Großstaat demokratisiert werden kann, ist für 
Weber selbstverständlich. Selbstverständlich ist für ihn auch der hohe Preis, der 
hierfür zu entrichten ist: Die "bürokratisierte Demokratie" ersetzt den- billigeren 
- aristokratischen Ehrenbeamten durch ein bezahltes teueres - Berufsbeamten
tom (Weber 1984c: 606). Auch hat der Demos bei Weber eine der Modeme ge
ziemende Größe. Allerdings traut Weber dem Staatsvolk doch nur eine bedingte 
Rationalität zu: Die Masse kann nur bis übermorgen denken; sie ist "stets der 
aktuellen rein emotionalen und irrationalen Beeinflussung ausgesetzt" (Weber 
1984b: 549). Ferner stuft Weber Konstruktionen wie Volkswille oder wahrer Wille 
des Volkes als nichts anderes als "Fiktionen" ein, so seine Wortwahl im Brief vom 
4. August 1908 an Robert Michels (Weber 1990: 614). Zudem weiß er, wie eng der 
moderne bürokratische Staat den Spielraum der Demokratie begrenzt. Denn über 
viele Angelegenheiten des öffentlichen Lebens herrscht nicht das Volk, sondern 
die Verwaltung. Und die Bürokratie, so lehrt Weber, ist weiter auf dem Vor
marsch. 

9.4 Herrschaftssoziologie der Demokratie 

Darin erschöpft sich Webers Beitrag zur Demokratietheorie nicht. Hinzu kommt 
ihr herrschaftssoziologischer Kontext (Hanke/Mommsen 2001, Fitzi 2004, Schön
berger 2007). Im Zentrum der Herrschaftssoziologie stehen drei Typen legitimer 
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Herrschaft: die traditionale, die legale und die charismatische Herrschaft. Die 
traditionale Herrschaft beruht "auf dem Alltagsglauben an die Heiligkeit von 
jeher geltender Tradition und die Legitimität der durch sie zur Autorität Berufe
nen" (Weber 1976: 124). Beispiele sind das patriarchalische Familienoberhaupt 
oder der Landesvater. Die Legitimität der legalen Herrschaft hingegen basiert 
"auf dem Glauben an die Legalität gesatzter Ordnungen und des Anweisungs
rechtes der durch sie zur Ausübung der Herrschaft Berufenen" (Weber 1976: 124). 
Und die charismatische Herrschaft existiert "kraft affektueller Hingabe an die 
Person des Herren und ihre Gnadengaben (Charisma), insbesondere: magische 
Fähigkeiten, Offenbarung oder Heldentum, Macht des Geistes oder der Rede" 
(Weber 1988b: 481). Beispiele sind der Prophet, der siegreiche Kriegsfürst und der 
Demagoge. 

In Webers Herrschaftssoziologie ist die Demokratie ein Unterfall von Herr
schaftkraft alltäglicher oder außeralltäglicher Autorität (Schluchter 1988: 546ff.). 
Und zweifelsfrei gehört ein bestimmter Demokratietypus zur charismatischen 
Herrschaft, nämlich die plebiszitäre Demokratie. Unstrittig ist ferner, dass das 
Wahlbeamtentum, ein direktdemokratisch gewählter Magistrat, eine legale Herr
schaft mit demokratischem Verwaltungsstab verkörpert (Schluchter 1988: 552f.). 
Zudem ist der Fall der "führerlosen Demokratie" durch "das Streben nach Mini
misierung der Herrschaft des Menschen über den Menschen" gekennzeichnet 
(Weber 1976: 157). 

Allerdings kann die Herrschaft in der Demokratie etwas Besonderes wer
den. Die Demokratie, insbesondere ihre plebiszitäre Variante, ist eine Führer
Masse-Beziehung, in der das charismatische Legitimitätsprinzip "antiautoritär" 
oder "herrschaftsfremd" umgedeutet werden kann, so Webers Wortwahl (ebd.: 
155ff.). Doch damit wird der legitime Herr nur noch zu "einem Herren von Gna
den der Beherrschten" (ebd.: 156). Und den können die Beherrschten, das Volk, 
"nach Belieben wählen und setzen, eventuell auch: absetzen" (ebd.). Damit ist es 
aus mit der Herrlichkeit des Herrschens und der Prächtigkeit politischer Füh
rung. 

Max Weber sind aufschlussreiche Einordnungen der Demokratie in die 
Herrschaftssoziologie zu verdanken. Sicherlich führt er den Leser dabei mitunter 
durch ein "Labyrinth" (Breuer 1994: 176). Webers Herrschaftslehre unterscheidet, 
wie erwähnt, zwischen traditionaler, legaler und charismatischer Herrschaft. 
Mindestens an einer Stelle wich Weber allerdings von der dreigliedrigen Herr
schaftstypologie ab und fügte die Demokratie als vierten Legitimitätsgedanken 
hinzu. So geschah es in einem Vortrag im Jahre 1917, in dem Weber ausführte, die 
Entwicklung des modernen abendländischen Staatswesens sei gekennzeichnet 
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"durch das allmähliche Entstehen eines vierten Legitimitätsgedankens ( ... ), der
jenigen Herrschaft, welche wenigstens offiziell ihre eigene Legitimität aus dem 
Willen der Beherrschten ableitet" (zitiert nach Breuer 1994: 176). 

Die Lehre von der Demokratie als antiautoritärer, herrschaftsfremder Veran
staltung hat Stefan Breuer zu einer interessanten Neugruppierung von Webers 
Bausteinen zur Demokratietheorie angeregt. Breuer schlägt vor, Webers Sichtwei
se der demokratischen Legitimität als herrschaftsfremdes Prinzip auszubauen. 
Eine Bewegung, die sich auf den Willen der Beherrschten beruft und die den 
Herren an die Kette ihres Willens legt, hat revolutionäre Qualität. Eine solche 
Bewegung zielt auf Ablösung einer Herrschaftsstruktur mit genau definierten 
Rollen, Rechten und Pflichten durch eine "Antistruktur" (Breuer 1994: 179). In 
der "Antistruktur" sind die Ordnungen und Regeln des Alltags außer Kraft ge
setzt. In ihr gehen soziale Beziehungen, die normalerweise fixiert sind, in einen 
Prozess über, der "offen und fließend ist und in dem die Individuen sich nicht als 
Träger von Rollen und Rollensegmenten gegenübertreten, sondern als ganze, 
konkrete Personen" (ebd.: 179). Normalerweise handelt es sich bei einer "Anti
struktur" um einen außergewöhnlichen Sachverhalt von relativ geringer Dauer. 

Mit Hilfe der Unterscheidung zwischen "Struktur" und "Antistruktur" kon
struiert Breuer eine neue Demokratietypologie. Diese teilt die verschiedenen 
Formen der Demokratie nach zwei Gesichtspunkten ein: danach, "ob sie in der 
Antistruktur verharren oder den Schritt zur Struktur vollziehen", und danach, ob 
sie bei der Regelung der Beziehung zwischen Herren und Beherrschten "mehr 
persönliche oder überpersönliche (sachliche) Lösungen bevorzugen". Die Kreu
zung beider Unterscheidungen ergibt vier Typen. Der erste Typ ist definiert 
durch dauerhafte Antistruktur und überpersönliche Regelung der Beziehung 
zwischen Herren und Beherrschten. Ihn bezeichnet Breuer als Typ der unmittel
baren Demokratie. Der zweite Typ kommt durch die Kreuzung von Antistruktur 
und personalem Charisma zustande. Weber hat diesen Typus unter Bezugnahme 
auf religiöse Bewegungen und die Gefolgschaft eines Kriegerfürsten erörtert und 
dem Sinne nach als Gefolgschaftsdemokratie gedeutet. Breuer geht darüber hin
aus, indem er in dem Typus der Gefolgschaftsdemokratie auch den Prototyp 
einer Verbindung zwischen einem faschistischen Führer und der zur "Volksge
meinschaft" erklärten Gefolgschaft sieht. Der dritte Demokratietypus ergibt sich 
aus der Kombination von Struktur und sachlicher, überpersönlicher Regelung 
des Herrschaftsproblems. Hieraus entsteht der Typ der repräsentativen Demo
kratie, der herrschaftssoziologisch am ehesten der legalen Herrschaft entspricht. 
Den vierten Typus kennzeichnet die Kreuzung von Struktur und persönlicher 
Regelung des Herrschaftsverhältnisses. Dies ist der Typus der plebiszitären De-
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mokratie oder der plebiszitären Führerdemokratie. Überdies kann man Breuers 
vier Typen der Demokratie in mannigfache Untertypen gliedern, beispielsweise 
in solche mit oder ohne Gewaltenteilun~ in liberal oder autoritär verfasste, und 
in Herrschaftsformen, in denen Parteien wichtig oder unwichtig sind. 

Das sind nützliche Vorschläge. Sie geben Geleitschutz beim Weg durch das 
"Labyrinth" von Webers demokratietheoretischen Botschaften. Obendrein ergän
zen sie die Demokratietypologien durch die genauere Identifizierung charismati
scher Demokratieformen. Doch kann man auch nachvollziehen, warum Weber 
sich in der Regel mit drei Typen legitimer Herrschaft begnügte. Das reicht auch 
zur Einordnung der Demokratie: die Demokratie kann traditional, legal und 
charismatisch fundiert sein. Allerdings ist im Fall der demokratischen Legitimati
on zu bedenken, dass der Demos oder die Mehrheit desselben letztendlich der 
Herr ist und die vom Demos eingesetzten Regierenden nur Herren auf Widerruf 
sind. Der Demokratie steht die Vergänglichkeit desHerrschensauf die Stirn ge
schrieben. 

9.5 Webers Beiträge zur Demokratietheorie 

Webers herrschaftssoziologische Durchleuchtung der Demokratie fügt der De
mokratietheorie zudem eine bis dahin vernachlässigte Dimension hinzu: die 
Wirkungen der Demokratie auf den politischen "Output" und dessen Folgen für 
Gesellschaft und Wirtschaft. Das geschieht in Webers Analyse der Zusammen
hänge zwischen der antiautoritären Umdeutung charismatischer Herrschaft und 
der Wirtschaft (Weber 1976: 157f.). Diese Zusammenhänge sind zweiwertig. Nor
malerweise führt die antiautoritäre Umdeutung des Charismas "in die Bahn der 
Rationalität" (Weber 1976: 157). Das ist vor allem dann der Fall, wenn der plebis
zitäre Herrscher sich der Förderung des materiellen Wohlstandes der Beherrsch
ten verschreibt und sich dabei der Formalisierung und Legalisierung des Rechts 
bedient. Webers Paradebeispiel dafür ist der Bonapartismus von Napoleon I. und 
Napoleon lli. 

Die antiautoritäre Umdeutung des Charismas kann aber auch die formale 
Rationalität der Wirtschaft schwächen. Das geschieht, wenn materiale Gerechtig
keitsvorstellungen die Wirtschaftspolitik, die Staatstätigkeit insgesamt, die Ver
waltung und die Justiz bestimmen. Webers Paradebeispiel hierfür ist die griechi
sche Demokratie der perik.leischen und nachperikleischen Zeit. Dort wurde Recht 
nach "materialer" Gerechtigkeit entschieden, in Wahrheit aber "nach Tränen, 
Schmeicheleien, demagogischen Invektiven und Witzen" (Weber 1976: 158). 
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Eine dritte Variante der Beziehungen zwischen Wirtschaft und antiautoritä
rer Umdeutung des Charismas verkörpert die Demokratie in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. Dort herrscht das Wahlbeamtentum. Das aber bedeutet 
Emporkommen eines "Parteibeamtentums" (Weber 1976: 158) anstelle des Fach
beamtentums. Doch das Parteibeamtenturn neigt angesichts drohender Abberu
fung und Nichtwiederwahl nicht zu sachlicher Verwaltung und Rechtsspre
chung, sondern zu politischer Administration und Justiz - und ist hochgradig 
anfällig für Korruption. Dass dies auf eine massive "Störung formal rationaler 
Wirtschaft" (ebd.: 158) hinausläuft, liegt auf der Hand. Dennoch hat die Beschä
digung der Wirtschaft ihren Sinn. Max Weber erläutert ihn anhand einer Bege
benheit auf seiner Amerikareise. Seine Frage, warum sie sich so oft von bestechli
chen Parteileuten regieren ließen, hätten die angloamerikanischen Arbeiter so 
beantwortet: Erstens sei die Vitalität der amerikanischen Wirtschaft und Gesell
schaft so groß, dass auch nach Abzug der Kosten der Korruption noch genügend 
Verdienstmöglichkeiten für die anderen übrig blieben. Zweitens liege der Vorteil 
darin, dass die korrupten Parteibeamten eine Kaste seien, auf die sie, die Arbei
ter, "spucken" könnten, wohingegen Fachbeamte nach deutscher Art eine Kaste 
seien, die "auf die Arbeiter spucken" würden (ebd.: 158). 

Max Weber hat der Demokratietheorie Substanzielles hinzugefügt. Jhre herr
schaftssoziologische Durchleuchtung gehört dazu, ebenso die Bestandsaufnahme 
der Strukturschwächen in Deutschlands politischem Betrieb und die These, dass 
Institutionenreformen wie Demokratisierung des Wahlrechts, Parlamentarisie
rung und "plebiszitäre Führerdemokratie" bessere Grundlagen für eine innen
und außenpolitisch leistungsfähige Politik seien. Ferner ist ihm eine weitere The
se zugute zu halten: Die Demokratie eignet sich mehr als andere Herrschaftsfor
men für Wettbewerb, Offenheit und Anpassung an äußeren und inneren Wandel, 
einschließlich der Integration der aus dem Krieg zurückkehrenden Soldatenmas
sen und der Arbeiterschaft. Überdies fügt Weber der Demokratietheorie eine bis
lang vernachlässigte Dimension hinzu: die Wirkungen der Demokratie auf die 
Wirtschaft. Das ist ihm ebenso gutzuschreiben wie seine These von den Perfor
manzvorteilen der Demokratie gegenüber autokratischen Staatsformen. 

Allerdings enthält Webers Beitrag zur Demokratietheorie auch Unschärfen 
und Schwachstellen. Webers scharfe Kritik am politischen Betrieb des kaiserli
chen Deutschlands ist eindrucksvoll. Und doch ist die Mängelliste, die er der 
deutschen Politik dieser Zeit vorhält, unvollständig. Auf ihr fehlen beispielsweise 
die sich überlappenden Modernisierungskrisen im Kaiserreich, und zu kurz 
kommen die schier unantastbare Sonderrolle des Militärs, der Sozialimperialis
mus und der Antisemitismus (Wehler 1995). Ferner hat Weber manche der Er-
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rungenschatten des Kaiserreiches unterbewertet oder ausgeblendet, beispielswei
se den Aufbau der staatlichen Daseinsvorsorge auf kommunaler und gesamt
staatlicher Ebene und die Leistungen in der Wissenschaftsförderung (Nipperdey 
1992). 

Zweitens: Webers Vorschlag für die Neuordnung der politischen Institutio
nen im Nachkriegsdeutschland enthält neben viel Brauchbarem auch Störanfälli
ges. Die Demokratisierung Deutschlands war innergesellschaftlich hochgradig 
umstritten. Und wie die Geschichte der Weimarer Republik zeigt, konnte sich die 
Demokratie dort nicht stabil verwurzeln (Lepsius 1978). Ferner empfahl Weber 
mit der Mischung aus parlamentarischem Regierungssystem und Präsidentialis
mus (mit jeweils eigenständiger Legitimierungskette des Parlaments und des 
Präsidenten) eine störanfällige Architektur der politischen Institutionen. Dass der 
von Weber empfohlene Parlamentarismus obendrein "ein Parlamentarismus 
ohne Misstrauensvotum" war (von Beyme 2002: 219), macht Webers "Führerde
mokratie" nicht besser. Überdies sind die institutionellen Sicherungen gegen das 
Machtstreben der Exekutive und Legislative in Webers "Führerdemokratie" 
schwach. Weber behilft sich im Wesentlichen mit der Annahme eines Gleichge
wichts zwischen Parlament und plebiszitär legitimiertem Führer und generell 
zwischen Herrschenden und Beherrschten. Doch damit überschätzt er die Ge
schlossenheit und die Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit des Staatsvolkes 
gegen einen politischen Führer, der schon zum "Vertrauensmann der Massen" 
(Weber 1984b: 540) geworden ist. In gewisser Weise ist das konsequent: Weber 
neigt dazu, "Steigerung der Macht des Staates" zu empfehlen, "nicht dessen 
Mediatisierung" (Mommsen 2001: 311). Politik im Staat ähnelt insoweit der Poli
tik zwischen Staaten in einem Hobbes'schen internationalen System: Jeder ist 
dem anderen ein Wolf, sofern er ihn nicht als Bundesgenossen oder als Teil seiner 
Gefolgschaft gewonnen hat. 

Das wirft einen Schatten auf Webers Verständnis von Politik. Dessen Zent
rum sind Macht, Wettbewerb, Werbung von Gefolgschaften und von Bundesge
nossen, Durchsetzung und vor allem Kampf. "Politik ist: Kampf" (Weber 1984b: 
460, Anm. 2). Mit diesen Worten benennt Weber in kaum zu überbietender Zu
spitzung die "Nietzscheanische Komponente" seiner Herrschaftssoziologie 
(Mommsen 2001: 319). Folgerichtig priift er die politische Struktur eines Landes 
daraufhin, ob sie die angemessene Ordnung zur Austragung des Konkurrenz
kampfs und zur Auswahl geeigneter Führungspersonen ist. Doch das Begriffsin
strumentarium ist nicht komplex genug für die Analyse vielgliedriger politischer 
Systeme und Gesellschaften. Webers Blick auf die Politik vernachlässigt nicht nur 
den Demos, vor allem dessen Eigenheiten und Eigensinn, sondern auch die viel-
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fältigen Interdependenzen zwischen dem Demos und den politischen Führern, 
ferner das Gegen- und Miteinander der verschiedenen Elitengruppen, aber auch 
den Kooperationszwang komplexer Gesellschaften, und er sieht, seine Lehre von 
der "führerlosen Demokratie" zeigt es, in institutionell gezügelten Demokratien 
eher eine Schwäche. 

Viertens: Webers Analyse des Verhältnisses zwischen Herren und Be
herrschten ist kopflastig. Die Nebenwirkungen strahlen auch auf seinen Beitrag 
zur Demokratietheorie aus. Dort kommen die Beherrschten zu kurz: Ihre Zu
sammensetzung, ihre Präferenzen und das Gewicht ihrer Gruppen auf dem Stim
menmarkt spielen kaum eine Rolle. 

Fünftens unterschätzt Weber das Verselbständigungspotenzial eines charis
matischen Führers (Kershaw 1998). Hingegen überschätzt er lange die Eignung 
des demokratischen Wettbewerbs zur Herausbildung kompetenter politischer 
Führer. Dass der Ausleseprozess mangelhaft oder kontraproduktiv sein kann, 
wird nicht ausreichend bedacht. Vielmehr folgt Weber einer eigentümlich har
monisierenden Sichtweise der Auslesefunktionen harter Konkurrenz und harten 
Kampfes. Es ist, als ob die Modellvorstellung einer automatisch zur Selbststabili
sierung neigenden Marktökonomie ihm den Blick auf die Unzulänglichkeiten der 
Mechanismen politischer Märkte verstelle. Schon Tocqueville hatte die Funktion 
des Wettbewerbs viel skeptischer beurteilt. Und wenige Jahre nach Webers Tod 
sollte Carl Schmitt Webers Prognose, das Parlament werde zur Auslesestätte 
einer neuen handlungsfähigen politischen Elite, als Fehldiagnose verhöhnen 
können (Schmitt 1926: 8). Allerdings konnte Schmitt dabei an die Kritik der "füh
rerlosen Demokratie" anknüpfen, die Weber beispielsweise in Der Reichspräsident 
und in Politik als Beruf entwickelte und die nach seiner Sicht Deutschland im Jahre 
1919 kennzeidmete. 

Webers Theorie der Führerdemokratie laboriert an einer spekulativen Kom
ponente. Wie eine entwickelte Demokratie funktionieren würde, gar noch eine 
der semipräsidentiellen Art, konnte weder Weber noch ein anderer seiner Zeitge
nossen wissen. Selbst Webers Vergleichsgesellschaften- England und die USA 
waren zur Zeit des Ersten Weltkrieges nach heutzutage üblichen Standards noch 
keine vollen Demokratien (Vanhanen 1984). Und wie eine plebiszitäre Führerde
mokratie in Deutschland wirken würde, konnte zu Webers Zeit niemand voraus
sagen. Der feste Glaube an ihr Funktionieren zeigt, dass selbst für den ansonsten 
so kühl analysierenden Weber die Demokratie zu einem "Inbegriff rettender 
Zukunftserwartungen" (Meier u.a. 1972: 895) geworden war. 

Insoweit war Webers Parteinahme für Demokratisierung, Parlamentarisie
rung und Führerdemokratie in Deutschland ein Sprung ins Dunkle. Weber mein-
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te, er würde gelingen und mit einer sanften Landung abgeschlossen werden. 
Doch das war nicht der Fall. Alsbald wurde der Reichspräsident der Weimarer 
Republik vom Volk gewählt, so wie Weber das empfohlen hatte. Doch das mach
te die "improvisierte Demokratie" (Eschenburg 1963) der Weimarer Republik 
nicht leistungsfähiger, sondern störanfälliger - im Gegensatz zu Webers Hoff
nung. Und 1933 endete die erste deutsche Demokratie gar in der vom Reichsprä
sidenten zu verantwortenden Machtübergabe an Adolf Hitler, den demagogi
schen Führer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Hitlers Auf
stieg wirft tiefe Schatten auf Webers "Führerdemokratie". Verkörperte Hitler 
nicht einen erfolgreichen politischen Führer im Weber' sehen Sinne? War er nicht 
aus einem schonungslosen politischen Kampf als Sieger hervorgegangen? 

Allerdings ist Weber erneut in Schutz zu nehmen, denn Hitlers Herrschaft 
ging weit über die Grenzen der Weber'schen "Führerdemokratie" hinaus: Im 
Zusammenspiel mit einer Gefolgs- und Bundesgenossenschaft, die dem Grund
satz folgte, den Führerbefehl zu antizipieren - "Dem Führer entgegen arbeiten" 
(Kershaw 1998: 663ff.) ist hierfür der Schlüssel-, hebelten Hitler und seine An
hänger alsbald den Verfassungsstaat und die Demokratie aus und errichteten an 
deren Stelle ein totalitäres Regime mit charismatischem Herrschaftskern (Wehler 
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KapitellO 
Demokratie als Markt und Methode: Joseph Schumpeter 

Alexis de Tocquevilles Über die Demokratie in Amerika ist der Durchbruch zur 
erfahrungswissenschaftliehen Analyse von Vorzügen und Nachteilen moderner 
Demokratien. Max Weber bahnt den Weg für die genaue Analyse von Struktur
defekten autoritärer Staatsformen und schärft den Blick für die Legitimationsleis
tung und die Legitimationsprobleme der Demokratie. Zwei weitere Meilensteine 
der modernen Demokratietheorie folgen in diesem und dem nächsten Kapitel: 
Joseph Schumpeters und Anthony Downs' Analysen der Demokratie. 

Demokratie betrachten Schumpeter und Downs als einen Markt. Auf diesem 
Markt werben politische Unternehmer um Wählerstimmen, und auf ihm werden 
Wählerunterstützung und Wählerforderungen getauscht gegen Angebote der 
Politik, die von Problemlösungen über Patronage bis zu symbolischer Politik 
reichen (Parsons 1959). Anthony Downs, der Autor der Ökonomischen Theorie der 
Demokratie, errichtete sein Werk ausdrücklich auf der Grundlage von Schumpe
ters Demokratietheorie (Downs 1957a). Deshalb kommt in.Betracht, beide Auto

ren als Vertreter einer Theoriefamilie zu betrachten, wie in der 1. und 2. Auflage 
des vorliegenden Buches. Allerdings bestehen zwischen Schumpeters und 
Downs' Ansatz erhebliche Unterschiede. Das spricht letztlich dafür, ihre Beiträge 

zur Demokratietheorie getrennt vorzustellen. 

10.1 Der politische Kontext 

Seine demokratietheoretischen Ausführungen legte Joseph Alois Schumpeter 
(1883-1950) hauptsächlich in Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie vor, wenn

gleich ein Teil der Thesen dieses Buches von ihm schon rund zwei Jahrzehnte 
früher angedacht worden war (Schumpeter 1952: 478ff.). Kapitalismus, Sozialismus 
und Demokratie wurde in den Jahren von 1938 bis 1941 geschrieben und erschien 
in englischer Sprache im Jahre 1942. Eigentlich sollte es eine allgemeinver
ständliche Ergänzung zu Schumpeters Business Cycles (1939) werden, die dort 
hintangestellte Institutionenanalyse nachliefern und die Sozialismusstudien des 
Verfassers weiterführen. Diese standen im Zeichen des Vormarsches des stalinis
tischen Sozialismus. Doch prägte sie auch die Auffassung, dass die Verlagerung 
der ökonomischen Angelegenheiten von der privaten in die öffentlich-staatliche 
Sphäre auch in den westlichen Ländern voranschreite, dort allerdings auf sanften 
Pfoten. In Business Cycles hatte Schumpeter die heroische Annahme vertreten, die 



182 Teil II: Moderne Theorien der Demokratie 

Institutionen des Kapitalismus seien in der von ihm untersuchten Periode 1787 
bis 1938- im Wesentlichen konstant geblieben. Diese Annahme ließ er in Kapita
lismus, Sozialismus und Demokratie fallen und ersetzte sie durch die These, der 
Kapitalismus habe sich fundamental gewandelt und sich selbst unterminiert. Und 
zwar aufgrund seiner Effizienz - eine paradoxe Konstruktion, die Schumpeter 
von Marx, dessen Analytik er schätzte, übernommen hatte. Überdies vertrat 
Schumpeter nunmehr die Auffassung, dass im Zuge dieser Transformation auch 
die Unternehmerfunktion veralte, die schützenden Gesellschaftsschichten des 
Kapitalismus zerstört, seine politisch-kulturellen Grundlagen untergraben und 
der institutionelle Rahmen der kapitalistischen Marktwirtschaft erodieren vvürde. 
Hinzu komme die wachsende Feindseligkeit der Intellektuellen gegen den Kapi
talismus. Zudem würde die Demokratie einer der selbsterzeugten Totengräber 
des Kapitalismus - durch Überlastung der Ökonomie sowie durch politische 
Beschlüsse, die weg von der kapitalistischen Marktökonomie führen. 

Schumpeters demokratietheoretische Ausfühnmgen sind größtenteils im 
vierten Teil von Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie enthalten. In ihm entwi
ckelt Schumpeter eine spektakuläre und auf den ersten Blick paradox anmutende 
These, nämlich die von der Verträglichkeit von Sozialismus und Demokratie. Der 
Sozialismus sei insoweit politisch-kulturell indeterminiert. 

Das ist eine überraschende Aussage, denn Schumpeter war wahrlich kein 
Sozialist. Sein Biograph Richard Swedberg beschrieb Schumpeters politischen 
Standort wie folgt: Während des Ersten Weltkrieges definierte Schumpeter sich 
als Konservativer, als Nationalist, als Royalist, der auf Seiten der österreichisch
ungarischen Monarchie stand, in der er aufgewachsen war. Zeitlebens identifi
zierte er sich mit einer konservativen Position (Swedberg 1991: 145f.). In wissen
schaftlicher Hinsicht aber haben ihn die unterschiedlichsten Denker und Schulen 
geformt: Karl Marx und Max Weber zählen zu ihnen, die deutschsprachige Nati
onalökonomie, aber auch der zwischen Marxismus, Syndikalismus und Faschis
mus oszillierende George Sorel, ferner Beiträge der spanischen Rechten, die Elite
theorien insbesondere von Gaetano Mosca und Vilfredo Pareto sowie die Oligar
chielehre von Robert Michels (Swedberg 1991, Scheuerman 2006). 

Gesellschaftskritik, Kulturpessimismus und ein kultivierter Konservatismus, 
der sich aus verklärender Rückschau auf die bürgerliche Lebenswelt vor 1918 
speiste, trugen zu Schumpeters scharfen Urteilen über die Welt nach 1918 bei. 
Vieles in der Nachkriegswelt fand er abscheulich - überall wird auf niedriges 
Niveau nivelliert: "All standards were lowered in everything, art ... and sexual 
morals included, down to rules of civilized behavior in private life. A world had 
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crashed. A Jazz civilization emerged and this was so everywhere", so wird er von 
Swedberg zitiert (1991: 146). 

Auch die Politik in Amerika, wo er von 1932 bis zu seinem Lebensende am 
Department of Economics der Harvard University lehrte, kritisiert Schumpeter 
scharf. Von der Innen- und Außenpolitik des Präsidenten Franklin Roosevelt 
beispielsweise hält er herzlich wenig und attackiert sie vehement. Sie führe in den 
Krieg, bereite den Weg für den Sozialismus und züchte mit der Unterstützung 
Stalins ein noch schlimmeres Regime als das von Hitler heran (Swedberg 1996). 
Die rabiate Kritik an Roosevelt trägt mit zur sozialen Isolierung Schumpeters und 
dazu bei, dass er vom FBI beobachtet und fälschlicherweise - als Anhänger 
Hitlers verdächtigt wird (ebd.: XIV). Auch der Osten bot Schumpeter wenig 
Tröstliches. Den Sozialismus verabscheut er zeitlebens - trotz seiner Diagnose, 
dass dieser wohl das Schicksal auch der westlichen Länder sei. Lenin gilt ihm als 
ein vom ~~mongolischen Despotismus" geprägter Führer, und die Sowjetunion 
wertet er ebenfalls als Fall eines abscheulichen "Despotismus" (Schumpeter 
1996a: 358, 363). Stalin hält er für ebenso fürchterlich wie Hitler, ja: im Grunde für 
noch gefährlicher (Swedberg 1996: XIIIf.). Folgerichtig deutet Schumpeter den 
Pakt Roosevelts mit Stalin gegen Iütler-Deutschland als ein unheilschwangeres 
Zeichen. Und dass Amerika nach dem Sieg über Deutschland nicht die Sowjet
union militärisch niederringt, sondern ihre Expansion in Europa hinnimmt, hält 
er für einen weiteren zentralen Fehler der Politik Amerikas (Swedberg 1991: 170). 

All dies zeigt die Anfälligkeit der Demokratie für schwere Fehler. Aber im 
Unterschied zu Tocqueville, der eine ähnliche Diagnose stellte, sie aber durch die 
hohe Fehlerkorrekturfähigkeit der Demokratie aufgewogen sah/ findet Schumpe
ter keinen Anlass für eine optimistischere Sicht der Dinge. Die Gangart der De
mokratie in Amerika, insbesondere die Art und Weise, wie die Parteien um die 
Wählerstimmen ringen, bestärkt seine Grundhaltung: Da wird mit härtesten 
Bandagen um Marktanteile gerungen1 mit Manipulation und Propaganda, mit 
Lug und Trug, mit Korruption und notfalls unter Einsatz von Gewalt. Die Politik
resultate der Demokratie missfallen Schumpeter nicht minder: Nicht nur die 
Außenpolitik scheint ihm desaströs zu sein, sondern auch die Innenpolitik, insbe
sondere der "New Dealu von Roosevelt, d.h. die sozial- und wirtschaftspoliti
schen Reformen, mit denen die amerikanische Bundesregierung in einem bis 
dahin in den USA ungekannten Maß in die Gesellschaft und die Wirtschaft ein
griff. Den "New Deal// aber deutet Schumpeter als 11March into Socialism" 
(Schumpeter 1996b)- Abmarsch in den Sozialismus im Sinne von "Eroberung 
des privaten Gewerbes und Handels durch den Staat11 (ebd.: 421, Übersetzung 
M.S.). 



184 Teil II: Moderne Theorien der Demokratie 

10.2 Die demokratische Methode 

Schumpeters Demokratietheorie wird im vorliegenden Buch unter der Kapitel
überschrift "Demokratie als Markt und als Methode" vorgestellt. Fast ebenso gut 
könnte sein Werk als "elitistische Demokratietheorie", "Theorie der wettbe
werbliehen Führerdemokratie" oder "Theorie konkurrierender Eliten" (Scheuer
man 2006) angekündigt werden. Das ist das Zentrum von Schumpeters Demokra
tietheorie - und nur auf einem Nebenschauplatz deutet Schumpeter eine zweite 
Theorievariante an, in der die Demokratie als eine ,,transformative gesellschaftli
che Tendenz" (Medearis 2001: 200ff.) begriffen wird, die auf Demokratisierung 
hinausläuft und demokratische Überzeugungen, Werte und Ideologien sowie 
soziale Bewegungen viel stärker betont als die markt- und methodenzentrierte 
Theorievariante. Da diese Theorievariante aber der viel weiter ausgebaute und 
wegweisende Teil der Schumpeter'schen Lehre ist, steht sie im Mittelpunkt dieses 
Kapitels. 

Wie Max Weber rückt auch Schumpeter das politische Führungspersonal ins 
Zentrum. Auf die politischen Führer setzt er, wenn es darum geht, die Demokra
tie zu bewahren und ihre Stärken zu nutzen. Diese Schicht modelliert er so wie er 
die Führungsklasse der Wirtschaft nach dem Vorbild des Innovations- und wett
bewerbsfähigen Unternehmers porträtiert. Wie der Unternehmer, so hat auch der 
Politiker mit wankelmütigen, manipulationsanfälligen Kunden zu tun, mit Stim
mungsschwankungen unterliegenden Märkten und mit bestimmten Spielregeln 
für die Verfassung der Märkte. Den Wettbewerb um politische Führungspositio
nen allerdings betont Schumpeter weit stärker als Weber. 

Letztlich propagiert Schumpeter eine vorwiegend prozedurale Definition 
der Demokratie: Die Demokratie ist eine politische Methode, nicht ein Ziel oder 
ein Wert an sich. Schumpeters berühmte Demokratiedefinition lautet: "Die de
mokratische Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung 
politischer Entscheidungen, bei welcher einzelne die Entscheidungsbefugnis 
vermittels eines Konkurrenzkampfs um die Stimmen des Volkes erwerben" 
(Schumpeter 1950: 428). Genaugenammen ist diese Übersetzung zu schwach. Im 
englischen Original heißt es nämlich upower to decide", und das ist stärker als 
"Entscheid ungsbefugnis". 

Mit der Deutung der Demokratie als Methode, aber auch als Markt, folgt 
Schumpeter den Spuren von Max Weber. Eine "Ordnung der Institutionen" ist 
die Demokratie, so heißt es in der zitierten Stelle. Das weist auf die institutionen
kundliche Tradition der Schumpeter'schen Demokratielehre hin. Zum Hervor
bringen politischer Entscheidungen dient diese Institutionenordnung, so besagt 
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Schumpeters Demokratiedefinition weiter. Mithin dient sie dazu, Beschlüsse mit 
Anspruch auf gesamtgesellschaftliche Verbindlichkeit herbeizuführen. Das deu
tet auf das entscheidungstheoretische und auf Policy-Fragen bezogene Funda
ment von Schumpeters Demokratielehre. Überdies bringt seine Demokratiedefi
nition den Wettbewerb von Kandidaten oder politischen Führern um Machtposi
tionen ins SpieL Auch hier folgt Schumpeter Weber. Doch infolge seiner wirt
schaftswissenschaftlichen Ausbildung betont er das Wettbewerbsprinzip stärker 
als Weber, dem der Sinn mehr nach Auslese im Geiste von Nietzsche stand. 
Schlussendlich hebt Schumpeters Demokratiedefinition auf die Mobilisierung 
von Stimmen ab - ja: auf den Erwerb von Wählerstimmen, und nicht vorrangig 
auf Legitimität der Herrschaft wie Weber. Hier knüpft Schumpeter erkennbar an 
wirtschaftswissenschaftlichen Lehren der Produktion, des Konsums und des 
Tauschs an. Der eine handelt mit Öl, der andere mit Stimmen (Schumpeter 1996a: 
285). 

Mit seiner Demokratiedefinition errichtet Schumpeter einen Grundpfeiler 
der "realistischen" Demokratielehre oder, wie manche sagen, der "revisionisti
schen Demokratietheorie" (Neal 1995: 1248). Diese Lehre grenzt Schumpeter 
nachdrücklich von der normativen, am Gemeinwohl ausgerichteten Begriffsbe
stimmung ab. Letztere nennt er die "klassische Lehre der Demokratie" des 18. 
Jahrhunderts. Ihr zufolge ist die Demokratie "jene institutionelle Ordnung zur 
Erzielung politischer Entscheide, die das Gemeinwohl dadurch verwirklicht, daß 
sie das Volk selbst die Streitfragen entscheiden läßt und zwar durch die Wahl von 
Personen, die zusammenzutreten haben, um seinen Willen auszuführen" 
(Schumpeter 1950: 397). 

Schumpeter behauptet, seine Definition der klassischen Demokratielehre er
fasse die Philosophie der Demokratie im 18. Jahrhundert. Doch das ist maßlos 
übertrieben (Pateman 1970). Für Schumpeter bringt die methodenorientierte 
Demokratiedefinition jedoch einen dramaturgischen Vorteil. Seiner Lesart zufol
ge ruht die "klassische Lehre der Demokratie" auf brüchigen Pfeilern. Einer die
ser Pfeiler ist die Vorstellung vom Gemeinwohl. Ihr hält Schumpeter entgegen, es 
gebe "kein solches Ding wie ein eindeutig bestimmtes Gemeinwohl, über das sich 
das ganze Volk kraft rationaler Argumente einig wäre oder zur Einigkeit ge
bracht werden könnte" (Schumpeter 1950: 399). Detm zu unterschiedlich seien die 
Vorstellungen der Individuen und Gruppen vom allgemeinen Wohl. Folglich 
müsse die Annahme aufgegeben werden, Wähler oder Regierungen oder beide 
strebten nach dem Gemeinwohl. Sie strebten vielmehr primär nach selbstsüchti
geren Dingen, vor allem nach Interessenbefriedigung, Machterwerb und Macht
erhalt. 
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Ein Zweites gibt Schumpeter zu bedenken: Selbst wenn es ein hinreichend 
bestimmtes Gemeinwohl gäbe, beispielsweise das Maximum wirtschaftlicher Be
dürfnisbefriedigung, und wenn alle darin übereinstimmten, könnte dennoch über 
die Mittel, die zu dem allseits anerkannten Ziel führten, der heftigste Streit ent
stehen (ebd.: 400). Daraus folge- drittens-, dass sich ein besonderer Begriff des 
Volkswillens oder die volonte generale verflüchtige, denn der Volkswillen setze ein 
eindeutig bestimmtes und von allen anerkanntes Gerneinwohl voraus. Viertens: 
Abwegig sei die Annahme der "klassischen Demokratielehre" und des Liberalis
mus, wonach die Wähler in politischen Fragen ausreichend informiert und zu 

rationaler Wahl befähigt seien. 

10.3 Schumpeters Bild vom Wähler 

Doch das trifft nicht zu, so Schumpeter, der hiermit eine fundamentale Voraus
setzung einer leidlich funktionsfähigen Demokratie radikal hinterfragt. Dass der 
Wähler nicht ein urteilskräftiges Subjekt ist, sondern ein "Objekt einer psycho
technischen Maschine", die ihn versklavt, zum "willenlosen Werkzeug" macht 
und "stets nur durch Appell an unbewußte Instinkte wirkte", hatte Schumpeter 
schon 1920 behauptet (Schumpeter 1952: 478). In Kapitalismus, Sozialismus und 
Demokratie erweitert und ergänzt er diese Sichtweise. Es gibt keine universal 
gültige Rationalität, so lehrt er dort. Was als vernünftig angesehen wird, unter
scheidet sich je nach Epoche und Ort. Vor allem passt die Annahme der Rationa
litätsorientierung nicht zu den die Politik typisierenden Handlungen. Relativ ver
nünftig handeln Wähler in jenen Angelegenheiten, die unmittelbare persönliche 
materielle Vor- oder Nachteile betreffen. Bei politischen Streitfragen aber erwei
sen sich die Wähler in der Regel als schlechte Richter oder gar als korrumpierte 
Juroren, oft sogar "als schlechte Kenner ihrer eigenen langfristigen Interessen" 

(ebd.: 414). 
Nur Hohn und Spott hat Schurnpeter auch für die Lehre vom mündigen 

Bürger übrig. Handelt es sich um politische Materien fernab von privaten Belan
gen, beobachtet man bei den Bürgern vielmehr häufig verminderten Wirklich
keitssinn, herabgesetztes Verantwortungsgefühl und zusammenhangslose Wil
lensäußerungen. Der normale Bürger fällt "auf eine tiefere Stufe der gedanklichen 
Leistung, sobald er das politische Gebiet betritt. Er argumentiert und analysiert 
auf eine Art und Weise, die er innerhalb der Sphäre seiner wirklichen Interessen 
bereitwillig als infantil anerkennen würde. Er wird wieder zum Primitiven. Sein 
Denken wird assoziativ und affektmäßig" (ebd.: 416f.). Aus diesem Denken erge-
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bensich irrationale Vorurteile und irrationale Handlungsimpulse der Wähler
also gerade nicht rationale Wahlhandlungen wie in der "Rational Choice"-
111eorie. Schumpeter hat man deshalb listig als einen Begründer der "Irrational 
Choice Theory", der Theorie der irrationalen Wahl, eingestuft (Prisching 1995). 

Schumpeter holt aber noch weiter aus: Die Wähler sind in der Politik hoch
gradig beeinflussbar - und sie sind genauso empfänglich für Manipulation wie 
ein Kunde, der den Sirenenklängen des Güterangebots und der Produktwerbung 
folgt. Das ist von größter Bedeutung für das rechte Verständnis des Volkswillens. 
Schumpeter zufolge betrachtet die "klassische Demokratielehre" den Willen des 
Volkes als eine eigenständige, unabhängige Größe, als eine relativ konstante 
Eingabe in den Willensbildungsprozess. Doch davon hält Schumpeter, geschult 
an der Lehre vom markt- und werbungsabhängigen Konsumenten und beein
flusst von der Massenpsychologie seiner Zeit, überhaupt nichts. Der Wille des 
Volkes oder der Wille der Mehrheit ist für ihn vielmehr die abhängige Variable 
des politischen Prozesses, nicht dessen von vornherein feststehende unabhängige 
Bestimmungsgröße. Der Wille des Volkes entpuppt sich als "das Erzeugnis und 
nicht die Triebkraft des politischen Prozesses" (Schumpeter 1950: 418). Der Wille 
der Einzelnen oder der Kollektivwille ist folglich nicht ein exogenes Produkt des 
politischen Prozesses, sondern endogener Natur. Der Kollektivwille ist demnach 
eine im Willensbildungsprozess erst fabrizierte Größe, und nicht ein Faktor, der 
schon zu Beginn des Willensbildungsprozesses feststeht. 

Das ist von allergrößter Bedeutung. Die Lehre vorn endogenen Volkswillen 
ist ein besonders wichtiger Beitrag zur Dernokratietheorie. Und Schumpeters 
Verdienst >vird nicht durch den Hinweis geschmälert, dass der Grundgedanke 
nicht ganz neu ist. Schon in den altgriechischen Demokratietheorien war die 
Auffassung verbreitet, dass die Institutionenordnung den Menschen präge und 
die Institutionen die individuellen Präferenzen bestimmten (Hansen 1991: 320). 
Der "demokratische Mensch" beispielsweise, den Platon karikierte, ist auch des
halb ein Mängelwesen, weil die Institutionen der Demokratie selbst voller Haltlo
sigkeit sind (vgl. Kapitell). 

Schumpeters Grundlegung der realistischen Demokratietheorie zeichnet 
"ein trostloses Bild" (Scheuermann 2006: 411) der Politik auf Massenbasis und 
mit der Masse. Bei Lichte besehen ist es aber nicht trostloser als das Bild, das viele 
Konsumenten auf wirtschaftlichen Märkten abgeben. Das Gegenstück zum 
Schumpeter'schen Wähler ist der Verbraucher ohne Konsumentensouveränität 
Just mit dieser Figur modelliert Schumpeter die Nachfrager auf den wirtschaftli
chen und den politischen Märkten eine entscheidende Weichenstellung, die 
später, so ist im Vorgriff auf das Kapitel21 zu erwähnen, durch die Lehre von der 
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Konsumentensouveränität in der Urform der Parteiendifferenztheorie zurückge
nommen wird. 

Doch die Generalisierung der fehlenden Konsumentensouveränität ist nur 
der Auftakt zur realistischen Demokratietheorie, für die Schumpeter wie kaum 
ein anderer steht. Auch die Selbstbeschreibung des liberal-demokratischen Den
kens hat kaum etwas mit der Realität zu tun. An die Stelle vernünftiger Diskurse 
treten Appelle ans Irrationale. Die Massendemokratisierung verwandelt die Par
teien in "bürokratische Instrumente psycho-technischer Manipulation und Kon
trolle" (ebd.: 411). Das Parlament ist nicht länger Ort der Deliberation. Und aus 
klugen politischen Akteuren werden Bosse, die ihre Parteien wie W ahlkampfma
schinen führen (ebd.: 411f.). 

Zurliek zu Schumpeters Definition der Demokratie als Methode, mit der 
konkurrierende Eliten die Macht zu Entscheidungen von gesamtgesellschaftlicher 
Bedeutung erlangen. Was spricht für und was gegen sie? Schumpeters Demokra
tiebegriff ist minimalistisch, doch ist er klarer konturiert als Max Webers Demo
kratiekonzept Auch nimmt Schumpeters Demokratiebegriff die drei Komponen
ten des Politischen zielsicher ins Visier: die Form (oder die Gestalt der Institutio
nenordnung), den Prozess (bei Schumpeter vor allem die Konkurrenz) und die 
verbindlichen politischen Entscheidungen der Stimmbürgerschaft und der von 
ihr gewählten politischen Führung. Zudem erörtert Schumpeter, wie weiter un
ten dargelegt wird, Funktionsvoraussetzungen und politische Konsequenzen von 
Demokratien. Auch in dieser Hinsicht geht er über Weber hinaus. 

Für seinen schlanken Demokratiebegriff nennt Schumpeter gewichtige Grün

de. Erstens grenze dieser Begriff demokratische Regierungsformen eindeutig von 
nichtdemokratischen ab. Zweitens berücksichtige seine Definition der Demokratie 
die überragende Rolle der Führungsstäbe, während die klassische Demokratiethe

orie die Führungsfrage ignoriere. Drittens würden die Willensäußerungen der 
Wähler nun wirklichkeitsnah gedeutet. Außerdem werde bedacht, dass viele Wil
lensäußerungen verpufften und erst unter bestimmten Bedingungen von politi
schen Führern in wirkungsvolle Faktoren verwandelt würden. Viertens beleuchte 
das neue Demokratieverständnis die Beziehung zwischen Demokratie und indi
vidueller Freiheit genauer: Der Kampf um Wählerstimmen gewährleiste ein ho
hes Maß an "Diskussionsfreiheit fiir alle" (Schumpeter 1950: 432). Fünftens werde 
die Kontrolle der politischen Führung durch die Wählerschaft nunmehr realis
tisch als begrenzt eingeschätzt. Kontrolle erfolge nur in Ausnahmefällen, bei
spielsweise im Falle der Wiederwahl oder Abwahl von Amtsinhabern. Sechstens 
sei der aus dem Konkurrenzkampf resultierende Wille nur der Wille der Mehr
heit, nicht der Wille des Volkes. Auch das stelle die neue Demokratiedefinition 
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klar. Und siebtens, so fügten Kritiker Schumpeters listig hinzu, habe die Demo
kratie als Methode insgeheim den Vorteil, die Politik nicht vorrangig den Massen 
zu überlassen, die weithin als ungebildet, wankelmütig, stupide - wenn nicht gar 
gefährlich gewertet werden (Medearis 1997: 829). 

10.4 Demokratie als Handel und Tausch 

Schumpeter ist bei der Nationalökonomie in die Schule gegangen. Er hat ferner 
von Kar! Marx, von der Massenpsychologie Gustave Le Bons und von Max We
ber gelernt. Von der Nationalökonomie seiner Zeit stammen das wettbewerbs
theoretische Element und die Kosten-Nutzen-Überlegungen sowie die Lehre von 
der fehlenden Konsumentensouveränität, die Schumpeter in Gestalt einer eliten
zentrierten, angebotsorientierten Theorie des Preiswettbewerbs auf die Politik 
überträgt. Die pessimistische Lehre vom Wähler entlehnt er zudem zeitgenössi
schen massenpsychologischen Lehren und sieht sie durch die Funktionsweise der 
Demokratie in Amerika bestätigt. Von Weber übernimmt Schumpeter die Lehre 
von der Bedeutung der Organisation, der Bürokratie und der politischen Füh
rung. Und auf Marx lässt sich die Idee zurückführen, wonach die bürgerliche 
Gesellschaft letztlich an ihrer selbstzerstörerischen Dynamik scheitert. 

Dies alles verknüpft Schumpeter in seinen demokratietheoretischen Ausfüh
rungen. Die Demokratie (im Sinne der Konkurrenz um politische Führung) habe 
den Vorsitz geführt "über den Prozeß der politischen und institutionellen Wand

lung, durch den die Bourgeoisie die soziale und politische Struktur, die ihrer 
Machtergreifung voranging, umformte und von ihrem eigenen Standpunkt aus 
rationalisierte: die demokratische Methode war das politische Werkzeug dieser 
Rekonstruktion." Zwar könne die demokratische Methode in gewissen nichtkapi
talistischen Gesellschaften funktionieren, doch letztlich sei sie "ein Produkt des 
kapitalistischen Prozesses" (Schumpeter 1950: 471). 

Hiervon ist die Frage zu trennen, so lehrt Schumpeter, wie gut die Unter
nehmerschaft und der Kapitalismus insgesamt mit der von ihnen hervorgebrach
ten demokratischen Methode zurechtkommen. Schumpeters Antwort ist voller 
Skepsis. Für ihn läuft der politische Prozess ständig Gefahr, vom Kampf der Inte
ressengruppen überwuchert zu werden. Zudem neigen die politischen Märkte 
zur Marktvermachtung. Noch schwerer wiegt die selbstzerstörefische Dynamik 
des Kapitalismus. Sie untergräbt eine Funktionsvoraussetzung der demo
kratischen Methode, indem nämlich die Bourgeoisie Individuen hervorbringt, 
"die als politische Führer dadurch erfolgreich waren, daß sie in eine politische 
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Klasse nichtbürgerlichen Ursprungs übertraten; aber sie brachte nicht eine eigene 
erfolgreiche politische Schicht hervor. .. " (ebd.: 474). Die Bourgeoisie erzeugt mit
hin ihre politischen Totengräber: Gemeint sind vor allem die sozialistischen The
oretiker und Praktiker und deren Parteien und Organisationen. 

In wissenschaftlicher Hinsicht knüpft Schumpeter mit seinem Demokratie
begriff an Max Webers Analysen der Bürokratisierung, Parlamentarisierung und 
Demokratisierung an. Diese ergänzt er um institutionentheoretische, wettbe
werbstheoretische und massenpsychologische Dimensionen. Außerdem fügt 
Schumpeter der Demokratietheorie einen weiteren Kerngedanken hinzu, der 
später von der Ökonomischen Theorie der Politik aufgegriffen wird: Er betrachtet 
die Politik als einen Markt, auf dem Gebrauchswerte zwecks Vermehrung abs
trakter Tauschwerte gehandelt werden, insbesondere Machterwerb und Macht
erhalt seitens der Politiker und Vorteilserlangung seitens der Wähler. Nach 
Schumpeter erfüllt der Konkurrenzkampf um Macht und Amt nützliche gesell
schaftliche Funktionen, wie die Wahl des Führungspersonals und die Spielregel
setzung durch Gesetzgebung. Doch das geschieht nebenher, als Nebenprodukt, 
"im gleichen Sinn wie die Produktion eine Nebenerscheinung beim Erzielen von 
Profiten ist" (Schumpeter: 448). Überdies gibt es auffällige Parallelen zwischen 
dem Handel mit Waren und der Mobilisierung von Wählerstimmen: "What busi
nessmen do not understand is that exactly as they are dealing in oil so I am dea
ling in votes", so zitiert Schumpeter einen Spruch, der einem erfolgreichen politi
schen Unternehmer zugedacht war (Schumpeter 1996a: 285). So ist eben die neue 
Ordnung, die "Jazz civilization". In der Demokratie der "Jazz civilization" geht es 
nicht vorrangig um Selbstbestimmung, Machtteilhabe, Streben nach Gemeinwohl 
oder Repräsentation, sondern darum, politische Produkte im Tausch gegen Wäh
lerstimmen zu verkaufen: "democracy is not fundamentally about representation; 
it is about selling a product- governrnental output-in exchange for votes" (Sha
piro/Hacker-Cord6n 1999c: 4). 

Schumpeters Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie ist von den zeitgenös
sischen Erfahrungen mit demokratischen und nichtdemokratischen Staatsverfas
sungen geprägt, und unübersehbar kommt den Negativerfahrungen mit der 
realen Welt der Demokratie ein großer Einfluss zu. Zu ihrem Erfahrungshorizont 
gehört der Demokratiezerfall in den 1920er und 1930er Jahren in Ländern wie 
Deutschland, Österreich, Italien, Portugal, Spanien, Polen und der Tschechoslo
wakischen Republik sowie die Demokratiezerstörung in den Ländern, die von 
der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg besetzt wurden: Belgien, Holland, Frank
reich, Norwegen und Dänemark. Viele intakte Demokratien sind nicht übrig 
geblieben als Schumpeter an Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie schrieb. Die 
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USA und Großbritannien - überhaupt die englischsprachigen Demokratien -
zählen hierzu, ferner Schweden, Finnland, Island, die Schweiz und Costa Rica. 
Doch damit ist schon das Ende der Liste der demokratischen Staaten des Jahres 
1941 erreicht, also des Jahres, in dem Schumpeter das Manuskript zu Kapitalis
mus, Sozialismus und Demokratie abschließt. Die große Mehrheit der souveränen 
Staaten wird 1941 autoritär regiert oder steht gar unter der Geißel des Totalita
rismus (Marshall/Jaggers 2008). Und selbst dort, wo die Demokratie Fuß gefasst 
hat, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, sind die Verhältnisse keines
wegs über alle Zweifel erhaben. So spiegelt Schumpeters skeptische Demokratie
theorie auch den Schock wider, den der Vormarsch des autoritären Staates in 
Europa und die kommerzialisierte Kultur sowie die kaum minder kommerziali
sierte Politik in den Vereinigten Staaten von Amerika für ihn bedeuten. 

10.5 Voraussetzungen und Konsequenzen der Demokratie 

Schumpeter weiß um die problematischen Folgen des Konkurrenzkampfes um 
politische Ämter. Die Mängelliste ist lang: Unter Umständen verselbständigt sich 
das Mittel, die Wählerstimmenwerbung, zulasten des Zwecks, nämlich politische 
Entscheidung und Gestaltung. Im ungünstigsten Fall wird Politik verkürzt auf 
Psychotechniken des Parteienmanagements und der Parteienwerbung, auf stupi
de Wahlkampfslogans und dumpfe Aufmärsche. Sodann gehört Verschwendung 
von Regierungsenergie zu den Kosten des Wettbewerbs um politische Ämter. 
Ferner veranlasst die Konkurrenz die Regierung, hauptsächlich nur politisch ver
wertbare Projekte in Angriff zu nehmen. Überdies verleitet der Konkurrenz
kampf die Wettkämpfer zu kurzfristiger, oft kurzsichtiger Politik. Langfristige 
Interessen der Nation und die beständige Arbeit für fern liegende Ziele kommen 
dabei viel zu kurz (Schumpeter 1950: 456). 

Auch die Rekrutierung von qualifiziertem Führungspersonal ist ein großes 
Problem, zumal Präsidenten oder Kanzler in der Demokratie keine sonderlich 
gute Figur abgeben. In einer Demokratie gleicht der Regierungschef, so spottet 
Schumpeter, "einem Reiter, der durch den Versuch, sich im Sattel zu halten, so 
völlig in Anspruch genommen wird, daß er keinen Plan für seinen Ritt aufstellen 
kann, oder ( ... ) einem General, der vollauf damit beschäftigt ist, sich zu verge
wissern, daß seine Armee seinen Befehlen gehorcht, daß er die Strategie sich 
selbst überlassen muß" (ebd.: 456f.). 

Zu den Gefahren, die von der Demokratie ausgehen, zählt für Schumpeter, 
dass sie ein Instrument zur Transformation der Gesellschafts- und Wirtschafts-
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ordnung werden kann und tatsächlich wird. Die Demokratie neigt beispielsweise 
dazu, ihr Herrschaftsprinzip in die Wirtschaft zu exportieren, dort eine "indus
trielle" oder "wirtschaftliche Demokratie" einzurichten und somit die Gesell
schaftsordnung insgesamt zum demokratischen Sozialismus zu transformieren 
(Schumpeter 1950: 476, Medearis 1997: 821, 825ff.). Das bringt den "Marsch in den 
Sozialismus" noch weiter voran, den Schumpeter auch in den westlichen Län
dern zu sehen meint, weil dort der Radius der Staatstätigkeit größer als je zuvor 
in Friedenszeiten ist (Schumpeter 1996b). Doch aus dem weiteren Vormarsch des 
Sozialismus entstünde letztlich, sofern die sozialistische Wirtschaft effizient gelei
tet werden soll, nicht die Diktatur des Proletariats, sondern die Diktatur "über 
das Proletariat" (Schumpeter 1950: 480, Swedberg 1996: XVIII). 

Insoweit hat die moderne Demokratie laut Schumpeter höchst problemati
sche Konsequenzen. Für die Fürsprecher der Demokratie hat Schumpeter nur 
einen zweischneidigen Trost übrig. Ein tieferes Niveau der Regierungsleistung, 
wie sie Demokratien häufig kennzeichne, sei vorteilhaft. Denn wenn eine schwa
che Regierung schlecht funktioniert, sei auch ihre diktatorische Leistung gering. 

Schumpeters Kritik wäre gründlich missverstanden, wenn sie als Ablehnung 
der Demokratie gedeutet würde. Ausdrücklich lindert Schumpeter seine Kritik 
mit der These, dass die Demokratie bei Abwägung aller Alternativen letztlich nur 
gewinnen könne (Schumpeter 1950: 459). Das ist folgerichtig. Denn die Alternati
ve zur Demokratie, die Autokratie, würde gerade die Innovation nicht zustande 
bringen, die eine funktionierende Demokratie auszeichnet: Wettbewerb von Eli
ten um Führungspositionen und damit zugleich ZügeJung der Machtinhaber 
sowie Blutauffrischung durch Elitenzirkulation. 

Allerdings hängt die Funktionsfähigkeit der Demokratie von bestimmten 
Voraussetzungen ab. Schumpeter nennt deren sechs: 1) qualifizierte Parteiarbei
ter, Parlamentarier und Minister, 2) die ZügeJung der Staatsintervention in Ge
sellschaft und Wirtschaft, 3) eine kompetente Bürokratie mit hoher Reputation, 
Tradition, Pflichtgefühl und Korpsgeist, 4) ein hohes intellektuelles und morali
sches Niveau der Wählerschaft und des Parlaments, 5) Delegation von öffentli
chen Aufgaben an expertokratische Einrichtungen, 6) ein hohes Maß an demokra
tischer Selbstkontrolle und Zurückhaltung sowie die Bereitschaft der großen 
Mehrheit in jeder Gesellschaftsklasse, die Regeln des "demokratischen Spiels" 
einzuhalten (Schumpeter 1950: 478). Doch bei diesem Punkt wird Schumpeters 
Argumentation zirkulär, weil sie das zu Erklärende, nämlich die Akzeptanz der 
Demokratie als "the only game in town" (Przeworski 1991b), zugleich als unab
hängige Variable verwendet. 
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10.6 Würdigung von Schumpeters Demokratietheorie 

Schumpeters Demokratietheorie laboriert wie Max Webers Demokratielehre an 
einem mageren, auf die wettbewerblieh organisierte Auswahl politischer Führer 
zugeschnittenen Demokratiebegriff. Damit vernachlässigt Schumpeter, wie schon 
Weber, die Vermittlungsinstanzen zwischen dem Demos und den politischen 
Führungsstäben, wie Parteien, Verbände und Bürgervereinigungen. Zu kurz 
kommen auch die Wähler, wenngleich Schumpeter bei seinem überaus skepti
schen Wählerporträt die Massenpsychologie seiner Zeit und die Lehre von der 
fehlenden Konsumentensouveränität auf seiner Seite hat. Und wie Weber ver
nachlässigt Schumpeter politisch-rechtliche Sicherungen gegen die Legislative 
und die Exekutive. Für ihn liegt die zuverlässigste Sicherung gegen Machtkon
zentration und Machtmissbrauch im Wettbewerb. Doch selbst Befürworter des 
Wettbewerbsgedankens sehen in Schumpeters Werk eher zu wenig als zu viel 
wettbewerbsstärkende Vorkehrungen (Shapiro 2003: 6f.). Zu kurz kommen bei 
Schumpeter ferner anspruchsvolle normative Überlegungen- über die Sorge um 
die politische Stabilität hinaus. 

Viel Widerspruch hat sich Schumpeter mit seiner These eingehandelt, die 
Willensäußerungen der Wähler und der Mehrheitswille insgesamt seien abhän
gige, fabrizierte Variablen, nicht unabhängige Größen. Damit würden, so wetter
ten die Kritiker, die erzieherischen Funktionen der Demokratie übersehen. Ferner 
warf man Schumpeter vor, er verzichte auf die Ableitung der Demokratie aus 
Prinzipien der klassischen Sozialphilosophie (Habermas 1969: 13). Auch habe 
Schumpeter die Demokratie nur durch "ihren tatsächlichen Apparat" definiert 
(ebd.: 13f.) anstatt sie vom Grundsatz der Rechtsstaatlichkeil und der Volkssou
veränität abzuleiten. Doch diese Kritik überzeugt nicht, weil Rechtsstaatlichkeil 
mit halbierter Demokratie und mit einer Monarchie koexistieren kann und weil 
die Demokratietheorie eines starken empirischen Fundamentes bedarf. 

Überzeugender ist der Hinweis auf ein "schumpeterianisches Dilemma" 
(Santoro 1993: 130): Warum sollten Wähler mit minimaler politischer Rationalität 
befähigt sein, die richtigen Führer zu wählen? Müsste die Inkompetenz, die 
Schumpeter den Wählern zuschreibt, nicht zu immerwährendem Unverstand 
führen - auch bei der Wahl und Abwahl politischer Führer? Wenn schon die 
große Masse der Bevölkerung im Feld der Politik so infantil sein sollte, wie 
Schumpeter meint, wer garantiert dann, dass diese tumbe Masse eine leistungs
fähige politische Führung wählt? Diese Zwickmühle wird in Schumpeters Werk 
nicht überzeugend aufgelöst, auch wenn er mit seinem minimalistischen Demo
kratiekonzept und mit der Absage an alle direktdemokratischen Arrangements 
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die Rationalität der Wähler nicht überstrapaziert und mit seiner Präferenz für 
eine wettbewerbliehe Mehrheitsdemokratie für möglichst einfache Bildung und 
BündeJung von Wählerpräferenzen sorgen will. 

Zutreffend ist auch der Einwand, dass Schumpeter nicht nach unterschiedli
chen Ressourcen und Kompetenzen von Wählergruppen differenziert. Ferner ist 
im Licht der heutigen Partizipations- und Wertewandelforschung die pauschale 
These der Inkompetenz der Wählerschaft nicht länger haltbar (Inglehart/Welzel 
2005). Sodann hat Schumpeter - ähnlich wie Weber vor allem die kompetitive 
Mehrheitsdemokratie der angelsächsischen Länder im Auge. Damit entgehen 
ihm die Vielfalt demokratischer Ordnungen und die unterschiedlichen Struktu
ren, Prozesse, Leistungsprofile und Störanfälligkeiten von majorHären und 
nichtmajorHären Demokratien. Doch auch hier gelten mildernde Umstände: Wer 
hätte zwischen 1939 und 1941 ahnen können, dass alsbald die Konkurrenz- und 
die Konkordanzdemokratie gedeihen und dass die "Bildungsrevolution" zu
sammen mit dem "Wertewandel" die Beteiligungsfähigkeit eines beträchtlichen 
Teils der Wählerschaft kräftigen würden? 

Ungefilterte Kritik verdient allerdings Schurnpeters Annahme, die Politik 
werde primär oder gar ausschließlich vorn Streben nach Machterwerb oder 
Machterhalt gesteuert. Kein Zweifel: Machterwerb und Machterhalt sind im poli
tischen Geschäft zentrale Ziele. Seide erreicht man allerdings auf demokratischer 
Grundlage auf Dauer nicht ohne politische Gestaltung und nicht ohne erfolgrei
che - legitimitätsbasierte und legitimitätsstiftende - "Werbung von Bundesge
nossen und Gefolgschaft", um Max Weber in Erinnerung zu rufen. Insoweit sind 
Machterwerb und Machterhalt einerseits und politische Gestaltung andererseits 
als interdependente Größen zu betrachten (Budge/Kernan 1990}. Max Weber hat 
dies mit seiner Parteientheorie viel besser im Blick als Schurnpeter. Politische 
Parteien sind Weber zufolge freiwillig geschaffene und auf freie Werbung von 
Gefolgschaft ausgerichtete Organisationen. Ihr Ziel ist stets Stimmenwerbung für 
Wahlen mit dem Zweck, ihren Leitern Macht zu verschaffen und ihren aktiven 
Teilnehmern dadurch zu ermöglichen, sachliche Ziele zu erreichen und persönli
che Vorteile zu erlangen (Weber 1984a, 1984b, 1992). 

Außerdem ist ein Fragezeichen hinter die Behauptung zu setzen, Schumpe
ters Demokratietheorie sei nur "realistische Dernokratietheorie", im Unterschied 
zur rein normativen Lehre. Manche drehen den Spieß um, halten Schumpeters 
Theorie einen heimlichen, stabilitätszentrierten Normativismus vor (Scheuerman 
2006: 422) und werfen ihm mangelnden Realismus vor, weil er nur den Markt im 
Blick habe. Demokratie sei aber in Wirklichkeit Markt und Forum (Elster 1986). 
Dort würden sowohl begehrte Güter als auch Argumente gehandelt. Somit trete 
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der Wähler in der Demokratie mindestens in zwei Rollen auf: als nutzenmaximie
render homo oeconomicus und als kommunikativer, verständigungsorientierter 
Akteur, für den die Beteiligung an öffentlichen Angelegenheiten ein Wert an sich 
ist (Brennan/Lomasky 1993). 

Das sind gute Gründe zur kritischen Durchleuchtung von Schumpeters De
rnokratietheorie. Unübersehbar ist sie elitistisch, skeptisch und mitunter "zy
nisch" (Swedberg 1996: XIX). Doch dabei sollte der große Sprung vonvärts nicht 
übersehen werden, den Schurnpeter für die Demokratietheorie bedeutet. Seine 
wegweisenden Beiträge sind 

die gründliche und radikale Betrachtung der Demokratie als Markt und 
eben nicht als Forum, 

die schonungslos realistische Durchleuchtung des Produktions-, des Kon
sum- und des Austauschprozesses in der Politik, 
die Übertragung der aus der Marx'schen Politischen Ökonomie stammen
den Unterscheidung zwischen Gebrauchswert und Tauschwert auf die Poli
tik, 

die Lehre vom fabrizierten, endogenen Willen der Mehrheit, 
die kritische Sicht auf die geringe politische Rationalität der Wähler und auf 
die Unzulänglichkeiten der Politiker 

sowie insgesamt die Grundlegung einer realistischen Demokratielehre und 
einer primär marktorientierten Ökonomischen Theorie der Demokratie. 

Zudem verdient Schumpeters Lehre die gebührende Berücksichtigung ihres zeit
geschichtlichen Kontextes. Seine Demokratietheorie kann man als eine zwar 

skeptische, aber im Kern realistische- Verarbeitung von Schwächen demokrati
scher Politik in den 20er, 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts lesen. Hand 
aufs Herz: Bestand denn zu der Zeit, in der Schumpeters Kapitalismus, Sozialismus 
und Demokratie niedergeschrieben wurde, Ende der 1930er und Anfang der 1940er 
Jahre, wirklich Anlass zu einer wesentlich optimistischeren Demokratietheorie? 
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Kapitel11 
Ökonomische Theorie der Demokratie: Anthony Downs 

Max Weber und Joseph Schumpeter haben der Demokratietheorie den Markt 
hinzugefügt. Der Markt und der in ihm waltende Wettbewerb wirken beiden 
Theoretikern zufolge in der Politik im Prinzip segensreich. Weber zufolge fördert 
der Wettbewerb die Auslese und Schulung kompetenter politischer Führer. Und 
nach Schumpeter gewährleistet der Konkurrenzkampf um die Wählerstimmen 
die Aus- bzw. Abwahl von Amtsinhabern, die die Macht erlangen, über öffentli
che Angelegenheiten mit Anspruch auf gesamtgesellschaftliche Verbindlichkeit 
zu entscheiden. 

Allerdings wirken Markt und Konkurrenz in der Demokratie keineswegs 
immer so wie erhofft. Vor allem die moderne Ökonomische Theorie der Politik 
steuert den Nachweis bei, dass das Verhältnis von Demokratie und Markt in der 
Politik grundsätzlich instabil ist (Riker 1982). Das soll bei der Vorstellung der 
kritischen Theorien der Demokratie ausführlicher erörtert werden (Kapitel 15). 
Auf dem Weg dahin empfiehlt es sich allerdings Zwischenstation zu machen. Vor 
allem Anthony Downs' An Economic Theory of Democracy (1957) kommt hierfür in 
Frage, ein weiterer Klassiker der Politischen Theorie (Kaiser 2007) und ein bahn
brechendes Werk der Theorie der rationalen Wahl (Grofmann 1993a). Webers 
und Schumpeters Theorie weiterführend, zeigt Downs, dass die Kandidaten für 
politische Führungspositionen nur Aussicht auf Erfolg haben, wenn ihr Angebot 
der Verteilung der Präferenzen der Wählerschaft entspricht und zugleich das 
Angebot der Konkurrenz übertrifft. Anthony Downs, Jahrgang 1930, ist mit sei
nem Demokratiebuch ein Mitbegründer der "Ökonomischen Theorie der Politik" 
geworden. Ihr Markenzeichen ist die Übertragung des Kosten und Nutzen abwä
genden egoistisch-rationalen Akteurs von der Wirtschafts- auf die Politiktheorie 
(Braun 1999, Behnke 2006). 

11.1 Downs und Schumpeter 

Ähnlich wie Schumpeter rückt Downs den Zusammenhang von Parteienwettbe
werb, Wahlen und Präferenzen der Wähler ins Zentrum der Demokratiebetrach
tung. Allerdings fügt Downs eine genauere Demokratiedefinition und eine exak
tere Analyse der Angebots- und Nachfrageseite des demokratischen Marktes 
hinzu. Wie bei Schumpeter sind auch für Downs Wettbewerb und Wahlen konsti
tutive Elemente der Demokratie. Demokratisch ist ein Regierungssystem für 
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Downs, wenn es vier Bedingungen erfüllt: 1) ein entwickelter Parteienwettbe
we~b und die Vergabe politischer Fühnmgspositionen auf der Grundlage allge
memer Wahlen, 2) m periodischen Abständen stattfindende Wahlen, deren Zeit
pu~kte nicht allein durch die Regierungspartei festgelegt sein dürfen, 3) allge
memes Wahlrecht der erwachsenen Bevölkerung (wobei jedoch Abstriche in 
Hinblick auf ein eingeschränktes Wahlrecht von Frauen und von im Inland 
wohnhaften Bürgern ausländischer Staatsangehörigkeit zulässig sind), sodann 
ein gleiches Wahlrecht und insbesondere gleiches Stimmrecht und 4) die Akzep
tanz der Wahlergebnisse, insbesondere der Verzicht der Gewinner und der Ver
lierer der Wahl auf illegale und gewaltförmige Mittel (Downs 1957a: 23f.). 

Downs knüpft mit seiner Theorie der Demokratie ausdrücklich an Schumpe
ter~ K~fitalism~s, Sozialismus und Demokratie an. Dieses Werk habe ihm die "Inspi
ration und dte "Grundlage" gegeben {Downs 1957a: 28, 284f., 1995). Und wie 
Schumpeter hat auch Downs für die normative Demokratielehre nichts übrig. 
Vom Gemeinwohl sprächen bei der Politikanalyse ausgerechnet diejenigen, die 
ansonsten die Annahme zugrunde legten, die Individuen maximierten ihren 
Eigennutz. Auch gegen die Auffassung, die Regierenden und die Regierten han
delten aus gemeinwohlorientierten Motiven, erhebt Downs seine Stimme. Wie 
Schumpeter plädiert er für eine "zynischere Sicht der Dinge" {Downs 1993: 197): 
Man ~olle bei der Analyse des Politischen tunliehst von hauptsächlich eigenin
teressiertem_ Handeln ausgehen. Dort würden gesamtgesellschaftliche Belange 
normalerwe1se nur als Nebenprodukte von Handeln, das auf private Ambitionen, 
:"ie ~acht- ode~ Vorteilserwerb, gerichtet ist, gewahrt werden. Downs überträgt 
m semer Theone der Demokratie die Vorstellungswelt der Wirtschaftswissen
schaften, insbesondere das Konzept des rational handelnden, d.h. Kosten und 
Nutzen abwägenden und den Eigennutz maximierenden Konsumenten und 
Produktanbieters, auf den Parteienwettbewerb und die Beziehungen zwischen 
Regierungen, Parteien und Wählern. Politik wird aus diesem Blickwinkel als ein 
komplexes Tauschsystem" (Lehner 1981: 21) betrachtet, als ein politischer M:rkt, 
auf dem jeweils eigennutzmaximierende Unternehmen (vor allem politische 
Parteien) und Käufer (vor allem Wähler) interagieren. 

Allerdings gibt es zwischen Schumpeters und Downs' Ansatz beträchtliche 
Unterschiede. Downs verankert seine Demokratietheorie viel stärker in der Wirt
schaftswissenschaft als Schumpeter. Doch fügt er im Vergleich zu dem viel bele
seneren Schumpeter aus benachbarten Disziplinen nur kleinere Portionen hinzu. 
Schumpeter verwendet ebenfalls wirtschaftswissenschaftliches Instrumentarium. 
Aber er reichert es viel stärker mit soziologischen, politikwissenschaftlichen und 
sozialpsychologischen Komponenten an. Downs deutet die Demokratie mit Hilfe 
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des methodologischen Individualismus und der Theorie rationaler Wahl als einen 
Prozess, in dem individuelle Akteure, wie die Wähler, und Kollektivakteure, 
beispielsweise politische Parteien und Regierungen, ihre Wahl vor allem nach der 
Maximienmg ihres erwarteten Eigennutzes treffen. Schumpeter ist methodelo
gisch weniger festgelegt. Und er wendet vor allem die Idee des Kampfes von 
Unternehmern um Marktanteile und die Unterscheidung zwischen Gebrauchs
und Tauschwert auf die Politik an. Allerdings - und das ist ein weiterer Haupt
unterschied zu Downs - geht Schumpeter von einer geringen Rationalität der 
Wähler aus. Downs hingegen unterstellt den Bürgern mehr oder minder große 
Informiertheit und Befähigung zur rationalen Auswahl von Entscheidungsalter
nativen. Downs' Wähler sind grundsätzlich kompetente Nutzenmaximierer. 
Schumpeters Wähler aber sind dazu nicht befähigt. Mehr noch: In der Politik 
neigen sie zur Regression. 

11.2 Demokratie als Markt für Nutzenmaximieter 

Die Demokratie als Markt für Nutzenmaximieret ist eine Modellvorstellung, eine 
gedankliche Konstruktion, mit der Downs grundlegende Strukturen und Vor
gänge der Politik genauer herausarbeiten will. In diesem Modell handeln die Ak
teure ausschließlich auf Basis des Abwägens von Entscheidungsalternativen 
unter besonderer Berücksichtigung ihrer jeweiligen optimalen Kosten-Nutzen
Bilanz. Dabei unterstellt Downs zunächst, dass die Handelnden- vor allem Wäh
ler, Parteien und Regierung nahezu vollständig über die Entscheidungsal
ternativen und deren Konsequenzen informiert sind. Beim zweiten Zugriff wird 

diese Annahme zugunsten der Annahme aufgegeben, dass im Zeichen von Unge
wissheit gehandelt wird. Ferner nimmt Downs an, dass ein Akteur diejenige 
Verhaltensalternative wählt, deren Nutzen die Kosten am weitesten übertrifft. 
Zudem geht Downs überwiegend von einem Zweiparteiensystem aus, überdies 
von einem Mehrheitswahlrecht in einem Einerwahlkreis, sodann davon, dass die 
Politiken der Parteien auf einer Ideologie-Dimension, die durch eine Links-rechts
Skala gemessen wird, angeordnet und bewertet werden können. Ferner nimmt er 
an, dass sich die Wähler nur um die nächste Wahl kümmern und die Kandidaten 
nur nach Machterwerb oder Machterhalt streben. Überdies legt er die Annahme 
zugrunde, dass die Positionen der um die Macht Kandidierenden hinlänglich klar 
sind und von den Wählern berücksichtigt werden. 

Im Lichte des Rationalitätsprinzips gewinnen Demokratie, Parteienwett
bewerb, Parteiprogramme und Parteinamen, Wählerverhalten und die Beziehung 
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zwischen Wählern und Regierungen neue Konturen. Downs hat seinen Ansatz 
wie folgt auf den Punkt gebracht: "Unsere Hauptthese ist, dass Parteien in demo
kratischen politischen Systemen analog zu Unternehmern in einer profit
orientierten Wirtschaftsordnung sind" (Dovvns 1957a: 295). llire Politik richte sich 
nach dem jeweils günstigsten Nutzen-Kosten-Verhältnis von Politikalternativen. 
Maßgebend für sie sei der Wahlsieg bzw. der Machterhalt Deshalb setzten sie auf 
Stimmenmaximierung. Politische Parteien wollten nicht Wahlen gewinnen, um 
Politik zu machen; sie formulierten vielmehr Programme und Lösungsvorschlä
ge, um Wahlen zu gewinnen. Mithin verhielten politische Parteien sich anders als 
es ihre Selbstdarstellung oder Gemeinwohltheorien nahelegen. Politische Parteien 
seien Unternehmen, die Produkte als Mittel zur Erzielung von politischem Ge
winn, nicht um der Produktewillen herstellten. Wie in Marx' Kapitalismuskritik 
und wie bei Schumpeters politischem Unternehmer, der mit Stimmen statt mit Öl 
handelt, zählt in Downs' Politikanalyse nicht primär der Gebrauchswert, sondern 
der Tauschwert. Konkrete politische Maßnahmen und Programme, Rechtferti
gungen und dergleichen mehr zählen vor allem hinsichtlich ihres Tauschwertes 
für das Streben nach Stimmenmaximierung zwecks Machtgewinn oder Machter
halt Parteinamen und -etiketten sind in Downs' Theorie abkürzende, Informati
onskosten sparende Orientierungszeichen für die Wähler. Und politische Ideolo
gien haben dort die Funktion, Präferenzen für bestimmte materielle Politiken -
wiederum informationskostensparend- zusammenzufassen. 

Aus der Hypothese der stimmenmaximierenden Parteien leitet Downs eine 
Reihe von Aussagen ab. Der ersten Hauptaussage zufolge richtet sich die Motiva
tion von Parteimitgliedern vor allem darauf, den im Ämtererwerb und Machter
halt liegenden Nutzen zu erlangen (Downs 1957a: 296). Deshalb formulierten sie 
ihre Politik als Mittel zum Zweck des Machterwerbs und -erhalts und nicht als 
Instrument, um bestimmte politische Projekte zu verwirklichen. Das ist die These 
vom Primat des Ämtererwerbs und des Machterhalts und die der untergeordne
ten Rolle der inhaltlichen Politikgestaltung. Auf sie hätte sich der ehemalige Bun
despräsident Richard von Weizsäcker berufen können, als er die politischen Par
teien als machtversessen und machtvergessen kritisierte (von Weizsäcker 1992, 
Hofmann und Perger 1992). 

Die zweite These von Downs formuliert das Medianwählertheorem: In ei
nem Zweiparteiensystem mit glockenförmig verteilten Wählerpräferenzen und 
einer einzigen politisch-ideologischen Dimension- bei Downs eine Rechts-links

Achse sowie bei vollständiger Information aller Beteiligten konvergieren die 
Politikpositionen der Parteien bei der Position des Medianwählers, weil dort das 
Maximum an Stimmen zu gewinnen ist. (Der Medianwähler ist derjenige Wähler, 
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der die Wählerschaft in zwei gleich große Gruppen zu seiner Rechten und seiner 
Linken teilt.) Das ist die These von der weitreichenden Politikkonvergenz der 
Parteien. Auf sie hätte sich Johannes Agnoli berufen können, als er die Volkspar
teien des modernen Verfassungsstaates als "die plurale Fassung einer Einheits
partei" anprangerte (Agnoli 1967: 40). Bei Downs hat die Konvergenzthese aller
dings, im Unterschied zu Agnoli, keine gesellschaftskritische Funktion, sondern 

eine empirisch-analytische. Sie soll einen erklärungsbedürftigen Sachverhalt der 
OS-amerikanischen Politik der 1950er Jahre aufklären: Die amerikanischen Par
teien neigten dazu, den Wähler ähnliche oder fast identische Politikangebote zu 

machen. Sie benahmen sich wie "Allerweltsparteien" (Kirchheimer 1965). Downs 

zeigt, warum das so ist. 
Downs' dritte Ableitung aus der Stimmenmaximierungsthese besagt Fol

gendes: In einem Zweiparteiensystem ist die Politik (im Sinn von Policy) der 

Parteien erheblich diffuser als in einem Vielparteiensystem, ferner ist die Politik 
konkurrierender Parteien ähnlicher und weniger direkt mit einer politischen 

Ideologie verknüpft als in einem Vielparteiensystem. Hier haben wir sie: die 

These der Entideologisierung im Zweiparteiensystem und die der dauerhaften 

Ideologisierung in Vielparteiensystemen (Bell1965). 
Der vierten Hypothese zufolge ist die Politik einer Regierung, die aus einer 

Koalition besteht und in einem Vielparteiensystem agiert, weniger integriert und 

inkonsistenter als die einer Regierung im Zweiparteiensystem. Ferner unterneh

me eine Koalitionsregierung in einem Vielparteiensystem weniger Anstrengun

gen, grundlegende gesellschaftliche Probleme zu lösen. Hier feiert die These von 

der besseren Problemlösungsfähigkeit der Zweiparteiensysteme fröhliche Ur

stände, die allerdings, wie das KapitellS lehrt, der Revision bedarf. 
Die fünfte These nimmt den Aufstieg neuer Parteien ins Visier. Nach Downs 

entstehen neue Parteien, wenn eine von drei Bedingungen gegeben ist: 1) eine 

größere Wahlrechtsreform, 2) ein tiefgreifender Wandel in der Stimmung der 

Wählerschaft, typischerweise infolge von großen Umwälzungen wie Krieg, Revo

lution, Hyperinflation oder schwerer Depression oder 3) ein Zweiparteiensystem, 

in dem eine Partei einen gemäßigten Standpunkt in einer wichtigen Streitfrage 

einnimmt und Teile ihrer Mitgliederschaft eine Splitterpartei formen, um die 

Mutterpartei zur Annahme eines extremeren Standpunktes zu zwingen. 

Schlussendlich sind zwei weitere Hypothesen zu den Wirkungen von Par

teien auf die Staatstätigkeit erwähnenswert. Der ersten These zufolge neigen in 

der Demokratie die Regierungen viel stärker zur Umverteilung von den Reichen 

zu den Armen. Und die zweite Aussage behauptet, die demokratischen Regie

rungen förderten die Produzenten stärker als die Konsumenten. 
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11.3 Von rationalen Bürgern und rationalen politischen Parteien 

Die Stimmenmaximierungsthese ist aber nur eine Hauptthese in Downs' Werk. 
Die zweite Hauptthese besagt, dass sich die Bürger auch in der Politik rational 
verhalten, wie ein homo oeconomicus. Dieser These zufolge spielen die Bürger in 
Wirtschaft und Politik nur eine einzige Rolle: die des rational abwägenden, Kos

ten und Nutzen bedenkenden Konsumenten. So eigennutzorientiert wie bei Fra
gen des Konsums oder der Produktion sind die Bürger auch in der Politik. Und 
so wie sie ihre Kauf- oder Konsumentscheidungen auf Kosten-Nutzen-Ab

wägungen gründen, so handeln sie auch als Wähler oder Politiker. 
Das wirft die Frage auf, wie das Abwägen erfolgt. Downs zufolge basieren 

die Abwägung der Entscheidungsalternativen seitens der Wähler sowie der Ver

gleich und die Bewertung der zur Wahl stehenden Kandidaten und Parteien auf 

dem erwarteten Parteiendifferenzial ("expected party differential"). Das erwarte
te Parteiendifferenzial ist die Differenz zwischen dem Nutzen, den der Wähler 

vom Sieg der Partei A hat, und dem Vorteil, den er beim Sieg der Partei B erlangt. 

Kann der Wähler von A mehr Nutzen als von B erwarten, stimmt er für A; hat er 

von B mehr Nutzen zu erwarten als von A, bekommt B seine Stimme. Ist das 

erwartete Parteiendifferenzial gleich null, ist der Wähler indifferent. Bleibt alles 
Sonstige gleich, wird er sich der Wahl enthalten. 

Wie berechnet ein Wähler sein erwartetes Parteiendifferenzial? Downs zu

folge hängt dies von drei Größen ab: erstens vom derzeitigen Parteiendifferenzial 
("current party differential"), zweitens von einem Trendfaktor und drittens vom 

Vergleich des Ist-Zustandes mit dem Zustand, der durch eine für den Wähler 

ideale Regierungspartei gegeben wäre. Die wichtigste Größe unter diesen Ein
flussfaktoren ist das derzeitige ParteiendifferenziaL Es ist definiert als Differenz 

zwischen dem Nutzen, den der Wähler gegenwärtig aus der Tätigkeit der Regie

rungspartei zieht, und dem, den er durch die Regierungstätigkeit der derzeitigen 

Oppositionspartei voraussichtlich erlangen würde. Hinzu kommt - modifizie

rend - der Trendfaktor. Dieser berücksichtigt wichtige Ereignisse innerhalb einer 

Wahlperiode, so beispielsweise den Bonus, den ein Wähler einer neu ins Amt 

kommenden Regierung für Fehler zu Beginn der Amtsperiode gibt. Der dritte 
Faktor basiert auf einem Leistungsvergleich, bei dem der Wähler den Nutzen, 

den er von seiner idealen Regierungspartei erwartet, mit dem vergleicht, den er 

aus der Regierungspartei oder einer anderen Partei erzielen würde. 
Bis hierher unterstellt Downs die Existenz eines Zweiparteiensystems und 

vollständige Information der Akteure. Komplizierter sind die Verhältnisse in 

einem Mehrparteiensystem und dort, wo die Wählerschaft schlechter informiert 
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und folglich mit mehr Ungewissheit und Irrtumswahrscheinlichkeit konfrontiert 
ist. Überdies müssen im Mehrparteiensystem zusätzlich die Erfolgschancen der 
von den Wählern bevorzugten Partei und die der anderen Parteien berücksichtigt 
werden. Bei Koalitionsregierungen kommt eine weitere Komplikation hinzu, weil 
nun die Koalitionschancen der jeweils bevorzugten Parteien, ihr Gewicht in der 
Koalition und die Folgen, die all dies für die Politik der Koalitionsregierung hat, 
abzuwägen sind. Noch unübersichtlicher wird die Lage, wenn die Informations
basis sehr schmal und die Ungewissheit besonders groß ist. Beides kann nur 
hilfsweise überbrückt werden, beispielsweise durch Orientierung an Propaganda 
und Werbung einer Partei, an Wahlempfehlungen einzelner Ratgeber oder öffent
licher Instanzen oder durch Orientierung an den politischen Ideologien der Par
teien. Das bedeutet allerdings, dass die Politikanbieter, insbesondere die Parteien, 
bei den Wählern nicht fixe, unverrückbare Präferenzen vorfinden, sondern beein
flussbare. Das erweitert den Spielraum der Parteien: Wahlen können sie nicht nur 
durch Anpassung an den Medianwähler gewinnen, sondern auch dadurch, dass 
sie durch Worte und Taten die Präferenzen der Wähler zu ihren Gunsten ändern 

(Hindmoor 2005). 
Was müssen Parteien tun, wenn sie im Sinne von Downs rational handeln 

wollen? Und wovon hängt der Erfolg der Stimmenmaximierungspolitik ab? 
Downs zufolge kommt es vor allem auf die Verteilung der Wählerpräferenzen 
und einige andere Faktoren an. Wie schon erwähnt, bedient er sich hierbei einer 
vereinfachenden Annahme: Die Präferenzen der Wähler bildet er auf nur einer 
Dimension des politischen Raumes ab, nämlich einer Links-rechts-Skala. In Wirk
lichkeit ist der politische Raum komplexer, doch erleichtert die Annahme der 
Eindimensionalität die Analyse. Gleiches erhofft sich Downs von der Ausklam
merung politisch-institutioneller Bedingungen des Willensbildungs- und Ent
scheidungsprozesses. Im Rahmen dieser Vorgaben muss vor allem nach der Ver
teilung der Präferenzen der Wählerschaft zwischen ein- und zweigipfliger Vertei
lung unterschieden werden. Eine eingipflige Verteilung ist beispielsweise gege
ben, wenn die große Mehrheit der Wählerschaft sich in der Mitte der Links
rechts-Skala einstuft und jeweils kleiner werdende Wählergruppen zum rechten 
oder linken Pol der Skala neigen. In diesem Fall ergibt sich bei graphischer Dar
stellung näherungsweise eine glockenförmige Verteilungskurve, wenn man die 
Links-rechts-Skala auf der Waagerechten abträgt und die Häufigkeit, in der die 
jeweiligen Positionen auf dieser Achse in der Wählerschaft anzutreffen sind, auf 
der Senkrechten: Die meisten Wähler finden sich in der Mitte des politisch
ideologischen Spektrums, nach links und rechts nehmen die Häufigkeiten ab und 
nähern sich an den Polen jeweils asymptotisch der Waagerechten. Bei eingipfliger 
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Verteilung der Präferenzen veranlasst die Konkurrenz zwischen zwei Parteien 
beide dazu, in ihrer Politik (im Sinne von Policy) auf der Links-rechts-Skala eine 
Position möglichst nahe unter dem Gipfelpunkt der Verteilung anzustreben, weil 
nur in diesem Bereich optimale Chancen zur Stimmenmaximierung gegeben 
sind. In diesem Fall nähern sich die Parteien programmatisch und ideologisch 
einander an - bis zum Extremfall ihrer Deckungsgleichheit Dann hat man per
fekte "Allerweltsparteien" im Sinne von Otto Kirchheimer (1965) vor sich: kon
gruente Parteien, die identische Güter anbieten - vielleicht noch in unterschiedli
cher Verpackung. 

In der Praxis kennzeichnet die eingipflige Verteilung von Wählerpräferen
zen am ehesten eine moderne Industriegesellschaft mit einem dicken Mit
telstandsbauch. Eine zweigipflige Verteilung hingegen kommt beispielsweise in 
einer zerklüfteten bipolaren Klassengesellschaft zustande. In diesem Fall ist die 
Verteilungskurve nicht glockenförmig; vielmehr hat sie zwei Gipfelpunkte, bei
spielsweise einen weit links und einen weit rechts von der Mitte. Bei dieser Ver
teilung und bei Zugrundelegung eines Zweiparteiensystems markiert einer der 
beiden Gipfelpunkte jeweils die bestmögliche Position für die Stimmenmaxi
mierungsstrategie der konkurrierenden Parteien, denn dort sind jeweils die meis
ten Stimmen zu gewinnen. Bleibt alles Übrige gleich, werden die Parteien be
strebt sein, sich mit ihren Programmen und ihrer Politik auf der Links-rechts
Achse möglichst nahe an einem dieser Gipfelpunkte zu platzieren. Unter diesen 
Bedingungen ist die politisch-ideologische Differenz zwischen den Parteien sehr 
groß, im Gegensatz zur eingipfligen Verteilung, in der Politikkonvergenz vor
herrscht. 

Was tun politische Parteien, wenn sie Regierungsmacht erworben haben 
und erhalten wollen? Um diese Frage beantworten zu können, muss man Downs' 
Parteiendefinition kennen. Sie ist ausschließlich auf Ämtererwerb und Ämterer
halt zugeschnitten: "a political party is a team of men seeking to control the go
verning apparatus by gaining office in a duly constituted election" (Downs 1957a: 
25)- eine politische Partei ist eine Vereinigung von Personen, die danach strebt, 
durch den Machterwerb in verfassungsgemäß abgehaltenen Wahlen den Regie
rungsapparat in ihre Verfügungsgewalt zu bringen. Downs zufolge setzt die Re
gierung einerseits diejenigen Vorhaben um, die bei Berücksichtigung von Stim
menzugewinn und -verlust besser als die Alternativvorhaben abschneiden. In der 
Regel führe dies dazu, die Einkommen eher von den Reichen zu den Armen 
umzuverteilen als in entgegengesetzter Richtung (Downs 1957a: Kapitel 10). 
Andererseits berücksichtigten demokratische Regierungen die organisationskräf
tigen, stimmenmächtigen und konfliktfähigen Produzenteninteressen eher als die 
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schwächeren Konsumenteninteressen (ebd.: Kapitel 13). Hinzu komme, dass die 
Wähler aus ärmeren Schichten meist vor den hohen Kosten der Informationsbe
schaffung über das Tun und Lassen der Parteien zurückschreckten und deshalb 
häufig nicht wählten. Doch hierdurch verminderten sie ihr Gewicht für das Kal
kül der konkurrierenden Parteien und der Regierung (ebd.: KapitellO). 

11.4 Rationale Wahl und rationale Nichtwahl 

Downs' Demokratie-Schrift enthält auch eine aufrüttelnde Kosten-Nutzen
Analyse der politischen Beteiligung. Sie wirft die Frage auf, ob sich für einen 
rationalen Wähler das Wählen überhaupt lohnt. Bei rationaler Wahl beteiligen 
sich im Prinzip nur die W abiberechtigten an einer Abstimmung, bei denen der 
erwartete Nutzen der Mitwirkung (N), multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit 
(p), dass ihre Stimmen die entscheidenden sind, die Kosten der Stimmabgabe (K) 
übersteigt, beispielsweise die Kosten für zuverlässige Information über das An
gebot der Parteien. Der erwartete Nettonutzen der Wahlbeteiligung (U) ergibt 
sich demnach aus der Formel U=N*p-K. 

In einer großen Demokratie ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Stimme 
eines Wählers die entscheidende ist, nahe Null, während die Kosten der Informa
tionsbeschaffung und der Teilnahme an der Wahl erheblich größer sind. Insoweit 
müssten die W abiberechtigten bei rationaler Wahl sich für die Nichtwahl ent
scheiden. Dennoch wählt ein beträchtlicher Teil von ihnen. Warum kommt es zur 
Paradoxie des Wählens? Downs' Antwort- und mit Abwandlungen die Antwort 
vieler anderer nach ihm - läuft im Kern darauf hinaus, dass noch andere Fakto
ren auf die Wahlbeteiligung einwirken, insgesamt zugunsten der Wahl und zu
lasten der Nichtwahl. Da ist zum einen der "Nutzen der Wahlen an sich" (Behnke 
2006: 483), der durch die Demokratie entsteht, und da ist zum anderen ein "De
mokratieobolus" (ebd.): Die Beteiligung an der Wahl hat den Sinn, einen wenn 
auch kleinen Beitrag zur Erhaltung demokratischer Wahlen zu leisten. Der Net
tonutzen der Wahlbeteiligung errechnet sich demnach aus der Formel U=N*p
K+D+S, wobei "D" für den Demokratieobolus und "S" für sonstige der Wahlbe
teiligung förderliche Konstellationen stehen. Diese allerdings sind nicht mehr im 
engeren Sinne der Eigennutzmaximierung zu fassen. Hier endet offensichtlich die 
Weisheit des Downs'schen Ansatzes der rationalen Wahl ("Rational Choice"). 
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11.5 Würdigung der Ökonomischen Theorie der Demokratie 

In vielerlei Hinsicht ist Downs' Theorie radikal. Schonungslos durchleuchtet sie 
die demokratische Politik und dekonstruiert optimistische Lehren vom mündi
gen, aufgeklärten Bürger als Grundlage der Demokratie. Ohne zu zögern, setzt 
Downs sich auch über wohlklingende Selbstdarstellungen und Rechtfertigungen 
der Demokratie und ihrer Fürsprecher hinweg. Besonderes Interesse verdient 
sodann sein Bestreben, im Rahmen einer allgemeinen Theorie gesellschaftlichen 
Handeins die Analyse des Wirtschaftlichen mit der des Politischen zu verbinden. 
Überdies ist Downs' Theorie keineswegs nur deduktiv, auch wenn ihr Autor 
bisweilen mit diesem Anspruch kokettiert, so in seinen "Bekenntnissen", in de
nen er behauptet, dass die Ökonomische Theorie der Demokratie "größtenteils auf 
extensiven logischen Deduktionen aus einigen einfachen Prämissen wirtschafts
wissenschaftlichen Denkens beruht" (Downs 1998: ix). In Wirklichkeit sind 
Downs' Prämissen Theoriekonstrukte, die Alltagserfahrungen verallgemeinern, 
so die des rational ignoranten (weil Informationsbeschaffungskosten einsparen
den) Wählers (ebd.). Mehr noch: Die erfahrungswissenschaftliche Komponente 
von Downs' Theorie ist sogar kräftig ausgeprägt. Das zeigen vor allem die prin
zipiell überprüfbaren Ableitungen aus der Theorie. Ein Beispiel ist die These, die 
ideologische Distanz zwischen Parteien sei im Zweiparteiensystem geringer als 
im Vielparteiensystem. 

Ein Weiteres kommt der Ökonomischen Theorie der Demokratie zugute: Sie 
ist eine sparsame Theorie, also ein Gedankengebäude, das mit vergleichsweise 
wenigen Begriffen, Hypothesen und sonstigem Aufwand einen beträchtlichen 
Ertrag an Einsichten, Beschreibungen und Erklärungen liefert. 

Die Ökonomische Theorie der Demokratie geht vom methodelogischen In
dividualismus aus, d.h. von dem Theorieprogramm, das gesellschaftliche Struk
turen und Prozesse mit Hilfe von Aussagen über individuelle Motivationen und 
Handlungen erklärt, im Unterschied zu Altemativtheorien, wie der marxistischen 
Politischen Ökonomie, die Aussagen über soziale Strukturen nicht auf individuel
les Verhalten, sondern auf Eigenschaften dieser Strukturen und der gesellschaftli
chen Organisation zurückführen ("methodologischer Holismus"). Im methodolo
gischen Individualismus hat mancher Beobachter einen besonderen Vorteil der 
Ökonomischen Demokratietheorie gesehen. 

Gleichviel, ob man dem methodelogischen Individualismus anhängt oder 
nicht, unbestritten ist Downs' Ökonomische Theorie der Demokratie ein großer Wurf 
(Grofman 1993b, Heinernarm 1999). Einer ihrer Förderer, Charles Lindblom, der 
drei renommierte Verlage dazu bewegen konnte, dem noch gänzlich unbekann-
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ten Downs für An Economic Theory of Democracy einen Vertrag anzubieten, obwohl 
diese Schrift von ihrem Verfasser nur als Entwurf seiner Dissertation gedacht 
war, behielt mit seiner Voraussage Recht, es handele sich um einen Meilenstein 
der Forschung (Almond 1993, Downs 1993). Downs' Demokratieschrift hat inte
ressante und fruchtbare Hypothesen zur weiteren Erforschung demokratisch 
verfasster Politik entwickelt. 

Hinzuzufügen ist, dass Downs seine Demokratietheorie mit drei zusätzli
chen Hypothesen abschließt, die aus dem Zusammenwirken der beiden Grund
hypothesen - Stimmenmaximierung der Parteien und rationales Wahlverhalten 
der Wähler - resultieren. Die zwei wichtigsten dieser Hypothesen sollen auf
grund ihrer großen Bedeutung für die Parteien- und Staatstätigkeitsforschung 
erwähnt werden. Der ersten These zufolge tendieren stimmenmaximierende Par
teien im Fall der Konfrontation mit rational handelnden Wählern dazu, nach 
ihrem Wahlerfolg so viele Wahlversprechen oder Programme zu verwirklichen, 
wie sie nur können. Das ist die Grundform der Mandatetheorie, die viele Jahre 
nach Dmvns' Demokratieschrift den Test vergleichender Analysen bestand (Klin
gemann u.a. 1994). Deren Hauptbotschaft zufolge halten die Parteien nach der 
Wahl weitgehend die Versprechen ein, die sie vor der Wahl den Wählern gege
ben haben. 

Erwähnung verdient sodann die zweite Hypothese, die Downs als "Proposi
tion Nr. 24" vorträgt. Ihr zufolge behalten politische Parteien in der Regel ihre 
ideologischen Positionen bei - sofern sie nicht drastische Niederlagen erfahren. 
Im letzteren Fall passen sie ihre Ideologie derjenigen Partei an, die ihnen diese 
Niederlage zufügte. Eine hübsche Hypothese! Sie passt beispielsweise zur Be
schreibung und Erklärung des Wegs der SPD zum Codesherger Programm von 
1959, oder dafür, die Anpassung der britischen Labour Party unter Tony Blair an 
Politikpositionen der Mitte und der Conservative Party zu erklären (Zohlnhöfer 
2008). 

Doch nicht nur Lob wurde Downs' Demokratietheorie zuteil, sondern auch 
Kritik (Grofman 1993a, Braun 1999). Manche Experten haben Downs sogar ve
hement kritisiert. Das Menschenbild der Theorie sei nicht in Ordnung, so wurde 
geklagt. Vor allem sei es unverträglich mit den Funktionsvoraussetzungen einer 
Demokratie, die doch den sozialverträglichen homo politicus erfordere. Andere 
warfen Downs vor, man könne die Politik nicht in Analogie zu einem kompetiti
ven Markt begreifen (Fetscher 1984: 198f.). Die Politik sei vielmehr ein oligopo
listischer Markt, auf dem sich wenige Parteien tummelten, die obendrein nicht 
weiter aufschnürbare Pakete von Programmen oder politischen Konzeptionen 
feilhielten (ebd.). Überdies fehle die Analyse des Konsensus über die Spielregeln, 
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ohne die es keine funktionsfähige Konkurrenzdemokratie gebe (ebd.). Das trifft 
ins Schwarze! In der Tat ist ein Basiskonsens erforderlich, sonst hält sich niemand 
an die Spielregeln. Fehlt ein solcher Konsens, funktioniert eine nach Downs' Mo
dell konfigurierte Demokratie nicht länger (Habermas 1992). 

Andere Kritiker setzen noch grundsätzlicher an. Downs' Ansatz sei von 
Grund auf falsch und basiere auf weit hergeholten Axiomen. Besser sei es, induk
tiv vorzugehen und von der Empirie aus zu verallgemeinern. So lautet der Kern
satz eines Kritikers, der Parteienforschung primär aus institutionalistischer und 
kulturalistischer Tradition betreibt (Rogers 1959). Downs hielt Rogers entgegen, 
er hantiere nicht mit Axiomen, sondern mit Hypothesen im Rahmen von Model
len (Downs 1959). Selbst wenn man seine Verteidigung akzeptiert, bleiben mo
dellimmanente Widersprüche und Erklärungsdefizite der Hypothesen, die aus 
der Ökonomischen Theorie der Demokratie abgeleitet werden (Lehner 1981: 36f., 
McLean 1987: Kp. 3). Ihrem egozentrischen Entscheidungsmodell entgehen insti
tutionelle und kulturelle Bedingungen von Politik (Lehmbruch 1975a: 250ff., 
Grofman 1993b). 

Die These vom rationalen Wähler beispielsweise ist eine heroische Vereinfa
chung. Mehr noch: Sie führt irre in einem von Land zu Land unterschiedlichen 
Ausmaß. Am unschädlichsten ist sie dort, wo der politische Markt relativ flüssig 
ist und die Wähler nur schwach an sozialmoralische Milieus gebunden sind. Das 
ist in den USA weit mehr als in Europa gegeben. Aber selbst dort ist der 
Downs'sche Wähler bei der Berechnung der Distanzen zwischen seinen Präferen
zen und den Politikpositionen der Parteien "kognitiv völlig überfordert" (Kaiser 
2007: 633). Auch darf man bezweifeln, ob wirklich alle Wähler ihre ureigenen 
Präferenzen kennen, sofern sie überhaupt klare politische Vorlieben entwickelt 
haben. Auch passt das Konstrukt der rationalen, vorwiegend an kurzfristigen 
Streitfragen und Themen orientierten Wähler umso schlechter, je stärker die 
Wählerbindung an sozialmoralische Milieus klassenspezifischer, konfessioneller 
oder sprachgruppenbezogener Art ist. Zudem überschätzt Downs das Machtstre
ben. Seine These vom Vorrang des Wahlsiegziels vor der Durchsetzung politi
scher Programme kann nicht voll überzeugen. In funktionierenden Demokratien 
sind Wahlgewinner in der Regel an Fragen politischer Gestaltung interessiert und 
bewerten diese mitunter höher als den Machterhalt oder den Machterwerb (Bud
ge/Keman 1990). Außerdem haben Regierungen unterschiedlicher parteipoliti
scher Zusammensetzung höchst unterschiedliche Politiken in Gang gesetzt 
(Castles 1982)- auch auf die Gefahr hin, Wählerstimmen nicht in ausreichendem 
Maße zu gewinnen oder Stimmen zu verlieren. 
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Überdies hat man Downs' Auffassung von politischen Parteien und vom 
Parteiensystem kritisiert. Wichtiger als die gesamte Wählerschaft jeder Partei sei 
der jeweilige Kern aus "politischen Investoren" im Sinne derjenigen Kemwähler
schaften, die ihre Partei auf ein Handeln verpflichten können, das nur einen eng 
begrenzten Satz von für ihre Investorinteressen möglichst optimalen Politikre
sultaten zulässt (Ferguson 1995). 

Gemessen am Stand der Forschung zum Wählerverhalten und zu den politi
schen Parteien ist Downs' Analyse des Verhältnisses von Wählern und Parteien 
nicht komplex genug. Ihr fehlt die angemessene Berücksichtigung des Ineinan
dergreifens von fünf Bestimmungsfaktoren des Wählerverhaltens: 1) Parteiidenti
fikation, d.h. die längerfristige Nähe oder Feme eines Wählers zu einer Partei, 2) 
Orientierung der Wähler an Streitfragen, 3) Problemlösungskompetenz der Par
teien, 4) Wertschätzung der Kandidaten der Parteien durch die Wähler und 5) 
sozialstrukturell begründete Bindungen der Wählerschaft. Spätestens an dieser 
Stelle erweist sich das Rationalitätsprinzip als ein Mittel von nur begrenzter 
Tauglichkeit für den Weg zur empirisch exakten Analyse des Wählerverhaltens. 
Überdies wird man dem löblichen V arsatz von Downs, die Analyse der Ökono
mie und der Politik in einer allgemeinen Theorie zu verbinden, entgegenhalten 
müssen, dass dieses Gedankengebäude in normativer Hinsicht verkürzt ist: Rati
onale Akteure im Sinn von Downs haben streng genommen keine hinreichenden 
Gründe, die demokratischen Spielregeln einzuhalten (Habermas 1999b). 

Ferner vereinfacht die Politikanalyse der Ökonomischen Theorie der Demokratie 
zu sehr. Downs' Modellwelt des Politischen ist dünn besiedelt. In ihr tummeln 
sich Wähler, Parteien und Regierungen. Am Rande kommt noch das Wahlrecht 
ins Spiel. Gev.iss spiegelt diese Auswahl eine gewollte Vereinfachung wider. 
Aber sie bleibt eine heroische Vereinfachung. Geopfert wird ihr die Berücksichti
gung all jener politischen Institutionen und Vorgänge, die zwischen Regierungen 
und Wählern, neben den Regierungen und im Vorfeld der Wahlhandlungen von 
Parteien und Wählern wirken (Grofman 1993b). Und keine Rolle spielen in ihr 
auch die Hüter und Künder der Verfassung, die Verfassungsgerichte. 

Auch bei theorieimmanenter Betrachtung ist Downs' Theorie nicht gegen 
Kritik gefeit. Zwei Einwände verdienen besondere Beachtung. Der erste betrifft 
die unaufgelöste Spannung zwischen der wettbewerbs- und der oligopol
theoretischen Fundierung von Downs' Theorie. Wenn Parteien Oligopolisten 
sind, kommt der Nutzen des Wettbewerbs, auf den Downs setzt, wahrscheinlich 
nicht zustande, weil Anbieter auf Oligopolistischen Märkten die Konsumentenin
teressen vernachlässigen können (Stmm 1992). Den zweiten zentralen Einwand 
gegen den Kern von Downs' Modell kann man mit Brennan/Lomasky (1993) so 
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formulieren: Der Kosten und Nutzen abwägende Akteur, der homo oeconomicus, 
ist ein vernünftiges Modell für Entscheidungen über den persönlichen Konsum, 
aber unzulänglich für die Beschreibung und Erklärung von Wahlhandlungen in 
öffentlichen Angelegenheiten. Das lehrt im Übrigen auch Downs' Erklärung, 
warum Wähler wählen, obwohl dies im strengen Sinn nichtrational ist. Zudem 
beruft sich Downs an einer entscheidenden Stelle zu Unrecht auf Schumpeter. 
Schumpeter begriff individuelle Präferenzen nicht als exogene Größen, sondern 
als endogene Produkte des politischen Prozesses. Das ist bei Dm·ms nicht ausge
schlossen, aber meist argumentiert er mit fixen individuellen Präferenzen. Das 
Gegenargument hierzu lautet: Präferenzen werden im politischen Prozess über
haupt erst geformt und können in Manipulations-, aber auch in Lernprozessen 
verändert werden. 

Problematisch ist außerdem Downs' Annahme, dass Politiker hauptsächlich 
um politische Unterstützung konkurrierten. Das vernachlässigt autonome Ambi
tionen von Machthabern, wie ideologie- oder programmorientiertes Handeln. 
Ferner werden andere Handlungsorientierungen außer Acht gelassen, beispiels
weise Affekt oder Tradition, absolut gesetzte Werte oder systematische Abwä
gung von Zwecken und Mitteln sowie von Zwecken gegen die Mittel (Weber 
1976). Eine weitere Annahme ist problematisch, nämlich die Unterstellung, die 
Stimmberechtigten im demokratischen Prozess seien in allen entscheidenden Be
langen und entscheidenden Institutionen repräsentiert. Doch viele wichtige Ent
scheidungen von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung werden nicht im Parteien
oder im Regierungssystem getroffen, sondern außerhalb des Wählerzugriffs, 
beispielsweise im Zusammenspiel von Verbänden und Staat, in den Entschei
dungsgremien einer Zentralbank oder in den Gremien einer autonomen Verfas
sungsgerichtsbarkeit Insoweit ist die Ökonomische Theorie der Demokratie bei 
Downs obgleich anregend, aufregend und innovativ nicht überall auf festem 
Grund gebaut, sondern zum Teil auf sandigem Boden. 
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Kapitel12 
Die Demokratietheorie der Pluralisten 

Downs' Ökonomische Theorie der Demokratie spiegelt Erfahrungen wider, die ihr 
Verfasser mit der Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika der 1950er 
Jahre und der weltweiten Expansion demokratischer Staatsformen nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges gemacht hatte. Diese Erfahrungswelt teilt die im 
vorliegenden Kapitel porträtierte pluralistische Demokratietheorie. Ihre Architek
tur ist allerdings gänzlich anderer Art: Nicht rationale Wahl und schlaues Kosten
Nutzen-Kalkül von Individual- und Kollektivakteuren sind ihre Schlüsselgrößen, 
sondern Vielgliedrigkeit, Interessengruppen und Parteien von mehr oder minder 
rationaler Art, Akteurskonstellationen, politische Institutionen und politische 
Kultur. 

Ihren ersten Auftritt hatte die pluralistische Demokratietheorie als Lehre 
vom Gruppenpluralismus. Das Drehbuch schrieben vor allem Arthur F. Bentley 
(1908) und David B. Truman (1951) anhand der Politik in den USA. Ablauf und 
Inhalt von Politik konnten, Bentley und Truman zufolge, hauptsächlich auf Ko
operation, Konflikt und Machtverteilung zwischen organisierten Interessen zu
rückgeführt werden. Der Gruppenpluralismustheorie lag ferner die Überzeugung 
zugrunde, dass grundsätzlich alle Interessen artikuliert und organisiert werden 
können und somit ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Interessen, 
gleichviel ob diese manifest oder latent sind, erreichbar ist. 

12.1 Pluralismus 

Diese Annahme hielt der Analyse der Verfassungswirklichkeit allerdings nicht 
Stand (Offe 1972). Gegen sie sprechen große Unterschiede im Artikulations- und 
Organisationsvermögen. Unüberhörbar singen "die himmlischen Chöre" im 
"pluralistischen Himmel" mit "einem starken Oberklassenakzent", so E.E. 
Schaltschneiders klassische Pluralismuskritik (1960: 35). Andere Akzente setzen 
aber die modernen Spielarten der Pluralismustheorie, aus denen in Nordamerika 
die Beiträge von Robert A. Dahl herausragen und in Deutschland die Schriften 
von Ernst Fraenkel (1898-1975) für einen größeren Kreis stehen, zu dem bei
spielsweise auch Ernst-Wolfgang Böckenförde (2004), Horst Dreier (2006) und 
mit besonderer Betonung des Freiheitsbegriffs Hans Kelsen (1929, 1955) gezählt 
werden können (vgl. Dreier 1999, Jestadt/Lepsius 2006). Der Schlüsselbegriff der 
"Pluralisten" - der freiheitsbefördernde Pluralismus, bei Fraenkel mitunter 
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"Neopluralismus", zwecks Abgrenzung vom antistaatlichen Pluralismusbegriff 
bei Harold Laski - meint allgemein Vielgliedrigkeit, insbesondere vielgliedrige 
soziale und politische Ordnungen und Willensbildungsprozesse. Die Gegenstü
cke sind monistische Herrschaftssysteme, etwa autoritäre oder totalitäre politi
sche Systeme, und dualistische Herrschaftsordnungen, beispielsweise rigide 
Klassengesellschaften. In pluralistischen politischen Systemen hingegen werden 
die Regierenden gezügelt, und zwar insbesondere durch Recht und institutionelle 
Kontrollen der öffentlichen Gewalten, und dort genießen die Bürger und ihre 
Verbände ein hohes Maß an Autonomie. 

Die Pluralisten betonen zudem die Vielgliedrigkelt der intermediären, zwi
schen Staat und Gesellschaft vermittelnden Institutionen. i)berdies favorisieren 
sie die freie Meinungsbildung und Willensäußerung und den freien organisatori
schen Zusammenschluss zu Interessenvertretungen. Zudem ist die Streuung der 
Machtressourcen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft anstelle von Machtkon
zentration eines ihrer heiligen Güter (Vanhanen 1997 und 2003). 

12.2 Leitmotive und Ziele 

Die pluralistische Demokratietheorie hat mit der klassisch-liberalen Theorie re
präsentativer Demokratie zwei Hauptziele gemeinsam. Sie will jegliche autoritäre 
und totalitäre Herrschaft verhindern. Sie will aber zugleich jede demokratisch 
gewählte Exekutive und die sie tragende Mehrheit in der Legislative zügeln. Das 
bringt die Pluralismustheorie in Gegensatz sowohl zu allen affirmativen Theorien 
vom autoritären oder totalen Staat als auch zu jenen Demokratielehren, die größ
ten Wert auf Bildung und Durchsetzung eines möglichst homogenen Volkswil
lens legen, wie Rousseaus Volkssouveränitätslehre. 

An zwei weiteren Fronten kämpfen die Vertreter der pluralistischen Demo
kratietheorie. Nachdrücklich befürworten sie die Repräsentativverfassung. Un
mittelbare Demokratie nach Art der Volksversammlungsherrschaft ist ihnen 
ebenso ein Gräuel wie die majoritäre populistische Demokratie. Ihr Leitmodell ist 
"die Repräsentation der Wähler durch verantwortliche Repräsentanten" (Neu
mann 1986b: 133), nicht direkte Volksherrschaft. Die Pluralisten stehen deshalb 
auch in Gegnerschaft zur Theorie und Praxis ,,der Unverantwortlichkeit einer auf 
dem Führerprinzip beruhenden politischen Macht", so Neumanns Spitze gegen 
die Theorie der Führerdemokratie (Neumann 1986c: 259). Überdies kritisieren die 
Pluralisten die These, dass eine bestimmte soziale Klasse, wie das Bürgertum 
oder die Arbeiterbewegung, die Demokratiegarantie sei, wie noch Barrington 
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Moore (1966) und von ihm inspirierte Autoren meinten, beispielsweise Ruesche
meyer u.a. (1992) und Acemoglu/Robinson (2006). Die maßgeblichen Größen sind 
für die Pluralisten vielmehr Vielgliedrigkeit der Sozialstruktur und der Politik 
sowie freie, transparente, faire, wettbewerbsmäßige Willensbildung und Ent
scheidungsfindung. Auch sorgen sich die Pluralisten um die effektive Chance 
aller Teilhabeberechtigten, an der Willensbildung gleichberechtigt und wohlin
formiert teilzunehmen (Dahl1997a, 1997b). 

Die pluralistische Demokratietheorie gliedert sich in zwei Theoriefamilien. 
Die erste Theoriefamilie argumentiert gesellschaftszentriert und betont die Input
Seite der Politik, insbesondere die politischen Prozeduren. Diese Theoriefamilie, 
die "liberal-prozeduralistische Demokratietheorie" (Schaal 2006), ist vor allem im 
angloamerikanischen Sprachraum beheimatet und hat in Robert Dahl ihren 
Hauptvertreter. Die zweite Theorierichtung ist stärker staatszentriert und staats
freundlich, sofern bestimmte Gütekriterien erfüllt sind wie Verfassungsstaatlich
keit, Sozialstaatlichkeit und Kampfparität zwischen den Streitparteien. Ein ein
drucksvolles Beispiel dieser Theorierichtung entstammt der Feder von Ernst 
Fraenkel (1999, 2007). 

12.3 Die gesellschaftszentrierte Theorievariante: Robert A. Dahl 

Die Staatsverfassungen der Länder, die sich selbst als "Demokratie" beschreiben, 
sind für Robert Dahl reale, aber unvollkommene Demokratien. Für sie hat er den 
Begriff Polyarchy geprägt (Dahl1971, 1997b, 2006: 63ff.). 

Polyarchie 
"Polyarchie" heißt sinngemäß "Regieren eines Staates oder einer Stadt durch die 
Vielen". In dieser Bedeutung wurde der Begriff schon lange vor Dahl gebraucht. 
Der erste war, soweit ersichtlich, J.H. Alstedius, ein Denker des 17. Jahrhunderts. 
Alstedius hatte die Polyarchie als eine Ordnung bestimmt, in der die höchste 
Macht beim Volk lag (Maier 1985: 190). So ging auch Ernest Barker vor, der den 
Polyarchie-Begriff ebenfalls schon vor Dahl verwendet hatte (Barker 1964). Dahl 
gab der "Polyarchy" (Dahl/Lindblom 1953: 272ff.) oder 11polyarchischen Demo
kratie" (Dahl1998: 90) jedoch eine abgewandelte Bedeutung. Mit diesen Begriffen 
meinte er die mit allgemeinem Männer- und Frauenwahlrecht ausgestatteten 
modernen Repräsentativdemokratien (Dahl1997c: 95). Das sollte den Unterschied 
zur älteren Repräsentativdemokratie mit eingeschränktem Wahlrecht und die 
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Differenz zu den älteren, meist kleinstaatliehen Demokratien mit schwachen 
Repräsentativstrukturen, Parteien und Verbänden betonen. 

Der "Polyarchy"-Terminologie ist überdies eine kritisch-aufklärerische Funk
tion zugedacht. Sie soll signalisieren, dass die verfassungsstaatlichen Demokratien 
in Amerika und Europa dem Ideal einer vollständigen Demokratie nicht genügen. 
Dieses Ideal hat Dahl fünffach bestimmt, nämlich durch 1) zielgenaue, wirksame 
Partizipation, 2) gleiches Wahlrecht und Stimmengleichheit insbesondere bei den 
entscheidenden Abstimmungsstufen, 3) aufgeklärten Wissensstand, 4) finale 
Kontrolle der Agenda der Politik durch den Demos und 5) Inklusion aller ab
stimmungsfähigen erwachsenen Staatsbürger (Dahl1998: 38f., 1989: 108ff.). 

In der Verfassungswirklichkeit entpuppen sich selbst die besten Demokra
tien nur als Polyarchie. Eine Polyarchie ist ein politisches Regime, dessen Grund
form Dahl prozedural und institutionell bestimmt. Die Kernvariablen sind Parti
zipation und Wettstreit ("contestation"). "Partizipation" meint die politische 
Beteiligung des Großteils der erwachsenen Bevölkerung an der Erörterung öffent
licher Angelegenheiten und an Wahl und Abwahl der Volksvertreter bzw. der 
Inhaber der höchsten Staatsämter. Und "Wettstreit" bedeutet uneingeschränkte, 
wettbewerbsförmige Interessenartikulation und -bündelung, politische Willens
bildung und Entscheidungsfindung. Die Partizipation der erwachsenen Bevölke
rung unterscheidet die Polyarchien von exklusiveren Herrschaftsordnungen. 
Dort sind die Regierung und die Opposition auf eine kleinere Gruppe beschränkt. 
"Kompetitive Oligarchie" nennt Dahl dieses Regime. Das zweite Merkmal, der 
"Wettstreit", unterscheidet die Polyarchie von Regimen, deren politische Wil
lensbildung und Entscheidungstindung restriktiv, nicht wettbewerblieh organi
siert sind, beispielsweise moderne autoritäre Regime. Diese unterteilt Dahl in 
"geschlossene Hegemonien" ("closed hegemonies") und "inklusive Hegemo
nien" ("inclusive hegemonies"), je nachdem ob die politischen Beteiligungsrechte 
nur wenigen zustehen oder vielen. 

Indikatoren der Polyarchie 
Wer die "Polyarchien" genauer erfassen will, kann dies anhand der Hauptmerk
male tun, die Dahl mit dichatomisierten und rangskalierlen Indikatoren gemes
sen hat. Es sind dies 1) Wahl und Abwahl der Amtsinhaber, 2) regelmäßig statt· 
findende freie und faire Wahlen, 3) ein inklusives Wahlrecht in dem Sinne, dass 
alle im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte befindlichen Staatsbürger bei der Wahl 
der Amtsinhaber aktiv stimmberechtigt und 4) passiv wahlberechtigt sind, 5) 
freie Meinungsäußerung. 6) Informationsfreiheit und 7) Organisations- und Koa-
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litionsfreiheit zur Bildung politischer Parteien und Interessengruppen (Dahl1971: 

238ff., 1998: 86f., 1998: 220ff.). 
Demokratie im Sinne der Polyarchie wird prozedural und institutionell de

finiert, nicht über bestimmte Politikresultate. "Government of the people and by 
the people" spielt für die Lehre von der Polyarchie mithin die zentrale Rolle, 

nicht "government for the people". Allerdings liegt die Annahme zugrunde, dass 

"gute" Prozeduren und Institutionen in der Regel "gute", gemeinwohldienliche 
Ergebnisse zeitigten. Die Prozeduren und Institutionen der Polyarchie können 
aber unterschiedlich sein, beispielsweise mehrheits- oder konkordanzdemokra

tisch, direkt- oder repräsentativdemokratisch, föderalistisch oder einheitsstaatlich 

(Coppedge 1995). Das Polyarchiekonzept ist insoweit demokratietypneutraL 
Welche Befunde die Messung der Polyarchie zutage fördert, lässt sich am 

besten an Dahls Polyarchy ablesen. In diesem Buch hatte Dahl am Ende der 1960er 

Jahre 26 polyarchische Demokratien, drei Spezialfälle mit größeren wahlpoliti
schen Einschränkungen und sechs Beinahe-Polyarchien identifiziert. Zu den 

Polyarchien zählte Dahl insbesondere die wirtschaftlich entwickelten westlichen 

Industrieländer und einige andere Staaten. Dabei handelte es sich einerseits um 

Australien, Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Finnland, 

Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kanada, Österreich, Luxem

burg, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen und Schweden. Aus dem Kreis 

jenseits der europäischen und englischsprachigen Staaten gehörten andererseits 

Costa Rica, Indien, Israel, Jamaika, Japan, der Libanon, die Philippinen, Trinidad 

und Tobago sowie Uruguay zur Kerngruppe von Dahls echten Polyarchien. Zu 

den Beinahe-Polyarchien gehörten Ende der 1960er Jahre Kolumbien, die Domi

nikanische Republik, Malaysia, die Türkei, Venezuela und Zypern (Dahl 1971: 

238ff., 248). 
Länder mit erheblichen wahlpolitischen Einschränkungen waren, Dahl zu

folge, vor allem die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie 

Chile. In der Schweiz wurde das Frauenwahlrecht bei nationalen Wahlen erst 

1971 eingeführt, und in den USA waren zum Zeitpunkt der Messung (Ende der 

1960er Jahre) noch wahlpolitische Regelungen zum Nachteil der farbigen Bevöl

kerung in Kraft, vor allem in den Südstaaten. Das änderte sich in den nachfol

genden Dekaden. Doch bis zum heutigen Tag diagnostiziert Dahl am Fall USA 

potenziell antidemokratische Charakterzüge: Die Brechung des volldemokrati

schen Prinzips durch den Bundesstaat rechnet er hierzu, die aus zwei Kammern 
zusammengesetzte Legislative, ferner die richterliche Nachprüfung von demo

kratisch beschlossenen Gesetzen, sodann den Präsidentialismus und schließlich 

das Wahlkollegsystem bei Präsidentschaftswahlen (Dahl2001). Dass solche Insti-
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tutionen große politische Wirkungen haben, steht für Dahl außer Zweifel: Die 
amerikanische Demokratie hat zwar tatsächlich die Herausbildung tyrannischer 
Mehrheiten verhindert, aber die Herrschaft konzentrierter Minoritäten erleichtert, 
damit die Ungleichheit des Einkommens, des Vermögens, des Status und der 
Chancen aufrechterhalten und die USA zu einem Land gemacht, das weniger 

egalitär als andere Polyarchien ist (Fabbrini 2003: 124). Und bis heute liebäugelt 

Dahl mit der Ausweitung der Demokratie in die Arbeitswelt- "workplace de
mocracy" ist das Stichwort (Mayer 2001), was Distanz zur amerikanischen Politi
schen Ökonomie und zugleich eine gewisse Nähe zur Theorie der Sozialen De

mokratie anzeigt, die im nächsten Kapitel erörtert wird. 

Funktionsvoraussetzungen 
Der Kreis der Polyarchien ist mittlerweile größer geworden. Das zeigen Messun
gen im Anschluss an Dahl (Coppedge/Reinicke 1990) und in Weiterführung sei

nes Ansatzes beispielsweise bei Vanhanen (2003). Davon wird in den Kapiteln 22, 

24 und 25 dieses Buches wieder die Rede sein. An dieser Stelle ist nur dies der 

Demokratietheorie von Dahl hinzuzufügen: Sie ist vielgliedrig. Sie ist, in Dahls 

Worten, zugleich "normativ, empirisch, philosophisch, sympathisierend, kritisch, 
historisch, utopieorientiert" (1989: 8, Übersetzung d. Verf.). Auch umfasst sie weit 

mehr als die Messung demokratischer politischer Systeme und die Nachzeich

nung ihrer Entwicklung. Dahl erkundet auch die Funktionsvoraussetzungen, die 

Gefährdungen und die Paradoxien der Demokratie (Dahl 1971: 200ff., 1997b: 

lOlf., 2000). Da dieses Thema im Kapitel 24 ausführlich erörtert wird, genügt an 

dieser Stelle der Hinweis, dass Dahl den sozialökonomischen Voraussetzungen, 

aber auch politisch-kulturellen Faktoren, eine Schlüsselrolle für die Herausbil

dung und Aufrechterhaltung stabiler Demokratien zuschreibt. Zu den günstigs

ten Voraussetzungen, unter denen unvollkommene Demokratien (im Sinne der 

Polyarchie) zustande kommen, gehört eine "MDP-Gesellschaft" (Dahl1989: 251). 

"M" steht für modern im Sinne eines hohen Standes ökonomischer und sozialer 

Modernisierung, "D" für dynamisch und "P" für eine pluralistisch gegliederte 

Gesellschaft und eine Politik, in der die "Machtressourcen" im Sinne von Vanha

nen (2003) weit gestreut sind. 
An anderer Stelle hat Dahl die Liste der wichtigsten Funktionsvorausset

zungen der Demokratie erweitert. Essenzielle Voraussetzungen der Demokratie 

sind demnach 1) die Kontrolle des Militärs und der Polizei durch gewählte Amts

inhaber, 2) starke demokratische Grundüberzeugungen und eine demokratische 

politische Kultur, ferner 3) das Fehlen einer Intervention einer demokratiefeindli

chen fremden Macht. Als günstige Demokratiebedingungen gelten zudem 4) eine 
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moderne Marktökonomie und Gesellschaft sowie 5) eine kulturell relativ homo
gene Gesellschaft ohne scharf voneinander abgegrenzte und im Konflikt mitein
ander liegende Subkulturen (Dahl 1998: 146ff.). Besonders ungünstig sind die 
Voraussetzungen für die Demokratie, wenn all diese Bedingungen nicht erfüllt 
sind oder wenn gar ihr Gegenteil gilt. Zu den ungünstigen Bedingungen zählt 
Dahl im Übrigen auch die Globalisienmg und die Europäisienmg: Beide verrin
gerten den Spielraum für demokratisch legitimierte nationalstaatliche Weichen
stellungen und verlangten Kompensation durch mehr Demokratie auf subnatio
naler Ebene (Dahl 1999). 

12.4 Die staatszentrierte Theorievariante: Ernst Fraenkel 

Ernst Fraenkel gilt mittlerweile als Klassiker des Neopluralismus (Buchstein/ 
Göhler 2005: 159ff.). Das ist die Endstation eines langen Weges, der ihn "vom 
Sozialismus zum Pluralismus" führte (Göhler 1996 und Buchstein/Göhler 2000). 
Bis in die 1930er Jahre war Fraenkel ein linksorientierter Theoretiker eines "for
mal-pluralistischen Klassenparteienstaates" (Erdman 1998: 236), der durch "kol
lektive Demokratie" (Fraenkel 1999b), so sein 1929 empfohlenes, den Geist des 
liberalen Korparatismus atmendes Rezept, bzw. durch "dialektische Demokratie" 
(Fraenkel1999c), so die Version von 1932, zu veredeln war. Im Exil, in den USA, 
wohin Fraenkel vor dem für ihn lebensbedrohlich gewordenen NS-Staat geflohen 
war, der aus dem Umschlag der "dialektischen Demokratie" der Weimarer Re
publik bis 1930 in die "autoritäre Demokratie" der Präsidialregime von 1930 bis 
1933 hervorgegangen war (Fraenkel1999c), wandelte er sich zum Verfechter der 
parteienstaatlichen "parlamentarisch-pluralistischen Demokratie" (Erdmann 
1988: 235). Und zwar mit Präferenz für das britische und das US-amerikanische 
Modell, gehöriger Distanz zur französischen Variante und schärfster Kritik am 
autoritären und am totalitären Staat, so ist hinzuzufügen (Fraenkel 1991, 2007). 
Für diese Positionen warb Fraenkel auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland 
mit Nachdruck (Steffani 2000). Dabei entwickelte er eine Variante der pluralisti
schen Demokratielehre, die, im Unterschied zu Robert Dahl und vielen anderen 
US-amerikanischen Demokratietheoretikem, dem Staat, auch dem sozial geziel
ten Staatseingriff, sowie dem Tun und Lassen der Interessengruppen eine viel 
größere Rolle zuschrieb. Besonderen Wert maß Fraenkel hinfort auch dem a
posteriori-Gemeinwohl bei, dem im Nachhinein ermittelbaren Gemeinnutz im 
Unterschied zum a-priori-Gemeinwohl. 

Die Demokratietheorie der Pluralisten 

Von der stärkeren Neigung zum Staat zeugt allein schon Fraenkels definito
rischer Erstzugriff auf die pluralistische Demokratie. Dahl definiert sie über Par
tizipation und offene, freie Willensbildung. Fraenkel hingegen begreift die plura
listische Demokratie als Staatsverfassung oder "Staatsgebilde" (Fraenkel 1991d: 
326). Dieses Staatsgebilde unterscheidet sich von anderen Staatsverfassungen 
gnmdlegend: durch die Pluralität, die Legitimierungsweise der Herrschaft, die 
Struktur der Gesellschaft und des Regierungssystems sowie den Vorrang des 
Rechtsstaates. Fraenkels demokratietheoretischer Bezugspunkt ist der Idealtypus 
einer konstitutionellen Demokratie, nämlich "des autonom legitimierten, hetero
gen strukturierten, pluralistisch organisierten Rechtsstaates" (Fraenkel 1991d: 
326). Dessen Gegenstück ist die Diktatur. Ihr Idealtyp ist bestimmt durch hetero
nome Legitimität, homogene Strukturierung, monistische Ordnung und ein unter 
dem Vorbehalt des Politischen stehendes Recht, wie im Falle des nationalsozialis
tischen "Doppelstaates" (Fraenkel1984) oder der DDR-Justiz. 

Fraenkels Demokratie-Diktatur-Vergleich reflektiert die Erfahrungen mit der 
nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland, dem Stalinismus und den westli
chen Verfassungsstaaten, allen voran den USA und Großbritannien. Den Demo
kratie-Diktatur-Vergleich exemplifizierte er an der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Bundesrepublik Deutschland der 1950er, 1960er und 1970er 
Jahre. Die politische Ordnung der Bundesrepublik stufte er als autonom legiti
miert ein. Sie erfüllte damit eines von Fraenkels Gütekriterien einer guten Herr

schaftsordnung: "Im Gegensatz zu einer heteronom legitimierten Demokratie, die 
sich befähigt erachtet und berufen fühlt, ein Gemeinwohl zu verwirklichen, von 
dem unterstellt wird, daß es vorgegeben, absolut gültig und objektiv erkennbar 
sei (a-priori-Gemeinwohl), begnügt sich die autonom legitimierte Demokratie mit 
dem Anspruch, im Rahmen und unter Beachtung der allgemein gültigen abstrak
ten Prinzipien der Gerechtigkeit und der Billigkeit durch Verhandlungen, Dis
kussionen und Kompromisse zur Förderung des Gemeinwohls durch Lösung 
konkreter Probleme beizutragen, die ( ... ) maßgeblich durch pragmatische Erwä
gungen bestimmt werden (a-posteriori-Gemeinwohl)" (Fraenkel l991d: 330). 
Ferner zeichnete sich die Bundesrepublik nach Fraenkel durch heterogene Struk

turierung aus, insbesondere durch ein vielgliedriges Staatsvolk einer pluralisti
schen Gesellschaft. Diktaturen hingegen, wie die DDR, pflegten das Leitbild des 
homogenen Staatsvolkes. Hinzu kam der Unterschied zwischen Monismus und 

Pluralismus der Herrschaftsorganisation. Die Herrschaftsordnung der Bundesre
publik kennzeichnete Fraenkel als eindeutig pluralistisch: Vielgliedrigkeil in 
Staat, Gesellschaft und im intermediären Bereich waren ihre Kennzeichen- im 
Unterschied zur vollständig oder tendenziell monistischen Struktur des Politi-
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sehen in der Diktatur. Der Rechtsstaat schließlich - Fraenkels viertes Kriterium 
unterschied die Bundesrepublik ebenso eindeutig von der DDR: Recht und 
Rechtswegestaat bekamen im Westen Deutschlands Vorrang, im Gegensatz zur 
politisierten Gesellschaft wie jener der DDR, in der das Recht unter dem Vorbe
halt des Politischen stand. 

Fraenkels Demokratietheorie verknüpft die Vielgliedrigkeil von Staat und 
Gesellschaft mit dem Verfassungsstaatsgedanken und dem Prinzip grundrechts
orientierter, anti-tyrannischer Zügelung der Volksherrschaft. Ebenso klare Ak
zente setzt sie beim Demos-Begriff, beim Blick auf die Interessengruppen und bei 
der Bestimmung der Rolle des Staates. 

Hinsichtlich des Demos unterscheidet Fraenkel vier Perspektiven: konserva
tiv, liberal, faschistisch und pluralistisch. Der Konservatismus begreift den De
mos als "eine historisch gewachsene, organische Einheit", als eine "transper
sonalistische ,Gestalt' mit einem eigenen einheitlichen Willen, in dem sich entwe
der der durch seine Einmaligkeit ausgezeichnete ,Volksgeist' manifestiert oder 
eine volonte generalezur Entstehung gelangt" (Fraenkel199ld: 344). Die liberale 
Staats- und Gesellschaftstheorie hingegen sieht im Demos "die Summe der zwar 
in einem einheitlichen Staate lebenden, im übrigen aber weitgehend isolierten 
Individuen, die bestrebt sind, in niemals abbrechenden, rationale Argumente 
verwertenden Auseinandersetzungen und Diskussionen zu einer einheitlichen 
Meinung über alle öffentlichen Angelegenheiten zu gelangen" (ebd.: 344). Der 
faschistische Demos-Begriff betont demgegenüber "eine amorphe Masse von 
Angehörigen eines politischen Verbands, in dem mittels einer manipulierten, die 
moderne Reklametechnik verwertenden Massenbeeinflussung ein durch den 
Konformismus der Lebensgewohnheiten und Denkweisen gekennzeichneter 
consensus omnium hergestellt wird, dessen charakteristische politische Aus
drucksform die acclamatio ist" (ebd.: 344f.). Der pluralistische Demos-Begriff 

schließlich fokussiert auf die "Angehörigen der in den verschiedenartigsten Kör
perschaften, Parteien, Gruppen, Organisationen und Verbänden zusammenge
faßten Mitglieder einer differenzierten Gesellschaft, von denen erwartet wird, 
daß sie sich jeweils mit Erfolg bemühen, auf kollektiver Ebene zu dem Abschluß 
entweder stillschweigender Übereinkünfte oder ausdrücklicher Vereinbarungen 
zu gelangen, d.h. aber mittels Kompromissen zu regieren" (Fraenkel1991d: 345). 

Der Einbau der Interessenverbände in die Demokratietheorie 
Die pluralistische Demokratietheorie berücksichtigt auch die politischen Parteien 
und die Interessenverbände systematisch und bewertet sie neu. Die Interessenor
ganisationen würdigt sie in der Regel sogar positiv. Damit steht die pluralistische 
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Demokratietheorie in Opposition zur Kritik an den Interessenverbänden in den 
Federalist Papers, in Rousseaus Lehre, im Marxismus, im Liberalismus und in 
älteren und neueren konservativen Staatslehren. Zwar feiern die Pluralisten die 
Verbände nicht. Dazu kennen sie deren Egozentrik zu gut. Ferner ist den Pluralis
ten die Warnung vor der möglichen "Herrschaft der Verbände" (Eschenburg 
1955) zulasten des Gemeinwohls geläufig. Doch im Gegensatz zu den Verbän
dekritikern erörtert die Pluralismustheorie, vor allem die des späten Fraenkel; 
auch stabilisierende Funktionen autonomer Interessengruppen und Parteien, 
wohingegen der marxistisch inspirierte Fraenkel der 1930er Jahre Interessenver
bände und Parteien noch weitgehend unter klassensoziologischen und klassen
kämpferischen Aspekten gedeutet hatte (Erdmann 1988: 235f.). Nur autonome 
Verbände und Parteien schützen, dem späten Fraenkel zufolge, die pluralistische 
Demokratie vor zwei Gefährdungen: vor neo-faschistischem Despotismus und 

vor Erstarrung in einem "wohlwollenden Despotismus" (Fraenkel 1991d: 352f.) 
als Folge von politischer Lethargie und Apathie. Voraussetzung für solche 
Schutzfunktionen der Interessengruppen und Parteien ist allerdings die Bereit
schaft und die Befähigung dieser Organisationen, nicht nur Sonderinteressen, 
sondern auch allgemeine Interessen zu vertreten. 

12.5 Kampfparität als staatliche Aufgabe 

Die Stabilisierungs- und Schutzfunktion von Verbänden erfordert auch die "Waf
fengleichheit" der verschiedenen Gesellschaftsgruppen (ebd.: 358). Für die Her
stellung von Kampfparität hat der Staat Sorge zu tragen. llim kommt es auch hier 
zu, als Hüter gemeinsamer Interessen zu wirken und dem "übermäßigen Einfluß 
oligopolistischer, wenn nicht gar monopolistischer Träger sozioökonomischer 
Macht" entgegenzutreten (ebd.: 358). Überdies muss der Staat sicherstellen, dass 
der Einfluss "all der Bevölkerungskreise nicht zu kurz kommt, die außerstande 
sind, zwecks Wahrung ihrer Interessen ausreichend machtvolle Verbände zu 
bilden und funktionsfähig zu erhalten" (ebd.: 358). 

An dieser Stelle wird Fraenkels Distanz zur gesellschaftszentrierten und 
staatsdistanzierten angloamerikanischen Pluralismustheorie besonders deutlich -
ebenso wie seine Nähe zur Demokratietheorie seines Kollegen und Mitstreiters 
Franz Neumann (Buchstein 1992b). Neumann hatte in den frühen 1950er Jahren 
die Auffassung vertreten, dass die moderne Demokratie die "Pluralität von freien 
Sozialverbänden auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens" voraussetzt, 
auf denen der Produktion, der Distribution, der Kultur und des Sports. Von ei-
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nem real existierenden Pluralismus könne man aber erst sprechen, so Neumann 
1949, wenn eine Balance, ein "Gleichgewicht der sozialen Kräfte" gegeben sei 
(Neumann 1986a: 181), ein Anklang an die austromarxistische Theorie vom 
"Gleichgewicht der Klassenkräfte" (Bauer 1970). Verwirklichbar sei dieses Gleich
gewicht letztlich nur durch sozialpolitische Interventionen des Staates, welche die 
Interessen der unteren Gesellschaftsschichten fördern und den Klassenkampf 
überwinden helfen. Hierfür benötigt man, so Neumann und später Fraenkel, 
unabhängige und autonome Sozial- und Wirtschaftsverbände sowie einen in 
sozial- und wirtschaftspolitischen Angelegenheiten gestaltungsmächtigen Staat. 

Die Erfüllung dieses Gestaltungsauftrags erfordert den Formwandel des 
Staates vom liberalen Rechtsstaat (der im Wesentlichen auf Ordnungspolitik 
beschränkt ist) zum sozialen Rechtsstaat (der über den liberalen Rechtsstaat hin
aus auch Aufgaben in der Arbeitswelt, der Gesellschaft und der Wirtschaft über
nimmt). Der liberale Rechtsstaat beschränkt sich darauf, die Rechtswege offenzu
halten und Rechtsschutz gegen Beeinträchtigungen der Freiheitssphäre seiner 
Mitglieder zu gewähren. Der soziale Rechtsstaat hingegen strebt nach ehrgeizige
ren Zielen: Er hat "prophylaktisch die Entstehung politischer, wirtschaftlicher 
und insbesondere sozialer Bedingungen zu verhüten, aus denen eine Gefährdung 
rechtsstaatlicher Prinzipien zu erwachsen vermag" (Fraenkel1991d: 359). 

I<raenkels Theorie der pluralistischen Demokratie reicht über die klassi
schen, die führerzentrierten und die am Markt ausgerichteten Demokratielehren 
hinaus. Sie erörtert nicht nur die Demokratie in großen Flächenstaaten, sondern 
auch den Wettbewerb der Parteien um Wähler. Außerdem diskutiert sie die be
deutende Rolle der Interessenverbände und befürw·ortet grundsätzlich den 
Staatseingriff in wirtschaftliche und gesellschaftliche Bereiche. Insoweit nähert sie 
sich der Lehre von der "Sozialen Demokratie", die im nächsten Kapitel erörtert 
wird. Überdies hat Fraenkels politisches Denken eine starke kulturtheoretische 
Komponente: Die Demokratie funktioniert nur richtig, wenn die politischen Eli
ten den "Tugendappell" (Buchstein 1998: 476) befolgen und die kulturellen Ge
meinsamkeiten groß genug sind, um einen belastungsfähigen "nicht-kontrover
sen Sektor" hervorzubringen. 

Demokratievoraussetzungen: "kontroverser" und "nicht-kontroverser Sektor" 
Fraenkels Pluralismustheorie fügt den älteren Demokratielehren die These hinzu, 
dass eine stabile Demokratie sowohl Konsens als auch Konflikt voraussetzt. Ent
scheidend ist die Kombination beider Komponenten, die Fraenkel erstmals 1932 
mit Hilfe des Begriffspaars "streitiger" und "unstreitiger Sektor" (Fraenkel1999c: 
505) und später mit der Unterscheidung zwischen dem "kontroversen" und dem 
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"nicht-kontroversen Sektor" beschreibt. Der nicht-kontroverse Sektor ist der zur 
Stabilität einer demokratischen Ordnung unverzichtbare Sockel an generellem 
Konsens. Zu ihm gehört die Bereitschaft und Befähigung zum Kompromiss. Die 
Basis des nicht-kontroversen Sektors ist politisch-kultureller Art (von Brünneck 
2007: 18ff.). Er beruht auf einem als gültig anerkannten Wertekodex, zu dem 
Fraenkel insbesondere Gebote der sozialen Ethik, Mindesterfürdernisse der sozia
len Gerechtigkeit und eine naturrechtliche Basis, aber auch Übereinstimmung 
über Verfahren zählt (Fraenkel2007). 

Zugleich hat jede offene politische Ordnung einen kontroversen Sektor. Die
ser ist das Terrain, auf dem die sozialen Träger der verschiedenen Interessen mit 
aller Härte zusammenprallen, der "Schauplatz ( ... ), auf dem im Zusammenprall 
und im Zusammenwirken der Partikularwillen um die bestmögliche Regelung 
einer künftigen Staats- und Gesellschaftsordnung gerungen wird" (Fraenkel 
1991e: 248). 

Die Grenzlinie zwischen dem kontroversen und dem nicht-kontroversen 
Sektor ist variabel. Sie ist Verschiebungen unterworfen, die ihrerseits Änderun
gen der politischen Kultur eines Landes widerspiegeln. Gleichwohl kann die 
Größenordnung beider Sektoren, die für die Stabilität des Gesamten erforderlich 
ist, näherungsweise bestimmt werden: Eine funktionierende pluralistische De
mokratie setzt voraus, dass der unstreitige Sektor weitaus größer als der streitige 
ist (ebd.: 248f.). Andernfalls bricht sie auseinander, so wie das der "dialektischen 
Demokratie" der Weimarer Republik beschieden war (Fraenkell999c: 505f.). 

12.6 Die Demokratietheorie der Pluralisten: eine Bilanz 

Zu den Stärken von Fraenkels Pluralismustheorie gehören ihr geschärfter Blick 
für Funktionsvoraussetzungen der pluralistischen Demokratie und ihr Gespür 
für potenziell stabilisierende Funktionen von gleichgewichtigen Arrangements 
zwischen Interessenverbänden und Staat. Sie laboriert aber auch an Schwächen. 
Dazu zählen manche Kritiker die Neigung, den Kollektivakteuren, beispielsweise 
den Verbänden, mehr Bedeutung zuzumessen als dem einzelnen Bürger. Das 
trug Fraenkel Kritik von radikalrepublikanischer Seite ein (Habermas 1992: 401f.). 

Hinzu kommt ein zweiter Einwand. Fraenkels Demokratietheorie ist von der 
Erfahrung des Zusammenbruchs der Weimarer Republik und des Totalitarismus 
kommunistischer und nationalsozialistischer Art zutiefst geprägt. Diesen Re
gimen stellt Fraenkel den Ist- und Soll-Zustand der westlichen Verfassungsstaa
ten gegenüber. Dabei gewinnen allerdings das Dichatomisieren und bisweilen 
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die Normativität Oberhand über die nüchterne vergleichende Bilanzierung von 
Soll- und Ist-Zuständen (Steffani 2000). Mitunter basiert Fraenkels Lob der politi
schen Institutionen der westlichen Demokratien vor allem auf der Wertschätzung 
ihrer Verfassungsnormen und ihres Selbstverständnisses, während die Realana
lyse der Demokratie, einschließlich ihrer Unzulänglichkeiten und Strukturschwä
chen, zu kurz kommt. Von diesem Einwand kann man Fraenkels wichtige Schrift 
über das amerikanische Regierungssystem nicht ganz ausnehmen auch nicht 
die Lobpreisung im letzten Satz dieses Buches: "Das großartigste Kunstwerk, das 
die westliche Hemisphäre hervorgebracht hat, sind die Vereinigten Staaten von 
Amerika" (Fraenkel1960: 347). 

Auch Fraenkels weiter oben skizzierter Vergleich der Bundesrepublik und 
der DDR ist nicht gegen jede Kritik gefeit: Er fußt teilweise auf der Gegenüber
stellung der überwiegend idealtypisierend porträtierten Bundesrepublik und der 
hauptsächlich realanalytisch beschriebenen DDR. 

Zudem bleibt der zentrale Begriff des "Waffengleichgewichts" zwischen den 
Gesellschaftsgruppen - nach Fraenkel eine Voraussetzung für eine gelingende 
Demokratie - klärungsbedürftig. Die Operationalisierung dieses Begriffs hat 
Fraenkel nicht entwickelt. Das ist Teil einer Schwäche seiner Demokratielehre: 
Ihre empirisch-analytische Untermauerung ist weniger tragfähig als die der -
empirisch breiter und vergleichend angelegten sowie genauer operationalisierten 
- angloamerikanischen Demokratietheorie eines Robert Dahl und seiner Schule 
(Coppedge/Reinicke 1990). 

Überdies fehlt bei Fraenkel ein - über die idealtypisierende Kontrastierung 
des britischen und des französischen Falls hinausgehender- systematischer Ver
gleich der verschiedenen Demokratieformen einschließlich der nichtmajoritären 
Demokratie. Weitgehend ausgeblendet bleiben auch die demokratieinternen Stör
anfälligkeifen und Destabilisierungspotenziale (siehe Kapitel 15). Zu kurz kommt 
in Fraenkels Demokratielehre ferner der kritische Blick auf die Unzulänglichkei
ten der realen Demokratien, die die angloamerikanische Theorie, allen voran 
Robert Dahl mit der Lehre von der Polyarchie, fest im Blick hat. Und schließlich 
ist in Fraenkels Werk nach 1940 nicht mehr viel von der Sensibilität für Machtfra
gen einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung übrig geblieben, die seine Analy
sen bis zum "Doppelstaat" (Fraenkel1984) auszeichnete (Narr/Stöss 2007). 

Allerdings ist den Vertretern der pluralistischen Demokratietheorien zugute 
zu halten, dass ihr Ansatz wirklichkeitswissenschaftlich begründete Revisionen 
zulässt - wenngleich dieser dann weniger glanzvoll als in Fraenkels Lehre nach 
1945 erscheint. Überdies können die pluralistischen Demokratietheorien sich 
gutschreiben, dass pluralistische Strukturen sich als offener erweisen, als es die 
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Kritiker vermuten. Ein Beispiel: In der Kritik spielte lange Zeit das Argument 
eine große Rolle, nicht<>pezialisierte, allgemeine Interessen, wie das Interesse an 
öffentlichen Gütern, beispielsweise an einer sauberen Umwelt, hätten weit größe
re Organisationsprobleme und eine beträchtlich geringere Konfliktfähigkeit als 
spezialisierte Interessen. Entsprechend gering sei die Durchsetzungschance all
gemeiner Interessen (Olson 1965, Offe 1972). 

Gerade die Artikulation und Organisation von Umweltschutzinteressen 
zeigt allerdings, wie offen die pluralistische Demokratie für allgemeine Interessen 
sein kann. Das Emporkommen ökologischer Bewegungen und Parteien insbe
sondere seit den 1970er und 1980er Jahren (Müller-Rommel 1993), die Ausbrei
tung des Umweltschutzgedankens bis weit in die etablierten Parteien hinein und 
der somit verstärkte Aufstieg von ökologischen Streitfragen im Parteienwettbe
werb sind hierfür schlagende Beispiele (Czada/Lehmbruch 1990). Obendrein ist 
die Pluralismustheorie grundsätzlich offen für die genaue Untersuchung der 
Vielgliedrigkelt der Gesellschaftsstrukturen, auf deren Basis Politik stattfindet. 
Von dieser Theorie aus wurden zudem Erkundungen gestartet, die in die Niede
rungen des Parteien- und Verbändewesens und der Lebenswelt der Wählerschaft 
führen. 

Diese erwiesen sich aber als viel komplexer als die Parteien, Verbände und 
Wähler, die in Webers, Schumpeters und Downs' Demokratietheorie unterstellt 
wurden. Nicht um einfache Kosten-Nutzen-Maximierer handelt es skh beispiels
weise bei den Wählern, sondern vielmehr um Individuen, die in der Wirtschaft 
als homo oeconomicus und in der Politik als homo politicus agieren, die meist in 
einander überkreuzende soziale Kreise eingebunden sind, mehrdimensionale 
Präferenzen haben und ihre Wahl in der Regel an einer Vielzahl von Determinan
ten ausrichten. Von diesen sind besonders wichtig: 1) die Stellung in der Sozial
struktur und die Position in den wichtigsten Konfliktlinien im Parteiensystem, 2) 
die vergleichende Bewertung der Spitzenkandidaten der Parteien, 3) die Pro
blemlösungskompetenz, die den konkurrierenden Kandidaten zugeschrieben 
wird, und 4) das expressive Wählerverhalten (Brennan/Lomasky 1993). 

Die pluralistischen Demokratietheorien haben im Übrigen auch einen Teil 
der verfassungs- und staatsrechtlichen Demokratiediskussion namentlich in 
Deutschland beeinflusst (Brugger 1996) und die Sicht auf Formen tmd Prozedu
ren der Volksherrschaft und der Legitimationsketten zwischen Staatsvolk und 
staatlichem Handeln inspiriert (Böckenförde 2004, Dreier 2006). Ferner haben von 
den Pluralisten angeregte Studien wesentliche Funktionsvoraussetzungen der 
Demokratie geklärt, beispielsweise Lipset (1960) und Lipset/Lakin (2004). Diese 
Beiträge und andere werden im Kapitel 24 des vorliegenden Buches ausführlich 
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erörtert. Doch sei so viel an dieser Stelle vorweggenommen: Die Bestandsvoraus
setzungen der Demokratie sind erheblich komplexer und anspruchsvoller, als im 
Lichte der bis dahin gängigen Demokratietheorien zu erwarten war. 
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Kapitel13 
Theorie der Sozialen Demokratie 

Dreierlei unterscheidet die Theorie der Sozialen Demokratie von den bislang 
vorgestellten Lehrgebäuden. Erstens pflegt sie ein aktivistisches, auf fortschrei
tende Expansion abzielendes Konzept von Demokratie: Die Volksherrschaft ist 
für sie "die einzige Staatsform, welche sich von ihrer Idee her nicht statisch, son
dern dynamisch versteht" (Greiffenhagen 1973b: 11). Zweitens begreift sie die 
Demokratie als Gesamtverfassung, die nicht nur in der Sphäre der Politik durch 
freiheits- und gleichheitsgetränkte Gerechtigkeitsprinzipien geprägt wird, son
dern auch in allen anderen Gesellschaftssphären (Meyer 2005 und 2006). Drittens 
erörtert die Theorie der Sozialen Demokratie sowohl den "Input" als auch den 
"Output" der Politik, mitunter auch den "Outcome", d.h. die Ergebnisse politi
schen Handelns. 

13.1 Messlatten 

Der Lehre der Sozialen Demokratie zufolge schließt die Volksherrschaft den Auf
trag ein, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft so inklusiv wie nur möglich zu ge
stalten. Ihre Fürsprecher werben dafür, die politische zur gesellschaftlichen De
mokratie zu erweitern und die Verteilungs- und Machtstrukturen mit dem Ziel 
zu steuern, die soziale Ungleichheit zu verringern oder zumindest ihre Auswir
kungen zu lindern und "die tyrannische Bedrohung der Lebensführung des ein
zelnen, die der Konzentration von Macht erwächst, zu vermeiden" (Gutmann 
1993: 416). 

Mit Rechten und Freiheiten im Rahmen öffentlicher Institutionen geben sich 
die Vertreter dieser Theorie nicht zufrieden. Das wäre "nur" politische Demokra
tie oder, je nach Begriffswahl, nur "libertäre Demokratie" (Meyer 2005: 13). Die 
Theoretiker der Sozialen Demokratie wollen mehr, auch mehr als nur die Bürger
rechte des liberalen Rechts- und Verfassungsstaates. Sie streben zudem nach 
Sozial- und Wirtschaftsdemokratie, und zwar durch Erweiterung der politischen 
Rechte und Pflichten auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Einrichtungen und 
Vorgänge. Sie befürworten ferner eine starke wohlfahrtsstaatliche Demokratie 
durch Auf- und Ausbau von Rechtsansprüchen auf Sozialleistungen, also soziale 
Rechte und deren wirksame Umsetzung. Überdies streben die Vertreter der Sozi
alen Theorie nach autonomer demokratischer Interessenorganisation in Gesell
schaft und Wirtschaft sowie nach Maximierung von politischer und sozialer Teil-
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habe und nach Minimierung sozialer Ungleichheit. Nur wenn all dies gewährleis
tet ist, so behaupten die Vertreter der Theorie der Sozialen Demokratie, kann der 

potenziellen Despotie gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Mächte über das 
Leben von wirtschaftlich und gesellschaftlich schwächeren Bürgern wirksam 

Einhalt geboten werden. Und nur so sei am Ende die Demokratie wirkungsvoll 

zu sichern. Das ist die Grundlinie,. die von Eduard Bernstein (1899) über Thomas 

H. Marshall (1992) bis zur neuestenVariante der Theorie bei Thomas Meyer (2005 

und 2006) sowie Meyer/Hinchman (2007) führt. 

13.2 Begriffsgeschichte der "Sozialen Demokratie" 

Der ,,Sozialen Demokratie" liegt ein aktivistischer Politikbegriff zugrunde. Er 

deckt sich weitgehend mit dem dritten Begriff der Politik in Dolf Sternhergers 

Typologie, nämlich "als Vorgang der gesellschaftlichen Veränderung und als 

diejenige Art Tätigkeit, welche diesen Vorgang auslöst, fördert und antreibt". 

Davon unterschied Sternherger zwei weitere Bedeutungen von Politik, einerseits 

Politik "als das Staatliche, Öffentliche, Gemeinsame, als bürgerliche Verfassung, 

als geordneter Zustand" und andererseits "Politik als subjektiver Kalkül, als klu

ge Ausübung von Führung und Herrschaft, als schlaue Planung der Mittel zum 

vorteilhaften Zweck des Handelns" (Sternberger 1984: 383). 
Der Begriff "Soziale Demokratie" wurde im deutschen Sprachgebrauch in 

Arbeiter-Gesellen-Vereinen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt. 

Nach der Revolution von 1848 verwendet Lorenz von Stein ihn für die reformpo

litische Allianz einer konstitutionellen Monarchie und einer sozialen Staatsver

waltung, die typischerweise auf der Grundlage einer Koalition von konstitutio

neller und sozialer, dem Anliegen Schwächerer verpflichteter Bewegungen ent

steht (von Stein 1972: 10). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die 

"Soziale Demokratie" mehr und mehr zum Kennzeichen einer politischen Partei

richtung, vor allem für die Bestrebungen, die auf eine Koalition von Arbeiterbe

wegung und (bürgerlicher) Demokratie setzten, sowie spezieller- für die Theo

rie, Praxis und Organisation der Sozialdemokratie (Meier u.a. 1972: 886ff., Rosen

berg 1962). In progressiven Demokratietheorien des 20. und 21. Jahrhunderts be

hielt man in der Regel das sozialreformerische Anliegen der "Sozialen Demokra

tie" bei, allerdings meist olme ausdrückliche Bindung an die Partei der Sozialde

mokraten (Held 2006). 
Zur Theorie der Sozialen Demokratie gehören auch die - vor allem in der 

angloamerikanischen Demokratiediskussion verbreiteten - Theorien der /Fassozi-
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ativen Demokratie" (Hirst 1994, Cohen/Rogers 1992). Ihnen geht es, in Weiterfüh
rung älterer Genossenschafts- und Selbstverwaltungslehren, vor allem darum, 

die mittlere Ebene zwischen Staat und Gesellschaft zu demokratisieren, insbe

sondere durch Selbstverwaltung, Dezentralisierung sowie betriebliche und über
betriebliche Mitbestimmung. 

13.3 Radikale und reformpolitische Theorievarianten der Sozialen Demokratie 

Mit den an Genossenschaften anknüpfenden Lehrgebäuden enthält die Theorie 
der Sozialen Demokratie eine beteiligungsorientierte Variante. Hinzu konunt eine 

Spielart, die auf Gesellschaftsveränderung zielt. Diese kann mit unterschiedlichen 

politischen Strömungen Bündnisse eingehen, mit revolutionären Strömungen 

ebenso wie mit reformistischen Kräften. Insoweit gliedert sich die Theorie der 

Sozialen Demokratie auch in eine radikale und eine reformpolitische Spielart. Zur 

radikalen Variante gehören die auf Umwälzung bürgerlicher Verhältnisse geeich

ten Demokratievorstellungen des Sozialismus, wie Marx' Lehre von der revoluti

onären Direktdemokratie (KapitelS). Zur reformpolitischen Variante der Sozialen 

Demokratie hingegen zählen vor allem die Programmatik und Praxis der sozial

demokratischen Parteien Westeuropas (Castles 1992, Sassoun 1996) sowie die 

Staats- und vor allem die Sozialstaatslehre der katholischen Arbeiterbewegung 

und der christdemokratischen Parteien in Europa (Roebroek 1993, van Kersber

gen 1995). Hinzu kommen die Theorie und die Verfassungspolitik des sozialen 

Rechtsstaates (Heller 197la, 1971b, Kempen 1976) sowie die politikwissenschaftli

che Weiterführung der Sozialstaatstheorie am Fall Bundesrepublik Deutschland 

bei Hans-Hermann Hartwich (1970, 1998) und im internationalen Vergleich bei 
Thomas Meyer (2006). 

In den verfassungsstaatlichen Demokratien wurde die reformerische Varian

te der Theorie sozialer Demokratie besonders einflussreich. Deshalb soll auf sie 

ausführlicher eingegangen werden. Im Unterschied zur radikalen Variante wird 

der angestrebte Veränderungsschub in der reformpolitischen Theorie mit verfas

sungsstaatlichen, grundrechtliehen und föderalistischen Gegenkräften gezügelt 

(Meyer 1991, 2005). Das begrenzt den Spielraum der Staatsgewalten und den der 

Regierungspolitik beträchtlich und schützt die Bürger und die Interessenorgani

sationen vor dem unbeschränkten Zugriff der Legislative und der Exekutive. 

Dem reformerischen Ansatz ist somit ein Demokratieverständnis eigen, das ne

ben dem Gedanken des Schutzes vor übermäßiger wirtschaftlicher und sozialer 

Macht auch Grundideen der älteren Gewaltenteilungslehre und der liberalen 
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Theorie aufgreift. Besonders deutlich zeigt dies die Theorie und Praxis der re
formpolitischen Flügel der sozialdemokratischen Parteien im ausgehenden 19. 
und im 20. Jahrhundert. Repräsentativ für sie ist Eduard Bernsteins Schrift Die 
Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie (1899). De
mokratie ist für Bernstein zugleich Mittel und Zweck: "Sie ist Mittel zur Erkämp
fung des Sozialismus, und sie ist die Form der Verwirklichung des Sozialismus" 
(1899: 178). Im Unterschied zu den radikalen Theoretikern des Sozialismus und 
zum späteren Marxismus-Leninismus begründet Bernstein die Demokratie als 
Mittel und Ziel sozialistischer Politik nicht primär aus strategischem Kalkül, 
sondern aus dem Postulat, die sozialistische Bewegung habe den Universalitäts
anspruch demokratischer Bürgerrechte einzulösen (ebd.: 170f., Euchner 1992: 
222). Das schreibt der Demokratie eine Doppelfunktion zu. Otto KaUscheuer hat 
sie in einem Kommentar zu Bernstein besonders klar herausgearbeitet: "Demo
kratie ist ( ... ) für Bernstein nicht nur eine bestimmte Regierungsform, sondern 
eine Leitidee gesellschaftlicher Organisation, bezogen auf den Maßstab gleichbe
rechtigter Teilhaberschaft. Als solche impliziert sie die Forderungen nach bestän
diger Demokratisierung, und zwar im doppelten Sinne: als Ausweitung demo
kratischer Gleichberechtigung auf immer mehr Subjekte sowie als Ausweitung 
demokratischer Entscheidungsverfahren auf immer mehr gesellschaftliche Funk
tionsbereiche" (Kallscheuer 1986: 552f.). Insoweit macht nach Bernstein die un
eingeschränkte Anwendung von Demokratie auf Politik, Wirtschaft und Kultur 
das Wesen des Sozialismus aus. 

Wie groß die Differenz zwischen dieser Demokratieauffassung und der De
mokratielehre von Marx und Engels ist, von den "Volksdemokratien" des 20. 
Jahrhunderts ganz zu schweigen, zeigt auch Bernsteins Staatstheorie. Im Unter
schied zu Marx und Engels setzt Bernstein nicht auf das "Absterben des Staates" 
in der sozialistischen Gesellschaft, und im Gegensatz zum Leninismus will er 
nicht die "Zerschlagung des Staates". Auch teilt er nicht den Glauben, die Zen
tralisierung der Verwaltung und die Planung der gesamten Wirtschaft seien herr
schaftsfreie Verwaltung von Sachen. Bernstein wertet die staatliche Organisation 
moderner Gesellschaften vielmehr als ein zu minimierendes notwendiges Übel. 
Die Zentralisierung der Staatsfunktionen sei durch lokale, kommunale und "ge
werbliche Demokratie" einzudämmen (Bernstein 1973: 192f., KaUscheuer 1986: 
554). 

Für Bernstein bedeutet Demokratisierung nicht nur Ausweitung staatlicher, 
volksherrschaftlich legitimierter Kompetenzen. Sie muss auch die materiellen 
und rechtlichen Voraussetzungen dafür gewährleisten, dass die Bürger die zur 
Entscheidung anstehenden Themen frei erörtern können. Auch hierfür dient der 
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Einbau des Föderalismus und des Gemeindesozialismus als Gegengewichte zur 
zentralstaatlichen Bürokratie und zur Wirtschaftsplanung in seine Theorie. Spä
testens an dieser Stelle werden Parallelen zur liberalen Verfassung von Staat und 
Gesellschaft sichtbar. Nicht minder deutlich tritt der Gegensatz zur radikal
etatistischen Staats- und Demokratieauffassung des Marxismus und des Neomar
xismus hervor. 

13.4 Vom liberalen zum sozialen Rechtsstaat 

Eine einflussreiche Variante der Theorie der Sozialen, Demokratie entstand im 20. 
Jahrhundert in Deutschland in der Debatte über den "liberalen" und den "sozia
len Rechtsstaat". Der "liberale Rechtsstaat" verkörpert einen Staatstypus, dessen 
Politik, Recht und Verwaltung im Wesentlichen auf Ordnungsfunktionen im 
Inneren und Verteidigung nach außen beschränkt bleiben. Der "soziale Rechts
staat" hingegen ist ein Staatstypus, in dem die Sozialordnung - im Gegensatz 
zum liberalen Rechts-, zum Obrigkeits- und zum Versorgungsstaat - nach be
stimmten Zielen, insbesondere dem der sozialpolitisch motivierten Marktkorrek
tur, mit rechts- und interventionsstaatlichen Mitteln gestaltet wird (Forsthoff 
1968, Heller 1971a). Hinzu kommt die Krisenprophylaxe. Vor allem Ernst Fraen
kel, ein Hauptvertreter der pluralistischen Demokratietheorie (siehe Kapitel 12), 
hatte sich hierfür eingesetzt. Im Gegensatz zum Rechtsstaatsdenken der Vergan
genheit, das sich damit begnügte, Rechtsschutz gegen bereits erfolgte Beeinträch
tigungen der individuellen Freiheitssphäre zu gewähren, so legte Fraenkel dar, 
"setzt sich das Rechtsstaatsdenken der Gegenwart die zusätzliche Aufgabe, pro
phylaktisch die Entstehung politischer, wirtschaftlicher und insbesondere sozia
ler Bedingungen zu verhüten, aus denen eine Gefährdung rechtsstaatlicher Prin
zipien zu erwachsen vermag" (Fraenke11991d: 359). 

Die Anhänger des sozialen Rechtsstaates neigen zu einem aktivistischen 
Verständnis von Politik. Sie wollen den Sozialstaat verfassungsrechtlich stark 
machen und zu ehrgeiziger Reform der Sozial- und Wirtschaftsordnung ver
pflichten, so beispielsweise Hans-Hermann Hartwich (1970 und 1998) und zu 
seiner Linken Wolfgang Abendroth (1967). Dazu gehört, dass der Staat für 
Kampfparität der Gesellschaftsgruppen sorgt. Wer die Soziale Frage einer Lösung 
näher bringen wolle, müsse zwischen den verschiedenen Gesellschaftsgruppen 
für "Waffengleichheit" sorgen, so hieß es hierzu bei Ernst Fraenkel (1991d: 358) in 
Weiterführung seiner Idee der "kollektiven" und der "dialektischen Demokratie" 
aus den 1920er und 1930er Jahren (Fraenkel 1999b, 1999c, siehe Kapitel 12). Bei-
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des unterscheidet diese Theorierichtung von der konservativen Staatslehre, die 
dem Sozialstaat Rang und Geltung nur unterhalb des Verfassungsrechtes zu

spricht, ihn insgesamt am kürzeren Zügel führen will und von der Stärkung der 
Interessenverbände die gesteigerte Abhängigkeit des Staates von Partikularinte

ressen befürchtet, beispielsweise Ernst Forsthoff (1968 und 1971). 
Die Lehre von der Sozialen Demokratie hingegen befürwortet die Entwick

lung der politischen zur sozialen Demokratie, in Weiterführung der Staatstheorie 

von Herman Heller (1971a und 1971b). Sie will die "Ausdehnung des materiellen 

Rechtsstaatsgedankens auf die Arbeits- und Güterordnung" (Heller 1971a: 451). 

Sie wirbt dafür, den reinen Rechtsstaat zum demokratisch-sozialen Wohlfahrts

staat dadurch umzuwandeln, dass die Marktwirtschaft durch eine wettbewerbs

politisch und vor allem sozialpolitisch flankierte Wirtschaftsverfassung ersetzt 

wird. Hierin sieht sie die wichtigste Voraussetzung der Freiheit und der vollen 

Verwirklichung staatsbürgerlicher Gleichheit und wertet beides als Funktions

voraussetzung der politischen Demokratie. Freiheit bedeutet dieser Theorie zu

folge nicht nur Freiheit von staatlicher und gesellschaftlicher Bevormundung 

einerseits und Freiheit zu eigenverantwortlicher Lebensführung andererseits. 

Vielmehr wird Freiheit "durch staatliche Aktivität und Planung überhaupt erst 

effektiv". Auf diese Formel brachte Martin Greiffenhagen (1973b: 37) das aktivis

tische Sozialstaatsverständnis der Sozialen Demokratie, das konservative und 

liberale Staatstheoretiker schaudem lässt. 
Weitergeführt wird der Grundgedanke der Sozialen Demokratie in den Bei

trägen von Thomas Meyer (2005 und 2006). "Soziale Demokratie" ist bei Meyer 

zusammen mit der "libertären Demokratie" eine der zwei Hauptvarianten der 

"liberalen Demokratie". Die "liberale Demokratie" ist 11die rechtsstaatlich plura

listische, auf die Geltung von Menschenrechten gestützte Demokratie" (Meyer 

2005: 13). Ihre libertäre Variante begrenzt die Demokratie und die Grundrechte 

auf den politischen Bereich, verzichtet auf Sozialbindung des Eigentums und 

überlässt die Wirtschaft dem selbstregulierenden Markt (ebd.: 13). Die "Soziale 

Demokratie" hingegen gründet auf der Auffassun& "dass Demokratie in Verbin

dung mit den Grundrechten im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich 

einer ihnen gerecht werdenden Verfassung der geregelten Teilhabe, des Rechts

anspruch auf soziale Sicherung und der gerechtigkeitsorientierten Distribution 

sowie einer diesen Werten verpflichteten regulativen und distributiven Politik 

des demokratischen Staates bedarf" (Meyer 2005: 13). Umgesetzt wird die Soziale 

Demokratie, wie im Kapitel 21 dieses Buches gezeigt wird, allerdings nur unter 

spezifischen politischen Bedingungen und in einem von Land zu Land unter

schiedlichen Maße. Der idealen Sozialen Demokratie am nächsten kommen nach 
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Meyer am ehesten die nordeuropäischen Länder. Sie erzielen auf dem Index, den 

Meyer zur genauen Erfassung der Sozialen Demokratie vorschlägt, bessere Werte 
als andere Staaten (siehe Kapitel21). 

13.5 Debatten um die Theorie der Sozialen Demokratie 

Die Theoretiker der Sozialen Demokratie wollen die politische Demokratie zur 

gesellschaftlichen erweitern. Dieses Anliegen teilen sie mit den Anhängern der 

partizipatorischen Demokratietheorie (Kapitel 14). Zudem werben die Theoreti

ker der Sozialen Demokratie für einen umfassenden, lenkungsmächtigen Wohl

fahrtsstaat. Ihm überantworten sie weitreichende Aufgaben der sozialen Siche

rung, der Beschäftigung, der Mitbestimmung und der Qualifikation. "Aus theore

tischer Sicht ideal ( ... ) wäre eine Soziale Demokratie ohne Armut, insbesondere 

Kinderarmut, mit einer Erwerbsbeteiligung nahezu aller erwerbsfähigen Perso

nen, einem chancengerechten Bildungssystem ohne den Effekt der Sozialklassen

reproduktion, mit angemessenen Mitbestimmungsrechten für die Entscheidungs

betroffenen im Arbeitsleben und einer geringen Einkommensungleichheit", so 

schreibt der Verfasser der bislang umfassendsten Begründung und Erkundung 

der Sozialen Demokratie (Meyer 2006: 504). Das Streben nach umfassender Sozia

ler Demokratie und die Abgrenzung vom Gegenmodell der "liberalen" bzw. 

"libertären Demokratie", die nur den "bürgerlich-politischen" Teil der Grund

rechte im Sinne der Deklaration der Vereinten Nationen von 1966 umfasse (Mev

er 2006: 486ff.) -entfacht heftigen Streit mit den Befürwortem des Status q~o 
oder der gemäßigten Sozialreform. Zu den politischen Protagonisten der Sozialen 

Demokratie zählen in den verfassungsstaatlichen Demokratien mittlerweile ins

besondere die Links- und Mitte-Links-Parteien, ferner ökologische Parteien und, 

vor allem in Fragen rechtlicher Gleichstellung und sozialliberaler Gestaltung, 

progressiv-linksliberale Gruppierungen. Liberale Parteien hingegen stehen vor 

allem dann in Opposition zur Sozialen Demokratie, wenn das Demokratieprinzip 

auch auf die Wirtschaft ausgedehnt und auf diesem Wege der sozial- und arbeits

rechtliche Schutzwall um die Gewerkschaften und die Sozialverbände verstärkt 

werden soll. Für diese Schutzwallverstärkung stimmen hingegen die Linkspartei

en und im Wesentlichen auch der Arbeitnehmerflügel der christdemokratischen 
Parteien. 

Die fachwissenschaftliche Diskussion zur Sozialen Demokratie spiegelt die 

parteipolitischen Fronten der Debatte teilweise wider. Interessanter ist allerdings 

jener Teil der Debatte, der über die parteipolitischen Frontstellungen hinausweist. 
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Zu ihm gehört die stabilisierungspolitisch und herrschaftssoziologisch begründe
te Kritik an der Theorie der Sozialen Demokratie. Der Kern dieser Kritik lässt sich 
zu fünf Thesen bündeln: (1) Die Soziale Demokratie zersetzt den Kern der Staat
lichkeit; (2) sie wirkt ambivalent; (3) sie führt in "schleichenden Sozialismus" und 
(4) in politisch-soziale Stagnation; (5) sie übertüncht Strukturkonflikte und gau
kelt Erfolg vor, wo in Wirklichkeit Erstarrung eingetreten ist. 

Die zur Herstellung Sozialer Demokratie erforderliche Demokratisierung ist 
ein Projekt von "ungeheurer Tragweite" (Hennis 1973: 59). Darin stimmen ihre 
Befürworter und ihre Kritiker im Grundsatz überein. Demokratisierung, so heißt 
es bei Hennis weiter, ist "Kampf um die Grenze zwischen dem politischen und 
nicht-politischen Bereich" (ebd.: 61), vor allem Kampf um die Verschiebung der 
Grenze bis weit in den nicht-politischen Sozialbereich hinein (Meyer 2005). Das 
aber bedeutet "Politisierung, ( ... ) die Unterwerfung dieses Bereiches unter jene 
Prinzipien, die im Bereich der Politik die maßgeblichen sind", und ferner, da zur 
Demokratie die Gleichheit gehört, "die tunlichste Herstellung einer Gleichheit 
aller in diesem Sozialbereich Tätigen" (Hennis 1973: 59). 

Die Bewertung dieses Vorgangs und seiner Ergebnisse allerdings trennt die 
Befürworter der Sozialen Demokratie von ihren Kritikern. Die erste These der 
Kritiker - "Zerfall der Staatlichkeit" - entstammt hauptsächlich der konservati
ven Staatsrechtslehre, wenngleich sie auch Eingang in moderne Theorien gefun
den hat, beispielsweise in Luhmanns Systemtheorie (Luhmann 1988). Maßgeben
de Beiträge zur Deutung der Staatszerfaserung stammen unter anderem von 
Ernst Forsthoff nach 1945 (1968 und 1971), während der frühe Forsthoff sich noch 
an der Lehre vom totalen Staat ergötzt hatte (Forsthoff 1933). Forsthoff hat auch 
die weltanschaulichen Positionen pointiert gekennzeichnet, die in der Debatte um 
den Sozialstaat und der zugehörigen Demokratiemodelle aufeinanderprallen: 
"Der Sozialist wird den Sozialstaat bejahen, um ihn zu behalten, der Liberale 
wird ihn hinnehmen in der Hoffnung, daß das freie Spiel der Kräfte ihn absorbie
ren werde, der Konservative wird ihn bejahen mit dem Willen, ihn zu überwin

den" (Forsthoff 1976: 64). 
Forsthoff ist Kritiker der Sozialstaatlichkeil und Kritiker der Theorie Sozialer 

Demokratie. Sozialstaatlichkeit und Rechtsstaatlichkeil dürften nicht gleichrangig 
werden. Dem Rechtsstaat gebühre Vorrang. Dieser Vorrang werde jedoch durch 
einen starken und weiterhin expandierenden Sozialstaat untergraben. Das bedeu
te potenzielle Einschränkung von Freiheiten der Bürger. Auch der Handlungs
spielraum des Staates werde hierdurch drastisch verringert. In einer entwickelten 
Industriegesellschaft mit ausgebauter Sozialpolitik und starken Verbänden werde 
der Staat zum "Staat der Industriegesellschaft", so der Titel von Forsthaffs Buch 
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aus dem Jahr 1971. Ihn muss man so verstehen: Der Staat ist nur noch die abhän
gige Variable der Industriegesellschaft, ihr aller Eigenständigkeit und Gestal
tungsfähigkeit beraubter Knecht. Aus dem Blickwinkel dieser Theorie ist der 
Staat nicht länger eine autonome Steuerungs-, Schutzgewährungs- und Ord
nungsstiftungsinstanz, sondern ein Ausbund an Schwäche, wenn nicht gar Beu
teobjekt von Sonderinteressen. 

Andere Akzente setzt Ernst-Wolfgang Böckenfördes kritische Würdigung 
des Programms der Sozialen Demokratie. Böckenförde betont die "Ambivalenz" 
des Begriffs Demokratisierung (Böckenförde 1976: 413) und entfaltet hiermit den 
zweiten grundsätzlichen Einwand gegen die Theorie der Sozialen Demokratie. 
Demokratisierung könne eine sinnvolle Forderung sein, sofern sie auf Verbesse
rung der demokratischen Struktur der staatlichen Entscheidungsgewalt und 
darauf ziele, gesellschaftliche Machtpositionen, welche die Freiheit anderer oder 
den demokratischen Staat selbst gefährden, unter demokratische Kontrolle zu 
stellen. Bedeute Demokratisierung hingegen, dass "alle Bereiche gesellschaftli
cher Freiheit einer ,demokratischen' Bestimmungsgewalt partieller Kollektive 
unterstellt werden müssen, um so die Gesellschaft einerseits vom Staat ,frei' zu 
machen und andererseits in sich zu demokratisieren, so ist sie eine Wegmarke 
zum Totalitarismus. Sie löst dann eben jene Konzentrierung der politischen Ent
scheidungsgewalt bei der staatlichen Organisation auf, die eine notwendige Be
dingung zur Sicherung individueller Freiheit ist, gerade um sie gegenüber den 
Lenkungs- und Vereinheitlichungsansprüchen partieller gesellschaftlicher Kol
lektive zu gewährleisten" (ebd.: 413f.). 

Zur Kritik an der Sozialen Demokratie gehört - drittens - eine hauptsächlich 
aus liberaler Position vorgetragene Auffassung. Die Soziale Demokratie führe auf 
Schleichwegen in den Sozialismus (Schumpeter 1996b). Sie bedrohe die Freiheit 
(Leisner 1998: 114ff.), vermindere die Effizienz der Wirtschaft (Olson 1982) und 
leite den wirtschaftlichen Niedergang ein (Weede 1990). Anhänger dieser Sicht
weise betonen beabsichtigte oder unbeabsichtigte wirtschaftliche Folgen zuneh
mender Demokratisierung. Sie vertreten beispielsweise die These, die Soziale 
Demokratie gewähre keineswegs nur schwächeren Gruppen Schutz, sondern 
auch den organisations- und konfliktfähigen Interessen. Sie vergrößere mit zu
nehmendem Alter eines politischen Systems sogar die Zahl und Stärke von Son
derinteressen, die ihren Eigennutz auf Kosten des Allgemeinwohls maximierten 
und ohne Rücksicht auf die Produktion nur nach Verteilung strebten- "Vertei
lungskoalitionen" (Olson 1982). Hieraus und aus Parallelentwicklungen, wie 
höheren Steuern oder Sozialabgaben, resultiere die schrumpfende Innovations
und Leistungsfähigkeit der Wirtschaft (Weede 1990). 
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Eine ältere, auf Max Weber zurückzuführende Kritik an der Sozialen Demo
kratie betont ebenfalls stagnative Auswirkungen der Demokratisierung. Das ist 
die vierte grundsätzliche Kritik der Sozialen Demokratie. Weber hat dabei Vor
schläge zur Wirtschaftsdemokratie vor Augen, insbesondere diejenige Lage, in 
der durch die Staatsbürokratie legitimierte und vorgeblich kontrollierte Interes
senverbände "aktiv die Träger der Syndikats-Selbstverwaltung und passiv Träger 
der staatlichen Lasten" sind (Weber 1984b: 54lf.). Nicht die Ausschaltung pri
vatwirtschaftliehen Unternehmertums müsse man hierbei befürchten, sondern 
politisch reglementierte und monopolistisch garantierte Erwerbschancen für 
Groß- und Kleinkapitalisten, Besitzlose, Kleinproduzenten und Lohnarbeiter. 
Sozialismus, setzte Weber hinzu, "wäre das etwa im gleichen Sinn, wie es der 
Staat des altägyptischen ,Neuen Reiches' war. ,Demokratie' wäre es nur dann, 
wenn Sorge getragen würde, daß für die Art der Leitung dieser syndizierten 
Wirtschaft der Wille der Masse ausschlaggebend ist" (Weber 1984b: 54lf.). Ohne 
eine mächtige Volksvertretung in Form eines Parlaments wäre jedoch von der 
syndizierten Wirtschaft nur "die Entwicklung zu einer zünftigen Politik der gesi
cherten Nahrung, also: zur stationären Wirtschaft und zur Ausschaltung des 
ökonomischen Rationalisierungsinteresses" zu erwarten (ebd.: 542). Vom sozialis
tischen und demokratischen Zukunftsideal bliebe folglich nicht viel- außer zünf
tig organisierter "Nahrungsgarantie für die kapitallosen und kapitalschwachen 
Erwerbsinteressenten" (ebd.: 542, ohne Hervorhebung im Original). 

Auch Marxisten kritisieren die Lehre der Sozialen Demokratie. Sie verhülle 
Strukturkonflikte; sie setze demokratische Institutionen nur als Mittel ein, nicht 
um zwei Extreme, vor allem Kapital und Arbeit, aufzuheben, sondern um ihren 
Antagonismus abzuschwächen und in scheinbare Harmonie zu verwandeln, so 
die auf Marx zurückführbare Urform der Kritik (Marx 1960: 141). Im Übrigen 
wird die Theorie der Sozialen Demokratie nicht nur von ihren Gegnern kritisiert, 
sondern mitunter auch von ihren Parteigängern. Manche von ihnen streben nach 
besserer Balance zwischen dem Grundgedanken der Sozialen Demokratie und 
liberalen Werten. Unter ihnen finden sich Anhänger des "Dritten Weges" im 
Sinne von Anthony Giddens (1999) und kontinentaleuropäische Fürsprecher des 
"aktivierenden Staates" (Blanke/Schridde 1999) anstelle des passivierenden 
Wohlfahrtsstaates. Beide befürworten eine besser austarierte Kombination von 
Bürgerrechten, politischen Rechten und sozialen Rechten einerseits und Über
nahme von Verantwortung und Pflichten andererseits. 

Nicht zum "Dritten Weg", sondern zu althergebrachten Pfaden strebt eine 
andere Gruppe unter den Anhängern der Sozialen Demokratie. Sie eint die Auf
fassung, das Programm der Sozialen Demokratie sei noch längst nicht vollendet. 
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Sie bemängeln, dass nach wie vor ein hohes Maß an sozialer Ungleichheit beste
he. Ihnen zufolge sind die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten in 
Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Recht unzureichend - überall, auch in den 
Ländern mit dem am höchsten entwickelten Wohlfahrtsstaat. Die Zähmung der 
Staatsgewalt durch Rechtsstaat, Verfassungsgerichtsbarkeit, Verwaltungsge
richtsbarkeit und Delegation öffentlicher Gewalt an expertokratische Gremien 
wie im Falle einer autonomen Zentralbank sind in dieser Perspektive machtvolle 
Gegenkräfte und Gegengewichte. Als demokratietheoretisch problematisch gilt 
jedoch, dass die hiermit gegebenen Kontroll-, Korrektur- und Mitwirkungsfunk
tionen nicht vom Souverän - dem Volk - oder von dessen Repräsentanten ausge
übt werden, sondern von Experten (Maus 1991 und 1992a). 

Zwei folgenreiche Voraussetzungen liegen der Theorie Sozialer Demokratie 
zugrunde: Erstens die Annahme, dass der Ausbau der politischen Demokratie 
zur Sozialen Demokratie ohne größere systemische Störungen und Selbstgefähr
dungen ablaufe, und - zweitens - die Annahme, Funktionsstörungen der Demo
kratie in einer in soziale Klassen gespaltenen Gesellschaft bewiesen nur, dass 
wahre Demokratie die klassenlose Gesellschaft voraussetze, so etwa der frühe 
Fraenkel (2007). Diese Annahme immunisiert jedoch jede auf sie gegründete 
These gegen Widerlegungsversuche. Auch die erste Annahme ist brüchig: Sie 
unterschätzt die Folgeprobleme des radikalen Vorgangs der Sozialdemokratisie
rung und ignoriert, dass zur Demokratie strukturimmanente Widersprüche, 
Störanfälligkeit und Selbstgefährdungen gehören, beispielsweise Paradoxien bei 
der Umformung individueller Präferenzen in Kollektiventscheidungen, die mit 
zunehmendem Demokratisierungsgrad größer werden. Deren Analyse erfolgt an 
anderer Stelle, insbesondere in der Würdigung der beteiligungszentrierten und 
der kritischen Demokratietheorien im nächsten und übernächsten Kapitel sowie 
im Teil IV des vorliegenden Buches. 



236 Teil II: Moderne Theorien der Demokratie 

Kapitel14 
Beteiligungszentrierte Demokratietheorien 

Welches sind die Hauptziele der Demokratie? Diese Frage wird in der Demokra
tietheorie unterschiedlich beantwortet. Eine Theorierichtung bevorzugt die best
mögliche Repräsentation des Volkes, eine zweite strebt vorrangig nach Rechts
und Freiheitssicherung, eine dritte favorisiert Stabilität, gutes Regieren und einen 
politischen "Output" mit möglichst hohem Nutzen. Eine vierte Theorierichtung, 
von der dieses Kapitel handelt, verspürt bei der Ausrichtung auf den Output 
größtes "Unbehagen" (Buchstein!Jörke 2003): Sie befürchtet, der Input der Politik 
würde unter die Räder des Outputs kommen und am Ende entstünde eine "De
mokratietheorie ohne Demokratie" (Jörke 2006: 253). Fürsprecher dieser Theorie
richtung zielen vor allem auf politische Beteiligung möglichst vieler über mög
lichst vieles, und zwar im Sinne von Teilnehmen, Teilhaben, Seinen-Teil-Geben 
und innerer Anteilnahme am Schicksal eines Gemeinwesens. Politische Beteili
gung als Zentrum der Politik, als Wert an sich (Habermas 1969) und als Quelle 
prozeduralen Nutzens (Stutzer/Frey 2006) sind in dieser Theoriefamilie ebenso 
Trumpf wie die gediegene Beratschlagung als wesentlicher Bestandteil der Wil
lensbildung und Entscheidungsfindung. 

Diese beteiligungszentrierten Theorien sind intellektuelle Gegenentwürfe zu 
einem Zustand, der als Mangel an Partizipations- und Beratschlagungschancen 
wahrgenommen wird (Barber 1995). Zugleich reflektieren diese Theorien den 
Zuwachs an Partizipationsbestrebungen und -formen in den westlichen Demo
kratien insbesondere seit den 1960er Jahren. Dieser Zuwachs reicht vom Ausbau 
"konventioneller politischer Beteiligung", beispielsweise Teilnahme an Wahlen 
oder Petitionen, bis zu "unkonventioneller Partizipation", wie Demonstrationen, 
Streiks oder Sit-ins (Barnes/Kaase 1979), und von der Beteiligung aller (wie im 
Falle erweiterter Direktdemokratie) bis zur Mitwirkung spezieller Zielgruppen, 
etwa bei der "Anwender-Demokratie" (Naschold 1995: 299), d.h. der auf größere 
Akzeptanz und verbesserte Politiksteuerung zielenden Einbindung von Betroffe
nen in Planung, Gesetzesvorbereitung und Gesetzesvollzug. 

"If democracy is a good thing ( ... ), then more democracy should presumably 
be an even better thing" (Dryzek 1996b: 475)- "wenn die Demokratie etwas Gu
tes ist, dann ist mehr Demokratie wohl noch besser", so lautet das Motto der 
beteiligungszentrierten Theorien. Ihre Wortführer werten die Demokratie nicht 
nur als Staatsform und Markt, sondern auch als Forum, nicht als Wettbewerb, 
sondern als Gespräch und als "Lebensform" (Barber 1994: 99ff.) oder "Seinswei
se" (Benhabib 1996). 
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14.1 Partizipatorische und deliberative Demokratietheorien 

Die beteiligungszentrierten Demokratietheorien gliedern sich in verschiedene 
Spielarten. Die Befürworter von mehr und umfassenderen Beteiligungsrechten, 
die Fürsprecher der klassischen "partizipatorischen Demokratietheorie", sind an 
vorderer Stelle zu nennen, wie Carole Pateman (1970) oder Peter Bachrach und 
Aryeh Botwiniek (1992). Nichtreflexive Lehren gehören ebenso zu den beteili
gungszentrierten Demokratietheorien wie reflexive Lehrgebäude, denen zufolge 
das anzuwendende Entscheidungsverfahren nicht vorab feststeht, sondern sei
nerseits dem demokratischen Prozess überantwortet wird (Schmalz-Bruns 1995). 
Zum Kreis der beteiligungszentrierten Theorien zählen ferner die "expansive 
Demokratie" (Warren 1992: Sf.), die "starke Demokratie" (Barber 1994), die "dia
logische Demokratie" (Giddens 1997: 159), die "progressive Demokratie" (Warren 
2002: 687ff.), die "reflektive Demokratie" (Goodin 2003) und die Lehre der "asso
ziativen Demokratie", beispielsweise Hirst (1994) und Warren (2001). Letztere 
will, in Weiterführung eines Gedankens älterer Genossenschafts- und Selbstver
waltungsideen, vor allem die mittlere Ebene zwischen Staat und Gesellschaft 
demokratisieren. Selbstverwaltung, Dezentralisierung, gegebenenfalls auch be
triebliche und überbetriebliche Mitwirkung sind ihre Stichworte. Hinzu kommt 
die Schule der deliberativen Demokratietheorie, die in den letzten zwei bis drei 
Dekaden zum "Lieblingskind" der normativ-analytischen Reflexion über die 
Volksherrschaft geworden ist (Suntrup 2007: 2). Zu ihren Hauptvertretern gehö
ren Habermas (1992a, 1992, 1999b), Fishkin (1997, 2003, 2008), Eriksen/Joerges/ 
Neyer (2003) und viele andere. Der Zentralbegriff dieser Demokratietheorie ist 
Deliberation, die argumentativ abwägende, verständigungsorientierte Berat
schlagung. 

Dass die partizipatorische und die deliberative Demokratietheorie in diesem 
Kapitel unter dem Oberbegriff "beteiligungszentrierte Demokratietheorie" zu
sammengespannt werden, bedarf der Begründung. Sind die Unterschiede zwi
schen beiden Theorien dafür nicht zu groß? Meinen die ,Partizipationisten' mit 
politischer Beteiligung beispielsweise nicht hauptsächlich die wirkungsvolle 
Einflussnahme auf oder die Beteiligung an Entscheidungen, die ,Deliberatio
nisten' hingegen überwiegend die gediegene politische Debatte (Teorell 2006), 
erforderlichenfalls ohne Blick auf die Uhr? Gewiss. Doch gemeinsam ist beiden 
Theorien die vorrangige Fokussierung auf den Input des politischen Prozesses -
unter besonderer Berücksichtigung quantitativer oder qualitativer Merkmale der 
politischen Willensbildung. Gemeinsam ist den ,Partizipationisten' und den ,De
liberationisten' ferner die Hoffnung, zu neuen Ufern zu gelangen, und zwar 



238 Teil II: Moderne Theorien der Demokratie 

durch mehr Beteiligung in Wort oder Tat, durch gesteigerte Qualität des öffentli
chen Abwägens, durch verbesserte informationelle, intellektuelle und moralische 
Kapazität der Bürger sowie durch gerechtere und autonomieschonendere Prob
lemlösung (Papadopoulos/Warin 2007a: 450ff.). 

Die beteiligungszentrierten Demokratietheorien loben den Eigenwert politi
scher Beteiligung und verständigungsorientierter Kommunikation und preisen 
die damit erhoffte erzieherische Funktion und Integrationskraft der Demokratie. 
Ihre Partizipations- und Deliberationsförderung reicht von "expansiven" über 
"integrative" bis zu "effizienzorientierten Strategien" {Zittel 2007: 11ff., Zit
tel/Fuchs 2007). Die "expansive Strategie" verlangt mehr Beteiligung und mehr 
Beratschlagung in zeitlicher, sachlicher und sozialer Hinsicht. Sie will "fat de
mocracy" anstelle von "thin democracy" (Diamond 2001a), lieber "volle" als 
"magere Demokratie". Die "integrative Strategie" hingegen setzt auf fortwähren
de Schulung der Bürger durch den Akt der Beteiligung an Beratschlagung und 
Wahlen. Die "effizienzorientierte Strategie" schließlich will nicht den Partizipati
onsnutzen maximieren, sondern die Kosten der Beteiligung und der Beratschla
gung senken. Diese Strategie wird im Folgenden allerdings nicht weiter erörtert, 
weil sie bislang kaum zum Zuge kam. Bezeichnenderweise, so darf hinzugefügt 
werden, denn das Problem des sehr hohen Zeit- und Ressourcenaufwandes ist 
einer der größten Konstruktionsmängel der beteiligungszentrierten Theorien. 

Expansive Strategie 
Große Bedeutung aber hat bis heute die expansive Strategie. Ihre Fürsprecher 
werben nicht nur für Demokratisierung von Autokratien, sondern auch für "De
mokratisierung der Demokratie" (Offe 2003). Etliche ihrer Wortführer empfehlen 
die Erweiterung der Demokratie auf jene Sphären der Gesellschaft und der Wirt
schaft, die nicht volksherrschaftlich verfasst sind, wie weite Bereiche der Ar
beitswelt (Dahl 1997a), des Bildungswesens und der Privatsphäre. Letzteres 
kennzeichnet vor allem die "feministische Demokratietheorie" (Phillips 1995, 
Holland-Cunz 1998, Sauer 2001). 

Ein "expansionistischer Politikbegriff" (Guggenberger 2005: 140), der zur 
"Totalpolitisierung" (ebd.: 140) tendiert, liegt diesen und anderen radikalen Lehr
gebäuden zugrunde. Aber im Gegensatz zu den Theorien der Sozialen Demokra
tie, die meist nach spezifischen Ergebnissen streben, zielen die beteiligungszent
rierten Theorien auf die Demokratie als Prozess. Demokratie gilt ihnen als die 
"unendliche Aufgabe" (Heil/Hetzel 2006), als radikales, fortwährend anzustre
bendes, bislang nicht eingelöstes Programm zur Wiedergewinnung des Politi
schen. Ein lehrreiches Beispiel ist Fritz Viimars Abhandlung der Demokratisie-
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rungsstrategien und -potenziale in westlichen Ländern aus den 1970er Jahren 
(Vilmar 1973: 21). Demokratie ist ein "gesamtgesellschaftlicher Prozeß", heißt es 
dort. Er soll das Programm "einer universellen Demokratisierung" einlösen (ebd.: 
99), und diese soll überflüssige und nicht legitime Herrschaft minimieren (ebd.: 
22). Der zugrunde liegende Demokratisierungsbegriff betont das aktivistische 
und expansionistische Potenzial der Volksherrschaftsidee, ähnlich wie später die 
sogenannte Rekonstruktive Demokratietheorie (Dryzek/Berejikian 1993): Demo
kratie wird hier als anti-autoritärer Bewegungsbegriff verstanden, als "Inbegriff 
aller Aktivitäten, deren Ziel es ist, autoritäre Herrschaftsstrukturen zu ersetzen 
durch Formen der Herrschaftskontrolle von ,unten', der gesellschaftlichen Mitbe
stimmung, Kooperation und wo immer möglich durch freie Selbstbestim
mung" (Vilmar 1973: 21). Dieser Lehre zufolge sind die Ziele der Demokratisie
rung schier unbegrenzt. Für Demokratisierung der Familie und der Erziehung 
werben ihre Sprecher, für Demokratisierung von Schulen und Universitäten, 
Massenmedien und Kunst, Wirtschaft und Gewerkschaften, Kirchen und Kran
kenhäusern, ja: auch für Demokratisierung des Strafvollzugs (Vilmar 1973). 

Auch Benjamin Barber gehört zu den engagiertesten Partizipationstheoreti
kern und mit seiner Kritik an der Repräsentation zu den radikalsten. Wie Rous
seau sieht Barber in der Repräsentation den Totengräber der politischen Beteili
gung und empfiehlt deshalb "starke Demokratie" (Barber 1994) und umfassende 
politische Partizipation (Barber 1998 und 1999). Man kann das Anliegen der betei
ligungszentrierten Demokratie aber auch weniger dramatisieren. So hat bei
spielsweise Robert Dahl die beteiligungszentrierte Demokratie allein mit dem 
Argument begründet, sie sei das Gegengewicht zur undemokratischen Verfas
sungslage, die durch Internationalisierung und Globalisierung von Politik und 
Wirtschaft entstanden sei (Dahl 1994 und 1998). Internationale oder supranatio
nale Organisationen seien weithin unverzichtbar zur Regelung globaler Proble
me. Doch aufgrund ihres Demokratiedefizits konfligierten sie mit der national
staatlich verankerten Demokratie. Das Dilemma von effektiver Problemlösung 
auf inter- oder supranationaler Ebene und verminderter Bürgerbeteiligung könne 
nur gelöst werden, wenn das Demokratiedefizit der inter- und supranationalen 
Organisationen durch erweiterte Diskussions-, Beteiligungs- und Mitentschei
dungsmöglichkeiten auf nationalstaatlicher Ebene ausgeglichen werde, auf der 
Ebene des Zentralstaates ebenso wie in den Regionen und den Kommunen. Das 
ist eine realistischere Position als die der - weit ins Utopische führenden - Befür
wortung einer "kosmopolitischen Demokratie" wie bei Archibugi/Held (1995) 
und Held (2006: 304ff.) sowie mit europapolitischer Zuspitzung bei Beck/Grande 
(2004). 
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Integrative Strategie 
Auch die "integrative Strategie" hat beträchtliches Gewicht. Im Unterschied zu 
alternativen Demokratielehren rückt sie die tätige Mitwirkung der Bürger ins 
Zentrum. Besseres Regieren durch mehr Mitwirkung in Wort und Tat ist ihr Leit

motiv, nicht Konfliktregelung durch Befehl, Marktmacht, Mehrheit oder Aus
handeln, wie in der Autokratie oder den Spielarten der Mehrheits- und der Ver
handlungsdemokratie. Den Ton in den beteiligungszentrierten Theorien geben 

deshalb Konstrukte wie die "Produktivkraft Partizipation" an, um eine ältere 
Idee von Frieder Nasehold wieder ins Spiel zu bringen, die "Produktivkraft 
Kommunikation" (Habermas 1990: 36) und die "Assoziationsverhältnisse" (Offe 

1989: 755), also nicht die materiellen Produktivkräfte und die Produktionsver
hältnisse wie in traditionellen politisch-ökonomischen Theorien. 

Trotz ihrer gruppeninternen Unterschiede trennt die beteiligungszentrierten 
Demokratietheorien ein tiefer Graben von anderen Demokratielehren. Besonders 

groß ist der Unterschied zwischen ihnen und der Führerdemokratie von Max 

Weber sowie Schumpeters und Downs' Lehre von der Demokratie als Markt. 

Während Downs, Schumpeter und auch Weber die Demokratie wesentlich als 

politische Methode der Führerauswahl, der legitimen Herrschaft und des Wett

bewerbs verstehen, werten die Beteiligungstheoretiker die Demokratie als "politi
sche Methode und ethisches Ziel" (Bachrach 1970: 118). Und während die führer

demokratische Lehre von Max Weber ebenso wie die Ökonomische Theorie der 

Demokratie mit einem relativ schlanken Politikbegriff arbeitet, hantiert die betei

ligungszentrierte Demokratietheorie mit einem expansionistischen Politikkon

zept Ist für Weber, Schumpeter und andere die Elite-Masse-Gliederung moder

ner Gesellschaften im Wesentlichen unveränderbar, so halten die Beteiligungs

theorien diese Gliederung für reformierbar. Und während Weber und Schumpe

ter auf politische Führer als Garanten der Systemstabilität setzen, gründet die 
beteiligungszentrierte Theorie ihr Vertrauen in die Lebensfähigkeit der Demokra

tie "auf Ausweitung und Vertiefung des demokratischen Prozesses" (Bachrach 

1970: 118) oder, so die deliberative Richtung, auf qualitativ verbesserte Kommu

nikationsbedingungen und hochwertige Verfahren der Beratschlagung und Be

schlussfassung. 

14.2 Kompetente Bürger und andere Funktionsvoraussetzungen 

Das Staatsbürgerbild der beteiligungszentrierten Theorien ist optimistisch: Es 
unterstellt, dass der durchschnittliche Bürger zu mehr und besserer Beteiligung 
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befähigt ist oder hierfür durch entsprechende Ordnung des Willensbildungspro
zesses befähigt werden kann. Die erste Variante - die des schon qualifizierten 
Bürgers - liegt Barbers Demokratiekonzept zugrunde. In seinem Buch The Con
quest of Politics (1988) definiert Barher die Demokratie als eine Ordnung, deren 
Bürger Meister der Partizipation in öffentlichen Angelegenheiten sind. Ferner 
sind sie in der Kunst der sozialen Interaktion geschult und dazu befähigt, die 

Erfordernisse des "Wir"-Denkstils vom "Ich"-Denkstil zu unterscheiden (Barber 
1988: 210). Nicht alle Partizipationstheoretiker sind überzeugt, dass die Bürger 

bereits solche Kompetenzen besitzen. Doch auch sie neigen zur Annahme, solche 
Befähigung werde alsbald in Lern- und Aufklärungsprozessen entwickelt. 

Man hat diese Denkrichtung als die Lehre der "self-transformation" be
zeichnet (Warren 1992: 11, 1993: 209). Das ist die Lehre von der Transformation 

des Bürgers im Prozess der Beteiligung, Aussprache und öffentlichen Willensbil

dung zum verantwortungsbewussten Staatsbürger - eine moderne Variante von 

Rousseaus Erziehungsprogramm, das den "Bourgeois" zum "Citoyen" umformt. 
Dieses Erziehungsprogramm gründet auf der Auffassung, dass die Demokratie 

Selbstentfaltungs- und Selbstbestimmungschancen zu maximieren und nicht nur 

präpolitisch oder politikintern geformte Präferenzen zu aggregieren habe. "De
mokratie arbeitet an der Selbstbestimmung der Menschheit", heißt es in Jürgen 

Habermas' Einleitung zur berühmten Studie Student und Politik, "und erst wenn 

diese wirklich ist, ist jene wahr. Politische Beteiligung wird dann mit Selbstbe
stimmung identisch sein" (Habermas 1969: 15). 

Bei der Suche nach weiteren Funktionsvoraussetzungen gabelt sich der Weg 

der partizipatorischen und der deliberativen Demokratietheorie. Zu den Funkti

onsvoraussetzungen zählt die klassische "participatory democracy" (Pateman 

1970) eine hohe und möglichst weiter zunehmende Zahl der Beteiligten und der 

demokratisch zu entscheidenden Materien. Kenner der unmittelbaren Demokra

tie verweisen überdies darauf, dass ein gewichtiger Teil des Anliegens der betei

ligungszentrierten Demokratietheorie in der Direktdemokratie beispielsweise 

nach Schweizer Art verwirklicht werden könnte (Scheyli 2000). Auch kann die 
geheime oder öffentliche Stimmabgabe einen Unterschied machen (Buchstein 

2000), wobei die ,Partizipationisten' im Zweifelsfall für die öffentliche Stimmab
gabe eintreten. 

Zu den Funktionsvoraussetzungen guter Demokratie gehören nach Auffas

sung der ,Deliberationisten' hingegen anspruchsvolle Prozeduren der Beratung 
und Beschlussfassung, insbesondere ungehinderter Zugang für alle, Verzicht auf 

Machtstreben, Souveränität über die Tagesordnung, Bereitschaft zur Präferenz
transformation, Wahrhaftigkeit und Verständlichkeit. Unabdingbar ist ferner die 
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Befähigung der Beteiligten, sich auf diese Spielregeln ernsthaft einzulassen, was 
allerdings den versierten "deliberativen Charakter" voraussetzt (Weithman 2005). 

Die deliberationsfreundlichen Prozeduren umfassen nicht nur die Kenntnis 
und sichere IIandhabung von Regeln der verständigungsorientierten Kommuni
kation in kleinen, überschaubaren Gruppen, in Mini-Öffentlichkeiten. Günstig für 
erfolgreiche Deliberation auf dieser Ebene sind, der empirischen Forschung zu
folge, insbesondere auch "rules, stories, leadership, stakes, and apprenticeship" 
(Ryfe 2005: 63)- also klare regelgebundene Verpflichtung aller zur Mitwirkung, 
identitätsstiftende Erzählungen, deliberative Führungspersönlichkeiten, relevante 
Ergebnisse für die Beteiligten und die Chance, Deliberation zu lernen. 

Zur Deliberation gehört ferner ein Regelwerk für die innerverbandliehe oder 
innerparteiliche Demokratie und für die Pflege bürgergesellschaftlicher Kompe
tenzen, insbesondere des "Sozialkapitals" (Putnam 1993). Manche ,Deliberatio
nisten' empfehlen Deliberationsförderung von Staats wegen, beispielsweise 
durch die Einrichtung eines "Deliberation Day" (Ackerman/Fishkin 2002): Jeweils 
eine Woche vor einer nationalen Wahl sollen sich die Bürger zwecks Beratschla
gung von Angelegenheiten, die bei dieser Wahl im 7..entrum stehen, in den Ge
meinden mit infrastruktureller Unterstützung des Staates zusammenfinden. 

Wegweisende Einsichten zu den Voraussetzungen deliberativer Demokratie 
steuert seit Jahr und Tag insbesondere Jürgen Habermas bei (1969, 1981, 1992: 
349ff., 1999b, 2005, 2007). Deliberative Politik ist für Habermas eine Politik der 
argumentativen Abwägung; der gemeinsamen Beratschlagung und Verständi
gung über öffentliche Angelegenheiten. Sie beansprucht eine höherrangige 
timität als alternative Willensbildungs- und Entscheidungsprozeduren, wie 
Wahl, Plebiszit, Wettbewerb oder Abstimmung durch Los. Höherrangige 
mität reklamiert die deliberative Politik, weil sie, in ihrer schwachen Variante, für 
"kognitive Verbesserungen" der Staatsbürger (Buchstein/Jörke 2007: 34) und in 
ihrer starken Spielart für "moralische Verbesserungen" des Demos sorgen will 
(ebd.: 36), und weil sie überdies beansprucht, vernunftgestählte Ergebnisse zu
stande zu bringen, und zwar gerade aufgrund des Modus der argumentativ ab

wägenden Beratung. 
Das setzt allerdings ideale Prozeduren der Beratung und Beschlussfassung 

voraus. Diese sind nach Habermas im Wesentlichen an folgende Voraussetzun

gen geknüpft: 

die argumentative Form des Austauschs von Informationen und Begrün

dungen, 
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die öffentliche und alle Beteiligungsberechtigten einschließende Beratung, 
zumindest die gleiche Chance des Zugangs zur und der Teilnahme an der 
Beratung; 
das Fehlen externer und interner Zwänge bei der Beratung ("ideale Sprechsi
tuation"), 
die Maxime, dass die Beratungen grundsätzlich unbegrenzt fortgesetzt oder, 
im Falle einer Unterbrechung; jederzeit wieder aufgenommen werden kön
nen, 
der Grundsatz, dass die Erörterungen sich auf alle Materien erstrecken kön
nen, die im Interesse aller zu regeln sind, 
die Chance, auch über die Interpretation von Bedürfnissen sowie über vor
politische Einstellungen und Präferenzen zu beraten, 
den Diskurs untermauernde verfassungspolitische, die Grundrechte si
chernde Weichenstellungen und 
das qualifizierte Zusammenwirken von Deliberation und Entscheidungs
prozess, und zwar jeweils unter Beteiligung möglichst vieler (Habermas 
2007: 433). 

Bei Letzterem ist insbesondere gedacht an das Zusammenwirken von freier Aus
sprache und Willensbildung in der Öffentlichkeit einer vitalen, freiheitserprobten 
Zivilgesellschaft einerseits und Beratung in den Institutionen der verfassten Wil
lensbildung und Entscheidungsfindung; vor allem im Parlament, andererseits. 
Davon verspricht sich die Theorie der deliberativen Demokratie ein hohes Ni
veau des öffentlichen Diskurses. Dieser Diskurs, so besagt die Vermutung weiter, 
mündet in Beratungen und Beschlussfassungen, durch welche die kommunikativ 
erzeugte Macht in administrativ verwendbare Macht transformiert wird (Haber
mas 1992 und 1999b). Und somit könnten Belange der Lebenswelt gegen die 
klassischen Steuerungsressourcen Geld und ungeläuterte politische Macht zur 
Geltung gebracht werden (Habermas 1990: 36f.). Unter zwei Voraussetzungen 
passe dieses Modell im Grundsatz auch für den Fall der Nationalstaatsgrenzen 
überschreitenden Politik. Die Legitimität der dort ausgehandelten Kompromisse 
beruhe auf zwei Säulen: auf der Legitimität der Verhandlungspartner und auf der 
Öffnung der nationalen Öffentlichkeilen füreinander, so dass sich die grenzüber
schreitende Politik auf grenzüberschreitende Meinungs- und Willensbildung 
stützen kann (Habermas 2007: 455). 
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14.3 Empirisch-analytische Beteiligungsforschung 

Wie leistungsfähig sind die beteiligungszentrierten Dernokratietheorien? Um 
diese Frage zu beantworten, ist ein Blick auf Ergebnisse der empirischen Beteili
gungsforschung unabdingbar. Zu ihren Ergebnissen gehört ein Befund, der Was
ser auf die Mühlen der beteiligungszentrierten Demokratietheorien ist. Gerneint 
ist der Befund, dass insbesondere in den etablierten Demokratien des Westens 
eine große Nachfrage nach politischen Beteiligungschancen besteht, die in ver
schiedenen Sektoren der Gesellschaft das Angebot an institutionalisierten, kon
ventionellen Beteiligungschancen übersteigt. Das ist vor allem in der jüngeren, 
besser ausgebildeten und postmaterialistisch orientierten Bürgerschaft der Fall. 

Vor allem die Erforschung konventioneller und unkonventioneller politi
scher Beteiligung hat hierzu wichtige Erkenntnisse zutage gefördert (Barnes/ 
Kaase 1979). Erheblicher Wertschätzung erfreuen sich sowohl die konventionel
len, d.h. legalen und anerkannten Formen der Partizipation als auch, vor allem 
seit Ende der 1960er Jahre, die unkonventionellen Formen, d.h. in der Regel lega
le, aber nicht allseits anerkannte Beteiligungsformen, wie Demonstrationen, Go
ins und Sit-ins (Kaase 1992a und 1992b). Die wachsende Nachfrage nach Chancen 
politischer Mitwirkung spiegelt auch das Standardmodell der politischen Beteili
gung wider (Dalton 2005: Kp. 3-4). Das Standardmodell soll Unterschiede der 
Partizipationsbereitschaft erklären und begründen, warum manche Bürger sich 
eifrig und intensiv an der Politik beteiligen, während andere in Apathie verhar
ren. Diesen Unterschied führt das Standardmodell der Partizipationsforschung 
vor allem auf drei Schlüsselgrößen zurück: die Ressourcenausstattung der Bür
ger, die Stärke positiver Einstellungen gegenüber dem politischen System und 
die Überzeugung, politisch wirksam sein zu können. 

Dem Standardmodell zufolge basiert ein hohes Niveau politischer Beteili
gung - erstens auf einer ansehnlichen Ausstattung mit sozioökonomischen 
Ressourcen. Gemessen wird das meist durch die Höhe der formalen Qualifikati
on, das Berufsprestige und die Höhe des Einkommens: Je höher das Qualifikati
onsniveau, je höher die berufliche Position und je höher das Einkommen, desto 
höher die Ressourcenausstattung. Je besser diese Ressourcenausstattung, desto 
tendenziell stärker sind - der zweite Schlüsselfaktor - die positiven Einstellungen 
der Bürger zur Politik und desto fester ist - drittens - meist auch die Überzeu
gung, durch individuelle Beteiligung politisch etwas bewirken zu können. Alle 
drei Faktoren zusammen erzeugen ein tendenziell höheres Maß an politischer 
Partizipation. Ist die Ressourcenausstattung hingegen schwach, werden die Ein
stellungen zur Politik negativer ausfallen, und alles in allem wird die Überzeu-

gung, politisch wirksam sein zu können, schwächer und die politische Be
teiligung geringer sein. 

Man kann das Standardmodell der politischen Beteiligung erweitern, um
bauen und um räumlich und zeitlich besondere Konstellationen erweitern (Ver
ba/Schlozman/Brady 1995). Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und Stär
ke der Parteiidentifikation beispielsweise beeinflussen ebenfalls die Beteili
gungsbereitschaft. Hinzu kommen institutionelle Bedingungen einschließlich der 
Wahlpflicht (Lijphart 1997b). Zentral für die beteiligungszentrierte Demokratie
theorie ist ferner die Tatsache, dass die Ressourcenausstattung der Bürger in den 
westlichen Ländern vor allem seit den 1960er Jahren erheblich verbessert wurde. 
Hauptverantwortlich dafür sind die Öffnung des Bildungssystems für Kinder aus 
Schichten, die zuvor von höherer Ausbildung ausgeschlossen waren, die verlän
gerte Ausbildungszeit, der Wertewandel und die beschleunigte Emanzipation der 
Frau, um nur einige Trends zu erwähnen (lnglehart/Welzel2005). 

Die hiermit einhergehende Erhöhung des formalen Qualifikationsniveaus 
und die Aufstockung der kognitiven Ressourcen stärken die Nachfrage nach 
Beteiligungschancen. Ein spektakulärer Ausdruck hiervon waren die Studen
tenproteste der 1960er und 1970er Jahre, ein weiterer die zunehmende Zahl von 
Bürgerinitiativen. Nicht zu vergessen ist die Zunahme konventioneller und un
konventioneller Beteiligung beispielsweise im Rahmen von Antiatomkraft-, Frie
dens- und Ökologiebewegungen der 1980er Jahre. Besonders stark wuchs die 
Partizipationsnachfrage seitens der jüngeren, besser ausgebildeten, religiös unge
bundenen und postmaterialistisch orientierten Altersgruppen. Diese sind die 
Kerntruppen die soziale Basis und die Hauptakteure- der beteiligungszentrier
ten Dernokratietheorie. 

Das heißt allerdings zugleich, dass viele Bürger vorn Anliegen der beteili
gungszentrierten Demokratietheorie überfordert und insoweit von dieser Theorie 
überrollt werden. Gleichwertige demokratische Beteiligung erfordert, so haben 
Verba, Schlozman und Brady (1995) in ihrer großen Studie über die Beteiligung in 
den USA dargelegt, dass die Stimmen der Bürger in der Politik klar, laut und 
gleich sein müssten: "klar", so dass die Politiker wissen, was die Bürger wollen 
und benötigen; "laut", auf dass die Politik überhaupt auf sie hört; "gleich", um 
das Ideal der nicht diskriminierenden Responsivität zu erreichen. Wie Verba und 
Mitstreiter allerdings nachweisen, sind diese Bedingungen nur teilweise erfüllt: 
"the public's voice is often loud, sometimes dear, but rarely equal" (ebd.: 509)
"die Stimmen der Bürger in der Politik sind meist laut, manchmal klar, aber sel
ten von gleichem Gewicht". 
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Die empirische Beteiligungsforschung gibt sich in Fragen der großen Theorie 
zurückhaltend. Das ist nicht ihre Sache. Sie will vielmehr die Formen, Vorausset
zungen und Auswirkungen politischer Beteiligung empirisch erforschen und 
Hypothesen zur Beschreibung und Erklärung dieses Terrains aufstellen, überprü
fen und weiterentwickeln. Zugleich weist die Beteiligungsforschung nach, dass 
Quantität und Qualität politischer Beteiligung viel stärker von - gesellschaftlich 
ungleich verteilten- Ressourcen abhängen, als es den Vertretern der partizipato
rischen und der deliberativen Demokratietheorie lieb sein dürfte. Mehr und an
spruchsvollere Demokratie nach Art der ,Partizipationisten' und der ,Deliberati
onisten' bedeutet mehr Chancen für politisch schon besonders interessierte und 
kompetente, ressourcenstarke Bürger - und insofern im Endeffekt mehr politi

sche Ungleichheit. 

14.4 Kritik der beteiligungszentrierten Demokratietheorien 

Diese Kritik ist Teil einer größeren Kontroverse um die partizipatorische und die 
deliberative Demokratietheorie. Engagierte Parteigänger haben beide Theoriege
bäude zuhauf. Aber auch kritische Stimmen wurden gegen sie laut - von Lehm
bruch (1975a), Fraenkel (1991a) und Sartori (1992) insbesondere gegen den Betei
ligungsoptimismus der ,Partizipationisten', und später von Wissenschaftlern, die 
vor allem die Beiträge zur deliberativen Demokratie hinterfragten, wie Shapiro 
(2003: 21ff.), Ryfe (2005), Schaal/Heidenreich (2006: 212ff., 2007) und Papadopou

los/Warin (2007a, 2007b). 

Die Standardkritik an den beteiligungszentrierten Demokratielehren 
Die Kritik an der beteiligungszentrierten Demokratietheorie, gleichviel ob delibe
rativ oder klassisch partizipatorisch, gründet vor allem auf sechs Argumenten. 
Die Stichworte sind: unrealistisches Bürgerbild, Nicht-hören-Wollen und Nicht
hören-Können, unvorhergesehene Folgeprobleme wie zunehmende politische 
Ungleichheit, sodann aber auch Destabilisierung durch Übermobilisierung, Ein
dimensionalität und Ignoranz der demokratischen Pfadabhängigkeit und anderer 

Spielregeln. 
Erstens wird die beteiligungszentrierte Theorie für ihr optimistisches Bild 

vom kompetenten, tendenziell gemeinwohlorientierten Staatsbürger kritisiert. 
Doch in Wirklichkeit streben die Bürger meist nach ihrem Eigennutzen, sofern sie 
diesen überhaupt kennen, und sind nur unter speziellen Bedingungen zu ge
meinwohlorientierten Worten und Taten willens und fähig (Elster 1986). Ferner 
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überschätzt die Theorie die politischen Kompetenzen und Ressourcen des durch
schnittlichen Bürgers bei Weitem. In Wirklichkeit ist aber die Informiertheil über 
politische Sachverhalte und Entscheidungsalternativen bei der großen Masse der 
Wähler nicht hoch und bei etlichen beklagenswert niedrig. Das Zeitbudget und 
auch das Interesse an politischen Fragen sind meist so begrenzt, dass beide der 
Beteiligung an möglichst vielen wichtigen Abstimmungen über öffentliche Ange
legenheiten entgegenstehen. Downs' rational ignoranter Wähler kommt hier ins 
Spiel (Downs 1957a): Die Beschaffung von Informationen über Entscheidungsal
ternativen ist kostspielig und steht mitunter in keinem vernünftigen Verhältnis 
zum Nutzen politischer Beteiligung, sofern die Kosten vom Wähler nicht als 
"Demokratieobolus" verbucht werden (Behnke 1999: 324). 

Zweitens: Eine essenzielle Voraussetzung der beteiligungszentrierten De
mokratietheorie ist in Wirklichkeit ein knappes Gut, nämlich "politicallistening" 
(Bickford 1996), die Kunst des Zuhörens, auch wenn der andere nicht Familien
mitglied oder Freund ist. Diese Knappheit hinterlässt tiefe Spuren in der Struktur 
der Öffentlichkeit. Diese entspricht nicht der lebendigen, weitgehend authenti
schen Willensbildung und Entscheidungsfindung, die Jürgen Habermas seit 
seiner Abkehr von der kritischen Diagnose eines "Strukturwandels der Öffent
lichkeit" (Habermas 1962 und 1973) und andere Theoretiker unterstellen (Herrn
bach 1995). Aus all dem erwächst ein "demokratisches Dilemma" (Lupia/McCub
bins 1998: 1). Die Zwickmühle bestehe darin, dass die Stimmbürger, die vernünf
tige Wahlen treffen sollen, hierfür nicht oder nur bedingt befähigt sind und o
bendrein in einer Öffentlichkeit beraten, die den idealen Prozeduren der Delibe
ration überhaupt nicht entspricht. Allerdings kann das "demokratische Dilem
ma" gemildert werden, so argumentieren Lupia/McCubbins weiter, beispielswei
se durch Einholen klugen Rates anstelle von umfassender Information, und 
durch ein Institutionendesign, das die Kosten des Wissenserwerbs vermindert 
und Täuschung sowie Selbsttäuschung erschwert. 

Drittens: Das Plädoyer für mehr politische Beteiligung und intensivere 
Kommunikation übersieht, wie unterschiedlich Belohnung und Anreiz für beide 
verteilt sind (Elster 1986, Sartori 1992: 118). Für engagierte Beteiligung und kom
petente Kommunikation kommen keineswegs alle Bürger gleichermaßen in Fra
ge, sondern vorrangig diejenigen mit hohem politischen Engagement, Sprach
mächtigkeit, Argumentationsgabe und Sitzfleisch. Deliberation bedeutet deshalb 
womöglich auch "Diktatur des Sitzfleischs" (Weinreich 1972). Tatsächlich ist die 
soziale Selektivität von mehr Beteiligung und intensivster Beratschlagung groß: 
Beide erhöhen die Chancen der politisch ohnehin schon besser ausgestatteten 
Bürger. Und beide können ungünstigstenfalls zur Dominanz einer speziellen 
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Parteiung oder Clique der Bürgerschaft (im Sinne der im Kapitel 4 erörterten 
"factions" der Federalist Papers) führen. 

Dem vierten Einwand zufolge erzeugt eine expansive Demokratie einen 
Überschuss an Beteiligung und Ansprüchen an das politische System, der die 
erforderliche Balance zwischen Konflikt und Konsens sowie zwischen Aktivis
mus und Apathie untergräbt. Die politische Mobilisierung, die von den ,Partizi
pationisten' und den 1Deliberationisten' befürwortet wird/ mag zwar bei man
chen Bürgern zu den erhofften Bildungswirkungen führen, kann aber auch 
schwere Nebenfolgen haben. Ein sehr hohes Maß an fortwährender politischer 
Mobilisierung wird in der Summe die politische Ordnung unter Stress stellen 
und womöglich durch zu hohe Ansprüche überlasten und entlegitimieren, vor 
allem auch deswegen, weil es in vielen zentralen Streitfragen kein Allgemein
wohl gibt, auf das sich die Deliberierenden einigen könnten, sondern nur hand
feste gegensätzliche Interessen. 

Fünftens wird der beteiligungszentrierten Demokratietheorie Eindimensio
nalität angelastet: Sie vernachlässigt andere wichtige Ziele der Demokratie, na
mentlich Effektivität und Effizienz. Insoweit handeln die Fürsprecher der beteili
gungszentrierten Theorie mit einem einlinigen "Zielmodell" der Demokratietheo
rie von geringer Komplexität und ohne Berücksichtigung anderer Zielgrößen -
ein Mangel, auf den schon Frieder Nascholds wegweisende Erkundungen des 
Zusammenhangs von Organisation und Demokratie hingewiesen haben (Na
schold 19681 1969a, l969b, 19711 1995). 

Sechstens schwächt eine Aufmerksamkeitslücke die beteiligungszentrierte 
Demokratietheorie: Ihre Vertreter ignorieren den Tatbestand, dass schon gering
fügige Variationen der Abstimmungs- und Stimmenverrechnungsregeln höchst 
unterschiedliche Ergebnisse hervorrufen, ja: über Sieg oder Niederlage entschei
den können (siehe Kapitel 15). Es wäre nicht verwunderlich, wenn diese demo
kratische Pfadabhängigkeit die Kommunikation und die Aufklärungsprozesse, 
die die beteiligungszentrierte Demokratielehre so betont und von denen sie so 
viel Gutes erhofft, nachhaltig stören würde. Genauso ignorant haben sich die 
beteiligungszentrierten Theorien bislang gegenüber den Fallen gezeigt, die spiel
theoretische Analysen von Partizipation und Deliberation insbesondere in inho
mogenen großen Gruppen aufgedeckt haben (Meirowitz 2007, Hafer/Landa 
2007), beispielsweise strategische Information und Desinformation, präferenzge
steuerte selektive Wahrnehmung von Signalen/ Anreize zur Missrepräsentation, 
Zurückhaltung von Informationen und andere Machtspiele. 

Kritik der Deliberationstheorien 

Zur Standardkritik an den beteiligungszentrierten Demokratielehren insgesamt 
kommen Einwände vor allem an die Adresse der Deliberationstheorien hinzu. 
Ein beträchtlicher Teil dieser Theorien ist normativlastig, erfahrungswissen
schaftlich schwach abgesichert und insensibel für die Kosten und die sozialen 
Lücken der Deliberation. Empirisch solide Studien wie die von Steiner u.a. (2004) 
sind eher die Ausnahme als die RegeL Das wirft die Frage nach Machbarkeil und 
Effizienz der deliberativen Demokratie auf, sofern die Frage nach ihrer Wünsch
barkeil bejaht wird. 

Dass Deliberation "eine schwierige und relativ seltene Form der Kommuni
kation" mit höchst "gemischten empirischen Ergebnissen" (Ryfe 2005: 49) ist, hat 
die meisten ihrer Wortführer nicht von kühnen, oft wirklichkeitsfernen Konstruk
tionen abgeschreckt. Viele von ihnen stecken die Ansprüche für Beteiligung und 
für kompetente Mitsprache sehr hoch, oft unrealistisch hoch. Und in der Regel 
gründen ihre hohen Envartungen auf unzureichend getesteten Annahmen (Ryfe 
2005). Warum sollten in einer Deliberation nicht auch systematisch verzerrte 
Kommunikationen stattfinden können durch gezielte oder unbeabsichtigte 
Fehlinformation, gekonnte Vortäuschung gemeinwohlorientierter Begründungen, 
Gutgläubigkeit, mangelndes Expertenwissen, unterschiedliches Begriffsverständ
nis, ungleich verteilte Zeitbudgets der Beteiligten oder klammheimlichen Grup
pendruck, der dazu führt, dass Beschlüsse gefasst werden, welche die Beteiligten 
später bedauern? 

Die deliberativen Demokratietheorien neigen ferner dazu, die konsensstif
tende Kraft der Sprache und der Kommunikation zu überschätzen. Das Ideal der 
diskursiven Demokratie basiert vor allem auf hoher Bewertung der kognitiven 
Fähigkeiten und weniger auf den affektiven Aspekten. Man hält den Vertretern 
der diskursiven Demokratie deshalb vor, sie überschätzten die motivationale 
Kraft der Vernunft auch im Falle einer idealen herrschaftsfreien Sprechsituation 
(Warren 1993: 22t Ryfe 2005). Noch härter ist ein auf Hobbes zurückzuführendes 
kritisches Gegenargument: Sprache ist keineswegs nur ein Vermögen, das die 
Gemeinschaftsbildung fördert. Die Sprache kann vielmehr auch als "Trompete 
des Krieges und Aufruhrs" dienen (Hobbes, Vom Bürger: 127) und zum Beschleu
nigungsfaktor eines Bürgerkrieges werden (Münkler 1993). 

Auch kann niemand dafür garantieren, dass Individuen im herrschaftsfreien 
Diskurs, so sie denn überhaupt dorthin gelangen, danach streben, Konflikte auf 
dem Weg demokratieverträglicher Verständigung zu regeln. Was ist, wenn die 
Beteiligten in einer idealen Sprechsituation nach reiflicher Überlegung einstim
mig beschlössen, nicht länger zu reden, sondern hinfort zu schweigen? Und was 
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bleibt von der Hoffnung, ein "Deliberation Day" möge die Befähigung des Volkes 
zum Beratschlagen verbessern (Ackerman/Fishkin 2002), wenn niemand hingeht 
oder das Volk den Tag nicht zum Deliberieren verwendet, sondern für geisttö
tenden Zeitvertreib? 

Massive Kritik hat die normative Spielart der beteiligungszentrierten Demo
kratietheorie überdies aus der Ecke der an Carl Schmitt (1926) orientierten De
mokratie- und Parlamentarismuskritik einstecken müssen (Mouffe 2007). Insbe
sondere das Modell der deliberativen Demokratie übersehe, dass selbst im Falle 
gelingender herrschaftsfreier Willensbildung und selbst im Falle wohlbegründe
ter Einstimmigkeit eine grundlegende Spaltung zwischen den Dazugehörenden 
und den Ausgeschlossenen bestünde, die in die Demokratie selbst eingebaut sei, 
und zwar durch die Konstruktion des Demos, des abstimmungsberechtigten 
Volkes: Diese Konstruktion schließe notwendigerweise andere aus. Deshalb sei 
selbst die verständigungszentrierte Deliberation und die in einer idealen Speech
situation erreichte Einstimmigkeit nur "ein Ausdruck von Hegemonie und die 
Kristallisierung von Machtrelationen" (Mouffe 2007: 28). 

Ferner fehlen tragfähige Institutionalisierungen der deliberativen Demokra
tie. Fachleute der Politischen Theorie haben hierin das "größte Problem" der 
deliberativen Demokratietheorie gesehen (Schaal/Heidenreich 2006: 212). Tat
sächlich haben die ,Deliberationisten' bislang keine als Staatsverfassung geeigne
te tragfähige Institutionenordnung entwickelt, die in einer großen Demokratie 
mit einem viele Millionen umfassenden Demos praktikabel wäre (Suntrup 2007). 
Vielmehr begnügten sie sich in der Regel mit mehr oder minder kleinteiligen 
Mini-öffentlichkeiten, mit deliberativen Umfragen ("deliberative polls"), wie bei 
James Fishkin (2008) beispielsweise, oder mit dem Vorschlag eines Internet
Forums mit deliberativer Qualität (Frisch 2007). Doch die meisten Jnstitutionenar
rangements, die von den ,Deliberationisten' bislang angeboten wurden, sind, wie 
empirische Studien lehren, mangelbehaftet. Häufig laborieren sie auch an Nicht
repräsentativität, Intransparenz, verdeckten Machtrelationen, dünner Beratschla
gungsqualität und an Effektivitätsmängeln (Schaal/Heidenreich 2006: 212ff., Pa
padopoulos/Warin 2007b). Mitunter ist auch der Spielraum für Manipulation 
erheblich größer als der für reine Deliberation. Zudem ist ein Zielkonflikt zwi
schen Deliberation und Partizipation zu bedenken: je höher die Ansprüche an die 
gediegene Beratschlagung, desto größer die Barrieren für die Beteiligung der 
Vielen. Somit kann die in der Deliberation erzielbare Gleichheit der Beteiligung 
zulasten von substanzieller Gleichheit gehen (Schaal/Heidenreich 2007). Sicher
lich gibt es Ausnahmen, wie gelingende Diskurse im kleinen Kreis. Zudem ist 
Habermas' Vorschlag zu bedenken: Es komme auf zivilgesellschaftliche Öffent-
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lichk.eit und auf rechtsstaatlich eingebettete parlamentarische Beratung an. Das 
verdient besondere Anerkennung, weil Habermas damit, im Unterschied zu den 
meisten ,~eliberati~nisten', die Beratschlagung mit der Aufgabe der gesamtge
~ellschafthc~ ~e~bmdlichen Entscheidung zusammenbringt, wenngleich mit 
uberaus optimistischen Annahmen hinsichtlich Machbarkeit und Ertrag. 

Fraglich ist allerdings, ob gut gemeinte institutionenpolitische Empfehlun
ge~ zur ?emokr~tieanreicherung weiterhelfen, wie generelle Dezentralisierung, 
deh~erati~e Abstimmungen nach Art des "Deliberation Day", supranationale 
Dehberation oder Verlagerung der Beratschlagung in die innersubjektive Delibe
ration. Etliche Kritiker mutmaßen mit guten Gründen, dass die Machtbeziehun
gen, die auch in den Demokratien in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik vorhan
den sind, das Vorhaben der deliberativen Demokratie schon im Vorfeld scheitern 
ließen (Noonan 2005) oder im ungünstigsten Fall in sein Gegenteil verkehrten, 
nämlich in die Beratschlagung nur von ressourcenstarken kompetenten Rednern 
und nur zu ihrem eigenen VorteiL 

14.5 Stärken der Theorie 

Allerdings ist die Kritik der beteiligungszentrierten Demokratietheorie zusam
men mit den Stärken dieser Lehre zu würdigen. Eindrücklicher als viele andere 
Demokratietheorien erkundet sie die Lücke zwischen dem Ist-Zustand der politi
schen Beteiligung und dem als besser gedeuteten Ideal. Sensibler als andere Lehr
gebäude sind die partizipatorischen und deliberativen Demokratietheorien für 
eine paradoxe Konstellation, die Benjamin Barher mit diesen Worten aufspießte: 
"as democracies became more inclusive they became less participatory" (Barber 
1995: 922). In dem Maße, in dem die Demokratien inklusiver wurden, insbeson
d.ere d~rc~ die Ausweitung des Wahlrechts auf alle erwachsenen Staatsbürger, 
emschheßhch der zuvor ausgeschlossenen Frauen, wurden sie partizipationsfla
cher: Mit ihrer Wandlung von der Direktdemokratie der Antike zur verfassungs
staatlich gezügelten Repräsentativdemokratie der Moderne schrumpfte der Spiel
raum für die politische Beteiligung der Bürger nachhaltig. 

Ferner suchen die beteiligungszentrierten Demokratielehren aktiver als alle 
anderen Lehren nach Mitteln und Wegen jenseits des Marktplatzes, mit denen die 
Lücke zwischen Ist- und Idealzustand der Partizipation verringert werden könn
te, beispielsweise durch Ausbau dauerhafter oder temporärer direktdemokrati
scher Beteiligungsformen (Feindt 1997) oder durch Nutzung neuer Kommunika
tionstechnologien (Gellner/von Korff 1998), selbst wenn diese den Willensbil-
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dungsprozess weniger weit umwälzen als vielfach erwartet (Feick 2007: 234ff.). 

Und genauer und nachdrücklicher als alternative Theorien erforschen die beteili

gungszentrierten Demokratietheorien das Gemeinschaftsbildungs- und Verstän

digungspotenzial der Bürger mitsamt seiner Funktionsvoraussetzungen (Stre

cker/Schaal 2006). Sensibler als andere Lehrgebäude sind die beteiligungszent

rierten Theorien überdies für den Wert der Partizipation. Von extensiver und 

intensiver politischer Beteiligung erwarten sie vielfältigen Nutzen (Pateman 

1970): neben dem Wert der Beteiligung an sich vor allem zuverlässige Chancen 

der Interessenartikulation und Interessenaggregierung zu entscheidungsfähigen 

Alternativen, gemeinwohldienliche Schulung der Bürger und nicht zuletzt die 

soziale Integration von Bürgern auch in hochgradig heterogenen Gesellschaften 

(Taylor 1993). Überdies benennen diese Theorien Bedingungen, unter denen die 

Beteiligung dazu beitragen kann, Konfrontation in Argumentation umzuformen, 

beispielsweise im Fall der Mediation, also des Einbaus von Vermittlungsverfah

ren in die Planung und Durchführung öffentlicher Aufgaben. Dass aus dem Kreis 

der beteiligungszentrierten Theorien zudem die genauere Dokumentation oppo

sitioneller Präferenzen gefordert wird, etwa die Chance der ausdrücklichen Ab

lehnung aller Wahlvorschläge auf dem Wahlzettel ("NOTA" - "None Of The 

Above"), spricht ebenfalls für ihr Streben nach mehr Transparenz. 

Ferner kann ein hohes Maß an Partizipation, wie es die beteiligungszentrier

te Lehre empfiehlt, lösungsbedürftige Probleme frühzeitig anzeigen und somit als 

"Frühwarnsystem" wirken. Zudem ist insbesondere Habermas' deliberativer 

Demokratietheorie zugute zu halten, dass sie auch die Gefährdungen einer gelin

genden politischen Kommunikation benennt, nämlich Gefährdungen durch die 

"Kolonisierung der Lebenswelt" (Habermas 1981: 489ff.) infolge der technisch

bürokratischen Apparate der Modeme und Herausforderungen durch die "post

nationale Konstellation" (Habermas 1998), die im Gefolge von Internationalisie

rung und Europäisierung entstanden sind und zu deren Bewältigung die Theorie 

erneut Deliberation empfiehlt. 

Die Theoretiker der beteiligungszentrierten Demokratietheorie haben Wich

tiges und Anspruchsvolles zu bieten. Allerdings verlangen sie den Bürgern und 

den Verfahren der Willensbildung viel ab, nicht selten zu viel. In besonderem 

Maße gilt das für die deliberativen Theorien. Ihre Anforderungen sind so hoch 

gesteckt, dass sie unter dem Aspekt der Beratung nur für manche zugänglich und 

unter dem der Beschlussfassung kaum machbar sein dürften - und, wenn sie 

denn machbar wären, viele Bürger überlasteten. Somit handelt sich die beteili

gungszentrierte Demokratietheorie mit einiger Wahrscheinlichkeit einen Zielkon

flikt ein - einen Zielkonflikt zwischen zunehmendem Anspruch an die Quantität 
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und Qualität der Teilhabe und zunehmender sozialer Ungleichheit der Partizipa

tion (Hooghe 1999). Ob das Anliegen der vorliegenden beteiligungszentrierten 

Theorien aber auf großer Stufenleiter - beispielsweise nationalstaatsweit - reali

sierbar ist und gegebenenfalls wie und mit welchen Folgen und Nebenwirkun

gen, ist noch nicht in allen Facetten erforscht. Allerdings gibt es eine Überprü

fungschance, die von den in diesem Kapitel erörterten partizipatorischen und 

deliberativen Demokratietheoretikern bislang kaum genutzt wurde: Die direkt

demokratischen Strukturen in den Staatsverfassungen mancher Demokratien 

erlauben immerhin einen genaueren Einblick in die Verfassungswirklichkeit von 

partizipatorischen und deliberativen Demokratieelementen. Davon wird im Ka

pitel 20 dieses Buches die Rede sein. 
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KapitellS 
Kritische Demokratietheorien 

Dieses Kapitel erörtert "kritische Demokratietheorien". Das sind Theorien, die 
der Demokratie schwerwiegende systembedingte, nichtreversible Strukturdefekte 
vorhalten, nicht Mängel äußerlicher oder zufallsbedingter Art. Die Pluralform 
und das kleine "k" im Adjektiv signalisieren, dass es den kritischen Demokratie
theorien nicht vorrangig um "Kritische Theorie" der Frankfurter Schule um The
odor W. Adomo, Max Horkheimer, Herbert Marcuse und andere geht. Von der 
Frankfurter Schule ist keine zusammenhängende Demokratietheorie vorgelegt 
worden (Greven 1994, 1999b), sondern nur Bruchstücke einer Lehre, wonach die 
wahre Demokratie erst nach dem Kapitalismus beginne, weil erst dann wahrhafte 
soziale Homogenität gegeben sei. So war es bei Jürgen Habermas (1969) zu lesen, 
zuvor schon bei Otto Kirchheimer (1930) sowie Pranz Neumann (Intelmann 1996: 
95f.) und- außerhalb der Frankfurter Schule- beim frühen Ernst Fraenkel (1929). 
Wegweisend für die kritischen Demokratietheorien wurden drei andere Lehren. 
Nur eine von ihnen knüpft lose an die Kritische Theorie an: die Politiktheorie und 
Verfassungssoziologie von Claus Offe (1972, 1985, 1992, 1998a, 2003); eine zweite 
ist die Kritik der Mehrheitsregel (Guggenberger/Offe 1984}; eine dritte gründet 
auf der Erforschung von Inkonsistenzen, die bei der Umformung individueller 
Präferenzen in Kollektiventscheidungen entstehen. Schlüsselwerke dieses For
schungszweiges entstammen der Ökonomischen Theorie der Entscheidungspro
zesse (Arrow 1984, Buchanan/Tullock 1962t der Ökonomischen Theorie der Poli
tik, beispielsweise William Riker (1982), und der Analyse von Form und Wirkung 
von Wahlsystemen, unter ihnen Arend Lijphart (1994c) und Dieter Nohlen (1978, 
2007). 

15.1 Probleme der Bündelung individueller Präferenzen zu 
Kollektiventscheidungen 

Können individuelle Präferenzen (beispielsweise die Parteipräferenzen der Wäh
ler) überhaupt verfälschungsfrei in Kollektiventscheidungen umgeformt werden, 
beispielsweise in das Ergebnis einer Parlamentswahl oder eines Volksentschei
des? Wenn ja, wie? Die meisten Vertreter der älteren und der modernen Demo
kratietheorien bejahten diese Frage, sofern sie überhaupt als klärungsbedürftig 
gewertet wurde. Nur besonders scharfsichtige Theoretiker ahnten, dass bei Ab
stimmungen einer großen Zahl von Stimmberechtigten zur Unbeständigkeit der 
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menschlichen Natur eine neue Unbeständigkeit hinzukommt: die Unbeständig
keit der Zahl (Hobbes, Leviathan, 149). 

Noch skeptischer als Hobbes beurteilen die Ökonomischen Theorien der Po
litik und der Entscheidungsprozesse die Chancen, individuelle Präferenzen un
verzerrt in Kollektiventscheidungen umzusetzen. Wie insbesondere die Ökono
mische Theorie der Entscheidungsprozesse lehrt, kann das Ziel, die Präferenzen 
der Kollektivmitglieder in demokratischen Entscheidungsverfahren zu repräsen
tieren und zugleich die Verteilung der individuellen Präferenzen näherungsweise 
verfälschungsfrei abzubilden, kaum verwirklicht werden (Arrow 1984, McLean 
1987, Riker 1982). 

Wandernde Mehrheiten 

Oft wird die Demokratie dafür gelobt, dass sie den Willen des Volkes wirkungs
voll zum Ausdruck bringe. Zu Unrecht, denn vom "Willen des Volkes" kann 
spätestens seit Schumpeter (1950) unbefangen nicht länger die Rede sein (siehe 
KapitellO). In aller Regel handelt es sich vielmehrum-meist labile- Mehrheiten 
und Minderheiten, die aus unterschiedlichsten Motiven gespeist werden und 
ihrerseits von den Institutionen der Willensbildung und Entscheidungstindung 
geprägt sind. 

Umsichtigere Fürsprecher der Demokratie begnügen sich deshalb damit, die 
Volksherrschaft dafür zu preisen, dass sie zumindest den Mehrheitswillen unver
fälscht abbilde. Doch selbst dieses Lob halten die Wortführer der kritischen De
mokratietheorien für unpassend: Die Mehrheit oder der Mehrheitswille ist "fik
tiv, fehlbar und verführbar", so heißt es bei Offe (1992: 127). Und der Ökonomi
schen Theorie zufolge verletzen auch demokratische Verfahren und Abstimmtm
gen die Grundsätze der verfälschungsfreien und konsistenten Bildung eines 
Mehrhei tswillens. 

Der tiefere Grund liegt darin, dass die in Abstimmungsergebnissen zutage 
tretenden Mehrheiten grundsätzlich ungleichgewichtig sind. Die sogenannten 
wandemden oder zyklischen Mehrheiten sind ein Beispiel. Man unterstelle eine 
aus drei Wahlberechtigten bestehende Stimmbürgerschaft, die über die Wahl
möglichkeiten A, B und C abstimmen soll. A, B und C stünden für unterschiedli
che politische Programme, A beispielsweise für Ausbau der Energieversorgung 
aus regenerierbaren Quellen, B für erweiterte Energieversorgung aus Stein- und 
Braunkohle und C für Ausbau von Atomkraftwerken. Die Präferenzen der Ab
stimmungsberechtigten seien so geordnet: Der erste Abstimmungsberechtigte 
setzt A an die erste Stelle, Ban die zweite und C an die dritte Position. Vereinfa
chend schreibt man seine Präferenzordnung als A>B>C. Für den zweiten Ab-
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stimmungsberechtigten hat C Vorrang vor A. An dritter Stelle kommt für ihn B 
(C>A>B). Der dritte im Bunde favorisiert B vor C und C vor A (B>C>A). 

Welche Variante der Energiepolitik erhält die Mehrheit? Die Antwort lautet: 
Es gibt keine stabile Mehrheit. Vielmehr entstehen sogenannte wandemde oder 
zyklische Mehrheiten. Das Ergebnis steht und fällt mit dem Abstimmungspaar. 
Und der jeweilige Sieger hat am Ende, wie die folgenden Abstimmungen zeigen, 
immer eine Mehrheit gegen sich. Stehen A und B zur Abstimmung, gewinnt A 
mit 2:1. Bei der hierauf folgenden Abstimmung über A und C verliert A, und C 
gewinnt mit 2:1. Wer nun meint, C sei der Gesamtsieger, der den Willen der 
Mehrheit am besten und eindeutig repräsentiere, irrt. Wird nämlich über C und B 
abgestimmt, verliert C, und B gewinnt. Es sind zyklische Mehrheiten entstanden, 
instabile Mehrheiten - je nach dem Paar der Abstimmungsaltemativen. Einmal 
ist der regenerierbare Energieträger der Sieger, dann die einheimische Kohle und 
im dritten Fall die Kernenergie. Und alles ging mit rechten Dingen zu! Und doch 
kann keines der Abstimmungsergebnisse als konsistenter, verfälschungsfreier 
Wille der Mehrheit angesehen werden. Auch kommt man hier nicht mit der -
beliebten, aber falschen - Annahme weiter, man könne dem Ergebnis einen vorab 
feststehenden Volkswillen ablesen. 

Was könnten die für die Energiepolitik zuständigen Minister den Abstim
mungen entnehmen? Sie werden, wenn sie dem Volkswillen folgen wollen, ob 
der wandemden Mehrheiten verzweifeln: Heute Politik nur für Windmühlen, 
morgen nur noch für heimische Kohle und übermorgen ausschließlich für Atom
kraft- das steht selbst der wendigste Politiker nicht durch! 

Wandemde Mehrheiten stellen aber nicht nur die Politik vor Großaufgaben, 
sie sind auch ein kapitales Problem für die Demokratie und die Demokratietheo
rie. Ian McLean hat es knapp und bündig so benannt: "Whatever society choses, a 
majority of its members would have voted for a different alternative" (McLean 
2000: 47)- "Was die Gesellschaft auch immer wählt, eine Mehrheit ihrer Mitglie
der hätte für eine andere Alternative gestimmt". 

"Out-of-equilibrium majorities" 
Die wandemden Mehrheiten sind Teil eines größeren Musters: Gesellschaftlich 
bindende Entscheidungen auf der Basis der Mehrheitsregel "können in der Regel 
nicht als logisch kohärent oder als das Ergebnis einer ( ... ) Größe wie der ,Gesell
schaft' oder ,des Volkes' begriffen werden", so heißt es bei William Riker (1980b: 
456). Mehrheitsentscheidungen laborieren vielmehr an einem grundsätzlichen 
Ungleichgewichtszustand. Alle Mehrheiten sind "out-of-equilibrium majorities" 
(Weale 1995: 381), also labile, ungleichgewichtige Mehrheiten, die nur durch 
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institutionelle Konventionen, Kontingenz und das Unvermögen der Bürger, alle 
Alternativen zum Status quo der Mehrheitsentscheidung durchzudenken, ge
stützt werden (Riker 1980a, 1980b, 1982, Weale 2007). Schon unter geringfügig 
variierten Bedingungen kommen Alternativen zur Abstimmung und können die 
Zustimmung einer Mehrheit erhalten. Insgesamt können "die Produkte der 
Mehrheitsentscheidung vermutlich selten als konsistent oder als - im Vergleich 
zu den Entscheidungspräferenzen - wahre Abstimmungen des Wahlkörpers be
griffen werden" (Riker 1980b: 456). Das ist nach Riker ein Beispiel für ein allge
meineres Problem, nämlich dafür, dass alle Prozeduren für Manipulation und 
Ausbeutung anfällig sind und arbiträre Ergebnisse hervorbringen- solange nicht 
verfassungsstaatliche Regelungen die Wahrscheinlichkeit der "out-of-equilibrium 
majorities" vermindern (Riker 1982, Weale 1995: 383). 

Die Kritik trifft auch demokratische Prozeduren. Das Hauptproblem für die 
Demokratie ist nach Riker aber "nicht die Inkonsistenz, sondern die Manipulier
barkeit der Ergebnisse von Mehrheitsentscheidungen" (Riker 1980b: 457) in dem 
Sinne, dass schon geringfügige Veränderungen der Struktur, des Ablaufs und des 
Kontextes des Entscheidungsprozesses unterschiedliche Ergebnisse zustande 
bringen. Deshalb kann Mehrheitsentscheidungen meist gar kein stabiler konsi
stenter Sinn zugeschrieben werden (ebd.: 457). Selbst größere Wählerschwankun
gen oder gar wahlbedingte Regierungswechsel können einfach nur die Instabili
tät von Kollektiventscheidungen widerspiegeln- nicht etwa veränderte Präferen
zen der Wähler. Das mindert nicht den Wert der Demokratie. Doch ihr Wert ist 
an anderer Stelle zu suchen, nämlich im Schutz von Rechten durch Einsprüche 
der Abstimmungsberechtigten gegen Amtsinhaber (Riker 1982), durch zeitlich 
begrenzte Mandate und prinzipielle Widerrufbarkeit von Entscheidungen, um 
nur einige Sicherungen und Gegenkräfte zu nennen. 

Tyrannei der Mehrheit und Tyrannei der Minderheit 
Die Mehrheitsregel kann weitere unliebsame Probleme hervorbringen. Eines der 
bedrohlichsten ist die "Tyrannei der Mehrheit", die systematische Schädigung 
von Minderheiten durch die Mehrheit. Das fällt besonders ins Gewicht, wenn die 
Mehrheit fixiert ist, wenn sie dauerhaft- von Wahl zu Wahl und von Thema zu 
Thema - unverändert bleibt, wie beispielsweise in ethnisch oder konfessionell tief 
gespaltenen Gemeinwesen mit einer majoritären Volksgruppe oder einer majori
tären Konfession. 

Allerdings kann die Demokratie auch zur Tyrannei der Minderheit über die 
Mehrheit mutieren. Ein Beispiel: Es sei ein direktdemokratisch verfasstes Ge
meinwesen gegeben, in dem die Volksvertreter nach Mehrheitswahl in fünf Ei-
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nerwahlkreisen mit jeweils fünf Abstimmungsberechtigten und der nachfolgen
den Verteilung der Wählerpräferenzen gewählt werden. In den ersten drei Wahl
kreisen votieren jeweils drei Wähler für die Kandidaten der Partei A und zwei für 
die Bewerber der Partei B. Im vierten und fünften Wahlkreis erhält A nur eine 
Stimme, B jedoch 4 Stimmen. Zählt man die Stimmen für A und für B im gesam
ten Wahlgebiet, entfallen auf B 14 Stimmen und auf A nur 11. Man könnte mei
nen, B wäre der Sieger. Doch das ist nur dann der Fall, wenn die Stimmenver
rechnung ausschließlich auf der Ebene des gesamten Wahlgebietes erfolgt. Tat
sächlich gewinnt bei Mehrheitswahl in den einzelnen Wahlkreisen jedoch A die 
Wahl! Die ersten drei Wahlkreise gehen an A, und B gewinnt nur den vierten und 
den fünften Wahlkreis. Somit siegt A gegen B mit 3 zu 2! Es ist alles mit rechten 
Dingen zugegangen. Allerdings hat die angewendete Methode der Aggregierung 
der Individualpräferenzen zu Kollektiventscheidungen, vor allem die Wahlkreis
einteilung und das Verfahren der Stimmenverrechnung (Mehrheitsregel) in den 
einzelnen Wahlkreisen, ein überraschendes Ergebnis zustande gebracht: Sie 
macht die Minderheit im gesamten Wahlgebiet zum Gewinner der Wahl und 
zum Herrscher über die Mehrheit! 

Abstimmungen nach dem Mehrheitsprinzip können folglich höchst unter
schiedlich ausgehen, auch wenn die Präferenzen der Abstimmungsberechtigten 
gleich sind. Das Ideal einer Bündelung individueller Präferenzen, die ver
fälschungsfrei ist und die individuellen Vorlieben gleichermaßen und gleichge
wichtig transformiert, wurde offensichtlich auch in diesem Fall verfehlt (Mueller 
2003) -ein Problem von höchster politischer Brisanz. 

Externe Kasten, Entscheidungskosten und Interdependenzkosten 
Das Ideal einer unverzerrbaren und gleichgewichtigen Bündelung von Einzelprä
ferenzen erfordert das Einstimmigkeitspri.nzip, so lehrt eine Spielart der Ökono
mischen Theorie der Entscheidungen. Einstimmigkeit aber setzt die ausdrückli
che Zustimmung aller Mitglieder eines Kollektivs voraus und räumt folglich 
jedem Mitglied eine absolute Vetoposition ein. Der Theorie zufolge sichert die 
Einstimmigkeit den Kollektivmitgliedern den höchstmöglichen Nutzen. Jedes 
vom Einstimmigkeitsprinzip abweichende Verfahren hingegen erzeugt "externe 
Kosten" für einen mehr oder minder großen Teil der Kollektivmitglieder. "Exter
ne Kosten" sind Nachteile, die jenen Mitgliedern eines Kollektivs entstehen, die 
nicht oder nicht in gleichem Umfang von den Vorteilen einer Kollektiventschei
dung profitieren wie die übrigen Kollektivmitglieder. Am größten sind diese 
Kosten, wenn ein Kollektivmitglied die Kollektiventscheidungen diktiert, also in 
der Einerherrschaft, gleichviel, ob diese aufs Gesamtwohl zielt, wie in Aristoteles' 
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Monarchie, oder aufs Herrscherwohl, wie die Tyrannis in der aristotelischen 
Staatsformenlehre, oder auf die Sicherheit, wie der Herrscher in Hobbes' Staats
theorie. 

Allerdings sind mit jeder Entscheidungsprozedur Entscheidungskosten ver
bunden, denn Vorbereitung und Durchführung von Entscheidungen erfordern 
Zeit und verlangen Verzicht auf anderweitige nutzenstiftende Aktivitäten. Den 
Zeitkosten ist demnach der Aufwand für den entgangenen Nutzen alternativer 
Tätigkeiten, die sogenannten Opportunitätskosten, hinzuzufügen. Die Summe 
ergibt die Entscheidungskosten. Die Entscheidungskosten aber unterliegen einer 
anderen Dynamik als die externen Kosten: Die Entscheidungskosten sind umso 
höher, je größer die Zahl der Mitglieder eines zur Entscheidung aufgerufenen 
Kollektivs ist. Am größten sind sie im Falle der Einstimmigkeit, weil hier der 
Aufwand für die Konsensbildung, der Zeitaufwand sowie der entgangene Nut
zen besonders hoch sind. 

Der Ökonomischen Entscheidungstheorie zufolge ist eine dritte Kostenart zu 
beachten: die lnterdependenzkosten. Sie sind definiert als die Summe der exter
nen Kosten und der Entscheidungskosten. Die Interdependenzkosten geben ein 
Kriterium für optimale Entscheidungsregelungen an die Hand. Das Optimum ist 
dort gegeben, wo die Interdependenzkosten ein Minimum erreichen, d.h. dort, 
wo die Summe der externen Kosten und der Entscheidungskosten niedriger ist 
als die jeder anderen Kombination. 

Aufgabe der Forschung ist es, herauszufinden, welches die optimale Ent
scheidungsregel ist und wo systematische Abweichungen vom Minimum der 
Interdependenzkosten entstehen. Die Einstimmigkeitsregel beispielsweise er
zeugt auf Dauer sehr hohe Entscheidungskosten. Sie ist höchst anfällig für die 
Blockade des Entscheidungsprozesses mindestens aber anfällig für suboptimale 
Problemlösungen, weil sie beispielsweise meist nur Lösungen nach Art des 
kleinsten gemeinsamen Nenners zulässt. Das lehrt auch die Anwendung dieser 
Theorie in der politikwissenschaftlichen Analyse der "Politikverflechtung" 
(Scharpf/Reissert/Schnabel 1976) und der "Politikverflechtungs-Falle" (Scharpf 
1985). Doch auch die klassische Mehrheitsregel, insbesondere die einfache Mehr
heit, ist eine Entscheidungsregel, die das Optimum oft weit verfehlt (Scharpf 
2000, Nohlen 2007: 154ff.). 

Probleme der Übersetzung von Stimmen in Mandate 
Auch die Zusammenhänge von Stimmenverteilung, Wahlsystemen und Man
datsverteilung gehören zum Stoff der kritischen Demokratietheorien. Wie stark 
das Wahlsystem die Umrechnung der Wählerstimmen in Mandate prägt, soll ein 
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weiteres Beispiel illustrieren. Es sei ein aus 20 Abgeordneten bestehendes Parla

ment in einem Wahlgebiet zu wählen, das in 20 gleich große Einmannwahlkreise 

mit jeweils 100 Stimmberechtigten geteilt ist. In jedem Wahlkreis kandidiere je ein 

Vertreter der Parteien A, B, C, D und E. Ferner sei eine Verteilung der Stimmen 

wie in der Tabelle 3 gegeben. 

Tabelle 3: Wirkungen des Wahlsystems (I): Hypothetische Stimmenverteilung 

auf fünf Parteien 

Wahlkreis Partei A Partei B Partei C ParteiD ParteiE 

1 52 37 8 2 1 

2 48 49 2 1 0 

3 33 35 20 8 4 

4 29 30 36 4 1 

5 38 31 12 10 9 

6 57 37 5 1 0 

7 41 42 10 6 1 

8 40 41 10 8 1 

9 36 24 37 2 1 

10 32 33 20 7 8 

11 36 37 11 12 4 

12 40 43 8 8 1 

13 51 40 7 2 0 

14 23 24 23 7 23 

15 28 31 30 8 3 

16 47 48 3 0 2 

17 52 39 8 1 0 

18 46 47 6 1 0 

19 43 45 10 1 1 

20 12 17 9 32 30 

Stimmenanteil 39,2% 36,5% 13,8% 6,0% 4,5% 
.. 

Anmerkung: Nach Lehner (1981: 57) mit geringfügigen Anderungen. 

Was passiert, wenn die in Tabelle 3 beschriebene Stimmenverteilung in Abgeord

netensitze umgerechnet wird? Die Antwort lautet: Die Ergebnisse sind je nach 

Wahlsystem verschieden! Das wird an der Tabelle 4 ersichtlich: Diese Tabelle 

zeigt anhand von fünf verschiedenen Wahlsystemen, wie und mit welchen Un

terschieden die Wählerstimmen der Tabelle 3 in Parlamentssitze verrechnet wer-
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den. Berücksichtigt werden 1) die reine Verhältniswahl nach dem Restzahlverfah

ren von Hare und Niemeyer, 2) die Verhältniswahl nach dem Höchstzahlverfah

ren von d'Hondt, 3) die Verhältniswahl mit 10-Prozent-Sperrklausel, 4) die einfa

che Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen und 5) die absolute Mehrheitswahl eben

falls in Einerwahlkreisen. Verrechnet werden die Stimmen jeweils auf der Grund

lage der Stimmenverteilung im gesamten Wahlgebiet. 

Bei der reinen Verhältniswahl gemäß dem System der mathematischen Pro

portionen nach Hare und Niemeyer wird für jede Partei die Zahl der auf sie ent

fallenden gültigen Stimmen durch die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 

dividiert und mit der Zahl der zu vergebenden Mandate vervielfacht. Die hier

durch ermittelten Ganzzahlen bestimmen die erste Runde der Verteilung der 

Mandate auf die Parteien: Die Zahl der auf die Parteien entfallenden Sitze be

misst sich nach der Größe der jeweiligen GanzzahL Sodann werden die Restman

date nach der Höhe der Zahlenbruchteile hinter dem Komma verteilt. Die Partei 

A aus Tabelle 3 erhält folglich zunächst 7 Mandate (Proportion der Stimmen für 

A und der Gesamtzahl der Stimmen, vervielfacht mit der Zahl der zu vergeben

den Mandate: 0,392*20 = 7,84) und in der zweiten Verteilungsrunde auf Basis der 

Zahlenbruchteile hinter dem Komma ein weiteres Mandat. 

Im Fall der Verhältniswahl mit Auszählung nach d'Hondt werden die Par

lamentssitze nach dem Höchstzählverfahren verteilt. Die von den Parteien ge

wonnenen Stimmen werden durch die Divisorenreihe 1, 2, 3, 4, 5 usw. geteilt. Auf 

dieser Grundlage werden die Parlamentssitze den Parteien nach der jeweils 

höchsten verbleibenden Zahl zugeordnet. 

Bei einer Verhältniswahl mit einer 10-Prozent-Sperrklausel für das gesamte 

Wahlgebiet werden nur die Parteien bei der Verteilung der Parlamentssitze be

rücksichtigt, die mindestens 10 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. 

Der einfachen Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen zufolge erhält jeder 

Wahlkreis einen Parlamentssitz. Er fällt der Partei zu, die im Wahlkreis mehr 

Stimmen als jede andere Partei erhält. Erringen beispielsweise A, B, C und D 

jeweils 19 Prozent der Stimmen und E 24 Prozent, so ist nach einfacher Mehr

heitsreget die Partei E der Gewinner. 

Im Fall der absoluten Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen gilt diejenige Al

ternative als gewählt, die mehr als die Hälfte der Stimmen der Abstimmenden 

auf sich vereinigt. Zur Vereinfachung wird im Folgenden bei diesem Wahlsystem 

unterstellt, dass die Parteien schon im ersten Wahlgang in Koalitionsformationen 

-Bund C auf der einen und A, D und E auf der anderen Seite- kandidieren. 

Das Politikum der Transformation von Stimmen in Sitze ist dies: Je nach 

Wahlsystem kommen höchst unterschiedliche Sitzverteilungen im Parlament 



262 Teil !I: Modt>rne Theorien der Demokratie 

zustande. Mehr noch: Die Chance, Regierungspartei oder Oppositionspartei zu 
werden, hängt sehr stark vom Wahlsystem ab. Das Wahlsystem kann also über 
Sieg und Niederlage entscheiden- bei ansonsten konstanter Verteilung der Wäh
lerpräferenzen! 

Tabelle4: Wirkungen des Wahlsystems (II): Mandateverteilung nach 
Wahlsystemen 

Manda- Man da- Manda· Manda- Manda- Nach 

te für tefür te für te für te für Manda-
Wahlsystem 

Partei A Partei B Partei C ParteiD ParteiE ten 
stärkste 
Partei 

Reine Verhältnis-
wahl: Mandatsver-
teilung nach Hare I 8 7 3 1 1 A 

Niemeyer 

Verhältniswahl: 
Mandatsverteilung 

nach d'Hondt 8 8 3 1 - A+B 

Verhältniswahl mit 
10-Prozent- 9 8 3 - A 

Sperrklausel 

Einfache 5 11 3 1 - B 
Mehrheitswahl 

Absolute 
Mehrheitswahl mit 

Koalitionen 9 11 - - B 

ADE/BC 
Differenz zwischen 
günstigstem und 

4 3 1 1 A versus ungünstigstem 4 

Wahlsystem B 

Regie-
rungs-
bildung 
durch ... 

A+C 

A+C 
oder 

B+C 

B+C 

B 

B 

A+C 
versus B 

Anmerkung: Auswertung auf der Grundlage der Stimmenverteilungen m Tabelle 3. Regie
rungsbildung: Alleinregierung der Partei mit der absoluten Mehrheit oder Koalitionsregie
rung nach dem Kriterium der kleinstmöglichen Koalition und dem der absoluten Mehrheit 
der Mandate. 

Man betrachte in der Tabelle 4 zunächst das Minimum und das Maximum der 
auf die einzelnen Parteien entfallenden Mandate. Die Zahl der Mandate für die 
ParteiAschwankt je nach Wahlverfahren zwischen 5 und 9. Ebenso groß ist die 
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Spannweite bei der Partei B: Bei reiner Verhältniswahl erhält sie nur 7 Sitze, bei 
einfacher und absoluter Mehrheitswahl aber gewinnt sie 11 Mandate! Auch bei 
den kleineren Parteien macht das Wahlsystem einen großen Unterschied. Die 
ParteiCerringt 3 Sitze- mit Ausnahme der absoluten Mehrheitswahl. Im Fall der 
KleinparteienD und E entscheidet das Wahlverfahren ebenfalls über den Einzug 
ins Parlament. Gilt die 10-Prozent-Sperrklausel, zieht keine der kleinen Parteien 
ins Parlament ein. Enthält das Wahlsystem keine Sperrklausel, steigen die Chan
cen der kleinen Parteien, einen Parlamentssitz zu erringen. Allerdings erhält die 
ParteiE nur bei einer Verhältniswahl nach Hare/Niemeyer ein Mandat. 

Lehrreiches steuert die Tabelle 4 auch zur Frage bei, welche Parteien die Re
gierung bilden. Legt man einen Mindestsitzanteil von größer als 50 Prozent und 
das Kriterium der kleinstmöglichen Koalition oberhalb der 50 Prozent-Grenze 
zugrunde und unterstellt man Allgemeinkoalitionsfähigkeit, zeigt die Tabelle 4 
dies: Bei reiner Verhältniswahl nach Hare/Niemeyer bilden die Parteien A und C 
die Regierung. Erfolgt die Auszählung nach dem d'Hondt'schen Höchstzahlver
fahren, kommt entweder erneut ein Bündnis von A und C zustande oder eines 
von B und C. Wird nach Verhältniswahlsystem mit 10-Prozent-Sperrklausel aus
gezählt, übernehmen B und C die Regierung. Gilt die einfache Mehrheitswahl, ist 
B die allein regierende Partei. Im Fall der absoluten Mehrheitswahl mit Koalitio
nen wird B die dominierende Regierungspartei. Unschwer ist zu erkennen, dass 
bei Geltung des Mehrheitswahlsystems (und auf Basis der Stimmenverteilung 
nach Tabelle 3) B der eindeutige Sieger der Wahl ist. Gilt hingegen die Verhält
niswahl (ohne 10-Prozent-Sperrklausel), wird A die dominierende Partei. In die
sem Fall zieht B in die Opposition. Herrscht das Mehrheitswahlsystem, fällt die 
Opposition der Partei A zu. 

Das Wahlsystem kann somit den Ausschlag dafür geben, welche Partei die 
Regierung übernimmt und welche in die Opposition verbannt wird. Alles geht 
mit rechten Dingen zu. Und alle in Tabelle 4 genannten Methoden der Aggregie
rung individueller Präferenzen und Entscheidungsregeln sind seriöse, anerkann
te Verfahren. Allerdings bringen sie höchst unterschiedliche Ergebnisse zustande: 
Im einen Fall wird beispielsweise eine Linkspartei die Regierung bilden, im ande
ren eine Rechtspartei. Das ist Teil eines folgenschweren, unter Legitimationsge
sichtspunkten außerordentlich sensiblen Musters: Schon geringfügige Variatio
nen der Verfahren, welche die Übersetzung individueller Präferenzen in Kollek
tiventscheidungen regeln, können höchst unterschiedliche Ergebnisse zur Folge 
haben. Die bei einem Verfahren Unterlegenen könnten sich insofern mit guten 
Gründen darauf berufen, dass ihre externen Kosten im Sinne von Buchanan/Tul
lock (1962: 45f.) hinsichtlich der Legitimation problematisch sind. In einem ande-
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ren Verfahren würden die Unterlegenen womöglich zu Gewinnern! Das ist ein 

politisch höchst brisanter Stoff. Demokratiepraktisch und demokratietheoretisch 

wirft er ein besonders dorniges "Loser's consent"-Problem auf (Anderson u.a. 

2005), nämlich das Problem, den Verlierer zur Akzeptanz einer Wahl zu bringen, 

die schon bei geringer Variation der Spielregeln womöglich zu seinen Gunsten 

ausgegangen wäre. 

Therapievorschläge 
Die Befunde der Ökonomischen Theorien zur Funktionsweise der Demokratie 

sind beunruhigend: Die Ergebnisse des demokratischen Prozesses sind offenbar 

weder notwendigerweise faire noch echte Bündelungen der Präferenzen der Ab

stimmungsberechtigten. Ferner können zyklische Mehrheiten entstehen. Überdies 

ist Herrschaft der Minderheit über die Mehrheit vorstellbar. Obendrein hat die 

Demokratie unliebsame Folgen, so eine viel beachtete Lehre von Mancur Olson 

(1982): Je länger sie existiert, desto größeren Spielraum schafft sie für "Vertei

lungskoalitionen", die nach "Rent-seeking" streben, also nach egozentristischer 

Vorteilsergatterung, was langfristig allerdings in gesamtwirtschaftlichem Nieder

gang endet, sofern die Politik nicht mit marktfreundlichen Therapien eingreift. 

Was ist angesichts solcher Ergebnisse zu tun? Nichtstun wäre fatal. Und 

Verzicht auf demokratische Abstimmung oder gar Abschaffung der Demokratie 

hieße das Kind mit dem Bade ausschütten. Besser sind Reformen der Institutio

nen, beispielsweise die Ergänzung des Mehrheitsprinzips durch verhandlungs

oder konkordanzdemokratische Konfliktregelungen (KapitellS und 19). In Frage 

kommen ferner alternative Abstimmungsverfahren, wie das Rangsummenver

fahren gemäß der Borda-Regel: Die erste Präferenz wird mit Rangziffer 1 bewer

tet, die zweite mit 2, die dritte mit 3 usw.- und gewählt ist der Kandidat mit der 

niedrigsten Summe der Rangziffern. Zufallsauswahlen oder Abstimmungen 

mittels Veto kommen hinzu (Mueller 2003, Gersbach 2005). Die Ökonomische 

Theorie rationaler Wahl empfiehlt überdies - abgesehen von dem enorm auf

wendigen und blockadeanfälligen Einstimmigkeitsprinzip - liberale Tugenden 

und Institutionen. Zu diesen gehören folgende Maßregeln: 1) Beschränke die 

Reichweite von Kollektiventscheidungen, sorge beispielsweise für verfassungs

rechtliche Begrenzung des Politischen und baue Sicherungen und Gegenkräfte 

gegen die Legislative und Exekutive ein; 2) begrenze die Staatstätigkeit auf einen 

kleinen Aufgabenkreis; 3) verleihe den Bürgern das Recht auf Entschädigung für 

Nachteile, die ihnen durch das Tun und Lassen demokratisch gewählter Reprä

sentanten entstehen; 4) gewährleiste unveräußerliche Grundrechte; 5) sorge für 

Dezentralisierung der Staatsorganisation; 6) verleihe den Bürgern oder Teilen der 
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Bürgerschaft das Recht auf Gesetzesinitiative; 7) sichere zusätzlich zur Parla

mentsabstimmung die Volksabstimmung über alle oder über einige Gesetze und 

8) halte das Recht auf ungehinderte Auswanderung offen (Bernholz/Breyer 1994, 

Riker 1982). 

15.2 Die Selektivität demokratischer Willensbildungs- und 

Entscheidungsprozesse 

Die Ökonomische Theorie der Politik gab nicht nur der Demokratietheorie weg

weisende Impulse, sondern auch den gesellschafts- und politikkritischen Analy

sen. Besonders produktiv verarbeitet wurden sie in Claus Offes Verfassungsso

ziologie, die weitere zentrale Thesen zur kritischen Demokratietheorie beisteuert 

(Offe 1972, 1984, 1986, 1991, 1992, 1998a, 1998b, 2003). Die Demokratie beseitigt 

die Koppelung politischer Rechte an den sozialen Status, die noch für die ständi

sche Privilegienordnung charakteristisch war. Klassengebunde;meit des Wahl

rechtes und Erblichkeit politischer Ämter sind in der Demokratie nicht länger 

zulässig. Allerdings wirken in der demokratischen Willensbildung nach wie vor 

Disziplinierungs- und Ausgrenzungsmechanismen. Beispiele sind Kartellbildung 

im Parteiensystem, Abflachung des politisch-ideologischen Profils von Parteien, 

Ausrichtung ihrer Politik am Wählerstimmenmarkt, insbesondere an ad hoc 

hochgespielten aktuellen Streitfragen, und minoritätsfeindliche innerparteiliche 

Strukturen. 

Gefiltert wird auch der Willensbildungsprozess im Verbändesystem und in 

den einzelnen Verbänden, so Offes Diagnose. Im Gegensatz zur Annahme der 

Gruppenpluralismustheorie, dass alle Interessen organisierbar und potenziell 

gleichwertig sind, ist die Organisations- und Konfliktfähigkeit von Interessenver

band zu Interessenverband höchst unterschiedlich, wie schon die Kritik des 

Gruppenpluralismus zeigte (Schattschneider 1960). Die höhere Organisations

und Konfliktfähigkeit spezialisierter Interessen ist dafür mitverantwortlich, dass 

relativ große und homogene Statusgruppen wie Bauern, Arbeiter, Angestellte, 

Beamte und Mittelstand in der Politik besser vertreten sind als allgemeine Inte

ressen. Schwerer oder überhaupt nicht zu organisieren sind diejenigen Bedürfnis

se, "die nicht klar abgrenzbaren Status- oder Funktionsgruppen, sondern der 

Gesamtheit der Individuen zuzuordnen sind", wie diejenigen, welche "die physi

schen, moralischen und ästhetischen Bedingungen des gesellschaftlichen Zusam

menlebens außerhalb der Markt- und Verteilungssphäre betreffen" (Offe 1972: 

146). Filter wirken auch im parlamentarischen Willensbildungsprozess, nicht 
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zuletzt aufgrund der starken Übereinstimmung der Parteien und Fraktionen in 
Grundsatzfragen sowie aufgrund ritualhafter Bestrebungen, das Profil von Par
teien durch "Oberflächen-Differenzierung und Schein-Polemik" zu betonen (ebd.: 

151). 
Wie wirken die in die politische Willensbildung eingelagerten "Filtersyste-

me" (ebd.: 151)? Offe zufolge sperren sie eine bestimmte Klasse von Interessen 
von vornherein aus dem pluralistischen Konzert aus. Das gilt insbesondere für 
allgemeine, konfliktunfähige und utopische Interessen (ebd.: 148). 

Der Befund, den die kritische Theorie der Politik aus all dem ableitet, ist 
alarmierend: Die Institutionen der politischen Willensbildung im demokratischen 
Verfassungsstaat gewährleisten nicht die prinzipiell uneingeschränkte Transmis
sion politischer Motive. Vielmehr wird in den Institutionen der Willensbildung 
bestimmten Bedürfniskategorien die Chance politischer Artikulation entzogen. 
Das betrifft nach Offe vor allem diejenigen Interessen, "die nur in Institutionen 
solidarischer Willensbildung und kollektiver Reflexion zur Sprache kommen 
könnten" (ebd.: 151). Ausgesperrt würden hierdurch Bedürfniskategorien, die 
nicht an "die herkömmlichen Dimensionen der Tausch- und Leistungsgerechtig
keit und traditionalistischer Statusansprüche gebunden sind" (ebd.: 152). Und 
ausgesperrt werden zudem, so wird diese Kritik später ergänzt, alle Interessen 
mit schwacher Organisations- und Konfliktfähigkeit und langfristigem Zeithori

zont (Franke 2001: 218). 
Die kritische Demokratietheorie hat nicht nur den Input der Politik im Blick

feld, sondern auch den Output. Demokratie bedeutet für sie nicht nur folgenrei
che Beteiligung der erwachsenen Bevölkerung und hohe Qualität der Interessen
artikulation und -aggregation, sondern auch wirksame ZügeJung von Herrschaft 
und wohlfahrtstheoretisch begründete Versorgung mit Kollektivgütern. Der Leh
re der älteren Politischen Systemanalyse, wonach der Output eines politischen 
Systems vom politischen Input und seinen Binnenstrukturen geprägt wird, folgt 
auch die kritische Demokratietheorie. Doch fügt sie diesem Lehrsatz ein weiteres 
Theorem hinzu: Mängel der Institutionenordnung ziehen Mängel in der Staatstä
tigkeit nach sich. Mehr noch: Am Ende zählen für die Politik nicht die lösungsbe
dürftigen Probleme, sondern nur die Probleme, die zugleich Probleme der Politik 
sind. Die in den Willensbildungsprozess eingebauten Filtersysteme haben Folgen 
für den Output der Politik. Die Staatstätigkeit berücksichtigt vorrangig nur die 
Interessen und Bedürfnisse, welche die zuvor geschilderten Filtersysteme der 
politischen Willensbildung durchlaufen haben, und auch das nur innerhalb der 
"Tätigkeitsgrenze" (Blanke/Jürgens/Kastendiek, Bd. 2, 1975: 436ff.}, die sich für 
den Staat aus der Eigendynamik der kapitalistischen Wirtschaft und der Klassen-
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konstellation ergibt. Obendrein folgt die Staatstätigkeit eigenen stabilisierungspo
litischen Regeln. Sie konzentriert sich auf aktuelle und absehbare stabilitätsrele
vante Risiken, vor allem auf solche, die das Eigeninteresse staatlicher Institutio
nen tangieren (Offe 1975). Zu diesen gehören das Wirtschaftswachstum, die Au
ßenpolitik, die Außenwirtschaftspolitik und die Militärpolitik sowie die Beschaf
fung und Sicherung von Massenloyalität Dabei folgt die Staatstätigkeit einem 
konzentrischen Prioritätenschema: Sie reagiert hauptsächlich nur auf die Themen, 
die ein Stabilitätsproblem oder mehrere risikoreiche Stabilitätsprobleme betreffen 
und die zugleich das "Interesse des Staates an sich selbst" wachrufen (Offe 1975). 
Mit diesem Prioritätenschema produziert der Staat ein horizontales System der 
Ungleichheit, eine "Disparität von Lebensbereichen" (Offe 1972). Die Disparitäts
these diagnostiziert ein großes Gefälle zwischen Bereichen, die stabilitätsrelevant 
sind und deshalb vom Staatsapparat bevorzugt behandelt werden, insbesondere 
Politikfelder mit starker Markt-, Organisations- und Wählerstimmenmacht, und 
Politikbereichen, die wenig Bedeutung für politische oder politisch-ökonomische 
Stabilität haben und deshalb von der staatlichen Politik vernachlässigt werden, 
wie Politikfelder mit geringer Markt-, Organisations- und Wählerstimmenmacht, 
beispielsweise das Bildungswesen. Hiermit werde erklärbar, so Offe mit Blick auf 
die in den 1960er Jahren noch verbreitete Lehre vom "privaten Reichtum und 
öffentlicher Armut", warum viele wichtige öffentliche Belange von der staatli
chen Politik vernachlässigt würden, die soziale Lage von Randgruppen bei
spielsweise und lange auch der Umweltschutz. 

15.3 Kritische Theorie der Mehrheitsregel 

Zu den kritischen Theorien der Demokratie gehört die Kritik der Mehrheitsregel, 
für die sich, in Weiterführung einer viel älteren Debatte, in den 1980er Jahren vor 
allem Guggenberger und Offe (1984) verantwortlich zeigten. Bevor diese Kritik 
erörtert wird, ist eine Begriffsklärung erforderlich. Der Mehrheitsregel zufolge 
gewinnt bei einer Abstimmung die Alternative, die den zahlenmäßig größeren 
Teil der Stimmen auf sich vereint. Man unterscheidet dabei zwischen Teilneh
mermehrheit, Anwesendenmehrheit und Stimmberechtigtenmehrheit Differen
ziert wird ferner zwischen absoluter, relativer und qualifizierter Mehrheit. Die 
absolute Mehrheit gewinnt, wer mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält. Bei 
relativer Mehrheit siegt die nach Stimmenzahl stärkste Alternative und bei quali
fizierter Mehrheit die Mehrheit, die je nach Konsenshürden zum Abstimmungs
sieg erforderlich ist, beispielsweise die Zweidrittelmehrheit. 
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Den Mehrheitsentscheid, insbesondere die absolute oder relative Mehrheit, 
rühmen viele als ein besonders leistungsfähiges Entscheidungsprinzip. Tatsäch
lich schneidet der Mehrheitsentscheid im Vergleich zu alternativen Entschei
dungsregeln wie Befehl, Los, Orakel, qualifizierte Minderheit oder Expertenvo
tum bemerkenswert gut ab, beispielsweise relativ zur Norm politischer Gleich
heit. Für die Mehrheitsregel spricht ferner, dass sie "jederzeit, kurzfristig und 
zuverlässig Entscheidungen produzieren" kann, obendrein mit relativ geringen 
Entscheidungskosten (Offe 1984: 152). Überdies sind Mehrheitsentscheide "leicht 
verständlich" (Frey/Kirchgässner 1994: 146). Zudem spricht für die Mehrheitsre
gel ihre hohe Legitimationskraft, weil sie bei gleichem und geheimem Wahl
recht "die indirekte Wirkung von Abhängigkeits- und Beeinflussungsverhält
nissen neutralisiert", "die Gesamtheit der Entscheidungsbetroffenen in unver
fälschter Weise auch zu Entscheidungsbeteiligten macht" und obendrein der 
Minderheit die Chance offen hält, zukünftig den Wahlsieg zu erringen (Offe 1984: 
153). 

Überdies wird die Mehrheitsregel dafür gelobt, dass sie die einzige Ab
stimmungsregel ist, die universal, anonym, streitfragenneutral und positiv res
ponsiv ist (May 1952, Weale 1998: 129ff.). Universal ist sie, weil sie mit allen Prä
ferenzordnungen zurechtkommt, und positiv responsiv, weil sie auf Präferenz
verschiebungen zugunsten einer Alternative dadurch reagiert, dass die Wahl die
ser Alternative wahrscheinlicher wird. Streitfragenneutralität meint, dass keine 
Auffassung vom Guten mehr wiegt als eine andere und das Abstimmungsergeb
nis unabhängig davon, um welche Streitfrage es sich handelt, ermittelt wird. 
Anonymität schließlich ist gegeben, wenn die Präferenz jedes Individuums gleich 
viel gilt, unabhängig davon, ob der eine arm und der andere reich, alt oder jung, 
klug oder dumm ist. 

Die Mehrheitsregel wird gerühmt, aber seit ihrer Geburt auch kritisiert 
(Zippelius 1987, Riker 1982, Weale 2007). Wer staatsbürgerliche und gesellschaft
liche Gleichheit ablehnt, wird die Mehrheitsregel als Entscheidungsverfahren 
wahrscheinlich ebenfalls ablehnen. Zugleich steht die Mehrheitsregel unter dem 
Verdacht des Rationalitätsmangels. "Was ist Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn, 
Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen" (Schiller, Demetrius, I 1, Vers 461ff.), 
so lehrt ein literarisches Beispiel dieser Kritik. Nicht minder scharf urteilt die 
kritische Theorie der MehrheitsregeL Ihr Bezugspunkt ist allerdings nicht die 
Konzentration der Vernunft bei wenigen, sondern ein kritisch gewendeter Funk
tionalismus. Durchkreuzung und Unterminierung des eigenen Anspruchs auf 
egalitäre und faire Regelung ist das Problem der Mehrheitsregel, so lautet die 
Zentralthese ihrer Kritiker. Die Mehrheitsregel laboriert, so heißt es weiter, an 
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inneren Problemen und an Verwerfungen, die sich aus ihrem Zusammenwirken 
mit ausgebauter Staatstätigkeit in der "Risikogesellschaft" (Beck 1986) ergeben. 
Hiergegen fährt die kritische Theorie der Mehrheitsregel mit fünf Kernthesen 
schwerstes Geschütz auf. 

1. Die erste These bezweifelt die Dignität der Mehrheitsregel und begründet dies 
mit empirischen und normativen Argumenten, die einiges mit der Demokratie
kritik des "Aristokratischen Liberalismus" (Kahan 1992) gemeinsam haben. Fehl
bar und verführbar wie der Volkswille sei die Mehrheit- und schwanke wie ein 
Rohr im Winde (Offe 1992). Häufig erweise sich die Mehrheit als ein nichtauthen
tisches Produkt einer Willensbildung, die weitgehend oligopolisiert, von Eliten 
beherrscht und von Entscheidungszwangslagen deformiert werde. Obendrein 
hänge dem Mehrheitsentscheid der Makel an, dass schon geringfügige Variatio
nen der Spielregeln unterschiedliche Abstimmungsergebnisse hervorrufen könn
ten. 
2. Die zweite These bemängelt die abstrakte Teilhabegleichheit- ein Argument, 
das zuvor in der Demokratietheorie des Liberalismus eine große Rolle gespielt 
hatte, beispielsweise bei John Stuart Mill (siehe Kapitel 7). Die Mehrheitsregel 
zähle Stimmen, ohne sie nach ihrer Wertigkeit zu wägen. Doch die Regel der 
Stimmengleichheit- "one man, one vote"- gründe auf der fiktiven Vorstellung, 
dass jede Stimme gleich viel wiege und jeder ein näherungsweise gleiches Maß 
an Sachkenntnis, Engagement und Verantwortlichkeit zukomme. Für die Kritiker 
der Mehrheitsregel ist dies ein "frommer Wunsch" (Guggenberger 1984: 191), der 
umso problematischer werde, je mehr der Staat in gesellschaftliche und wirt
schaftliche Bereiche hineinregiert 
3. Die Kritiker stoßen sich zudem an der ausgeprägten Zeitpunktverhaftetheft des 
Mehrheitsprinzips. Dieses eigne sich für rasche, zuverlässige Entscheidungen. 
Doch der hierfür zu entrichtende Preis sei hoch: die Zeitpunktbezogenheil der 
Entscheidung spiegele vor allem zeitpunktspezifische Ereignisse, Stimmungen, 
Wahrnehmungen und Kalküle wider, die nun ungerechtfertigterweise zur 
Grundlage langfristig wirkender Weichenstellungen werden können. 
4. "Verletzung des Grundsatzes revidierbarer, reversibler und komgierbarer Ent
scheidungen" ist die vierte Kritik an der MehrheitsregeL Sie rührt an den Nerv 
jener demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, die nicht 
rückgängig zu machende Langfristwirkungen entfalten. Als ein Wesenszug der 
Demokratie gilt aber für viele ihrer Fürsprecher, dass in ihr nichts ein für allemal 
entschieden sei (Przeworski 199lb, 1991b). Die kritische Theorie der Mehrheitsre
gel jedoch meint, dass der Grundsatz der revidierbaren, reversiblen und korri-
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gierbaren Entscheidung im Kontext der "Risikogesellschaft" (Beck 1986) verletzt 
würde, insbesondere durch hochriskante Entscheidungen über Großtechnologie, 
wie in der Atomenergie- und der Militärpolitik Diese Entscheidungen erzeugten 
unumstößliche, in ihren Risiken und Bedrohungen nichtrevidierbare Tatsachen, 
welche den Problemhaushalt und die Entscheidungsspielräume der nachfol
genden Generationen außerordentlich belasteten. Die Zukunftsinteressen opfere 
man den Gegenwartsinteressen eine technologiekritische Erweiterung und 
Zuspitzung von Tocquevilles Kritik an der kurzatmigen, gegenwartsfixierten 
Zeitstruktur der Demokratie. 
5. Die fünfte Kritik zielt auf die in sachlicher Hinsicht begrenzte Eignung der 
Mehrheitsreget Relativ gut passe sie für Entscheidungen, die auf einem großen 
Basiskonsens gründen und durch Verteilung von Geld, Macht, Einfluss und Pri
vilegien leicht gesteuert werden können. Handele es sich jedoch um "Wertkon
flikte und meinungspolarisierende Richtungsentscheidungen von historischer 
Tragweite" (Guggenberger 1984: 185), werde ein auf dem Mehrheitsprinzip ba
sierendes Parteien- und Regierungssystem überlastet. Gleiches gelte für ein Ge
meinwesen, das beispielsweise in konfessioneller, ethnischer und klassenstruktu
reller Hinsicht tief gespalten ist, wie im Fall der Konkordanzdemokratien, die im 
18. Kapitel dieses Buches analysiert werden. In diesem Fall sei die Mehrheitsregel 
nicht einmal "eine Verlegenheitslösung" (Luhmann 1969a: 196), sondern eine 
Konfliktregelung, die von den Unterlegenen voraussichtlich als illegitim gewertet 
würde und nicht als Friedensschlichtungsformel wirke, sondern als Instrument 
der Konfliktverschärfung (Lijphart 1977, 1985). 

Was ist in solcher Lage zu tun? Die Kritiker der Mehrheitsregel sind darüber 
uneins. Manche von ihnen wollen Idee und Prinzip mehrheitlicher Entschei
dungstindung ausdrücklich nicht beiseite legen. Es gebe unter den gegenwärti
gen Bedingungen "nichts Besseres" und "keine akzeptablere und effektivere 
Methode der Entscheidungsfindung" als den Mehrheitsentscheid, so heißt es bei 
Guggenberger (1984: 187). Andere hingegen erwägen Einschränkungen des 
Mehrheitsprinzips durch alternative Entscheidungsverfahren, beispielsweise 
durch föderale Staatsstrukturen, Dezentralisierung, Verhältniswahl, Befestigung 
des Minderheitenschutzes und Ausbau der Grundrechte. Auch wird die gezielte 
Erweiterung des Mehrheitsprinzips an gedacht, beispielsweise durch Anwendung 
des Mehrheitsprinzips auf sich selbst, so dass die Abstimmungsberechtigten auch 
darüber entscheiden könnten, ob, wann und wie nach dem Mehrheitsprinzip ent
schieden werden soll (Offe 1984). Neoliberale Kritiker hingegen empfehlen ande
re Therapien zur Linderung von Problemen der Mehrheitsherrschaft, vor allem 
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den Rückbau der Staatstätigkeit, um den Wirkungskreis für die Mehrheit zu 
vermindern, und die Auswanderungsoption. 

Die Kritik der Mehrheitsdemokratie geht an die Wurzeln einer Basisinstitu
tion der Demokratie. Auch deshalb rief sie heftige Gegenkritik hervor, beispiels
weise von Peter Graf Kielmansegg (1988a) und Giovanni Sartori (1992: 38ff.). Der 
Gegenkritik zufolge hat die kritische Theorie der Mehrheitsregel keine anerken
nungswürdigen praktikablen Alternativen benannt. Doch das steckt die Anforde
rungen sehr hoch und sieht davon ab, dass kritische Theorien schon immer vor
rangig auf das Hinterfragen setzen, nicht primär auf Praxis. Überzeugender ist 
der Einwand, dass auch Nichtentscheidung, die die Kritiker der Mehrheitsregel 
insbesondere im Fall von risikosensiblen Hochtechnologien empfehlen, ebenfalls 
eine Entscheidung mit großen Folgeproblemen und Nebenwirkungen ist. 

Hinzu kommt die empirische Anti-Kritik. Nicht alles, was die Kritik der 
Mehrheitsre~~l behauptet, trifft empirisch zu. Von allgemeiner Erosion des ge
meinsamen Uberzeugungsminimums kann in dem Zeitabschnitt, von dem die 
Kritik hauptsächlich handelt, nicht die Rede sein, wie die Studien von Fuchs 
(1989), Gabriet (1986, 1994, 1997) sowie Gabriel u.a. (2000) zeigen. Auch die These 
der Vermachtung politischer Märkte, mit der einige der Mehrheitsregelkritiker 
hantieren, unterschätzt die Offenheit der Parteiensysteme für neue Themen und 
neue Organisationen (Müller-Rammel 1993). Hinzu kommen begriffliche Un
schärfen. Die Kritik der Mehrheitsregel unterscheidet nicht genau zwischen den 
Hauptformen der Mehrheitsregel relative, absolute und qualifizierte Mehrheit. 
Vor allem trifft ihre Kritik umso weniger, je mehr die Entscheidungsregel der 
qualifizierten Mehrheit nahekommt und je höher die Qualifizierungshürden 
liegen. Liegt die Mehrheitsschwelle beispielsweise bei zwei Dritteln oder drei 
Vierteln der Abstimmungsberechtigten, entfällt ein Gutteil der Einwände der 
Mehrheitsregelkritiker. 

Voll ins Schwarze trifft zudem die These, dass die unmittelbare Anwendung 
der Mehrheitsregelkritik auf die Bundesrepublik irreleitet. Das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig "keine mehrheitsfreundliche Verfas
sung" (Kielmansegg 1988b: 105). In ihr wird das Recht der Mehrheit, für alle 
verbindlich zu entscheiden, "vielfältig eingeschränkt und relativiert" (ebd.: 107f.), 
unter anderem durch die Verfassungsgerichtsbarkeit als "Grenzwächter" (ebd.: 
107). Diese These landet einen Volltreffer bei jenen, die die Kritik der Mehrheits
regel unbesehen zur Kritik der Demokratie insgesamt dehnen. Freilich trifft sie 
nicht die prinzipielle Kritik am Idealtypus der Mehrheitsreget 
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15.4 Würdigung 

Allerdings wollen die Kritiker der Mehrheitsregel nicht nur Idealtypen konstruie
ren, sondern auch konkrete politische Systeme untersuchen. Doch dies setzt einen 
Schritt voraus, den die Kritik der Mehrheitsregel bislang ebenso unterließ wie die 
Ökonomische Theorie der Politik: den systematischen Vergleich verschiedener 
Demokratieformen und die Erkundung des Ausmaßes, in dem alternative Ent
scheidungsverfahren wie gütliches Einvernehmen, Hierarchie und Einstimmig
keit - und das Mehrheitsprinzip in einem politischen System koexistieren. Für 
eine derartige Analyse ist vergleichende Demokratieforschung vonnöten. Der 
Vergleich aber wurde in der Demokratietheorie insgesamt, auch in den kritischen 
Demokratietheorien, sträflich vernachlässigt. Und das ist - neben den Stärken 
dieser Theorien, insbesondere ihrer Sensibilität für systeminterne Mängel der 
Demokratie, vor allem der Mehrheitsdemokratie - eine ihrer Schwächen. Zur 
Behebung dieser Schwäche tragen allerdings andere Lehrgebäude bei, insbeson
dere die Theorien der nichtmajoritären Demokratien, die in den Kapiteln 18 und 
19 dieses Buches gewürdigt werden. 
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Kapitel16 
Komplexe Demokratietheorie 

"Komplexe Demokratietheorie" ist der programmatisch zu verstehende Titel des 
vierten Kapitels von Fritz Scharpfs Demokratietheorie Zwischen Utopie und Anpas
sung aus dem Jahre 1970. Dieses Buch ist die überarbeitete Fassung der Antritts
vorlesung, die Scharpf ein Jahr zuvor an der neugegründeten Universität Kon
stanz gehalten hatte. 

16.1 "Komplexe Demokratietheorie" - das Programm von 1970 

Die komplexe Demokratietheorie setzt ehrgeizige Ziele: Sie will Fragen beantwor
ten, die in der Debatte bis dahin zu kurz gekommen sind, und zwei Traditionen 
der Demokratieforschung enger als bislang geschehen verknüpfen: die empiri
sche und die normative Demokratietheorie. Ferner will sie auf "eine Mehrzahl 
normativer Anforderungen" reagieren (Scharpf 1970: 66), nicht nur auf ein Anlie
gen, wie etwa die partizipatorische Demokratietheorie, die nur nach maximaler 
politischer Beteiligung strebt. Die komplexe Demokratietheorie will zwar eben
falls die politische Beteiligung und das zugrunde liegende Axiom des Eigenwerts 
individueller Selbstentfaltung und Selbstbestimmung ernst nehmen. Doch sollen 
auch die Formen und die Bedingungen guten und effektiven Regierens in der 
Demokratietheorie mehr als bislang gewürdigt werden. Dabei sollen Machtmäßi
gung und Minderheitenschutz ebenso bedacht werden wie die "bessere Vertre
tung der Unterschichtinteressen in den Entscheidungsprozessen" (Scharpf 
1970: 71). 

Zur Einlösung ihrer Anliegen erkundet die komplexe Demokratietheorie 
sowohl den Input des politischen Systems als auch seinen Output. Überdies wer
den die Konversionsstrukturen bedacht, der sogenannte uThroughput", jene 
Einrichtungen und Vorgänge eines politischen Systems also, die den Input wei
terleiten, filtern, versickern lassen oder zu einem Produkt umformen, bei
spielsweise zu einem Gesetz. Zudem soll die Erkundung aus vergleichender 
Perspektive erfolgen. 

Die komplexe Demokratietheorie führt ältere und neuere Forschungspro
gramme auf innovative Weise weiter. Zu den älteren Forschungsrichtungen, an 
die sie anknüpft, gehören die Gewaltenverteilungstheorien, wie die von Montes
quieu, die Lehren von der Vermeidung tyrannischer Mehrheits- oder Minder
heitsherrschaft in den Federalist Papers und liberale Theorien, wie John Stuart 



274 Teil II: Moderne Theorien der Demokratie 

Mills Theorie der Repräsentativverfassung (siehe Kapitel 3, 5 und 7). Diese Theo
rien wollen eine bestimmte Klasse denkbarer Ergebnisse von Demokratien aus
schließen, insbesondere Freiheitsgefährdung, tyranneiträchtige Beschlüsse oder 
Verletzung von Eigenturnsrechten. Zudem streben sie nach einer politischen 
Ordnung, die der Vernunft möglichst viel Spielraum geben will. Vernunft erhof
fen sich diese Theorien beispielsweise von der ZügeJung der Politik durch Gewal
tenbalancierung, so Montesquieu, durch Föderalismus, Repräsentation und rich
terliche Nachprüfung, so die Verfasser der Federalist Papers, sowie durch politi
sche Beteiligung qualifizierter Bürger und Politiker, so John Stuart Mill. 

Scharpfs komplexe Demokratietheorie will aber nicht nur bestimmte Ergeb
nisse ausschließen. Sie zielt auf mehr als nur negative Politik. Sie erkundet auch 
die Bedingungen erfolgreicher innenpolitischer Gestaltung. Hierfür sind vor 
allem vier Theoriedebatten lehrreich, die in den 1960er und an der Wende zu den 
1970er Jahren für sozialwissenschaftliehen Zündstoff sorgen. Die erste ist die 
Debatte zwischen den Anhängern der empirischen und den Parteigängern der 
normativen Demokratietheorie (Cnudde/Neubauer 1969). Hinzu kommen Frie
der Nascholds Erkundungen des Zusammenhangs von Komplexität und Demo
kratie, die die Beteiligungsfrage im Kontext hochkomplexer Gesellschaftssysteme 
erörtern (Naschold 1968, 1969a, 1969b, 1971, hierzu Scharpf 1970: 18, 69f., 82). 
Viel Aufsehen erregt- drittens- die Naschold-Luhrnann-Debatte über Komplexi
tät und Demokratie, bei der Organisations-, Handlungs- und Systemtheorie auf
einanderprallen (Naschold 1969b, Luhrnann 1969a, 1969b). Zudem nimmt 
Scharpf Anleihen bei der Policy-Forschung, die er alsbald mit institutionalisti
schen Theorien in Verbindung bringt (Scharpf 1973a), später durch Politische 
Ökonomie anreichert (Scharpf 1987), zum akteurszentrierten Institutionalisrnus 
ausbaut (Mayntz/Scharpf 1995, Scharpf 2000) und zur Erforschung der Europäi
schen Union öffnet (Scharpf 1999a). 

In seiner Demokratietheorie von 1970 plädiert Scharpf nicht für "expansive 
Demokratie", wie die partizipatorische Demokratietheorie (siehe Kapitel 14), 
sondern für ein dosiertes Mehr an politischer Beteiligung. Im Unterschied zu den 
Partizipationisten stuft Scharpf das vorrangige Streben nach Ausbau der politi
schen Beteiligung als unrealistisch ein. Das Lieblingskind der partizipatorischen 
Demokratie setzt zu viel voraus - kleine, überschaubare politische Gemeinwesen, 
eine geringe Anzahl politisch zu entscheidender Angelegenheiten und ein großes 
Zeitbudget der Bürger. Doch wo soll das heute in Flächenstaaten gegeben sein 
(Scharpf 1970: 63)? Der Einwand entwertet nicht grundsätzlich das Anliegen, der 
politischen Beteiligung in den westlichen Demokratien mehr Gewicht zu geben. 
Diese Staaten vertragen durchaus mehr Partizipation. Ja: Sie könnten sich da-
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durch sogar politisch-kulturell stabilisieren. Deshalb empfiehlt Scharpf, die 
Wahlentscheidung im politischen Prozess aufzuwerten, die Chancen politischer 
Beteiligung für jene zu vergrößern, die fähig und bereit zum aktiven Engagement 
sind, und die Beteiligungschancen in prinzipiell dernokratisierbaren Bereichen 
auszuschöpfen (Scharpf 1970: 66). 

Die komplexe Demokratietheorie befürwortet die Aufwertung der politi
schen Beteiligung. Doch zugleich wirbt sie für intelligentere politisch-adminis
trative Steuerung. Mehr noch: Sie strebt nach einer Balance "zwischen Utopie 
und Anpassung", so die Ortsbestimmung im Titel von Scharpfs Demokratie
schrift von 1970. "Utopie" meint: Erweiterung der Beteiligung über den Ist
Zustand demokratischer Willensbildung und Entscheidungstindung in den west
lichen Ländern hinaus. "Anpassung" hingegen betont den Wirklichkeitsbezug 
der Theorie, verlangt von ihr die genaue historisch-empirische Erkundung der 
Kontinuität und Diskontinuität von Demokratien und dringt auf Unternehmun
gen, die machbar sind und zugleich ihre Nebenfolgen minimieren. 

Die komplexe Demokratietheorie erörtert auch Steuerungsleistungen und 
-fehlleistungen der Politik. Ihr schwebt eine pluralistische Herrschaftsordnung 
vor, die ihre Bürger beteiligt, die zur Fehlerkorrektur gerüstet und sowohl re
forrnwillig als auch -fähig ist. Kurz: Sie soll möglichst "effektiv und demokra
tisch" sein, so heißt es fast drei Jahrzehnte später (Scharpf 1999a). Solche Steue
rungsleistungen erfordern allerdings Autonomie der Politik gegenüber Sonderin
teressen, zumindest relative Autonomie. Mangelt es daran, wird empfohlen, die 
Kapazität des politisch-administrativen Systems zur Informationsaufnahme und 
-Verarbeitung zu stärken. Das erzeugt Informationshoheit über Sonderinteressen 
oder zumindest Informationsparität mit den Spezialinteressen. Hierfür erforder
lich sind der Auf- und Ausbau von Datenbanken und zentralen Informationssys
temen für Regierung und Verwaltung, die Errichtung zentraler Planungs-, Koor
dinations- und Kontrollsysteme und die Weiterentwicklung mittel- und langfris
tig angelegter politischer Planung. So lauten Scharpfs Empfehlungen, die noch 
vorn planungsoptimistischen Zeitgeist der 1960er und frühen 1970er Jahre durch
weht werden (Mayntz/Scharpf 1973). 

Zudem wird eine größere Kapazität der Interessenberücksichtigung ange
strebt. Die Politik müsse auf jene Bedürfnisse, Interessen, Problerne und Konflikte 
reagieren können, die in den pluralistischen Willensbildungs- und Entschei
dungsprozessen zu kurz kommen (Scharpf 1970: 75)- entweder aufgrund schwa
cher Organisations- und Konfliktfähigkeit oder wegen der ausgeprägten "Frag
mentierung der pluralistischen Politik" (Scharpf 1973a: 160), die der Macht der 
kapitalistischen Wirtschaft zu wenig entgegenzusetzen hat. Das Ziel der komple-



276 Teilll: Moderne Theorien der Demokratie 

xen Demokratietheorie ist ein politisches System, das "zugleich eine höhere Ent
scheidungsfähigkeit und ein höheres Wertberücksichtigungspotential (hat), als es 
in einem rein pluralistischen Modell vorausgesetzt werden kann" (Scharpf 
1970: 75). Dieses Vorhaben wird alsbald im Konzept der "aktiven Politik" 
(Mayntz/Scharpf 1973) weitergedacht. "Aktive Politik" meint eine Politik, die 
sowohl kurzfristig und elastisch reagieren als auch langfristig planen und gestal
ten, beherzt verteilen und umverteilen kann und dabei Konflikte nicht scheut. 
Dadurch hebt sich die aktive Politik vorteilhaft von der bloß reagierenden Politik 
ab, der "reaktiven Politik". 

Wo und unter welchen Bedingungen kann eine "aktive Politik" geplant und 
durchgesetzt werden? Dem Hauptstrom der internationalen Demokratiediskus
sion bis Ende der 1960er Jahre zufolge schien die beste aller Demokratiewelten in 
den angloamerikanischen Staaten zu existieren, in den Mehrheitsdemokratien. 
Doch das überzeugt Scharpf nicht. Er kennt Amerika aus eigener Erfahrung. Er 
weiß obendrein um die Theorie einer nicht weniger funktionstüchtigen nichtma
joritären Demokratieform, der "Proporzdemokratie" (Lehmbruch 1967). Schon in 
ihrer Fassung von 1970 zeigt die komplexe Demokratietheorie auf Schwachstellen 
der Mehrheitsdemokratie nach angloamerikanischer Art (Scharpf 1970: 75ff., zu 
den USA 29-53). Später wird die Kritik schärfer (Scharpf 1993a). Unter Umstän
den könne ein Zweiparteiensystem nach Art des Westrninster-Modells höhere 
Entscheidungsfähigkeit und größere Wertberücksichtigung zustande bringen. 
Doch dafür gebe es keine Garantie. Überdies müssten die strukturellen Defekte 
der Mehrheitsdemokratie berücksichtigt werden, die schon älteren Demokratie
theorien aufgestoßen waren, insbesondere hohe Zentralisierung, Anfälligkeit fiir 
überhastete und destabilisierende Kurswechsel, Übersteuerung oder Untersteue
rung und die Neigung, Minderheiten zu majorisieren. 

16.2 Die erweiterte Variante der komplexen Demokratietheorie 

Das Streben nach größerem Wertberücksichtigungspotenzial und größerer Ent
scheidungsfähigkeit stößt allerdings an harte Grenzen - nicht nur in Staaten, in 
denen "checks and balances" wirken, wie in den USA, sondern auch dort, wo 
Mehrheitsprinzip und Aushandeln koexistieren, wie in der Bundesrepublik 
Deutschland. Häufig sind die Hindernisse fiir eine aktiv-steuernde Reformpolitik 
im Sinne von Scharpf (1973) schier unüberwindbar. Das ist mittlerweile gut be
kannt- nicht zuletzt aufgrundeinschlägiger Untersuchungen, die Scharpf zu den 
Grenzen politischer Planung und den Schranken koordinierter Arbeitsmarkt- und 
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Wirtschaftspolitik durchführte (Scharpf 1973a, 1973b, 1987, 1993a, 1999a, Bente
le/Reissert/Schettkat 1995). Die ehrgeizige Reformpolitik, der sich Scharpf ver
schrieben hat, stößt an harte Schranken anspruchsvoller politischer Beteiligung. 
Zudem läuft sie an ökonomischen und politischen Sperren auf. Diese reichen von 
informationeilen Begrenzungen über finanzielle Engpässe bis zu verfassungs
rechtlichen und politisch-institutionellen Handlungsgrenzen der Regierung und 
der sie stützenden Parlamentsmehrheit Beispiele sind die Zustimmungspflich
tigkeit vieler Gesetze im Bundesrat oder die Zweidrittelmehrheit im Bundestag 
und im Bundesrat im Falle verfassungsändernder Gesetzgebung. Nicht zuletzt ist 
die Bundesrepublik Deutschland das Land mit den besonders vielschichtigen 
politischen Vorgängen. In ihm wird jedes politische Vorhaben zu einem schwie
rigen Balanceakt mit ungewissem Ausgang, und zwar deshalb, weil besonders 
viele Akteure mitwirken, unter ihnen viele Vetospieler im Sinne von Tsebelis 
(2002) sowie überdurchschnittlich viele Mitregenten (Schmidt 2007: 41f., 190f.). 
Man denke nur an das Mit- und Gegeneinander von Bundestag und Bundesre
gierung, Bundesrat und Länderregierungen, Bundesverfassungsgericht, Tarifau
tonomie, autonomer Zentralbank sowie der Selbstverwaltungseinrichtungen in 
der Sozialpolitik und in den Gemeinden. Nicht zuletzt kommt die europäische 
Integration hinzu, mit der ein komplexes Mehrebenensystem entstanden ist, das 
neue Fragen an demokratisches und effektives Regieren aufwirft (Scharpf 1999a). 

Die komplexe Demokratietheorie hatte ihr Verfasser ausdrücklich als einen 
"Versuch" gewertet (Scharpf 1970: 92). Dass dieser Probelauf der Korrektur und 
Erweiterung bedurfte, lag auf der Hand. Die Architektur des Ansatzes von 1970 
empirisch und normativ, input- und outputorientiert, komparatistischer Blick
winkel und reich an Zielen behält Scharpf in späteren Arbeiten im Grundsatz 
bei. Allerdings konzentriert er sich nun überwiegend auf Fragen der politischen 
Steuerung und des Outputs. Hingegen verliert die politische Beteiligung der 
Bürger an relativer Bedeutung. Immerhin gerät sie aber später mittelbar wieder 
ins Blickfeld -bei der Erörterung von Legitimationsfragen des Regierens. 

Demokratietheoretische Erträge zu Chancen und Problemen der politischen 
Gestaltung wirft zunächst vor allem die Theorie der Politikverflechtung ab, die 
Fritz Scharpf zusammen mit Bernd Reissert und Fritz Schnabel am Fall Bundes
republik entwickelt (Scharpf/Reissert/Schnabel 1976) und die Scharpf ein Jahr
zehnt später auf die europäische Staatengemeinschaft überträgt (Scharpf 1985). 
Die Politikverflechtungstheorie lenkt die Aufmerksamkeit auf schwerwiegende 
Steuerungsprobleme einer Staatsverfassung mit ausgeprägter horizontaler und 
vertikaler vor a11em bundesstaatlicher- Fragmentierung der Staatsorganisation 
und einer Entscheidungsprozessverflechtung der Exekutive von Gliedstaaten 
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und Bund, die diese Fragmentierung überbrückt: Diese Staatsverfassung erlaubt 
bestenfalls nur suboptimale Politik und durchkreuzt die Lösung insbesondere 
von komplexen, verschachtelten Problemlagen. Bemerkenswert sind auch die 
Erträge der Studien von Scharpf und Mitarbeitern zur Arbeitsmarktpolitik in 
Deutschland, die die Mängel der Politikverflechtung, aber auch die Defizite der 
fragmentierten pluralistischen Politik herausstellen. In die gleiche Richtung zie
len Scharpfs Analysen des politisch-ökonomischen Krisenmanagements in West
europa nach dem ersten Ölpreisschock von 1973/74 und dem zweiten von 1981. 
Sie lenken die Aufmerksamkeit auf politische Steuerungsdefizite der Wirtschafts
, Sozial- und Finanzpolitik hierzulande (Scharpf 1987). Wichtig ist ferner die The
orie der Verhandlungssysteme (Scharpf 1988, 1992b) und der "Verhandlungsde
mokratie" (Scharpf 1993a). Nicht zu vergessen ist die Europaforschung, zu der 
Scharpf maßgebende Beiträge beisteuert (1999a). 

In diesen Werken erweitert Scharpf die komplexe Dernokratietheorie, nun
rnehr geprägt durch die Sensibilität für Chancen wie auch Grenzen politischer 
Steuerung, gehärtet durch den wissenschaftlichen Streit mit dem Steuerungsag
nostizismus in Luhmanns Systemtheorie (Luhmann 1988, Scharpf 1989) und mit 
geschärftem Blick für die Unterscheidung zwischen Verhandlungs- und Mehr
heitsdernokratie (Scharpf 1993a). In der Mehrheitsdemokratie dominiert das 
Mehrheitsprinzip die Konfliktregelung. Dort hat eine zentralstaatliche Regierung 
- Schweden und Großbritannien sind Beispiele - meist erheblich größere Gestal
tungschancen als die Regierung in einer "Verhandlungsdernokratie" nach bun
desdeutscher Spielart. Denn in der Verhandlungsdemokratie koexistieren ver
schiedene, sich teilweise wechselseitig lähmende Konfliktregelungsrnuster: Mehr
heit, Verhandeln und Befehl. Überdies wirken dort meist viele Mitregenten und 
Vetospieler beim Regieren mit, erhöhen dessen Entscheidungskosten und ver
langsamen die Willensbildung und Beschlussfassung. 

Die Weiterentwicklung der komplexen Demokratietheorie verändert zudem 
den Katalog der "Zielvorstellungen" (Scharpf 1970: 92), an dem die Qualität der 
Demokratie gernessen wird. An die Seite älterer Ziele wie authentische Partizipa
tion, Offenheit der Willensbildung, hohes Wertberücksichtigungspotenzial und 
Entscheidungsfähigkeit rücken nun Reformwilligkeit und -fähigkeit sowie ge
nauere Kriterien zur Bestimmung des Nutzens von Änderungen des Status quo. 
Zu diesen Prüfsteinen zählen vor allem die Kriterien der "aktiven Politik" 
(Mayntz/Scharpf 1973), die Frage nach der optimalen Problernlösung im Falle 
von Verteilungs-, Niveau-, Niveaufixierungs- und Interaktionsproblernen 
(Scharpf/Reissert/Schnabel1976) sowie das Kaldor-Kriteriurn, das Scharpf (1992b) 
von Kaldor (1939) übernimmt. Dem Kaldor-Kriteriurn zufolge sind alle Vorhaben 
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akzeptabel, die den aggregierten Netto-Nutzen aller Beteiligten gegenüber dem 
Status quo vergrößern. Dem Kaldor-Kriteriurn ist Genüge getan, wenn der Vor
teil, der einer Gruppe aus einem Vorhaben erwächst, den Nachteil überwiegt, der 
hierdurch der anderen Gruppe entsteht. Die Anwendung des Kaldor-Kriteriurns 
setzt den interpersonellen Kosten-Nutzen-Vergleich an die Stelle des individuel
len Kosten-Nutzen-Kalküls und eignet sich aufgrund dieses Bezugs besser zur 
Erfassung der Wohlfahrt eines Kollektivs als die wohlfahrtstheoretischen Krite
rien der älteren Moralphilosophie und der Wirtschaftswissenschaft, die haupt
sächlich individualistischer Art sind. 

16.3 Die" postnationale Konstellation" in der komplexen Demokratietheorie 

Scharpfs Weiterentwicklung der komplexen Demokratietheorie erörtert auch die 
"post-nationale Konstellation" (Haberrnas 1998), d.h. die infolge von Globalisie
rung und Europäisierung zunehmende "Denationalisierung" (Zürn 1998, 2001) 
von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik und das damit verknüpfte grenzüber
schreitende Regieren (Scharpf 1987, 1999a). Die Denationalisierung verlagert 
Kompetenzen vorn Nationalstaat auf inter- und supranationale Organisationen. 
Doch das verkleinert unter sonst gleichen Bedingungen die demokratisch ent
scheidbare Materie auf nationalstaatlicher Ebene. Zudem können zunehmende 
internationale Abhängigkeiten den Handlungsspielraum des Nationalstaats wei
ter verringern. Wachsen auf inter- und supranationaler Ebene keine demokrati
schen Arrangements nach, folgt ein Netto-Verlust an Demokratie. Deliberation 
auf internationaler Ebene hilft in diesem Falle kaum weiter: Ihr fehlt der Demos. 
Bestenfalls führt sie zu fairem Regieren, aber nicht zu demokratischem Regieren 
(Dei telhoff 2006: 303). 
Dass dem Nationalstaat die Kontrolle über das kollektive Schicksal seiner Bürger 
"mehr und mehr" entgleite, gibt Scharpf seit dem 10. Kapitel seiner 1987 veröf
fentlichten Abhandlung zum Krisenmanagement sozialdemokratischer Regierun
gen in Westeuropa wiederholt zu bedenken (Scharpf 1993b: 165, 1992a). Kaum 
weniger skeptisch sind die Diagnosen, die er wenige Jahre später unterbreitet: 
Die Demokratien stecken in einer tiefen "Malaise" (Scharpf 1998: 151) - gerneint 
sind, so ist zur Vermeidung von Missverständnissen zu erläutern, die wirtschaft
lich wohlhabenden und verfassungsstaatlich organisierten Demokratien, nicht 
etwa die "defekten Demokratien" im Sinne von Merke] u.a. (2003). Der tiefste 
Grund der "Malaise" ist die voranschreitende Internationalisierung der Wirt
schaft. Diese hat, so spitzt Scharpf an einer Stelle zu, die Fähigkeit der nationalen 
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Politik zur "demokratischen Domestizierung des Kapitalismus" "beseitigt" 
(Scharpf 1998: 151). Die Folgen sind schwerwiegend: Ende der keynesianischen 
Vollbeschäftigungspolitik, Vorrang für Wirtschaftsstandortpflege, Entlastung von 
Kapitaleinkommen und von Unternehmen sowie "Einschränkung sozialstaatli
eber Leistungen" und "Abbau sozialer Sicherungssysteme" (ebd.: 151). Zur Krise 
gehört zudem die tiefe Verunsicherung der mittleren Arbeitnehmerschicht, vor 

allem der qualifizierten Facharbeiter und Angestellten. Diese sorgen sich um die 
Sicherheit eines Arbeitsplatzes und die Sicherheit der Renten, denn sie haben, so 
Scharpf; bei insgesamt stagnierenden Reallöhnen eine steigende Abgabenlast zu 
tragen. Daraus erwächst der Demokratie vor allem in den westeuropäischen 

Wohlfahrtsstaaten ein großes Problem, weil diese Trends nicht nur die Interessen 
der breiten Mehrheit verletzen, sondern auch das moralische Selbstverständnis 

von Gesellschaften in Frage stellen, die gelernt haben, sich selbst am Anspruch 

der sozialen Gerechtigkeit zu messen (ebd.: 152). 
Das erzeugt schwere Spannungen im Gefüge der verfassungsstaatlichen 

Demokratien. Einerseits ist die Problemlösung in der Politik zunehmend außer· 
halb des Nationalstaates zu suchen - eine Folge hoher und weiter voranschrei

tender internationaler Interdependenz. Andererseits ist die demokratische Legi

timation ein unverzichtbares Gut. Doch Legitimation wird außerhalb des Natio

nalstaats nicht in ausreichendem Maße hergestellt: Weder die internationalen 

noch die supranationalen Institutionen können den Demokratieverlust wettma
chen, der auf nationalstaatlicher Ebene durch die Verlagerung von Kompetenzen 

auf die inter- und supranationalen Ebenen entstanden ist. Mehr noch: Diese Kom

petenzverlagerung bringt neue Gefährdungen der Legitimität der EU-Mitglied

staaten und der EU-Institutionen mit sich. Daraus erwächst ein Effektivitäts

Legitimations-Dilemma, das mit zunehmender inter- und transnationaler Abhän

gigkeit größer wird: Es entsteht ein tendenziell inverser Zusammenhang zwi

schen der Effektivität von inter- und transnationalen Problemlösungen einerseits 

und der Autonomie nationaler und subnationaler Entscheidungen sowie demo

kratischer Legitimation andererseits. 
Das Effektivitäts-Legitimations-Dilemma wird in der komplexen Demokra

tietheorie allerdings nicht als unumstößliche Zwangslage gedeutet. Vielmehr ist 

es ein Zielkonflikt, der in Grenzen gestaltbar ist. Zu den Wahlmöglichkeiten ge
hören demokratieverträgliche Praktiken. Erneut erweist sich die komplexe De

mokratietheorie als realistisch: Sie hantiert nicht mit utopischen Konstrukten 

weder mit "kosmopolitischer Demokratie" (Archibugi/Held 1995) noch mit "glo
baler Demokratie" im Kontext einer föderalen "Weltrepublik" (Höffe 2002) oder 

einem "kosmopolitischen Europa", wie Habermas (2003) und Beck/Grande 
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(2004). Vielmehr setzt die komplexe Demokratie auf erfahrungsgetränkte "Faust
regeln" zur Ermittlung autonomieschonender und zugleich gemeinschaftsver
träglicher Koordination (Scharpf 1993b: 177). 

Entflechtung ist ein Leitprinzip. Im Klartext ist das die Empfehlung, im 
Rahmen der Beziehungen zwischen vertikal integrierten Entscheidungseinheiten, 
beispielsweise zwischen Bund und Ländern oder zwischen Europäischer Union, 
Mitgliedstaaten, Regierung und Regionen, alle Möglichkeiten der Entflechtung 

vernetzter Entscheidungsstrukturen auszuschöpfen und die Verantwortlichkeilen 
größtenteils wieder den einzelnen Ebenen der Staatsorganisation zuzuordnen. 
Das ist ein Plädoyer gegen übermäßige Politikverflechtung, zudem ein Argument 

für mehr Autonomie und überdies eine Werbung für eine autonomieschonende 
Politik der europäischen Integration anstelle einer überstürzten Integrationspoli
tik Als demokratieverträglich wird ferner die horizontale Koordination zwischen 

gleich geordneten Entscheidungseinheiten und zwischen unabhängigen Staaten 

~~pfohlen beispielsweise eher bilaterale als multilaterale Verhandlungen. 

Uberdies haben freiwillige Verhandlungssysteme und Ausstiegsklauseln Vorrang 
vor Zwangsverhandlungen. Später kommt die Empfehlung hinzu, opting-out

Klauseln für den Fall der Verteidigung von politisch herausragenden national
staatlichen Anliegen vorzusehen (Scharpf 2007: 16). 

Außerdem hebt die komplexe Demokratietheorie hervor, dass die national
staatliche Politik beträchtliche Handlungsfähigkeit hat - trotz Vollendung des 

Europäischen Binnenmarktes und Globalisierung der Kapitalmärkte. Auf Solida

rität oder Gleichheit gerichtete Politik kann weiterhin angestrebt werden, sofern 

der Sozialstaat wetterfest gemacht wird für Intemationalisierung und Europäisie

rung. Hierfür sind allerdings Strukturreformen erforderlich. Die wichtigsten 
Stichworte sind: Umbau der Alterssicherung von der Umlagefinanzierung zum 

Kapitaldeckungsprinzip, Verlagerung der Finanzierungsbasis der Sozialpolitik 

auf Steuern anstelle der globalisierungsverletzlichen Beitragsfinanzierung, die 

zudem die Kosten des Faktors Arbeit übermäßig verteuert, und Finanzhilfen für 
Beschäftigung im Niedriglohnsektor (Scharpf/Schmidt 2001). 

Insoweit verbreitet die komplexe Demokratietheorie - trotz Effektivitäts

Legitimations-Dilemmas - einen gedämpften Optimismus. Mitunter obsiegen 
aber pessimistische Strömungen. Wird die allseits praktizierte Verflechtung nicht 

auf das unerlässliche Maß vermindert, so schrieb Scharpf 1993, läuft die Demo

kratie Gefahr, entweder an der weltweit zunehmenden Interdependenz der Pro

bleme zu scheitern oder in einem Gestrüpp von interorganisatorischen, föderalen 
und transnationalen Verflechtungen zu ersticken (Scharpf 1993b: 181). 
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Oberhand behält in der komplexen Demokratietheorie am Ende aber nicht 
die These vom Niedergang der Demokratie. Vorfahrt bekommt vielmehr die 
Auffassung, dass eine sachkundige und geschickt gemachte Politik das Staats
schiff einigermaßen auf Kurs halten kann - auch wenn sich dieser als Schlinger
kurs entpuppt, der in der Ersten Klasse kaum bemerkbar ist, aber Passagiere der 
Zweiten und vor allem der Dritten Klasse seekrank macht. Diese Konstellation 
bezeugt vor allem der Beitrag der komplexen Demokratietheorie zum Thema 
Effektivität und Legitimität des Regierens in der Europäischen Union (Scharpf 

1999a, 1999b). 

16.4 Effektivität und Legitimität des Regierens in der EU 

Mit der Europäischen Staatengemeinschaft- im Folgenden abkürzend als Euro
päische Union (EU) bezeichnet - ist der komplexen Demokratietheorie zufolge 
kein mehrheitsdemokratischer Staat zu machen. Gemessen an der Input-Legitimi
tät sind die Aussichten fiir die EU trübe (Scharpf 1999a). Der EU fehlt die kollek
tive Identität ebenso wie eine demokratische Öffentlichkeit, in der die Europäer 
einen gemeinsamen politischen Diskurs führen könnten. Zudem ist ein europäi
scher Demos nicht in Sicht. Mehr noch: Die europäische Politik erweist sich mit
unter als wenig handlungsfähig, vor allem wenn es um aktiv-gestaltende Re
formpolitik geht. 

Das nährt den Verdacht, dass die europäische Politik nicht nur an einem 
Mangel an Input-Legitimation laboriert, sondern auch zu wenig Output-Legiti
mation hat. Allerdings ist nach Politikfeldern zu differenzieren. Sicherlich ist die 
europäische Politik in wichtigen Aufgabenfeldern handlungsfähig: Die Friedens
sicherung in einem Kreis von Staaten, die früher gegeneinander zahlreiche Kriege 
geführt haben, ist an vorderer Stelle zu erwähnen. Steuerungsfähig ist die Euro
päische Union ferner bei marktschaffender Regulation und Normierung produkt
bezogener Standards. Zudem wird in manchen Politikfeldern die geringe Prob
lemlösungskraft der EU durch größere nationalstaatliche Steuerungsleistungen 
aufgewogen: Fragen von Recht und Ordnung sind Beispiele, ebenso die Bil
dungspolitik. Gering ist die Problemlösungsfähigkeit der EU jedoch, so die kom
plexe Demokratietheorie, in einer Reihe wichtiger marktkorrigierender und 
marktbeschränkender Politiken. Besonders schwer wiegt das in jenen Politikfel
dern, in denen die Steuerungsfähigkeit sowohl der EU als auch der Nationalstaa
ten - Letzteres infolge der Europäisierung nunmehr gering ist: Scharpfs Para
debeispiele sind die Besteuerung mobiler Produktionsfaktoren, die makroöko-
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nomische Beschäftigungspolitik, die Arbeitsbeziehungen und die Sozialpolitik 
(Scharpf 1999a: Kapitel 3). 

Eine Hauptursache des EU-Steuerungsdefizits bei den marktkorrigierenden 
und -beschränkenden Politiken verortet Scharpf letztlich in den großen Unter
schieden des wirtschaftlichen Entwicklungsstandes der EU-Mitgliedstaaten. Dar
aus und aus Differenzen soziokultureller Art erwachsen höchst unterschiedliche 
Interessen, die durch Ausgleichszahlungen oder Koppelgeschäfte nicht kompen
siert werden können. Damit ist die zweite Hauptursache des EU-Steuerungs
defizits angesprochen: Politisch können diese Interessendifferenzen nicht über
wunden werden infolge hoher Zustimmungshürden im Ministerrat, gleichviel, 
ob diese auf Einstimmigkeit beruhen oder auf qualifizierter Mehrheit. Das steht 
im auffälligen Unterschied zu Politikfeldern, die auf Marktstärkung oder Markt
schaffung ausgerichtet sind, beispielsweise die Wettbewerbspolitik Dort sind die 
politischen Hürden viel niedriger oder fehlen gänzlich, weil die Beseitigung der 
Wettbewerbsbarrieren primär eine Herzensangelegenheit der Europäischen Kom
mission und des Europäischen Gerichtshofes ist, die beide einen pro-integratio
nistischen Kurs eingeschlagen haben, das Europarecht weit und aktivistisch aus
legen und in ihrem Tun und Lassen nicht die Hürden der Einstimmigkeit oder 
Beinahe-Einstimmigkeit überspringen müssen. 

Vergrößert wird die Problemlösungslücke auf nationalstaatlicher Ebene 
durch zwei weitere EU-Effekte, so gibt Scharpf zu bedenken. Die Vollendung des 
Binnenmarktes und die gemeinsame europäische Währung verschärfen die 
Standortkonkurrenz zwischen den Mitgliedern der EU und fordern deren Be
schäftigungs- und Sozialpolitik besonders heraus. Aber zugleich verwehren sie 
eine nationalstaatliche Geldpolitik und blockieren damit eine auf nationalstaatli
ehe Besonderheiten achtende Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik Zudem 
müssen die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten die politischen Folgeprobleme 
jener Entscheidungen aufarbeiten, die auf europäischer Ebene legitimiert wur

den, ohne dass alle betroffenen Gruppen in ihren Interessen befriedigt worden 
wären (Scharpf 1999b: 681). 

Die Folgeprobleme der EU-Politik fallen, so die komplexe Demokratietheo
rie, größtenteils in den politischen Systemen der EU-Mitgliedstaaten an. Das kann 
deren Legitimität beeinträchtigen und im ungünstigsten Fall unterminieren. 

Aber kann sich die EU nicht im Gegenzug auf Output-Legitimität berufen, 
auf Anerkennungswürdigkeit und faktische Anerkennung kraft Problemlösung? 
Tatsächlich gibt es gute Argumente für diese Sicht- von der Friedensstiftung im 
Kreis der Mitgliedstaaten über Wohlfahrtssteigerung bis zur Demokratie- und 



Teilll: Moderne Theorien der Demokratie 

Rechtsstaatsförderung im Kreis aktueller oder potenzieller Beitrittskandidaten 
zur EU, um nur einige Beispiele zu erwähnen. 

Die komplexe Demokratietheorie fügt diesen Argumenten weitere hinzu. 
Faktisch habe die Politik, die in der EU durchgesetzt wird, "jeweils ausreichende 
Legitimationsgrundlagen" (Scharpf 1999b: 680). So lautet eine Diagnose von 1999, 
die angesichts der langen Mängelliste in anderen Beiträgen von Scharpf aller
dings überraschend optimistisch ausfällt. Zu den Legitimationsgrundlagen der 
EU zählt die komplexe Demokratietheorie mittlerweile jedoch das durch Verträge 
gestützte EU-Recht, die Legitimierung durch den Intergouvernementalismus in 
der EU, an dem demokratisch gewählte Regierungen der Mitgliedstaaten mitwir
ken, sodann die "legitime Expertokratie" (Scharpf 1999b: 675) der EU mit ihren 
Erfolgen vor allem bei der Beseitigung von Wettbewerbshindernissen, der Markt
erzeugung und der Schaffung der Währungsunion. Legitimierungsgrundlagen 
sind überdies in den vielfältigen europäischen Willensbildungsprozessen zu 
suchen, die für eine Vielzahl von nationalen Beamten, Interessenorganisationen 
und Experten offen sind, ein hohes lnteressenberücksichtigungspotenzial ihr 
Eigen nennen und insgesamt vermeidbare Interessenverletzungen tatsächlich 
weitgehend vermieden haben (ebd.: 678). 

Überdies ist die EU in eigentümlicher Weise von den Legitimationsproble
men des Regierens in Europa abgeschottet. Die EU verkörpert nicht ein "go
vernment of the people", sondern ein "government of governments" (Scharpf 
2007: 9) in einem Mehrebenensystem mit entsprechend komplexer Legitimität 
(V.A. Schmidt 2006). Und da das Europarecht fast vollständig von den Mitglied
staaten und ihren Gerichten umgesetzt und durchgesetzt wird - die wenigen 
Ausnahmen, insbesondere hohe Bußgelder für Unternehmen, die die Wettbe
werbsregeln verletzt haben, bestätigen die Regel -, kommt es nicht zu einer un
mittelbaren Konfrontation der EU mit ihren Bürgern, und zwar weder auf der 
Straße, noch im Wahllokal, so Scharpf (2007: 8). Insgesamt basiert die empirische 
Legitimität der EU-Herrschaft nach Scharpf "vollständig auf den Legitimitätsres
sourcen ihrer Mitgliedsstaaten" (ebd.: 8). Deshalb könne die Legitimität der EU 
nicht mit Bezug auf die Kriterien und institutionellen Konditionen bewertet wer
den, die für die Bewertung von demokratischen Nationalstaaten angemessen sind 
(ebd.: 9). Die normative Diskussion der EU-Legitimität sollte sich aus diesem 
Grund primär auf die Beziehung zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten 
konzentrieren und auf die normativen Argumente, die ihre Regierungen dazu 
verpflichten können, unerwünschten EU-Regelungen Folge zu leisten. 

Genau dort sieht Scharpf ein Problem. Anlass zur Besorgnis gebe die Rück
wirkung des europäischen Regierens auf die Legitimität der Mitgliedstaaten und 
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letztlich auf deren Fähigkeit zur loyalen Umsetzung der europäischen Regeln. 
Gedacht ist insbesondere an die von politisch nicht verantwortlichen Instanzen 
definierte ungebremste Pro-Integrations-Politik der Europäischen Kommission 
und des Europäischen Gerichtshofs. Gegen sie hilft am Ende, so Scharpf in seinen 
neuesten Beiträgen, nur Nichtbefolgung oder Androhung von Nichtbefolgung 
(Scharpf 2008). 

16.5 Bilanz 

Die komplexe Demokratietheorie hat vielen konkurrierenden Angeboten einiges 
voraus. Ein besonaerer Konkurrenzvorteil liegt in ihrer Sensibilität für Chancen 
und Grenzen politischer Steuerung und der hiermit verknüpften Output-Legiti
mierung. Hier liegt die komplexe Demokratietheorie an der vordersten Front der 
Forschung, normativ und empirisch-analytisch. Die Input-Seite des demokrati
schen Prozesses hingegen bekommt weniger Aufmerksamkeit. Hier dominiert 
die begrifflich-konzeptuelle Analyse der Legitimitätsfrage der Europäischen 
Union, doch kommt die empirische Erkundung der legitimatorischen und der 
delegitimatorischen Prozesse ebenso zu kurz wie die Analyse von Legitimität 
und Legitimitätsproblemen jenseits des EU-Themas. Zu wenig berücksichtigt 
werden zudem massive Konfrontationen zwischen EU und den Bürgern ihrer 
Mitgliedstaaten. Demonstrationen von Agrarverbänden und Sozialpartnern in 
Brüssel sind ein Beispiel. Noch wichtiger ist die regelrechte Abstrafung. die die 
EU bisweilen in Volksabstimmungen über grundlegende Reformen der Union 
erfährt: Die Mehrheiten, die 2005 in Frankreich und den Niederlanden gegen die 
Ratifizierung des Vertrags über eine Verfassung für Europa zustande kamen, 
sind keine zu vernachlässigende Größe, auch wenn die Ablehnungsmotive kei
neswegs nur europapolitischer Art waren. Zudem unterschätzt die komplexe 
Demokratietheorie das Delegitimierungsrisiko, das die zunehmende Anwendung 
der Mehrheitsregel in der EU mit sich bringt. Die Mehrheitsregel aber steht quer 
zu der kulturell, ethnisch, konfessionell und parteipolitisch so heterogenen EU, 
die insoweit das Paradebeispiel für die Anwendung konkordanzdemokratischer 
Entscheidungsregeln sein müsste. 

Der komplexen Demokratietheorie ist aber zugutezuhalten, dass sie noch im 
Aufbau begriffen ist und hohe Lernfähigkeit bewiesen hat - begrifflich
theoretisch, bezüglich der Forschungsdesigns und in empirischer Hinsicht. Noch 
in den 1970er Jahren hatte sie die Chancen politischer Steuerung insgesamt sehr 
optimistisch eingestuft- viel zu hoch, wie man im Nachhinein weiß-, später aber 
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den Fehler korrigiert. Ähnliches gilt für ihre Einschätzung der Chancen intensive

rer politischer Beteiligung. Seit etwa Mitte der 1980er Jahre bis in die 1990er Jahre 

aber betonte die Theorie, nunmehr gebannt von der Erfahrung rasch um sich 

greifender Denationalisierung, die Grenzen demokratisch legitimierter Willens

bildung und Entscheidungsfindung. Zwischendurch behauptete die Theorie so

gar, die Fähigkeit der nationalen Politik zur demokratischen Domestizierung des 

Kapitalismus sei "beseitigt" worden (Scharpf 1998: 151). Das aber war übertrie

ben, wie Scharpf an anderer Stelle zeigt (Scharpf 1999a, Scharpf/Schmidt 2001). 

Angesichts ihrer Lernfähigkeit könnte die komplexe Demokratietheorie im 

Prinzip auch einige ihrer Lücken schließen. Die Studien zu den Funktionsvoraus

setzungen der Demokratie hat sie bislang nur auszugsweise genutzt, nämlich 

durch Bezugnahme auf Legitimitätsfragen in der EU. Zu ihren Lücken gehört 

ferner, dass sie die international und historisch vergleichende Demokratiefor

schung nur teilweise berücksichtigt. Auch die These von den Wechselwirkungen 

zwischen EU-Politik und Nationalstaaten als Hauptzuständige für Folgeproble

me europäischer Politik könnte durch Differenzierung nach Zeiten, Ländern und 

Demokratieformen gewinnen: Föderalistische Staaten mit einem Demos, der 

gelernt hat, mit einem Mehrebenensystem zu leben, wie Deutschland, akzeptie

ren EU-Recht und EU-Politik vielleichter als das an der Parlamentssouveränität 

geschulte Stimmvolk in England (V.A. Schmidt 2006: 3f.). Zudem fehlt der kom

plexen Demokratietheorie eine voll überzeugende Einordnung der EU in die 

Lehre von den politischen Systemen. So wird das kapitale Demokratiedefizit der 

EU auf der Input- und zum Teil auch auf der Output-Seite in der komplexen 

Demokratietheorie zwar thematisiert, aber am Ende zu gering gewichtet und als 

ein Problem nur der Legitimationsbilanzen der EU-Mitgliedstaaten gedeutet- als 

ob die EU-Institutionen gegen latente und manifeste Legitimationsdefizite voll

ständig immun wären (siehe Kapitel 23). Ihre eigene Steilvorlage muss die kom

plexe Demokratietheorie erst noch nutzen: Wenn die EU wirklich ein "govern

ment of governments" verkörpert (Scharpf 2007: 9), dann liegt es nahe, in Analo

gie zu Abraham Lincolns Demokratiedefinition zu vermuten, dass die EU dies ist: 

"a government of govemments, by govemments- and for governments". 

In der Bilanz aber schneidet die komplexe Demokratietheorie sehr vorteil

haft ab (Schmidt 2003a). Von ihr stammen Maßstäbe setzende Beiträge zur wis

senschaftlichen Beobachtung und Bewertung moderner Demokratien im Zeitalter 

der Denationalisierung. Sechs Gütemerkmale zeichnen diese Theorie aus. Im 

Unterschied zum Hauptstrom der demokratietheoretischen Debatte zielt sie auf 

empirische und normative Theorie. Zweitens erörtert sie den Input und den Out

put demokratischer Politik und analysiert Letzteren umfassender und genauer 
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als die meisten anderen Demokratietheorien. Drittens gründet sich dieser Teil der 

Theorie auf Länder- und Fallstudien und den Vergleich. Der gilt insbesondere 

ausgewählten westeuropäischen Ländern und seit den 1990er Jahren in großem 

Umfang der EU. Dass die komplexe Demokratietheorie- viertens- sensibel für 

die Architektur des europäischen Mehrebenensystems und damit auch für die 

Eigenheiten der Mehrebenen-Legitimität ist, hebt sie ebenfalls aus der Reihe vie

ler anderer Denkgebäude hervor. Fünftens ist diese Theorie sensibel für Stärken 

und Schwächen der Demokratie, auch für solche, die auf den leisen Sohlen der 

Denationalisierung daherkommen. Die zugrunde liegende Leitfrage, von der aus 

der führende Vertreter der komplexen Demokratietheorie, Fritz W. Scharpf, die 

Demokratie beobachtet und bewertet, verdeutlicht zugleich, dass sein Anliegen, 

der sechste Qualitätsausweis, auf Theorie und auf Praxis gerichtet ist. Die Leit

frage ist diese: Wie kann so regiert werden, dass die Stabilität und die Legitimität 

demokratischen Regierens gewahrt bleiben und zugleich durch effektives Pro

blemlösen ein substanzieller Beitrag zur Wohlfahrtsmehrung geleistet wird? 
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Vergleichende Demokratieforschung: empirisch
analytische Demokratietheorien 

Es gibt nicht eine Demokratietheorie, sondern viele Demokratietheorien. So viel
fältig wie die Theorien sind auch die demokratischen Staatsverfassungen. Doch 
diese Vielfalt wird von den meisten Demokratietheorien nicht berücksichtigt. 

Dem Mangel an vergleichender Demokratieforschung können am ehesten 
die empirisch-analytischen oder "realistischen Demokratietheorien" (Cnudde/ 
Neubauer 1969) abhelfen, von denen der dritte Teil dieses Buches handelt. In ihm 
sollen zudem Brücken zwischen der Demokratieforschung und der vergleichen
den Staatstätigkeitsforschung geschlagen werden. Was leisten die verschiedenen 
Demokratien bei der Regelung und Bewältigung von öffentlichen Problemen und 
wovor versagen sie? So lautet eine der Fragen, denen in den folgenden Kapiteln 
nachgegangen wird. 

Ältere und neuere Lehrgebäude helfen bei der Beantwortung dieser Fragen 
weiter. Die ältere Institutionenforschung hatte die verfassungsstaatlichen oder 
"konstitutionellen Demokratien" (Friedrich 1953 und 1966) mit Hilfe verschiede
ner Typologien geordnet. Ein Beispiel ist Karl Leewensteins Verjassungslehre, die 
sechs Demokratietypen unterscheidet: 1) die unmittelbare Demokratie, in der die 
Wählerschaft der Machtträger ist, 2) die Versammlungsregierung, in der das 
Parlament die führende Position innehat, 3) der Parlamentarismus, 4) die Kabi
nettsregierung, 5) der Präsidentlaiismus und 6) die Direktorialdemokratie auf 
Basis einer Kollegialregierung wie in der Schweiz (Loewenstein 1975: 69). Diese 
Begrifflichkeit ist auch heute noch gewinnbringend zu verwenden, auch wenn 
neuere Konzepte hinzugekommen sind. 

Ergiebig für den internationalen Vergleich politischer Systeme sind neben 
der älteren Unterscheidung zwischen Di.rekt- und Repräsentativdemokratie oder 
zwischen präsidentiellen und parlamentarischen Regierungssystemen vor allem 
die Differenzierung zwischen Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie, Mehr
heits- und Konsensusdemokratie sowie zwischen Demokratien mit unterschiedli
cher Vetospieler- und Mitregentendichte bzw. unterschiedlichen institutionellen 
Begrenzern der Mehrheitsherrschaft Ferner entstanden mit der Erweiterung des 
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Wahlrechts parteienstaatliche Demokratien, die sich nach der Machtverteilung 
zwischen den politischen Strömungen und der Staatstätigkeit markant voneinan

der unterscheiden. 
Von all diesen Demokratieformen ist in den folgenden Kapiteln die Rede. 

Dabei stehen die aus heutiger Sicht relativ stabil verwurzelten Demokratien im 

Zentrum. Besonders viele sind es nicht, wie die vergleichende Forschung lehrt. 

Nicht mehr als 36 leidlich gefestigte Demokratien hatte Arend Lijphart in seinem 

internationalen Vergleich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts identifiziert: 

Australien, die Bahamas, Barbados, Belgien, Botsuana, die Bundesrepublik 

Deutschland, Costa Rica, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Groß

britannien, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, Kolum

bien, Luxemburg, Malta, Mauritius, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Öster

reich, Papua-Neuguinea, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Trinidad und 

Tobago, USA und Venezuela (Lijphart 1999). 
Die meisten dieser Länder werden auch in dem vorliegenden Buch im Mit

telpunkt stehen, ergänzt um jüngere Demokratien insbesondere aus dem Kreis 

neuererMitgliederder Europäischen Union (Beichelt 2004).3 

Der Einstieg in die vergleichende Demokratieforschung im dritten Teil die

ses Buches führt zunächst zu den präsidentiellen, parlamentarischen und se

mipräsidentiellen Demokratieformen. Deren Analyse schließt die Erkundung der 

Problemlösungskraft und -mängel dieser Demokratieformen ein. Das ist auch das 

Programm für die fünf folgenden KapiteL Sie handeln vom Unterschied zwischen 

Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie, Mehrheitsdemokratie und nichtmajo

ritärer Demokratie sowie Direkt- und Repräsentativdemokratie und erörtern 

zudem die parteienstaatliche und die "Soziale Demokratie". Anschließend wer

den international vergleichende Demokratiemessungen vorgestellt, gewürdigt 

und erweitert. Sodann wird geprüft, ob die Europäische Union demokratisch 

verfasst ist oder an einem stmkturellen Demokratiedefizit laboriert. Überdies 

werden die sozioökonornischen und soziokulturellen Funktionsvoraussetzungen 

3 Der Übersichtlichkeit halber werden im Folgenden allerdings die Kleinstaaten der Lijp

hart-Studie meist ausgeklammert: Bahamas, Barbados, Island, Jamaika, Luxemburg, Malta, 

Mauritius, Papua-Neuguinea sowie Trinidad und Tobago. Nicht systematisch berücksich

tigt werden sodann jene Demokratien der Lijphart-Studie, die sich im Spiegel der Freedom

House-Indikatoren der politischen Rechte und der Bürgerrechte (siehe Kapitel 22, Tabelle 

14) nicht eindeutig als Länder mit ununterbrochener liberaldemokratischer und verfas

sungsstaatlicher Struktur qualifizieren. Das sind insbesondere Botsuana, Kolumbien und 

Papua-Neuguinea. Die Ausnahme von beiden Regeln ist, aus Gründen der besseren Ver

gleichbarkeit mit Lijphart (1999), das Kapitel19. 
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der Demokratie erkundet. Das letzte Kapitel dieses Teils handelt von den Über
gängen vom autoritären Staat zur Demokratie. 
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Kapitel17 
Parlamentarische und präsidenHelle Demokratie 

Zu den grundlegenden Unterscheidungen der vergleichenden Institutionenkun
de gehört die Differenzierung zwischen präsidentieller und parlamentarischer 
Demokratie. Beide Typen sind Grundformen des Parlamentarismus im weiteren 
Sinne, also des Regierungssystems, in dem das Parlament der Gesetzgeber ist 
und das Staatsbudget kontrolliert, und in dem das Volk oder von ihm gewählte 
Repräsentanten über Wahl und Abwahl der Regierungen entscheiden. 

17.1 Hauptunterscheidungsmerkmale 

Das Hauptunterscheidungsmerkmal der parlamentarischen Demokratie und der 
Präsidialform ist, so lehren Winfried Steffanis wegweisende Abhandlungen, die 
Abberufbarkeit der Regierung durch die Legislative (Steffani 1979, 1992). In der 
parlamentarischen Demokratie hängen Amtsdauer und Amtsführung der Regie
rung grundsätzlich vom Vertrauen der Parlamentsmehrheit ab: Diese hat das 
Recht, die Regierung während der Legislaturperiode abzuberufen. Normalerwei
se sind in der parlamentarischen Demokratie allerdings die Interessen von Par
lamentsmehrheit und Regierung so eng verzahnt, dass die Abberufung der Re
gierung die Ausnahme ist, nicht die Regel. Der Grund liegt darin, dass in dieser 
Demokratieform die Regienmg aus dem Parlament hervorgeht und die Fraktio
nen der Regierungsparteien aus Machterhaltsinteresse bestrebt sind, für die Stabi
lität und das politische Überleben ihrer Regierung zu sorgen. 

Im reinen Präsidialsystem hingegen sind Regierung und Parlament vonein
ander relativ unabhängig. Die Amtsdauer der Regierung ist in der Regel verfas
sungsrechtlich bindend festgelegt, und die Parlamentsmehrheit kann die Regie
rung nicht abberufen, mit Ausnahme des mit Amtsenthebungsklage belangten 
Amtsmissbrauchs. Ansonsten kann das Parlament bzw. die Parlamentsmehrheit 
den Präsidenten während seiner Amtszeit nicht stürzen, gleichviel, wie die Mehr
heitsverhältnissebeschaffen sind. Unter Umständen hat der Präsident ein Parla
ment gegen sich, in dem die gegnerische Partei die Mehrheit der Abgeordneten 
hinter sich weiß. Faktisch kennzeichnete das "divided govemment", der Zustand 
einer "gespaltenen Regierung" (Kriesi 2007b: 24), die meisten Präsidentschaften 
in den USA nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. 

Das Lehrbuchbeispiel der präsidenHellen Demokratie sind die Vereinigten 
Staaten von Amerika. Von dort stammen auch die Merkmale, anhand derer der 

Parlamentarische 

Typus des Präsidialsystems von anderen Regierungssystemen abgegrenzt wird. 
Neben _1) der Nichtabberufbarkeit der Regierung gehören zu den typischen 
Kenn_zetchen des präsidenlieHen Regierungssystems 2) die geschlossene Exekuti
ve, d1e durch die Einheit von Staatsoberhaupt und Regierungschef in einer Per
son definiert ist, 3) die Direktwahl des Präsidenten durch das Volk oder die indi
rekte Wahl durch ein Wahlmännergremium, 4) meist auch das Gebot der Inkom
patibilität, das die Zugehörigkeit der Regierungsmitglieder zum Parlament ver
fassungs_rechtlich verbiet~t, 5) die Unzulässigkeit der Parlamentsauflösung durch 
~en Regte~ngschef, 6) dte relative Unabhängigkeit der Regierungspartei gegen
~ber d~r Spttze der Exekutive und die vergleichsweise schwache Fraktionsdiszip
lin sowte 7) locker gefügte Parteien (Steffani 1979, von Beyme 1986). 

. ~ der parlamentarischen Demokratieform hingegen gelten die Spielregeln, 
d~e steh Ende des_ 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts in England herausge
bildet haben. Zu ihnen gehört die "Schicksalsgemeinschaft" von Regierung und 
Oppositi~n (Stef~ani 1992) unter dem Schwert der Abberufbarkeit der Regierung 
auf der emen Sette und auf der anderen die Herausbildung einer parlamentari
sch~n Opposition, . die als offizieller innerparlamentarischer Gegenspieler der 
Regterungsmehrhett handelt. In der parlamentarischen Demokratie stehen sich 
mithin nicht Parlament und Regierung gegenüber, wie noch in der frühkonstitu
tionellen Monarchie, sondern die parlamentarische Opposition einerseits und die 
Parlamentsmehrheit sowie die von ihr gestützte Regierung andererseits wobei 
die Tolerierung einer Minderheitsregierung ebenfalls möglich ist und in Nordeu
ropa sogar relativ häufig vorkommt (Strmn 1990). 

In der parlamentarischen Demokratie spielt der Oppositionsführer in der 
Reg~~ eine herausragende Rolle, wie insbesondere der britische Fall zeigt. Anders 
~erha~~ es si_ch in: ~räsidialsystem. Bezeichnenderweise gibt es dort den Opposi
t~ons~uhrer Im bntischen Sinne nicht. Allerdings kann der Anführer der Opposi
tion Im Falle eines "divided govemment" durchaus zu einem gewichtigen Ge
genspieler der Regierung werden. 

Auch die Legitimitätsbasis unterscheidet das parlamentarische Regierungs
system vom präsidentiellen. Im parlamentarischen Regierungssystem ist einfache 
Legitimität gegeben, im Präsidialsystem hingegen "doppelte Legitimität" (Kriesi 
2007b: 10): Im parlamentarischen System haben Legislative und Exekutive nur 
eine einzige, gemeinsame Legitimitätsbasis - die der Regierung leitet sich von 
derjenigen des Parlaments ab. Im Präsidialsystem hingegen haben sowohl das 
Parlament kraft Parlamentswahl als auch der Präsident kraft Direktwahl eine 
eigene Legitimitätsbasis. 
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17.2 Typen parlamentarischer und präsidentieller Systeme 

Parlamentarische Demokratie und Präsidialdemokratie sind Grundformen, die in 
Untertypen gegliedert werden können. Matthew Shugart (2001) beispielsweise 
hat vorgeschlagen, Untertypen anhand von vier Mechanismen im Zusammen
spiel von Exekutive und Legislative zu unterscheiden: 1) Abberufbarkeit, 2) Di
rektwahl oder anderweitige Wahl des Präsidenten, 3) fixierte oder nicht fixierte 
Amtszeiten des Parlaments und des Präsidenten und 4) Existenz oder Fehlen 
einer starken Veto-Position des Präsidenten in der Gesetzgebung ("veto gate"). 
Eine besonders gut durchdachte und schlanke Typologie stammt von Winfried 
Steffani {1992). Sie dient als Ordnungsprinzip der Tabelle 5, in der die meisten 
etablierten Demokratien sowie ausgewählte jüngere Demokratien in präsidenhel
le und parlamentarische Systeme eingeteilt und mit Informationen zum Semiprä
sidentialismus ergänzt werden. Die Tabelle 5 zeigt, dass die meisten etablierten 
Demokratien nicht präsidentiell verfasst sind, sondern parlamentarisch - im Un
terschied zu den jüngeren und den weniger stabil verankerten Demokratien {Kai
litz 2004, Elgie 2005a). 

Die Präsidialform kennt nicht nur die Bündelung von Macht im Amt des 
Präsidenten, sondern auch abgeschwächte Konstruktionen, die der Präsidialge
walt Schranken setzen, wie die des Präsidenten im Ministerrat. In diesem Fall ist 
der Präsident der Regierungschef. Auch steht ihm die Richtlinienkompetenz zu. 
Allerdings muss er sich mit einem Minister- oder Staatsrat ins Benehmen setzen. 
Dieses System ist in vielen lateinamerikanischen Ländern gang und gäbe. Argen
linien, Brasilien, Chile und Mexiko sind Beispiele. 

Zum präsidentiellen Regierungssystem zählte Steffani auch die Schweiz, 
und zwar aufgrund der geschlossenen Exekutive und der Nichtabberufbarkeit 
des Bundesrates, der Schweizer Regierung. Andere Experten stufen die Eidge
nossenschaft hingegen als Direktorialsystem ein, in dem die kollegiale Regierung, 
das Direktorium, zwar von der Bundesversammlung gewählt wird, aber von ihr 
nicht abgesetzt werden kann (Kriesi 2007b: lOf., 34ff.). Die Bundesversammlung, 
so ist zu erläutern, setzt sich aus zwei Kammern zusammen: dem 200 Mitglieder 
umfassenden Nationalrat und dem aus 46 Kantonsvertretern gebildeten Stände
rat. 

Steffani charakterisierte die Regierungssysteme auch nach der republikani
schen und der monarchischen Form (Tabelle 5). Die monarchische Form findet 
sich dort, wo zwar der Premier oder der Kanzler die Regierungsgeschäfte führt, 
die Repräsentation des Staates aber hauptsächlich der Krone obliegt. Beispiele sind 
Belgien, Dänemark, Großbritannien, die Niederlande, Norwegen und Schweden. 

Parlammtarische 

Die übrigen Fälle haben republikanische Formen. Diese hatte Steffani nach der 
Kompetenzverteilung zwischen Staatsoberhaupt und Regierung bzw. Regie
rungschef in vier Untertypen gegliedert. Die Exekutivkooperation ist der erste 
Typ. Ihr Kennzeichen ist die Kompetenzbalance zwischen Staatsoberhaupt und 
Regierung, wie in Italien und in der III. und IV. Republik Frankreichs. Der zweite 
Typ steht für die Kompetenzverteilung zugunsten des Regierungschefs mit dem 
Ergebnis der Kanzlerdominanz. Die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer 
"Kanzlerdemokratie" ist hierfür ein BeispieL Die Präsidialdominanz oder Präsi
dialhegemonie verkörpert den dritten Typ. Sie resultiert aus der Kompetenzver
teilung zugunsten des Staatspräsidenten, wie in der V. Republik Frankreichs, in 
Griechenland und der Weimarer Republik. Der vierte Typ ist die Versammlungs
dominanz oder Versammlungshegemonie, d.h. die Verteilung der Kompetenzen 
zugunsten des Parlaments, wie in der Konventsverfassung 1793 in Frankreich 
oder in einer Rätedemokratie. 

17.3 Semipräsidentialismus 

Steffanis Typologie präsidenheller und parlamentarischer Regierungssysteme ist 
trennscharf. Doch unumstritten ist selbst sie nicht (Siaroff 2003). Nicht alle Staats
verfassungen fügen sich ihr gleich gut (Kailitz 2004). Frankreich beispielsweise 
stuft Steffanis Typologie als parlamentarisches Regierungssystem ein, weil dort 
dessen Hauptmerkmale Abberufbarkeit des Regierungschefs durch das Parla
ment und doppelte Exekutive - erfüllt sind. Die Exekutive besteht aus dem Prä
sidenten und dem Regierungschef. Der Präsident bestellt den Regierungschef, 
aber er kann ihn nicht entlassen. Die Abberufung liegt ausschließlich in der Kom
petenz des Parlaments. Allerdings kann der Präsident das Parlament auflösen 
und Neuwahlen ansetzen und anschließend einen neuen Regierungschef bestel
len. 

In Frankreich sind der Staatspräsident und der Regierungschef in vielen An
gelegenheiten zur Kooperation gezwungen, aber in der Regel dominierte der Prä
sident die Exekutive. Zwischenzeitlich kam ihm jedoch die cohabitation in die Que
re. Die cohabitation entsteht, wenn der Regierungschef und der Präsident verschie
denen Parteien angehören. Das war 1986-1988 und 1993-1995 der Fall, als der 
Staatspräsident der Linken, Fran~ois Mitterrand, einer parlamentarischen Mehr
heit und einem Regierungschef der Rechten gegenüberstand, sowie 1997-2002, als 
der gaullistische Staatspräsident Jacques Chirac und der Regierungschef der Sozia
listischen Partei, Lionel Jospin, in eine Kohabitation gezwungen wurden. 
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Frankreichs Präsident hat trotzdes Zwangs zur Kooperation mit dem Pre
mierminister eine starke und ohne cohabitation eine besonders starke Position 
inne. Sie entspringt seiner Direktwahl durch das Volk und äußert sich zudem 
darin, dass er den Regierungschef bestellt, die Nationalversammlung auflösen 
kallii, die Außenpolitik einschließlich der Militärpolitik als Präsidialdomäne führt 
und weit in andere Politikfelder hineinregieren kann (Kempf 2007). Manche Be
obachter stufen Frankreich deshalb nicht als parlamentarische Demokratie ein, 
sondern als Präsidialsystem, beispielsweise Powell (1982) und Lehner (1989: 77f.). 
Andere hingegen betonen den Mischcharakter des französischen Regierungssys
tems. Es sei ein "parlamentarisch-präsidentielles Zwittergebilde" (von Beyme 
1970: 381f., 1999: 57ff.), ein "semipräsidentielles Regierungssystem" (Duverger 
1980, 1990, Hartmann 2005, Elgie 2008), ein "Premier-Präsidentialismus" (Shu
gart/Carey 1992) oder eben eine "Zwischenform" (Lijphart 1992b). Frankreich 
steht mit der semipräsidentiellen Zwischenform nicht alleine. Finnland gehörte 
bis zur Verfassungsreform von 2000 ebenfalls dazu (Lütticken/Pfeil 2003) und 
Duverger (1980) zufolge im Jahr 1980 auch Irland, Island, Österreich und Portu
gal sowie bis 1978 Griechenland. Duverger machte dabei den Semipräsidentia
lismus an der Kombinationdreier Verfassungsregeln fest: Direktwahl des Präsi
denten durch das Volk, beträchtliche Kompetenzen des Staatsoberhauptes und 
Koexistenz mit einem in der Exekutive starken Premier und einflussreichen Mi
nistern, die von der Unterstützung des Parlaments abhängig sind und von ihm 
abberufen werden können. 

Von Robert Elgie stammt der Vorschlag, Duvergers zweites Merkmal aus 
der Semipräsidentialismus-Definition zu entfernen, weil es zu unscharf sei (Elgie 
2005a: 99ff.). Mit dieser Änderung ermittelte Elgie für 2004 allein 55 Staaten mit 
semipräsidentieller Verfassun~ unter ihnen Finnland, Frankreich, Irland, Öster
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Südkorea. Allerdings 
waren nur 23 von ihnen freiheitlich-demokratisch verfasst (siehe Tabelle 5), 17 
hingegen autoritär, beispielsweise Algerien, und weitere 15 verkörperten halb
demokratische, halbautoritäre Zwischenformen, unter ihnen Russland (Elgie 
200Sa: 102, Elgie/Moestrup 2007). 
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Tabelle 5: 

Staat 

AustraUen 

Bel2ien 
BR Deutschland 

Dänemark 

Finnland 

Frankreich 

Großbritannien 

!Indien 

Irland 

Israel 

Italien 

Japan 

Kanada 

Niederlande 

Neuseeland 

Norwegen 

Österreich 

Schweden 

Schweiz 

USA 

Venezuela 

Bulgarien 

Griechenland 

Polen 

Portugal 

Rumänien 

Slowakei 

Präsidentielle, parlamentarische und semipräsidentielle Demokratien 
im internationalen Vergleich 

Steffanis 
Monarchie 

Semipräsi-
oder 

Ujpharts 
Typologie 

Republik 
dentialismus Typologie 

1. Alte Demokratien 
parlamentarisch Monarchie rein parlamentarisch 
parlamentarisch Monarchie rein parlamentarisch 

I parlamentarisch Republik rein parlamentarisch 
parlamentarisch Monarchie rein parlamentarisch 

parlamentarisch mit 
Republik ' ja 

präsidentiell, 
Präsidialdominanz bis 2000 semipräsidentiell 

parlamentarisch mit 
Republik ja 

präsidentiell, zeitweise semipräsi· 
Präsidialdominanz dentiell 
parlamentarisch Monarchie rein parlamentarisch 
parlamentarisch Republik rein parlamentarisch 
parlamentarisch Republik ja semipräsidentiell 

parlamentarisch Republik 
seit 1996 präsidentiell, zuvor 

parlamentarisch 
parlamentarisch Republik rein oarlamentarisch 
parlamentarisch Monarchie rein parlamentarisch 
parlamentarisch Monarchie rein parlamentarisch 
parlamentarisch Monarchie rein parlamentarisch 
parlamentarisch Monarchie rein parlamentarisch 
parlamentarisch Monarchie rein parlamentarisch 
parlamentarisch Republik ja semipräsidentiell 
parlamentarisch Monarchie rein parlamentarisch 

praside Republik 
weder parlamentarisch noch 

präsidentiell 
präsidentiell Republik rein präsidentiell 

parlamentarisch mit 
Republik präsidentiell Präsidialdominanz 

2. ~ Dem~krotien 
Ja 

parlamentarisch m~t bfk rein parlamentarisch Präsidialdominanz Repu 1 

parlamentarisch mit 
Republik ja 

Präsidialdominanz 

1 
Re:ublik ja semipräsidentiell 

blik ja 

Republik Ja 

Republik Ja 
parlamentarisch Monarchie rein parlamentarisch ~""~ parlamentarisch Republik 

g parlamentarisch Republik .. . .. Anmerkungen: Spalte 1: Landemame; Spalte 2: prasJdentielles oder parlamentarisches Regie
rungssystem nach Steffani (1992); Spalte 3: monarchische oder republikanische Staatsfom1 nach 
Banks u.a. 2007; Spalte 4: Semipräsidentialismus 2003/2004 nach Elgie (2005a: 102 und 2008: 53); 
Spalte 5: Regimetypen nach Lijphart (1999: 119ff. ). 



298 Teil III: Vergleichende Demokratieforschung: empirisch-analytische Demokratietheorien 

17.4 Der Fall Bundesrepublik Deutschland 

Im Unterschied zu den Kandidaten des Semipräsidentialismus ist die Einord
nung der Bundesrepublik Deutschland in die Typologie präsidentieller und par
lamentarischer Demokratien unstrittig. Deutschlands Exekutive ist zweiköpfig 
und zeichnet sich durch Kanzlerdominanz und einen schwachen Bundespräsi
denten aus. Sie ist demnach ein parlamentarisches Regierungssystem der repub
likanischen Form mit Kanzlerdominanz. Das ist das Ergebnis einer Verfassungs
gebung, die Lehren aus Mängeln der Weimarer Reichsverfassung gezogen hatte. 
"Die Liebe des Verfassungsgebers", so kommentierte einst Thomas Ellwein das 
Grundgesetz, gehöre der Regierung, "die Sorge aber dem Parlament und das 
große Mißtrauen dem Staatsoberhaupt" (Ellwein/Hesse 1987: 332). Die Stabilität 
der Regierung und ihre Handlungsfähigkeit waren dem Verfassungsgeber tat
sächlich ein besonders hoher Wert. Zu diesem Zweck wurden die Position des 
Bundeskanzlers gestärkt, die Kompetenzen des Bundespräsidenten im Vergleich 
zum Reichspräsidenten der Weimarer Republik drastisch beschnitten und die des 
Parlaments beträchtlich aufgewertet. 

Nur unter speziellen Bedingungen rückt der Bundespräsident in eine ein
flussreiche Stellung auf. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Mehrheit der 
Bundestagsmitglieder sich nicht auf die Wahl eines Bundeskanzlers einigen kann 
oder wenn Legislative und Exekutive nicht auf die verfassungsmäßig vorgesehe
ne normale Weise funktionieren, wie im Falle des Gesetzgebungsnotstandes nach 
Artikel 81 Grundgesetz oder im Falle eines Antrages auf vorzeitige Auflösung 
des Deutschen Bundestages nach einer fehlgeschlagenen Vertrauensfrage nach 
Artikel 68 Grundgesetz. Ansonsten ist die Bundesrepublik ein parlamentarisches 
Regierungssystem mit Kanzlerdominanz, wenn nicht gar Kanzlerhegemonie. 
Deshalb gilt sie manchen auch als "Kanzlerdemokratie" (Niclauß 2004), vor allem 
in den Amtsperioden eines starken, machtbewusst agierenden Kanzlers, wie 
insbesondere in der "Ära Adenauer" (Schwarz 1981, 1983). 

17.5 Politische Abläufe und Staatstätigkeit in parlamentarischen und 
präsidenHellen Demokratien 

Der Unterschied zwischen Präsidialdemokratie und parlamentarischer Demokra
tie markiert mehr als nur eine Differenz im Verhältnis von Exekutive und Legisla
tive. Beiden Regierungssystemen sind auch tendenziell unterschiedliche politi
sche Abläufe und verschiedenartige Profile der Regierungstätigkeit eigen. Die 
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unterschiedliche Wertigkeit von Parteien ist ein Beispiel. Für das Funktionieren 
eines parlamentarischen Regierungssystems sind relativ gut organisierte Parteien 
und disziplinierte Parteifraktionen im Parlament unerlässlich. In diesem Regie
rungssystem stützt sich die Regierung meist auf die Parlamentsmehrheit oder auf 
eine parlamentarische Minderheit, so vor allem in Nordeuropa (Strom 1990). 
Beides aber setzt relativ geschlossene Fraktionen der Regierungspartei oder Re
gierungsparteien voraus. Auch die Opposition tritt im parlamentarischen Regie
rungssystem eher geschlossen auf. Dort kommt es deshalb meist zur Konfrontati
on von Regierungs- und Oppositionsparteien, sofern nicht mäßigende Tendenzen 
hinzukommen, beispielsweise konkordanzdemokratische Aushandlungsprakti
ken (Lehmbruch 2000). Insgesamt neigen parlamentarische Systeme stärker zu 
einem Staat, in dem die Parteien Schlüsselpositionen in der öffentlichen Willens
bildung, der Regierungsbildung, der Regierungsausübung und der Besetzung 
öffentlicher Ämter einnehmen (Linz 1994). Man mag diese Machtstellung von 
Parteien befürworten oder bedauern: Sie ist eine notwendige Folge des parlamen
tarischen Regierungssystems im Zeitalter der Massendemokratie (Leibholz 1958, 
1975, Budge/Keman 1990). 

Im Präsidentialismus hingegen sind die Parteien meist weniger geschlossen 
und weniger machtvoll. Präsidialdemokratien, allen voran die USA, können sich 
locker gefügte Parteien und letztlich ein geringeres Maß an dauerhaft hartem 
Parteienwettbewerb leisten. Größere Beweglichkeit im Parteiensystem und ein 
volatileres Wählerverhalten sind dort selbstverständlich: Parteiendisziplin und 
Fraktionsdisziplin sind hier nicht in dem Maße erforderlich wie im parlamentari
schen Regierungssystem. Das ist ein auffälliger Unterschied zur kontinentaleuro
päischen Parteienlandschaft und allgemein zu Parteien, die mehr Zusammenhalt, 
Disziplin und Organisationsfähigkeit sowie stärkere Bindungen von Wählern an 
Milieus und Parteien aufweisen. 

Auch die Regierungspraxis unterscheidet die parlamentarischen Demokra
tien von den Präsidialsystemen, wenngleich sie auch von vielen anderen Fakto
ren geprägt wird (Elgie 2005a, 2005b). So hatte C.J. Friedrich die These vertreten, 
die Präsidialform der Demokratie sei vor allem durch ihre "Tendenz zur Dikta
tur" gefährdet (Friedrich 1966: 30f.). Die Hauptgefahr der "Kabinettsform" sah er 
in der Diskontinuität, die der "Parlamentsform" in der Anarchie und die Achil
lesferse der "Ratsform" nach Schweizer Art in der Bürokratisierung (ebd.: 30ff.). 
Allerdings war die These, die Neigung zur Diktatur gefährde die Präsidialform, 
zu sehr vom Zusammenbruch der Weimarer Republik und der Instabilität latein
amerikanischer Präsidialsysteme geprägt (Kailitz 2004). 
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Die Präsidialform kann dem Amtsinhaber große Macht verleihen. Diese 
wird mitunter auch symbolisch gesteigert: Frankreichs Staatspräsident Charles de 
Gaulle symbolisierte seine Machtstellung auch durch die Sitzordnung bei präsi
dialen Pressekonferenzen: Bei ihnen saßen der Informationsminister und der 

Regierungschef zu seinen Füßen (Schwarz 1999: 215)! 
Ist der Präsident stark, das Parlament schwach und die Zivilgesellschaft 

nicht intakt, wird der Weg zu einem autoritär-populistischen Präsidialsystem frei, 

wie in Venezuela unter dem Präsidenten Hugo Chavez. Weil die Präsidialform 
dem Amtsinhaber große Macht verleiht, kann allerdings eine Präsidialdemokratie 

insbesondere der US-amerikanischen Art in Ausnahmesituationen "handlungs
und reaktionsfähiger" (Horst 1996: 425) sein als ein parlamentarisches System wie 

in Deutschland, weil der Präsident "über weit mehr Initiativfreiheiten verfügt als 
ein bundesdeutscher Regierungschef, der in den Willensbildungsprozeß einer 

Partei und einer Parteienkoalition eingebunden ist" (ebd.). 
Allerdings gibt es auch Präsidialdemokratien mit schwachem Präsidenten 

und eng begrenztem Spielraum. Außerdem wird die Macht vieler Präsidenten 

durch Sicherungen und Gegenkräfte verfassungsrechtlicher und -politischer Art 

gezügelt. So muss der Präsident der USA mit zahlreichen formellen und infor
mellen Geboten, Verboten und Handlungssperren zurechtkommen. Er sitzt einer 

vertikal und horizontal fragmentierten Exekutive vor und muss mit einem poli

tisch-administrativen Apparat kooperieren, den ein tiefer Graben zwischen der 

Bürokratie des Präsidenten und der eigentlichen Ministerialbürokratie trennt. 

Zudem steht dem Präsidenten eine sehr starke Legislative gegenüber, die sich 

häufig nicht nach Parteifraktionen organisiert, sondern ihre Beschlüsse auf der 
Basis wechselnder Koalitionen über Parteigrenzen hinweg trifft. Dabei kann der 

Kongress seine Stärke bis zur Blockierung der Staatstätigkeit unter Beweis stellen 

(Lösche 1989a, 1989b: 106ff.). Politikstau- "gridlock"- ist in diesem System keine 
Seltenheit. Politikstau wird sogar in dem Maße wahrscheinlicher, wie die Bedeu

tung repräsentativer, integrierender Institutionen, die für stabile Mehrheiten 

sorgen könnten, zurückgeht, je mehr die Politik der Dauerbeobachtung und -kon

trolle durch die Medien untersteht, je vielfältiger die Eingriffsmöglichkeiten für 

gut organisierte, oftmals destruktive Sonderinteressen sind und je fragmentierter 

der Kongress und die Verwaltung strukturiert sind. Wird all dies nicht durch 

eine charismatische Führerpersönlichkeit mit Befähigung zu zielgerichteter Poli

tik überbrückt, kommt am Ende kaum mehr zustande als der Fall der "sich 
durchwurstelnden, mehr schlecht als recht verwaltenden, immer wackligen Koa

litionsregierung" (Gellner 1996: 10). 
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Formell ist der US-amerikanische Präsident der Führer seiner Partei. Diese 
ist allerdings im Parlament und in der Politikformulierung insgesamt eine schwa
che Kraft. Die Loyalität der Kongressabgeordneten gilt meistens Sonderinteressen 
auf regionaler oder auf lokaler Ebene, von denen die Abgeordneten politisch und 
finanziell zu einem Gutteil abhängig sind. Deshalb muss der Präsident bei jeder 
größeren zustimmungsbedürftigen Entscheidung Koalitionen wechselnder Ge

stalt zusammenschmieden-meist über Parteigrenzen hinweg. Das zwingt ihn in 
das Korsett einer unaufhörlichen Koalitionsbildung, die seine mächtigen politi

schen Waffen- das Veto gegen ein Gesetz des Kongresses, den Oberbefehl über 
die Streitkräfte und die Befugnis der Kriegserklärung- schwächen oder neutrali
sieren kann. So ist das präsidenhelle Veto gegen ein Gesetz des Kongresses einer
seits durchschlagskräftig, weil es vom Kongress nur mit Zweidrittelmehrheit in 

beiden Häusern überstimmt werden kann. Andererseits ist die präsidenhelle 
Vetowaffe oft stumpf, weil sie nur gegen das gesamte Gesetz eingesetzt werden 

kann, nicht gegen einzelne Teile. Das ermöglicht dem Kongress Gegenwaffen ein
zusetzen, vor allem sogenannte "riders": Strittige Gesetzesteile werden als Zusatz 

denjenigen Gesetzen aufgepackt, die der Präsident nicht mit seinem Veto belegen 

will oder kann. Aus dem wird ersichtlich, dass der Kampf um Mehrheiten im 
Präsidentialismus US-amerikanischer Art hohe Hürden der Konsenstindung 

überwinden muss und hohe Entscheidungskosten mit sich bringt. 

All das behindert die Staatstätigkeit Handlungszwänge eines Präsidialsys
tems nach US-amerikanischer Bauart münden deshalb meist in eine eigentümli

che Regierungspraxis. Ihre Kennzeichen sind vergleichsweise kurzatmige, ad hoc 

entworfene Programme, populistisch orientierte Maßnahmen und ein hohes Maß 
an Politisierung. Das ergibt sich auch aus den institutionellen Bedingungen, die 
dem Präsidenten den Einsatz vor allem von drei Instrumenten zum Zweck der 

Politikgestaltung lohnend erscheinen lassen. Das erste ist der öffentlichkeits

wirksame Appell und die auf Werbung abzielende Darstellung, mithin die Insze
nierung von Politik als Leitlinie des Regierens. Häufig kann sich hierbei das Mit

tel zum Zweck verkehren. Dann gewinnen die Mobilisierung von Unterstützung 

und der Kampf um die Popularität des Präsidenten womöglich Vorrang vor 

sachangemessenen politischen Lösungen. Angesichts der Konfrontation mit einer 

fragmentierten Exekutive wird der Präsident viel daran setzen, die Macht res

sortmäßig im Büro des Präsidenten zu konzentrieren, um von dort aus Einfluss 

auf die eigentliche Ministerialverwaltung und die Interessenverbände zu gewin

nen. Das ist das zweite Instrument. Das dritte ist die Ämterpatronage bei der 

Besetzung der Regierungs- und Verwaltungsämter, um die Verwaltung auf Kurs 
zu halten. Letzteres erzeugt freilich ein Folgeproblem, nämlich eine hochgradig 
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politisierte Verwaltung, die der Qualität des Regierens und des Verwaltens ab
träglich ist. 

Präsidentielle Systeme der US-amerikanischen Art behindem somit eine 
längerfristig konzipierte Politik und erschweren die Koordination verschiedener 
Politikbereiche. Daraus resultiert eine tendenziell unstete Regierungspraxis, die 
eher überhastete Interventionen und Therapien als klug durchdachte längerfristi
ge Problemlösungen wählt und eher Überraschungsvorstöße untemimmt, als für 
beharrliches Bohren dicker Bretter zu sorgen. Insoweit ergeben sich Parallelen 
zur Mehrheitsherrschaft, vor allem zur Herrschaft "wandemder", instabiler und 
ständig wechselnder Mehrheiten (siehe KapitellS). 

Einer solchen Regierungspraxis ist ein beachtliches Destabilisierungspoten
zial eigen. Handelt es sich um einen Kleinstaat, sind die Auswirkungen unsteti
ger und unberechenbarer Regierungspraxis in der Regel gering. Schlimmstenfalls 
betreffen sie einen begrenzten Kreis kleiner Nachbarstaaten. Ist Unstetigkeit je
doch Programm der Regierungspraxis eines großen, wirtschaftlich und politisch 
einflussreichen Staates, wie der USA, ist der Sachverhalt bedenklicher: Denn hier 
ist die Unstetigkeit im Innem nicht nur ein Problem der Innenpolitik, sondem 
auch eines der intemationalen Beziehungen. Eine durch schlampige Bankenauf
sicht mitverursachte Bankenkrise in Amerika beispielsweise weitet sich schnell 
zu einer Krise mit weltweiter Ausstrahlung aus. 

Die These der mangelhaften Leistungskraft des Präsidentialismus wird die 
Leser überraschen, die, einer älteren Lehrmeinung folgend, meinen, diese Regie
rungsform garantiere eine starke, geschlossene Führung und eine durchsetzungs
fähige, gut geplante und legitimationsstarke Politik. Doch Politik aus einem Guss 
ist eher die Ausnahme als die Regel- auch im Präsidentialismus. Wie femer Juan 
Linz und andere gezeigt haben, plagen den Präsidentlaiismus weitere Probleme. 
An erster Stelle zu erwähnen sind die Legitirnitätskonflikte, die daraus erwachsen 
können, dass Präsident und Regierungschef auf verschiedenen Wegen legitimiert 
werden und ein wirkungsvoller Vermittlungsmechanismus fehlt. Die Weimarer 
Republik ist dafür ein abschreckendes Beispiel. Hinzu kommt die hohe Wahr
scheinlichkeit konfliktbeladener Beziehungen in der Exekutive sowie zwischen 
Exekutive und Legislative. Erwähnenswert ist femer, dass auch hier Mechanis
men fehlen, die derartige Konflikte zuverlässig regeln könnten. Nicht zu überse
hen sind sodann der Nullsummenspielcharakter von Präsidentschaftswahlen und 
zudem die potenzielle Polarisation und die Rigidität, die durch die fest fixierte 
Amtszeit des Präsidenten zustande kommen. Überdies gilt der PräsidenHaiismus 
in der vergleichenden Transitionsforschung vielfach als ein System, das aufgrund 
seiner institutionellen Rigidität und seines Nullsummenspielcharakters die Chan-

Parlamentarische Demokratie 

cen der Konsolidierung der Demokratie beeinträchtigt. LinzNalenzuela (1994) 
hatten sich ebenso wie Hadenius (1994) für diese These stark gemacht. Später 
vorgelegte Studien stützen im Grundsatz diesen Befund, beispielsweise Schultz 
(2000) und Rüb (2001: 483). Es gibt aber auch davon abweichende Befunde (Ulfel
der(Lustik 2007: 373). 

Andere Bilanzierungen sprechen aber eher gegen den Präsidentialismus als 
für ihn. So folgerte Arend Lijphart aus einem Vergleich der Regierungspraxis, 
dass die parlamentarischen Systeme insgesamt bessere Noten in Repräsentation, 
Protektion von Minderheiten, Wählerbeteiligung und Bekämpfung von Wirt
schaftsproblemen erzielen als Präsidialdemokratien. Besonders gut schneiden 
dabei die parlamentarischen Demokratien mit moderatem Verhältniswahlrecht 
und einer überschaubaren Anzahl von Parteien ab, vor allem die Bundesrepublik 
Deutschland und Schweden (Lijphart 1991, 1992c, 1994b). "Superiority of the 
Parliamentary-PR Combination", also "Superiorität der Kombination von parla
mentarischem Regierungssystem und Verhältniswahl", sei auch eine Erfolgsfor
mel für die Zukunft der Demokratie, und Präsidentlaiismus und Mehrheitswahl 
"ein stark negativer Faktor", so urteilte Lijphart auch an anderer Stelle (2000: 267, 
2008: 14f.). 

Powells Studien stützen ebenfalls das kritische Urteil über den Präsidentia
lismus: Präsidialdemokratien verdienten ebenfalls mehr Kritik als Lob (Powell 
1982, ähnlich Huber/Powell 1994). Einerseits sorgten sie zwar meist für hinrei
chend hohe Regierungsstabilität und ermöglichten regelmäßige Machtwechsel. 
Andererseits manipulierten Präsidialregierungen die Wirtschaftspolitik mit Blick 
auf den Wahlterminkalender häufiger als die Regierungen anderer Demokratien. 
Hierdurch entstünden "politische Konjunkturzyklen", also wahlterminorientierte 
Wirtschafts- und Finanzpolitikzyklen (Tufte 1978) mit destabilisierenden Wir
kungen auf die Wirtschaft in der nachfolgenden Periode. 

Überdies macht sich im PräsidenHaiismus die systembedingte Trennung von 
Exekutive und Legislative als Hemmschuh spürbar (Kailitz 2004). Das erschwert 
die Gesetzgebung spürbar und blockiert sie unter Umständen. Auch bei Freiheits
rechten und bei makroökonomischen Ergebnissen haben die parlamentarischen 
Systeme insgesamt Vorteile. Ihr durchschnittlicher Freiheitsgrad (im Sinne der 
politischen Rechte und der Bürgerrechte nach den Freedom House-Skalen) ist 
größer und ihr durchschnittlicher volkswirtschaftlicher Wohlstand höher als der
jenige von Präsidialsystemen (Kailitz 2004). 

Ein weiteres Strukturproblem der Präsidialsysteme liegt darin, dass ihre 
Funktionsvoraussetzungen teilweise nur schwach entwickelt sind und durch die 
Funktionsweise des Präsidentialismus eher geschwächt als gestärkt werden: Er 
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wirkt zulasten der Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit von Regierung und 
Opposition. Die Politik in Präsidialsystemen bedeutet oft nicht Kooperation und 
Positivsummenspiel, sondern Konflikt, scharfer Wettbewerb zwischen wechseln
den Koalitionen und Nullsummenspiel (Przeworski 1990). Im Nullsummenspiel 
aber ist der Gewinn der einen Partei der Verlust der anderen. Bei solchen Ent
scheidungssituationen lohnt Kooperation nicht. Im Positivsummenspiel hingegen 
zahlt sich die Kooperation für alle Beteiligten aus, weil sie mehr Gesamtnutzen 
erzeugen kann als jede Alternativstrategie. 

Damit ist der Zusammenhang von Entscheidungsregeln und Entschei
dungskosten angesprochen. Wichtig ist dieser auch für die im Folgenden erör
terten Demokratietypen: die Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie sowie die 
Mehrheits- und die Konsensusdemokratie. Spätestens deren Analyse legt dar, 
dass auch die parlamentarischen Regierungssysteme nicht aller Probleme los und 
ledig sind. Schwächen haben auch sie. Die für sie typische Vorrangstellung von 
Parteien beispielsweise kann in allgegenwärtige Parteienmacht (von Amim 1993) 
und KrämersePien-Klüngel ausarten (Scheuch/Scheuch 1992), in schamlose Patro
nage, üppige Parteienfinanzierung (Landfried 1994) und parteipolitisch gedeckte 
Korruption. Doch zwangsläufig ist dies nicht. Die Befähigung, Probleme zu lösen, 
zu schaffen oder zu verschlimmern, hängt von zahlreichen Bedingungen jenseits 
der Unterscheidung zwischen parlamentarischen, präsidentiellen und semipräsi
dentiellen Demokratien ab (Abromeit/Stoiber 2006, Elgie 2008). Das zeigen auch 

die folgenden Kapitel dieses Buches. 
Weder die parlamentarischen Systeme noch die Präsidialregime können 

über einen Kamm geschoren werden (Thibaut 1998, von Beyme 1999a). Das ist 
nicht verwunderlich, weil beide keine homogenen Gruppen sind (Foweraker 

1998), weil die Grenzen zwischen beiden Systemtypen beispielsweise infolge von 
Parlamentarisierungsprozessen in den Präsidialdemokratien mitunter verfließen 
und weil viele andere Variablen mit im Spiel sind, beispielsweise die Judikative, 

das W ahlsystem, die Parteienlandschaft, Internationalisierung und Informalisie
rung, nicht nur das Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive, auf das die 

Lehre von der Präsidialverfassung und der parlamentarischen Regierungssyste
me fokussiert ist (Kropp/Lauth 2007, Kriesi 2007b). Besonders prekär sind die 
Wirkungen des Präsidenhaiismus nur unter bestimmten Bedingungen (Thibaut 
1996), beispielsweise im Zusammenwirken mit einem polarisierten Parteiensys
tem mit vielen Parteien und zahlreichen Konfliktlinien sowie bei geringer konsti
tutioneller Zügelung des Präsidentenamtes (Mainwaring/Shugart 1997: 463f.). 
Zudem schneiden nicht alle präsidentiellen und semipräsidentiellen Systeme 
schlechter ab als die parlamentarischen (Kailitz 2004). Ist das Parteiensystem 
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instabil und die Interessenvertretung diffus, kann am ehesten ein Semipräsiden
tialismus Gemeinwohlbelange gegen die schwankenden Sonderinteressen vertre
ten (Döring 1997). 

Außerdem sind die Vorteile der Präsidialregime zu berücksichtigen: Die 
Präsidentenwahl bietet den Wählern viel klarer identifizierbare Alternativen als 
viele Parlamentswahlen und eröffnet die Chance der eindeutigen Verantwort
lichkeit des Gewählten gegenüber den Wählern. Zudem zeigen politisch-ökono
mische Forschungen, dass die präsidentiellen Systeme im Unterschied zu den 
parlamentarischen, insbesondere mit Verhältniswahl operierenden Regimen mit 
einer kleineren Staatsquote auskommen, aber eben auch ein geringeres Angebot 
an öffentlichen Gütern bereitstellen (Persson{fabellini 2002, Tabellini 2005). 

Diese Befunde sprechen gegen eine zu enge Koppelung von Leistungsprofil 
und Parlamentarismus-Präsidentialismus-Differenz, zumal die Effekte des Präsi
denHaiismus und des parlamentarischen Systems in der Forschung nicht immer 
zweifelsfrei isoliert und mit der Wirkung anderer Einflussfaktoren abgewogen 
worden sind. Zudem gelten auch für die Präsidialform und die parlamentari
schen Systeme zwei Lehrsätze der Institutionentheorie (Scharpf 1973, 2000). Ers
tens: Institutionen sind Spielregeln, die manche Wahlmöglichkeiten erschweren 
oder ausschließen, dafür aber andere ermöglichen. Zweitens: Institutionen prä
gen Wahlhandlungen und deren Policy-Output und Policy-Outcome, aber sie 
determinieren weder diese Wahlhandlungen noch deren Ergebnisse. 
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KapitellS 
Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie 

Vor allem in der angloamerikanischen Politikwissenschaft herrschte lange die 

Meinung vor, nur ein Weg führe zum "Rom der Demokratie" (Lehmbruch 1987: 
3), nämlich derjenige der englischsprachigen Länderfamilie, insbesondere Groß

britanniens und der USA. Dort war, so die Lehre, das Demokratieprojekt früh 

begonnen worden, zügig vorangekommen und frühzeitig konsolidiert worden. 

Überdies hatten die angloamerikanischen Demokratien die kritische Zeit zwi

schen den beiden Weltkriegen überlebt, in der die Demokratien in Europa rei

henweise zusammengebrochen waren, in Italien beispielsweise, in Deutschland 

und in Österreich (Berg-Schlosser/DeMeure 1996). Aber nicht nur Stabilität wur

de den angloamerikanischen Demokratien aus dieser Sicht bescheinigt, sondern 

auch höhere Leistungsfähigkeit im Sinne reeller Machterwerbschancen der Op

position, des Schutzes von Minoritäten und der Integration zuvor ausgeschlosse

ner Gruppen. 

18.1 Der angloamerikanische Weg zum "Rom der Demokratie" 

Der wohlwollende Blick auf die angloamerikanischen Demokratien prägte lange 

den einflussreichen Zweig der vergleichenden Demokratieforschung, der sich aus 

der politischen Systemanalyse im Anschluss an die strukturfunktionalistische 

Soziologie, die Modernisierungstheorie und die nordamerikanische Pluralismus

theorie entwickelt hatte, beispielsweise bei Almond/Powell (1966). Dieser Schule 

zufolge entstanden stabile und leistungsfähige Demokratien vor allem in Ländern 

mit einer relativ homogenen säkularisierten politischen Kultur. Das war vor al

lem in den angloamerikanischen Demokratien der Fall, so lautete etwa ein 

Hauptbefund der berühmten "Civic Culh1re"-Studie, der Pionierarbeit zur ver

gleichenden Erforschung politischer Kultur (AlmondNerba 1963). Die politische 

Instabilität kontinentaleuropäischer Länder in der Zwischenkriegszeit - gleichviel 

ob Deutschland, Österreich oder Italien- erklärte diese Theorie mit der Spaltung 

der Gesellschaft in verfeindete weltanschauliche Lager und mit Institutionende

fekten. Zu Letzteren zählten, so die Lehre weiter, die Zersplitterung des Parteien

systems, die durch das Verhältniswahlsystem reproduziert und verfestigt wor

den sei, und schwerfällige Regierungen, die typischerweise aus Koalitionen von 
mindestens zwei Parteien bestanden. 

Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie 

Mit ihrem Mehrheitswahlsystem schienen die angloamerikanischen Länder 

effizienter und effektiver in der Wahrung von Oppositions-, Machtwechsel- und 
Innovationschancen in der Politik zu sein. Ferner wurden ihre Parteiensysteme

Zweiparteiensysteme (oder Beinahe-Zweiparteiensysteme) anstelle der kontinen

taleuropäischen Vielparteiensysteme - als Quelle politischer Stabilität gedeutet. 

Somit schienen die Mehrheitswahl und die Konkurrenzdemokratie Großbritan

niens und der USA, aber auch Neuseelands (vor der Wahlrechtsreform 1993) und 

Australiens, eine vitale, leistungsstarke Demokratie zu garantieren. Die Auffas

sung, die reine Konkurrenz- oder Wettbewerbsdemokratie und das zugehörige 

Mehrheitswahlrecht seien die beste Demokratieform, fand auch auf dem Konti

nent Anklang, etwa bei liberalen Denkern wie Ralf Dahrendorf (1968a, 1983: 64, 

1992a) und in der politikwissenschaftlichen Demokratiediskussion, auch in der 

Bundesrepublik Deutschland der l950er und 1960er Jahre. Die Konkurrenzde

mokratie und insbesondere der vom Mehrheitswahlsystem angefachte Wettbe

werb politischer Parteien um die Regierungsmacht und das damit verknüpfte 

Wechselspiel von Regierung und Opposition "erschienen als der in den moder

nen Gesellschaften unbedingt überlegene Modus der demokratischen Regie
rungsweise" (Lehmbruch 2003b: 7). 

Wer genauer zuhörte, merkte allerdings, dass das Loblied auf die anglo

amerikanischen Demokratien mitunter zu laut gesungen wurde. Immerhin war 

in diesen Staaten der Demokratisierungsprozess von schwersten Konflikten, ja: 

von Mord und Totschlag, begleitet worden, in den USA gar von der Beinahe

Ausrottung der Ureinwohner, der Unterdrückung der farbigen Bevölkerung und 

einem blutigen mehrjährigen Bürgerkrieg (Mann 2005). In den sich allmählich 

demokratisierenden britischen Siedlerkolonien außerhalb Amerikas hatte der 

Aufbau einer neuen Gesellschaft die Gemeinwesen der Ureinwohner ebenfalls 

weitgehend zerstört und deren Überbleibsel degradiert. Überdies kennzeichnete 

die Staatsverfassung der Vereinigten Staaten von Amerika lange Zeit ein höchst 

exklusives Wahlrecht, das sich vor allem zulasten der farbigen Bevölkerung aus

wirkte. Noch Ende der 1960er Jahre hatte Robert Dahl die USAangesichts dieser 

Exklusion als eine defizitäre polyarchische Demokratie eingestuft (Dahl 1971: 
197f., siehe Kapitel20). 

Ferner beruhte das Lob der angloamerikanischen Konkurrenzdemokratie 

auf einäugiger Beobachtung. Vergleichende Studien kontinentaleuropäischer 

Politikwissenschaftler hatten nachgewiesen, dass die Gütemerkmale, die der 

angloamer~~anischen Konkurrenzdemokratie zugeschrieben wurden - politische 

Stabilität, Uberlebensfähigkeit, Machtwechsel, Innovation auch von einem an

deren Demokratietypus erfüllt werden konnte. Vor allem die "Proporz-", die 
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"Konkordanz-" und die "Verhandlungsdemokratie" oder die "consociational 
democracy", so der meist deckungsgleich gebrauchte englische Begriff, erwiesen 
sich der Konkurrenzdemokratie als ebenbürtig, obwohl ihr Wahlsystem nicht auf 
Mehrheitswahl geeicht war, sondern auf Verhältniswahl, auf proportionale Re
präsentation der Parteien je nach Stimmenanteil (Nohlen 2007). Den Nachweis 
hierfür führten vor allem -unabhängig voneinander- Gerhard Lehmbruch (1967, 
1969, 1987, 1992, 2003a, Schmidt 2003b) und Arend Lijphart (1968, 1984, 1985), der 
später zur Konkordanzdemokratie die "Konsensusdemokratie" hinzufügte (Lijp
hart 1984, 1999, siehe Kapitel 19). Lehmbruchs und Lijpharts Generalbefund 
wurde später vielfach bestätigt (beispielsweise von Crepaz 1996), auch auf der 
Ebene der Kommunalpolitik (Holtkamp 2008). 

18.2 Proporz-, Konkordanz- und Verhandlungsdemokratie 

Die Begriffe Proporz-, Konkordanz- und Verhandlungsdemokratie sind Gegen
begriffe zur Konkurrenzdemokratie und, wie das nächste Kapitel zeigt, generell 
Alternativen zur "Mehrheitsdemokratie". Während die Konfliktregelung in der 
Konkurrenz- und der Mehrheitsdemokratie überwiegend auf dem Wettbewerb 
und der Mehrheitsregel beruht, werden die Konflikte in der Proporz-, der Kon
kordanz- und der Verhandlungsdemokratie überdies und letztlich ausschlagge
bend auf dem Wege von Aushandlungen ("bargaining") geregelt. 

"Proporzdemokratie" ist der älteste unter diesen Begriffen. Ihn entwickelte 
insbesondere Lehmbruch (1967) in seiner Studie über die nichtmajoritären Kon
fliktregelungstechniken in Österreich und der Schweiz. Alsbald wurde dieser 
Terminus, der in der politischen Debatte mitunter abschätzig, als Synonym für 
Ämterschacher, verwendet wurde, ersetzt, und zwar durch den neutraleren Be
griff "Konkordanzdemokratie" (Lehmbruch 1992) und später durch das ur
sprünglich von Leonhard Neidhart (1970) geprägte Konzept der "Verhandlungs
demokratie" (Lehmbruch 1996). "Konkordanz" entstammt dem lateinischen 
"concordantia". Das bedeutet Übereinstimmung. Konkordanzdemokratie hieße 
demnach wörtlich "Übereinstimmungsdemokratie". Sinngemäß ist jedoch ein 
"verhandelnder Staat" (Scharpf 1993a) oder eine "Verhandlungsdemokratie" 
(Lehmbruch 2003a) gemeint, in der anstelle des Mehrheitsprinzips die Konflikt
regelung letztlich mithilfe von Entscheidungsmaximen des Aushandeins oder des 
gütlichen Einvernehmens nach Art der Kompromisstechniken der deutschen und 
schweizerischen Religionsfriedensschlüsse des 17. und 18. Jahrhunderts erfolgt. 
In der Konkordanzdemokratie werden Minderheiten an den politischen Willens-
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bildungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt, etwa durch Einbindung von 
Parteien in die Regierung einer Großen Koalition oder einer Allparteienkoalition, 
durch suspensives oder absolutes Veto und das Einstimmigkeitsprinzip. Ein 
Kennzeichen der Konkordanzdemokratie ist ferner die Absicherung der Kom
promissverf~~ren durch formelle Proporz- oder Paritätsregeln bei der Besetzung 
öffentlicher Amter in der Staatsorganisation, in staatlich kontrollierten Sektoren 
der Wirtschaft und meist auch im öffentlichen Rundfunk und Fernsehen. 

Das englischsprachige Äquivalent des Begriffs Konkordanz- und Verhand
lungsdemokratie ist die "consociational democracy" (Steiner/Erdmann 2002). Der 
Wortwurzel nach ist die "consociational democracy" dem lateinischen uCOnsocia
tio" nachgebildet, dem Wort für eine enge, feststehende Verbindung, beispiels
weise eine belastungsfähige Verbindung zwischen Gefährten oder den Mitglie
dern einer Genossenschaft. In der modernen politikwissenschaftlichen Sprache 
meint "consociationalism" oder "Konsoziation" vor allem ein politisches Ge
meinwesen einer tief zerklüfteten Gesellschaft, das durch Viererlei gekennzeich
net ist: a) Machtteilung, insbesondere gemeinschaftliche Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozesse in Angelegenheiten allgemeiner Bedeutung, und zwar 
mit gesicherter Beteiligung der Repräsentanten aller wichtigen Segmente der 
Gesellschaft, wie im Falle der Regierung einer Großen Koalition, b) Autonomie 
jedes einzelnen Segmentes in allen anderen Belangen, c) ferner als supplemen
täre Merkmale Proportionalität der politischen Repräsentation, der Ernennung 
von Beamten und der Allokation von Fonds sowie d) gesicherte Vetorechte für 
die Mitglieder der Konsoziation in allen Belangen von vitalem Interesse (Lijphart 
2008). 

Die Konkordanzdemokratie - die Bezeichnung dient im Folgenden zugleich 
als Synonym für Verhandlungsdemokratie - entwickelte sich insbesondere in 
kleineren, gesellschaftlich lange tief gespaltenen kontinentaleuropäischen Län
dern. Vor allem die Schweiz und die Niederlande wurden dem Konkordanz-Typ 
zugeordnet. Zudem galten Österreich und Belgien lange als Paradebeispiele der 
Konkordanzdemokratie. Allerdings wurde die konkordanzdemokratische Fär
bung dieser Länder seit etwa den 1960er Jahren schwächer in Belgien aufgrund 
des Sprachenstreits, in Österreich aufgrund der Abkehr von der Praxis Großer 
Koalitionen (1966-87 und 2000-2007) und in den Niederlanden aufgrund der 
Entsäulung (Steiner/Ertmann 2002). Auch in der Schweiz, dem Hort der Konkor
danzdemokratie, hat mit der Modifikation der Zauberformel nach der Nationai
ratswahl vom 10. Dezember 2003 und mit dem Ausschluss der Schweizerischen 
Volkspartei aus dem Bundesrat im Jahre 2007 die Konkordanzdemokratie tiefe 
Risse bekommen (Batt 2005). 
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Konkordanzdemokratische Elemente fanden sich auch in anderen europäi
schen Kleinstaaten, namentlich in Liechtenstein und Luxemburg, sowie außer
halb Europas, insbesondere im Libanon vor dem Bürgerkrieg. Spuren des "kon
soziativen Staates" (Schmidt 2000) sind femer in den Entscheidungsverfahren der 
Europäischen Union nicht zu übersehen. Und im politischen System der Bundes
republik Deutschland spielen konkordanzdemokratische Mechanismen ebenfalls 
eine Rolle. Davon zeugen vor allem die Praktiken des gütlichen Einvernehmens 
in der Selbstkoordination der Bundesländer, wie in weiten Bereichen des Bil
dungswesens, sodann zustimmungsbedürftige Gesetze im Bundesrat ferner die 
Patronagepraxis in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, zudem das 
gesamte Beziehungsgeflecht zwischen Bund und Ländern (Lehmbruch 2000) und 
nicht zuletzt die hohen Hürden für verfassungsändemde Gesetzgebungen, die 
die Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages und die 
Zweidrittelmehrheit der Stimmen im Bundesrat voraussetzen (Schrnidt 2007). 

Als Konkordanzdemokratie wird ein politisches System jedoch in der Regel 
nur bezeichnet, wenn "wichtige Entscheidungsprozesse auf der Ebene der Zent
ralregierung formal oder durch informelle Prozeduren außerparlamentarischer 
Verständigung von der Maxime des gütlichen Einvernehmens beherrscht sind" 
(Lehmbruch 1992: 208). Insoweit wird man die Bundesrepublik Deutschland auf 
einer Achse, die von der Konkurrenz- zur Konkordanzdemokratie reicht, als 
Mischform einstufen (Abrorneit 1993), als ein politisches System, das von Mehr
heits- und Konkordanzdemokratieelementen geprägt ist. Insoweit qualifizieren 
sich im frühen 21. Jahrhundert nur noch die Schweiz und Luxemburg als domi
nant konkordanzdemokratische Gemeinwesen (Lijphart 1997a). Alle anderen 
etablierten Demokratien sind entweder dem konkurrenzdemokratischen Typus 
zuzuordnen oder- im Falle stärkerer konkordanzdemokratischer Komponenten 

der Mischform. 

18.3 Vorzüge und Nachteile der Konkordanzdemokratie 

Zu den besonderen Leistungen der Konkordanzdemokratie zählt man die Auto
nomieschonung, die sie den beteiligten Gruppierungen zuteil werden lässt, und 
zugleich ihre Gemeinschaftsverträglichkeit Auch wird sie für die Befähigung 
gelobt, unterschiedliche gesellschaftliche Segmente einzubinden. Aus diesem 
Grunde können sich auch Fürsprecherinnen des Feminismus für die Konkor
danzdemokratie erwärmen (Holland-Cunz 2001). Sogar bei einer fragmentierten 
politischen Kultur können Konkordanzdemokratien stabil bleiben, sofern die 
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Eliten der jeweiligen gesellschaftlichen Lager kooperieren und hiermit gegebe
nenfalls vorhandene latente oder offene Konflikte ihrer Mitglieder überbrücken. 
Konkordanzdemokratien können tief verwurzelte Konflikte zwischen gesell
schaftlichen Gruppen normalerweise besser regeln als Mehrheitsdemokratien 
(Luthardt 1997). Und für besonders tief gespaltene und in verfeindete Segmente 
geteilte Gerneinwesen kommt, sofern eine demokratische Konfliktregelung über
haupt angestrebt wird, in der Regel nur eine konkordanzdemokratische Brücke in 
Frage. Die Mehrheitsregel würde unter diesen Umständen wie ein Sprengsatz 
wirken (Lijphart 2004), sofern nicht das Kunststiick gelänge, durch geschickte 
Wahlkreiseinteilung und Wahlkämpfe über Themen, die alle Gruppen betreffen, 
auf mehrheitsdemokratischem Weg zu einer Konfliktschlichtung zu kommen 
(Horowitz 2000). 

Das wirft die Frage auf, unter welchen Bedingungen das konkordanzdemo
kratische Konfliktmanagement gelingt oder fehlschlägt und unter welchen Vor
aussetzungen insbesondere die Eliten der verschiedenen Lager einer Gesellschaft 
kooperieren. Die Forschung gibt hierauf vier Antworten. 

Die erste Antwort ent<>tarnmt der Wahlsysternforschung. Ohne Verhältnis
wahl anstelle von Mehrheitswahl ist die Konkordanzdemokratie nicht zu denken. 
Die Verhältniswahl, also die proportionale Abbildung der Stimmenverteilung in 
der Mandateverteilung, ist eine notwendige, wenngleich nicht hinreichende Vor
aussetzung. Die zweite Antwort hat Arend Lijphart gegeben. Ihm zufolge entste
hen "consociational dernocracies", so seine Begriffswahl, wenn die Eliten der 
rivalisierenden Lager die bis dahin stabilitätsbedrohenden Konflikte mittels 
Kompromisstechniken zu überbrücken beginnen. Lijphart hatte dabei vor allem 
die Niederlande im Sinn, insbesondere die Ereignisse von 1917, die sogenannte 
Pacificatie, aber sein Blick ruhte auch auf dem Konfliktmanagement in anderen 
gesellschaftlich stark zerklüfteten Ländern, wie der Südafrikanischen Republik 
(Lijphart 1985, 1998, 2004, 2008). Im Fall der Pacificatie trafen die Führer der gro
ßen niederländischen Parteien eine Absprache zur Regelung der Konflikte, die 
damals die Politik im Lande beherrschten. Das waren vor allem Konflikte über 
das Schulsystem und die Wahlrechtsfrage. Die Streitparteien vereinbarten eine 
Paketlösung. Diese umschloss ein allgerneines Verhältniswahlsystem und eine 
Schulpolitik, welche die staatliche Finanzierung der öffentlichen Schulen wie 
auch der konfessionellen Privatschulen vorsah. Grundlage dieser Konfliktrege
lung war ein sozialtechnologisches Management, das zustande kam, weil die 
Eliten ihre Handlungsspielräume beherzt genutzt hatten. 

Begünstigt werden konkordanzdemokratische Konfliktschlichtungen so
dann durch näherungsweise gleiche Größe und überschaubare Anzahl der Seg-
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mente der Gesellschaft, durch das Fehlen eines majoritären Segments, eine klei
nere Bevölkerung, geographische Konzentration der Segmente, mäßige Un
gleichheit (oder Kompensation krasser Ungleichheit durch ehrgeizige Umvertei
lungspolitik) und das Zusammenschweißen der auseinanderstrebenden Kräfte 
im Lande, das aus einer Bedrohung von außen folgt. 

Eine dritte Schule führt das Emporkommen konkordanzdemokratischer 
Konfliktregelung vor allem auf historisch gewachsene Traditionen zurück. Ihr 
zufolge kam die Konkordanzdemokratie nur dort zum Zuge, wo Techniken der 
Kompromisstindung schon seit längerem praktiziert wurden, wie im Fall der 
Kooperation von Eliten in Städtebünden (Lehmbruch 1993, 1996). 

Eine vierte Richtung schließlich erklärt konkordanzdemokratische Elitenko
operation mit dem Erlernen eines Repertoires von Spielregeln und Techniken der 
Situationsdeutung und mit Kosten-Nutzen-Abwägungen der beteiligten Akteure. 
Das ist als Ergänzung zum entwicklungsgeschichtlichen Ansatz der dritten Schu
le gedacht. Gerhard Lehmbruch hat den lern- und ideenpolitisch untermauerten 
Ansatz maßgeblich entwickelt (Lehmbruch 1987, 1992, 1996). Der entscheidende . 
Passus sei im Wortlaut zitiert: uln jener Entwicklungsphase kulturell-fragmen
tierter Gesellschaften, die durch die Ausbildung vertikal integrierter ,Lager' (oder 
,Säulen') charakterisiert ist, entstehen Konkordanzdemokratien aus einem strate
gischen Kalkül von Organisationseliten der rivalisierenden politischen Lager, die 
von Mehrheitsstrategien keine sicher kaikullerbaren Gewinne erwarten. Dies 
kann dadurch bedingt sein, daß in einer gegebenen politischen Tradition keine 
Erfahrungen mit längerfristig funktionsfähiger Konkurrenzdemokratie vorliegen 
(Österreich 1945) oder daß potentielle Oppositionsgruppen über institutionelle 
Instrumente verfügen, um Mehrheitsentscheidungen der Zentralregierung zu 
konterkarieren (Schweiz). Insbesondere wird dies aber in versäulten Gesellschaf
ten der Fall sein, weil hier die Bindungen der Wähler an die politischen Lager 
hochgradig stabil und wegen des geringen Potentials an Wechselwählern Strate
gien der Stimmenmaximierung wenig aussichtsreich sind( ... ). Dies kann mit der 
Hypothese verknüpft werden, daß die Entstehung von , versäulten' Organisati
onsnetzen selbst eine Strategie zur institutionellen Absicherung der Position ihrer 
Elitegruppen gegen gesellschaftlichen Wandel darstellt" (Lehmbruch 1992: 210). 

Die Forschung hat auch einen Zusammenhang zwischen Konkordanzdemo
kratie und neokorporatistischer Interessenvermittlung nachgewiesen ( Lehmbruch 
2003a). In der Konkordanzdemokratie kooperieren der Staat und mächtige Pro
duzenteninteressen, vor allem Gewerkschaften und Unternehmerverbände, in 
der Politikformulierung und -durchsetzung häufiger als in Konkurrenzdemokra
tien. Je stärker die konkordanzdemokratischen Strukturen ausgebaut sind, desto 
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tendenziell stärker ist der Neokorporatismus, also die Kooperation zwischen 
Staat und gegnerischen Verbänden über mehrere Politiksektoren hinweg, bei
spielsweise durch die Koordination der Lohnpolitik der Tarifparteien, der Geld
politik der Zentralbank und der Finanzpolitik der Zentralregierung (Schmitter/ 
Lehmbruch 1979, Lehmbruch/Schmitter 1982, Lijphart/Crepaz 1991). 

Die verhandlungsdemokratischen Strategierepertoires der Konkordanzde
mokratie und der neokorporatistischen Interessenvermittlung entstanden vor 
allem in Westmitteleuropa (Schweiz, Österreich, Deutschland, Belgien und Nie
derlande) (Lehmbruch 1996). Diese Strategierepertoires haben sich auf je eigen
tümlichen Entwicklungspfaden moderner Staatlichkeil herausgebildet. Sie knüp
fen an Traditionen korporativer Repräsentation an, die sich in diesen Ländern seit 
der Auflösung des "Heiligen Römischen Reiches" erhalten haben und selbst nach 
Strukturbrüchen wie jenen zwischen 1933 und 1945 wieder auflebten. 

Zu den Vorzügen der Konkordanzdemokratie gehört auch der Minder
heitenschutz. Auch wird ihr Potenzial für BündeJung und Vermittlung von Inte
ressen höher eingeschätzt als das der Konkurrenzdemokratien, die den Interessen 
der Mehrheit Vorfahrt geben, oder das der präsidentiellen Regime, die - wie 
gezeigt meist auf konflikthafte Politik programmiert sind. Überdies kommt der 
Konkordanzdemokratie zugute, dass in ihr in der Regel nicht Nullsummenspiele 
praktiziert werden, also Entscheidungssituationen, in denen nur Sieg oder Nie
derlage zählt und Kooperation nicht lohnt, sondern Nicht-Nullsummenspiele, in 
denen die Beteiligten durch Kooperation höheren Nutzen erzielen. Ferner ist der 
Konkordanzdemokratie zugute zu halten, dass die Kosten, die nach gefasster 
Entscheidung in der Phase des Vollzugs anfallen, in der Regel viel geringer sind 
als bei Konfliktregelung durch Majorz oder Hierarchie. 

Allerdings sind der Konkordanzdemokratie auch erhebliche Nachteile eigen 
(Lijphart 1977: 50-53). Dass sie namentlich bei einem Verhältniswahlrecht mit 
geringer Sperrklausel zum "trojanischen Pferd der Demokratie" mutieren kann, 
hat ihr die Kritik seit Hermens (1931) vorgehalten. Auch laboriert die Konkor
danzdemokratie durchweg an hohen Entscheidungskosten. Der Grund liegt in 
den hohen Mehrheitsschwellen bzw. im Einstimmigkeitsprinzip. Der Ökonomi
schen Theorie der Entscheidungsprozesse zufolge schrumpfen zwar die "exter
nen Kosten" von Entscheidungsprozessen mit zunehmender Nähe zum Einstim
migkeitsprinzip, doch steigen zugleich die Konsensbildungskosten (siehe Kapitel 
15). In Buchanans und Tullocks Terminologie sind die sich aus der Summe beider 
Kostenarten ergebenden Entscheidungskosten hoch. Allerdings haben Buchanan 
und Tullock die preisgiinstigere Implementation in der Konkordanzdemokratie 
nicht angemessen berücksichtigt. 
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Ein Mangel der Konkordanzdemokratie liegt in ihrer Verletzlichkeit im Falle 
der Nichteinigung: Dann droht die Blockade des Entscheidungsprozesses, wäh
rend die Mehrheitsregel auch im Fall von Nichteinigung Lösungen ermöglicht -
notfalls mit knapper Mehrheit. Um Entscheidungen überhaupt zustande zu brin
gen, greift man in der Konkordanzdemokratie zwecks Abwehr von Blockaden zu 
Kompromisstechniken. Zu ihnen gehören Verlängerung des Entscheidungspro
zesses, Verminderung umstrittener Verteilungs- oder Umverteilungsprojekte, 
zeitliche Streckung der Maßnahmen, Entscheidungsvertagung sowie Tausch und 
Paketentscheidungen, mit denen Zugeständnisse in einer Angelegenheit und 
Gewinne in einer anderen zusammengeschnürt werden. Doch das kann die Prob
lemlösungsfähigkeit der Politik beträchtlich vermindern, wie vor allem die Poli
tikverflechtungstheorie zeigt (Scharpf u.a. 1976 und Scharpf 1985). 

Konkordanzdemokratien laborieren auch an ihrem Zeittakt. lhr Zeitauf
wand für Willensbildung und Entscheidungsfindung ist groß. Häufig wird in der 
Konkordanzdemokratie nur mit erheblichen Verzögerungen über Probleme ent
schieden, zu deren Bewältigung sie dienen sollte. Nicht zufällig spricht man in 
der Schweiz von der "üblichen helvetischen Verzögerung" der Reaktion staatli
cher Politik auf gesellschaftliche Problemlagen (Kriesi 1980, Abromeit/Pomme
rehne 1992, Abromeit 1995). Das kann Vorteile mit sich bringen, beispielsweise 
das Vermeiden von Fehlern, die Frühstarter gemacht haben, aber auch Nachteile, 
zum Beispiel eine verspätete Reaktion oder gar ein unwiderrufliches Versäumnis. 

Aufgrund der hohen Konsensbildungsschwellen kann der Willensbildungs
und Entscheidungsprozess in der Konkordanzdemokratie durch kooperations
unwillige Gruppen sogar besonders einfach und wirksam blockiert werden. In
soweit findet sich die Konkordanzdemokratie einem Problem gegenüber, das der 
"Tyrannei der Mehrheit" der Majorzdemokratie ähnelt: die Tyrannei der Min
derheit durch kalkulierte Kooperationsvenveigerung oder Blockade seitens der 
"Vetospieler", d.h. der korporativen Akteure, die ein absolutes Veto im politi
schen Prozess einlegen können. Welche Schwierigkeiten sich die Konkordanzde
mokratie hierdurch einhandeln kann, veranschaulicht das Vetospielertheorem. 
Ihm zufolge schrumpft das reformpolitische Potenzial der Regierung um so 
mehr, je größer die Zahl der Vetospieler, je unähnlicher deren Politikpositionen, 
je kürzer die Amtszeit einer Regierung, je geringer die ideologische Distanz zwi
schen der jetzigen und der letzten Regierung und je kongruenter die Politikposi
tionen der Gefolgschaft jedes Vetospielers sind. Umgekehrt gilt: Das Potenzial für 
Politikänderungen ist um so größer, je kleiner die Zahl der Vetospieler, je ähnli
cher deren Politikpositionen, je länger die Amtsdauer einer Regierung, je größer 
die ideologische Distanz zwischen der jetzigen und der letzten Regierung und je 
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inkongruenter die Positionen der Gefolgschaft jedes Vetospielers sind (Tsebelis 
2002). 

Überdies haben der Vorrang des Aushandeins und die damit einhergehende 
Schwäche des Wettbewerbs in der Konkordanzdemokratie Nebenwirkungen: Sie 
können zur Depolitisierung führen, aber auch Anti-System-Opposition von links 
oder rechts schüren - Opposition gegen die Spielregeln und deren Hauptnutz
nießer (Andeweg 2001). 

Insoweit erweist sich die Konkordanzdemokratie - unter sonst gleichen Be
dingungen - als ein System mit zweischneidigem LeistungsprofiL Schwer tut sie 
sich nicht nur mit potenziellen Nebenwirkungen, sondern auch mit Herausforde
rungen, die rasche Anpassung, größere Innovationen und größere Kurswechsel 
auch in kurzer Frist verlangen. Dieses Defizit kann Anpassungs- und Modemi
sierungsprobleme und somit auf Dauer erhebliche Entwicklungsrisiken nach sich 
ziehen (Kriesi 1980, Lehner 1989: 93f.). Auch unter demokratietheoretischen Ge
sichtspunkten muss die Konkordanzdemokratie Kritik einstecken. Viele sehen in 
ihr einen von Eliten dominierten Prozess, der weithin hinter verschlossenen Tü
ren abläuft, obendrein noch medienfern und wenig geeignet für ein Arrangement 
der Politik als Erlebnis oder als SpektakeL Zudem erschwert die Konkordanz die 
Zuordnung von Verantwortlichkeiten. Ferner setzt sie sehr hohe Kooperationsbe
reitschaft und Ambiguitätstoletanz voraus. Überdies ist auch sie anfällig für 
Mängel der Konkurrenzdemokratie, beispielsweise für zyklische Mehrheiten bei 
Entscheidungen ihrer Verfassungsgerichte (Shapiro 2003: 64ff.). Für manche ist 
die Konkordanzdemokratie gar "Demokratie ohne das Volk" (Germann 1976: 

438) und potenziell ein Schwungrad für fundamentaloppositionelle Bestrebun
gen. Ferner neigen Konkordanzdemokratien aufgrund der Vielzahl der Aus

gleichsgeschäfte zwischen den beteiligten Parteien zu aufwendiger Produktion 
von öffentlichen Gütern und entsprechend hohem Finanzaufwand und hoher 
Abgabenlast für ihre Bürger (Tabellini 2005). Schlussendlich ist die empirische 

Bilanz der Konkordanzsysteme bei der Konfliktregelung in ethnisch tief gespal
tenen Ländern uneinheitlich. Neben Erfolgen, insbesondere den Paradebeispielen 
der Konkordanztheorie, gibt es Misserfolge. Davon zeugen etwa die schwerfälli
gen Konfliktbearbeitungen in Nordirland, in Bosnien, neuerdings wieder in Bel
gien, ferner die Erosion der Konkordanzsysteme auch in den etablierten Demo
kratien, ganz abgesehen von den gescheiterten Konkordanzregimen im Libanon 
oder in Kolumbien. 

Das Leistungsprofil der Konkordanzdemokratie ist ambivalent Allerdings 
schneidet sie damit nicht schlechter als die Mehrheitsdemokratien oder andere 
nichtmajoritäre Demokratien ab (Armingeon 2002). Ferner sind ihre Stärken nicht 
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zu vergessen (Lijphart 2008). Die Integrationskräfte der nichtmajoritären Demo
kratien, auch der Konkordanzdemokratie, sind beachtlich. Sie können sogar ver
feindete Gruppen an einen Tisch und schlussendlich zur friedlichen Koexistenz 
bringen. Im günstigsten Fall entsprechen ihre Problemlösungsstrukturen denen 
einer "umfassenden Organisation" im Sinne von Mancur Olson (1982), die sich 
im ureigenen Interesse nicht mit parochialen Lösungen begnügen kann und - bei 
rationaler Wahl - Gesamtwohlbelange berücksichtigt. In diesem Fall kann die 
Konkordanzdemokratie sogar gesellschaftlich breit abgestimmte und zugleich in
novative Lösungen finden. So hat Herbert Obingers Studie über die Sozialpolitik 
in der Schweiz gezeigt, dass die Konkordanz- und die Direktdemokratie einer
seits als Bremse der Sozialpolitik wirken und andererseits als ein Rahmen, in dem 
lang währende Willensbildung und die Verknüpfung verschiedenartigster Inte
ressen langfristig problemadäquate Lösungen hervorbringen können (Obinger 
1998). 

18.4 Vorzüge und Nachteile der Konkurrenzdemokratie 

Die Konkordanzdemokratie wartet beim Leistungstest mit Erfolgen und Misser
folgen auf. Ihre Stärken und Schwächen sind mit denen der Konkurrenzdemokra
tie abzuwägen. Zu deren Vorzügen gehört die zuverlässige Lösung klassischer 
Probleme der Repräsentativdemokratie. Normalerweise gewährleistet die Kon
kurrenzdemokratie relativ stabile Regierungen. Ferner ermöglicht sie mit einiger 
Wahrscheinlichkeit MachtwechseL Hierdurch schafft sie Voraussetzungen für 
politische Innovation. Überdies sorgt sie für die eindeutige, übersichtliche und 
effiziente Übersetzung von Individualpräferenzen in Kollektiventscheidungen 
sowie für offene und für die Wähler gut nachprüfbare Machtverteilung, Zustän
digkeit und Rechenschaftspflichtigkeit. Das sind keine geringen Vorteile. 

Freilich sind der Konkurrenzdemokratie auch Nachteile eigen. In ihr verfügt 
die Mehrheit zwischen den Wahlterminen über einen großen Spielraum. Ihn 
kann sie zu gemeinwohldienlichen Zwecken nutzen oder sie kann ihn missbrau
chen. Hervorzuheben ist auch die Anfälligkeit der Konkurrenzdemokratie für die 
Verselbständigung der Mehrheit. Diese kann bis zum Extrem der Tyrannei der 
Mehrheit reichen. Die Konkurrenzdemokratie und ihre Mehrheitsregel können 
folglich zum "demokratischen Äquivalent des königlichen Absolutismus" mutie
ren (Lijphart 1977: 100). Schwächen der Wettbewerbsdemokratie treten ferner in 
der mangelnden Fähigkeit zutage, Verlierer von Kollektiventscheidungen, bei
spielsweise Verlierer einer Wahl, zu integrieren. Auch tut sich die Konkurrenz-
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demokratie aufgrund der Mehrheitsregel schwer, Minoritäten einzubinden. Häu
fig lässt das die Einbindungskraft des Wettbewerbsprinzips, des Motors der 
Konkurrenzdemokratie, leerlaufen. Überfordert ist die Konkurrenzdemokratie, 
wenn sie eine Gesellschaft zusammenhalten soll, die in unterschiedliche gesell
schaftliche Lager zerfällt, die sich beispielsweise nach der Zugehörigkeit zu sozia
len Klassen, Konfessionsgemeinschaften und ethnischen Gruppen scharf vonein
ander unterscheiden (Cohen 1997). Einer solchen Gesellschaft die Konkurrenz
demokratie überzustülpen, hieße Öl ins Feuer gießen. Ferner sind die Kosten 
beträchtlich, die in einer Konkurrenzdemokratie in der Phase des Entscheidungs
vollzugs anfallen. Nun rächt sich, dass die Implementierungskosten nicht schon 
im Willensbildungsprozess gewogen und gegebenenfalls internalisiert wurden. 
Nicht zuletzt stärkt die Konkurrenzdemokratie den wettbewerbliehen und den 
konfliktbetonten Charakter der Politik. Das macht Politik unterhaltsamer und 
passt zu einer Lehre, die Politik als Kampf begreift, wie in Max Webers zupa
ckender Definition "Politik ist: Kampf" (Weber 1984b: 460, Anm. 2). Doch Kamp
feslust kann destabilisieren. Das ist beispielsweise der Fall, wenn der Wettbewerb 
zu harter Konfrontation, Mehrheitstyrannei oder zu häufigen Regierungswech
seln mit folgenreichen Politikänderungen führt, die ihrerseits für hohe Unstetig
keit, ungünstigstenfalls für Destabilisierung sorgen. 

Vom Loblied auf die Konkurrenzdemokratien bleibt folglich weniger übrig, 
als nach dem Urteil der Fürsprecher insbesondere der britischen Konkurrenzde
mokratie zu erwarten war. Im Vergleich mit der Konkurrenzdemokratie erreicht 
die Konkordanzdemokratie in den vorliegenden Bilanzen zwar nicht glanzvolle, 
aber zumindest ordentliche Noten und gleichwertige Zeugnisse (siehe auch 
Abromeit/Pommerehne 1992, Kleinfeld/Luthardt 1993). Allerdings sind die vor
liegenden Bilanzen des Leistungsprofils lückenhaft. Noch fehlt eine systematisch 
vergleichende Analyse der Leistungen und Schwächen aller konkurrenz- und 
konkordanzdemokratischen Systeme, einschließlich der "gemischten Demokra
tien". Zwischenergebnisse von Studien des Verfassers dieses Buches stützen die
noch zu prüfende - These, dass die Konkordanzdemokratien im Vergleich mit 
Konkurrenzdemokratien vergleichsweise gut abschneiden. Zum Beispiel sind in 
den Konkordanzdemokratien Konflikte zwischen den Arbeitsmarktparteien ge
ringer an Zahl und insgesamt weniger heftig als in den typischen Konkurrenz
demokratien. Überdies haben die Konkordanzdemokratien höhere Barrieren 
gegen die Mehrheitsherrschaft errichtet als die Wettbewerbsdemokratien. Auffäl
lig ist zudem, dass die Konkordanzdemokratien sozialstaatlich meist stärker 
engagiert sind als die konkurrenzdemokratisch regierten Länder (Schmidt 1999b). 



318 Teil III: Vergleichende Demokratieforschung: empirisch-analytische Demokratietheorien 

Doch dafür ist ein Preis zu zahlen. Zum Teil wird die starke Sozialpolitik 
durch höhere Produktivität ermöglicht, aber auch durch höhere Arbeitslosigkeit 
und Einbußen beim Wirtschaftswachstum erkauft. Diese Zusammenhänge legen 
die These nahe, dass in Konkordanzdemokratien der Zielkonflikt zwischen Effi
zienz und Gleichheit (Okun 1975) anders als in Konkurrenzdemokratien bewäl
tigt wird: Verteilungsgerechtigkeit (für die unter anderem die Sozialleistungsquo
te ein Maßstab ist) wird höher bewertet und auf einem stärker etatistischen Weg 
verfolgt. In den meisten Konkurrenzdemokratien hingegen legen die Regierun
gen den Schwerpunkt auf wirtschaftspolitische Effizienz (gemessen durch ge
samtwirtschaftliche Indikatoren wie Wirtschaftswachstum) unter Hintanstellung 
staatlich zustande gebrachter Verteilungsgerechtigkeit, was jedoch der größere 
beschäftigungspolitische Erfolg teilweise wettmacht. 

Am Ende des Vergleichs von Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie ist 
an den Lehrsatz zu erinnern, der auch das vorangehende Kapitel abgeschlossen 
hat: Spielregelwerke wie Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie sind wichtig. 
Sie beeinflussen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse oftmals nachhal
tig, doch determinieren sie weder diese Prozesse noch deren Produkte und Er
gebnisse. Vielmehr bleibt selbst bei starren institutionellen Rahmenbedingungen 
ein beträchtlicher Wirkungsgrad für andere Bestimmungsfaktoren, auch für das 
Tun und Lassen wichtiger Akteure. 
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In ~er vergleichenden Demokratieforschung kommen verschiedene Vorgehens
Welsen zum Zuge. Am häufigsten werden mit qualitativen Methoden einzelne 
Länder oder kleinere Stichproben von Demokratien untersucht. Hiervon unter
scheiden sich die quantifizierenden Ansätze der Demokratieforschung. Sie stre
ben nach Analysen von möglichst großen und für alle Demokratien re
präsentativen Stichproben und bedienen sich standardisierter Beobachtungsver
fahren und statistischer Auswertungen. Zur quantifizierenden Schule der Demo
kratieforschung gehört der bahnbrechende Vergleich von Demokratieformen, 
denArend Lijphart 1984 unter dem Titel Democracies veröffentlichte und 1999 in 
Patterns of Democracy weiterführte, und mit Lijphart (2008) ergänzte. Diese Bücher 
setzen Maßstäbe. Sie sollen die Strukturen der liberalen Demokratie und ihr Leis
tungsvermögen systematisch vergleichend erfassen. Die Vorgehensweise und die 
wichtigsten Ergebnisse von Lijpharts Studien werden in diesem Kapitel vorge
ste~lt, im Lichte der sich daran anschließenden Diskussion gewürdigt und durch 
weitere Messungen der Demokratieformen ergänzt. 

19.1 Lijpharts Mehrheits- und Konsensusdemokratie 

Lijp~art gründet seinen Vergleich der Demokratien auf die Unterscheidung 
zweier Idealtypen: die "Westminster"- oder "Mehrheitsdemokratie" und die 
"Konsensusdemokratie". Machtkonzentration zeichnet die eine aus, Machtauftei
lung die andere. 

Die Mehrheitsdemokratie kennzeichnen zehn Merkmale: 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

Konzentration der Exekutivmacht in den Händen einer alleinregierenden 
Mehrheitspartei, 

Dominanz der Exekutive über die Legislative, 

Zweiparteiensystem oder ein nach der Zahl der wichtigen Parteien ihm nahe 
stehender Typus, 
Mehrheitswahlrecht, 
pluralistisches Interessengruppensystem, 
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6. unitarischer und zentralisierter Staat, 
7. Einkammersystem, 
8. eine mit einfacher Mehrheit veränderbare Verfassung oder Fehlen einer 

geschriebenen Verfassung, 
9. Letztentscheidungsrecht der Legislative über die Konstitutionalität der Ge-

setzgebung und 
10. eine von der Exekutive abhängige Zentralbank (Lijphart 1999). 

Das Gegenstück zur Mehrheitsdemokratie ist die "Konsensusdemokratie" ("con
sensus democracy") oder "Verhandlungsdemokratie" ("bargaining democracy") 
(Lijphart 1999: 2). Zehn Merkmale kennzeichnen sie: 

1. Aufteilung der Exekutivmacht auf eine Koalition von Parteien, 
2. Kräftegleichgewicht zwischen Exekutive und Legislative, 
3. Vielparteiensystem, 
4. Verhältniswahlrecht, 
5. korporatistisches System der Staat-Verbände-Beziehungen, 
6. föderalistischer, dezentralisierter Staatsaufbau, 
7. Zweikammersystem mit gleich starken Kammern, .. 
8. eine nur schwer zu verändernde geschriebene Verfassung, deren Anderung 

die Zustimmung sehr großer Mehrheiten voraussetzt, 
9. weit ausgebaute richterliche Nachprüfung der Gesetzgebung und 
10. eine autonome Zentralbank. 

Der Unterschied zwischen Lijpharts Mehrheits- und Konsensusdemokratie ist 
groß. Die Mehrheitsdemokratie ist der Staat der Machtkonzentration. Sie ver
schafft der Parlamentsmehrheit und der von ihr getragenen Regierung große 
Spielräume der Politikgestaltung. Die Konsensusdemokratie hingegen ist der 
Staat der Machtaufteilung. Sie zielt auf Dekonzentration politischer Macht, auf 
Sicherungen und Gegenkräfte gegen die Mehrheit in der Legislative und gegen 
die Exekutive. Die Konsensusdemokratie will zudem der Minderheit gesicherte 
Chancen der Machtteilhabe geben, beispielsweise durch ein suspensives oder 
absolutes Veto oder durch hohe Zustimmungsschwellen wie qualifizierte Mehr
heit oder Einstimmigkeit. 

Die Konsensusdemokratie ist ebenso wie die im letzten Kapitel erörterte 
Konkordanzdemokratie nichtrnajoritär, aber nicht mit ihr identisch. Lijphart 
bestimmt den Unterschied zwischen beiden so: Die Konsensusdemokratie strebt 
nach Machtteilung, die Konkordanzdemokratie hingegen erfordert sie und setzt 
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voraus, dass hierbei alle wichtigen Gruppen berücksichtigt werden. Ferner be
günstigt die Konsensusdemokratie die Autonomie von Gesellschaftssegrnenten, 
die Konkordanzdemokratie hingegen setzt solche Autonomie voraus (Lijphart 
1989b: 41, 2008: 7f.). 

Zurück zum Unterschied zwischen Mehrheits- und Konsensusdemokratie. 
In welchem Ausmaß kommen die Demokratien diesen Idealtypen nahe? Die 
Beantwortung dieser Frage setzt genaue Messungen voraus. Diese erfordern die 
Operationalisierung der Begriffe, also ihre Übersetzung in beobachtbare und 
messbare Indikatoren. Über die Operationalisierung der Mehrheits- und Konsen
susdemokratiestrukturen nach Lijphart (1999) unterrichtet Tabelle 6. So wird 
beispielsweise der Grad der Konzentration oder Aufteilung der Exekutivmacht 
durch die anteilige Lebensdauer von Regierungen der jeweils kleinstrnöglichen 
Koalition ("minimal-winning cabinets") bzw. von Alleinregierungen gemessen. 

Mit den Variablen der Tabelle 6 erkundet Lijphart die Strukturen der Demo
kratien. Das Herzstück seines Demokratienvergleichs findet sich in der Tabelle 7. 
Sie informiert über die zwei wichtigsten Dimensionen, die den Demokratiestruk
turen gemäß den Indikatoren von Tabelle 6 zugrunde liegen- im Sinne von Fak
toren der statistischen Faktorenanalyse. Das sind die "Exekutive-Parteien
Dimension" und die "Föderalismus-Unitarismus-Dimension", so Lijpharts 
WortwahL Der Exekutive-Parteien-Faktor ist ein standardisierter Durchschnitts
wert der jeweils ebenfalls standardisierten Originalwerte der ersten fünf Indika
toren der Tabelle 6 (Konzentration der Exekutivmacht, Dominanz der Exekutive, 
Fragmentierung des Parteiensystems, wahlrechtsbedingte Disproportionalität 
und Interessengruppenpluralismus). Der Föderalismus-Unitarismus-Faktor ist 
der gleichfalls standardisierte Durchschnittswert der ebenfalls standardisierten 
Originalwerte der restlichen fünf Variablen der Tabelle 6: Föderalismus- und 
Dezentralisierungsgrad, Ein- bzw. Zweikammersystem, Schwierigkeit der Ver
fassungsänderung, richterliche Gesetzesüberprüfung und Zentralbankautonomie. 
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Tabelle 6: Lijpharts Operationalisierung der Mehrheits- und der 
Konsensusdemokratie 

KONZEPT INDIKATOR 

1. Grad der Konzentration oder Lebensdauer von Regierungen der jeweils kleinstmögli-

Aufteilung der Exekutivmacht chen Koalition ("minimal-winning cabinets") bzw. von 
Alleinregierungen in Monaten relativ zum gesamten 
Untersuchungszeitraum (Ujphart 1999: 109ff.) 

2. Kräfteverhältnis zwischen Exekuti- Ein im Wesentlichen auf der durchschnittlichen Lebens-

ve und Legislative I Dominanz der dauer von Kabinetten basierender Dominanz-Index 

Exekutive (Lijphart 1999: 129ft.) 

3. Fragmentierungsgrad des Laakso-Taagepera-lndikator der Anzahl der wichtigsten 

Parteiensystems Parteien der zentralstaatlichen Legislative (N=l/Es1
2
, s1

2 

quadrierter Sitzanteil jeder Partei im Parlament) 
(Lijphart 1999: 65ft.) 

4. Ausmaß der wahlrechtsbedingten Gallagher-lndex (Wurzel aus der halbierten Summe der 

Disproportionalität von Stimmen- quadrierten Differenzen der Stimmen- und Parlaments-

und Parlamentssitzverteilung sitzanteile aller größeren Parteien des nationalen Par-
laments) (Lijphart 1999: 157ft.) 

5. Pluralistisches oder korporatisti- Index des Interessengruppenpluralismus der 1960er 

sches System der lnteressenver· und 1980er Jahre nach Siaroft 1998 mit Ergänzungen 

bände I Pluralismusgrad (Ujphart 1999: 175ff.) 

6. Machtaufteilungsgrad der Staats- Föderalismus- und Dezentralisations-Skala von 1,0 (uni-

struktur (dezentralisierter Födera- tarisch und zentralisiert) bis 5,0 (föderal und dezentrali-

lismus versus zentralisierter siert) (Lijphart 1999: 188ft.) 

Einheitsstaat) 

7. Konzentrations- bzw. Aufteilungs- Skala der Legislativmachtkonzentration von 1,0 (Unika-

gradder Legislativmacht (Einkam- meralismus) bis 4,0 (starker Bikameralismus) (Lijphart 

mer- bzw. Zweikammersystem) 1999: 211ft.) 

8. Schwierigkeitsgrad der Skala der zur Verfassungsänderung erforderlichen 

Verfassungsänderung Mehrheit von 1,0 (einfache Mehrheit) bis 4,0 (mehr als 
Zweidrittelmehrheit) (lijphart 1999: 218ft.) 

9. Letztentscheidungsrecht über Skala der Stärke der verfassungsrichterlichen Überprü-

Gesetzgebung (Parlament oder fung der Gesetze von 1,0 (keine Überprüfung) bis 4,0 

Verfassungsgerichtsbarkeit) (weit ausgebaute Überprüfung) (lijphart 1999: 225ft.) 

10. Grad der Zentralbankautonomie Mittelwert aus verschiedenen Indizes der Zentralbank-
autonomie nach Cukiermann u.a., Grilli u.a. und Francis 
u.a. {Lijphart 1999: 235ft.) 

Anmerkung: Alle Messungen erstrecken sich über den Zeitraum von 1945 bis 1996 und 
Unterperioden. 
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Die Standardisierung der Daten erfolgt durch z-Transformation. Mit ihr können 
verschiedenartige Messwertreihen vergleichbar gemacht werden. Technisch _ ~chieht die~ durch die Umwandlung der Originalzahlen einer Messwertreiheg: 
Ihre Abwe1ch~ng vom Mittelwert und die Division der Abweichung durch die 
Standardabweichung der Messwertreihe. (Die Standardabweichung ist die Quad
ratwurzel .der dur.ch die Anzahl der Messwerte dividierten Summe der quadrier
ten A~we:chung Jedes Messwertes vom arithmetischen Mittel der Messwertrei
he.) D1e hie~aus. resultierenden z-Werte informieren über die relative Lage eines 
Messwertes m emer (nunmehr standardisierten) normalverteilten Population von 
Messwerten (siehe Tabelle 7). 

Tabelle 7: Strukturen der Demokratie im internationalen Vergleich nach 
Lijphart 

Land Exekutive-Parteien- Födera lism us-U n ita rism us-
Dimension Dimension 

Australien -0,78 1,71 

Bahamas -1,53 -0,16 

Barbados -1,39 -0,44 

Belgien 1,08 0,01 

Botsuana -1,26 -0,50 

Bundesrepublik Deutschland 0,67 2,52. 

Costa Rica -0,34 -OA4 

Dänemark 1,25 -0,31 

Finnland 1,53 -0,84 

Frankreich V. Republik -1,00 -0,39 

Griechenland -0,73 -0,75 

Großbritannien -1,21 -1,12 

Indien 0,29 1,22 

Irland 0,01 -0,42 

tsland 0,52 -1,03 

Israel 1,47 -0,98 

Italien 1,07 -D,21 

Jamaika -1,64 -0,28 
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Land -Exekutive-Parteien- Föderalismus-Unitarismus-

Dimension Dimension 

Japan 0,70 0,21 

Kanada -1,12 1,78 

LKolumbien -0,06 -0,46 

Luxemburg 0,43 -0,90 

Malta -0,89 -0,40 

Mauritius 0,29 -0,04 

Neuseeland -1,00 ·1,78 

Niederlande 1,23 0,33 

Norwegen 0,63 -0,66 

Österreich 0,33 1,12 

Papua-Neuguinea 1,09 0,29 

Portugal 0,36 ·0,70 

Schweden 0,82 -0,67 

Schweiz 1,77 1,52 

Spanien -0,59 0,41 

Trinidad und Tobago -1,41 -0,15 

USA -0,54 2,36 

Venezuela ·0,05 0,16 

'' " 4 - 996 zw. für " Quelle: Ltjphart 1999: 312. Ltjpharts Daten smd Durchschnittswerte_ fur 19 5.1 _(b .· . 

die Periode ab Beginn der jeweiligen Demokratiephase). Exekutive-Parteu?~·D1mens10~. 

niedrige Werte (negative Vorzeichen) kennzeichnen eine ausgeprägte Mehrheitsdemokratie 

(z.B. Großbritannien), hohe Werte (positive Vorzeichen) zeigen starke ~onse~sus~emokra

tiestrukturen an (Beispiel: Schweiz). Föderalismus-Unitarismus-Drmenswn: mednge. ':"erte 

(negative Vorzeichen) zeigen eine hohe Konzentration politischer Macht (~ntrallSlerter 

Einheit~staat) an, und hohe Werte (positive Vorzeichen) indizieren fortgeschnttene Macht

aufteilung (z.B. USA, Schweiz und Deutschland). Die Daten si':d standar~i~ierte (z-trans

formierte) Durchschnittswerte der standardisierten (z-transform1erten) Ongmalmesswerte. 

Die Exekutive-Parteien-Dimension basiert auf den ersten fünf Merkmalen der Tabelle 6 und 

die Föderalismus-Unitarismus-Dimension auf den Merkmalen 6 bis 10 der Tabelle 6. 
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19.2 Demokratiestrukturen in 36 Staaten 

Mit diesen Instrumenten erkundet Lijphart die Strukturen von 36 Staaten, die 
nach seinen Messungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Klub der 

etablierten liberalen Demokratien gehören. Von den vielen interessanten Ergeb
nissen dieser Studie verdienen die folgenden vier besondere Aufmerksamkeit. 

Erstens: Es gibt nicht nur eine Demokratieform, sondern vielmehr verschie
dene Demokratien mit höchst unterschiedlichen Strukturen. 

Zweitens: Besondere Erwähnung verdient die Unterscheidung zwischen 

Mehrheits- und Konsensusdemokratien. Manche Staaten sind überwiegend 

mehrheitsdemokratisch verfasst, beispielsweise Großbritannien, andere überwie

gend konsensusdemokratisch, so die Schweiz. Eine dritte Gruppe besteht aus 
Mischformen, wie die Bundesrepublik Deutschland. 

Drittens: Nicht nur der Unterschied zwischen Mehrheits- und Konsensus

demokratie ist wichti~ sondern auch die Differenz zwischen dezentralisierten, 

föderalistischen und zentralisierten, einheitsstaatliehen Demokratien. Lijpharts 

Studie deckt vier Haupttypen auf: a) einheitsstaatliche Mehrheitsdemokratie 
(Beispiel: Großbritannien), b) föderale Mehrheitsdemokratie (USA), c) einheits

staatliche Konsensusdemokratie (insbesondere die nordischen Staaten und die 

Benelux-Länder) und d) föderalistische Konsensusdemokratien, unter ihnen 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. 

Viertens: Die verschiedenen Demokratietypen machen auch einen Unter

schied in der Staatstätigkeit (Lijphart 2008: 10f., 269ft.). Vor allem schneidet die 

Mehrheitsdemokratie, die lange als die bessere Demokratiespielart galt, in Fragen 

politisch-ökonomischer Steuerung und innerstaatlicher Friedenssicherung nicht 

besser als die Konsensusdemokratien ab (Lijphart 1999: 258ff.). Urteilt man nach 

der Demokratiequalität, beispielsweise nach Wahlbeteiligung, politischer Reprä

sentation von Frauen und Demokratiezufriedenheit so übertreffen die Konsen

susdemokratien sogar die Mehrheitsdemokratien. Gleiches gilt für sozialpoliti

sche Felder. In den Konsensusdemokratien wird eher als in den Mehrheitsdemo

kratien eine Politik zugunsten einer "freundlicheren und sanfteren Gesellschaft" 

praktiziert, zum Beispiel durch einen höheren sozialpolitischen Aufwand (Lijp

hart 1999: 275ff.). Überdies waren die Regierungen und Notenbanken der Kon

sensusdemokratien erfolgreicher bei der Inflationsbekämpfung als die meisten 

Mehrheitsdemokratien und legten dadurch den Grund für eine auch außenwirt
schaftlich starke Währung (Freitag 1999: 112, 204). 

Lijpharts Patterns of Democrades dient nicht nur dazu, Strukturen der mo

dernen Demokratie genauer zu beschreiben. Seine Studie steuert auch Antworten 



326 Teillli: Vergleichende Demokratieforschung: empirisch-analytische Demokratietheorien 

zur Frage bei, welches Demokratiemodell sich am besten für bestimmte Gesell
schaftssysteme eignet. Die Mehrheitsdemokratie beispielsweise passt besonders 
gut für Länder mit vergleichsweise homogener Gesellschaft, d.h. für Staaten, die 
nicht in voneinander scharf abgegrenzte Subkulturen oder Lager zerfallen, wie 
von tiefen Klassengegensätzen und konfessionellen Spaltungen geformte Gesell
schaften. Für Gesellschaften mit mehreren Subkulturen oder Lagern eignet sich 
die Konsensusdemokratie im Prinzip besser zur Sozialintegration sowie zur poli
tischen Willensbildung und Entscheidungsfindung vorausgesetzt, die Bedin
gungen sind weitgehend erfüllt, die in der Theorie der Konkordanzdemokratie 
erörtert wurden (siehe Kapitel 18). Mehrheitswahlsysteme und präsidenHelle 
Systeme haben, so legte Lijphart nach, "negative Effekte für die Demokratie gene
rell und sind besonders unbrauchbar für ethnisch gespaltene Länder" (2000: 266). 
Ferner sind Vielparteiensysteme entgegen einer weit verbreiteten Meinung, ins
besondere der Hermens-Schule (Hermens 1931), nicht notwendigerweise instabil. 
Ob die Vielparteiensysteme stabil oder instabil sind, hängt nicht notwendiger
weise von der Zahl der Parteien ab, sondern von zahlreichen anderen institutio
nellen und kulturellen Faktoren, nicht zuletzt vom Tun und Lassen der politi
schen Eliten (Powell1982, Berg-Schlosser/Oe Meur 1994, 1996). 

19.3 Kritische Würdigung der Lijphart-Studie von 1999 

Das ist eine interessante These, ebenso interessant wie jene der größeren Leis
tungskraft der Konsensusdemokratien. Doch diese These bedarf einer Einschrän
kung und einiger Differenzierungen. 
Erstens: Die Unterschiede zwischen den Konsensus- und den Mehrheitsdemokra
tien sind Gruppenunterschiede. Sie informieren nicht über gruppeninterne Un
terschiede. Doch diese sind beträchtlich. Im Rahmen von Deutschlands konsen
susdemokratischen Strukturen beispielsweise sind mehr Friedenssicherung und 
weitaus höhere sozialstaatliche Leistungen zustande gebracht worden als in In
dien, Israel und Papua-Neuguinea. Und in der Gruppe der Mehrheitsdemokra
tien wurde mitunter die Sozialpolitik weit ausgebaut und dadurch, so Lijpharts 
für die Konsensusdemokratien reservierte These, auch in ihnen eine "freundli
chere und sanftere Gesellschaft" geschaffen. Frankreich ist das Paradebeispiel. 

Zweitens: Manche der Zwischen-Gruppen-Unterschiede sind vergleichswei
se klein und werden überdies durch teilweise uneinheitliche, gegenläufige Policy
Effekte der beiden Demokratiedimensionen aufgehoben (Roller 2005). 

Drittens: Ohne nähere Prüfung anderer Bestimmungsfaktoren bleibt unklar, 
ob die unterschiedlichen Leistungsprofile ihre Ursachen in der Konsensus- bzw. 
der Mehrheitsdemokratie haben (ebd.). Davon unberührt bleibt die Hypothese, 
dass in den Konsensusdemokratien nicht wenige Probleme besser als in den Ma
jorzdemokratien geregelt werden. Die Betonung liegt auf "in"; diese Formulie
rung lässt allerdings die Frage nach Ursache und Wirkung offen. 

Viertens: Es ist nicht immer klar, auf welchen inhaltlichen Wechselwirkun
gen die aufgedeckten statistischen Korrelationen zwischen Demokratiestrukturen 
und politischer Performanz beruhen. Gewiss: Lijpharts Auswertungen belegen 
einen inversen Zusammenhang zwischen dem Föderalismus-Unitarismus-Indika
tor und der Inflationsrate: föderalistische Länder sind bei der "Preisstabilitätspo
litik" (Busch 1995) erfolgreicher. Doch was verbirgt sich dahinter? Gewiss spielen 
dabei die Zentralbankautonomie eine hervorragende und der Föderalismus eine 
wichtige Rolle, wie die international vergleichende Analyse von Inflationsraten 
zeigt (Busch 1995). Aber was ist mit zwei der verfassungsrechtlichen Indikatoren, 
die ebenfalls in die Messung der Föderalismus-Unitarismus-Dimension einge
hen? Hängt die Inflationsrate wirklich kausal mit der richterlichen Nachprüfbar
keit von Gesetzen und den Schwierigkeiten der Verfassungsrevision zusammen? 
Es ist wenig in Sicht, was dies belegen könnte. 

Fünftens: Manche Auswertungen lassen Fragen offen. Lijpharts "Exekutive
Parteien"-Faktor beispielsweise kovariiert direkt mit der Sozialleistungsquote, 
dem Anteil der öffentlichen Sozialausgaben am Sozialprodukt: Je höher der Fak
tor, desto tendenziell höher die Sozialleistungsquote. Doch Lijpharts zweite De
mokratiedimension, der Föderalismus-Unitarismus-Faktor, variiert nicht signifi
kant mit dem Niveau der Sozialleistungsquote und sogar moderat invers mit der 
Expansion der Sozialleistungsquote von 1950 bis 1989 {r = -0,39, N = 19). Aber das 
wird in Lijpharts Bilanz nicht berücksichtigt, sondern vielmehr von der These des 
besseren Leistungsprofils der Konsensusdemokratien überdeckt. Hier würde eine 
Auswertung weiterführen, die das Leistungsprofil getrennt nach den vier Demo
kratietypen {föderalistische Mehrheitsdemokratie, einheitsstaatliche Mehrheits
demokratie, bundesstaatliche Konsensusdemokratie und unitarische Konsensus
demokratie) untersucht und für das Handeln von Akteuren ebenso offen ist wie 
dafür, dass ein Konsensusdemokratietypus nämlich Bundesstaaten mit be
trächtlicher Autonomie der Gliedstaaten - die Sozialpolitik eher bremst als för
dert (Obinger/Leibfried/Castles 2005). 

Sechstens: Politikresultate können nicht direkt mit Demokratiestrukturen 
erklärt werden. Vielmehr bedürfen die Demokratiestrukturen der Umsetzung in 
das Tun und Lassen von Individual- oder Kollektivakteuren wie Regierungspar-
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teien und deren Parlamentsmehrheit Doch diesen Analyseschritt unterlässt Lijp
hart, der überwiegend struktur-funktionalistisch vorgeht. Ergänzt man Lijpharts 
Messung in akteurs- und handlungstheoretischer Hinsicht, werden differenzier
tere Ergebnisse zutage gefördert. Einen besonders großen pro-sozialstaatliehen 
Effekt hat die Konsensusdemokratie, aber auch unter Umständen die Mehrheits
demokratie, jedoch nur wenn zwei weitere Bedingungen erfüllt sind: erstens ein 
relativ hohes wirtschaftliches Entwicklungsniveau und somit ein Bedarf und die 
erforderlichen Ressourcen für aufwendige Sozialpolitik sowie zweitens die Re
gierungsbeteiligung von sozialstaatsfreundlichen Parteien, allen voran sozialde
mokratischen und christdemokratischen Parteien (Schmidt 1999b, Manow 2007). 

Siebtens: In seiner Studie von 1999 hat Lijphart sehr reiche und arme Demo
kratien zusammengewürfelt. Die Mehrzahl der ärmeren Demokratien aber liegt 
näher bei der Mehrheits- als bei der Konsensusdemokratie. Weil ärmere Länder 
aber meist ein geringeres politisches Leistungsprofil als reichere Staaten haben, 
schlägt ihr niedrigerer Stand wirtschaftlicher Entwicklung zum Nachteil der 
Mehrheitsdemokratien zu Buche. Doch das könnte sich mit zunehmender wirt
schaftlicher Reifung ändern und einen Teil des-infolge der Untersuchungsfälle 
teilweise verzerrten - Leistungsvorsprungs der Konsensusdemokratien schmä
lern. 

Achtens: Lijphart legt einen Demokratiebegriff zugrunde, der einerseits sehr 
weit gefasst und andererseits bei essenziellen Komponenten der Demokratie 
äußerste Zurückhaltung übt: Die Mitwirkung der Wähler bei der Wahl und Ab
wahl von Regierenden oder die Reichweite des Wahlrechts gehen nicht in die 
Messung der Demokratieformen ein. Auch eine direkte Messung der Reichhal
tigkeit der Partizipationschancen fehlt, wenngleich die Wahlbeteiligung später als 
eine von den Demokratiestrukturen abhängige Variable erörtert wird. Erstaunli
cherweise wird von Lijphart ein weiterer gewichtiger Unterschied der Beteili
gungschancen der Staatsbürger in den demokratischen Verfassungsstaaten er
wähnt, aber nicht weiter berücksichtigt: die Differenz zwischen Repräsentativ
und Direktdemokratie Gung 2001). Insofern unterschätzt Lijpharts Typologie den 
Demokratiegehalt von Ländern mit ausgeprägten direktdemokratischen Beteili
gungsrechten (Kapitel 20). Berücksichtigt man die Direktdemokratie, tritt über
dies ein Befund zutage, der Lijphart irritieren müsste: Ihm zufolge kommt die 
Schweiz dem Idealtyp der Konsensusdemokratie am nächsten. Doch der Schweiz 
sind ausgeprägt plebiszitär-demokratische Züge eigen. Aber plebiszitär-demo
kratische Arrangements enthalten besonders scharfe mehrheitsdemokratische 
Waffen, auch wenn die Direktdemokratie in der Schweiz wie im Falle des Refe-
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rendums - mittelbar zur Herausbildung konkordanzdemokratischer Strukturen 
beigetragen hat (Neidhart 1970). 

Die Kommentare zu Lijpharts Patterns of Democrades sind konstruktiv ge
dacht, nicht destruktiv. Sie rütteln nicht an den großen Vorzügen von Patterns of 
Democracies und denen der Vorstudien (Lijphart 1984, 1991, 1994a, 1994b) sowie 
der Rückschau in Lijphart (2008). Lijpharts Werk besticht durch ungewöhnlich 
breit angelegte, vergleichende, innovative und vorbildlich nachprüfbare Analyse 
der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Mehrheits- und der Konsensusde
mokratien (Crepaz/Koelble/Wilsford 2000). Allein das hilft bei der Füllung einer 
Lücke der empirischen Demokratietheorie weiter. Sein Werk zeigt aber noch 
ehrgeizigeres Streben an: Es gibt Antworten auf die Frage, welcher Demokratie
typ zur Problemlösung besser oder schlechter gerüstet ist. Damit schlägt Lijphart 
eine Brücke zwischen der Demokratieformenlehre einerseits und der Demokrati
sierungsberatung sowie der Erforschung des Tuns und Lassens von Regierungen 
andererseits. Somit wirkt er erneut an der vordersten Front der vergleichenden 
Politikforschung mit. 

Zugleich regt Lijpharts Demokratienvergleich weiterführende Überlegungen 
an. Eine davon betrifft die genauere Messung der parlamentarischen Demokra
tien, die im Unterschied zu Lijphart nicht Strukturvariablen mit Verhaltensmus
tern ('wie Kabinettsbildung und Regierungsdominanz) vermischt (Abromeit/Stoi
ber 2006). Steffen Ganghof hat auf dieser Kritik aufbauend und anhand der Zahl 
der Vetospieler und wahlsystembedingter Disproportionalität zwischen Stim
men- und Sitzanteilen drei Demokratieformen unterschieden: pluralHäre (bei
spielsweise Großbritarmien), majoritäre (z.B. Schweden) und supermajoritäre, 
wie Deutschland und die Schweiz (Ganghof 2005). Und von Sabine Jung stammt 
der Vorschlag, die Welt der modernen Demokratien durch drei dichatomisierte 
Schlüsselgrößen zu erfassen: präsidentielle versus parlamentarische Systeme, 
Mehrheits- versus Konkordanzdemokratie und - nach dem Souveränitätsprinzip 

konstitutionelle versus populistische Demokratien Gung 2001). 
Beide Vorschläge teilweise aufgreifend werden im Folgenden zwei weitere 

Überlegungen entwickelt: Die erste dient der genaueren Messung der institutio
nellen Begrenzungen der Legislative und der Exekutive, die zweite soll den Zu
sammenhang zwischen Demokratiestrukturen und Staatstätigkeit genauer er· 
kunden. 
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19.4 Strukturen gemäßigter Demokratien 

Während die Beteiligungsrechte und ihre Nutzung in Lijpharts Demokratienver
gleich zu kurz belichtet werden, kommen Strukturelemente des Regierungs-, 
Parteien- und Wahlsystems sowie des Verfassungsstaates in ausreichendem Um
fang zum Zuge. Anfang der 1990er Jahre hatte Lijphart sogar Staat-Verbände
Beziehungen und die Zentralbankautonomie hinzugefügt (Lijphart/Crepaz 1991). 
Doch damit wurde die Untersuchung der Demokratie als Staatsverfassung über
frachtet. Man kann dies schon an den Bezeichnungen der beiden Demokratiedi
mensionen und der neuen Indikatoren ablesen: Sie passen nicht gut zueinander. 
Die "Exekutive-Parteien"-Dimension enthält mehr als nur vollziehende Gewalt 
und Parteien; zu ihr gehören nunmehr auch Staat-Verbände-Beziehungen. Und 
Lijpharts "föderalistisch-unitarische" Demokratiedimension enthält mehr als 
Bundes- oder Einheitsstaatlichkeit. Zu ihr gehören auch Gradmesser des Verfas
sungsstaates und der Delegation von Staatsmacht an Expertokratien wie im Falle 
einer autonomen Zentralbank Doch beides ist begrifflich von Föderalismus oder 
Einheitsstaat strikt zu trennen. Gemeinsam ist diesen Indikatoren nicht das Föde
rale oder Unitarische, sondern vielmehr die Fesselung der Legislative und der 
Exekutive durch machtaufteilende und gewaltenbalancierende Einrichtungen. 
Gemeinsam ist diesen Indikatoren mithin die Mäßigung der Demokratie - im 
Sinne des Wirkens von Gegenkräften gegen die Macht der gewählten Volksver
tretung und der aus ihr hervorgehenden Exekutive oder, im Fall des Präsidentia
lismus, gegen die Macht des direkt oder von Wahlmännern gewählten Präsiden
ten. Die Zügelung, ja Fesselung des Demos und der von ihm Gewählten wird hier 

gemessen. 
Insofern liegt es nahe, die Indikatoren, mit denen Lijphart die Föderalismus

Unitarismus-Dimension erfassen wollte, als Anzeiger der Zähmung der Mehrheit 
in der zentralstaatlichen Legislative und der aus ihr hervorgehenden Exekutive 
zu werten. Mit diesen Indikatoren und anderen, weiter unten vorzustellenden 
Messgrößen werden faktisch moderne Spielarten "gemäßigter Demokratie" ge
messen, um eine grundlegende Idee älterer Demokratietheorien in Erinnerung zu 
rufen (siehe Teil I). Die ZügeJung der Legislative und Exekutive in den Demokra
tien nimmt unterschiedliche Formen an. Zum Teil überschneiden sich diese Un
terschiede mit jenen, die Lijpharts Unitarismus-Föderalismus-Dimension auf
deckt, zum Teil weichen sie von diesen ab. Allerdings ist die Zügelung der Exe
kutive und Legislative schon vor Lijphart (1999) - teilweise inspiriert von 
Lijpharts älteren Arbeiten - erfasst worden. Vier Indizes sind hierfür besonders 

ergiebig: 
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der "constitutional structure"-Index von Evelyn Huber u.a. (1993), 
der vom Verfasser dieses Buches konstruierte Institutionen-Index, der die 
politisch-institutionellen Restriktionen der Mehrheit in der zentralstaatli
chen Legislative und Exekutive misst (Schmidt 1996a: 172f.), 
der ebenfalls vom Verfasser in Weiterführung der Überlegungen von Andre 
Kaiser (1997) neu konstruierte Index der Vetospieler und Mitregenten 
sowie der Vetopunkte-Index der erforderlichen Gesetzgebungsmehrheit 
nach Ganghof (2005). 

Über die Details dieser Indizes informiert die Tabelle 8. Die Korrelation der dort 
aufgelisteten Messlatten zeigt ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen den 
Indikatoren an. Am stärksten ist der Zusammenhang zwischen dem Index der 
institutionellen Barrieren einerseits und dem Vetopunkte-Indexvon Ganghof (rs = 
0,88, N =22) sowie dem Index der Vetospieler und Mitregenten (rs = 0,72, N = 40) 
andererseits. Die übrigen Korrelationen der Indizes der Tabelle 8 sind ebenfalls 
auf dem 0,01-Niveau signifikant, was für ihren inneren Zusammenhang spricht. 

Korreliert man die Indikatoren der gemäßigten Demokratien laut Tabelle 8 
mit den Schlüsselfaktoren der Lijphart-Studie von 1999 (Tabelle 7), ergeben sich 
allerdings nur mit dem Föderalismus-Unitarismus-Indikator durchweg starke, 
statistisch überzufällige Beziehungen. Die Größenordnung der Rangkorrelatio
nen liegt zwischen rs = 0,53 (Index der Vetospieler und Mitregenten, N = 36) und 
rs = 0,79 (Ganghofs Vetopunkte-Index, N = 22). Lijpharts Exekutive-Parteien
Dimension hingegen hängt nicht signifikant mit den Indikatoren der Tabelle 8 
zusammen - mit der Ausnahme einer mäßig hohen Korrelation mit dem Index 
der Vetospieler und Mitregenten (rs = 0,42, N = 36). Die Indikatoren der gemäßig
ten Demokratie in Tabelle 8 erfassen demnach Strukturen, die über Lijpharts 
Mehrheits- und Konsensusdemokratie hinausweisen und nur mit Lijpharts Föde
ralismus-Unitarismus-Skala nennenswert korrelieren. 

Die Tabelle 8 informiert zudem über die Position der einzelnen Staaten. Ihr 
zufolge werden die Legislative und die Exekutive in drei Staaten institutionell 
besonders eng gezügelt: in den USA, der Schweiz und der Bundesrepublik 
Deutschland. Das trifft sich mit Befunden der Forschung über Deutschland, wo
nach hierzulande vor allem bei einem oppositionellen Bundesrat außerordentlich 
viele Köche an den politischen Entscheidungen mitwirken (Abromeit/Stoiber 
2006: 150) - was manchen Gerichten bekommt, anderen hingegen abträglich ist. 
Wer die Demokratie als "Versuch" wertet, "die Exklusivität des staatlichen 
Machtmonopols durch Inklusion der Machtunterworfenen wenn nicht aufzuhe
ben, so doch erträglich zu machen" (Di Fabio 1998: 43), wird in Deutschland 
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besonders fündig. Die vielen Köche, die "Mitregenten" Gäger 1987: 51) und "Ve
tospieler" (Tsebelis 1995), machen auch besser verständlich, warum in der Bun
desrepublik Deutschland größere politische Richtungswechsel meist besonders 
schwer zu bewerkstelligen sind. Nur schwach gezügelt werden die Exekutive 
und ihre Legislativmehrheit demgegenüber in den Mehrheitsdemokratien, so in 
Großbritannien, Neuseeland (bis zur Wahlrechtsreform 1993) und Israel, aber 

auch in Schweden, Irland und Griechenland (Tabelle 8). Es verwundert nicht, 
wenn in diesen Staaten mitunter große politische Kurswechsel geplant und voll

zogen werden (Schmidt 2005b). 

Tabelle 8: Institutionelle Barrieren, Vetospieler und Mitregenten in 40 

Demokratien im 21. Jahrhundert 

Institutionelle 
Schmidt- Erweiterter und 

Barrieren der 
Index der 

Vetopunkte-
aktualisierter Index 

zentralstaatlichen 
Vetospieler 

Index nach 
der konstitutionel-Staat 

legislative und Ganghof 
und Mitre- len Strukturen nach 

Exekutive nach 
genten 

(2005) 
Huber u.a. (1993) 

Schmidt (1996a) 

Australien 3 6 1,5 4 

Bahamas 2 2 3 

Barbados 1 2 3 

Belgien 4 7 1,5 4 

Botsuana 0 0 3 

BR Deutschland 5 8 2,0 5 

Costa Rica 1 1 0 

Dänemark 3 3 0,5 0 

Finnland 1 4 0 1 

Frankreich 1 7 2 

Griechenland 1 3 0 1 

Großbritannien 2 2 0 3 
Indien 3 6 3 

Irland 2 4 0 

lsland 1 1 0 0 

Israel 0 2 0 1 

Italien 3 7 1,0 1 
Jamaika 1 1 3 
Japan 2 5 0 2 

Kanada 3 3 1,5 4 

Kolumbien 1 0 1 
Luxemburg 2 6 0 0 
Malta 2 1 1 

Mauritius 2 3 2 
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Institutionelle 
Schmidt-

Barrieren der Vetopunkte-
Erweiterter und 

Index der aktualisierter Index zentralstaatlichen Index nach Staat Vetospieler der konstitutionel-legislative und 
und Mitre- Ganghof 

len Strukturen nach Exekutive nach (2005) 
Schmidt (1996a) 

genten Huber u.a. (1993) 

Neuseeland 1 3 0 1 
Niederlande 2 7 0 1 . 
Norwegen 1 2 0 1 
Österreich 3 9 0,5 3 
Papua-Neuguinea 1 3 3 
Polen* 2 6 1 
Portugal 1 3 0 0 
Schweden 1 2 0 0 
Schweiz 5 8 2,0 6 
Slowakei* 2 4 1 
Spanien 2 6 0,5 1 
Trinidad + Tobago 1 2 3 
Tschechien* 3 5 2 
Ungarn* 2 5 2 
USA 5 6 7 
Venezuela 0 1 0 
Mittelwert 1,95 3,9 1,98 

.. 
Anmerkungen: Spalte 1: D1e Auswahl der Lander bas1ert zwecks besserer Vergleichbarkeit mit Lijphart 

(1999) auf allen 36 etablierten Demokratien der Lijphart-Studie und - mit * markiert auf vier neuen 
Demokratien (Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn). 

Spalte 2: Index der institutionellen Begrenzungen der zentralstaatlichen legislative und Exekutive 

(Schmidt 1996a: 172) zu Beginn des Jahres 2008. Hohe (bzw. niedrige) Werte zeigen eine große (bzw. 

kleine) Anzahl mächtiger Mitregenten oder Nebenregierungen an und verweisen auf einen kleinen (bzw. 

großen) Handlungsspielraum der Mehrheit der zentralstaatlichen Legislative und der Exekutive. Der 

Index basiert auf der ungewichteten Addition von sechs Dummy-Variablen (I Begrenzung, 0 = sonsti

ges), die vor allem anhand von Banks u.a. (2007), Busch (1995}, Fischer Weltalmanach (verschiedene 

Ausgaben), Gallagher/Mair/Laver (2001) und Lijphart (1984, 1999) gemessen wurden: 1) Barrieren infolge 

der Politiksteuerung durch die Europäische Union (EU-Mitgliedschaft= I, sonstiges = 0), 2) Zentralisati

onsgrad der Staatsstruktur (1 = Föderalismus, 0 = Einheitsstaat), 3) starker Bi.kameralismus {= 1, sonstiges 

= 0), 4) Schwierigkeitsgrad der Verfassungsrevision (I =sehr schv..Jerig, 0 sonstiges), 5) Zentralbankau

tonomie nach Busch (1995) mit Erweiterung um das System der europäischen Zentralbanken (= 1, sonsti
ges 0), 6) Referendum (1 =häufig, 0 =selten oder nie). 

Spalte 3: Vom Verfasser in Weiterführung von Kaiser (1997) konstruierter Index. Dieser gibt die Zahl der 

wichtigsten Vetospieler und Mitregenten im politischen Prozess wider (Stand: An[ang 2008). "Mitregen

ten" sind de facto, wenngleich nicht de jure, einflussreiche Mitgestalter bei der Abänderung des Status 

quo, aber nicht mit einem Vetorecht ausgestattete Akteure wie die konstitutionellen "Vetospieler'' im 

Sinne von Tsebelis (2002}. Der Index basiert auf der ungewichteten Addition von zehn Dummy

Variablen ("1" signalisiert Vorhandensein eines Vetospielers oder l\1itregenten, "0" sonstiges): 1) Kon

kordanzdemokratie (=1, sonstiges= 0) (siehe KapitellS), 2) Föderalismus(= 1, sonstiges= 0). 3) Zent:ral
bankautonomie (= 1, sonstiges 0), 4) Lijphart-lndex der richterlichen Kontrolle des Gesetzgebers (= 1, 

sonstiges 0) (Lijphart I999: 3I4), 5) EU-Mitgliedschaft(= 1, sonstiges= 0), 6) ausgeprägter Mindcrhei-
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tenschutz (Kodierung als "0" im Fall weit ausgebauter mehrheitsdemokratischer Strukturen, "1" = 
Schutz durch verhandlungsdemokratische Arrangements), 7) Zweikammersystem (~1), Einkammersys
tem (..0), 8) Koalitionsregierung (= 1. Alleinregierung 0), 9) Selbstverwaltungsstrukturen in der Sozial
politik, gemessen an einer überwiegend sozialversicherungsbasierten Finanzierung der Sozialpolitik(= 1, 
sonstiges= 0), 10) ausgebaute Direktdemokratie {häufiges Gesetzesreferendum) (= 1, sonstiges= 0). 
Spalte 4: Index der erforderlichen Gesetzgebungsmehrheit auf zentralstaatlicher Ebene Anfang 2000 nach 
Ganghof 2005: 416f., 421 mit Korrekturen gemäß Schreiben von Steffen Ganghof vom 5.7.2007. Der Index 
basiert auf der Addition von 1) starkem Bikameralismus (Punktwert 1) bzw. dezentralem Föderalismus 
(0,5) und sonstigem {0), 2) starker Verfassungsgerichtsbarkeit (1 ), mittlerer Stärke (0,5) bzw. sonstiges (0), 
3) einfacher Gesetzes- und Referendumsinitiative (1) bzw. qualifizierter Initiative (0,5) und Fehlen von 
Direktdemokratie (0) und 4) starken supermajorHären Entscheidungsregeln (Minderheitenvetos = 1) bzw. 
thematisch eingeschränkter Supermajorität (0,5) und sonstiges (0). 
Spalte 5: Vom Verfasser um zahlreiche alte und neue Demokratien erweiterte und aktualisierte Version 
des "index of constitutional structures" von Huber/Ragin/Stephens (1993: 728) mit Stand von Beginn des 
Jahres 2008. Der Index basiert auf der Addition von fünf Indikatoren: 1) Föderalismus (0 kein Födera
lismus, 1 = sd1wacher Föderalismus, 2 starker Föderalismus), 2) parlamentarisches Regierungssystem 
(~ 0) versus PräsidenHaiismus oder Schweizer Typ der Kollegialregierung (= 1 ), 3) Verhältniswahlsystem 
(= 0), modifiziertes Verhältniswahlrecht (= 1 ), Mehrheitswahlsystem (= 2), 4) Bikameralismus {0 keine 
zweite Kammer oder sehr schwache zweite Kammer, 1 = schwacher Bikameralismus, 2 = starker Bikame
ralismus), 5) Referendum {0 ~selten oder nie, 1 =häufig). 

19.5 Demokratieformen und Staatstätigkeit 

Wer Lijpharts Demokratienvergleich mit der Staatstätigkeitsforschung beispiels
weise bei Schmidt, Ostheim, Siegel und Zohlnhöfer (2007) verknüpft, stößt auf 
Befunde, die Lijpharts Bewertung der Leistungsprofile der Demokratie teils stüt
zen, teils über sie hinausweisen. In Mehrheitsdemokratien, insbesondere in zent
ralisierten Mehrheitsdemokratien, ist der Handlungsspielraum der Parlaments
mehrheit und ihrer Regierung tendenziell erheblich größer als in nichtrnajoritären 
Demokratien. Das gilt umso mehr, je schwächer die sonstigen institutionellen 
Begrenzungen der Mehrheit sind- von den Vetospielern über mächtige Mitre
genten bis zur verfassungsrechtlichen Einhegung des Parlaments und der Regie
rung. Je nach politischem Willen und Geschick kann der größere Handlungs
spielraum für folgenreiche Weichenstellungen genutzt werden. Ferner kann ein 
Machtwechsel zwischen Regierung und Opposition in einer zentralisierten Mehr
heitsdemokratie mit wenigen institutionellen Begrenzungen der Herrschaft be
sonders große Richtungswechsel in der Staatstätigkeit herbeiführen. Wie die Re
gierungspraxis der britischen Labour Party und die der britischen Conservative 
Party verdeutlichen, geschieht dies auch (Moon 1995), allerdings mit höchst un
terschiedlichen Richtungsentscheidungen und Politikergebnissen. Davon zeugte 
zuvor schon die Politik der nordeuropäischen Sozialdemokratie zumindest bis 

Mehrheitsdemokratie, Konsensusdemokratie und Strukturen Demokratien 

Ende der 1980er Jahre: "Politik gegen Märkte" (Esping-Andersen 1985) und Poli
tik zum Schutz gegen Marktabhängigkeit waren ihre Losungen bei der Nutzung 
der günstigen institutionellen Rahmenbedingungen {Esping-Andersen 1990). 

In einer dezentralisierten Konsensusdemokratie hingegen ist der Spielraum 
für radikale Kurswechsel in den meisten Fällen viel geringer. Und mehr noch gilt 
das in den Konsensusdemokratien, in denen die institutionellen Begrenzungen 
der Herrschaft besonders zahlreich und wirkungsmächtig sind, beispielsweise in 
der Schweiz (siehe Tabelle 8). In diesen Demokratien ist die politische Macht 
aufgeteilt und somit gezähmt oder zumindest gezügelt. Unter diesen Bedingun
gen führen selbst größere Regierungswechsel häufig keine grundlegenden Rich
tungswechsel der Staatstätigkeit herbei. Das erklärt, warum in Ländern mit star
ker konsensusdemokratischer Struktur, wie in der Schweiz, und in Staaten mit 
gemischter konsensus- und mehrheitsdemokratischer Institutionenordnung. wie 
in der Bundesrepublik Deutschland, radikale Kurswechsel nach rechts oder links 
sehr erschwert werden, selten sind oder gar nicht vorkommen. Das trägt auch zur 
Erklärung dafür bei, warum sich die sozial-liberale Koalition aus SPD und FDP in 
den 1970er Jahren mit ihrer "Politik der Inneren Reformen" ähnlich schwertat 
(Schmidt 1978) wie später die von Helmut Kohl geführte CDU/CSU
FDP-Regierung mit dem Programm einer konservativ-liberalen "Wende" (Lehm
bruch 1989) und die erste rot-grüne Regierung Sehröder (Egle/Ostheim/Zohln
höfer 2003) ebenso wie die zweite (Egle/Zohlnhöfer 2006, Merkel u.a. 2006, Mer
ke! 2007). Allerdings schließen konsensusdemokratische Schranken die Fähigkeit 
zu Kurswechseln in der Regierungspolitik nicht aus. Auch das zeigt die Ge
schichte der Bundesrepublik Deutschland (Egle 2006). Soweit diese Kurswechsel 
aber Verfassungsänderungen oder zustirnrnungspflichtige Gesetze einschließen, 
erfordern sie indes die Bildung einer formellen oder informellen Großen Koaliti
on aus Bundestags- und Bundesratsmehrheit sowie aus Bundesregierung und der 
sie tragenden Parteien einerseits und der größten Oppositionspartei andererseits 
(Schmidt 2007). Spätestens an dieser Stelle erweist sich die Bundesrepublik 
Deutschland als ein "Staat der Großen Koalition" (ebd.: 458ff.)- auch in Zeiten, in 
denen die Bundesregierung von einer kleinen Koalition gelenkt wird. 
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Kapitel20 
Direktdemokratie 

Demokratietheorien 

"Government by the people" buchstabieren die modernen Demokratien nicht als 
"Regierung durch das Volk", sondern hauptsächlich als Regierung durch gewähl
te Vertreter des Volkes. Die Repräsentativdemokratie, die "Wahldemokratie", 
gibt in ihnen Ton und Takt an, nicht die unmittelbare Volksherrschaft, die "Ab
stimmungsdemokratie" (Kielmansegg 2006: 60). Das schließt den Einbau direkt
demokratischer Institutionen nicht aus. Offen ist aber, ob diese zum Zuge kom
men und - wenn ja -in welcher Form und in welchem Umfang. Auch in dieser 
Hinsicht unterscheiden sich die Demokratien der Gegenwart. Die Bandbreite 
reicht von der "Referendumsdemokratie" (Nef 1988) der Schweiz bis zu Verfas
sungen, in denen die Direktdemokratie keine Rolle spielt. 

20.1 Direktdemokratie in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den Ländern, in denen auf gesamt
staatlicher Ebene das repräsentativdemokratische Element stark und die Direkt
demokratie schwach ist. Auf Bundesebene ist nach derzeitiger Verfassungslage 
eine Volksabstimmung nur im Fall der Neugliederung des Bundesgebietes vor
gesehen, auch wenn das Grundgesetz ein größeres Maß Direktdemokratie nicht 
ausschließt (Dreier 2006: 84). Der Grundgesetzartikel 146, der die Option einer 
neuen Verfassun~ die vom deutschen Volk beschlossen wird, nennt, wird im 
Schrifttum mittlerweile überwiegend als eine Bestimmung angesehen, die mit der 
deutschen Einheit "funktions-und gegenstandslos" (Roellecke 1991: 660) gewor
den ist. Im Schrifttum wird bisweilen eine weitere potenziell direktdemokratische 
Institution auf Bundesebene genannt. Das Kollektivpetitionsrecht nach Artikel17 
des Grundgesetzes zählen manche als schwache Variante einer Volksinitiative 
(Kriele 1992: 12). Überdies gibt es in der Verfassungswirklichkeit Deutschlands, 
wie in anderen Demokratien, "plebiszitäre Mechanismen neuer Art" (Niclauß 
1992: 14). Zu ihnen gehört eine Bundestagswahl, die zum Personalplebiszit über 
die Kanzlerkandidaten stilisiert wird. Hierin haben scharfsichtige Beobachter 
schon früh das Äquivalent einer "unmittelbaren Volkswahl des Bundeskanzlers" 
gesehen (Kirchheimer 1960: 1103). 

Im Unterschied zur Bundesebene sind direktdemokratische Institutionen in 
den Verfassungen der deutschen Bundesländer viel wichtiger (Weixner 2002, 
Kost 2005, Magi:n/EderN atter 2008) - wenngleich so mancher Souverän ob der 
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mannigfachen Hürden für unmittelbare Volksherrschaft am Ende des Tages er
nüchtert sein mag (Kampwirth 2003). Die Verfassungen der deutschen Bundes
länder sehen vor allem zwei direktdemokratische Formen vor: Initiativrechte 
sowie Volksabstimmungen über näher eingegrenzte Gesetzesvorlagen (Schiller 
2007). Die Landesverfassung von Baden-Württemberg beispielsweise kennt das 
Initiativrecht auf Einbringung einer Gesetzesvorlage (Volksbegehren nach Art. 
59) und die Volksabstimmung über diese Vorlage, wenn der Landtag der Geset
zesvorlage nicht unverändert zustimmt (Art. 60). Ferner sieht ihr Artikel43 Abs. 
2 die vor~eitige Landtagsauflösung aufgrund einer Volksabstimmung vor: Der 
Landt~g 1st vor dem Ablauf der Wahlperiode aufgelöst, "wenn die Auflösung 
von emem Sechstel der Wahlberechtigten verlangt wird und bei einer binnen 
sechs Wochen vorzunehmenden Volksabstimmung die Mehrheit der Wahlbe
rechtigten diesem Verlangen beitritt" (Art. 43). Auch die Bayerische Landesver
f~ssung enthält ein Volksbegehren und einen Volksentscheid über die Schaffung 
emes Gesetzes (Art. 74), und nach Art. 18 Abs. 3 kann auf Antrag von einer Milli
on wahlberechtigter Staatsbürger der Landtag abberufen werden. Volksentschei
de über den Staatshaushalt sind allerdings untersagt (Art. 73). Volksbegehren 
und Volksentscheid ü~~r Geset7.-esentwürfe kennt auch die Verfassung des Lan
des Hessen (Art. 124}. Ahnlieh wie in Bayern sind Haushaltsplan, Abgabengeset
ze oder Besoldungsfragen von direktdemokratischen Abstimmungen ausge
schlossen. Der Artikel 68 der nordrhein-westfälischen Verfassung, der Volksbe
gehren tmd Volksentscheid über Erlass, Änderung oder Aufhebung von Gesetzen 
rege!~ sieht ebenfalls eine direktdemokratische Bürgerbeteiligung vor. 

Ahnliehe Bestimmungen finden sich in den Verfassungen fast aller anderen 
Bundesländer (Kost 2005, 2008). Wie die politischen Eliten in Ostdeutschland, so 
betonen auch die Verfassungen der neuen Bundesländer die direktdemokrati
schen Strukturen sogar stärker als die der meisten alten Bundesländer (Bürklin 
u.a. 1997: 398ff.). Die 1990er Jahre standen in Deutschland insoweit tatsächlich im 
Zeichen der "Expansion der Direktdemokratie" (Scarrow 1997: 451). So regeln in 
der Verfassung des Landes Brandenburg die Artikel 76 bis 78 die Volksinitiative, 
das Volksbegehren und den Volksentscheid. Diese Rechtsinstitutionen finden 
sich auch in den Verfassungen von Mecklenburg-Vorpommern (Art. 59 und 60), 
Sachsen (Art. 71 und 72), Sachsen-Anhalt (Art. 80 und 81) und Thüringen (Art. 81 
und 82) sowie seit Mitte der 1990er Jahre in der Verfassung von Berlin (Art. 62 
und 63). 

Auf kommunaler Ebene ist die unmittelbare Bürgerbeteiligung noch weiter 
verbreitet als auf Landesebene, vor allem seit dem Siegeszug direktdemokrati
scher Entscheidungsrechte in Gestalt kommunaler Referenden ebenso wie als 
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Direkt- oder Urwahl des Bürgermeisters und des Landrats (Schiller/Mittendorf 
2002, Kost 2006). Besonders weit ausgebaut wurde die lokale Direktdemokratie in 
Bayern und in Baden-Württemberg. Unmittelbare Bürgerpartizipation über die 
Direktwahl des Ersten Bürgermeisters ist in der Süddeutschen Ratsverfassung 
vorgesehen. Gestärkt wird das direktdemokratische Element in Baden-Württem
berg durch das Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid, diebeidein d:~ Kom
munalverfassung des Landes verankert sind. Beide Regeln gelten im Ubrigen 
auch in Hessen. 

Warum spielt die Direktdemokratie in Deutschland auf Bundesebene keine 
größere Rolle? Unverträglichkeiten zwischen der Direktdemokratie und der auf 
"Verfassungssouveränität" (Abromeit 1995) geeichten Staatsstruktur der Bundes
republik sind hierfür mitverantwortlich (Kielmansegg 2006). Doch ohne den 
Niedergang der Weimarer Republik, die Negativbewertung ihrer direktdemokra
tischen Komponenten und den Aufstieg des Nationalsozialismus mitsamt seiner 
Akklamationsmechanismen ist die Distanz des Grundgesetzes zur Direktdemo
kratie nicht zu verstehen (Schwieger 2005). Im Grundgesetz schrieben die Verfas
sungsgeber Sicherungen gegen potenzielle Destabilisierungen nach Art des Nie
dergangs der Weimarer Republik fest: Sie schwächten das Amt des Bundespräsi
denten, sie stärkten das des Regierungschefs, richteten das konstruktive Miss
trauensvotum ein und verzichteten auf alles, was eine plebiszitäre Führerdemo
kratie im Weber'schen Sinne einschließlich direktdemokratischer Arrangements 
hätte fördern können. Das sollte die Bundesrepublik zugleich vom autoritären 
Staat abgrenzen, in dem mitunter der Volksentscheid als genuiner "Souveräni
tätsakt" (Schmitt 1927: 47) Mnd die Akklamation als urdemokratische Äußerung 
gewertet wurden (Adam 1992: 79). Für die repräsentativdemokratische Verfas
sung der Bundesrepublik sprach zudem die mittlerweile allerdings revisionsbe
dürftige Auffassung, die direktdemokratischen Institutionen seien mitursächlich 
für den Zusammenbruch der Weimarer Republik gewesen (Schiffers 1996). Als 
besonders destabilisierend galt die Kombination von Volkswahl des Reichspräsi
denten, präsidialem Parlamentsauflösungsrecht, präsidialer Befugnis zur Ernen
nung und Entlassung des Reichskanzlers sowie von Volksentscheid und Volks
begehren. Bekräftigt wurde diese Auffassung durch die drei Volksabstimmun
gen, die im NS-Staat auf der Grundlage des "Gesetzes über Volksabstimmung" 
vom 14.7.1933 zwecks Mobilisierung und Akklamation stattfanden: die Volksbe
fragung über den Austritt aus dem Völkerbund am 12.11.1933, nach Hindenburgs 
Tod die Volksabstimmung vom 19.8.1934 über die Zusammenführung des Amtes 
des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers in der Person Adolf Hitlers und 
die Volksabstimmung vom 10.4.1938 über die "Wiedervereinigung Österreichs 
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mit dem Deutschen Reich" (Schwieger 2005: 202ff.). Von solchen plebiszitären 
Elementen wollten die Verfassungsgeber das Grundgesetz freihalten. Darin be
stärkte sie später der manipulative Einsatz von Volksabstimmungen in der Deut
schen Demokratischen Republik, so im Falle der Plebiszite über den Volkskon
gress (1949), die Remilitarisierung (1951), den Friedensvertrag (1954) und über 
die Annahme der neuen DDR-Verfassung im Jahr 1968 (Samples 1998: 35f.). 

20.2 Direktdemokratie im internationalen Vergleich 

Mit der schwachen Direktdemokratie auf zentralstaatlicher Ebene ist Deutsch
land nicht allein (Batt 2006a, Kost 2008). An seiner Seite stehen Staaten mit nahe
zu exklusiv repräsentativdemokratischer Verfassung, wie Indien, Israel, Japan 
und bis 1999 die Niederlande, ferner kleinere Mehrheitsdemokratien wie Costa 
Rica und - hinsichtlich der Ebene des Bundes - Kanada und die USA (Kaufmann/ 
Büchi/Braun 2006). Allerdings ist die unmittelbare Bürgerbeteiligung in den USA 
in den meisten Gemeinden und in 27 von insgesamt 51 Bundesstaaten weit aus
gebaut (Moeckli 2007). 

In einer zweiten Staatengruppe spielt die unmittelbare Demokratie auf nati
onaler Ebene jedoch eine beträchtliche Rolle (LeDuc/Svensson 2002). Zu ihr gehö
ren seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts - geordnet nach der Häufigkeit 
der nationalen Volksabstimmungen- vor allem Italien, Irland und Neuseeland, 
Australien und Dänemark. Italiens Verfassung beispielsweise enthält ein fakul
tatives Referendum für Gesetzgebung und Verfassungsänderungen sowie die 
Gesetzesinitiative. Diese ist allerdings nur für die - partielle oder vollständige -
Aufhebung eines geltenden Gesetzes bestimmt. Einschränkungen gelten auch in 
anderer Hinsicht. Die direktdemokratischen Einrichtungen sind in der Regel 
Initiativ- oder Konsultativverfahren ohne Verbindlichkeit oder bestehen aus dem 
Recht eines Verfassungsorgans, das Volk zur Beschlussfassung anzurufen. Doch 
damit wird die Stimmbürgerschaft nicht notwendig zum Souverän, sondern oft 
nur "zu einer Figur im politischen Schachspiel der Akteure der repräsentativen 
Demokratie" (Kielmansegg 1996: 3). Das deutet darauf hin, dass auch in den 
Ländern mit höherer Frequenz der Volksabstimmungen der repräsentativdemo
kratische Entscheidungsmodus Vorrang vor dem direktdemokratischen hat. 

Unangefochtener Spitzenreiter der Direktdemokratie in der Gegenwart ist 
die Schweiz. Kein anderes Land bietet seinen Staatsbürgern so viele Beteiligungs
gelegenheiten wie die Eidgenossenschaft (Kaufmann/Büchi/Braun 2006). Dort ist 
die Direktdemokratie sehr weit ausgebaut (Vatter 2007). Wie groß der Abstand 
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zwischen der Direktdemokratie in der Schweiz und in anderen modernen Demo
kratien ist, zeigt allein die Zahl nationaler Referenda beispielsweise von 1945 bis 
ins frühe 21. Jahrhundert. In der Schweiz wurden in dieser Periode 390 nationale 
Volksabstimmungen abgehalten (1945-2006), und vor 1945 waren es mit 137 Ab
stimmungen mehr als die Hälfte aller Volksbeschlüsse in den heutzutage etablier
ten Demokratien (Tabelle 9). Mit weitem Abstand liegt Italien - gemessen am 
Zeitraum seit 1945 an zweiter Stelle (63), gefolgt von Irland und Neuseeland (je 
28), Australien (26), Dänemark (16) und Frankreich einschließlich der IV. Repu
blik (14). Spanien und Schweden mit je fünf Volksabstimmungen sowie Griechen
land mit vier Referenda nehmen die nächsten Plätze ein - vor Ländern, in denen 
seit 1945 ein Referendum oder zwei nationale Volksabstimmungen abgehalten 
worden sind (Belgien, Finnland, Großbritannien, Kanada, Niederlande, Norwe
gen, Österreich und Portugal). Hieran schließt sich die Gruppe der Staaten mit 
maximaler Repräsentativ- und fehlender Direktdemokratie auf zentralstaatlicher 
Ebene an (Tabelle 9). 

Die Binnengruppenvariation ist ebenfalls beachtlich: In den Ländern mit 
nennenswerter Direktdemokratie beispielsweise variieren Form und Reichweite 
der unmittelbaren Demokratie (Kaufmann/Büchi{Braun 2006: 241ff.). Die Volks
abstimmung kann von unten, durch die Stimmberechtigten ausgelöst werden, 
wie bei der Volksinitiative, oder von oben, durch gewählte Volksvertreter oder 
durch Regierungen. Auch kann sie automatisch erfolgen, wie im Falle eines obli
gatorischen Referendums, oder fakultativ. Ferner variiert der Referendumstyp. 
Zustimmung des Volkes zu einem Beschluss des Parlaments ist eine Variante 
{"Zustimmungsreferendum"), das "Entscheidungsreferendum" eine zweite Oung 
2001: 87): In diesem Falle entscheidet das Volk anstelle des Parlaments. Zudem 
sind Unterscheidungen nach Breite und Tiefe der direktdemokratisch zu ent
scheidenden Materien und nach einfacher bzw. qualifizierter Abstimmung erfor
derlich Oung 2001: 241ff.). 

Wird das Volk häufig zur Urne gerufen, wie in der Schweiz, stimmt es teils 
über Wichtiges, teils über weniger Wichtiges ab. Hingegen wird in Staaten, in 
denen Volksabstimmungen seltener abgehalten werden, oft über brisante Ange
legenheiten entschieden (LeDuc 2003). In Italien beispielsweise urteilte der De
mos über heftig umstrittene Themen wie Scheidungsrecht, Abtreibung, Parteien
finanzierung und Kernenergiepolitik Scheidungsrecht und Abtreibung waren 
auch in Irland Themen nationaler Volksabstimmungen (1983, 1986, 1992, 1995 
und 2002). Über den Ausstieg aus der Kernenergie stimmten 1980 die Schweden 
ab, und Spaniens Wähler beschlossen 1986 die Mitgliedschaft des Landes in der 
NATO. Über die Beendigung des Algerienkrieges wurde in Frankreich 1960 im 
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Plebiszit entschieden. Nicht zuletzt standen auch die Mitgliedschaft in der Euro
päischen Staatengemeinschaft und die Modalitäten der Europäischen Integration 
im Mittelpunkt von Volksabstimmungen, so in Norwegen (wo in den 1970er 
Jahren und erneut 1994 eine Mehrheit gegen einen Antrag auf EG- bzw. 
EU-Mitgliedschaft votierte), Großbritannien, Dänemark (wo die später korrigierte 
Ablehnung des Vertrages von Maastricht im Juni 1992 für großes Aufsehen sorg
te), in Frankreich, dessen Bürger im September 1992 ebenfalls zur Abstimmung 
über den Maastrichter Vertrag gerufen wurden und ihn mit knapper Mehrheit 
befürworteten, sowie in Finnland, Österreich und Schweden 1994, wo die Ab
stimmung im Sinne der EU positiv ausging, oder in Frankreich und den Nieder
landen, wo 2005 gegen die Europäische Verfassung gestimmt wurde. 

Tabelle 9: Nationale Referenda und Volksinitiativen in etablierten Demokratien 
vor und nach 1945 

land vor 1945 1945-1969 1970-2 1945·2006 
Australien 21 I 7 19 26 
Belgien 0 1 0 1 
Bundesrepublik Deutschland 6 0 0 0 
Dänemark 3 8 8 16 
Finnland 1 0 1 1 
Frankreich 14 9 5 14 
Griechenland 3 2 2 4 
Großbritannien 0 0 1 1 
Indien 0 0 0 0 
Irland 1 3 25 28 
Israel 0 0 0 0 
Italien 2 1 62 63 
Japan 0 0 0 0 
Kanada 2 0 1 1 
Neuseeland 17 13 15 28 
Niederlande 2 0 1 1 
Norwegen 4 0 = 2 2 
Österreich 1 0 2 2 
Portugal 1 0 2 2 
Schweden 1 2 3 5 

~ 
137 81 309 390 
3 2 4 6 

0 0 0 0 
I Total 219 129 462 591 

Anmerkung: Berücksichtigt wurden alle seit 1950 durchgängig demokratisch verfassten 
Länder (gemessen an den Demokratie-Autokratieskalen von Marshall/Jaggers 2004), ferner 
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Indien sowie Griechenland, Portugal und Spanien seit der Demokratisierung Mitte der 
1970er Jahre. Quellen: Butler/Ranney 1994: 266ff. (Appendix A), Research Centre on Direct 
Democracy, Universite C:.eneve (http://c2d.unige.ch vom 9.7.2007), ergänzend: Müller, Beat: 
Suchmaschine für Direkte Demokratie (http://www.sudd.ch, Zugriff am 9.7.2007). 
Zeile Bundesrepublik Deutschland: Zahlen vor 1949 beziehen sich auf das Deutsche Reich. 

20.3 Instrumente und Leistungsprofile der Schweizer Referendumsdemokratie 

Besonders bedenkenswert sind die direktdemokratischen Einrichtungen der 
Schweiz. Die unmittelbare Demokratie ist heutzutage in den größeren Staaten 
nirgendwo weiter ausgebaut als in der Eidgenossenschaft (Fossedal 2002). Wer 
Urteile über die Direktdemokratie im Kontext eines wohlhabenden Landes mit 
langer demokratischer Tradition an der Praxis überprüfen will, kann die Schweiz 
als ein Quasi-Experiment betrachten. Allein auf der Bundesebene stehen dem 
Volk vier direktdemokratische Instrumente zur Verfügung. 

Die erste direktdemokratische Waffe des Schweizer Demos ist das fakultati
ve Gesetzesreferendum gemäß Artikel141 der Bundesverfassung. Es wurde 1874 
eingeführt, ist das älteste direktdemokratische Instrument auf Bundesebene und 
wurde in rund sieben Prozent aller möglichen Fälle genutzt (Trechse11999: 588). 
Auf Verlangen von 50.000 Stimmberechtigten (bis 1977 30.000) oder acht Kanto
nen werden dem Volk Bundesgesetze zur Abstimmung unterbreitet oder als 
dringlich erklärte Bundesgesetze, deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt, oder 
Bundesbeschlüsse, soweit Verfassung oder Gesetz dies vorsehen, oder bestimmte 
völkerrechtliche Verträge, insbesondere Verträge zum Beitritt zu einer internatio
nalen Organisation und Verträge, die unbefristet und unkündbar sind. Beschlos
sen wird durch das "Volksmehr", also die Abstimmendenmehrheit Das fakulta
tive Referendum zwingt den Gesetzgeber, referendumsfeste Gesetze zu zimmern. 
Das aber ist das Einfallstor für den Formwandel des politischen Systems hin zu 
einer Konkordanzdemokratie, von dem weiter unten berichtet wird. 

Das zweite direktdemokratische Hauptinstrument ist die 1891 eingeführte 
Volksinitiative auf Teilrevision der Bundesverfassung nach Artikel139 (neu) der 
Bundesverfassung das bislang in der Schweiz am häufigsten verwendete Werk
zeug der Direktdemokratie. Die Volksinitiative setzt den Vorschlag von 100.000 
Stimmberechtigten voraus {bis 1977 50.000). Mit der Volksinitiative kann das 
Volk dem Parlament und der Regierung eine allgemeine Anregung oder einen 
ausgearbeiteten Entwurf vorgeben und hiermit beide zur Vorlage eines Gesetzes 
oder eines Gegenantrages zwingen. Die Volksinitiative ist das Instrument der 
vorgreifenden Kontrolle des Gesetzgebers durch das stimmberechtigte Volk. Im 
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Unterschied zur weiter unten erläuterten Volksinitiative auf Totalrevision stim
men in diesem Fall laut Bundesverfassung "Volk und Stände" ab: Beschlüsse 
erfordern die Zustimmung der Mehrheit der Abstimmenden und der Mehrheit 
der Kantone, wobei das Ergebnis der Volksabstimmung im Kanton als dessen 
Standesstimme gilt. Dabei haben die Kantone Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, 
Basel-Landschaft, Appenzell-Ausserrhoden und Appenzell-Innerrhoden jeweils 
nur eine halbe Kantonsstimme (Artikel1421V der Bundesverfassung). 

Das obligatorische Verfassungs- und Staatsvertragsreferendum gemäß Arti
kel 140 der Bundesverfassung ist die dritte direktdemokratische Waffe des 
Stimmvolkes. Es ermöglicht dem Volk durch "Volks"- und "Ständemehr" die 
nachträgliche Kontrolle des Verfassungsgebers und der Regierung. Es sieht Ab
stimmungen in folgenden Fällen vor: Änderung der Bundesverfassung, Beitritt 
zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemein
schaften und dringlich erklärte Bundesgesetze, die keine Verfassungsgrundlage 
haben und deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt. 

Das vierte Hauptinstrument des Stimmvolkes ist die Volksinitiative auf To
talrevision der Bundesverfassung. Sie erfordert den Vorschlag von 100.000 
Stimmberechtigten und sieht die Abstimmung durch das Stimmvolk vor, und 
zwar ohne Beteiligung der Stände. Ihre Grundlage ist der Artikel 138 der Bun
desverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Bisher wurde die Volks
initiative auf Totalrevision nur einmal-1935 angestrengt, und zwar erfolglos. 

Die bisweilen angestrebte Gesetzesinitiative auf Bundesebene wurde in der 
Eidgenossenschaft bislang ebenso wenig verwirklicht wie das Finanzreferendum 
auf Bundesebene. Allerdings stehen den Schweizer Bürgern in den Kantonen und 
Gemeinden weitere direktdemokratische Beteiligungsformen offen (Vatter 2002). 
In den Kantonen und den Gemeinden sind die direktdemokratischen Einrichtun
gen sogar noch weiter ausgebaut als auf der Bundesebene (Vatter 2007: 78ff.). 
Denn in den Kantonen und Gemeinden kommen- im Unterschied zum Bund
auch die Gesetzesinitiative und das Finanzreferendum zum Zuge (Bützer 2007). 
So hat beispielsweise die Mehrzahl der Kantone die Beschlüsse über öffentliche 
Ausgaben, die einen bestimmten Betrag übersteigen, dem obligatorischen Refe
rendum unterworfen. In den übrigen Kantonen greift zumindest das fakultative 
Finanzreferendum. Die meisten Kantonsverfassungen schreiben zudem ein Refe
rendum über den Abschluss eines interkantonalen Vertrages vor. Hinzu kommen 
Abstimmungen in den Gemeinden und der Volksentscheid über Steuervorlagen. 
Sie sind dafür mitverantwortlich, dass die Steuerbelastung in der Schweiz von 
Kanton zu Kanton und von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ist. 
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Welche Erfahrungen wurden mit der Schweizer Direktdemokratie gemacht? 
Schumpeter hatte sie noch als eine kuriose, kaum verallgemeinerbare Annähe
rung an die klassische, nach seiner Sicht überholte Demokratiedefinition einge
stuft. Was sollte von einer Welt verallgemeinerbar sein, die nur aus Bauern, Ho
tels, Banken und ansonsten aus simplen politischen Entscheidungslagen bestehe, 
so Schumpeter (1996: 267)? Doch Schumpeter irrte. Die Schweizer Direktdemo
kratie lässt verallgemeinerbare Lehren zu - wobei diese ungünstiger als das sind, 
was die Protagonisten der unmittelbaren Demokratie erhoffen, aber besser als 
das, was ihre Kritiker befürchten (Kriesi 2008). Fünfzehn dieser Lehren verdienen 
besondere Beachtung. 

1. Die Direktdemokratie nach Schweizer Art vergrößert das Angebot an politi
schen Beteiligungsmöglichkeiten in großem Umfang. Sie sorgt für eine "volle 
Demokratie", nicht nur für eine "Teilzeitdemokratie" (Beedham 1996, Überset
zung d. Verfassers). Wer in politischer Beteiligung einen Wert an sich sieht und 
hofft, dass die meisten Bürger gleicher Meinung sind, wird in der Schweiz fün
dig. Allerdings ist dem Wein ein Wermutstropfen beizumischen: Das direktde
mokratische Beteiligungsangebot wird vom Stimmvolk angenommen und weit
hin als unhintergehbare Errungenschaft gewertet. Die Abstimmungsbeteiligung 
allerdings fällt niedriger aus. Sie pendelt mittlerweile im Durchschnitt zwischen 
35 und 45 Prozent - auf etwas niedrigerem Stand als früher - und erreicht nur bei 
besonders aufwühlenden Themen höhere Werte. 
2. Die Schweizer Direktdemokratie zeigt, dass die weit ausgebauten Partizipati
onsrechte und ihre Nutzung verträglich sind mit politischer Stabilität, sozialer 
Kohäsion und hoher wirtschaftlicher Leistungskraft. Die Vereinbarkeit von Betei
ligung, Stabilität, Kohäsion und Leistung relativiert die verbreitete These, dass 
der vollen Demokratie ein beträchtliches Zerstörungspotenzial eigen sei. 
3. Nicht wenige Kritiker sehen in der Direktdemokratie ein "Fest für Demago
gen" (Stürmer 2000). Das ist nicht ausgeschlossen. Doch ist die Direktdemokratie 
auch ein Fest für beteiligungsinteressierte und politisch kompetente Staatsbürger 
(Bryan 2004). Nicht zu vergessen ist der wachsende Anteil kompetenter Bürger 
infolge intensiver Willensbildung, besserer Information und höherer formaler 
Bildung. Dieser Anteil wird in der Schweiz mittlerweile auf rund 60 Prozent 
geschätzt (Kriesi 2005). Zudem sind die Volksabstimmungen ein politisches und 
gesellschaftliches Ereignis, ja bei großen Abstimmungsthemen ein Erlebnis aller
ersten Ranges - ein nicht zu unterschätzender V orteil in einer Gesellschaft, die 
nach Erlebnissen hungert. 
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4. Auch im Hinblick auf Identitätsfragen und Zufriedenheit kann sich die 
Schweizer Direktdemokratie sehen lassen. Im Großen und Ganzen befestigt die 
Direktdemokratie die kollektive Identität. Überdies sorgt sie insgesamt für be

trächtliche politische Zufriedenheit der Schweizer Bürger, nicht zuletzt wohl 
dadurch, dass die vielen direktdemokratischen Gelegenheiten, einem Sicher
heitsventil gleich, aufgestauten Druck rasch und zuverlässig ableiten können -
vorausgesetzt, die Spaltung zwischen Gewinnern und Verlierern von Abstim
mungen verfestigt sich nicht dauerhaft. Dann würde die Direktdemokratie zu 
einem Instrument der Spaltung der Gesellschaft werden. 
5. Zudem wirkt die Direktdemokratie in einer Weise, die liberale Beobachter 
begrüßen und Staatsinterventionisten beargwöhnen: Sie bremst die Staatstätig
keit in sachlicher und zeitlicher Hinsicht (Obinger 1998) nicht nur bei Ausbaure
formen, sondern auch beispielsweise beim Um- und Rückbau der Sozialpolitik 
(Freitag!Wagschal 2007). Weil sie dem Bürger die Kosten öffentlicher Entschei
dungen klarer vor Augen führt, ist die Neigung zu etatistischen Lösungen, die 
meist hohe Steuern oder Sozialabgaben erfordern, geringer als in den meisten 
Repräsentativdemokratien (Eichenberger 1999). Das legt dem Gesetzgeber steuer
und ausgabenpolitische Daumenschrauben an und verschafft den Bürgern mehr 
Spielraum, verlangt von ihnen aber auch, die Daseinsvorsorge in größerem Um
fang selber zu meistem und nicht an den Staat zu delegieren. Insgesamt verlang
samte die Direktdemokratie den Auf- und Ausbau des Sozialstaates. Sie ist mit
ursächlich dafür, dass die Schweizer Sozialpolitik später als anderswo in Westeu
ropa ausgebaut wurde (Obinger 1998, Wagschal/Obinger 2000), und sie trägt 
auch zur konservativen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs bei (Gindulis 
2003). 
6. Allerdings sind der Brems-, der Verzögerungs- oder gar der Blockierungseffekt 
der Direktdemokratie für Staatseingriffe zweiwertig. Die Direktdemokratie kann 
auf diesem Weg Wachstumskräfte stärken (Freitag/Vatter 2000). Auch trägt sie 
ihr Scherflein dazu bei, dass modische ausländische Neuerungen in der Schweiz 
oft nur mit beträchtlicher Verzögerung eingeführt oder gar nicht übernommen 
werden. Deshalb werden mögliche Fehler erst später oder in verminderter Form 
mitgemacht oder vermieden. Freilich bringt die verzögerte Diffusion das Risiko 
mit sich, potenziell Nutzen bringende Neuerungen zu spät aufzunehmen. Je nach 
politischer Vorliebe zählen zum Für und Wider dieser Auffassung die schwache 
Aufnahme keynesianischen Gedankenguts in der Schweizerischen Wirtschaftspo
litik, die lange Zeit zögerliche Haltung zur aktiven Arbeitsmarktpolitik, die Züge
lung der Steuer- und der Staatsausgabenpolitik und lange auch die Verzögerung 
der Sozialpolitik. Die Direktdemokratie kann aber auch in unerwünschte Rich-
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tungen wirken, beispielsweise wenn sie als zusätzliche Vetomacht ins Spiel 
kommt und die Kapazität zum Politikwechsel vermindert oder gar in einen .,Re
formstau" führt (Wittmann 2001). 
7. Manche Beobachter meinen fälschlicherweise, dass in der Schweizer Direktde
mokratie die politische Gleichheit besonders weit vorangekommen sei. In Wirk
lichkeit entpuppt sich die Schweiz jedoch als eine Demokratie mit besonders 
starker Beteiligung der Wähler mit höherem sozioökonomischem Status und 
breiterer sozialer Integration (Trechsell999: 564). Direktdemokratie ist in beson
derem Maße eben auch ein Fest für beteiligungswillige, -geschulte und -freudige 
Bürger (siehe Kapitel16). 
8. Ernüchternd für Demokratisierer ist auch die bescheidene Qualität des demo
kratischen Diskurses. Der Diskurs ist nicht sonderlich elaboriert. Ferner erfolgt er 
hauptsächlich innerhalb der Sprachgruppen. Überwiegend nehmen an ihm nur 
die Eliten und die mittleren und oberen Schichten der Stimmberechtigten teil. 
Eine Aussprache zwischen den verschiedenen Sprachgruppen der Schweiz hin
gegen findet kaum statt. Zur Erläuterung ist hinzuzufügen, dass sich nur ein Teil 
der Schweizer untereinander verständigen kann. Einsprachig sind 65 Prozent der 
Deutsch-Schweizer, 43 Prozent der Romands, 27 Prozent der Tessiner und 20 
Prozent der Rätoromanen. Und laut einer Umfrage aus dem Jahre 1994 sprechen 
von den Deutsch-Schweizern nur 26 Prozent Französisch und 25 Prozent Eng
lisch, nur 30 Prozent der Tessiner sprechen Deutsch und 34 Prozent Französisch, 
und nur 20 Prozent der Romands beherrschen Deutsch und 60 Prozent Englisch 
(Bundesamt für Statistik 1996: 356; Kriesi u.a. 1996: 15, 84f.). Die öffentliche Aus
sprache in der Schweiz erfolgt demnach größtenteils nur in den Sprachgruppen. 
Allerdings- und das ist laut Theorie der Konkordanzdemokratie entscheidend 
(siehe KapitellS) wird diese Segmentierung durch die sprachsegmentübergrei
fende Kommunikation und Kooperation der Eliten überbrückt. 
9. Wenig erbaulich für die Fürsprecher der Direktdemokratie ist auch der Befund, 
wonach deren Schweizer Variante an einem Diskriminierungsproblem laboriert. 
Gewiss: Gewinner und Verlierer sind je nach Volksabstimmung verschieden. 
Doch bei etlichen wichtigen Entscheidungen, beispielsweise über die Europapoli
tik, spaltet der ,Röstigraben' das Land die Spaltung zwischen der deutsch- und 
der französischsprachigen Schweiz. Die französischsprachige Schweiz drängt 
mehrheitlich auf Beitritt zur Europäischen Union, die deutschsprachige Schweiz 
hingegen ist bislang mehrheitlich dagegen. Die Spaltung geht tief und hat im 
französischsprachigen Teil der Eidgenossenschaft mitunter den Ruf nach Sezessi
on laut werden lassen. Hohe Reformhürden verstärken das Diskriminierungs
problem. Bei Abstimmungen, die neben dem 11Volksmehr" das "Ständemehr" 
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erfordern, also die Mehrheit der Abstimmenden und die Zustimmung der Mehr
heit der Kantone, können kleine Wählergruppen in den bevölkerungsschwachen 
deutschsprachigen Kantonen weitreichende Reformen gesamtstaatlicher Art 
blockieren. 

10. Damit hängt ein weiteres Problem zusammen. Die Direktdemokratie verhin
dert eine kohärente Politik. So behaupten es ihre Kritiker, weil die Direktdemo
kratie wandernde Mehrheiten wahrscheinlich macht. Tatsächlich kann mit einer 
Politik aus einem Guss nicht gerechnet werden, wenn die Referenda und Volks
initiativen jeweils von unterschiedlich zusammengesetzten Bündnissen gewon
nen werden, zum Beispiel von einer Koalition, die lieber A als B hätte, sodann 
von einer Allianz, die B vor C haben will, und anschließend von einer Mehrheit, 
die C gegenüber A favorisiert. Doch hiermit entstehen wandernde, völlig instabi
le Mehrheiten, weil jeder Sieger bei der nächsten Abstimmung überstimmt wird 
(siehe KapitellS). 

11. Ferner ist die Referendumsfestigkeit zu bedenken. Vor allem das fakultative 
Gesetzesreferendum fördert den Auf- und Ausbau der Konkordanzdemokratie. 
Diesen Mechanismus hat Leonhard Neidhart, ein Schweizer Politikwissenschaft
ler, aufgedeckt (1970, 1988): Weil organisations-und konfliktfähige Gruppen ein 
Gesetz mit dem fakultativen Referendum belangen können, wird der Gesetzgeber 
die Referendumsdrohung im ureigenen Interesse ernst nehmen und bestrebt sein, 
referendumsfähige Gruppen frühzeitig zu kooptieren - beispielsweise durch 
Aufnahme in die Regierung, Einbindung in die Willensbildung oder anderweiti
ge Berücksichtigung von Forderungen der einflussreichsten Gruppen. Das aber 
stärkt eine Demokratieform, die eher hinter verschlossenen als offenen Türen 
praktiziert wird. Die Volksinitiative hingegen wirkt anders: Sie kann Innovatio
nen anstoßen. Sie kann allerdings auch die beteiligten Initiativgruppen zur Ko
operation zwingen und mitunter mit Bürokratisierung überziehen. 
12. Ein beträchtlicher Anteil der Volksabstimmungen in der Schweiz fällt nicht 
regierungskritisch aus, sondern regierungsfreundlich. Das "behördendesavouie
rende Abstimmungsverhalten" (Trechsel 1999: 577) nimmt sogar ab. Auch das 
wird die Beobachter enttäuschen, die von der Direktdemokratie vor allem mehr 
Kontrolle der Regierenden erwarten. Und enttäuscht werden am Ende auch die
jenigen sein, die von der Direktdemokratie die Stärkung der Anliegen radikaler 
Parteien erwarten. In der Schweiz jedenfalls war das bislang meist nicht der Fall: 

Dort folgt das Volk im Großen und Ganzen den Abstimmungsparolen der Partei
en- jedoch mit charakteristischen Akzenten: Die größte Durchschlagskraft haben 
die Parolen der Mitte-Parteien, insbesondere der CVP und der FDP, und die der 
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Produzenteninteressen, vor allem die der Arbeitgeberverbände (Wagschal2007a: 

326f.). 
13. Die Wirkungen der Direktdemokratie sind je nach Instrument verschieden. 
Besonders wichtig ist der Unterschied zwischen Referendum und Volksinitiative. 
Mit Hilfe des Referendums können die Stimmberechtigten nach Abschluss des 
parlamentarischen Entscheidungsprozesses den Inhalt der Entscheidung angrei

fen. Das Referendum erhält hierdurch "den Charakter des Vetos", das "den 
Stimmbürgern die Möglichkeit gibt, die Durchsetzung eines Projekts, das ihnen 
nicht paßt, zu verhindern" (Kriesi 1991: 45). Das Referendum ermöglicht sachfra

genspezifische Opposition. Solche direktdemokratisch verwurzelte Opposition 
kann den Fortschritt hemmen, wie Max Weber meinte (1988a: 290), aber auch den 

Rückschritt. 
In eine andere Richtung wirkt die Volksinitiative. Sie unterwirft den Input 

des politischen Prozesses der Kontrolle des Stimmvolkes, nicht den Output. Mit 

der Volksinitiative können die Bürger der Politik Anstöße geben. Mit ihr können 

sie politische Probleme auf die Tagesordnung der etablierten Politik setzen. Somit 

kann das Volk die politische Führungsschicht zwingen, sich eines Themas anzu
nehmen. Mit der Volksinitiative erhält das Stimmvolk oder ein Teil desselben die 

Chance der letztendlichen Kontrolle der Tagesordnung. Damit kommt es dem 
Dahl'schen Ideal der Demokratie näher als andere Demokratietypen (Dahl1998). 

Obendrein erfordert die Initiative eine verbindliche Stellungnahme der Stimm

bürger, und dies sowie der Abstimmungskampf stärken die öffentliche Mei

nungsbildung. Ob die Volksinitiative die gewünschte Öffnung des politischen 

Systems herbeiführt und wie weit das erfolgt, wird unterschiedlich beurteilt. 
Kritiker beklagen hohe Zugangsbarrieren zur Initiative. Die für das Sammeln von 

100.000 Unterschriften erforderlichen Ressourcen stellen die Organisations- und 

Finanzkraft der Initiatoren vor hohe Hürden. Groß ist auch der Organisations

und Finanzbedarf des Abstimmungskampfes. Häufig werden hierdurch organi

sationsmächtige und konfliktfähige Interessengruppen bevorteilt. 
Allerdings hat die Volksinitiative, ähnlich wie das Referendum, auch eine la

tente Integrationsfunktion. Wie ihre Wirkung auf die Schweizer Friedensbewe

gung verdeutlicht, zwingt die Volksinitiative die Opposition, die in der Regel or

ganisatorisch und ideologisch zersplittert ist, zur Bündelung ihrer Forderungen. 

Die Volksinitiative verlangt den Oppositionsgruppen Konzessionen ab. Zugleich 

bindet sie einen beachtlichen Teil der Kräfte der Opposition. Häufig schränkt sie 

hierdurch deren Handlungsrepertoire ein. Auch wird in diesem Prozess, so ins

besondere die These von Epple-Gass (1988), mitunter in die Opposition eine zent
ralistische und bürokratische Tendenz eingebaut. Insoweit ruft die Direktdemo-
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kratie bei manchen Kritikern zwiespältige Gefühle hervor. Sie erweitert die Betei
ligungsmöglichkeiten und wirkt zugleich "wie ein Schwamm" (Kriesi 1991: 47). 
Das politische System wird durch die Direktdemokratie zur Absorption unter
schiedlicher Forderungen geöffnet, nimmt diese Forderungen zuverlässig auf, ist 
aber nur begrenzt in der Lage, sie in konkrete Entscheidungen umzusetzen. 
14. Die Schweizer Referendumsdemokratie wirkt in zwei Richtungen: Sie wirkt 
integrativ - aufgrund größerer Mitsprache, hoher Mehrheitsschwellen und des 

hiermit gegebenen Minderheitenschutzes. Und sie wirkt konservativ-stabilisie
rend- sie sichert gegen weitergehende Staatseingriffe und Umverteilungen, wo
durch die Kantone vor dem Bund geschützt werden, die romanische Schweiz vor 
Majorisierung durch die deutschsprachigen Kantone und ältere Besitzstände vor 
Umverteilungsgelüsten (Neidhart 1970, 1988a: 51, 1992). In der Schweiz funktio

niert die Direktdemokratie demnach weithin nicht als "Prämie für Demagogen", 

sondern als Belohnung für Stabilisatoren, als Instrument des Minoritätenschutzes 
und als Werkzeug der Integration. Das gilt es abzuwägen mit der These, dass 
direktdemokratische Arrangements hinsichtlich der politischen Steuerung und 
der durch Politikoutput erzeugten Legitimität nur begrenzt tauglich sind. Direkt

demokratische Verfahren taugen in der Tat hauptsächlich nur "zur Legitimation 

einfacher Entscheidungen von großem verfassungspolitischem Gewicht" (Scharpf 

1998: 164), aber nicht als Instrumente zur Bewältigung von komplexen Proble
men. 

15. Nicht zu übersehen sind starke Effekte der Direktdemokratie auf die Macht

verteilung. Bleibt alles Übrige gleich, so lehrt der Schweizer Fall, wird eine starke 

Direktdemokratie voraussichtlich die Rolle des Parteiensystems und des Partei

enwettbewerbs dort erheblich schwächen, wo beide schon relativ schwach sind, 

und dort weiter stärken, wo beide schon stark sind. Die Direktdemokratie wird 
unter sonst gleichen Bedingungen zudem den Föderalismus unterhöhlen, sofern 

nicht - wie in der Schweiz - in oder zwischen den Gliedstaaten und zwischen 

den Gemeinden ebenfalls plebiszitäre Sicherungen gegen Eingriffe "von oben" 

oder "von unten" eingebaut sind. Bleibt alles Übrige gleich, wird die Direktde

mokratie den Parlamentarismus zurückdrängen und die unmittelbare politische 
Beteiligung stärken. Voraussichtlich erhöht die Direktdemokratie den Poli

tisierungsgrad. Ferner vergrößert sie mit großer Wahrscheinlichkeit die Zahl der 

Vetospieler und vermindert somit die Beweglichkeit der Politik gegenüber neuen 

Herausforderungen. Das gilt es ebenso zu berücksichtigen wie die höheren Kon
sensbildungs- und Entscheidungskosten. 



Demokratietheorien 

Insgesamt zeigt das Schweizer Beispiel, dass die Direktdemokratie die Mitwir
kungsgelegenheiten der Bürger weit über das in den meisten modernen Demo
kratien übliche Maß hinaus erweitert hat Die direktdemokratischen Instrumente 
in der Schweiz haben zudem die Integrationsfähigkeit des politischen Systems 
verbessert, zugleich die Kontrollchancen vergrößert, die Informationsbasis en.vei
tert, einige Gegengewichte gegen starke Interessenverbände geschaffen, die Bür
ger politisch relativ zufrieden gemacht und insgesamt maßgeblich zur Legitimität 
politischer Entscheidungen beigetragen (Eichenberger 1999). Kein geringes Ver
dienst! Auf der anderen Seite der Medaille steht die Verkomplizierung des politi
schen Entscheidungsprozesses. Die Direktdemokratie erzeugt hohe Konsensbil
dungskosten-in zeitlicher, sachlicher und sozialer Hinsicht. Ein Teil der Kosten 
besteht aus erschwerten und verlängerten Willensbildungs- und Entscheidungs
prozessen. Sie sind ein Grund der oftmals beklagten "helvetischen Verzögerung". 
Rasche politische Reaktionen der Regierungen sind selten. Bis zur Reifung des 
Konsenses verstreicht viel Zeit- sofern überhaupt Einvernehmen erzielt wird. 

20.4 Stärken und Schwächen der Direktdemokratie 

Die Direktdemokratie ist eine "Prämie für jeden Demagogen". Für diese These 
erhielt Theodor Heuss, der spätere erste Bundespräsident der Bundesrepublik 
Deutschland, viel Beifall, als er sie in den Beratungen im Parlamentarischen Rat 
vortrug (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 1993: 54). Sie 
findet auch heute noch Anklang (Stürmer 2000). Doch der Stand der empirischen 
Demokratieforschung lässt es nicht länger zu, direktdemokratische Verfahren 
rundweg als Instrumente demagogischer Werbung von Gefolgschaft und als 
Ursache politischer Destabilisierung zu werten (Freitag/Wagschal 2007). Gewiss 
können direktdemokratische Verfahren demagogenfreundlich wirken, der italie
nische Faschismus und Deutschlands Nationalsozialismus zeigen es, und Plebis
zite in "defekten Demokratien" stützen diese These. Doch mittlerweile betont die 
Forschung, allerdings mit Blick vor allem auf die wohlhabenden etablierten De
mokratien, allen voran die Schweiz, eher die strukturkonservierende und integ
rierende Funktion der Direktdemokratie als die der Akklamation. 

Deshalb sehen heutzutage viele in der Direktdemokratie eher ein "Heilmittel 
mit Nebenwirkungen" (Di Fabio 1998: 127) als eine Prämie für Volksverführer. 
Für die Direktdemokratie spricht im Besonderen, dass sie den Grundsatz des 
"government by the people", also Regierung durch das Volk, ernster nimmt als 
andere Demokratieformen (Jung/Knemeyer 2001). Auch kann sie bei fortgeschrit-
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tener Kommunikationstechnologie, wie dem Internet, das Verlangen nach ver
stärkter Beteiligung des Stimmvolkes besser verwirklichen als je zuvor (Budge 
2006). Zudem ist die Direktdemokratie nicht notwendigerweise instabiler als die 
Repräsentativdemokratie (ebd.). Manche lobpreisen die unmittelbare Demokratie 
sogar in höchsten Tönen: Sorgt sie nicht vorbildlich für verbesserte Responsivität, 
Versachlichung der Debatte, politische Bildung des Volkes und für flexibilisierte 
oder "einfach bessere Politik", so ihre Fürsprecher (Jung!Knemeyer 2001: 68), und 
sehen ihre Kritiker nicht grundlos schwarz (ebd.; 57ff.)? Auch ökonometrisch 
geschulte Wirtschaftswissenschaftler stufen die Direktdemokratie als "modern" 
erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig" ein, so Kirchgässner/Feld/Savioz 
(1999) und ähnlich Feld/Kirchgässner (2007), erneut mit Blick auf die Schweiz. 

Gleichwohl ist auch in der Direktdemokratie nicht alles Gold, was glänzt. 
Gegen die Auffassung, die Direktdemokratie wirke überwiegend progressiv, 
sprechen nicht nur die Schweizer Erfahrungen, sondern auch Befunde zur weit 
ausgebauten plebiszitären Demokratie im US-amerikanischen Bundesstaat Kali
fornien. Dort geraten die plebiszitären Verfahren vielfach zum Instrument eines 
anti-etatistischen Populismus. Nicht selten werden sie als Mittel zur "Ausgren
zung von Mißliebigen und der Abwehr staatlich vermittelter Sozialintegration" 
eingesetzt (Fijalkowski 1989: 12), beispielsweise durch Verweigerung vitaler öf
fentlicher Dienstleistungen an illegal Zugewanderte wie im November 1994 
(Dahl 1997e: 229). Überhaupt deckt jede vorurteilslose Analyse bedenkliche po
tenzielle Schwächen der Direktdemokratie auf. Wie erwähnt, ist sie ein scharfes 
mehrheitsdemokratisches Instrument mit entsprechendem Potenzial zur Ty
rannei der Mehrheit. Sie ist ferner anfällig für "passions" und "interests", für 
Leidenschaften und egoistische Interessen also, so wie das die Autoren der Fede
ralist Papers befürchtet hatten (siehe Kapitel4). Auch können in ihr Gruppen mit 
hoher Organisations- und Konfliktfähigkeit mindestens so viel Einfluss gewinnen 
wie in Repräsentativdemokratien (Wagschal 2007a). Zu den Betriebskosten der 
Direktdemokratie zählt sodann der Startvorteil, den sie den Partizipationswilli
gen und -fähigen verschafft. Das sind in der Regel besser informierte, vielfach 
lange ausgebildete, argumentationsversierte Bürger und oftmals eher die Haben
den als die Nichthabenden. Ferner hat die Direktdemokratie ambivalente Wir
kungen: Einerseits kann sie der Einbindung und der Beteiligung des Volkes die
nen, andererseits wird sie in dem Maße, in dem sie an Stärke zunimmt, das Par
lament als Institution und die Abgeordneten als Volksvertreter schwächen. 

Hinzu kommen fragliche Annahmen. Unterstellt die Direktdemokratie nicht, 
dass die große Mehrheit der Bürger klare Präferenzen zu den meisten Streitfragen 
hat, während viele Bürger in Wirklichkeit oftmals mehrere unklare Präferenzen, 
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obendrein oftmals abgeleitete, nicht-authentische haben- so eine Wortmeldung 
von Claus Offe auf der "Democratic Innovations" -Konferenz am Wissenschafts
zentrum Berlin für Sozialforschung (7.-9.2.2008)? Und facht die Direktdemokratie 
nicht neuen Streit an? Ein Beispiel: Dass die Direktdemokratie Reformen eher 
bremst als beschleunigt, so im Fall etwa des Fortgangs der europäischen Eini
gung (Wagschal 2007b), wird von Befürwortem rapider Integration beklagt, von 
ihren Gegnem aber begrüßt. Femer kann die Direktdemokratie, wie jede mehr
heitsdemokratische Abstimmung, Minoritäten unterdrücken, und zwar umso 
mehr, je weniger sie konstitutionell gezügelt ist. 

Wenig vermag die Direktdemokratie dagegen auszurichten, von begabten 
Demagogen oder politischen Untemehmem ausgenützt zu werden, ohne dass 
diese politisch zur Rechenschaft gezogen werden. Man kann zwar Parteien mit 
dem Stimmzettel bestrafen, basisdemokratische politische Unternehmer dagegen 
kaum (Offe 1998b: 86). Ein weiteres Argument wird der Direktdemokratie vor
gehalten. Sachreferenden begünstigten die Hervorkehrung des jeweils "schlech
teren Ich" des Bürgers, weil sie, ex ante wie ex post, "von diskursiven Anforde
rungen und dem Zwang zur argumentativen Rechtfertigung völlig entlastet sind" 
(Offe 1998: 87) und damit gegen die Rationalitätskriterien deliberativer Demokra
tie verstießen (siehe Kapitel 16). Aber wird hier nicht der Maßstab viel zu hoch 
gesetzt? Und gibt es nicht, siehe Schweiz, auch ermutigende Erfahrungen mit der 

unmittelbaren Demokratie (Kriesi 2005)? 
Pro und Kontra in der Debatte um Direktdemokratie schließen sich nicht 

aus. Wer Stabilisierungs- und Destabilisierungsfolgen der Direktdemokratie 
genau erfassen will, muss den jeweiligen Kontext im Blick haben. Was in der 
wohlhabenden Schweiz funktioniert, wirkt in ärmeren Staaten mit defekter De
mokratie womöglich explosiv. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die unmittelbare 
Demokratie ein scharfes mehrheitsdemokratisches Schwert ist - und allein des
halb für Minderheiten potenziell gefährlich und in "defekten Demokratien" 
brandgefährlich ist. Destabilisieren kann die Direktdemokratie, wenn das politi
sche Führungspersonal zur Demagogie neigt und das Volk mehrheitlich politisch 
gering informiert ist und Volksverführer freudeschlotterod willkommen heißt. 
Missbrauch wird mit der Direktdemokratie häufig in ohnehin schon mängelbe
hafteten Demokratien getrieben. Doch selbst in einer etablierten Demokratie wie 
den USA sind die direktdemokratischen Arrangements, die dort in vielen Bun
desstaaten eingerichtet wurden, anfällig für Manipulation und Ausbeutung_?der 
Gefangennahme ("capture") durch Sonderinteressen (Stelzenmüller 1994). Uber
dies sind Volksabstimmungen nicht gegen einen Zielkonflikt geschützt: Sie kön
nen die Quantität der Partizipation vergrößern, doch verruindem sie oft die Qua-
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lität der Beteiligung (Lacy/Niou 2000), insbesondere die der beratungsintensiven 
Deliberation (siehe Kapitel16). 

Auch der Export der Direktdemokratie kann zweischneidig sein. Manche 
wollen der Repräsentativdemokratie durch kräftige Beimischung direktdemokra
tischer Elemente Beine machen (von Amim 1993). Doch das bedarf der sorgfälti
gen Auslotung der institutionellen Verträglichkeit und Unverträglichkeit von 
Demokratieform und direktdemokratischen Instrumenten Gung 2001). Schwere 
Spannungen entstünden, wenn eine Direktdemokratie nach Schweizer Art mit 
dem Primat der Verfassung und der Verfassungsgerichtsbarkeit nach deutscher 
Spielart zusammenstieße und auf diese Weise die "Volkssouveränität" und die 
"Verfassungssouveränität" (Abromeit 1995) aneinander gerieten. Insoweit passt 
eine Direktdemokratie insbesondere nach Schweizer Art nicht zu den politischen 
Institutionen Deutschlands Gung 2001: 294). Eine ausgebaute Direktdemokratie 
verträgt sich wenig mit einer starken Repräsentativdemokratie, einem funktions
fähigen Parteienwettbewerb und einer kräftigen Zügelung der Legislative und 
Exekutive durch ein mächtiges Verfassungsgericht. Größte Spannungen bestehen 
zudem zwischen einer Direktdemokratie nach Schweizer Art und den politischen 
Entscheidungsprozessen in einem "Staatenverbund" wie dem der Europäischen 
Union (Bundesverfassungsgericht 1993: 156). Doch diese Beobachtungen weisen 
auf einen Gemeinplatz hin: Politische Institutionen lassen sich nicht problemlos 
verpflanzen. Wer das nicht beachtet, riskiert hohe Folgekosten. 

20.5 Direkt- und repräsentativdemokratische Beteiligung im internationalen 
Vergleich 

Zweifelsohne aber erweitert die Direktdemokratie den Kreis der politischen Mit
wirkungsrechte und vergrößert damit die politischen Beteiligungschancen. Be
rücksichtigt man dies, wird ein besonders wichtiger Unterschied zwischen den 
Demokratien klarer markiert als in den üblichen Demokratietypologien und De
mokratiemessungen (Tabelle 9 und 10). 

Die Beteiligungschancen sind aber nicht nur je nach Direkt- und Repräsenta
tivdemokratie unterschiedlich. Die vertikale Organisation der Staatsstruktur 
prägt die Beteiligungsmöglichkeiten ebenfalls. Bundesstaaten sind beteiligungs
freundlicher: Ihre Bürger entscheiden bei gesamt- und bei gliedstaatliehen Wah
len. Und in Ländern mit kommunaler Selbstverwaltung und ausgebauter Arbeit
nehmermitbestimmung in Betrieben und überbetrieblichen Einrichtungen sind 
die Partizipationschancen größer als dort, wo die Kommunen faktisch außenbe-
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stimmt sind und die Unternehmen autokratisch regiert werden. Noch differen
zierter wird das Bild, wenn zusätzlich zu den verfassten Beteiligungschancen die 
unverfassten berücksichtigt werden, beispielsweise die Mitwirkung von Bürgern 
in Bürgerinitiativen, sozialen Bewegungen und politischen Vereinen. Solche un
verfasste politische Beteiligung scheint vor allem in wirtschaftlich reichen Län
dern mit verbreiteten postmaterialistischen Werten, also über Pflicht- und Akzep
tanzwerte hinausweisenden Zielen der Teilhabe und der Lebensqualität, beson
ders weit verbreitet zu sein (Inglehart 1990, 1997, Inglehart/Welzel2005). 

Doch selbst wenn nur die verfassten Beteiligungsformen berücksichtigt wer
den, eröffnen sich interessante Einblicke in die Welt der Demokratien. Davon 
zeugt die Tabelle 10. Sie informiert über besonders wichtige politische Beteili
gungsrechte. An der Spitze steht erneut die Schweiz. Dort sind die Partizipati
onschancen viel größer als in allen anderen modernen Demokratien. Recht betei
ligungsfreundlich sind auch Frankreich und die USA. Partizipationsfreundlich 
sind aber auch Staaten, die im Allgemeinen diesen Ruf nicht haben, vor allem 
Bundesstaaten mit ausgebauter Arbeitnehmermitbestimmung, nämlich Öster
reich und die Bundesrepublik Deutschland. Als weniger beteiligungsfreundlich 
erweisen sich die meisten Mehrheitsdemokratien. Sind die Mehrheitsdemokra
tien überdies einheitsstaatlich verfasst, haben ihre Bürger noch weniger Möglich
keiten, bei Beschlüssen über öffentliche Anliegen mitzuwirken, als das Stimm
volk einer nichtmajoritären Demokratie mit bundesstaatlicher Gliederung oder 
gar mit ausgebauter Direktdemokratie. Hier schließt sich der Kreis zu Lijpharts 
"Konsensdemokratien". Diese sind tatsächlich beteiligungsfreundlicher als die 
Mehrheitsdemokratien. 
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Kapitel21 
Parteienstaatliche Demokratie im internationalen Vergleich 

Vorn Siegeszug der Demokratie haben viele profitiert, allen voran diejenigen 

Staatsbürger, die zuvor von der politischen Mitwirkung ausgeschlossen waren 

und nunmehr wahlberechtigt und wählbar wurden. Zu den Gewinnern gehören 

im Besonderen auch politische Unternehmer, denen die Demokratie die Chance 

bietet, tatkräftig an der politischen Willensbildung mitzuwirken und in Füh

rungspositionen im Staat aufzusteigen. Gewinner der Demokratie sind zudem 

auch die Interessenverbände und die politischen Parteien. Manche halten die 

politischen Parteien sogar für einen der Hauptbegünstigten der Dernokratisie

rung. Denn sie gelangen nicht nur an die Pfründe der Parteienfinanzierung, son

dern, sofern ihre Vertreter Regierungsämter besetzen, auch an die Schalthebel der 

Macht, mit denen Ämterpatronage betrieben und sonstige Vergünstigungen an 

aktuelle und potenzielle Bündnisgenossen und Gefolgschatten verteilt werden 

können. Einer einflussreichen Sichtweise zufolge haben die politischen Parteien 

in der Demokratie sogar staatsstrukturbestimmende Qualität gewonnen und 

einen neuen Staatstyp geschaffen: die "parteienstaatliche Demokratie" oder den 

"Parteienstaat" (Hennis 1998). Das ist die übereinstimmende Diagnose zweier 

grundverschiedener Theorien: der teils staatsrechtlichen, teils politikwissen

schaftlichen Parteienstaatstheorie - Leibholz (1958) steht fürs Erstere, Hennis 

(1998) und Gabriel/Stöss (2001) fürs Letztere- und der in der kornparatistischen 

Politikwissenschaft entwickelten Parteiendifferenztheorie (Hibbs 1977, 1987a, 

1987b, Schrnidt 1982, 1996, 2001). 

21.1 "Parteienstaat" 

Vor allem die staatsrechtliche Theorievariante deutet den Parteienstaat als Pro

dukt eines unumkehrbaren Strukturwandels vorn liberal-repräsentativen parla

mentarischen System zur parteienstaatlichen Massendernokratie. Dieser Struk

turwandel habe den politischen Parteien die bestimmende Rolle im Willensbil

dungs- und Entscheidungsprozess über öffentliche Angelegenheiten verschafft 

und weithin sogar in der Staatsverwaltung und der gesamten Personalpolitik im 

öffentlichen Dienst. Im Besonderen meint "Parteienstaat" eine der modernen 

westlichen Demokratie eigene Struktur. Wegweisendes hierzu enthalten die 

Schriften von Gerhard Leibholz, Staatsrechtier und ehemaliger Bundesverfas

sungsrichter. Leibholz zufolge ist der moderne Parteienstaat seinem Wesen wie 

seiner Form nach eine rationalisierte Erscheinungsform der plebiszitären Demo

kratie oder ein Ersatzmittel der direkten Demokratie im modernen Flächenstaat 

(Leibholz 1958). Hierdurch verliert das Parlament den Charakter einer Institution 

der autonomen Willensbildung und Entscheidungsfindung. Es wird, so Leibholz, 

zu einer Stätte, an der sich durch imperatives Mandat gebundene Parteibeauf

tragte treffen, um anderweitig (in Ausschüssen oder Parteikonferenzen) bereits 

Ents~i~ene~ zu ratifizieren (Leibholz 1958). Hieraus ergibt sich,. so besagt Leib

holz Weiterführung von Schumpeters These des fabrizierten Volks- oder Mehr

heitswillens, dass im Parteienstaat der Volks- oder der Gerneinwille wesentlich 
von den politischen Parteien geprägt wird. 

Den. Parteien i~ Parteienstaat wird ein besonders ausgeprägtes Patronage

streben, Ja ausgepragte Selbstbedienungsrnentalität, systematische Beutesuche 

und Parteipolitisierung des Beamtenturns nachgesagt (Leisner 1998: 104). Und 

nicht wenige deuten den Parteienstaat als "Verfallserscheinung der Republik" 

und als demokratiewidriges Emporkommen eines nahezu "absolutistischen Cae

sarisrnus des oder der Parteiführer" (Schachtschneider 1999: 214). Auch die weit

hin als zu üppig empfundene Parteienfinanzierung und die generöse Alterssiche

rung für Parlamentarier, Politische Beamte und Minister ist vielen ein Dom im 

Auge (von Arnirn 2000, 2004). Überdies erwächst aus dem Auf- und Ausbau des 

Parteienstaates ein Kartell der Parteieliten, eine veritable "politische Klasse", so 

gibt die politikwissenschaftliche Erkundung des Parteienstaates zu bedenken 

(v~~ Beyrne 1993). Doch diese politische Klasse sei nur noch aus selbstsüchtigen 

Grunden an der Systemerhaltung interessiert, und zwar aufgrund ihres Interesses 

an Privilegienerhalt und ihres Bestrebens, weitere Bereiche der Gesellschaft zu 

kolonisieren (ebd.), während die klassischen politischen Eliten hauptsächlich 

danach strebten, ihre Autonomie gegen Interessen anderer gesellschaftlicher Teil

systeme zu wahren und die Steuerungsfähigkeit des gesamten politischen Sys-

tems zu sichern. Weil die Bundesrepublik Deutschland auf dem Weg in den Par

teienstaat schon weit vorangekommen ist, gelten die Begleiterscheinungen des 

Marsches der Parteien durch die Institutionen des Staates hier als besonders be
denklich (Hennis 1998). 

Allerdings kann nicht die gesamte Parteienstaatstheorie für bare Münze ge

nommen werden. Leibholz' Lehre vorn Parteienstaat beispielsweise wurde vor

gehalten, sie sei eher phänomenologisch denn systematisch-empirisch, mitunter 

plakativ, insgesamt holzschnittartig, und zudem fehle ihr die erforderliche Diffe

renzierung des höchst unterschiedlichen - Parteieneinflusses in verschiedenen 

Ländern, Politikfeldern und Ebenen der Staatsorganisation. Nach öffentlicher 

Parteienfinanzierung und Alimentierung der Parlamentarier und Minister aus 
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staatlichen Geldem zu urteilen, haben sich die politischen Parteien in der Bun
desrepublik Deutschland komfortabel eingerichtet (Landfried 1994). Das bestätigt 
der intemationale Vergleich. Allerdings gibt es beträchtliche Unterschiede im 
Grad der Parteienstaatlichkeit. Das über viele Jahrzehnte von Großen Koalitionen 
dominierte Österreich beispielsweise ist bestärkt durch eingespielte Patronage
praxis, Koalitionsschacher und hohe Parteimitgliederdichte - ein besonders weit 
ausgebauter Parteienstaat Er übertrifft den der Bundesrepublik Deutschland um 
Längen. Das Parteienstaatselement in der Schweiz hingegen ist viel schwächer als 
in Österreich und in Deutschland - unter anderem aufgrund der direktdemokra
tischen Einrichtungen der Schweiz. 

Auch reicht Deutschlands Parteienstaat viel weniger weit als der österreichi
sche, weil seine Legislative und Exekutive von zahlreichen Sicherungen und Ge
genkräften gezügelt werden und zudem auf so viele Vetospieler und Mitregenten 
(wie Verfassungsgerichtsbarkeit, autonome Zentralbank und Tarifhoheit) achten 
müssen, wie sonst nur die gesetzgebende und die vollziehende Gewalt in der 
Schweiz und den USA (siehe Tabelle 11). Gäbe allein die Parteimitgliedschafts
dichte (gemessen am Prozentanteil der Parteimitglieder an der Bevölkerung) 
Auskunft über die Parteienstaatlichkeit, müsste man den stärksten Parteienstaat 
nicht in Deutschland vermuten, sondern in Schweden, Österreich und auch in 
Großbritannien, sofern die Kollektivmitgliedschaft in Arbeiterparteien beriick
sichtigt wird. Die schwächsten Parteienstaatsstrukturen wären dieser Sicht zufol
ge in den Niederlanden zu finden (von Beyme 1984: 223ff., 247, Katz/Mair 1992). 

21.2 Parteienstaatliche Demokratie und Parteiendifferenztheorie 

Wichtiger als die Parteimitgliedschaftsdichte ist allerdings die Prägung der 
Staatstätigkeit durch die Parteien. Wenn es fest verankerte Parteienstaatsstruktu
ren gibt, so ist zu erwarten, dass sie tiefe Spuren in der Regierungspraxis und im 
Profil der Staatstätigkeit hinterlassen. Hieriiber gibt die zweite Theorie der par
teienstaatlichen Demokratie Auskunft: die Parteiendifferenztheorie. Ihr Grund
gedanke ist der ökonomischen Lehre vom nachfrageinduzierten Angebot und 
von der Konsumentensouveränität nachgebildet. So wie diese Lehre behauptet, 
dass die wirtschaftliche Nachfrage das Angebot bestimme und die Souveränität 
über das Marktgeschehen bei den Konsumenten liege, so vertritt die ursprungli
ehe Parteiendifferenzlehre die These, dass die jeweilige Nachfrage der Wähler
schaft (bzw. der hinter den Regierungsparteien stehenden Wähler) das Tun und 
Lassen der Regierungsparteien wesentlich bestimme (Hibbs 1977, 1987a, 1987b). 
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Der Souverän oder die aus ihm hervorgehende Mehrheit bestimmt demnach die 
Politik der von ihm oder ihr gewählten und abwählbaren Regierung - das ist die 
Grundidee der Parteiendifferenztheorie. 

Ferner besagt diese Theorie, dass die Nachfrage der Wähler je nach Schicht
oder Klassen- und Parteizugehörigkeit differiert und dass entsprechend die Re
gierungspolitik je nach Schicht-, Klassen- und Parteienfärbung der:Regierungs
parteien variiert. Wähler aus sozial schwächeren Schichten beispielsweise bevor
zugten eine stärker etatistisch-umverteilende und auf Vollbeschäftigung zielende 
Politik. Wohlhabende Wähler hingegen verlangten von ihrer Regierung eine 
marktfreundlich_~ Politik und Zurliekhaltung bei Verteilungs- und Umvertei
lungspolitiken. Uberdies stützt sich die Parteiendifferenztheorie auf die Beobach
tung, dass die Programmatik und insbesondere ihre Policy-Positionen die Partei
en erkennbar voneinander unterscheiden, z.B. nach ihrer Platzierung auf Rechts
links- oder auf Liberalismus-Konservatismus-Skalen (Benoit/Laver 2006). 

Außerdem liegt der Parteiendifferenzlehre die Annahme zugrunde, dass po

litische Parteien nicht nur auf "Stimmenwerbung für Wahlen zu politischen Stel
lungen oder in eine Abstimmungskörperschaft" (Weber 1988e: 324) und auf Äm
terpatronage zielen, sondern Gruppierungen sind, die auch nach politischer Ge

staltung streben (Budge/Keman 1990). Schlussendlich begreifen die Anhänger der 
Parteiendifferenzthese die Politik im Wesentlichen als eine große Arena, als Aus
tragungsort für ein Kräftemessen mit offenem Ausgang. 

Unterschiede der parteipolitischen Zusammensetzung von Regierungen hin
terlassen, so die Parteiendifferenztheorie, in der Regel markante Spuren in der 

Regierungspraxis und den Politikresultaten. Dieser Theorie zufolge unterschei
den sich die Programmatik und die Staatstätigkeit beispielsweise einer säkular
konservativen Regierung (etwa einer Regierung der britischen Conservative Party) 
von denen einer Linksregierung dadurch, dass die eine nach marktfreundlicher 
und die andere nach staatsfreundlicher Steuerung strebt. 

Die Parteiendifferenztheorie wird in zwei Hauptspielarten vertreten. Die ei
ne fußt auf der Annahme, dass die Regierungsparteien die Präferenzen ihrer 
Anhängerschaft unmittelbar in die Regierungspolitik übertragen und sich hier
durch zugleich günstige Chancen für Wiederwahl und somit für Machterhalt 
erwerben. Diese Variante wurde vor allem von Douglas Hibbs (1977) und Ed
ward Tufte (1978) an angloamerikanischen Zweiparteiensystemen entwickelt. 
Später kam die Dynamisierung der These hinzu (Hibbs 1994): Sowohl die Präfe
renzen der Wählerschaft als auch die Politik von Regierungsparteien seien von 
Erwartungen und Lernvorgängen geprägt und passten sich an veränderte Um-



360 Teillii: Vergleichende Demokratieforschung: empirisch-analytische Demokratietheorien 

feldbedingungen an, beispielsweise an den Wandel einer sich internationalisie
renden Wirtschaft (Garrett 1998). 

Die zweite Variante der Parteiendifferenzthese erörtert hauptsächlich den 
Zusammenhang von Regierungspolitik einerseits und Wählerpräferenzen, Vertei
lung der "Machtressourcen" (Esping-Andersen 1990) und institutionellen Bedin
gungen andererseits (Schmidt 1980, 1982, 1996, 2001, Zohlnhöfer 2008). Ihr zufol
ge bringt die Regierungspolitik der Parteien spürbar unterschiedliche Politiker
gebnisse nur hervor, wenn jede von ihnen jeweils unter besonderen Rahmenbe
dingungen handelt. Diese Rahmenbedingungen sind unter anderem definiert 
durch 1) ein ideologisch und organisatorisch geeintes Lager der Regierungspar
teien, 2) ein Kräfteverhältnis zwischen den gesellschaftlichen Lagern der Regie
rungs- und der Oppositionsparteien, das zugunsten der Amtsinhaber geneigt ist, 
3) einen substanziellen Vorsprung der Regierungsparteien im Parlament vor der 
Opposition, 4) höchstens schwache Vetospieler und Mitregenten und sonstige 
fürs Durchregieren günstige institutionelle Bedingungen. 

Die Parteiendifferenztheorie kann präzise operationalisiert und somit exakt 
überprüft werden. Die parteipolitische Zusammensetzung von Regierungen 
demokratischer Staaten beispielsweise wird mittlerweile meist anhand von Stim
men-, Mandate- und vor allem Kabinettssitzanteilen von Parteien unterschiedli
cher politisch-ideologischer Familienzugehörigkeit gemessen. Ein Beispiel fiir 
Letzteres bietet die Tabelle 11, die über die langfristige Regierungsbeteiligung 
von säkular-konservativen, liberalen, Mitte- und von Linksparteien in 23 etablier

ten Demokratien seit 1950 informiert. Diese Tabelle zeigt sehr große Unterschiede 
zwischen den Demokratien an: Vor allem die englischsprachigen Staaten und 

Japan wurden überwiegend von säkular-konservativen Parteien regiert Liberale 
Parteien waren in nennenswertem Umfang an der Regierung in folgenden Län
dern beteiligt: Schweiz, Benelux-Staaten, Dänemark, Frankreich und Deutsch
land. Doch in keinem Fall erlangten sie dabei eine Vormachtstellung. Mitte-Par
teien dominierten hingegen die Regierungsgeschäfte in Italien, Deutschland, den 
Benelux-Staaten und Kanada. Überwiegend sozialdemokratisch regiert wurden 
eine Reihe der kleineren westeuropäischen Staaten, allen voran Schweden und 

Norwegen, gefolgt von Dänemark und Österreich. Jedoch wurden die Linkspar
teien in keinem Großstaat zu einer dominanten oder gar hegemonialen Regie
rungskraft 
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Tabelle 11: Regierungsbeteiligung säkular-konservativer, liberaler, zentristischer 
und linksorientierter Parteien seit Mitte des 20. Jahrhunderts 

Säkular- Christdemo- Sozial-
Staat konservative liberale kratische und demokra- Sonstige 

Parteien Parteien säkulare Mitte- tische 
Parteien Parteien 

Australien 72,4 0 27,6 0 
Belgien 0 20,7 44,2 32,3 

~H BR Deutschia 0 15,3 48,8 30,0 
Dänemark 1S,7 30,2 3,1 49,2 1,8 
Finnland 11,4 11,4 31,7 31,0 14,5 
Frankreich 32,3 16,1 11,6 18,3 21,7 
Griechenland 44,1 8,8 0,7 31,4 15,0 
Großbritannien 5 0 40,2 0 
Irland 69,2 17,5 9,S 2,1 
Italien 0 56,8 21,3 15,5 
Japan 95,7 0 0,8 1,7 

1R Kanada I 30.4 0 69,6 0 
Neuseeland 64,1 0 0,8 35,1 

f3t= Niederlande 0 25,1 52,4 20,4 
Norwegen 14,4 4,6 13,7 66,3 0 
Österreich 0 1,3 39,4 49,7 9,6 
Portugal 0,3 24,1 2,8 16,8 56,1 
Schweden 4,5 6,4 9,3 77,5 2,3 

z 31,3 ,8 24,6 0 
11,9 0 9,8 27,6 50,7 
59,8 0 40,2 0 0 

rt 28,6 9,7 23,0 29,1 9,7 

Anmerkungen: Die Zahlen stehen fiir auf Tagesbasis ermittelte Kabinettssitzanteile vom 
1.1.1950 bis 1.1.2008. Im Falle der jüngeren Demokratien Griechenland (seit 1974), Portu
gal (seit 1976) und Spanien (seit 1977) wurden die Kabinettssitzanteile auf den Gesamt
zeitraum umgerechnet. Damit wird das Erbe des autoritären Staates in diesen Ländern 
berücksichtigt (siehe Spalte ,.Sonstige"). Differenzen von Zeilensummen auf Hundert sind 
rundungsbedingt 
Fett und kursiv ist die jeweils am stärksten regierungsbeteiligte Parteienfamilie gesetzt. 
Spalte 1: Ländername. 
Spalte 2: Kabinettssitzanteil säkular-konservativer Parteien (beispielsweise der britischen 
Conservative Party). 
Spalte 3: Kabinettssitzanteil liberaler Parteien (Parteien in der Tradition des westeuropäi
schen politischen und ökonomischen Liberalismus). Die Klassifikation basiert im Wesentli· 
eben auf Kirchner (1988: 497-503). Kanadas Liberale Partei, die zwar Mitglied der liberalen 
Internationale ist, wurde auf der Basis von Klaus von Beyme (1984) und Laver/Hunt (1992, 
Anhang B) aber als zentrumsorientierte Partei eingestuft. 
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Spalte 4: Kabinettssitzanteile christdemokratischer oder säkularer Mitte-Parteien (Mit
gliedsparteien des Bundes der Christdemokratischen Parteien in der Europäischen Gemein
schaft) sowie allgemein Parteien moderater sozialer Politik in einer Position links von den 
säkular-konservativen oder konservativ-neoliberalen Parteien. 
Spalte 5: Kabinettssitzanteil sozialdemokratischer Parteien (operationalisiert als Parteien 

mit Mitgliedschaft in der Sozialistischen Internationale). 
Spalte 6: Residualkategorie - Kabinettssitzanteil aller übrigen Parteifamilien (kommunisti
sche Parteien, grüne Parteien, sozialistische Parteien, regionale Parteien, parteilose Minister 

und sonstige Gruppierungen), einschließlich der Jahre nichtdemokratischer Verfassung. 

Quelle: Schmidt 2008. 

21.3 Parteien und Staatstätigkeit 

Welche Folgen hat die Regierungsbeteiligung unterschiedlicher Parteien für Poli
tik (im Sinne von Policy)? Der Parteiendifferenztheorie zufolge prägt die partei

politische Zusammensetzung von Regierungen die Wahl der Politikinstrumente 
und formt hiermit den Inhalt der Regierungspraxis und ihre Resultate. Der Ge

genthese zufolge besteht kein überzufälliger Zusammenhang zwischen der par

teipolitischen Zusammensetzung von Regierungen und Indikatoren der Staatstä

tigkeit und deren Resultaten. 
Der Forschungsstand spricht mittlerweile viel mehr für die Parteiendiffe

renztheorie als gegen sie (Boix 2000, Schmidt 2001, Zohlnhöfer 2008). Gewiss: 

Manche Schulen der Politik- und der Gesellschaftsanalyse glauben, dass die Prä
gung der Staatstätigkeit durch gezieltes politisches Handeln gering sei und ar

gumentieren, Politik mache keinen oder keinen großen Unterschied. So war das 
bei der älteren Konvergenztheorie und der marxistischen sowie der neomarxisti

schen Politischen Ökonomie, und so ist das heutzutage in Ökonomistischen Spiel

arten der Globalisierungsthese. Mittlerweile sieht aber die Politikwissenschaft 

den Sachverhalt anders: Der Policy-Output und zum Teil auch der Policy-Out

come werden in einem signifikanten Ausmaß geprägt von den politischen Institu
tionen, aber eben auch von den Präferenzen und Handlungen der wichtigsten 

politischen Akteure und den politischen Kräftekonstellationen im Parlament, 

außerhalb des Parlaments und in der Regierung - wenngleich natürlich instituti

onelle, sozioökonomische und kulturelle Restriktionen des Regierungshandeins 

zu bedenken sind (Schmidt u.a. 2007). 
Zudem haben Wahlkämpfe mitunter eine Eigendynamik, die der klassischen 

Parteiendifferenztheorie nicht in vollem Umfang entspricht. So spiegelt das Tun 

und Lassen von Regierungen nach einer Wahl oft im Großen und Ganzen die 
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Absichten wider, die in Wahlplattformen vor Wahlen zur nationalen Volksvertre
tung angekündigt werden, und diese Plattformen weichen mitunter weit von 
dem programmatischen Profil der Parteien ab. Das ist ein Hauptbefund von ver
gleichenden Studien zum Zusammenhang von Regierungspolitik und Wahl
kampfplattformen bis Anfang der 1990er Jahre (Klingemann u.a. 1994). Zusam

menhänge gibt es aber eben auch zwischen der Regierungspolitik von Parteien 

und ihren in Grundsatzerklärungen und Parteiprogrammen niedergeschriebenen 
Positionen. Und diese Zusammenhänge sind umso stärker, je größer die pro
grammatischen und wählerbezogenen Unterschiede zwischen den Parteien sind 

und je länger und stärker diese die Regierungsgeschäfte führen. Unter diesen 
Bedingungen kommen sehr große Differenzen im Politikprofil zustande, bei
spielsweise beim Umgang mit dem Egalitäts-Effizienz-Zielkonflikt nach Okun 
(1975): Linksparteien werten soziale Gleichheit deutlich höher als konservative 
Parteien, während Letztere der marktwirtschaftsfreundlicheren Politik Vorfahrt 

geben (Wagschal1998, Benoit/Laver 2006). 
Einen ähnlichen Befund zeigen die Struktur der Arbeitsteilung zwischen 

Staat und Wirtschaft und ihr Wandel. Beides hängt besonders eng zusammen mit 

dem Unterschied zwischen der Regierungsbeteiligung säkular-konservativer 
Parteien einerseits und Parteien der Linken und der Mitte, vor allem sozial- und 

christdemokratischer Parteien, andererseits. Der Hauptbefund ist dieser: Sozial
demokratische und christdemokratische Regierungen setzen viel stärker auf 

staatliche Programme, auf "big govemrnent", als säkular-konservative oder sons
tige marktorientierte Parteien nach Art der britischen Conservative Party und der 

US-amerikanischen Republican Party und haben eine viel stärker staatszentrierte 

Politik als der Schweizerische Freisinn oder Japans Liberaldemokratische Partei 

durchgesetzt. 
Die Staatsquote ist hierfür ein aussagekräftiger Anzeiger. Die Staatsquote, 

d.h. die mit 100 vervielfachte Verhältniszahl von öffentlichen Ausgaben und 

Bruttoinlandsprodukt, ist in allen westlichen Ländern vor allem in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts im Trend gestiegen. Besonders kräftig wuchs die 

Staatsquote zwischen 1960 und Mitte der 1990er Jahre. In den meisten Ländern 
stagnierte oder schrumpfte sie in den folgenden Jahren- meist nur mäßig (OECD 

2006: 191) und vor allem zulasten von Staatsausgaben für Aufgaben jenseits der 

Sozialpolitik (Castles 2007). Am stärksten expandierte die Staatsquote in zwei 

Ländergruppen: in den wirtschaftlich weniger entwickelten jüngeren Demokra

tien Portugal, Griechenland und Spanien - dort erreichte sie im Jahre 2007 46, 43 

und 39 Prozent (1960: 17, 17 und 14 Prozent)- und im ökonomisch wohlhaben
den Norden Europas, insbesondere in Dänemark und Schweden. Dort stieg die 
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Staatsquote von 1960 bis 2007 von 25 auf 51 Prozent bzw. von 31 auf 54 Prozent. 
Viel langsamer expandierte die Staatsquote in den USA (um +9 Prozentpunkte 
auf 37 Prozent) und in Großbritannien (um +13 Prozentpunkte auf 45). Mit einem 
Zuwachs von 12 Prozentpunkten (von 32 auf 44 Prozent) befand sich auch die 
Bundesrepublik Deutschland in dieser Periode unter dem Durchschnitt des 
Staatsquotenwachstums in den OECD-Ländem, allerdings lag das Niveau ihrer 
Staatsquote weit über dem der USA (Berechnungsbasis: OECD 2007c: 245 und 
frühere Ausgaben des OECD Economic Outlook). 

Niveau und Entwicklung der Staatsquote hängen von vielen Größen ab. Zu 
ihnen gehören politisch-institutionelle Konstellationen und politische Kräftever
hältnisse. Vergleichenden Analysen zufolge spielt für die Staatsquote in der De
mokratie die parteipolitische Zusammensetzung von Regierungen eine bedeu
tende Rolle (Schmidt 1996). So expandierte die Staatsquote in den westlichen 
Demokratien und den Jahren ihres besonders rapiden Wachstums zwischen 1960 
und Mitte der 1990er Jahre umso mehr, je stärker Linksparteien an der Regierung 
beteiligt waren. Mit beträchtlichem Tempo wuchs die Staatsquote damals zudem 
unter Regierungen, die von Mitte-Parteien, hauptsächlich christdemokratischen 
Parteien, geführt wurden. Davon legen die Benelux-Staaten und Italien ebenso 
Zeugnis ab wie Österreich in den Jahren der Regierungsbeteiligung der Österrei
chischen Volkspartei. Auch die liberalen Parteien, die in der Regel den Part des 
kleineren Koalitionspartners einer mitte- oder linksorientierten Sozialstaatspartei 
spielten, trugen eine Regierungspolitik mit, die die Staatsquote beträchtlich er
höhte. Zusätzliche Schubkraft erhält die Staatsquote bis auf den heutigen Tag von 
der Seniorenquote, dem im Trend wachsenden Anteil der mindestens 65-Jährigen 
an der Bevölkerung. Eine hohe und weiter zunehmende Seniorenquote lässt ins
besondere die Ausgaben für die Alterssicherung, die Pflegeversicherung und das 
Gesundheitswesen steigen. 

Langsamer nahm die Staatsquote hingegen dort zu, wo marktorientierte 
konservative Parteien die Regierungsgeschäfte führten, wie die Conservative Party 
Großbritanniens von 1979 bis in die 1990er Jahre, und im Falle einiger christde
mokratisch geführter Regierungen der 1980er Jahre, so auch in der Bundesrepu
blik Deutschland. Dort wurde die Staatsquote mitunter zwischenzeitlich sogar 
spürbar gesenkt- Deutschland in den 1980er Jahren ist ein Beispiel, die Nieder
lande ein zweites. 

Der größte Teil des Zuwachses der Staatsquote in den Demokratien rund 
zwei Drittel- kam sozialstaatliehen Zwecken zugute. Das gilt im Übrigen für 
Regierungen unterschiedlicher parteipolitischer Couleur, vor allem aber für sozi
aldemokratisch und christdemokratisch geführte Regierungen. Beide Parteien 
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haben- mit jeweils spezifischen Begründungen und Schwerpunktsetzungen 
eine starke Sozialpolitik gewählt und einen in sozialer und sachlicher Hinsicht 
weit ausgebauten Sozialstaat geschaffen. Das zeigt der internationale Vergleich 
ebenso wie der Längsschnittvergleich. Ein Beispiel ist die Bundesrepublik 
Deutschland: Ihre größten Parteien, die CDU/CSU und die SPD, sind Sozialstaats
parteien (van Kersbergen 1995, Schmidt 2005c). 

Abgesehen von ähnlichen Profilen der Staatsausgaben von Mitte- und 
Linksregierungen kennzeichnen beträchtliche Unterschiede die Sozialpolitik der 
verschiedenen Regierungsparteien. In Europa neigten alleinregierende Linkspar
teien zum Auf- und Ausbau eines relativ egalitären Wohlfahrtsstaats nach Art 
umfassender Staatsbürgerversorgung. Ferner setzten sie beherzter als Regierun
gen anderer politischer Couleur auf den Ausbau der Beschäftigung im Staatssek
tor, so vor allem in Schweden. Hieraus entstand ein neuer Marktwirtschaftstypus, 
nämlich der wohlfahrtsstaatlich regulierte Kapitalismus. Wirtschaftsliberale oder 
konservative Regierungsparteien hingegen führten die Sozialpolitik - und in der 
Regel auch die Beschäftigung im Staatssektor - am kürzeren Zügel. Beispiele sind 
die USA, AustraUen und Japan. Auch unterstützten diese Parteien die Marktwirt
schaft stärker als andere Regierungen und strebten danach, die Arbeitsbeziehun
gen liberal zu gestalten und nicht zum arbeits- und sozialrechtlichen Schutzwall 
für die Gewerkschaften zu formen. Der hierdurch geschaffene Marktwirtschafts
typ ist der primär marktgesteuerte Kapitalismus mit schlankem Staat, löchriger 
sozialer Sicherung und größerer Flexibilität in den Arbeitsbeziehungen. 

Wo Mitte-Parteien dominierten oder mit sozialdemokratischen Parteien 
konkurrierten, wie in der Bundesrepublik Deutschland, den Benelux-Staaten und 
Österreich, wurde ein zentristischer Sozialstaat mit ausgeprägter Sozialversiche
rungsstruktur aufgebaut (Schmidt 2005c). Der zentristische Sozialstaat ist ein 
tragender Pfeiler der Sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland 
und des für sie charakteristischen "mittleren Weges" zwischen dem nordisch
wohlfahrtsstaatliehen und dem marktwirtschaftlich gesteuerten Kapitalismus 
(Schmidt 2007: 443ff.). Ebenso wie der Wohlfahrtsstaat der nordeuropäischen 
Länder hat dieser Sozialstaat einen mächtigen Schutzwall geschaffen, der die 
Tarifparteien, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, gegen Wirtschafts
schwankungen abfedert. Das erlaubt den Tarifparteien sogar Vertragsabschlüsse 
zulasten Dritter, etwa derart, dass sie die Folgekosten ihrer Hochlohnpolitik auf 
die Sozialversicherungen abwälzen, beispielsweise durch Frühverrentung oder 
lohnkosteninduzierte Zunahme der Arbeitslosigkeit. 

Der Ausbau der Sozialpolitik in den westlichen Demokratien vor allem in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat eine weitreichende, die Wirkungs-
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kraft von Marktmechanismen dämpfende oder aufhebende soziale Abfederung 
der Wirtschaft und der Gesellschaft zustande gebracht. Hierdurch ist ein ansehn
licher Teil der Ziele der westeuropäischen reformistischen Arbeiterbewegung 
verwirklicht und auch der Zielkatalog der Sozialen Demokratie, wie im Kapitel 
13 beschrieben, in beachtlichem Umfang eingelöst worden. Über die Strukturen 
der hierdurch erzeugten sozialstaatliehen Demokratie unterrichten die in den 
Spalten 2 bis 6 der Tabelle 12 präsentierten Indikatoren. Es sind dies 1) die Höhe 
der Sozialleistungsquote, ein Indikator des "social security effort" (Wilensky 
1975), d.h. der staatlichen Investitionen in die kollektive Sicherung gegen indivi
duell nicht zureichend Versieherbare Risiken, 2) die Stärke des arbeitsrechtlichen 
Schutzwalls um die Beschäftigten (ein Indikator des wohlfahrtsstaatliehen Sozi
alprotektionismus zugunsten der Job-Besitzer und ihrer gewerkschaftlichen Or
ganisationen), 3) die Einbindung der Gewerkschaften in die Formierung und den 
Vollzug mindestens eines Teils der Sozial- und Wirtschaftspolitik (ein Anzeiger 
der korporatistischen Interessenvermittlung) und 4) die Arbeitslosenquote (ein 
Indikator einer arbeitnehmerfreundlichen Beschäftigungsentwicklung). Diese 
Indikatoren gehören vor allem zum Zielkatalog der älteren, im ersten Drittel und 
Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelten Theorien der Sozialen Demokratie (siehe 
Kapitel13). 

Der sechste Indikator in der Tabelle 12 hingegen, der Index der Sozialen 
Demokratie von Meyer/Hinchman (2007), soll widerspiegeln, wie nahe die Politik 
und die Politikresultate in den westlichen Ländern dem Ideal einer allseits inklu
siven, egalitären Sozialen Demokratie (im Sinne vor allem des Zielkatalogs der 
skandinavischen sozialdemokratischen Parteien) oder dem Gegenmodell der 
"libertären Demokratie" kommen (siehe Kapitel13). Der hierzu entwickelte Index 
der Sozialen Demokratie basiert auf der additiven, ungewichteten Kombination 
von neun Indikatoren, nämlich auf 1) institutionalisierten sozialen und ökonomi
schen Rechten zusätzlich zu den auch für libertäre Demokratien charakteristi
schen politischen Rechten und Bürgerrechten (gemessen durch die Unterzeich
nung und Ratifizierung der UN-Konvention über ökonomische, soziale und kul
turelle Rechte von 1966), 2) dem Grad, zu dem der Wohlfahrtsstaat universal, 
generös und grundrechtsbasiert ist, 3) der Höhe der öffentlichen Sozialleistungs
quote, 4) dem Grad der Koordiniertheil der Marktwirtschaft, 5) dem Ausmaß der 
Arbeitnehmermitbestimmung am Arbeitsplatz und in den Unternehmen, 6) dem 
Niveau der relativen Armut, 7) der sozialen Stratifikation im Bildungswesen, 8) 
der Höhe der Erwerbsquote und 9) der Einkommensungleichheit (Meyer/Hinch
man 2007: 210-220). 
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Tabelle 12: Größe der sozialstaatliehen Demokratie zu Beginn des 
21. Jahrhunderts im internationalen Vergleich 

Staat Sozial- Arbeits- und Korpora- Arbeits- Größe der Index der 
Ieistungs sozialrechtli- tistische losen· Sozialen Sozialen 
-quote ehe Protekti- Einbindung quote Demokratie Demokra-

on der Be- der Ge- tie nach 
schäftigung werk- Meyer I 

schaften Hinchman 
2007 

AustralJen 19,1 1,5 0 4,9 gering (7,3) 11 
Belgien 26,5 2,5 1 8,2 mittel (12,3) ~ 
Dänemark 27,8 1,8 1 3,9 groß (15,1) 24 
Deutschland 28,5 2,5 1 8,4 groß (13,3) 17 
Finnland 26,0 2,1 1 7,8 mittel (11,0) 23 
Frankreich 29,1 2,9 0 9,4 mittel (11,1 I 16 
Griechenland 21,3 2,9 0 8,9 gering ( -
Großbritannien 21,4 1,1 0 5,3 gering (7,0) I 10 
Irland 15,9 1,3 1 4,4 gering (9,3) 8 
Italien 26,0 2,4 1 6,8 mittel (12,5) 13 
Japan 18,4 1,8 1 4,1 mittel (11,5) 17 
Kanada 17,3 1,1 0 6,3 gering (5,1} 13 
Neuseeland 18,0 1,3 0 3,8 gering (8,4) 13 
Niederlande 21,4 2,3 1 3,9 groß (13,9) 20 
Norwegen 26,7 2,6 0 3,5 groß (14,4) 23 
Österreich 27,0 2,2 1 4,8 groß (13,9) 20 

Portugal 23,9 3,5 1 7,7 groß (13,6) 11 

Schweden 31,9 2,6 1 7,0 groß (15,3) 25 

Schweiz 27,7 1,6 1 4,5 groß (13,6) 17 

Spanien 20,3 3,1 0 8,6 gering (8,8) 11 

USA 16,6 : 0,7 0 4,6 gering (5,5) 3 
Zentrale Ten-
denz (Mittel-

23,4 2,1 0,5 6,0 mittel (11,0) 15,6 
wert, Modus, 
Modalwert) 

.. 
Spalte 1: Landemame . 
Spalte 2: Sozialleistungsquote in Prozent des Bruttoinlandsproduktes 2003 (öffentliche und 
gesetzlich vorgeschriebene private Sozialleistungen), OECD 2007a. 
Spalte 3: Zusammenfassender Indikator der Stärke (im Sinne der Kostenintensität) des 
gesetzlichen Schutzes der Beschäftigung (Durchschnitt der Protektion regulärer Beschäfti
gungsverhältnisse, des Schutzes zeitweiliger Beschäftigung und der Protektion vor Kollek
tiventlassungen) 2003 (im Sinne des zusammenfassenden "Employment Protection Legisla
tion"-Indikators der OECD 2004: 72, 117). Hohe Werte sehr starker Schutz, niedrige Werte 
=schwacher Schutz. 
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Spalte 4: Neokorporatismus in den 1980er und 1990er Jahren nach Höpner (1997) und Sia
roff (1999): 1 relativ stark oder stark, 0 relativ schwach oder schwach. 
Spalte 5: Standardisierte Arbeitslosenquote 2006 (in Prozent der zivilen Erwerbspersonen), 
Schweiz 2005, OECD 2007b: 245. 
Spalte 6: Auf den im Klammerzusatz angegebenen durchschnittlichen Rangplätzen der 
Spalten 2, 3 und 4 sowie der invertierten Skalierung von Spalte 5 beruhende dreigliedrige 
Einstufung. 
Spalte 7: Index der Sozialen Demokratie nach Meyer/Hinchman 2007: 213. Zur Konstruktion 
des Indexes siehe Erläuterungen im Text und Meyer 2006: 504. 

Die Tabelle 12 illustriert einen allgemeinen Befund der vergleichenden Wohl
fahrtsstaatsforschung: Das Anliegen der sozialstaatliehen Demokratie spielt in 
allen westlichen Ländern eine Rolle, aber in sehr unterschiedlichem Ausmaß 
(Schmidt u.a. 2007). Nach dem Grad der sozialstaatliehen Korrektur und im Lich
te insbesondere der ersten vier Messlatten der Tabelle 12 gliedern sich die westli
chen Demokratien in drei Gruppen: 

1. Eine relativ geringe Größe erreicht die sozialstaatliche Demokratie vor allem 
in der englischsprachigen Länderfamilie. Die USA, Großbritannien, Austra
lien, Neuseeland und Irland sind die Paradebeispiele, auch im Spiegel des 
Indexes der Sozialen Demokratie. Zu dieser Ländergruppe gehören zudem 
Kanada, Griechenland und Spanien. 

2. Beträchtlich größer ist die sozialstaatliche Demokratie in Belgien, Finnland, 
Frankreich und Japan. 

3. Zu der Ländergruppe mit sehr weit ausgebauter sozialstaatlicher Demokra
tie und einem ausgesprochen arbeitnehmer-, gewerkschafts-und sozialleis
tungsempfängerfreundlichen Politikprofil gehören vor allem die skandina
vischen Staaten, Deutschland, die Niederlande, Österreich und die Schweiz, 
aber auch PortugaL 

In den Grundzügen stimmt diese Verteilung der westlichen Demokratien mit 
ihrer Platzierung auf dem Index der Sozialen Demokratie nach Meyer/Hinchman 
(2007) überein, wenngleich nicht in allen Details. Davon zeugt auch die hohe 
Korrelation dieses Indexes mit der nach dem Durchschnittsrangplatz gestuften 
Größenordnung der sozialstaatliehen Demokratie gemäß Tabelle 12 (Spearmans 
fs = 0,77; N 21). 

Die Strukuren der sozialstaatliehen Demokratie gemäß Tabelle 12 hängen 
auch mit der langfristigen parteipolitischen Färbung der zentralstaatlichen Regie
rungen zusammen. Ein ausgebauter Sozialstaat, insbesondere die starke sozial-
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und arbeitsrechtliche Befestigung der Arbeitnehmer und der Gewerkschaften, 
kennzeichnet überwiegend sozialdemokratisch regierte Länder und einge
schränkt auch Staaten, die hauptsächlich von christdemokratischen oder von 
christ- und sozialdemokratisch gesteuerten Parteien regiert wurden. Ein schwä
cherer Sozialstaat und geringere arbeits- und sozialrechtliche Absicherung der 
Arbeitnehmer und ihrer Organisationen hingegen kennzeichnen vor allem jene 
Länder, in denen marktorientierte Parteien überwiegend säkular-konservativer 
Art die Regierungsgeschäfte dominieren und in denen Linksparteien selten oder 
gar nicht an der Regierung beteiligt sind. 

Davon zeugt auch die hochsignifikante Korrelation zwischen der Größe der 
sozialstaatliehen Demokratie gemäß Tabelle 12 und der langfristigen parteipoliti
schen Färbung der Regierung von 1950 bis 2007 (gemessen durch die Differenz 
zwischen dem Kabinettssitzanteil sozialdemokratischer und säkular-konser
vativer Regierungen) (r = 0,71; N 21). Signifikant ist auh der Zusammenhang 
zwischen diesem Indikator der Regierungszusammensetzung und dem Index der 
Sozialen Demokratie nach Meyer/Hinchman (2007) (r = 0,66; N 21). 

Die Politikresultate des Regierens in den Demokratien sind sehr unter
schiedlich. Dafür sind viele Kräfte verantwortlich, unter ihnen die parteipoliti
sche Zusammensetzung der Regierung. Folglich erweist sich die Parteiendiffe
renztheorie, wonach die politische Couleur der Parteien in Regierung und Oppo
sition einen Unterschied macht, auch als ein nützliches Instrument zur Erfor
schung der verschiedenen Demokratieformen und ihrer politischen Leistungs
profile. Zudem weist die Parteiendifferenztheorie einen für die Demokratietheo
rie besonders bedeutungsvollen Mechanismus nach: Der demokratische Akt des 
Wählens hat Konsequenzen für das Tun und Lassen der Gewählten. Auch Wäh
len macht demnach einen Unterschied. Wäre es nicht so, würde die Demokratie 
an einer entscheidenden Stelle leerlaufen. 
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Kapitel22 
Messungen des Demokratie- und Autokratiegehalts von 
Staatsverfassungen 

Kein geschulter Beobachter wird bestreiten, dass die Bundesrepublik Deutsch
land, nach Verfassung und Verfassungswirklichkeit zu urteilen, eine Demokratie 
ist. Und kein Experte wird der Feststellung widersprechen, dass die "Volksde
mokratien" der ehemaligen sozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas, wie 
die Deutsche Demokratische Republik, die Volksrepublik Polen oder die Union 
der Sozialistischen Sovvjetrepubliken, in Wirklichkeit von einer kommunistischen 
Staatspartei geführte Diktaturen waren. Allein diese Beispiele lehren: besonders 
große Unterschiede zwischen den Staatsverfassungen sind mit dem bloßen Auge 
erkennbar. Doch nicht immer hilft das unbewaffnete Auge weiter. Beim wissen
schaftlichen Vergleich von Staatsverfassungen soll nicht nur dem Augenschein 
vertraut werden, sondern möglichst genau und zuverlässig gemessen werden. 
Auf welche Weise das möglich ist, wird in diesem Kapitel erörtert. Es stellt die 
wichtigsten Instrumente vor, mit denen der Demokratiegehalt von Staatsverfas
sungen vergleichend gemessen wird, überprüft sie und unterbreitet einen weiter
führenden Vorschlag zur Demokratie- und Autokratiemessung. 

22.1 Das Wahlrecht als Messlatte der Demokratie 

Die Demokratie exakt zu messen ist nicht einfach. Lange begnügte man sich bei 
ihrer Messung mit simplen, meist dichatomisierten Indikatoren, die zwischen 
demokratischen und nichtdemokratischen Spielarten unterschieden (Bryce 1921). 
Später kamen Anzeiger mit höherem Messniveau Rang-, Intervall- oder Ratio
skalen-hinzu. Lerners Messung der Demokratie anhand der Wahlbeteiligung ist 
ein Beispiel, Cutrights Vorschlag, die politische Entwicklung unter anderem mit 
der parteipolitischen Zusammensetzung der Legislative zu erfassen, ein anderes 
{Lerner 1958, Cutright 1963). Vor allem der Zeitpunkt der Einführung des allge
meinen Wahlrechts fürMännerund Frauen ist bis heute ein viel benutzter, ergie
biger Indikator zur Messung der Demokratie und ihres Alters (Rose 2000). 

Über die Ersteinführung des allgemeinen Wahlrechts für Männer und für 
Frauen informiert die Tabelle 13 anhand der seit mehreren Dekaden etablierten 
größeren Demokratien. Das allgemeine Männerwahlrecht dieser Länder ist im 
Durchschnitt etwas mehr als 100 Jahre alt und das allgemeine Frauenwahlrecht im 
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Schnitt rund 80 Jahre. Allerdings unterscheiden die Einführungstermine die Län
der. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das allgemeine Männerwahlrecht in Frank
reich und der Schweiz eingeführt, durchweg mit großer Verzögerung relativ zu 
den Anfängen parlamentarischer Repräsentation (Tilly 2004: 214f.). Noch im 19. 
Jahrhundert folgten Deutschland (1869/71), Spanien, Griechenland, die USA, Neu
seeland und Norwegen. Bis zum Ersten Weltkrieg rückten Australien und Finn
land nach, ebenso Österreich, Portugal und Italien. Während dieses Krieges und 
bald nach seinem Ende kamen alle anderen westlichen Industriestaaten dazu, 
unter ihnen Großbritannien (1918) und Japan (1925). Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges folgten das neu gegründete Israel und das unabhängig gewordene 
Indien. Mit der dritten und der vierten "Demokratisierungswelle" (siehe Tabelle 
16 im Kapitel 24) stiegen weitere Staaten zum Kreis der Länder mit allgemeinem 
Männer- und Frauenwahlrecht auf, unter ihnen Südkorea, Polen und Ungarn. 

Die weibliche Bevölkerung erhielt das aktive und passive Wahlrecht erst mit 
mehr oder minder großer Verzögerung im Vergleich zum Männerwahlrecht (Tilly 
2004: 214f.). Im Schnitt betrug die Zeitverzögerung 22 Jahre (Tabelle 13). Das akti
ve Frauenwahlrecht ·wurde zuerst in Neuseeland eingeführt (1893), das passive 
Wahlrecht folgte allerdings erst 1919. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das 
allgemeine Frauenwahlrecht auch in Australien, Finnland und Neuseeland Gesetz. 
Bis 1918 ~ckte Norwegen nach. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg schlossen Dä
nemark, Osterreich, Deutschland, Irland, die Niederlande, die USA und Schweden 
zu dieser Gruppe auf, 1928 auch Großbritannien. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
folgte das allgemeine Frauenwahlrecht in Italien und Japan, ferner in Frankreich, 
Belgien, Griechenland, 1971 in der Schweiz und 1974 in Portugal. Später schlossen 
neue Demokratien auf- unter ihnen Südkorea (1988) und Ungarn (1990). 

Demokratisiert wurde das Wahlrecht in zwei Wellen. Zunächst wurde es in 
der sozialen Schichtung von oben nach unten erweitert - im Unterschied zur 
Sozialversicherung, die von unten nach oben wuchs. Anfangs stand das Wahl
recht nur der Oberschicht zu. Später wuchs der Kreis der Wahlberechtigten in der 
sozialen Schichtungspyramide nach unten. Einige Staaten führten das allgemeine 
Wahlrecht fürMännerund Frauen nahezu zeitgleich ein- Spanien, die nordeu
ropäischen Länder (außer Norwegen), ferner Irland, Kanada und die Tschecho
slowakische Republik sowie die spät demokratisierten Staaten. In den meisten 
anderen Ländern verstrichen jedoch viele Jahre, bis die Frauen gleiche politische 
Rechte wie die Männer erhielten. In der Schweiz vergingen mehr als 100 Jahre, in 
Frankreich fast 100 und in den USA 50 Jahre, bevor die Frauen wahlberechtigt 
wurden. Auch in Deutschland wurde das Frauenwahlrecht erst ein halbes Jahr
hundert nach dem allgemeinen Männerwahlrecht eingeführt. 
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Tabelle 13: Demokratisierung des Wahlrechts im Staatenvergleich 

Ersteinführung des Ersteinführung des 
Verzögerung des 

Staat allgemeinen allgemeinen 
Frauenwahlrechts 

Männerwahlrechts Frauenwahlrechts 

1. Etablierte größe 
Australien 1903 1908 5 
Belgien 1919 1948 29 
Dänemark 1915/18 1918 0 
Deutschland I 1869/71 1919 50 
Finnland 1906 1906 0 
Frankreich 1848 1946 98 
Großbritannien 1918 1928 10 
Indien 1950 1950 0 
Irland 1922 1922 0 
Israel 1949 1949 0 
Italien 1912/18 1946 34 
Japan 1925 1947 22 
Kanada 1920 1920 0 
Neuseeland 1889 1893 4 
Niederlande 1917 1919 2 
Norwegen 1897 1913 16 
Österreich 1907 1918 11 

Schweden 1921 1921 0 
Schweiz 1848/79 1971 123 
USA 1870 1920 50 

2. "Neue Demokratien" 
Griechenland 1877 1952 75 
Polen 1918 1918 0 
Portugal 1911 1974 63 
Südkorea 1988 1988 0 
Spanien 1869/1907 1869/1931 0 
Tschechische Republik 1920 1920 0 
Ungarn 1990 1990 0 
Durchschnitt 1910 1932 22 

Anmerkungen zu fabelle 13: 
Alle Angaben ohne Berücksichtigung vorübergehender Demokratiesuspendierung. Austra
lien: Wahlrecht für Aborigines 1967. Daten für Deutschland nach 1949 Bundesrepublik 
Deutschland, vor 1949 Deutsches Reich. Daten für Tschechische Republik: vor 1994 Tsche· 
choslowakische Republik. Spalte 4: zeitlicher Abstand in Jahren zwischen der Ersteinfüh
rung des allgemeinen Männerwahlrechts (25 Jahre und älter) und der des allgemeinen 
Frauenwahlrechts. 
Quellen: Nohlen 2007: 45; sekundär Freedom House (verschiedene Jahrgänge} und Katz 
1997: 216ff. 
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22.2 Indikatoren der Polyarchie 

Das allgemeine Wahlrecht ist ein zentraler Indikator des Demokratisierungsgra
des eines Landes. Allerdings erfasst er nur eine Dimension der Demokratie, näm
lich das Recht auf politische Beteiligung. Doch zur Demokratie gehören auch 
andere Institutionen und Verfahren, unter ihnen der offene Wettbewerb (Dahl 
1971) und weitere, im Kapitel12 vorgestellte prozedurale Eigenheiten. 

Coppedge/Reinicke haben rund 20 Jahre nach Dahls Polyarchy die dort ein
geführte Demokratiemessung in einer revidierten Polyarchie-Skala weiterentwi
ckelt. Diese Skala basiert auf vier Größen: 1) faire landesweite Wahlen, 2) Mei
nungsfreiheit, 3) Organisationsfreiheit im Parteien- und Verbändesystem und 4) 
Verfügbarkeil von- zur Regierungsinformation alternativen- Informationsquel
len (Coppedge/Reinicke 1990: 63f.). Auch dieser Skala zufolge waren erneut die 
Länder am meisten demokratisch, die schon in Dahls Studie von 1971 zu den 
entwickelten Polyarebien zählten, die reichen westlichen Industriestaaten etwa, 
aber a1;1ch Costa Rica und Uruguay. Manches aber war anders. Nicht mehr zur 
Spitzengruppe gehörten nunmehr Jamaika und der Libanon. Andere Staaten 
waren in den Klub der Polyarebien aufgerückt, so dass dieser in den 1990er Jah
ren viel größer als zuvor war. Im Jahre 1993 beispielsweise wurden 67 Polyar
ebien unter insgesamt 186 Staaten gezählt. Die westeuropäischen und nordame
rikanischen Staaten gehörten dazu, ferner Australien, Neuseeland, Indien, Israel, 
Japan und Zypern, die baltischen Staaten, Slowenien und die Tschechische Repu
blik, sodann die meisten karibischen und lateinamerikanischen Länder, sechs 
pazifische Kleinstaaten, überdies Benin, Botsuana, Gambia, Madagaskar, Malawi, 
Mauritius, Namibia, Papua-Neuguinea, die Philippinen, um nur die größeren 
Staaten zu nennen (Coppedge 1995: 977). 

Polyarebien entstanden hauptsächlich erst im 20. Jahrhundert, doch blicken 
sie auf eine längere Vorgeschichte zurück. Drei Wachstumsperioden liegen hinter 
ihnen: 1) 1776-1930, von der Amerikanischen und der Französischen Revolution 
bis zur Zwischenkriegszeit im 20. Jahrhundert; 2) 1950-1959, die Jahre der Deko
lonialisierung und der mit ihr zunächst in Gang gesetzten Demokratisierung (ihr 
ist die Re-Demokratisierung autoritärer oder totalitärer Systeme nach dem Zwei
ten Weltkrieg hinzuzufügen), und 3) die 1980er Jahre mit der Redemokratisie
rung in Lateinamerika sowie die 1990er Jahre, in denen vor allem die sozialisti
schen Länder Mittel- und Osteuropas den Übergang zur Marktwirtschaft und zur 
Demokratie begannen (Dah11989). Auf der Grundlage von Vanhanen (1984) hat 
Dahl den Anteil der Demokratien an allen politischen Systemen bis Ende der 
1980er Jahre auf höchstens 41 Prozent veranschlagt. Vorher war der Anteil der 



374 Teil III: Vergleichende Demokratieforschung: empirisch-analytische Demokratietheorien 

Polyarchien kleiner. In den 1970er Jahren lag er bei 31 Prozent, eine Dekade zu
vor bei 34 Prozent und in den 1940er Jahren bei 33 Prozent, ähnlich hoch wie in 
der Zwischenkriegszeit (34 Prozent). Davor waren die Polyarchien eine noch 
kleinere Minderheit: 1910-19 mit 29 Prozent, 1900 bis 1910 mit 17 Prozent und in 
den beiden Dekaden vor der Jahrhundertwende mit 14 Prozent bzw. 10 Prozent 
(Dahl1989: 239-241). 

Allerdings beruht diese Gruppierung auf großzügiger Klassifikation. Sie 
wertet als Polyarchien nicht nur entwickelte Demokratien, sondern auch hoch
gradig defekte Demokratien und halb autokratische, halb demokratische Regime: 

Zugehörig sind alle Länder, die auf dem älteren Vanhanen-Index der Demokrati
sierung mindestens den Wert 5,0 erreichen (Vanhanen 1984, zur neuesten Be

rechnung Kapitel22.2). 
Mit den Indikatoren der Polyarchie haben Dahl und seine Schüler einen 

zentralen Beitrag zur Demokratiemessung geleistet (Inkeles 1991, Lauth 2004, 
Pickel/Pickel2006). Weiterentwickelt wurde die Demokratiemessung mittlerweile 
in einer Fülle von Studien. Zu nennen sind vor allem - in chronologischer Rei

henfolge- Bollen (1979, 1980), Vanhanen (1984), Bollen (1990), Coppedge/Reini

cke (1990}, Freedom House (1990ff.), Gurr u.a. (1990), Vanhanen (1990), Inkeles 
(1991), Hadenius (1992}, Bollen (1993), Lipset u.a. (1993), Beetharn (1994}, Vanha

nen/Kimber (1994), Jaggers/Gurr (1995), Alvarez u.a. (1996), Vanhanen (1997 und 
2003), Lauth (2004, 2008a) und Bertelsmann Stiftung (2003, 2006, 2008). 

Mit den Demokratiemessungen kann man klären, ob ein Staat halbwegs, 

vollständig oder überhaupt nicht demokratisch verfasst ist. Von diesen Messlat

ten werden im Folgenden fünf besonders ergiebige ausführlicher vorgestellt, 

andere hingegen nur skizziert: Vanhanens Demokratisierungsindex, die Demo

kratie- und die Autokratieskala des "Polity IV"-Projektes, die Political Rights- und 
Civil Liberties-Skalen von Freedom House, der Index des Demokratiestatus (Ber

telsmann Stiftung 2008) mitsamt einer Erweiterung um die etablierten Demokra

tien und der "Neue Index der Demokratie" (Lauth 2008a). Ergänzend werden 

andere neuere Messungen erwähnt, die Governance-Indikatoren der Weltbank 
etwa und der Index der "effektiven Demokratie" von Inglehart/Welzel (2005). 

22.3 Vanhanens Index der Demokratisierung 

Unter Rückgriff auf Modernisierungstheorien und Dahls Polyarchietheorie hat 

Tatu Vanhanen einen Index der Demokratisierung für mittlerweile 170 Staaten 

entwickelt, der vom 19. bis ins frühe 21. Jahrhundert reicht (Vanhanen 1984, 1989, 
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1990, 1997, 2003). Vanhanen definiert Demokratie als "ein politisches System, in 
dem ideologisch und gesellschaftlich unterschiedliche Gruppen kraft Gesetz be
rechtigt sind, um politische Macht zu wettstreiten, und in dem die institutionellen 

Machthaber durch das Volk gewählt und ihm gegenüber verantwortlich sind" 
(Vanhanen 2003: 49, Übersetzung d. Verf.). Vanhanens Index basiert auf den zwei 
Schlüsseldimensionen der Demokratie nach Dahl (1971): Partizipation und Wett
bewerbsgrad. Die Partizipation (P) ermittelt Vanhanen anhand des Anteils der an 
der letzten Wahl (oder einer Serie von Wahlen) teilnehmenden Wähler an der 

Gesamtbevölkerung. Die Formel für P lautet: P = Z/B*100, wobei Z für die Zahl 
der aktiven Wähler und B für die Bevölkerungszahl steht. Seit Vanhanen (2003: 
60) gilt für P eine Obergrenze von 70 Prozent, die, zwecks Erfassung von direkt

demokratischen Institutionen, im Falle von Volksabstimmungen um maximal 
weitere 30 Punkte erhöht wird, und zwar um 5 Punkte für jedes nationale Refe
rendum und um einen Punkt für jede Volksabstimmung auf subnationaler Ebene 

(ebd.: 62). 
Den Wettbewerbsgrad (W) erfasst Vanhanen mit einem Index, der den 

Stimmenanteil (S) der stärksten Partei bei der letzten Wahl zur nationalen Volks
vertretung, bei Unklarheiten den Sitzanteil der stärksten Partei, von 100 subtra

hiert. Die Formel für diesen Index lautet: W = 100-S. Um die Schieflage seiner 

früheren Messungen zugunsten von Vielparteiensystemen und zulasten der 

Zweiparteiensysteme zu lindern, hat Vanhanen seit 2003 bei der Messung von W 

ebenfalls eine Obergrenze in Höhe von 70 Prozent eingeführt (ebd.: 59). 
P und W sind die Komponenten des Indexes der Demokratisierung. Berech

net wird der Demokratisierungsindex (DI) durch die ungewichtete Multiplikation 

des Partizipationsgrades P mit dem Wettbewerbsgrad W und die Teilung des 

Produkts durch 100. Die Formel für den Demokratisierungsindex lautet dem

nach: DI = P*W/100 (Vanhanen 2003: 63f.). Erneut gelten Obergrenzen: Ein Staat 
wird erst dann als Demokratie eingestuft, wenn sein P-Wert mindestens 20, sein 

W-Wert mindestens 30 beträgt und sein DI-Wert sich folglich auf mindestens 6,0 

beläuft (ebd.: 65ff.)- vor 2003lag der Schwellenwert bei 5,0, was zur Folge hatte, 

dass sich auch autokratische Regime noch als Demokratie qualifizieren konnten. 
Der Demokratisierungsindex von Vanhanen zeigt hohe Zahlenwerte an, 

wenn P und W sehr hoch sind. Das ist der Fall, wenn der Großteil der Bevölke
rung zur Wahl geht, wenn zugleich viele Parteien mit jeweils nennenswertem 

Wähleranhang miteinander im Wettstreit liegen und wenn aus dem Wettbewerb 

keine große dominante Partei hervorgeht. Ist die Wahlbeteiligung gering, zeigt 

der Demokratisierungsindex niedrige Werte an; gibt es gar kein Wahlrecht, steht 
er auf Null. Ist der Wettbewerbsgrad im Parteiensystem gering, beispielsweise 



376 Teil III: Vergleichende Demolrratieforschung: empirisch-analytische Demokratietheorien 

weil eine Staatspartei das Politikgeschäft oligopolisiert oder monopolisiert, zeigt 
W niedrige Werte oder 0,0 an. Entsprechend niedrig ist der Demokratisierungs
grad. 

Kombinationen von formal hoher Wahlbeteiligung. wie bei Akklamations
wahlen in Einparteienstaaten, und geringem Wettbewerb, also hochgradiger 
Vermachtung des Parteiensystems, ergeben ebenfalls niedrige Indexwerte. Wah
len in den ehemaligen sozialistischen Staaten beispielsweise gingen immer mit 
hoher Wahlbeteiligung einher, fanden aber faktisch unter den Bedingungen eines 
Einparteienstaates statt. In diesem Fall zeigen Vanhanens Indikatoren einen ho
hen Partizipationsgrad an, aber einen Wettbewerbsgrad von 0,0. Die Multiplika
tion beider Größen zwecks Ermittlung des Demokratisierungsindexes ergibt 
ebenfalls den Wert 0,0. 

Vanhanens Demokratisierungsindex zufolge erreichen westliche Länder die 
höchsten Demokratiewerte. Die Rangliste der Nationen wird im Jahr 2001, dem 
Zeitpunkt der neuesten Messung in Vanhanen (2003), von Dänemark (44,2) und 
Belgien (42,8) angeführt. Auf dem dritten Platz folgt nun, aufgrund des Referen
dumsbonus, die Schweiz (40,3), auf dem vierten die Tschechische Republik (39,3), 
die erste der neuen Demokratien. Deutschland hat mit 35,5 einen vorzeigbaren 
Platz, die USA mit 34,4 ebenso, nicht zuletzt gleichfalls aufgrund eines Referen
dumsbonus. Deutschland und die USA liegen vor Großbritannien (33,5), Frank
reich (27,7) und Japan (24,4), um nur einige Beispiele zu erwähnen (Tabelle 14). 

Zu den Ländern mit einem Demokratisierungsindex zwischen 20 und 30 ge
hören nach Vanhanen etablierte Demokratien wie Kanada, lateinamerikanische 
Länder wie Argentinien und Chile, neue Demokratien wie Südkorea (28,9), au
ßerdem die Türkei (22,4) und die ehemals sozialistischen Länder Kroatien, Ru
mänien, Russische Föderation und Ungarn. 

Werte unter 20 entfallen auf Dritte-Welt-Staaten, beispielsweise Indien 
(17,1). Demokratisierungswerte unter 10, aber über dem Schwellenwert von 6, 
kennzeichnen beispielsweise Benin und Botsuana. Am untersten Ende der Skala 
finden sich die Länder mit einem Demokratieindex von 0,0 Afghanistan, Ango
la, der Irak, Myanmar, Nordkorea, Pakistan und Saudi-Arabien beispielsweise 
(Tabelle 14). 

Viel von dem, was V anhanens Demokratisierungsindex aufdeckt, ist interes
sant und einleuchtend. Mit den Korrekturen der Messung von 2003 hat V anha
nen zudem etliche Ungereimtheiten seiner früheren Demokratiemessungen mi
nimieren können. Beispielsweise schneiden die Schweiz und die USA im Lichte 
des revidierten Demokratisierungsindexes von 2003 sehr viel besser ab -und die 
Russische Föderation schlechter als diese beiden Länder. Zudem wurde der 
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Mehrparteiensystem-Bias der älteren Demokratiemessungen Vanhanens zurück
genommen. Einsichtig ist, dass die entwickelten Demokratien allesamt auf dem 
Demokratisierungsindex im oberen Feld und die eindeutig autoritär oder totalitär 
regierten Länder im unteren Feld liegen. Allerdings bringt auch der revidierte 
Vanhanen-Index noch manche irritierenden Messergehnisse hervor. Dass ausge
rechnet Italien, das für seine Demokratiequalität nicht sonderlich bekannt ist, mit 
36,8 in der Rangordnung einen der oberen Plätze erreicht und Belgiens mitunter 
krisengeschütteltes Staatswesen mit 42,8 den Platz 2 einnimmt, wirft Fragen auf. 

Das spiegelt Konstruktionsprobleme des Demokratisierungsindexes von 
Vanhanen wider (Bollen 1993, Beetharn 1994, Lauth 2004). Die Auswahl und 
Messung der Schlüsselgrößen Wahlbeteiligung und Stimmenanteil der stärksten 
Partei sind nicht über jeden Zweifel erhaben (Bollen 1995). Beide Variablen erfas
sen nur einen Teil der Partizipation und des freien Wettstreits im Sinne von Dahl 
(1971). Ihnen entgeht die Meinungsfreiheit ebenso wie die Berücksichtigung der 
Chancen, Interessen frei zu äußern und zu bündeln sowie Interessenvertretungen 
zu bilden. Ferner wird die Partizipation hauptsächlich anhand der Wahlbeteili
gung ermittelt. Doch die Wahlbeteiligung misst nur wahrgenommene Beteili
gungsrechte, nicht die Rechte selbst. Überdies kann die Wahlbeteiligung Unter
schiedliches widerspiegeln: Wählerapathie oder Wählerzufriedenheit, Wahl
pflicht oder freiwillige Wahl, vielleicht sogar das Wetter am Wahltag. aber auch 
bloße Akklamation. Außerdem wird die Qualität der Wahlen nicht berücksich
tigt. Ob sie fair oder unfair sind, wird ausgeblendet. Zudem ist die Messung kon
textblind: Partizipation wertet sie gleich, unabhängig davon, ob es sich um eine 
Wahl in einer etablierten Demokratie oder einer "illiberalen Demokratie" (Zaka
ria 1997), einer "Fassadendemokratie" oder in einem autoritären Staat handelt. 
Insensibel ist diese Messung von Wahlen und Partizipation deshalb auch für den 
nicht seltenen Fall des "kompetitiven Autoritarismus" (Levitsky/Way 2002, Ho
ward/Roessler 2006): Das sind elektoraleautoritäre Systeme, in denen zwar Wah
len stattfinden, diese aber nicht fair und frei sind, sondern in großem Umfang 
von politisch herrschenden Gruppierungen manipuliert werden, und in denen 
der politische Wettbewerb stark verzerrt ist (Schedler 2006). 

Ferner enthält Vanhanens Indikator der politischen Partizipation als Be
zugsgröße der Beteiligung die gesamte Bevölkerung. Doch die unterschiedliche 
Altersstruktur der Länder verzerrt die Wahlbeteiligungsquote. Besser wäre es, 
die Zahl der Wähler auf die Bevölkerung im wahlberechtigten Alter zu beziehen. 
Weitere Einwände kommen hinzu. Wie die meisten anderen Demokratieskalen 
erfassen Vanhanens Messlatten nur die Inputseite der Politik. Die Outputseite 
wird ausgeblendet. Somit bleibt die Qualität der in den Demokratien erzeugten 
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Gesetze und Politiken jenseits der Beteiligungsrechte und des Wahlrechts im 
Dunkeln. Ausgeklammert wird zudem der institutionelle Rahmen der politischen 
Willensbildung und Ent'!cheidtmgsfindung. Offensichtlich misst der Index der 
Demokratisierung von Vanhanen das, was er messen soll, nur zum Teil. Er labo
riert insoweit an einem Validitätsproblem. 

22.4 Demokratie- und Autokratieskalen für das 19., 20. und 21. Jahrhundert 

Es sind unter anderem die Freiheits-, Organisations- und Mitwirkungsrechte, die 
die Polyarchie-Skala von Dahl (1971) und Coppedge/Reinicke (1990) von Vanha
nens Demokratisierungsindex unterscheiden. Allerdings klammern auch die 
Polyarchie-Skalen die institutionellen Fesseln der Exekutive aus. Insoweit man
gelt es diesen Messungen an der angemessenen Berücksichtigung eines Pfeilers 
der modernen konstitutionellen Demokratie. Vermieden wurde dieses Problem 

hingegen in den Demokratie- und Autokratieskalen von Gurr u.a. (1990), Jaggers/ 
Gurr (1995), Marshall!Jaggers (2008) und dem daraus hervorgegangenen "Polity"
Datensatz, der die Demokratie und die Autokratie weltweit vom frühen 19. bis 
ins 21. Jahrhundert erfasst. Polity zufolge kennzeichnen drei Schlüsselgrößen die 
Demokratie: 1) Institutionen und Prozesse, mit denen die Bürger ihre politischen 
Präferenzen wirksam äußern und zu entscheidungsfähigen Alternativen bündeln 
können, 2) garantierte Bürger- und Freiheitsrechte für alle Staatsbürger und 3) 
institutionelle Begrenzungen der Exekutive. Istall dies erfüllt, handelt es sich um 

eine "institutionalisierte Demokratie" (Jaggers/Gurr 1995). 
Die Wissenschaftler des Polity-Projektes messen den Demokratiegehalt einer 

Staatsverfassung anhand einer mehrdimensionalen Skala. Deren Operationalisie
nmg basiert auf folgendem Grundgedanken: "Eine reife und intern kohärente 
Demokratie( ... ) kann operationeil als ein politisches System definiert werden, in 
dem (a) die politische Beteiligung in vollem Umfang wettbewerblieh organisiert 
ist, (b) die Rekrutienmg der politischen Fühnmg durch freie, offene Wahlen er
folgt und (c) die Exekutive in institutioneller Hinsicht substanziell gezügelt wird" 
(Gurr u.a. 1990: 84, Übers. d. Verf.). Autokratien hingegen sind definiert durch 
nicht wettbewerbliehe oder unterdrückte politische Beteiligung, undemokratische 
Rekrutienmg der politischen Führung und institutionell wenig begrenzten Spiel
raum der Exekutive. 

Bei der Messung eines politischen Regimes gehen die Polity-Wissenschaftler 
zweigleisig vor. Im ersten Schritt messen sie den Demokratiegrad eines politi
schen Systems und in einem zweiten Messvorgang seinen Autokratiegrad. Die 

Beobachtungswerte werden sodann zu einer Demokratie- und zu einer Autokra
tieskala, die jeweils von 0 bis 10 reicht, gebündelt. Im Fall der Demokratieskala 
steht "0" für Fehlen demokratischer Elemente und "10" für eine entwickelte De
mokratie. Analoges gilt für die Autokratieskala. Mit beiden Skalen kann separat 
gearbeitet werden. Aus ihnen kann aber auch eine dritte Messlatte abgeleitet 
werden, nämlich durch Subtraktion der Autokratieskala von der Demokratieska
la. Das ergibt eine genauere Messung des Regimecharakters. 

Die Messung der Staatsverfassungen erfolgt bei Polity IV mit vier bzw. fünf 
Indikatoren. Es sind dies im Falle der institutionalisierten Demokratie 1) die 
Wettbewerbsintensität politischer Partizipation (sie wird anhand einer Fünferska
la erfasst, die von kompetitiv über restringiert bis unterdrückt reicht), 2) die Of
fenheit der Rekrutierung von Amtsinhabern, 3) die Wettbewerbsintensität der 
Rekrutienmg von Amtsinhabern (Dreierskala von Wahl bis Bestellung durch 
Erbfolge oder autoritäre Selektion) und 4) Begrenzungen der Exekutive (7-Punk
te-Skala von unbegrenzter Exekutivmacht bis zur strengen Zügelung der Exeku
tive). Im Falle der Autokratiemessung kommt die Regulierung politischer Beteili
gung (fragmentiert oder restringiert) als fünfter Indikator hinzu. Im Jahr 2004 
gehörten zu den Demokratien vor allem die westeuropäischen und die nordame
rikanischen Länder sowie Japan, Australien und Neuseeland. Hohe Werte auf der 
Demokratieskala - 9 oder 10 erreichten unter anderen auch Bulgarien, Costa 
Rica, Indien, Israel, Litauen, die Mongolei, Peru, Rumänien, die Slowakei, Slowe
nien, die Südafrikanische Republik, Taiwan, die Tschechische Republik, Ungarn 
und Uruguay. Einen Wert von 8 auf der Skala erzielten 19 weitere Länder, unter 
ihnen Argentinien, Indonesien, Mexiko, Südkorea und die Türkei (Tabelle 14). 

Autokratische Staatsverfassungen hingegen kennzeichneten dem Polity N
Projekt zufolge vor allem Myanmar, Nordkorea, Saudi-Arabien, Turkmenistan, 
die Vereinigten Arabischen Emirate und die Volksrepublik China. Alle übrigen 
Staaten liegen zwischen den Extrempositionen der entwickelten Demokratie und 
der Autokratie, beispielsweise Algerien mit einem Demokratiewert von 3 und 
einem Autokratiewert von 1, Ägypten (0 bzw. 6), Singapur (2 bzw. 4) und die 
Russische Föderation (7 und 0). Alle Zahlen gelten für das Jahr 2004. 

Wie weit ist die Demokratie verbreitet? Polity IV zufolge finden sich 2004 un
ter den 161 berücksichtigten selbständigen Staaten 34 entwickelte Demokratien 
mit einem Demokratieskalenwert von 10. Das entspricht 22 Prozent aller Länder. 
Nimmt man die Länder mit einem Demokratieskalenwert von 9 und 10 zusam

men, steigt die Zahl der Demokratien auf 47 insgesamt oder auf 29 Prozent aller 
Staaten. Zählt man auch die Länder mit einem Skalenwert von 8 dazu, wächst die 
Zahl der Demokratien auf 66, was 41 Prozent aller Staaten entspricht. Im Ver-
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gleich zu früher ist das viel. Im Jahre 1900 waren nur acht Länder oder 15 Prozent 
aller Staaten demokratisch verfasst (im Sinne eines Demokratieskalenwertes von 
mindestens 8), und 1940 waren es nicht mehr als neun (16 Prozent). 1960 war die 
Zahl der Demokratien auf 28 (26 Prozent) geklettert und 1989, am Vorabend des 
Falls des Eisernen Vorhangs, betrug sie 41 (29 Prozent). 

Wie vor allem der Vergleich über lange Zeiträume darlegt, hat die Demokra
tie, nach Zahl und relativer Häufigkeit zu urteilen, unter den Staatsformen hin
zugewarmen (Gallus/Jesse 2007). Allerdings wurden die Jahre der Ausbreitung 
der Demokratie von Phasen der Stagnation und Schrumpfung unterbrochen. 
Beispiele sind in den 1920er und 1930er Jahren der Siegeszug des Faschismus in 
Italien, der Beginn der Pilsudski-Diktatur in Polen 1926 und die Machtergreifung 
des Militärs in Argentimen 1930. Hinzu kamen in den 1930er Jahren der Zusam
menbruch der Demokratie in Deutschland, Österreich und Spanien sowie im 
Zweiten Weltkrieg die Demokratiezerstörung in anderen europäischen Ländern, 
infolge der Okkupation durch die Wehrmacht (Loewenstein 1935, Berg-Schlosser/ 
De Meur 1994). Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erlitt die Demo
kratie Rückschläge: Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei gerieten in den 
sowjetischen Einflussbereich. Sodann brachen nicht wenige Demokratien in den 
1950er und 1960er Jahren zusammen, vor allem in der Dritten Welt, beispielswei
se Nigeria 1966. Auch während der dritten "Demokratisierungswelle" seit Beginn 
der 1970er Jahre erlitt so manche demokratische oder halbdemokratische Staats
verfassung Schiffbruch: Zu nennen sind etwa Argentinien (1976-82/83), Chile 
(von 1973 bis Ende 1988), Ghana (vor allem zwischen 1981 und 2000), Indien in 
den Jahren 1975 und 1976, der Libanon seit 1975, Nigeria (von 1983 bis 1999), 
Peru (1992-2000) und die Türkei in der ersten Hälfte der 1980er Jahre (Auswer
tung von Marshall/Jaggers 2008) (siehe auch Kapitel 25). 

Pionierarbeit leisteten die Konstrukteure der Demokratie- und Autokratie
skalen mit ihren Demokratiemessungen, die bis weit ins 19. Jahrhundert reichen. 
Wie kaum andere zuvor haben sie den Weg für die vergleichende Erkundung der 
Regimestrukturen, ihrer Voraussetzungen und ihrer Folgen frei gemacht. Das ist 
vor jeder Kritik gesondert zu erwähnen und zu loben. Allerdings sind die Demo
kratie- und Autokratiemessungen von Polity IV nicht aller Probleme ledig (Mül
ler/Pickel2007). Sie erfassen vor allem den Wettbewerbsgrad der politischen Be
teiligung und der politischen Rekrutierung sowie die in der Verfassung veranker
ten Politikstrukturen unter besonderer Berücksichtigung der Zügelung der Exe
kutive. Doch die Indikatoren messen die Verfassungswirklichkeit und die Reali
sierung politischer Rechte unzureichend. Und dort, wo sie die Verfassung mes-
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sen, haben sie eine Schieflage zugunsten des US-amerikanischen Regierungssys
tems. 

Die zugrunde liegende Absicht, die Begrenzungen der Exekutive zu messen, 
hätte zur Ergänzung eine komplexere Messung verdient, beispielsweise eine nach 
Art des Indexes der gegenmajorHären Institutionen (siehe Tabelle 8). Dies weist 
zugleich auf einen weiteren Mangel der Demokratie- und Autokratiemessung des 
Polity-Projektes hin. Sie ist exekutivlastig. Zu kurz kommen bei ihr die politische 
Beteiligung und das Ausmaß, in dem die erwachsene Bevölkerung das Recht der 
politischen Mitwirkung an der Wahl und Abwahl ihrer Führung hat, sowie der 
Grad, zu dem sie dieses Recht nutzt (Gleditsch/Ward 1997). Man sieht das allein 
daran, dass die Polity-Demokratieskala den USA seit 1810 die Würde einer hoch
entwickelten Demokratie verleiht: 1809 erreichen die USA erstmals einen Demo
kratieskalenwert von 9, und seit 1871 ohne Ausnahme den Höchstwert 10. Doch 
was ist das für eine "institutionalisierte Demokratie", wenn sie zahllose Erwach
sene vom Wahlrecht ausschließt, wenn zu Beginn nur ein Teil der Erwachsenen 
wahlberechtigt war, wenn die Sklaven von der politischen Beteiligung vollstän
dig ausgesperrt waren (Berg 2000) und wenn selbst nach der Erstdemokratisie
rung des Wahlrechts Beteiligungsrechte insbesondere der Afroamerikaner in 
großem Umfang wieder zurückgestutzt wurden (Tuck 2007)? Und wie verträgt 
sich die Klassifikation als "institutionalisierte Demokratie" mit Dahls kritischer 
Einstufung der USA der 1960er Jahre als ein Land mit geringerem Inklusionsgrad 
als die meisten anderen Polyarchien (Dahl1971: 29)? 

22.5 Politische Rechte und Bürgerfreiheiten: die Freedom House-Skalen 

Ein weiterer wichtiger Demokratieindex entstammt den Messungen der Politi
schen Rechte (Political Rights) und der Bürgerfreiheiten (Civil Liberties) durch 
Freedom House. Freedom House ist eine in Washington D.C. ansässige Non
Profit-Organisation, die seit 1971 bestrebt ist, den Stand der Demokratie und der 
Freiheit in allen souveränen Staaten der Gegenwart im jährlichen Abstand syste
matisch zu erfassen und regelmäßig darüber zu berichten (Freedom House 2006, 
Puddington 2008). Zum Zweck zusammenfassender Information konstruiert 
Freedom House Skalen der Politischen Rechte (Political Rights) und der Bürger
freiheiten (Civil Liberties), die jeweils von 1 bis 7 reichen. "1" steht für volle Rechte 
und "7'' für gänzliches Fehlen dieser Rechte. Mitunter werden beide Indizes ge
trennt ausgewertet, bisweilen werden sie zu einem Freiheitsindex addiert. Dieser 
Index reicht von 2 bis 14. "2" bedeutet gesicherte umfassende politische Rechte 



382 Teillll: Demokratietheorien 

und umfassende Bürgerfreiheiten. Dieser oder ein benachbarter Zahlenwert auf 
dem Freiheitsindex zeugen von einem hohen Maß an politischer Beteiligung und 
an Bürgerfreiheiten im Sinne des liberaldemokratischen Verfassungsstaates der 
europäischen und nordamerikanischen Tradition. Der Zahlenwert "14" hingegen 
signalisiert gänzliches Fehlen solcher Rechte und Beteiligungschancen. Myanrnar, 
Libyen und Nordkorea sind Beispiele (Puddington 2008: 66f.). 

- Freedom House gruppiert seine Beobachtungen zusammenfassend zu "frei
en", "halbfreien" und 11nicht freien" Staaten ("free", "partly free" und "not free"), 
je nachdem ob die Zahlenwerte der Politische Rechte- bzw. der Bürgerfreiheiten
Skala zwischen 1 und 2,5 liegen, zwischen 3 und 5,0 oder zwischen 5,5 und 7 
(Puddington 2008: 62). Im Jahre 2007 beispielsweise wurden 90 Staaten als "frei" 
eingestuft. Das entsprach 47 Prozent aller unabhängigen Länder und 46 Prozent 
der Weltbevölkerung. Hingegen wurden 60 Länder oder rund 31 Prozent aller 
Staaten in diesem Jahr als "halbfrei" gewertet und 43 oder 22 Prozent als "nicht 
frei" (Puddington 2008: 63). 

Freedom House will die Qualität der politischen Regime und der Rechts
ordnungen aus dem Blickwinkel der Verfassungswirklichkeit der Beteiligungs
rechte und Schutzansprüche des Staatsbürgers erfassen, nicht aus dem der forma
len Staatsstrukturen. Demokratie meint dabei ein politisches System, "in dem das 
Volk seine entscheidungsbefugten Führungen frei aus miteinander konkurrie
renden Gruppen und Individuen, die nicht von der Regierung bestimmt wurden, 
auswählt" (Freedom House 1999: 546, Übers. d. Verf.). Das ist Schumpeter pur. 
Aber im Unterschied zu Schumpeter, dem zufolge Demokratie keineswegs not
wendig weitere Freiheitsrechte einschließt, kombiniert Freedom House die Betei
ligung und die Freiheit im Sinne liberaler Freiheitsrechte. 

Die Politischen Rechte und die Bürgerfreiheiten werden durch Fragekatalo
ge erfasst. Die Art der Fragen und ihr Wortlaut sind im Lauf der Zeit verändert 
und insgesamt verbessert worden, was in der allzu harschen Kritik von Mül
ler/Pickel (2007) und zuvor schon Munck/Verkuilen (2002), die die Freedom Hou
se-Skalen als besonders mängelbehaftet einstufen, zu wenig berücksichtigt wird. 
Seit dem 2007-Bericht von Freedom House basiert die Skala der Politischen Rech
te auf Prüffragen zu drei Kategorien: zum Prozess der Wahl, zum politischen 
Pluralismus und der Partizipation sowie zur Funktionsweise der Regierung. Als 
Checkliste der Politischen Rechte dienen seither die folgenden Fragen, die im 
Detail durch speziellere Fragen ergänzt werden: 
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A. Wahlen 
1. Wird der Regierungschef oder eine andere zentrale Autorität in freien und fairen 
Wahlen gewählt? 
2. Werden die Repräsentanten des Volkes in der gesamtstaatlichen Legislative in 
freien und fairen Wahlen gewählt? 
3. Sind das Wahlrecht und sein Bezugsrahmen fair? 
4. Hat das Volk das Recht, sich in politischen Parteien oder anderen konkurrieren
den politischen Gruppierungen seiner Wahl zu organisieren, und ist das System of
fen für Aufstieg und Fall dieser Parteien oder Gruppierungen? 

B. Politischer Pluralismus und Partizipation 
5. Gibt es einen signifikanten Stimmenanteil der Opposition und hat die Opposition 
eine realistische Chance, ihren Wähleranhang zu vergrößern oder die Macht durch 
Wahlen zu erwerben? 
6. Sind die Wahlhandlungen des Volkes frei von Dominanz des Militärs, ausländi
scher Mächte, totalitärer Parteien, religiöser Hierarchien, ökonomischer Oligarchien 
oder anderer mächtiger Gruppen? 
7. Haben kulturelle, ethnische, religiöse oder andere Minderheiten volle politische 
Rechte und Beteiligungschancen'l 

C. Funktionsweise des Regierungssystems 
8. Determinieren der frei gewählte Regierungschefund die Volksvertreter im Parla
ment die Politiken der Regierung? 
9. Ist die Regierung frei von umfassender Korruption? 
10. Ist die Regierung den Wählern zwischen den Wahlen rechenschaftspflichtig? 
Und operiert sie offen und transparent? 

Der Vollständigkeit halber ist hinzuzufügen, dass die Checkliste für die Politi
schen Rechte für Spezialfälle zwei weitere Fragen bereit hält. Im Falle einer tradi
tionellen Monarchie ohne Partei und Wahlen wird gefragt, ob das politische Sys
tem authentische Konsultationen mit dem Volk vorsieht, die öffentliche Diskussi
on der Regierungspolitik ermutigt und das Petitionsrecht gewährleistet. Ferner 
wird geprüft, ob die Regierung oder eine Besatzungsmacht gezielt die ethnische 
Zusammensetzung des Landes oder eines Territoriums im Lande verändern will, 
um eine Kultur zu zerstören oder die politische Balance zwischen den Gruppen 
zugunsten einer bestimmten Gruppe entscheidend zu verändern. 

Ein ähnliches Verfahren liegt der Bürgerfreiheiten-Skala (Civil Liberties) zu
grunde. Im Unterschied zur Political Rights-Skala werden zur Konstruktion der 
Bürgerfreiheiten-Skala 15 Fragen verwendet, und zwar vier Kategorien entspre
chend: Meinungs- und Glaubensfreiheit, Versammlungs- und Organisationsfrei
heit, Rechtsstaat sowie persönliche Autonomie und individuelle Rechte. Im Ein
zelnen handelt es sich um die folgenden Fragen (Freedom House 2003: 698): 
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A. Meinungs- und Glaubensfreiheit 
1. Sind die Medien und andere kulturelle Ausdrucksformen frei und unabhängig? 
2. Sind die religiösen Institutionen und Gemeinden frei in der Ausübung ihres Glau
bens und in der öffentlichen und privaten Äußerung ihres Bekenntnisses? 
3. Besteht akademische Freiheit, und ist das Bildungswesen frei von extensiver poli
tischer Indoktrination? 
4. Ist die private Diskussion offen und frei? 

B. Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 
5. Besteht Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit, und ist öffentliche Diskussi
on zulässig? 
6. Besteht Organisationsfreiheit fiir NGO's (non-govemmental organisations)? 
7. Existieren freie Gewerkschaften und Bauernorganisationen oder Äquivalente, und 
gibt es effektive Kollektivverhandlungen? Bestehen freie professionelle und andere 
private Organisationen? 

C. Rechtsstaat 
8. Ist die Judikative unabhängig? 
9. Sind Zivil- und Strafrecht rechtsstaatlich geregelt? Untersteht die Polizei ziviler 
Kontrolle? 
10. Besteht Schutz vor politischem Terror, ungerechtfertigtem Freiheitsentzug, Exi
lierung oder Folter, gleichviel ob diese von Systemunterstützern oder Systemgeg
nern zu verantworten sind? Herrschen Krieg oder bewaffnete Aufstände? 
11. Garantieren die Gesetze, die Politiker und die Praktiken die Gleichbehandlung 
der Bürger? 

D. Persönliche Autonomie und Individualrechte 
12. Schränkt der Staat die Freizügigkeit, die Berufsfreiheit und die Ausbildungsfrei
heit ein? 
13. Haben die Bürger Recht auf Eigentum und Gewerbefreiheit? Wird die Privat
wirtschaft über Gebühr beeinflusst von Beamten, den Sicherheitskräften, politischen 
Parteien und sonstigen Organisationen oder organisierter Kriminalität? 
14. Sind die persönlichen Freiheitsrechte (personal social freedoms) gewährleistet, 
einschließlich Geschlechtergleichheit, freier Ehepartnerwahl und freier Entschei
dung über die Zahl der Kinder? 
15. Sind Chancengleichheit und Freiheit von ökonomischer Ausbeutung gegeben? 

In seinen Berichten unterscheidet Freedom House zusätzlich zu den numerischen 
Messungen zwischen "electoral democracies" und "liberal democracies" (Free
dom House 2003: 696). "Liberale Demokratien" haben als Hauptkennzeichen 
nicht nur die Partizipation, die freie Willensbildung und die Wahl und Abwahl 
der politischen Führung durch das Volk oder dessen Vertreter. Sie zeichnen sich 
überdies durch "einen substanziellen Bestand an Bürgerfreiheiten" aus (Freedom 
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House 2003: 696). Letzteres fehlt den "electoral democracies". In ihnen verkürzt 
sich Demokratie auf Partizipation, einigermaßen freie Willensbildung und leid
lich faire Wahlen sowie Wahl und (seltener) Abwahl der Regierenden durch das 
Volk (ebd.: 696). 

Der additive Freiheitsindex von Freedom House, also die Summe der Politi
sche Rechte- und der Bürgerfreiheiten-Skala als Demokratieindikator, spiegelt 
einen weit gefassten, tief in das Rechts- und Verfassungsstaatliche hineinreichen
den Demokratiebegriff wider. Das ist ein Vorteil, weil somit die Konturen der 
konstitutionellen Demokratie (Friedrich 1953) genauer erfasst werden, und zu
gleich ein Nachteil, weil das Rechts- und Verfassungsstaatliche und die Demokra
tie weder begrifflich noch empirisch deckungsgleich sind. Nicht jeder Verfas
sungsstaat ist eine etablierte Demokratie, und nicht jede ausgebaute Demokratie 
ein Verfassungsstaat Indien und Südkorea beispielsweise erzielen auf Demokra
tieskalen oft bessere Werte als auf Skalen der Bürgerfreiheiten und der Men
schenrechte (Humana 1992, Freedom House 1971ff.). Deshalb sollte zur Messung 
der Demokratie im engeren Sinn primär die Skala der Politischen Rechte heran
gezogen und erst bei der Demokratiemessung im weiteren, verfassungsstaatlich 
angereicherten Sinne durch die Skala der Bürgerrechte ergänzt werden. 

Allerdings ergeben Kombinationen beider Freedom House-Skalen ebenfalls 
aussagekräftige Indikatoren. Die Summe der Politische Rechte- und der Bür
gerfreiheits-Skala ergibt in der Terminologie von Freedom House den Freiheits
index. Dieser entpuppt sich bei Lichte besehen als ein Anzeiger des demokrati
schen Konstitutionalismus: Niedrige Werte deuten auf ein hohes Niveau eines 
liberaldemokratischen Konstitutionalismus hin, hohe Werte auf das Fehlen von 
Demokratie und Konstitutionalismus. Auch der Unterschied zwischen der Politi
sche Rechte- und der Bürgerfreiheiten-Skala ist aussagekräftig. Liegt das Niveau 
der Bürgerfreiheiten unter dem der demokratischen Teilhaberechte, ist dies ein 
Anzeiger einer "defekten Demokratie" im Sinne von Merkel/Puhle/Croissant u.a. 
(2003, 2006). 

Allerdings sind Konzeptualisierung und Messung der Freedom House
Skalen in Teilen klärungsbedürftig (Müller/Pickel 2007). Die Einstufung der un
tersuchten Länder basiert auf solider Information, mitunter aber auf intuitiver 
Beobachtung, Bewertung und Aufsummierung der Beobachtungswerte zu einer 
Skala (Gastil 1990). Auch fehlen eindeutige Operationalisierungen der Begriffe, 
die in den Checklisten zur Ermittlung der politischen Rechte und der Bürgerfrei
heiten verwendet werden. Ferner sind die Summierung und Gewichtung der 
Beobachtungsergebnisse nicht immer nachvollziehbar. Das hat Zweifel an der 
Reliabilität der Freedom House-Skalen geweckt- trotz ihrer größeren Validität 
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(Welzel 2000: 159). Allerdings haben genauere Fragen zur Konstruktion der Poli

tische Rechte- und der Bürgerfreiheiten-Skala mittlerweile die Qualität der Mes
sungen erheblich verbessert. Außerdem verdient die Breite der Datenbasis von 

Freedom House mehr Beachtung als ihr Kritiker wie MunckNerkuilen (2002) 

gewährten: Nur Polity IV und Vanhanen (1997, 2003) haben einen nach Quer- und 

Längsschnittreichweite umfassenderen Datensatz zum Demokratie-Autokratie

Vergleich zu bieten. 

22.6 "Defekte Demokratien", "Demokratiestatus" und "Neuer Index der 
Demokratie" 

Die bislang erörterten Demokratiemessungen haben Forschungsneuland er

schlossen. Dennoch bleiben Lücken. Im toten Winkel ihrer Indikatoren liegen 

beispielsweise die "Domänendemokratien". Das sind jene "defekte Demokratien" 

(Merkel1999, 2008: 28ff.), in denen größere Sektoren in Staat und Gesellschaft ein 

Machtbereich von demokratisch nicht legitimierten Kräften sind, beispielsweise 

Domänen des Militärs, der Sicherheitspolizei oder von Guerillabewegungen. 

Allerdings können die bislang erörterten Demokratieskalen zwei andere defekte 

Demokratietypen zumindest teilweise erfassen, nämlich die "exklusive Demokra

tie" (Merkel1999: 367), die einen substanziellen Teil der Erwachsenen vom Wahl

recht ausschließt, und die "illiberale Demokratie" (ebd.: 367f.), in der schwerwie

gende Mängel bei den Bürgerrechten zu verzeichnen sind. Tiefenschärfere Einbli

cke gewährt allerdings erst die genauere Analyse der verschiedenartigen "defek

ten Demokratien", die Strukturmängeln vor allem in vier Feldern ("Teilregimen", 

so die Terminologie von Merke! u.a. 2003) nachspürt: bei den politischen Frei

heitsrechten, bei der effektiven Herrschaftsgewalt der gewählten Führer, den bür

gerlichen Freiheits- und Schutzrechten und bei der horizontalen Verantwortlich

keit. Der Anteil defekter Demokratien an allen Demokratien liegt über 50 Prozent 

und variiert je nach Region: 100 Prozent beträgt er in den aus dem Zerfall der 

Sowjetunion hervorgegangenen GUS-Staaten und der Mongolei, im Mittleren 

Osten und Nordafrika sowie im frankophonen Afrika, relativ hoch ist er im ang

lophonen Afrika und in Lateinamerika, besonders niedrig hingegen in Kontinen

tal-, Zentral- und Südosteuropa (Croissant/Merke! 2004, Bertelsmann Stiftung 

2008: 72). Zudem ist mehr als die Hälfte der seit den 1970er Jahren entstandenen 

neuen Demokratien als "defekt" einzustufen (Merkel2004). 

Die bislang verwendeten Demokratieskalen sind größtenteils auf institutio

nelle und prozedurale Dimensionen sowie auf verfassungspolitische Resultate 
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geeicht. Fast alle aber vernachlässigen den Politik-Output und die Politikresultate 

jenseits von Verfassung und Verfassungspolitik Konzeptuelle Überlegungen zur 

Schließung dieser Lücke wurden beispielsweise von Beetharn (1999), Beck/Schal
ler (2003), Campbeil/Schaller (2002) sowie I;oweraker/Krznaric (2001, 2002), Bühr

mann u.a. (2008) und Koelble/Lipuma (2008) angedacht. Allerdings sind diese für 

den internationalen und intertemporalen Vergleich noch nicht anwendungsreif. 

Anwendungsreife Indikatoren enthalten aber die Lehre von der "Sozialen 
Demokratie" (siehe Kapitel 21), Edeltraut Rollers Messung der "Effektivität libe

raler Demokratien" (Roller 2005) und die Bertelsmann-Transformations-Indizes. 

Letztere wurden entwickelt, um die Transformation zur Demokratie und zur so

zial verfassten Marktwirtschaft sowie die Qualität der politischen Gestaltung die

ser Transformation zu erfassen (Bertelmann Stiftung 2003, 2006, 2008). Im Unter

schied zu allen anderen Demokratiemessungen berücksichtigen die Bertelsmann

Transformations-Indizes hauptsächlich Staaten mit niedrigem und mittlerem 

Volkseinkommen, aber nicht die etablierten Demokratien etwa in Europa und 

Amerika. Das ist ein korrekturbedürftiger Mangel. Allerdings lässt er sich behe

ben. Hierzu wird weiter unten ein Vorschlag unterbreitet: Mit ihm wird der De

mokratiestatus-Index in eine Rangskala umgeformt und durch bewährte rangska

lierte Messungen der etablierten Demokratien ergänzt (siehe Tabelle 14, Spalte 
10). 

Demokratisierungsstand und Marktwirtschaftlichkeit erfassen die Indizes 

der Bertelsmann Stiftung einerseits getrennt- anhand des Demokratiestatus-In

dexes und eines Indexes der wirtschaftlichen Transformation und andererseits 

durch Bündelung der Messergehnisse zum "Status-Index", der den Stand der 

politischen und wirtschaftlichen Transformation messen soll. Doch nicht dieser 

Index soll hier genauer erörtert werden, sondern der Index des Demokratiestatus. 

Fünf Schlüsseldimensionen kennzeichnen ihn. Es sind dies 1) Staatlichkeit (hier 

wird geprüft, ob die nationalen staatlichen Strukturen intakt und die Machtstruk

turen hinreichend etabliert und differenziert sind), 2) politische Beteiligung (hier 

interessiert vor allem, ob die Bürger die Herrschaftsberechtigten bestimmen und 

weitere politische Freiheiten besitzen), 3) Rechtsstaatlichkeit (hier wird gemessen, 

inwieweit sich die Staatsgewalten wechselseitig kontrollieren und inwieweit die 

bürgerlichen Freiheitsrechte gewährleistet sind), 4) Leistungsfähigkeit und hin

reichende Akzeptanz der demokratischen Institutionen und 5) politische und 

gesellschaftliche Integration im Sinne stabiler, belastbarer Repräsentationsmuster 

zur Vermittlung zwischen Gesellschaft und Staat einerseil'l und einer gefestigten 

Bürgerkultur andererseits (Bertelsmann Stiftung 2008: 80ff., 88ff.). Aus den Indi

katoren, die zur Erfassung dieser Größen gebildet werden, wird der Mittelwert 
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ermittelt: Er zeigt den Demokratiestatus an bzw. den Erfolg oder Misserfolg bei 
der politischen Transformation zur Demokratie (Tabelle 14). Diesem Index zufol
ge gehören mit Stand von 2007 zu den zehn größten Demokratisierungserfolgen 
Slowenien, Estland, die Tschechische Republik, Litauen und Ungarn sowie Uru

guay und Chile. 
Datensammlungen der Weltbank zur Qualität des Regierens zählen eben

falls zur Klasse der outputorientierten Messungen von Staatsverfassungen. Aus 
ihnen ragen die "Governance-Indikatoren" hervor, die Kaufmann, Kraay und 

Mastruzzi (2003) für 199 Staaten in den Jahren 1996, 1998, 2000 und 2002 vorleg
ten. Sechs Politikdimensionen werden dort erfasst: 1) politische Beteiligung und 

Rechenschaftslegung, 2) politische Stabilität und Abwesenheit von Gewalt, 3) Re
gierungseffektivität, 4) Regulierungsqualität, 5) Rechtsstaat und 6) Korruptions

kontrolle. Auch die Multiplikation der Antikorruptions-Zahlenwerte von Kauf
mann u.a. (2003) mit der Summe der Political Rights- und der Civil Liberties-Skalen 
im Index der "effektiven Demokratie" ist in diesem Zusammenhang erwähnens

wert (Inglehart/Welzel 2005: 154f.): Effektive Demokratie ist das Produkt von 

"formaler Demokratie und Integrität der Eliten" (Welzel/lnglehart 2008: 128). 
Zu den Weiterentwicklungen der Demokratiemessung gehört der dreidi

mensionale "Neue Index der Demokratie" (Lauth 2006, 2008a), der die Polity IV
Daten, die Politische-Rechte-Skala von Freedom House und den Rechtsstaats

Indikator von Kaufmann u.a. (2003) zusammenführt, und zwar durch die Ermitt
lung der dritten Wurzel aus dem Produkt der drei Komponenten. Diese Berech

nungsweise soll ausschließen, dass niedrige Werte auf einer Dimension durch 

hohe Werte auf einer anderen Dimension kompensiert werden können, was bei 
einem rein additiven Verfahren der Indexbildung geschehen kann. Die ergän

zende Berücksichtigung politischer Stabilität nach Kaufmann u.a. 2003, ein Indi

kator für das Vorhandensein von intakter Staatlichkeit, einer Grundvorausset
zung leistungsfähiger Demokratie, untermauert die Hauptbefunde des dreidi

mensionalen Demokratie-Indexes (Tabelle 14). 
Die Governance-Indikatoren zeigen insgesamt einen großen Leistungsvor

sprung der etablierten Demokratien vor den Autokratien an. Allerdings variieren 

die Leistungsprofile auch innerhalb der Gruppe der etablierten Demokratien. 

Beispielsweise schneiden die südeuropäischen Länder bei den Messungen von 

Kaufmann/Kraay/Mastruzzi (2003: 98-115), Inglehart/Welzel (2005: 154f.) und 

Lauth (2008a) unterdurchschnittlich ab, andere Staaten hingegen überdurch

schnittlich, unter ihnen die skandinavischen Länder, die Niederlande und 

Deutschland (Tabelle 14). 
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22.7 Vorzüge und Grenzen der Demokratiemessungen 

Die international vergleichenden Demokratiemessungen stimmen in beträchtli
chem Umfang überein. Fast alle Demokratieskalen der Tabelle 14 sind durchweg 
hochsignifikant korreliert. Alle Korrelationskoeffizienten sind auf dem 0,01-

Niveau signifikant. Besonders eng hängen die Politische Rechte- und die Bürger

rechte-Skala von Freedom House im frühen 21. Jahrhundert einerseits und die 
Demokratie-Autokratie-Skala, der Demokratiestatus sowie der erweiterte, umko
dierte Demokratiestatus andererseits zusammen - was nicht verwundert, denn 

diese Demokratiemessungen haben wesentliche Schlüsselindikatoren mit den 
Freedom House-Skalen gemeinsam. Die Rangkorrelationskoeffizienten nach 

Spearman liegen allesamt bei 0,90 bzw. bei -0,90. Die unterschiedlichen Vorzei

chen sind kodierungsbedingt Eng korreliert sind auch fast alle anderen Demo
kratieskalen der Tabelle 14. Nur die Demokratie- und Autokratiemessungen aus 

früheren Zeiten korrelieren mit jenen des frühen 21. Jahrhunderts schwächer: In 
diesen Fällen schwanken die Korrelationskoeffizienten zwischen plus/minus 0,3 

und plus/minus 0,5. Doch das zeigt nur an, dass der Kreis der Demokratien heut
zutage viel größer ist als in der Vergangenheit. Dass die Demokratieskalen der 

Tabelle 14 ansonsten mit anderen Demokratiemessungen wie Hadenius (1992, 

1994), Bollen (1990, 1993) oder Alvarez u.a. (1996) kovariieren, spricht ebenfalls 
für sie. 

Hochsignifikante Korrelation ist nicht mit vollständiger Übereinstimmung 
zu verwechseln. Ein Korrelationskoeffizient von 0,90 beispielsweise besagt, dass 

81 Prozent der Variation der einen Variable mit der einer anderen Variable zu

sammenhängen und durch diese statistisch erklärt werden können, während 19 

Prozent unerklärt bleiben. (Die 81 Prozent errechnen sich aus dem mit 100 mul

tiplizierten quadrierten Korrelationskoeffizienten von r = 0,90). Trotz überzufälli
ger Korrelation bestehen folglich erwähnenswerte Unterschiede zwischen den 

Demokratiemessungen. Das betrifft hauptsächlich die Messungen der halbdemo

kratischen und halbautoritären Staaten. Hingegen stufen fast alle Demokratieska

len die westeuropäischen und nordamerikanischen Verfassungsstaaten als Kern

gruppe der weltweit führenden Demokratien ein. Die Ausnahme hiervon ist 

Vanhanens Demokratisierungsskala, die auf den Fragmentierungsgrad des Par
teiensystems, die Wahlbeteiligung und direktdemokratische Praktiken reagiert. 

Die bislang erörterten Demokratieskalen haben Forschungsneuland erschlos

sen. Das gehört zu ihren Stärken. Allerdings haben sie auch Schwächen. Insbeson

dere sind alle intervallskalierten Indikatoren der Demokratie nicht gegen Pseudo

exaktheit gefeit. Ist Dänemark mit einem Demokratisierungsindex von 44,2 nach 
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Vanhanen (2003) wirklich um 8,7 Punkte demokratischer als Deutschland? Ist 
nicht ein bescheideneres Messniveau beispielsweise nach Art der Freedom-llouse
Skalen besser vertretbar, bei dem beide Länder gleich eingestuft werden {siehe 
Tabelle 14, Spalte 6 und 7)? Diese Überlegung leitet auch die vom Verfasser dieses 
Buches vorgeschlagene Messung des erweiterten Demokratiestatus (Tabelle 14, 
Spalte 10). Bei ihr wird der auf zwei Stellen hinter dem Komma abgestufte Index 
des Demokratiestatus der Bertelsmann Stiftung (2008) durch gezielte Absenkung 
des Messniveaus umkodiert, mit der rangskaUerten Messung der etablierten De
mokratien kompatibel gemacht und um diese Ländergruppe erweitert. Das ist ein 
beträchtlicher Zugewinn. Auch der Zugewinn an Verständlichkeit ist beachtlich: 
Der erweiterte Demokratiestatus-Index differenziert, in Anlehnung an eine ordi
nalskalierte Klassifikation der Bertelsmann Stiftung (2008: 72f.), zwischen Demo
kratie, defekter Demokratie, stark defekter Demokratie, moderater Autokratie und 
Autokratie einschließlich der "failed states", der gescheiterten Staaten. Zudem kor
reliert auch dieser Demokratieindikator mit allen anderen Demokratiemessungen 
hochsignifikant. 

Zurück zu den Schwächen der vergleichenden Demokratiemessungen. Vali
de Messungen der Freiheitsqualität und der Moral von Regierungen sind noch 
nicht in ihrer Sichtweite. Und Autoren, die in dieser Richtung vorangehen wol
len, wie Stein Ringen (2007: 42ff.), greifen am Ende auf einen bunten, etwas belie
bigen Strauß von Indikatoren zurück, die vom Demokratiealter über das Vertrau
en in Regierungen bis zur Einkommensarmut reichen. Die bislang erörterten 
Demokratieskalen erfassen auch nicht die Qualität der Partizipation, sondern ihre 
Quantität, und selbst diese nicht vollständig (Abromeit 2004). Eine Rarität sind 
Messungen wie in Tabelle 10 im Kapitel 20.5, die jene erweiterten Beteiligungs
chancen erfassen, die in föderalistischen Staaten und in Ländern mit ausgebauter 
Selbstverwaltung in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft zusätzlich zu den gesamt
staatlichen Wahlen bestehen. 

Den meisten vergleichenden Demokratieskalen liegt die Annahme zugrun
de, dass der Unterschied zwischen Verfassung und Verfassungswirklichkeit in 
allen untersuchten Ländern gleich groß sei. Doch das ist eine verwegene Annah
me. Vielmehr wird der Abstand zwischen formellen Institutionen und Verfas
sungswirklichkeit mit zunehmender Fragilität der Demokratie und zunehmen
dem Autoritarismusgrad der Staatsorganisation größer. Das zeigen Studien des 
politischen Prozesses in entwickelten und in defekten Demokratien. Wahlbetrug 
beispielsweise kommt überall vor. Doch die Größenordnung des Wahlbetrugs ist 
in altehrwürdigen Verfassungsstaaten in der Regel viel geringer als in den "fragi
len Demokratien" (Casper 1995), ganz zu schweigen von semidemokratischen Re-
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gimen. Ein Beispiel: Haben etwa "tote Seelen" die Präsidentschaftswahl in Russ
land vom 26.3.2000 zugunsten von Putin entschieden? Waren es vielleicht die 
vielen fiktiven Wähler, die nicht wenige Wahlkommissionen zugunsten des Ge
winners der Wahl erfunden hatten, die für den Wahlsieg den Ausschlag gaben 
(Wehner 2000)? Ein weiteres Beispiel: Es gibt 40 Möglichkeiten des Wahlbetrugs, 
so hat eine philippinische Zeitung kurz vor den Senats- und Kongresswahlen auf 
den Philippinen am 8.5.1995 dargelegt. Der Wahlbetrug reicht "vom Stimmen
kauf bis zur Bestechung der Inspektoren in den Wahllokalen; vom Diebstahl 
ganzer Wahlurnen bis zu ihrer Auffüllung mit gefälschten Stimmzettelni von der 
Stimmabgabe im Namen längst Verstorbener bis zur Entführung von Wählern, 
die als Sympathisanten des politischen Gegners bekannt sind; dafiir wie für 
Schüsse auf widerspenstige Wahlbeamte oder Bombenanschläge auf Wahllokale 
werden Gangster angeheuert, die auch andere Geschäfte besorgen und etwa 
Wahlberechtigten, die nicht abstimmen sollen, den Stempel mit der wasserunlös
lichen Farbe und vor Betreten des Wahllokals auf den Finger drücken" (Haubold 
1995: 8). 

Trotz ihrer Schwächen vermitteln die Demokratieskalen aufschlussreiche 
Einsichten. Sie erfassen den Demokratie- und den Autokratiegehalt von Staats
verfassungen gründlicher und viel systematischer als ältere Indikatoren auch 
wenn sie verbesserungsbedürftig sind (MunckNerkuilen 2002). Diegenaue Mes
sung des Demokratiegehalts politischer Systeme schützt zudem vor Illusionen 
über die Verbreitung der Demokratie. Die meisten Demokratieskalen zeigen, dass 
vor und nach der Zeitenwende von 1989/90 nur eine Minderheit der Erdbevölke
rung in entwickelten und seit längerem verwurzelten Demokratien zuhause ist. 
Trotz "Demokratisierungswellen" (Huntington 1991) lebt nur knapp die Hälfte 
der Erdbevölkerung in einem freien Land (im Sinne von Freedom House) - 2007 
waren es 46 Prozent. Die entwickelte Demokratie ist demnach zwar kein Luxus
artikel nur für reiche Länder, aber dennoch ein Gut, an dem selbst im frühen 21. 
Jahrhundert die Mehrheit der Menschheit nicht teilhat. 

Berücksichtigt man gar die Geschichte aller politischen Gemeinwesen, tritt 
noch klarer zutage, dass die Demokratie - nach Regimejahren gerechnet - ein 
seltenes Gewächs ist (Finer 1997). 1875 konnten sich gerade zwei Staaten als De
mokratie (im Sinne der Demokratie-Autokratie-Skala) qualifizieren: die Vereinig
ten Staaten von Amerika und die Schweiz, und auch das nur bei großzügigster 
Auslegung der Demokratiekriterien. Auch an der Wende zum 20. Jahrhundert 
waren gerade acht Staaten Demokratien (im Sinne eines Demokratieskalenwertes 
nach Marshail/Jaggers (2008) von mindestens 8): Neben den USA und der 
Schweiz waren das Costa Rica, Frankreich, Griechenland, Kanada, Neuseeland 
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und Norwegen. Bei etwas laxerer Definition zählten damals auch Großbritannien 
und Belgien zum Kreis der institutionalisierten Demokratien. 

Das- und vieles mehr- zeigt die Tabelle 14 am Ende dieses Kapitels. Diese 
Tabelle präsentiert Messergehnisse der wichtigsten Demokratieskalen für die 
Staatenwelt des frühen 21. Jahrhunderts und ergänzt sie um Informationen, die 
bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Die Demokratieskalen informieren über 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Bestrebungen, die Demo
kratie zu messen und zu wägen. Überdies zeigen die Demokratie- und Autokra
tieskalen auch Zeitpunkt und Tempo des Übergangs von einem Regime zum 
anderen an. Das ermöglicht die genauere Analyse der Entstehungs-, Bestands
und Zerfallsvoraussetzungen von Demokratien und ihrer Konsequenzen. Von 
diesen Themen handeln die nächsten Kapitel dieses Buches. 

Tabelle 14: Demokratieskalen für souveräne Staaten vom 19. bis ins 

21. Jahrhundert 

Demo- Demo- Demo- Vanha- Politische Bürger- Neuer Demokra 
kratie kratie kratie nens Rechte- rechte- Index tiestatus 

- - Demokra- Skala Skala der 2007 

Auto- Auto- Auto- tisierungs- freedom Freedom Demo- (Bertel-

kratie kratie kratle Index Hause Hause kratle mann 

1875 1950 2006 2001 2007 2007 2004 Stiftung 
(Lauth 2008) 

2008a) 

Afghanistan -6 -10 0 5 5 3,57 

Ägypten 1 -3 3,0 6 5 0,0 4,40 

Albanien -9 9 25,0 3 3 4,7 7,50 

Algerien 2 15,9 6 5 2,6 4,27 

Angola -2 0 6 5 2,0 3,97 
Argenlinien -3 -9 8 26,1 2 2 6,0 7,85 

Armenien 5 16,2 5 4 4,6 6,00 

Aserbaidschan -7 11,5 6 5 0,0 3,80 

IÄthlopien 4 -9 1 3,5 5 5 3,1 4,13 

Australien 10 10 37,1 1 1 9,1 
Bangladesch 6 17,3 5 4 4,0 5,95 

Belgien 6 10 10 42,8 1 1 8,9 
Ben in 7 7,2 2 2 5,7 7,90 

Erweiterter, 
um kodierter 

Demokratie-

status 

2007 

Gescheiterter 
Staat 

Moderate 

Autokratie 

Defekte 
Demokratie 

Moderate 

Autokratie 

Autokratie 

Defekte 

Demokratie 

Defekte 

~ 
Stark defekte 

Demokratie 

Demokratie 

Defekte 
Demokratie 
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Demo- Demo- Demo- Vanha- Politische Bürger- Neuer Demokra Erweiterter, 

kratie kratie kratie nens Rechte- rechte- Index tiestatus umkodierter 

- - - Demokra- Skala Skala der 2007 Demokratie-
Auto- Auto- Auto- tisierungs- Freedom Freedom Demo- (Bertel- status 
kratie kratie kratie Index House House kratie mann 2007 
1875 1950 2006 2001 2007 2007 2004 Stiftung 

(Lauth 2008) 

2008a) 

Bolivien -3 -5 9 20,2 3 3 5,4 6,40 Defekte 

Bosnien- 26,1 4 3 ~ Herzegowina 

Botsuana 9 9,0 2 2 7,9 8,45 Demokratie 

Brasilien -6 5 8 • 24,5 2 2 6,4 7,95 Defekte 
Demokratie 

Bulgarien -7 9 31,6 1 2 7,1 8,70 Demokratie 

Burkina-Faso 0 2,6 5 3 3,4 6,25 Defekte 

Demokratie 

Burund I 6 0 4 5 5,80 Stark defekte 
Demokratie 

~ 
3 2 10 23,0 1 1 8,5 9,30 Demokratie 

-6 -8 -7 0 7 6 0,0 3,15 Autokratie 

Costa Rica 6 10 1 

~ 
Dänemark -3 10 1 1 

Deutschland -4 10 10 35,5 1 

Dominikanische -3 -9 8 IQ 1 I 2 

Republik I 
Ecuador -1 2 7 14,2 3 

Demokratie 

Elfenbeinküste 5,7 7 5 2,90 Gescheiterter 

Staat 

EI Salvador -1 -6 7 1 9,2 2 3 6,0 7,20 Defekte 
Demokratte 

I Eritrea -7 I o 7 6 0,0 2,60 Autokratie 

Estland 6 24,0 1 1 mO.mokrn,;, 
Finnland 10 10 33,6 1 1 Demokrat!;-

Frankreich 10 9 27,7 1 1 Demokratie 

Gabun -4 6,8 6 4 

Gambia -5 10,5 5 4 

Geergien 7 13,7 4 4 4,1 6,85 Defekte 
Demokratie 

Ghana 8 15,0 1 2 6,4 8,10 Demokratie 

Griechenland 9 4 10 36,1 1 2 8,1 Demokratie 

Großbritannien 3 10 10 33,5 1 1 8,7 Demokratie 

Guatemala -1 2 8 6,1 3 4 4,7 5,90 Stark defekte 

Demokratie 

Guinea -1 4,9 6 5 1,7 3,98 Autokratie 

Guinea-Bissau 6 10,5 4 c: 1,6 

Haiti -3 -5 5 2,9 4 4,40 
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Demo- Demo- Demo- Vanha- Politische ~~;~:;~ Neuer Demokra Erweiterter, 
kratie kratie kratie nens Rechte- Index tiestatus umkodierter 

Demo- Demo- Demo- Vanha- Politische Bürger- Neuer Demokra Erweiterter, 
kratie kratie kratie nens Rechte- rechte- Index tiestatus umkodierter 

- Demokra- Skala Skala der 2007 Demokratie- - - Demokra- Skala Skala der 2007 Demokratie-
Auto- Auto- Auto- tisierungs- Freedom Freedom Demo- {Bertel- status Auto- Auto- Auto- tisierungs- Freedom Freedom Demo- {Bertel- status 
kratie kratie kratie index House House kratie mann 2007 kratie kratie kratie index Hause Hause kratie mann 2007 
1875 1950 2006 2001 2007 2007 2004 Stiftung 

(Lauth 2008) 
1875 1950 2006 2001 2007 2007 2004 Stiftung 

(Lauth 2008) 
2008a) 

I Honduras -3 -3 7 15,3 3 5,2 6,65 Defekte 
Demokratie 

2008a) 
Liberia 4 -6 6 5,2 3 4 5,25 Stark defekte 

Demokratie 
ndien 9 9 17,1 2 3 5,7 8,10 Demokr:j 
lndonesien 0 8 13,9 h-t 3 4,2 6,45 Defekte 

Demokrat 

Irak -4 0 6 0,0 3,30 Gescheiterter 
Staat 

Iran -10 -1 -6 4,2 6 6 0,0 3,73 Autokratie 

Libyen -7 0 7 7 0,0 2,98 Autokratie 

Litauen 10 27,4 1 1 8,4 9,35 Demokratie 
Madagaskar 7 12,3 4 ~6,0 7,45 Defekte 

Demokratie 

Malawi 6 20,S 4 4 1 5,7 6,60 Defekte 
Demokratie 

Irland 8 10 32,7 1 1 9,2 Demokratie Malaysia I 3 13,4 4 4 4,4 5,33 Moderate 
Israel 0 10 26,4 1 2 6,0 Demokratie Autokratie 
Italien -4 10 10 36,8 1 1 7,8 Demokratie Mali 6 2,2 2 3 6,1 7,25 Defekte 
Jamaika 9 12,7 2 3 63 8,55 Demokratie Demokratie 

Japan 1 10 24,4 I 1 2 s,9 I Demokratie 

Jemen -2 4,9 I 5 5 2,1 3,90 Autokratie 
!Marokko I -6 -6 4,0 5 4 0,0 4.40 Moderate 

IAu+n~•~+i. 

Jordanien -10 -2 0,7 5 4 3.4 3,98 Autokratie Mauretanien -3 I 4,2. 4 4 0,0 4,57 Stark defekte 

Kambodscha 2 5,1 6 5 2,5 4,13 Moderate Demokratie 

Autokratie Mauritius 10 25,5 1 2 8,80 Demokratie 

Kamerun -4 1,8 6 6 1,8 4,13 Moderate Mazedonien 9 20,0 3 3 5,0 7,75 Defekte 

Autokratie Demokratie 

Kanada 4 10 10 24,9 1 1 9,2 Demokratie 

Kasachstan -6 9,2 6 5 0,0 4,23 Moderate 

Mexiko -5 -6 8 21,2 2 3 6,3 7,45 Defekte 

I Demokratie 

Autokratie Moldau 8 10,3 3 4 I 5,3 6,85 Defekte 

Kenia 8 8,4 4 3 4,7 7,00 Defekte Demokratie 

Demokratie Mongolei -9 10 18,3 2 2 7,5 7,00 Defekte 

Kirgistan 4 10,1 5 4 5,95 ~ekte 
t1e 

Kolumbien 8 -5 7 14,8 3 3 3,6 5, 75 Stark defekte 

Demokratie 

Montenegro 8 7,85 Defekte 
Demokratie 

Demokratie Mosambik 6 11,3 3 3 5,4 6,55 Defekte 

Kongo (Republik) -4 0 6 5 3,63 Autokratie Demokratie 

Kongo Demokrati- 5 0 5 6 3,72 Gescheiterter Myanmar 8 -8 0 7 7 1,70 Autokratie 

sehe Rep. Staat Namibia 6 7,4 2 2 6,6 8,10 Demokratie 

Korea (Nordkorea) -7 -9 0 7 7 2,70 Autokratie Nepal -3 "5 6 11,3 5 4 2,6 3,90 Autokratie 

Korea (Südkorea) 1 -3 8 28,9 1 2 8,85 Demokratie Neuseeland 10 10 10 33,5 1 1 9,7 Demokratie 

Kroatien 9 28,7 2 2 6,9 8,85 Demokratie 

Kuba 3 ·7 0 7 7 0,0 3,42 Autokratie 

Nicaragua -5 -8 8 18,2 I 3 
3 5,9 6,65 Defekte 

Demokratie 

Kuwait -7 0,6 4 4 0,0 4,08 Moderate Niederlande -3 10 10 38,4 1 1 9,2 Demokratie 

Autokratie Niger 6 7,6 3 4 4,4 6,43 Defekte 

Laos -7 0,5 7 6 0,0 2,78 Autokratie Demokratie 

Lesotho 8 0,7 2 3 6,9 Nigeria 4 10,2 4 4 2,8 6,05 Defekte 

Lettland 8 27,6 2 1 8,o I 870 Demokratie Demokratie 

Libanon 2 7 29,0 5 4 6,25 Defekte Norwegen ·4 10 10 39,2 1 1 9,7 Demokratie 

Demokratie Oman -6 -6 -8 0 6 5 0,0 3,63 Autokratie 

Österreich -4 10 10 37,7 1 1 9,2 Demokratie 
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Demo- Demo- Demo- Vanha- Politische Bürger- Neuer Demokra Erweiterter, 
kratie kratie kratie nens Rechte- rechte- Index tiestatus umkodierter 

- - Demokra- Skala Skala der 2007 Demokratie-
Auto- Auto- Auto- tisierungs- Freedom Freedom Demo- (Bertel- status 
kratie kratie kratie index House Hause kratie mann 2007 
1875 1950 2006 2001 2007 2007 2004 Stiftung 

(Lauth 2008) 
2008a) 

Pakistan 4 -5 0 6 5 0,0 3,68 Autokratie 

Panama I I -1 9 25,0 1 2 7,3 7,80 Defekte 
Demokratie 

Papua-Neuguinea 10 29,4 3 3 5,0 6,10 Defekte 
Demokratie 

Paraguay -3 -5 8 11,0 3 3 5,0 6,75 Defekte 
Demokratie 

Peru -1 -2 9 18,9 2 3 5,6 6,60 Defekte 
Demokratie 

Philippinen 5 8 21,5 4 3 5,1 6,30 Defekte 
Demokratie 

Polen -7 10 20,8 1 1 7,8 8,80 Demokratie 

Portugal -7 

* 
23,9 H 1 8,9 Demokratie 

Ruanda 0 5 0,0 ,67 Autokratie 

Rumänien -7 20,5 2 6,9 8,55 Demokratie 

Russische Föderation -10 7 28,0 6 5 4,4 5,35 Sta r1< defekte 
. 

Demokratie 

Sambia s 9,7 3 4 4,7 6,80 Defekte 

Demokratie 

Saudi-Arabien -10 -10 0 7 6 0,0 2,72 Autokratie 

Schweden -4 10 10 37,7 1 1 9,5 Demokratie 

Schweiz 10 10 10 40,3 1 1 9,6 Demokratie 

Senegal 8 9,3 2 3 6,3 Defekte 

Demokratie 

Serbien und Monte- -5 6 3 2 4,6 7,75 Defekte 
negro Demokratie 

Sierra leone 5 I o 3 3 4,5 6,05 Defekte 

Demokratie 
Simbabwe -4 4,3 7 6 0,0 3,97 Autokratie 
Singapur -2 4,1 5 4 4,0 5,37 Moderate 

I I Autokratie 
Slowakei 10 32,9 1 1 8,0 9,20 Demokratie 
Slowenien 10 28,8 1 1 8,7 9,70 Demokratie 
Somalia 0 7 7 0,5 1,43 Gescheiterter 

Staat 
Spanien -7 10 31,7 1 1 8,2 Demokratie 
Sri Lanka 7 6 23,2 4 4 4,8 6,30 Defekte 

Demokratie 
Südafrika 4 9 12,5 p, 2 6,8 8,60 Demokratie 
Sudan -4 1,5 7 0,0 2,13 Autokratie 
Swasiland -9 0 5 0,0 
Syrien 2 -7 1,5 I 7 6 0,0 2,60 Autokratie 
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Demo- Demo- Demo- Vanha- Politische Bürger- Neuer Demokra Erweiterter, 

kratie kratie kratie nens Rechte- rechte- Index tiestatus um kodierter 

- - - Demokra- Skala Skala der 2007 Demokratie-

Auto- Auto- Auto- tisierungs- Freedom Freedom Demo- (Bertel- status 

kratie kratie kratie index Hause Hause kratie mann 2007 

1875 1950 2006 2001 2007 2007 2004 Stiftung 

(lauth 2008) 

2008a) 

TadschiKistan -3 9,0 6 5 1,6 3,73 Autokratie 

Taiwan -8 10 32,4 2 1 7,9 9,45 Demokratie 

Tansania 1 4,4 4 3 3,7 6,85 Defekte 

j6:s 
Demokratie 

Thailand -10 -3 -5 12,1 6 4 5,10 Moderate 
Autokratie 

Togo -4 8,0 5 5 1,7 3,90 Autokratie 

Trinidad und Tobaga 10 21,0 

h+: Tschad 
I -2 11,4 1,7 2,83 Gescheiterter 

Staat 

Tschechische -7 I 8 39,3 8,4 9,55 Demokratie 
Republik 

Tunesien -4 1,6 7 5 2,1 3,95 Auto~ratie 

Türkei -10 7 7 22,4 3 3 5,7 7,05 Defekte 
Demokratie 

Turkmenistan I -9 0 7 7 0,0 2,78 Autokratie 

Uganda I ·1 10,0 5 4 0,0 6,80 Defekte 
Demokratie 

Ukraine 7 29,0 2 4,7 7,35 Defekte 
Demokratie 

Ungarn -4 -7 10 25,4 1 1 8,5 9,35 Demokratie 

IUruguay -3 0 10 31,8 1 1 7,9 9,90 Demokratie 

USA 0 10 34.4 1 1 8,3 Demokratie 

Usbekistan -9 3,7 7 7 0,0 3,22 Autokratie 

Venezuela -5 -3 5 11,8 4 4 4,3 5,65 Stark defekte 
Demokratie 

Vereinigte Arabische -8 0 6 5 3.47 Autokratie 

Emirate 

Vietnam -7 0 7 5 0,0 3,15 Autokratie 

Weißrussland -7 14,8 7 6 0,0 3,93 Autokratie 

=:nische -1 1 11,1 s 5 0,0 4,28 Gescheiterter 

I Staat 

Anmerkungen zu Tabelle 14: 
Aufgenommen wurden souveräne Staaten mit einer Mindesteinwohnerzahl von 1 Million 
(Stand 2004). 
Deutschland: Zahlen ab 1949 für die Bundesrepublik Deutschland; Korea (Nord) und Korea 
(Süd): Zahlen vor 1949 für Korea; Tschechische Republik: Zahlen vor 1994 für Tschechoslo
wakische Republik; Myanmar: bis 1989 Burma. 
Spalte 2-4: Differenz zwischen der Demokratie- und der Autokratieskala nach Marshall/ 
Jaggers 2008. Maximum: 10 =voll entwickelte Demokratie, Minimum: -10 =Höchstmaß an 
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Autokratie. Die in der Quelle mit -66, -77 und -88 geke1mzeiclmeten instabilen Übergangs
regime (z.B. Irak) ·wurden nicht ausgewiesen. 
Spalte 5: Demokratisierungsindex nach Vanhanen 2003: 141ff. Maximum: 100 (voll entwi
ckelte Wettbewerbsdemokratie), Minimum: 0 (vollständige Autokratie). 
Spalte 6: Freedom-House-Index der Politischen Rechte (Berichtszeitraum 1.12.2005 bis 
31.12.2006) nach Puddington 2008: 66f. Skala von 1 (ausgebaute politische Rechte) bis 7 
(keine politischen Rechte). 
Spalte 7: Freedom-House-Index der Bürgerrechte (Berichtszeitraum 1.12.2007 bis 31.12.2007) 
nach Puddington 2008: 66f. Skala von 1 (ausgebaute Bürgerrechte) bis 7 (keine Bürgerrech
te). 
Spalte 8: Auf- und abgerundeter Neuer Index der Demokratie ("NID") 2004 nach Lauth 
(2008a, 2008b). "NID" ist die Wurzel aus dem Produkt des Indexes der politischen Stabilität 
nach Kaufman u.a. (2003) und des "NID3D-Indexes" von Lauth (2008a). Der "NID3D-In
dex" wird anhand der dritten Wurzel aus dem Produkt des Rule of Law-Indikators nach 
Kaufman u.a. 2003, des Demokratieindexes nach Polity IV und der Political-Rights-Skala 
von Freedom House ermittelt. Der Höchshvert ist 10,0; ab 5,0 handelt es sich um eine De
mokratie, ab 7,0 um eine nicht defekte Demokratie. Zu Sonderregeln der Bereclmung Lauth 
2008a. Quelle: www.femuni-hagen.de/polwiss/institut/projekte/39936 lgS.html (Zugriff am 
31.8.2007). 
Spalte 9: Index des Demokratiestatus bzw. Index der politischen Transformation (Bertels
mann Stiftung 2008). Maximum: 10 =Transformation zu einer voll entwickelten Demokra
tie, Minimum: 0 (keine Demokratie). Der Index basiert auf fünf Dimensionen: Staatlichkeit, 
politische Partizipation, Rechtsstaat, Stabilität demokratischer Institutionen sowie politische 
und soziale Integration. 
Spalte 10: Vom Verfasser erweiterter, ordinalskalierter Demokratiestatus-Index aus Spalte 9. 
Hinzugefügt wurden ordinalskalierte Messungen der etablierten Demokratien (im Sinne 
der Staaten mit Werten von 1 und 2 auf den Freedom Hause-Skalen der Politischen Rechte 
und der Bürgerrechte, sofern diese Staaten nicht im originalen Demokratiestatus-Index als 
"defekte Demokratien" gewertet wurden). Die neu hinzugefügten Staaten werden als "De
mokratie" eingestuft und erhalten zur statistischen Analyse den ordinalskalierten Skalen
wert "1". Der Demokratiestatus nach Bertelsmann Stiftung 2008 (vgl. Spalte 9) wurde wie 
folgt umkodiert: "Defekte Demokratie": Demokratiestatus nach Spalte 9 zwischen 6,0 und 
<8,0 (Zahlenwert bei der statistischen Analyse "2"); "stark defekte Demokratie" (Demokra
tiestatus <6,0 und keine Autokratie im Sinne von Bertelmann Stiftung 2008: 92, Zahlenwert 
"3"); "gemäßigte Autokratie" nach BeTtelsmann Stiftung (2008: 72) (Zahlenwert "4"); "Au
tokratie": Autokratie und gescheiterte Staaten im Sinne eines Demokratiestatus gemäß 
Spalte 9 von <4,0 oder der Klassifikation als "failed state" in BeTtelsmann Stiftung (2008: 72, 
92), Zahlenwert "5". 
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Kapitel23 
Hat die Europäische Union ein Demokratiedefizit? 

Die Europäische Union (EU) wird für vieles gelobt. Bestnoten erhält sie für ihren 
Beitrag zur Friedenssichenmg im Kreis ihrer Mitgliedstaaten. Von diesen waren 
nicht wenige früher in mörderische Kriege verstrickt: Deutschland, Frankreich 
und Großbritannien beispielsweise oder die Niederlande und Spanien. Viel Lob 
bekommt die EU auch für ihre tatkräftige Mitwirkung bei der Demokratieförde
rung Griechenlands, Portugals und Spaniens in den 1970er Jahren und der mittel
und osteuropäischen Reformstaaten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Hinzu 
kommen Erfolge bei der Zusammenführung der Wirtschaft der Mitgliedstaaten. 

Neben Lob gibt es Kritik. Tempo, Tiefe und Umfang der Europäischen Uni
on sind strittig. Und was eine Partei als Erfolg wertet, die Beseitigung von Wett
bewerbshemmnissen und Marktschaffung beispielsweise, gilt der anderen als 
Infragestellung des kontinentaleuropäischen und skandinavischen Wohlfahrts
staates. Strittig ist zudem, und davon handelt dieses Kapitel, die Demokratiequa
lität der EU (Bauer/Huber/Sommermann 2005, Kohler-Koch/Rittberger 2007). Ist 
die EU demokratisch hinreichend legitimiert oder zumindest prinzipiell legiti
mierbar? Oder laboriert sie an einem Demokratiedefizit, obwohl sie sich doch im 
Artikel 6 des EU-Vertrags auf die Demokratie - allerdings ohne Definition -

beruft? 
Niemand bestreitet den Mitgliedstaaten der EU die mehr oder minder ge

diegene Demokratiequalität (siehe Tabelle 14). Doch jenseits dieses Konsenses 
herrscht Dissens über die Bewertung der Verfassungswirklichkeit der gesamten 
EU (Holzinger 2005: 89ff.). Einer Sichtweise zufolge ist die EU hinreichend de
mokratisch legitimiert. Diese wird im Folgenden abkürzend als "Demokratie
These" bezeichnet. Verfechter der Gegenthese behaupten jedoch, dass die EU an 
einem kapitalen Demokratiedefizit laboriert. 

23.1 Die "Demokratie-These" 

Der starken Version der "Demokratie-These" zufolge ist die EU angesichts der 
demokratischen Qualität der Mitgliedstaaten als "Herren der Verträge" und der 
Legitimationsketten zwischen den Mitgliedstaaten und der EU alles in allem 
hinreichend legitimiert. Das Legitimationsniveau der EU und das ihrer Mitglied
staaten reichen nach dieser Sichtweise aus. So urteilen der Tendenz nach etwa 
das Bundesverfassungsgericht (1994), Di Fabio (1998, 1999), Majone (1998) oder 
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Moravcsik (2002). Die schwächere Spielart der Demokratie-These sieht die EU 
zumindest auf dem besten Wege, Mängel der Anerkennungswürdigkeit oder der 
faktischen Anerkennung allmählich zu füllen, beispielsweise durch Stärkung der 
Kompetenzen des Europäischen Parlaments, durch mehr Transparenz oder durch 
Deliberation und Flexibilisierung der EU. Zu dieser Position neigen beispielswei
se Gustavsson (1998), Nass (1999), Landfried (2005) und von Bogdandy (2005b: 
189ff.). 

Heide Varianten der Demokratie-These gründen auf dm Befund, dass die 
Europäische Staatengemeinschaft aus Verträgen hervorgegangen ist, die von 
Vertretern demokratisch gewählter Regierungen auf rechtmäßige Weise ausge
handelt und durch die Zustimmung der nationalen Parlamente der Mitgliedstaa
ten legitimiert wurden. Heide Varianten der Demokratie-These werten die Legi
timierung der EU im Grundsatz als gültig: Die EU besit.d "zwei Legitimations
stränge demokratischer Willensbildung", und zwar "den aus den Mitgliedstaaten 
über nationale Parlamente und Exekutivspitzen sowie den neuen eigenen für das 
Europäische Parlamentu (Di Fabio 1999: 11). Diese duale Repräsentation garantie
re ununterbrochene Legitimationsketten (Böckenförde 2004) vom Demos über die 
von ihm gewählten Volksvertreter und die von diesen bestellten Regierungen bis 
zu den Institutionen und dem Führungspersonal der EU. 

Die Fürsprecher der Demokratie-These eint ferner die Überzeugung, dass 
der Demokratiegehalt der EU im Zuge ihrer Vertiefung und Erweiterung größer 
geworden ist. Als untrügliches Zeichen werten sie die Transformation des Euro
päischen Parlaments von einem ursprünglich nahezu reinen Beratungsorgan zu 
einem in einigen Feldern einflussreicheren Parlament. Als Meilensteine gelten die 
1979 eingeführte Direktwahl des Europäischen Parlaments und die weitere Auf
wertung des Parlaments durch die Vertragsrevisionen der Einheitlichen Europäi
schen Akte (1986), den Maastrichter Vertrag (1992) und den Amsterdamer Ver
trag von 1997. Bei wichtigen Funktionen, wie Ernennung und Kontrolle der Eu
ropäischen Kommission, ist das Europäische Parlament den nationalen Parlamen
ten ähnlicher geworden, so urteilen etliche Beobachter. Überdies kann sich die 
EU laut einer Spielart der Demokratie-These damit rühmen, dass sie hinsichtlich 
Kontrolle und Transparenz den Mitgliedstaaten nicht nachsteht (Nass 1999). 

Der Demokratie-These zufolge sind auch einzelne Institutionen der EU legi
timiert, beispielsweise der Rat der EU: Legitimität verleihen ihm die in ihm ver
tretenen nationalstaatliehen Regierungen, die in den meisten der wichtigen Fra
gen ein Vetorecht besitzen und ihrerseits von den jeweiligen nationalen Parla
menten gewählt wurden. Auch der Europäischen Kommission wird eine ausrei
chende mittelbare Legitimierung zugesprochen. Wird sie nicht vom Rat gewählt 
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und muss sie nicht vom Europäischen Parlament bestätigt werden? Ist sie nicht 
dem Parlament auskunftspflichtig? Agiert sie nicht mittlerweile unter dem Da
moklesschwert des Misstrauensvotums des Europäischen Parlaments gegenüber 
der Kommission als Kollektiv? 

Auch der Willensbildungsprozess in der Europäischen Staatengemeinschaft 
hat an Demokratiequalität hinzugewonnen, so die Anhänger der Demokratie
These weiter. In der Einführung des Kommunalwahlrechts und des Wahlrechts 
zum Europäischen Parlament für ausländische Unionsbürger sehen sie den Aus
weis eines Demokratisierungsschubs. Und Debatten wie jene, die zum Rücktritt 
der Europäischen Kommission im März 1999 führten, zeugen für sie von einer 
lebendigen europäischen Öffentlichkeit (Landfried 1999). In den Willensbildungs
prozessen der EU werden zudem, so ein weiteres Argument, eine große Zahl von 
Verbänden und Experten berücksichtigt, und zwar zunehmend. Zu diesen gehö
ren auch Interessenorganisationen und Fachleute von nationalstaatlich lange 
vernachlässigten Gruppen, wie den Konsumenten (Weale/Nentwich 1998). Be
sonders intensiv geschieht dies in der Initiativ- und der Vorbereitungsphase der 
EU-Entscheidungsverfahren. Auf diese Befunde und viele andere Indizien für 
rege Partizipation gründen Fürsprecher der Demokratie-These wie Eichener 
(1998) und Zweifel (2002) sogar die Behauptung, die EU sei mittlerweile schon 
eine Polyarchie im Sinne von Dahl (1971). Auch die "konstitutionellen checks and 
balances" (Moravcsik 2002) - vom zeitlich begrenzten Mandat über konstitutio
nelle Bremsen der Finanzpolitik bis zu Supermajoritäten werden zugunsten der 
Demokratiequalität der EU ins Feld geführt. 

Für sie wird auch reklamiert, dass der derzeitige Stand der politischen Integ
ration in der EU von den Mitgliedstaaten gewollt ist, und - da diese die Herren 
der europäischen Verträge sind- grundsätzlich revidierbar oder in andere Rich
tung veränderbar sei. Der unbestreitbare Vorrang für wirtschaftliche Integration 
und die insgesamt hinterherhinkende politische Integration der EU werden dem
nach als Ergebnis gezielter demokratisch legitimierter Entscheidungen gewertet, 
die Integration auf diese Weise und nicht anders zu gestalten. 

Und wenn es doch noch ein Demokratiedefizit geben sollte, dann handelt es 
sich, so die Demokratie-These weiter, entweder um einen behebbaren Mangel 
oder um ein demokratisch legitimiertes Defizit. Im letzteren Fall ist das Demokra
tiedefizit schlicht der legitime Preis für die Präferenzen der Mehrheit der Bürger 
in den EU-Mitgliedstaaten: Diesen Präferenzen zufolge soll keine vollständige 
politische Integration Europas angestrebt werden, sondem möglichst viel natio
nalstaatliche Souveränität beibehalten werden (Majone 1998). 
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Noch weiter gehen neuere Analysen der Legitimitätsproblematik in der EU. 

Ihnen zufolge muss auch die Mehrebenenarchitektur der EU bei der Frage der 

Legitimität des Regierens in Europa gebührend berücksichtigt werden (Scharpf 

2007, siehe auch Kapitel 16). Das eigentliche Problem der Demokratie liegt die

sem Blickwinkel zufolge gar nicht auf europäischer Ebene, sondern im Demokra

tiedefizit auf nationalstaatlicher Ebene: Die EU-Mitgliedstaaten müssten erst noch 

mit dem Wandel der Funktionsweise ihrer nationalstaatliehen Demokratie zu

rechtkommen, die durch die EU und ihre Gestalt des "regionalen Staates", einer 

"regionalen Union von Nationalstaaten" (V.A. Schmidt 2006: 9), entstanden ist. 

Der "regionale Staat" unterscheidet sich vom Nationalstaat so grundlegend, dass 

radikales Umdenken gefordert ist: Seine Kennzeichen sind nämlich geteilte Sou

veränität, variable Grenzen, zusammengesetzte Identität, Steuerung durch gütli

ches Einvernehmen und eine fragmentierte, in der Summe aber vollgültige De

mokratie (ebd.: 5, siehe auch Kapitel23.3). 
Schützenhilfe bekommt die Demokratie-These von jenem Zweig der Demo

kratietheorie, der Output-Legitimität als Kompensation für Mängel des Demokra

tie-Inputs deutet. Durch Erfolge beim politischen Output, beispielsweise durch 

die gemeinschaftsverträgliche Regelung von Problemen, die die Handlungsfä

higkeit des Nationalstaates übersteigen, kann eine supranationale Einrichtung 

wie die EU Output-Legitimität erwerben und je nach deren Größe mögliche Defi

zite bei der Input-Legitimität ausgleichen, vielleicht sogar überkompensieren. 

Beispiele für diese Interpretation finden sich etwa in Majones Lehre vom "regula

tiven Staat" (Majone 1998) und in der Anwendung der "komplexen Demokratie

theorie" (siehe Kapitel 16) auf die Analyse der EU (Benz 2005). 

23.2 Die Lehre vom konjunkturellen und strukturellen Demokratiedefizit 

Die Demokratie-These ist allerdings nicht unumstritten. Ihr wird die Demokra

tiedefizit-These entgegengehalten. Dabei ist es zweckmäßig, zwischen konjunktu

rellem und strukturellem Demokratiemangel zu unterscheiden. Das strukturelle 

Demokratiedefizit ist tief verankert, hängt wesentlich mit dem Fehlen einer Wir

Gemeinschaft in der EU zusammen und kann selbst mittelfristig nicht beseitigt 

werden. Das konjunkturelle Demokratiedefizit hingegen gründet auf grundsätz

lich revidierbaren Weichenstellungen, insbesondere auf Repräsentations- und 

Partizipationsmängeln, die sich allesamt verschärft haben durch den Übergang 

der europäischen Integration von einer rein intergouvernementalen Veranstal

tung mit Einstimmigkeitsprinzip zu einer Mischung aus Intergouvernementalis-
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mus, qualifizierter Mehrheitsentscheidung und hierarchischer Steuerung durch 

das EU-Recht. 
Zu den konjunkturellen Demokratiedefiziten der EU gehören unbewältigte 

Partizipations-, Repräsentations- und Willensbildungsfragen. Wer Demokratie 

überwiegend als Partizipation und offene, wettbewerbsförmige Willensbildung 

begreift, neigt dazu, das Demokratiedefizit der EU als groß einzustufen, ja: als 

"gigantisch" (Dahl1998: 115). Ähnlich kritisch urteilt, wer die EU amIdealeiner 

liberalen, exklusiv nationalstaatlich verankerten Demokratie misst, wie Ralf Dah

rendorf (2004). Noch heftiger reagiert, wer die EU im Griff von Funktionären 

wähnt, die "unsere Demokratie verscherbeln" (von Amim 2006). Und wer die 

Demokratie sowohl über die Input- als auch über die Output-Dimension defi

niert, wertet die Konzentration auf Output-Legimität als alleiniger oder vorran

giger Legitimitätsquelle der EU als das Risiko, eine "Demokratietheorie ohne 

Demokratie" zu formulieren (Kaina/Karolewski 2007: 740). Aber auch gemessen 

an der Kongruenzbedingung (letztlich Deckungsgleichheit von Herrschern und 

Beherrschten), der Transparenzbedingung (Zuordenbarkeit politischer Entschei

dungen zu den verantwortlichen Organen) und der Bedingung der Reversibilität 

früherer Entscheidungen ist die Bilanz der EU mager: Sie ist "nur bedingt demo

kratisch legitim" (Hofmann/Dose/Wolf 2007: 297). 

Aus demokratietheoretischer Sicht sind auch die Partizipationschancen der 

Bürger in den Institutionen der EU problematisch: Diese Chancen sind ver

gleichsweise bescheiden, wenig folgenreich, lassen kaum Raum für Demokratie 

im Sinne einer Selbstherrschaft und sind obendrein von hoher Repräsentations

ungleichheit gekennzeichnet. Gemessen an der Bevölkerungszahl sind die größe

ren und großen Staaten der EU im Parlament, in der Exekutive und in der Judika

tive der EU in der Regel erheblich unterrepräsentiert, die Klein_<;taaten hingegen 

überrepräsentiert. Die politisch festgesetzten Ungleichgewichte summieren sich 

namentlich im Europäischen Parlament zu einer schwerwiegenden Verletzung 

des demokratischen Gleichheitssatzes (Steffani 1995: 38ff.). Auch aus diesem 

Grund ist das Europäische Parlament eher "Staatenvertretung als Volksvertre

tung" (Dreier 2006: 50). Hinzu kommen seine Kompetenzgrenzen. Das Europäi

sche Parlament hat weder volle Budgethoheit noch determiniert es die Bestel

lung, die Wahl und die Abwahl der Regierung und anderer wichtiger Entschei

dungsbefugter. Sicherlich ist seit dem Amsterdamer Vertrag von 1997 die Zu

stimmung des Parlaments zur Nominierung des Kommissionspräsidenten und 

zur Ernennung der Europäischen Kommission als Kollegialorgan erforderlich. 

Zudem kann die Kommission als Kollegium durch ein Misstrauensvotum des 

Europäischen Parlaments zum Rücktritt gezwungen werden, wie 1999 gesche-
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hen. Doch trotz Kompetenzzuwachs ist das Europäische Parlament erheblich 
schwächer als die Volksvertretung in einem parlamentarischen Regierungssys
tern. 

Auch bei der zweiten Demokratiedimension - der offenen, wettbewerbli
ehen Willensbildung - schwächelt die EU erheblich. Auffällig ist das Fehlen einer 
institutionalisierten Opposition mit Alternativangeboten (Neunreither 1998). 
Zudem sind nicht wenige Legitimationsketten zwischen den zentralen Institutio
nen der EU und dem Volk der Mitgliedstaaten so lang und mitunter so intranspa
rent, dass es fraglich ist, ob sie wirklich belastbar sind. Überdies kommt die Be
setzung von Spitzenpositionen in der Exekutive und der Judikative der EU in 
Aushandlungsprozessen weitab vorn Dernos zustande. Ferner besteht eine große 
Lücke zwischen dem großen Gestaltungspotenzial der EU-Institutionen, wie im 
Falle der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, und der fehlenden Chance 
für den Dernos oder dessen Repräsentanten, die Gestalter rechenschaftspflichtig 
zu machen. Diese Lücke wird urnso größer, je weniger die EU-Mitgliedstaaten 
eine echte Vetochance haben. 

Vergrößert wird das Demokratiedefizit durch die "Exekutivlastigkeit der 
Rechtsetzung auf der europäischen Ebene" (Bauer 2005: 9). Sie ergibt sich aus der 
Schwäche des Europäischen Parlaments und daraus, dass der Rat als "Haupt
rechtsetzungsorgan" der EU "bislang ein nur mittelbar legitimiertes gouverne
mentales Organ ist" (ebd.: 9). Erschwerend kommt der "Externalisierungstrend" 
hinzu: Die EU neigt zur "Rezeption privater Normung", zur "Verlagerung von 
Aufgaben auf Agenturen" und zur "Verwaltung von öffentlichen Förderpro
grarnrnen durch Private" (ebd.: 9). 

Befunde der empirischen Beteiligungs- und Legitimationsforschung stützen 
ebenfalls die These vorn konjunkturellen Demokratiedefizit (Schäfer 2006): Sie 
deuten auf bestenfalls mittlere Identifikation mit der EU hin, eher auf verhalte
nes, denn auf hohes Vertrauen in die europäischen Institutionen, eher auf geringe 
Inforrniertheit über Europa als auf einen hohen Wissensstand, eher auf niedrige 
Wahlbeteiligung bei Wahlen zum Buropaparlament anstelle hoher Beteiligung 
(Lord 2004) und auf beachtlichen "Euroskeptizisrnus" (Hooghe/Marks 2007). 

Schließlich stützen Befunde der Policy-Forschung die Dernokratiedefizit
These. Neben Erfolgen bei der Problernlösung wartet die EU mit erheblichen 
Misserfolgen auf. Besonders groß sind diese in Politikfeldern, in denen zweierlei 
zusammenkommt: erstens ein geringer nationalstaatlicher Handlungsspielraum 
infolge der Abgabe von Souveränitätsrechten an die EU und infolge von zwi
schenstaatlichem Standortwettbewerb, und zweitens eine ebenfalls geringe 
Handlungsfähigkeit der EU, entweder infolge schwerer Interessenkonflikte zwi-
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sehen den Mitgliedstaaten oder aufgrund institutioneller Arrangements, die, wie 
im Falle der Geld- und der Fiskalpolitik, die politischen Optionen drastisch zu
gunsten eines Ziels, nämlich Preisstabilität, beschneiden (Scharpf 1999a: 116ff.). 

Mindestens ebenso wichtig ist ein Inkongruenzproblern: Im Hoheitsbereich 
der EU ist die Kluft zwischen Herrschaftsausübenden und Herrschaftsbetroffe
nen groß. Mehr noch: Sie nimmt weiter zu. Diese Kluft resultiert aus einer rasch 
voranschreitenden Integration, die mit einem Prozess "der ungleichen Europäi
sierung" Gachtenfuchs 1999: 263) einhergeht: Weit vorangeschritten ist die wirt
schaftliche und die rechtliche Integration, während die politische Integration mit 
großem Abstand hinterherhinkt (Weiler 1999). Hierdurch wurde der Regelungs
bereich der öffentlichen Gewalten der EU substanziell erweitert, während der 
Regelungsbereich, über den demokratisch entschieden wird, entweder konstant 
blieb oder wegen Abgabe von Souveränitätsrechten an die EU geschrumpft ist. 
Das ist einerseits als potenzielle oder tatsächliche Vergrößerung des Handlungs
spielraums der Exekutiven gewertet worden und andererseits als Entmachtung 
der Parlamente (Herzog/Gerken 2007) und letztlich als "De-Dernokratisierung" 
(Helms 2007: 266f.). 

Diese Vorgänge finden auf einem Terrain statt, das aus demokratietheoreti
scher Sicht eine entscheidende Leerstelle hat: Bis auf den heutigen Tag hat sich 
weder ein europäisches Volk mit einer kollektiven Identität noch ein europäi
scher Willensbildungsprozess mit europaweiten Parteien, Verbänden und Mas
senmedien herausgebildet. Hier aber gabelt sich die Debatte. Eine Schule reagiert 
auf diese Lage durch ein menschenrechtliches Demokratieverständnis in Bezug 
auf die EU (von Bogdandy 2005a: 23lf.), durch Eingrenzung von Demokratie 
insbesondere auf die "Partizipationschance des Einzelnen" (von Bogdandy 2005b: 
182) anstelle eines holistischen Dernokratieverständnisses, das von einem zur 
Nation integrierten Dernos ausgehe (von Bogdandy 2005a: 23lf.). Diese Schule 
bescheinigt der EU, "irgendwie schon" demokratisch zu sein (von Bogdandy 
1999: 67). Eine zweite Schule setzt die These vorn strukturellen Demokratiedefizit 
der EU dagegen, in Weiterführung etablierter, keineswegs nur "holistischer" 
DemokratiebegrifflichkeiL Für diese Schule stehen in der deutschen Diskussion 
beispielsweise Michael Greven (1998, 2000, 2005) und Peter Graf Kielrnansegg 
(2003a, 2003b). Die EU ist, so Kielrnanseggs zentrale These, "keine Kornrnunikati
onsgerneinschaft, kaum eine Erinnerungsgemeinschaft und nur sehr begrenzt 
eine Erfahrungsgerneinschaft" (2003a: 58). Deshalb macht selbst eine demokrati
sche Verfassung aus der Europäischen Gerneinschaft "noch keine europäische 
Demokratie" (ebd.: 61). Aus diesem Grunde bleibt die EU auch weiterhin mit 
einem "Dernokratiedilernrna" konfrontiert (Kielrnansegg 2003b: 77): Sie "bedarf 
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auf dem erreichten, erst recht natürlich auf jedem höheren Integrationsniveau, 
demokratischer Legitimation, aber sie ist nicht wirklich demokratiefähig" (ebd.). 
Mehr noch: Die Möglichkeiten des Legitimitätstransfers von den Mitgliedstaaten 
zur Union verengen sich im Zuge der Entwicklung der EU noch weiter (Kiel

mansegg 2003a: 62). 
Nur in Expertenzirkeln ähnelt die EU einer unionsweiten Kommunikations

gemeinschaft, die in der Lage ist, in einer Sprache (oder in mehreren gemeinsa

men Sprachen) und in europäisierten intermediären Institutionen die gemeinsa
men öffentlichen Belange zu erörtern, zu entscheidungsfähigen Alternativen zu 
bündeln und hierüber zu beschließen. Der größte Teil der EU-Bürger hat dieses 

Vermögen nicht. Zudem hat die EU bislang keine vitale "Erfahrungsgemein
schaft'' und 11Erinnerungsgemeinschaft" herausgebildet. 

Diese Beobachtungen werden nicht hinfällig, wenn ein (allerdings geringer) 

Teil der EU-Bürger zweisprachig oder mehrsprachig ist und Keimformen einer 
europäischen Öffentlichkeit nachweisbar sind (Fuchs 2000, Kaelble 2001). Und 

nicht aufgewogen wird der relative Demokratiemangel der EU, wenn Europa 

Spurenelemente einer "Erfahrungsgemeinschaft" und "Erinnerungsgemein
schaft'' besitzt, die aus kulturell-religiösen und politisch-kulturellen Gemeinsam

keiten gespeist werden, ferner aus Wohlstandsgemeinschaft, Reisen sowie Aus
tausch von Auszubildenden und Berufstätigen, aber auch, jedenfalls in der älte

ren Generation, aus leidvoller Erinnerung an Kriegszeiten (Schwaabe 2005). 
In der EU herrschen aber bislang überwiegend nicht die Unionsbürger oder 

Regierende, die von den Repräsentanten der Unionsbürger in einem unionswei

ten authentischen Willensbildungsprozess gewählt und abgewählt würden. Die 
EU ist, empirisch betrachtet, keine Regierung des Volkes, sondern vor allem eine 

Regierung von Regierungen - "a government of governments" (Scharpf 2007: 9, 

2008). Ihr Kern ist eine exekutiv- und judikativlastige Herrschaft von Räten, die 

aus Vertretern der Exekutive der Mitgliedstaaten und der Exekutive und Judika

tive der EU bestehen. Insoweit ist die EU eine um die Judikative erweiterte Beam
tenherrschaft im Sinne von Max Weber. Angesichts des Tatendrangs ihrer rich

terstaatlich erweiterten Beamtenherrschaft liegt zudem die These nahe, dass das 

Regierungssystem der EU in Analogie zu Abraham Lincolns berühmter Demo

kratiedefinition ("government of the people, by the people, and for the people") 

einem "government of governments, by governments, and for govemments" 
ähnelt: einer Regierung vorrangig von, durch und mitunter auch für Regierun

gen. Regieren mit Richtern und Regieren durch Richter sind eingeschlossen. 
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23.3 Eine "fragmentierte Demokratie"? 

Aber unterschätzt die These vom "government by governments" und die These 
der Beamtenherrschaft nicht die Demokratiequalität der EU? Muss man ihr nicht 
wenigstens den Status einer ,,fragmented democracy" zubilligen, so der beden
kenswerte Vorschlag von Vivien A. Schmidt (2006: 5)? Eine ,,fragmentierte De

mokratie" ist wortwörtlich eine zersplitterte Demokratie oder eine aus Fragmen
ten, aus Bruch- oder Trümmerstücken zusammengesetzte Staatsverfassung. Vi
vien Schrnidt hat die "fragmentierte Demokratie" allerdings positiver besetzt. Mit 
ihr meint sie eine arbeitsteilige Demokratiestruktur. Ein Fragment der Demokra

tie ist auf nationalstaatlicher Ebene zu suchen. Dort ist nach Vivien Schmidt "go
vernment by and of the people through political participation and citizen repre
sentation" gewährleistet, also eine Regierung des Volkes und durch das Volk, 
und zwar durch politische Beteiligung und Bürgerrepräsentation (ebd.: 5), aber 

eben nicht länger effektives Regieren für das Volk. Dieses kommt nach Vivien 
Schmidt im zweiten Fragment zum Zuge, auf der Ebene der EU. Dort geht es 

primär um "governance ,for the people' through effective government" und poli
tische Steuerung 11 ,with the people' through consultation with organized inte

rests" (V.A. Schmidt 2006: 5)- also um Steuerung für das Volk durch effektives 

Regieren und um Steuerung mit dem Volk, und zwar durch Konsultation organi

sierter Interessen. 
Mit ufragmentierter Demokratie" ist die Demokratiearchitektur in der EU 

und in ihren Mitgliedstaaten nicht schlecht beschrieben, wenngleich in sehr zuge

spitzter, die Politik auf nationalstaatlicher Ebene unter- und die Steuerung auf 

EU-Ebene überschätzender Weise. Die "fragmentierte Demokratie" durchweht 

aber, bei Lichte besehen, der Geist der halbierten Demokratie auf nationalstaatli

cher Ebene und, auf europäischer Ebene, der Geist einer ebenfalls nur halbdemo
kratischen Top-down-Steuerung eines bürokratisch-gouvernementalen Herr

schaftsverbandes, der sich mannigfacher Konsultationsmechanismen bedient, die 

zur Verbändelandschaft partizipationsoffen, aber legitimationsschwach sind 

(Lepsius 2000). Ferner überschätzt die Lehre der "fragmentierten Demokratie" 
die Steuerungsfähigkeit der EU - und damit auch ihre Output-Legitimität. Die 

"fragmentierte Demokratie" laboriert demnach doch an einem erheblichen De

mokratiedefizit. Und das betrifft keineswegs nur die Mitgliedstaaten der EU, wie 

Vivien Schmidt meint, sondern auch die oberen Etagen der EU. 
Die entscheidenden Fragen in der Debatte um die Demokratiequalität der 

EU sind diese: Liegt überhaupt ein Demokratiedefizit vor? Wenn ja, handelt es 
sich um ein strukturelles oder ein konjunkturelles Defizit? Hat die europäische 
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Integration das gesamte "Legitimationsniveau" (im Sinne der Summe des natio
nalstaatliehen Legitimationsniveaus und desjenigen der EU-Institutionen) verrin
gert oder nicht? Die erste und die zweite Frage sind im Lichte der Fakten so zu 
beantworten: Die EU laboriert an einem konjunkturellen und strukturellen De
mokratiedefizit, und zwar sowohl auf der Input- als auch auf der Outputseite. 

Die dritte Frage kann beim derzeitigen Forschungsstand mangels geeigneter 
Messlatten und Zeitseriendaten niemand mit Gewissheit beantworten. Die Größe 
des Souveränitätstransfers in die EU (Schmidt 2005c), die entsprechende 
Schrumpfung demokratisch entscheidbarer Materien auf nationalstaatlicher Ebe

ne (siehe Kapitel 16) und die Bedeutung der auf der EU-Ebene herrschenden 
strukturellen Demokratiemängel stützen allerdings nach Auffassung des Verfas

sers die These, dass das gesamte Legitimationsniveau infolge der europäischen 
Integration kleiner und das strukturelle Legitimitätsdefizit in Europa demnach 

größer geworden ist. Das zählt zu dem hohen Preis, der für das ansonsten so 

bemerkenswerte Projekt der Europäischen Integration zu entrichten ist. 

23.4 Kann das strukturelle Demokratiedefizit der EU behoben werden? 

Das wirft eine weitere Frage auf: Kann das strukturelle Demokratiedefizit der EU 

eingedämmt oder beseitigt werden? Die Antworten sind unterschiedlich, je nach

dem, ob sie von "Optimisten", "Pessimisten", "Apologeten" oder "Fatalisten" 
stammen (Schäfer 2006: 351ff., Schmitter 2000). Die "Optimisten" halten die De

mokratisierung der EU für möglich und wünschenswert. Die "Fatalisten" bestrei

ten beides: Für sie ist die EU bis auf absehbare Zukunft eine nicht nennenswert 
demokratisierbare Konsoziation bürokratischer Art. Die "Pessimisten" befürwor
ten die Demokratisierung, halten sie aber für nicht machbar, weil ein europäi

scher Demos fehlt. Die "Apologeten" schließlich stufen die Demokratisierung als 
machbar ein, aber nicht als erstrebenswert, weil der Status quo schon hinreichend 
legitimiert sei. 

Die volle Aufwertung des Europäischen Parlaments, ein Lieblingsprojekt 
der "Optimisten", wiirde zwar das konjunkturelle Demokratiedefizit lindern. 

Doch das strukturelle Defizit bliebe bestehen, würde womöglich größer werden 

und im Falle extensiver Anwendung des Mehrheitsprinzips gar durch "tyranni
sche Mehrheiten" verstärkt werden. Auch die Empfehlung, Kompetenzen von 

der europäischen Ebene auf die der Nationalstaaten rückzuverlagem, überzeugt 
nur bedingt. Rückverlagerung von Kompetenzen kommt infrage, solange sie 

Probleme betrifft, die innerhalb nationalstaatlicher Grenzen gleich gut oder bes-
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ser als auf EU-Ebene bewältigt werden können. Das ist in etlichen Politikfeldern 
der Fall, in die sich die EU mittlerweile eingemischt hat - angetrieben von einem 
ambitionierten, missionsgetriebenen Verbund aus Fachleuten der Europäischen 
Kommission und aktivistischen Richtern des Europäischen Gerichtshofs. Doch im 
Falle grenzüberschreitender Problemlagen, von denen es viele gibt, ist der Rück
zug auf nationalstaatliche Regelungen nicht tragfähig. Man könnte dann demo

kratisch darüber entscheiden, im Alleingang nichts oder nur wenig zu bewegen -
wahrlich keine attraktive Alternative. 

Führen Wege aus der Zwickmühle zwischen dem europäischen bürokra
tisch-gouvernementalen Herrschaftsverband ohne zureichende demokratische 

Verankerung einerseits und nationalstaatlicher Demokratie ohne zureichende 

Regelungs- und Steuerungskapazität andererseits? Einen Königsweg hat noch 

keiner entdeckt. Aber begehbare Pfade wurden aufgezeigt. Legitimationszuge
winn durch verbesserte technokratisch-expertokratische Problemlösung empfeh

len die einen (Offe 1998: 115f. und Scharpf 1999a). Das allerdings halbiert die 

Legitimitätsfrage: Die "Input-Legitimität" wird unterbelichtet oder ganz ausge
klammert. Ausweitung der Praxis qualifizierter Mehrheitsentscheidung geben 

andere zu bedenken. Doch das ist demokratietheoretisch brisant: Die Schwä

chung des Konkordanzprinzips erhöht die Gefahr der strukturellen Überstim
mungvon Minderheiten und der Delegitimierung. Was wäre, wenn in Fragen 

von zentralster politischer Bedeutung regelmäßig beispielsweise die Franzosen 

von einer Mehrheit im Europäischen Rat überstimmt würden - oder die Deut

schen oder ein anderes Volk aus dem Kreis der EU-Mitgliedsstaaten? Für Ausbau 

der funktionalen Repräsentation durch zwischenverbandliehe Verhandlungen 
oder durch Beleihung von Verbänden mit politischen Repräsentationsfunktionen 

plädiert eine dritte Gruppe (Schmitter 2000). Allerdings setzt dies ein System 
quasi-korporatistischer repräsentativer Interessenvermittlung auf EU-Ebene vor
aus. Davon aber ist kaum etwas in Sicht. Auch Überlegungen, die auf die Stär

kung föderalistischer Strukturen setzen, lösen nicht die Probleme. 
Auf Verminderung des EU-Demokratiedefizits zielt auch die Empfehlung, 

einen europäisierten politischen Prozess in Gang zu setzen. Hierfür wurden bei

spielsweise europaweite Abstimmungen vorgeschlagen (Zürn 1996), ferner die 
europaweite Direktwahl des Präsidenten der Europäischen Kommission und de

mokratische Anreicherung von Änderungen des EU-Primärrechts, oder, so Heid
run Abromeits Vorschlag, die Einrichtung eines Referendums für quasi-konstitu
tionelle Änderungen sowie die Einführung eines Petitionsrechtes, eines Vetorech

tes für die Regionen und eines politiksektorspezifischen Vetos (Abromeit 1998a, 
1998b). Das soll der Autonomieschonung dienen und der gemeinschaftszuträgli-
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chen Meinungsbildung und Interessenartikulation - wenngleich beiden Anliegen 

die Sprachbarrieren und das Fehlen europaweiter intermediärer Institutionen 
entgegenstehen. Überdies droht im Falle mehrheitsdemokratischer Abstimmun

gen, wie bei einem europaweiten Referendum, erneut die Majorisierung von 

Minderheiten, sofern nicht gegenmajoritäre Sicherungen eingebaut werden. 

Andere Beobachter votieren für Auf- und Ausbau "grenzüberschreitender 
Teilöffentlichkeiten" Gachtenfuchs 1999: 277), beispielsweise unter Interessen

gruppen, Nichtregierungsorganisationen und Medienvertretern. Sie erhoffen sich 

hiervon die Entstehung einer europaweiten Öffentlichkeit. Auch werden Wege 

zur Beseitigung des Demokratiedefizits erwogen, die näher an den etablierten 

Institutionen liegen. Joerges und Neyer zufolge bestehen Cnancen, vom inter

gouvernementalen Verhandeln zu deliberativer Politik überzugehen Goerges/ 

Neyer 1998). Und Fritz Scharpf vertrat im Anschluss an Habermas' Diskurstheo

rie (Habermas 1992) und die Lehre der "Einbeziehung des Anderen" (Habermas 

1999) die Auffassung, die Demokratieprobleme der EU könnten derzeit auf der 

europäischen Ebene nicht überwunden, aber in der nationalstaatliehen Politik 

bewältigt werden. Die Demokratieprobleme ließen sich beheben, "wenn nicht nur 

die demokratietheoretische Diskussion, sondern auch die praktischen politischen 

Diskurse die Tatsache der wechselseitigen Verflochtenheit der nationalen Demo

kratien als selbstverständliche Rahmenbedingung reflektieren" (Scharpf 1999b: 

691). Aber dies setzt nach Habermas, auf den Scharpf sich beruft, authentische, 

den Anderen einbeziehende Diskurse im Parlament und in der Öffentlichkeit 

voraus. Doch die Öffentlichkeit ist nach wie vor nicht europäisiert, sondern nati

onalstaatlich segmentiert, überwiegend auf nationale Interessen geeicht und 

obendrein kaum willens und fähig, den Anderen gebührend einzubeziehen. Dar

an vermag der bloße Appell, dies dennoch zu tun, wohl wenig zu ändern. 

Sonderlich rosig sind somit die Hoffnungen auf Abbau oder gar zügige Ab

schmelzung des strukturellen Demokratiedefizits der EU nicht. Es bleibt voraus

sichtlich bei einer Schieflage zwischen leidlicher Anpassungsfähigkeit der EU an 

äußeren und inneren Veränderungsdruck und der Legitimität europäischen Re

gierens. Diese gibt nach wie vor "Anlass zur Sorge" (Kohler-Koch 2007: 19), so 

heißt es, durchaus zutreffend, wenngleich diplomatisch zurückhaltend, im Ab

schlussbericht zum DFG-Schwerpunktprogramm 1023 "Regieren in der Europäi
schen Union". 

Der Abbau des strukturellen Demokratiedefizits in der EU erfordert einen 

besonders langen Atem. Er wird für die Schaffung einer europäischen Öffentlich

keit, insbesondere für den Auf- und Ausbau europaweiter intermediärer Institu

tionen benötigt. Dafür wird mehr Bildung und insbesondere auch die Fremd-
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sprachenausbildung eines größtmöglichen Teils der EU-Bürgerschaft vonnöten 

sein, so dass diese prinzipiell befähigt ist, sich in einer Amtssprache oder mehre
ren Amtssprachen auszutauschen. Das setzt unionsweit massive Förderung des 

Fremdsprachenerwerbs voraus und verlangt die Ergänzung der Wirtschafts- und 

Währungsunion durch Förderung einer Kultur- und Sprachunion. In diesem Feld 

war die EU bislang nicht sonderlich aktiv, wenngleich man ihr zugutehalten 

muss, dass die Mitgliedstaaten meist eifersüchtig über ihre kulturpolitischen 

Domänen wachen. Von der Schweiz kann man aber lernen, dass die Förderung 

einer Kultur- und Sprachunion kein aussichtsloses Unterfangen ist. Und der 

Schweiz kann man überdies abschauen, dass nicht unbedingt alle Bürger alle 

gemeinschaftlichen Anliegen in einer Sprache erörtern müssen, um in einem 

mehrsprachigen Gemeinwesen eine funktionsfähige Demokratie zustande zu 

bringen. Die öffentliche Aussprache in der Schweiz erfolgt größtenteils in den 

Sprachgruppen, und zwar abgeschottet voneinander, wenngleich begleitet von 

sprachsegmentübergreifender Kommunikation und Kooperation der Eliten. Das 

könnte ein realistischeres Ziel für die EU sein als eine entwickelte Kommunikati
ons-, Erinnerungs- und Erfahrungsgemeinschaft für alle. 
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Kapitel24 
Funktionsvoraussetzungen der Demokratie 

Welche Funktionsvoraussetzungen hat die Demokratie, und unter welchen Be
dingungen bricht sie zusammen? Mit diesen Fragen beschäftigen si~ ~ie Dem~
kratietheoretiker von alters her. Von Aristoteles bis in die Neuzelt zählten d1e 
überschaubare Größe eines Gemeinwesens und die Homogenität seiner Gesell
schaft zu den wichtigsten Voraussetzungen der Demokratie. 

24.1 Wirtschaftlicher Entwicklungsstand und Demokratie 

Erst die modernen Demokratietheorien lösten sich von dem Glauben, die Demo
kratie könne nur in kleinen, homogenen Gemeinwesen existieren. Auch sagten 
sie sich von der Irrlehre los, die Demokratie könne nur dort gedeihen, wo Karg
heit herrscht. Mittlerweile gilt ein hoher Stand wirtschaftlicher Entwicklung hin
gegen als eine sehr günstige Funktionsvoraussetzung einer stabilen Demokrati~. 
Diese Sichtweise vertritt vor allem die Theorie der sozioökonomischen Funkb
onsvoraussetzungen der Demokratie. Ihr Begründer ist Seymour Martin Lipset 
(1959, 1960, 1981), der hierfür an der Modernisierungstheorie anknüpft. Seine 
Hauptthese zu den Funktionserfordernissen der Demokratie lautet ursprünglich 
so: "The more well-to-do a nation, the greater the chances that it will sustain 
democracy" (Lipset 1960: 48f.)- je wohlhabender ein Land, desto größer sind die 
Chancen, dass es die Demokratie aufrechterhalten wird. Das ist die Urfassung 
der" Wohlstandstheorie der Demokratie" (Pourgerami 1991). 

Im dritten Kapitel der Erstausgabe seines Political Man (1960) erweitert 
Lipset seine These. Die Stabilität einer Demokratie hängt sowohl vom wirt
schaftlichen Entwicklungsstand ab, so heißt es dort, als auch von der Effektivität 
und der Legitimität des politischen Systems. Effektiv ist nach Lipset eine Politik, 
die die grundlegenden Funktionen des Regierungssystems auf eine Weise erfüllt, 
die den Erwartungen der Bevölkerungsmehrheit und mächtiger Interessengrup
pen entspricht. Und die Legitimität hängt insbesondere von zweierlei ab: von der 
Bewältigung der Strukturkonflikte, welche die jeweiligen Länder spalten, bei
spielsweise Konfessions- oder Klassenkonflikte, und von der politischen Integra
tion der mittleren und unteren Gesellschaftsschichten (Lipset 1983). 

Nicht alle seiner Thesen testet Lipset in seinem Werk von 1960 gleich gründ
lich. Vielmehr konzentriert er die Überprüfung auf Indikatoren, die aus moderni
sierungstheoretischer Sicht als besonders begünstigende Bedingungen der De-
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mokratie in Frage kommen. Zu diesen gehören vor allem 1) ein relativ hohes 
Niveau sozioökonomischer Entwicklung (gemessen durch Indikatoren wirt
schaftlicher Entwicklung. der Massenkommunikation, des Industrialisierungs
grades und der Verstädterung) und 2) eine Marktwirtschaft. Ergänzend sind fünf 
weitere Bedingungen zu bedenken, insbesondere 3) eine große, weiter zuneh
mende Mittelklasse, 4) eine Unterschicht, die auf ein hohes Maß gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Sicherheit zählen kann, 5) eine relativ offene Klassenstruktur 
mit mannigfachen Aufstiegschancen, 6) rege Beteiligung der Bürger in Verbän
den und Vereinen, 7) ein hoher Ausbildungsstand der Bevölkerung und 8) relativ 
egalitäre Werte. Istall dies gegeben, herrschen günstige Voraussetzungen für die 
Aufrechterhaltung einer Demokratie. Diese stabilisiert ihrerseits ihre zugrunde 
liegenden Voraussetzungen, und somit entsteht ein sich selbst verstärkender 
demokratiefreundlicher Kreislauf (Lipset 1960: 51ff., 1981). 

Lipsets Political Man bestätigte die zuvor schon von Daniel Lerner und ande
ren Modernisierungstheoretikern postulierte Korrelation von Entwicklung und 
Demokratisierung (Lerner 1958: 63). Dieser Befund war aus dem Querschnitts
vergleich von demokratischen und autokratischen Staaten abgeleitet worden 
(Lipset 1960: 51ff.) und bedurfte noch der Überprüfung an Längsschnittdaten. Die 
erfolgte in der an Lipset anknüpfenden Forschung. Quer- und Längsschnittanaly
sen zufolge war der ökonomische Entwicklungsstand eines Landes (gemessen am 
Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt) die wichtigste erklärende Variable des Demo
kratisierungsgrades und der Demokratie-Diktatur-Differenz in den Staaten der 
Welt (Bollen/Jackman 1989, Boix/Stokes 2003). Je wirtschaftlich entwickelter ein 
Land, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort eine Diktatur entsteht 
oder aufrechterhalten wird. Und wohlhabende Länder haben mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit eine demokratische Staatsverfassung (Lipset u.a. 1993, Burk
hart/Lewis-Beck 1994, Ersson/Lane 1997, Lipset/Lakin 2004). Ab einem bestimm
ten Stand wirtschaftlicher Entwicklung - Przeworski u.a. (2000: 273) schätzten ihn 
auf rund 4.000 US-Dollar pro Kopf in Preisen von 1990 - bleiben Staaten, die 
bereits demokratisiert sind, demokratisch. Zudem steigen die Überlebenschancen 
der Demokratie mit zunehmendem Pro-Kopf-Sozialprodukt steil und monoton 
an (Przeworski u.a. 2000: 273): "Democracy always survives when a society is 
sufficiently wealthy", mit diesen Worten bekräftigte Przeworski (2006: 318) diese 
Diagnose. Keine Regel ohne Ausnahme: Würde die 4.000-US-Dollar-Schwelle 
überall gelten, hätte Thailands Militär 2006 nicht putschen können! Besser passt 
da schon die differenzierte Regel für Demokratien in armen Ländern. Dort kann 
die Demokratie überleben, aber nur unter speziellen Bedingungen, nämlich 
"wenn die Einkommensverteilung sehr egalitär ist oder wenn weder die Reichen 
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noch die Armen die Kraft haben, sie umzustürzen" (ebd.: 319, Übersetzung d. 
Verf.), wie etwa im Falle übermächtiger Konzentration militärischer Macht bei 
einer Seite. 

Belege für die sozioökonomische Lehre von den Funktionsvoraussetzungen 
der Demokratie finden sich auch in der Tabelle 15 weiter unten. Sie enthält 
durchweg signifikante Korrelationen zwischen den einschlägigen Demokratie
skalen und der Wirtschaftskraft Ähnlich hohe Koeffizienten kommen zustande, 
wenn verwandte Indikatoren des sozialökonomischen Entwicklungsstandes her
angezogen werden, beispielsweise die Größe des Agrarsektors oder die nicht
landwirtschaftliche Arbeitnehmerquote, was hier aus Platzgründen nicht im 
Detail belegt wird. 

Lipsets sozioökonomische Theorie und ihre Weiterentwicklungen sind un
verzichtbar für jede seriöse Erkundung der Demokratievoraussetzungen. Aller
dings basiert die sozioökonomische Theorie auf Tendenzen, nicht auf determinis
tischen Zusammenhängen. Demgemäß gibt es Abweichungen vom Trend. Nicht 
alle wohlhabenden Länder konvertieren zur Demokratie. Zu den Abweichlern 
gehören die arabischen erdölexportierenden Staaten. Zudem kann man vom Fall 
Indien lernen, dass auch ein wirtschaftlich insgesamt ärmeres Land demokratisch 
verfasst sein kann (Mitra 2008). Solche Abweichungen von der sozioökonomi
schen Theorie sind nicht erstaunlich. Denn ins Blickfeld dieser Theorie geraten 
hauptsächlich Strukturen und Funktionen, aber nur in geringem Umfang Nor
men, Werte, Einstellungen und das Handeln von Akteuren. Diese aber können 
Berge versetzen. Davon zeugen die Demokratisierungswellen seit den 1970er 
Jahren, die etliche Staaten mit niedrigem Volkseinkommen erfassten (siehe Kapi
tel25). 

Allerdings wird die Hauptaussage der sozioökonomischen Theorie mittler
weile sogar eindrücklicher bestätigt als zuvor. Lipsets Schlüsselthese- "The more 
well-to-do a nation, the greater the chances that it will sustain democracy" -hatte 
als Maßstab den Stand der sozioökonomischen Entwicklung der Demokratien 
Ende der 1950er Jahre verwendet! Doch diesen Stand haben mittlerweile viele 
Länder, die zuvor nicht demokratisch waren, erreicht oder überschritten (Maddi
son 2003). Ferner sind etliche dieser Staaten mittlerweile demokratisch verfasst, 
beispielsweise Spanien, Portugal und Griechenland, sodann die vormals sozia
listischen Länder in Mittel- und Osteuropa und Südkorea (Kapitel 25). 
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24.2 Streuung gesellschaftlicher Machtressourcen und Demokratie 

Die Theorie der sozioökonomischen Demokratievoraussetzungen ist insofern 
besser als der Ruf, den sie bei den Kritikern der älteren Modernisierungstheorie 
hat. Allerdings wird die Theorie nicht mehr in ihrer ursprünglichen Variante von 
1960 verwendet. Wer auf ihre Haupttheoreme zurückgreift, verwendet Weiter
entwicklungen, wie die von Larry Diamond (1992, 2008), Lipset u.a. (1993), 
Lipset/Lakin (2004) oder Vanhanen (1997, 2003). Von Diamond stammt der Vor
schlag, die Kernthese der sozioökonomischen Theorie so zu präzisieren: "The 
more well-to-do the people of a country, ... the more likely they will favor, achie
ve, and maintain a democratic system for their country" (Diamond 1992: 109)- je 
wohlhabender die Bevölkerung eines Landes ist, desto größer ist die Wahrschein
lichkeit, dass sie eine demokratische Verfassung befürworten, erreichen und 
aufrechterhalten wird. Lipset u.a. (1993) sowie Lipset/Lakin (2004) haben ferner 
den sozioökonomischen Entwicklungsstand mit anderen, auch kulturellen und 
politischen Faktoren kombiniert. Alle Weiterentwicklungen eint die Überzeu
gung, dass die sozioökonomische Modernisierung eine besonders günstige Be
dingung für Demokratisierungsprozesse (Rössel 2000) bzw. für Demokratieauf
rechterhaltung ist (Przeworski 2006). 

Tatu Vanhanen ist eine besonders wirkungsmächtige Weiterentwicklung der 
sozioökonomischen Theorie gutzuschreiben (Vanhanen 1989, 1997, 2003), die als 
geradezu "revolutionär" gepriesen wurde (Blonde! 2005). Vanhanen zufolge 
wurzeln der Übergang zur Demokratie und ihre Aufrechterhaltung nicht vorran
gig im Stand wirtschaftlicher Entwicklung, sondern vor allem in der Verteilung 
der Machtressourcen in Gesellschaft und Wirtschaft. Je weiter die Machtressour
cen gestreut sind, d.h. je geringer die Macht konzentriert ist, die der Verfügungs
gewalt über materielle Ressourcen wie Landbesitz, Kapital, Wissen oder Politik
gestaltungschancen erwächst, desto tendenziell höher ist der Demokratisierungs
grad eines Landes. So lautet die Hauptthese. Vanhanen hat sie mit folgenden 
Worten zugespitzt: "Konzentration von Machtressourcen führt zur Autokratie, 
Verteilung von Machtressourcen auf die Vielen hingegen zur Demokratie" (Van
hanen 2003: 28, Übersetzung des Verf.). 

Zur Messung der Machtressourcenverteilung hat Vanhanen einen Machtres
sourcenindex konstruiert und für die meisten souveränen Staaten seit dem 19. 
Jahrhundert berechnet. Der Machtressourcenindex basiert, dem neuesten Stand 
zufolge, im Kern auf der multiplikativen Verknüpfung zweier Indikatoren, wel
che die Verteilung wissensmäßiger und wirtschaftlicher Ressourcen erfassen 
(Vanhanen 2003: 99ff.). Der erste Indikator gründet auf dem Mittelwert der Zahl 
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der Universitätsstudenten pro 100000 Einwohner (wobei 4000 Studenten pro 
100000 Einwohner als 100 Prozent gesetzt werden) und dem Prozentanteil der 
lese- und schreibfähigen Bevölkerung. Der zweite Indikator besteht aus der Kom
bination von im Familienbesitz befindlichen Landwirtschaftsbetrieben und dem 
Grad der Dezentralisierung nicht-agrarischer Machtressourcen nach Vanhanen 
(1997: 55ff.). Dem klassischen Machtressourcenindex fügte Vanhanen 2003 eine 
zweite und eine dritte Variante hinzu. Die zweite Variante ist der um das reale 
Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (BIP) erweiterte Index, die dritte der Mittelwert 
aller bei der Indexmessung beteiligten Variablen (Vanhanen 2003: 99f.). 

Vanhanens Indizes der Machtressourcen haben ein Minimum von 0 und ein 
Maximum von 100. Die meisten westlichen Verfassungsstaaten erzielen auf die
sen Indizes mit Stand von 2001 relativ hohe Werte, meist über 50, mitunter über 
60 Prozent (Vanhanen 2003: 141ff.). Viel geringer ist die Streuung der Machtres
sourcen in den ehemaligen staatssozialistischen Ländern. Russland erreicht beim 
ersten Index der Machtressourcenverteilung nur 19,7 und die Volksrepublik 
China erzielt 11,9. Polen hingegen liegt mit 39,0 deutlich höher (Vanhanen 2003: 
141ff.). Zudem bestanden bzw. bestehen in den sozialistischen und den postsozia
listischen Ländern große Unterschiede zwischen der Konzentration der Macht
ressourcen in der Wirtschaft und der Streuung der Wissensressourcen. In diesem 
"strukturellen Ungleichgewicht" sahen Vanhanen und Kimber (1994: 72) ex post 
eine Hauptursache für den Zusammenbruch der sozialistischen Staaten. 

V anhanens Machtressourcenindizes eignen sich zur statistisch untermauer
ten Erklärung des Demokratisierungsgrades von Staatsverfassungen mindestens 
so gut wie traditionelle Indikatoren wirtschaftlicher Entwicklung wie das Brutto
sozialprodukt pro Kopf, die Arbeitnehmerquote oder die Größe des Agrarsek
tors. Die Machtressourcenindizes sind begründet und ihre Messung ist gut nach
vollziehbar. Ferner korrelieren diese Indizes mit den verschiedenen Demokratie
skalen durchweg hochsignifikant Je weiter die Machtressourcen gestreut sind, 
desto höher der Demokratisierungsgrad, und je mehr die Machtressourcen kon
zentriert sind, desto geringer ist der Demokratisierungsgrad und desto weniger 
wahrscheinlich ist eine demokratische Staatsverfassung. So lautet der Hauptbe
fund (Vanhanen 1989, 1997, 2003: 130f.). Das gilt nicht nur für Vanhanens Index 
der Demokratie, sondern auch für alle anderen Demokratieskalen der Tabelle 14. 
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Tabelle 15: Zusammenhänge zwischen Demokratiemessungen und Stand 
wirtschaftlicher Entwicklung, Machtressourcenverteilung, ethnischer 
Homogenität sowie Religion 

Demokra- Demokra· Politische Bürger- Neuer Demokra- Erweiter-
Abhängige tieindex tie-Auto- Rechte- rechte- Demokra- tiestatus ter, reko-
Variable\ 2001 kratie-ln- Index Index tie-lndex 2007 dierter 
unabhängige (Vanha- dex2006 2007 2007 2004 (Bertels- Oemokra-
Variable nen 2003) (Marshall (lauth mann tiestatus 

u. Jaggers 2008a) Stiftung 2007 
2008) 2008} 

Stand wirt-
schaftlieh er r ~ 0,70** r, ~ 0,57** r,= -0,60** r, ~ -0,65** r 0,62** r==0,45*" r, =-0,61** 
Entwicklung N=149 N 144 N=I50 N= 150 N 74 N 118 N~122 

2001/2004 
Vanhanens 

r= 0.85** 
Machtres-

r,= 0,74** r,=-0,75"* r,= -0,75** r=0,73"* r,= 0,63 .. r, = -0,72** 

sourcenindex 
N=149 N=144 N 149 N=149 N=74 N=121 N=l43 

Ethnische r-0,30** r,=0,35** r,=-0,29* r,= -0,31** r=0.39** r=0,19* r, = -0,28'* 
Homogenität N=l46 N=142 N=146 N=147 N=71 N=ll9 N=141 
Christlich-

r = 0,51** 
judäische 

r,=0,53** r,=-0,55 .. r"=-0,56*'* r=0,61** r,=0,53** r,=-0,55** 

Religion 
N=147 N= 143 N 147 N=147 N 72 N 120 N=145 

Staaten mit 
r = -0,41** r, = -0,46** 

muslimischer rs = 0142** r,= 0,43** r=-0,53** r,=-0,40*" r,=0,46*" 

Mehrheit 
N=l49 N=144 N 150 N=150 N 74 N 122 N=l44 

Arunerkungen zu Tabelle 15: 
Die Auswertung erfasst alle souveränen Staaten mit einer Bevölkerungszahl zu Beginn des 
21. Jahrhunderts von mindestens einer Million (siehe Tabelle 14). 
** signifikant auf dem 0,01-Niveau (zweiseitiger Test). Bei den Koeffizienten handelt es 
sich um Pearsons Korrelationskoeffizient r für die intervallskaUerten Variablenpaare und 
Spearmans Rangkorrelationskoeffizient rs für die übrigen Paare. Negative Vorzeichen sind 
kodierungsbedingt N =Zahl der Fälle. Zur Messung der abhängigen Variablen siehe Tabel
le 14. 
Zeile 2: Für Spalte 2 Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt 2001 in Kaufkraftparitäten (Fischer 
Weltalmanach 2004: 19ff.), ab Spalte 3 Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen in Kaufkraftpa
ritäten 2004 (Fischer Weltalmanach 2007: 534ff.). 
Zeile 3: IPR-lndex der Machtressourcenstreuung 2001 (Vanhanen 2003: 141, Spalte 5). 
Zeile 4: Bevölkerungsanteil der größten Volksgruppe 1998. Quelle: Fischer Weltalrnanach, 
verschiedene Ausgaben. 
Zeile 5: Anteil der Bürger mit christlich-jüdischer Konfession an der Bevölkerung ca. 2005. 
Quelle: Fischer Weltalmanach 2008 und frühere Ausgaben. 
Zeile 6: Dummy-Variable für Staaten mit rnuslirnischer Mehrheit (=1), andere Staaten 0. 
Quelle: Hunter/Malik 2005: 2f. 
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Die Lehre von den sozioökonomischen Funktionsvoraussetzungen der Demokra
tie ist ein wichtiger Beitrag zur Demokratietheorie. Dennoch mussten ihre Für
sprecher geharnischte Kritik einstecken. Sozioökonomischen Determinismus warf 
man ihnen vor, so Neubauer (1967) und Rustow (1970), und Verwechslung statis
tischer Zusammenhänge mit Ursache-Folge-Ketten. Tatsächlich variiert die Be
ziehung zwischen sozioökonomischer Entwicklung und Demokratie je nach Epo
che, Ländergruppe und Zeitabschnitt (Arat 1988). Die politische Geschichte 
Deutschlands ist ein Beispiel. Erst auf relativ hohem Niveau sozioökonomischer 
Entwicklung und auf der Grundlage weit gestreuter Machtressourcen wurde in 
Deutschland die Demokratie eingeführt. Man schrieb 1918/1919. Kaum 15 Jahre 
später aber brach die Demokratie zusammen allerdings auf noch höherem sozi
alökonomischen Entwicklungsstand. Auch die 40-jährige Geschichte der Deut
schen Demokratischen Republik spricht gegen die traditionelle sozioökonomi
sche Theorie der Demokratie. Wirtschaftlich gehörte die DDR zu den Industrie
staaten mit mittlerem ökonomischem Entwicklungsstand, politisch aber war sie 
im Lager des autoritären Sozialismus verankert. Erst ihre Auflösung im Jahr 1990 
schuf die Lage, die laut sozioökonomischer Theorie längst überfällig war. 

24.3 Gesellschaftliche, politische, rechtliche und internationale 
Voraussetzungen 

Zweifelsohne bedurfte die sozioökonomische Theorie der Demokratievorausset
zungen der Auffrischung. Das schloss die bereits erwähnten Weiterentwicklun
gen bei Diamond (1992) und Vanhanen (2003) ein. Rueschemeyer u.a. (1992) und 
Huber u.a. (1997) fügten makropolitische und makrosoziale Bestimmungsfakto
ren hinzu, insbesondere die Kräfteverhältnisse zwischen demokratiefreundlichen 
und -feindlichen Klassen, Staat-Gesellschafts-Beziehungen und internationale 
Abhängigkeiten. Demnach sind besonders wichtige Funktionsvoraussetzungen 
der Demokratie in einer selbständigen Bourgeoisie zu suchen, einer einflussrei
chen, reformistischen Arbeiterbewegung sowie einer tiefgreifenden Agrarreform, 
die eine selbständige Bauernschaft hervorbringt. Huber u.a. griffen dabei auf eine 
sozialgeschichtliche Hypothese zurück, die ursprünglich Barrington Moore ent
wickelt hatte (Moore 1966). 

Allerdings bleibt auch der klassensoziologische Ansatz zu sehr im Bannkreis 
des Denkens in sozioökonomischen Kategorien. Gleiches gilt für Theorien, die in 
Wirtschaftsfreiheit und Marktwirtschaft zentrale Funktionsvoraussetzungen der 
Demokratie sehen (Göbel 2006). Das trifft für die große Masse der Fälle zu. Es 
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gibt aber auch abweichende Fälle: Marktwirtschaft in der Autokratie. Singapur 
bis heute und Chile während der Pinochet-Diktatur (1973-1988) sind dafür Bei
spiele. 

Zu den Funktionsvoraussetzungen einer stabilen Demokratie gehören nicht 
nur sozioökonomische Konstellationen. Nicht minder wichtig sind machtpoliti
sche, politisch-institutionelle und politisch-kulturelle Faktoren. Die Konsolidie
rung der Demokratie erfordert die vierfache Verwurzelung: konstitutionell, 
repräsentations-und verhaltensbezogen sowie politisch-kulturell (Merkel2007b). 
Das schließt bestimmte Machtverteilungen ein: Keine Partei darf auf Dauer die 
Hegemonie im Parlament und der Regierung erlangen und diese womöglich mit 
Zähnen und Klauen gegen die Opposition verteidigen. Um dies zu verhindem ist 
eine breite Streuung der Stimmen- und Sitzanteile erforderlich. Insbesondere darf 
keine Partei über längere Zeit die zur Verfassungsänderung erforderliche Mehr
heit haben. Zu den machtpolitischen Voraussetzungen zählt ferner eine hinrei
chend große Anzahl von Regierungswechseln, um auszuschließen, dass eine 
Partei zur Staatspartei wird (Przeworski 1999: 49f.). 

Von größter Bedeutung sind sodann die Verfassung und die Verfassungspo
litik Wirksame verfassungsstaatliche Regelungen beschränken zwar den Hand
lungsspielraum des Demos und seiner Regierung, doch stabilisieren und festigen 
sie die Demokratie. Der enge statistische Zusammenhang zwischen der Political 
Rights- und der Civil Liberties-Ska!a von Freedom House, den die Tabelle 14 im 

Kapitel 22 anzeigt, spiegelt nicht nur die häufig anzutreffende Koexistenz von 
Demokratie und Konstitutionalismus wider, sondern auch den Nutzen, den die 
Demokratie aus fest verankerten Traditionen des liberalen Konstitutionalismus 
zieht. Michael Stolleis hat den Zusammenhang mit folgenden Worten erläutert: 

"Ohne die zur Selbstverständlichkeit gewordene ,.Rechtsbindung der Obrigkeit' 
wäre die Verfassungsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts gar nicht denkbar 
gewesen. Ohne die Lehre von der ,res publica mixta' und ohne die Einübung des 
Satzes ,rex regnat, sed non gubemat' seit dem 16. Jahrhundert wäre die Trennung 
von Regierung und Verwaltung, und damit auch die moderne Gewaltenteilungs
doktrin nicht akzeptiert worden. Ohne die jahrhundertelange Einübung genos
senschaftlicher Selbstverwaltung und ohne die Grundidee des Gesellschaftsver
trags gäbe es keine moderne Demokratie" (Stolleis 1995: 153f.). 

Diese Einsicht und die Befürwortung des grundrechtliehen und menschen
rechtlichen Schutzes des Einzelnen gegen den Zugriff des Staates gingen auch in 
die Lehre von der "embedded democracy" (Merkel2008: 29ff.), der eingebetteten, 
stabilen rechtsstaatliehen Demokratie ein. Mit ihr hat Wolfgang Merke! die Erfor
schung der politisch-institutionellen Determinanten funktionsfähiger Demokra-
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tien auf eine breitere Grundlage gestellt. Merke! zufolgc beruht die Funktionsfä
higkeit einer stabilen rechtsstaatliehen Demokratie auf der Existenz und der ge
genseitigen Stützung von fünf "Teilregimen" (ebd.: 29ff.), nämlich den Regimen 
1) der allgemeinen, freien und gleichen Wahl, 2) der politischen Partizipations
rechte, 3) der bürgerlichen Freiheitsrechte, 4) der institutionellen Sicherung der 
Gewaltenkontrolle und 5) der de jure und de facto gewährleisteten effektiven 
Regierungsgewalt demokratisch gewählter Repräsentanten. Die Störung auch nur 
eines dieser Regime zieht eine Funktionsstörung des gesamten Systems nach sich. 

Überdies gehören internationale Bedingungen zu den Funktionsvorausset
zungen der Demokratie (Starr 1991). Ein demokratiefreundliches internationales 
Umfeld ist der Entstehung und der Aufrechterhaltung der Demokratie begreifli
cherweise dienlicher als eine demokratiefeindliche Umwelt (Beck 1995). Zu Zei
ten des Stalinismus in der Sowjetunion war die Demokratisierung Polens un
denkbar; in der Ära Gorbatschow und vor allem seit dem Fall der Berliner Mauer 
aber wurde sie möglich. Und der rasche und sanfte Übergang zur Demokratie, 
der sich in Griechenland, Portugal und Spanien in den 1970er Jahren vollzog, um 
ein weiteres Beispiel zu erwähnen, wäre ohne die Mithilfe von Mitgliedstaaten 

der Europäischen Gemeinschaft und ohne die Aussicht, bald in die EG aufge
nommen zu werden, nur schwer vorstellbar gewesen. 

Zu den internationalen Bestimmungsfaktoren von Wohl oder Wehe der 
Demokratie zählen außerdem die demokratieabträgliche Wirkung peripherer 
oder semiperipherer Weltmarktposition sowie kolonialgeschichtliche Traditionen 
(Bollen 1983). Letzteres betonten auch Lipset u.a. (1993) und Barro (1996: 20): Wer 

britischer Kolonialherrschaft unterworfen war, hatte später relativ gute Chancen, 
eine demokratische Staatsverfassung zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Wo 

aber der französische Kolonialismus gewirkt hatte, vor allem in stammesgesell
schaftlich zerklüfteten Gesellschaften, besteht bis heute kein guter Nährboden für 
die Demokratie. Allerdings gibt es auch Ausnahmen (Berg-Schlosser 2008) 

24.4 Kulturelle Voraussetzungen der Demokratie 

Der Weg zur Demokratie und ihre Überlebenschancen werden auch von sozial
strukturellen und kulturellen Größen beeinflusst. Unter ihnen spielt die ethnische 
Homogenität bzw. Heterogenität eine beachtliche Rolle. Einen ersten Hinweis 
gibt eine auffällige, stabile Korrelation: In ethnisch relativ homogenen Staaten (im 
Sinne eines Bevölkerungsanteils der stärksten, nach Ethnie oder Sprachgruppe 
bestimmten Gruppe von mehr als 75 Prozent) ist der Anteil von mehr oder min-
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der demokratischen Staaten spürbar größer als in ethnisch heterogenen Staaten 
(Karatnycky 1999: 118). Der Befund ist verallgemeinerbar: Die Wahrscheinlichkeit 
einer demokratischen Staatsverfassung ist in ethnisch relativ homogenen Staaten 
beträchtlich höher als in ethnisch fragmentierten Gemeinwesen. Davon zeugen 
im Grundsatz auch die Korrelationen zwischen den Demokratieskalen und Mess
latten ethnischer Homogenität bzw. ethnischer Fragmentierung in der Tabelle 15. 
In ethnisch fragmentierten Gemeinwesen erschwert die meist höhere Spannung 
zwischen den Volksgruppen sowohl den Übergang zu einer Demokratie als auch 
ihre Aufrechterhaltung (Diamond/Plattner 1994). Religiöse Konfliktlinien können 
die Spannung spürbar erhöhen (Tabelle 15). Und besonders brisant sind sich 
gegenseitig verstärkende ethnische und religiöse Konfliktlinien - es sei denn, 
konkordanzdemokratische Techniken würden die Konflikte friedlich regeln (sie
he Kapitel 18). 

Dass ein demokratiezuträglicher Basiskonsens unter den Stimmberechtigten 
und den Eliten ebenfalls eine Voraussetzung stabiler Demokratien ist, liegt auf 
der Hand (Berg-Schlosser{Mitchell 2000). Eine stabile Demokratie muss sowohl 

wetterfest gegen massenhafte Abwanderung der Wähler als auch gegen subver
sives Tun und Lassen der politischen Eliten sein (Offe/Schmitter 1995: 512). Dafür 
wird die egoistische Kosten-Nutzen-Kalkulation seitens des Demos und der Eli
ten, so die optimistische Annahme von Rational-Choke-Theoretikern wie Wein

gast (1997), allein nicht ausreichen. Ohne ein gehöriges Maß an Altruismus und 
Gemeinwohlorientierung (Forndran 2002) oder zumindest an gemeinschaftsdien
lich gezügelter Egozentrik der Wählerschaft wird jede Demokratie auf schwan
kendem Boden stehen. 

Zu dieser Einsicht trägt vor allem die Erforschung der kulturellen Voraus

setzungen der Demokratie bei. Sie erforderte allerdings einen Paradigmenwech
sel. Mit Lipset (1960) und den Lipset-Nachfolgern wie Vanhanen (2003) hatten 
strukturalistische Ansätze die Theorie der demokratischen Funktionsvorausset
zungen dominiert. Mittlerweile haben die strukturalistischen Ansätze aber Kon
kurrenz von leistungsfähigen kulturalistischen Theorien bekommen. Diese brin
gen die Überlebenschancen von Demokratien (und mitunter auch die Wahr
scheinlichkeit des Übergangs vom autoritären zum demokratischen Staat) in enge 
Verbindung mit dem Wertehaushalt der Bevölkerung; mit den politischen Ein
stellungen, dem Vertrauen oder Misstrauen in die Regierung und mit der Unter
stützung der Demokratie oder der Gegnerschaft zu ihr. 

Die Stabilität von Demokratien wird man ohne begünstigende bürgerschaft
liehe Traditionen und demokratieförderliche Institutionen und Abläufe nicht 
überzeugend erklären können. Darauf hat die von Alexis de Tocqueville inspi-
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rierte Forschung zur Politischen Kultur aufmerksam gemacht. Allen voran sind 
die modernen Klassiker AlmondNerba (1963, 1980) zu nennen sowie Robert 
Putnams Erkundung bürgerschaftlicher, "Sozialkapital" schaffender Traditionen 
(Putnam 1993, 1995, 1997). Hinzu kommen die These, wonach Sozialkapital eine 
notwendige, wenngleich nicht hinreichende Bedingung pro-demokratischer Un
terstützung ist (Newton 2006), sowie Bestandsaufnahmen der Politischen Kultur 
in alten und neuen Demokratien, wie Inglehart/Welzel (2005), Klingemann/ 
Fuchs/Zielonka (2006) und Gabriel (2007). 

Die Bedeutung dieser Studien ist unbestritten, und von ihnen wird weiter 
unten noch die Rede sein. Die Wurzeln der kulturalistischen Theorie der Funkti
onsvoraussetzungen reichen aber weiter zurück, wie insbesondere religionssozio
logische Deutungen lehren. Ihr Ausgangspunkt ist ein auffälliger Zusammen
hang zwischen Religiosität und konfessioneller Zusammensetzung der Bevölke
rung einerseits und der Staatsverfassung andererseits: Die übergroße Mehrheit 
der Demokratien sind Staaten mit hohem Säkularisierungsgrad einerseits und 
christlicher Religion andererseits. Ein Beispiel: Von den 88 Ländern, die Freedom 
House am Ende des 20. Jahrhunderts als ,,frei" einstufte, waren allein 79 mehr
heitlich christlich. Und nur elf der 67 Staaten mit nicht freiheitlichen politischen 
Regimen gehörten damals zum Kreis der christlich geprägten Nationen (Karatny
cky 1999: 121). Von den verbleibenden freien Staaten ist einer ebenfalls von auf
klärerischen Traditionen geprägt (Israel), ein weiterer überwiegend im Hinduis
mus verankert (Indien), je zwei zählen zum hauptsächlich buddhistisch gepräg
ten Kulturraum (Mongolei und Thailand) bzw. zu Staaten mit einer größeren 
Bevölkerung christlichen Glaubens (Mauritius und Südkorea), je einer zu einer 
teilweise buddhistisch geprägten Region (Taiwan) bzw. zum buddhistischen und 
schintoistischen Kulturkreis Oapan), und nur einer ist überwiegend muslimisch 
beeinflusst (Mali) (ebd.: 121). 

Genau so eng ist der Zusammenhang zwischen Religion und Demokratie 
auch in neueren Beobachtungen. Belege finden sich auch in der Tabelle 15. Ihr 
zufolge variiert der Unterschied zwischen Demokratie und Nichtdemokratie mit 
dem Anteil der christlichen Bevölkerung: Die Demokratie wurzelt vor allem, 
wenngleich nicht ausschließlich, in Ländern, die kulturell vom Christentum ge
prägt sind und - trotz einer langwierigen spannungsreichen Beziehung zwischen 
Demokratie und christlichen Religionen - von dort Leitvorstellungen für die 
Ordnung des Zusammenlebens übernommen und weiterentwickelt haben. Diese 
Leitvorstellungen schließen die Wertschätzung der Gemeinschaft der Gläubigen 
und zugleich die des Individuums ein, ferner die Freiheit, vor allem die individu
elle Freiheit von allen irdischen Mächten, sodann die Vorstellung der Gleichheit 
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vor Gott, überdies die gezügelte Staatsmacht als Ausdruck der Überzeugung, 
dass alle menschlichen Geschäfte und Einrichtungen mängelbehaftet sind, und 
schli~~lich den Glauben an die Macht des Wortes und somit an die Bedeutung 
von Uberzeugung, Rhetorik, Diskussion und Predigt, die allesamt auch Werk
zeuge der demokratischen Kommunikation sind (Maddox 1996). 

In Ländern mit anderen religiösen Traditionen spielt die Demokratie eine 
weitaus geringere Rolle. Bis auf den heutigen Tag ist beispielsweise die große 
Mehrzahl der islamischen Staaten autokratisch verfasst (Bertelsman Stiftung 
2008). Dort ist der Übergang zu einer leidlich funktionsfähigen Demokratie zwar 
nicht ausgeschlossen (Fattah 2006, Volpi/Cavatorta 2007, Diamond 2008: 266ff.), 
aber bis auf Weiteres wenig wahrscheinlich (siehe auch Tabelle 15). Der tiefere 
Grund liegt in zahlreichen Bedingungen, die in diesen Ländern der Einführung 
und Aufrechterhaltung einer Demokratie entgegenstehen. Zu den Demokratie
hindernissen gehören dort die Schwäche von Individualrechten, die Unterbelich
tung von politischen Teilhaberechten und von Freiheitsrechten, Vorfahrt für 
Familie oder Clan vor dem Individuum, fragliche Rechtssicherheit, hohe Gewalt
neigung, schwächliche Gewaltenteilung, fundamentalistische Neigungen in der 
Religion, insbesondere Zusammenwirken von religiösem Fundamentalismus und 
fehlender Trennung von Staat und Religion, wie im Iran und in Saudi-Arabien, 
eskalierende Machtkämpfe zwischen säkularen und religiös fundamentalisti
schen Kräften, aber auch in etlichen muslimischen Ländern ein relativ niedriger 
Stand wirtschaftlicher Entwicklung einerseits und oligarchisierungsanfällige 
Rentenökonomien, insbesondere in erdölexportierenden Ländern andererseits 
(Merkel2003, Anderson 2004, Hunter/Malik 2005). 

In der neueren Forschung zu den kulturellen Funktionsvoraussetzungen der 
Demokratie spielen neben Religion und Konfession auch nichtreligiöse Determi
nanten eine große, insgesamt zunehmende Rolle. Die Stichworte sind: Demokra
tiezufriedenheit, Demokratieunterstützung und Zusammenwirken von sozio
ökonomischer Modernisierung und Selbstentfaltungswerten. 

Dass die Unterstützung der Demokratie durch die Masse der Bevölkerung 
oder das Fehlen solcher Verwurzelung über Wohl oder Wehe der Volksherrschaft 
mitentscheiden, liegt auf der Hand. Die letzten Jahre der Weimarer Republik sind 
ein Beispiel: In ihnen hatten die demokratischen Kräfte im Parteiensystem und 
den Parlamenten nicht länger handlungsfähige Mehrheiten zustande gebracht. 
Zu stark waren die Anti-System-Parteien geworden, die NSDAP auf der rechten 
Seite und die KPD auf dem linken Flügel (Lepsius 1978). Dass demgegenüber 
Staaten mit hoher Demokratiezufriedenheit der Bevölkerung sehr hohe Überle
benschancen haben, liegt ebenfalls nahe. Gleiches gilt für die These, dass die 
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Stabilität einer Demokratie (unter sonst gleichen Bedingungen) in dem Maße 
leidet, indem ihre Unterstützung bei den Wählern schwindet oder gar von der 
Befürwortung einer autokratischen Verfassung überlagert wird. 

Doch wovon hängen Demokratiezufriedenheit und Unterstützung der De

mokratie durch den Demos im Einzelnen ab? Auch auf diese Fragen hält die 
vergleichende Demokratieforschung instruktive Antworten bereit. Zu ihnen 

gehört dieser Befund: Die Wähler, die sich zu den Gewinnern wichtiger politi
scher Wahlen zählen, sind mit der Demokratie erheblich zufriedener als die Ver

lierer (Anderson/Tverdova 2001, Blais/Gelineau 2007). Und unter welchen Bedin
gungen ist die Unterstützung der Demokratie besonders stark? Dem internatio
nalen Vergleich von Andrain/Smith (2006) zufolge ist das der Fall, wenn die Bür
ger überzeugt sind, dass die Demokratie beträchtlichen Nutzen stiftet - für den 
Einzelnen, für Primärgruppen und für den Staat insgesamt. Nutzen stiften bedeu

tet Befriedigung materieller Interessen oder immaterieller, gemeinwohlbezogener 

Anliegen (ebd.: 150). Des Weiteren wird die Demokratie am stärksten von den 
Bürgern unterstützt, die voller Optimismus auf das politische Leben blicken. Das 
kennzeichnet - erstens - eine Gesellschaft mit relativ hoher sozialer Gleichheit, 

hohem Beschäftigungsstand und geringer Korruption, zweitens einen Staat, des

sen Bürger davon überzeugt sind, dass seine Verfassung erheblich besser ist als 
das nichtdemokratische Regime der Vergangenheit, und drittens jene Bürger, die 
von höherer Bildung, Postmaterialismus, Wertschätzung prozeduraler Gerechtig

keit, interpersonalem Vertrauen und reger politischer Beteiligung geprägt sind 
(Andrain/Smith 2006: 15lff.). Ähnliche Befunde fördern andere Befragungen zu

tage (vgl. Klingemann/Fuchs/Zielonka 2006). Hinzu kommen Performanzeffekte. 

Schwere Leistungsmängel, insbesondere sichtbare Leistungsverschlechterungen 
oder Politisierung von Performanzmängeln im Parteienwettbewerb sind der 

politischen Unterstützung der Demokratie abträglich (Newton 2006). 
Das Ausmaß, zu dem eine Demokratie von den Bürgern unterstützt wird 

oder abgelehnt wird, ist unterschiedlich. Tendenziell höher sind die Zustim

mungsquoten in den älteren Demokratien, niedriger sind sie hingegen in vielen 
Transformationsländern, in denen ein mitunter beträchtlicher Anteil der Bevölke

rung eher zur Autokratie strebt (Klingemann/Fuchs/Zielonka 2006) oder zumin

dest autoritäre Neigungen zu erkennen gibt (Inglehart 2003: 53). Andererseits 

sind Demokratien elastisch: Sie überleben offensichtlich auch größere Unzufrie

denheit mit der Demokratie. "Unzufriedene Demokraten", "Demokratiefrustrier
te" oder "disaffected democrats" sind auch in den etablierten Demokratien nicht 

selten, wie beispielsweise Pharr/Putnam (2000) zeigen. Gleiches gilt für die neuen 
Bundesländer, in denen ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung der Demokratie 
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bis heute "fremd geblieben" ist (Gabriel 2007: 550). Und doch ist dort vom Zu
sammenbruch der Demokratie nichts in Sicht - ebenso wenig wie in anderen 
Ländern mit "unzufriedenen Demokraten". 

Keiner sage, dass nur Empiriker die Krisenanfälligkeit der Demokratie über
schätzten oder ihre Überlebensfähigkeit unterbewerteten. Das gleiche Schicksal 

war den gesellschaftskritischen Theorien über die Legitimationsprobleme von 
Massendemokratien und den Diagnosen ihrer drohenden Unregierbarkeit be
schieden (Habermas 1973, Offe 1979, Hennis u.a. 1977): Die vorhergesagte fun
damentale Legitimationskrise der Demokratien blieb aus. Auch blieb ihre Öffent

lichkeit viel intakter als es die These vom "Strukturwandel der Öffentlichkeit" 
(Habermas 1962), ihrer demokratiegefährdenden Refeudalisierung nahegelegt 
hatte. Zudem ist das politische Leistungsprofil der Demokratien, wie im abschlie
ßenden TeiUV dieses Buches genauer gezeigt wird, erheblich besser als sein Ruf 
(Roller 2005). 

Dass die Demokratien der wirtschaftlich entwickelten Staaten stabiler und 
funktionstüchtiger sind, als es die verschiedenen Krisendiagnosen behaupten, hat 
viele Ursachen. Zu ihnen gehören kulturelle Vorteile der Demokratien, auf die 

schon Tocqueville hingewiesen hatte (siehe Kapitel 6). Die Erforschung der politi

schen Kultur in den Demokratien des 20. und des 21. Jahrhunderts stützt dieses 

Argument. Eine vitale "Bürgerkultur" (im Sinne einer partizipationsorientierten 

Politischen Kultur einer selbstbewussten Bürgerschaft) werteten Almond und 

Verba (1963) als eine zentrale Ursache des Erfolgs insbesondere der englischspra
chigen Demokratien. 

Neue Studien haben die kulturelle Hypothese mit der Lehre von der "Hu
manentwicklung" begründet- auf viel breiterer empirischer Basis als je zuvor. 
Bahnbrechend hierfür sind Welzel (2002), Inglehart (2003) und Inglehart/Welzel 

(2005) geworden. Ihre Theorie erklärt sowohl Demokratisierungsvorgänge, wie 

das nächste Kapitel zeigt, als auch die Aufrechterhaltung von Demokratien. De
ren Stabilität gründet auf dem Zusammenwirken dreier Prozesse: sozioökonomi

sche Entwicklung, die Verbreitung emanzipationsorientierter Selbstenfaltungs

werte und die Institutionalisierung dieser Werte in politischen Freiheitsrechten. 

Der pro-demokratische Einfluss der Modernisierung, den die ältere Lehre als 

Hauptursache gewertet hatte, wird erst über die Existenz einer "starken Bürger

kultur" (Welzel 2007: 46) vermittelt- und durch Rechte und deren Einhaltung 

festgeschrieben. Die erfolgreiche Einrichtung und Konsolidierung der Demokra

tie lässt sich am Indikator der "effektiven Demokratie" ablesen (Inglehart/Welzel 

2005: 154ff.). Dieser Indikator reflektiert sowohl die formelle Institutionalisierung 
der politischen Freiheits- und der Bürgerrechte als auch das Maß, in dem diese 
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Freiheiten praktiziert und respektiert werden. Gemessen wird die "effektive 
Demokratie" durch Multiplikation der Freedom-House-Skala der Politischen 
Rechte und der Bürgerrechte mit dem Antikorruptionsindex der Weltbank nach 
Kaufmann u.a. (2003). Im Spiegel der "effektiven Demokratie" und der damit eng 
korrelierten Selbstentfaltungswerte sind erneut die etablierten Demokratien unter 
den OECD-Ländern die Spitzenreiter, so die Messergehnisse von 2000 bis 2002. 

Allerdings erzielen vor allem Japan und Italienaufgrund höherer Korruptionsan
fälligkeit niedrigere Werte bei der "effektiven Demokratie" als die angloamerika
nischen Länder, die skandinavischen Staaten, die Niederlande und Deutschland 

(Inglehart/Welzel2005: 155). 

24.5 Funktionserfordernisse der Demokratie: das Standardmodell 

Die bislang vorgestellten Befunde begründen ein Standardmodell der Funktions

erfordernisse von Demokratien, das im Falle der Anwendung auf einzelne Län
der gegebenenfalls um Iandes- und periodenspezifische Besonderheiten anzurei

chern ist. Dem Standardmodell zufolge ist eine funktionsfähige Demokratie umso 

wahrscheinlicher, je mehr sie die folgenden Bedingungen erfüllt, und in dem 

Maß geringer, in dem sie diese Voraussetzungen verfehlt: 1) Aufteilung staatli

cher Exekutivgewalt und Neutralisierung dieser Gewalt vor allem durch zivile 

Kontrolle polizeilicher und militärischer Gewalten; 2) breite Streuung der Macht

ressourcen im Sinne von Vanhanen (2003); 3) eine Politische Kultur, in der ein 

hoher Anteil der Bevölkerung vitalen Selbstentfaltungswerten anhängt - Ingle

hart/Welzel zufolge rund 45 Prozent (2005: 300); 4) die Wertschätzung individuel

ler Autonomie und Freiheit, wie insbesondere in Ländern, die kulturell vom 

jüdisch-christlichen Erbe, von der Trennung von Staat und Kirche und von einem 

hohen Säkularisierungsgrad geprägt sind; 5) das Fehlen einer größeren Anti

System-Partei oder mehrerer nennenswerter demokratiefeindlicher Parteien; 6) 

stabil verwurzelte liberal-konstitutionelle Traditionen der ZügeJung der Staats

gewalten; 7) eine ethnisch relativ homogene Bevölkerung oder- im Falle ethni

scher Heterogenität - die friedliche, typischerweise konkordanzdemokratische 
Regelung von Konflikten zwischen den Ethnien; 8) völkerrechtliche Unabhängig

keit (bzw. legitimierte Übertragung nationaler Souveränitätsrechte auf supranati

onale Organisationen), unstrittige Grenzen sowie ein internationales Umfeld, in 
dem demokratische Nachbarn anstelle von Autokratien vorherrschen; 9) Barrie

ren gegen Einparteiendominanz im Parlament und in der Regierung sowie 10) 
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mit einiger Regelmäßigkeit erfolgende Regierungswechsel, sodass die Verlierer 
von Wahlen auf die Chance eines Machtwechsels zählen können. 

Experten der Transformationsforschung nennen mitunter weitere Bestim

mungsfaktoren für das Funktionieren der Demokratie. Wirtschaftswachstum mit 
moderater Inflation und abnehmende Ungleichheit gehören nach Przeworski u.a. 
(1996) zu den Schlüsselvoraussetzungen. Später fügte Przeworski die These hin

zu, dass Demokratien letztlich nur dann überleben, wenn die Einkommensum

verteilung "remains within the bounds that make it sufficient for the poor and 
not excessive for the rich" (Przeworski 2006: 319), wenn sie also ausreichend viel 
für die Armen bringt und die Reichen nicht wirtschaftlich stranguliert. Dazu 

passt auch die These, wonach eine nicht zu große Lücke zwischen politischer 
Gleichheit und sozialer Ungleichheit zu den Voraussetzungen der Demokratie 

gehört (z.B. Shklar 1998). Hiermit verwandt ist die Auffassung, eine ausgebaute 

"Soziale Demokratie" mit liberalem Korparatismus sei der Demokratie "am meis
ten förderlich" (Dryzek 1996a). Doch zwingend sind diese Zusammenhänge 

nicht, wie das leidliche Funktionieren der Demokratie in Ländern mit geringer 

entwickelter Sozialpolitik und größerer Einkommensungleichheit ebenso zeigt 

wie Demokratien mit schwächerem Wirtschaftswachstum und hoher sozialer 

Ungleichheit. Zweifellos würde aber eine lang anhaltende Stagnation der Wirt

schaft oder gar ihre Rückbildung auch eine demokratische Staatsverfassung 
schwer belasten. 

Bisweilen hat man die Funktionsvoraussetzungen der Demokratie an der 

Verbreitung des "Democratic Man", eines der Demokratie möglichst zuträglichen 

Bürgers, festmachen wollen. Diesen Bemühungen war wechselhafter Erfolg be

schieden. Generalisierte und spezifische Unterstützung durch die Mehrheit der 

Bürger stützen zweifellos die Demokratie (Lipset 1960, Gabriel1999). Diese Stabi

lität ist in der Regel umso größer, je stärker die generalisierte und die spezifische 

Unterstützung ist, so heißt es beispielsweise bei Fuchs (1989) und Westle (1989). 

Andere sehen jedoch in gedrosselter aktiver Unterstützung und gebremster poli

tischer Beteiligung ein Funktionserfordernis der Demokratie. Zu dieser Denkrich

tung gehört die These der "stabilisierenden Apathie", so Klaus von Beymes treff

sichere Bezeichnung (1992a: 185): Zu viel Partizipationsbegehren ist ebenso 

schädlich wie zu wenig Beteiligungsbereitschaft Über das rechte Maß beider ist 

die Forschung allerdings uneins. Das spiegelt eine beachtliche Elastizität der 

Demokratien wider: Sie können mit hoher Wahlbeteiligung ebenso zurechtkom

men wie mit relativ niedriger Wahlbeteiligung, wie in den USA. Allerdings wür

den sie im Falle einer sehr niedrigen und weiter abnehmenden Wahlbeteiligung 
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leerlaufen und in dem Maße ihren Sinn verlieren, in dem der Demos der Demo
kratie fernbleibt. 

Die Erklärungskraft der Standardtheorie der Demokratievoraussetzungen 
ist ansehnlich. Sie vermag das Funktionieren der Demokratie in den meisten 
wirtschaftlich entwickelten Staaten ebenso zu erklären wie die geringere Wahr
scheinlichkeit der Demokratie in ärmeren Ländern, vor allem in Staaten mit ge
ringer Streuung der Machtressourcen. Auch benennt die Theorie günstige und 
ungünstige kulturelle Voraussetzungen der Demokratie sowie regimefreundliche 
und -feindliche internationale Rahmenbedingungen. Wer die Mängel dieser The
orie erörtert, schmälert ihre Leistung nicht. Die Zusammenhänge beispielsweise 
zwischen den verschiedenen sozioökonomischen und kulturellen Konstellationen 
einerseits und der Demokratie andererseits sind statistische Tendenzen, keine 
Naturgesetze. Es gibt beispielsweise reiche Länder, wie die Erdöl exportierenden 
Nationen im Nahen Osten (Kuwait, Katar, Saudi Arabien und die Vereinigten 
Arabischen Emirate), die nicht demokratisch verfasst sind, sondern autokratisch. 
Zuweilen ist die Demokratie auch in Ländern mit geringerem sozioökonomi
schem Entwicklungsstand institutionalisiert worden, nicht nur in Indien, sondern 
auch in Costa Rica. Zudem sind auch Länder mit rechtsstaatliehen Traditionen 
nicht gegen den Zusammenbruch der Demokratie gefeit. Davon zeugen Deutsch
lands politische Entwicklung im Jahre 1933 oder der Kollaps anderer Demokra
tien im Europa der Zwischenkriegszeit, zum Beispiel in Italien 1922 und in Öster
reich 1933-34 (Linz 1978, Berg-Schlosser 1999). 

Der Zusammenbruch der Weimarer Republik hat auch andere Theorien in 
Bedrängnis gebracht. Zu ihnen gehört die Lehre, dass nur die Demokratie auf 
lange Sicht zum modernen Kapitalismus passe (Hermens 1931: Vorwort). In 
Wirklichkeit aber kann eine Marktwirtschaft auch mit halbdemokratischen Re
gimen koexistieren und zur Not auch mit aufgeklärt autokratischen Herrschafts
ordnungen. Die wirtschaftspolitische Entwicklung in ostasiatischen Ländern wie 
Singapur, Hongkong und Malaysia ist ein Beispiel (Barro/Sala-i-Martin 1995: 
438f.) und mittlerweile wohl auch China. 

Unter welchen Bedingungen brechen Demokratien zusammen? "Defekte 
Demokratien" sind hierfür anfälliger. Aber jenseits dieser allgemeinen Hypothese 
lässt der Forschungsstand derzeit nur wenige Verallgemeinerungen zu. Zu ihnen 
zählt die Beobachtung, dass der Zusammenbruch einer demokratischen Staats
verfassung eher in jungen als in alten Demokratien erfolgt (Dahl1985, Dix 1994), 
eher in Gesellschaften, in denen scharfe Spaltungen nach sozialer Klasse, Religion 
oder Ethnien von den Eliten nicht überbrückt werden (Berg-Schlosser 2008), eher 
in peripheren und sozioökonomisch schwächeren Ländern als in Zentrumsstaa-
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ten mit höherem ökonomischem Entwicklungsstand. Ferner sind Konkordanz
demokratien aufgrund ihrer hohen Integrationsleistung besser gegen Zusam
menbruchstendenzen geschützt als Mehrheitsdemokratien. Vielfach gelten parla
mentarische Regierungssysteme unter sonst gleichen sozioökonomischen Bedin
gungen auch als stabiler als präsidenhelle Demokratien (Hadenius 1992). Aller
dings bestreiten Fachleute insbesondere aus der Lateinamerikaforschung diese 
These und sehen die Hauptwirkfaktoren vielmehr in den Kontextbedingungen 
der Regierungssysteme (Nohlen/Thibaut 1994, Thibaut 1996). 

Nicht alle Einflussfaktoren lassen sich so gut verallgemeinern wie die zuvor 
erwähnten. Funktionieren oder Zusammenbruch von Demokratien hängt über
dies ab von nur schwer generalisierbaren Handlungen mächtiger Kollektivak
teure, von ihren Situationsdeutungen, langfristigen Zielsetzungen und ihrer Wahl 
kurz- und mittelfristig einzusetzender Mittel. Diese Größen kommen in den The
orien der Funktionsvoraussetzungen der Demokratie zu kurz. Vor allem der Zu
sammenbruch von Demokratien zwischen dem Ersten und dem Zweiten Welt
krieg passt mehr schlecht als recht zu dem Standardmodell der Demokratievor
aussetzungen. Was war dafür verantwortlich, dass in den Jahren zwischen dem 
Ersten und dem Zweiten Weltkrieg die Demokratie in einer Ländergruppe zu
sammenbrach beispielsweise in Deutschland, Estland, Griechenland, Öster
reich, Rumänien und Spanien -, während sie in einer anderen Ländergruppe 
überlebte, zu der neben den angloamerikanischen Demokratien und den nordi
schen Ländern Belgien, Frankreich, die Niederlande und die Tschechoslowakei 
gehört? Berg-Schlosser und anderen zufolge lässt sich dieser Unterschied letztlich 
nur erklären, wenn man Faktoren sozialökonomischer Modernisierung ebenso 
berücksichtigt wie schwere Wirtschaftskrisen, politische Institutionen, Stärke der 
Anti-System-Parteien sowie das Tun und Lassen von Regierungen und anderen 
einflussreichen Kollektivakteuren wie dem Militär (Berg-Schlosser/DeMeur 1996, 
Berg-Schlosser/Mitchell 2000). 

Zu den Ursachen des Zusammenbruchs der Weimarer Demokratie beispiels
weise gehören das Zusammenwirken von schweren Belastungen der neu ge
gründeten Demokratie durch den innenpolitisch destabilisierenden Versailler 
Vertrag und die hohen Reparationszahlungen, die Deutschland aufgebürdet \vur
den. Hinzu kam die durch unkluges Krisenmanagement verstärkte Schwäche des 
ohnehin labilen Demokratiepotenzials der Weimarer Republik. Nicht zu verges
sen ist der Reichspräsident, der mit dem Notverordnungsregime nach Artikel 48 
der Weimarer Reichsverfassung, wiederholter Parlamentsauflösung und Aus
schreibung von Neuwahlen in besonders kritischen Perioden zur Destabilisie
rung der Republik beitrug. Verfassungspolitisch fatal waren die gegenseitige 
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Blockierung der demokratischen Parteien und das Wachstum von Anti

System-Parteien auf der Rechten und der Linken, insbesondere das Emporkom

men der Kampfpartei NSDAP und der Mobilisierungskraft ihres charismatischen 

Parteiführers Adolf Hitler, sowie die tiefe Wirtschaftskrise der frühen 1930er 

Jahre (Bracher 1957, 1974, Lepsius 1978, 1993). 
Hier stößt man an die Grenzen der Standarderklärung von Funktionsvor

aussetzungen der Demokratie. Wer diese Theorie anwendet, muss zusätzlich Iän

der- und regionenspezifische Sonderbedingungen berücksichtigen. Mit dieser 

Einschränkung können begründete Hypothesen aus der Standardtheorie der 

demokratischen Funktionserfordernisse abgeleitet werden. Wie groß sind bei

spielsweise die Chancen einer funktionsfähigen Demokratie in den mittel- und 

osteuropäischen Reformstaaten im frühen 21. Jahrhundert? Die Antwort hierauf 

verheißt den osteuropäischen Ländern wie Russland und Weißrussland keine 

sonderlich optimistische Perspektive. Günstigere Aussichten können hingegen 

den mitteleuropäischen Ländern Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik 

und Ungarn sowie den baltischen Staaten attestiert werden sowie - mit Ein

schränkungen - Polen, das durch kurze Lebensdauer der Regierungen, hochgra

dig ideologisierte Konflikte und ein beträchtliches Maß an politischer Steuerung 

der Judikative gekennzeichnet ist und insoweit einer "defekten Demokratie" im 

Sinne von Merkel u.a. (2003) ähnelt. 

Bei der Demokratiekonsolidierung kommt den meisten mitteleuropäischen 

Staaten ansonsten mehrerlei zugute - beispielsweise ein höherer wirtschaftlicher 

Entwicklungsstand als in Dritte-Welt-Staaten, ein hohes Maß ethnischer Homo

genität und ein vergleichsweise hoher Ausbildungsstand der Bevölkerung (V an

hanen/Kimber 1994, Merkel 2007a, Lauth 2008b). In Osteuropa hingegen, vor 

allem in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, wiegen die Erblasten des alten 

Regimes schwer. Dort sind die ungünstigen Bedingungen für die Demokratie 

groß an Zahl und Gewicht, gemessen an Machtressourcen, Traditionen des auto

ritären Staates und autokratieanfälligen kulturellen Konstellationen. 

Wo Licht ist, gibt es Schatten. Die Theorien der Demokratievoraussetzungen 

sind davon keine Ausnahme. Sie erklären viel, doch vernachlässigen sie das Tun 

und Lassen von Akteuren. Davon unterscheidet sich die Erforschung der Über

gänge vom autoritären Staat zur Demokratie. Von ihr handelt das nächste Kapi

tel. 
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Kapitel25 
Übergänge vom autokratischen Staat zur Demokratie 

Wie gelangt man von der Autokratie, also vom autoritären oder totalitären Staat, 

zur Demokratie? Gibt es dabei Regel- oder gar Gesetzmäßigkeiten? Welche Be

dingungen begünstigen den Übergang zur Demokratie, welche erschweren oder 

verhindem ihn? Diesen Fragen geht das vorliegende Kapitel nach. Es basiert 

sowohl auf älteren Studien zur Demokratisierung des Wahlrechts als auch auf 

neueren und neuesten Analysen der ersten bis zur vierten "Demokratisierungs

welle" (Huntington 1991). 
Die Erforschung demokratischer Übergänge hat einen tiefgreifenden Wandel 

durchgemacht (Doorenspleet 2008). Er betrifft die Architektur der Theorie und 

ihre Hauptbefunde. Hinsichtlich ihrer Theorie stand die Demokratisierungsfor

schung lange im Zeichen von Struktur- und Modemisierungstheorien. Entweder 

wurde die Demokratisierung endogen erklärt, als hochwahrscheinliches Produkt 

der sozioökonomischen Modernisierung, wie bei Lipset (1960), oder "exogen": Die 

Modemisierung macht es unwahrscheinlich, dass bestehende Demokratien sich 

zur Diktatur zurückbilden (Przeworski/Limongi 1997). Weitergedacht wurde die 

modernisierungstheoretische Erklärung von Demokratisierungsvorgängen in V an

hanens Lehre von den Machtressourcen (siehe Kapitel 22.3 und 24.2). Kulturalisti

sche Theorien spielen seit der Political Culture-Studie von AlmondNerba (1963) 

ebenfalls eine Rolle. Sie kamen aber erst später voll zum Zuge - Putnams Soziai

kapitaltheorie (1993) und die Theorie der Humanentwicklung (Inglehart/Welzel 

2005) setzten Meilensteine. Seit den 1980er Jahren hat die Forschung zudem Ak

teurs- und Handlungstheorien aufgewertet und das Handeln unter hoher Unge

wissheit berücksichtigt (O'Donnell/Schmitter/Whitehead 1986). Die neuere For

schung arbeitet mit Theoriesynthesen (Pickel/Pickel 2006, Merkel2008). 

Ein zweiter Wandel betrifft die Befunde zu den Pfaden der Demokratisie

rung. Die Transitionsforschung weist insbesondere nach, dass mehrere Pfade 

zum demokratischen Staat führen (Merkel 2008). Lineare Entwicklung zur De

mokratie als Teil der Modemisierung wie bei Lipset (1960) ist nur ein Modell 

unter mehreren Varianten (Thompson 2004). Ein zweites Modell ist das Alternie

ren von demokratischer und autokratischer Ordnung, und ein drittes ein Re

gimewechsel, der über den Zusammenbruch einer Demokratie in eine Autokratie 

führt und später in die Re-Demokratisierung mündet, wie in Deutschland, Italien, 

Japan und Österreich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ferner s_ind 

N-kurvenartige Zusammenhänge zwischen dem Stand ökonomischer Entwrck

lung und der Demokratie nachweisbar (Lipset u.a. 1993: 162ff.): Ein anfänglich 
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enger positiver Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und 
Demokratie kann ab einer bestimmten Industrialisierungsstufe einem autoritären 
Schub Platz machen, der später von einer Re-Demokratisierung abgelöst wird, 
wobei allerdings ab einem bestimmten Entwicklungsstand die weitere wirtschaft
liche Entwicklung nicht länger ein Mehr an politischer Demokratie hervorbringt, 
sondern ein gegebenes Demokratisierungsniveau stabilisiert. Lipset u.a. (1993) 
zufolge war der N-kurvenartige Zusammenhang charakteristisch für die Geschi
cke der Demokratie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das könnte auch 
erklären, warum die Übergänge zur Demokratie in dieser Zeit mitunter auf ei
nem erheblich höheren Entwicklungsstand der Wirtschaft stattfanden als im 19. 
Jahrhundert (Boix/Stokes 2003: 545). 

25.1 Demokratisierung des Wahlrechts 

Die Erforschung von Demokratisierungsvorgängen konzentrierte sich lange auf 
das Wahlrecht und seine allmähliche Ausdehnung (Katz 1997). Ein Teil der hier
aus hervorgegangenen Studien stützte eine These, die dem Hauptbefund der so
zioökonomischen Theorie der Demokratievoraussetzungen ähnelte (Lipset 1960): 
In den frühen Stadien der Demokratie bestanden in wirtschaftlich vergleichsweise 
wohlhabenden Ländern größere Chancen der Demokratisierung des Wahlrechts 
als anderswo. Vorangetrieben wurde die Wahlrechtserweiterung auch durch die 
politische Mobilisierung der Massen. Die politische Mobilisierung der Arbeiter
schaft war hierfür besonders wichtig, wertete doch der reformorientierte Flügel 
der Arbeiterbewegung das Wahlrecht als Schlüssel zur Teilhabe an Politik, Wirt
schaft und Gesellschaft. Die politische Mobilisierung der Arbeiterschaft und ihre 
Koalition mit potenziellen Bündnispartnem, wie einer freien Bauernschaft oder 
liberalen Fraktionen des Mittelstandes und der Oberschicht, begünstigten in der 
Regel die Demokratisierung des Wahlrechts. Allerdings verlief der Kampf um die 
Wahlrechtsdernokratisierung erfolglos, wenn es den Eliten an Flexibilität, Bereit
schaft und Befähigung zur politischen Einbindung breiterer Bevölkerungskreise 
mangelte. Nicht selten akzeptierten die politischen Eliten die Demokratisierung 
des Wahlrechts erst in Notlagen, beispielsweise zur Abwehr innerer oder von au
ßen kommender Bedrohungen. Nicht zufällig wurde das Wahlrecht in vielen Län
dern nach Kriegen erweitert, insbesondere wenn die alten sozialen Klassen und 
die politischen Führungsschichten nicht mehr stark genug waren, um ihre Füh
rungspositionen zu halten. Deutschlands politische Geschichte kann als Beispiel 
dienen: Die erste deutsche Republik, die Weimarer Republik, entstand aus den 
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Umbrüchen des Ersten Weltkrieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit. Und 
die Wiedereinsetzung der Demokratie in Westdeutschland nach dem Zweiten 
Weltkrieg ist unvorstellbar ohne die Kapitulation des Deutschen Reiches vor den 
Alliierten und die Demokratisierungspolitik der westlichen Besatzungsmächte. 

Der Quantensprung der Wahlrechtsdemokratisierung erfolgte im ersten Vier
tel des 20. Jahrhunderts (Flora 1983: Kapitel3) und insbesondere in der dritten und 
der vierten Demokratisierungswelle. Erklärt wird die Demokratisierung des Wahl
rechts gemeinhin mit einem Basismodell, das durch zusätzliche - teils länderüber
greifende, teils länderspezifische - Bedingungen ergänzt wird (Therbom 1977). 
Diese Bedingungen wurden in Länderstudien und in der neueren Generation der 
vergleichenden Demokratisierungsforschung aufgedeckt. Im Anschluss an die 
ältere Lehre der Funktionsvoraussetzungen der Demokratie (Kapitel 24) hatte man 
zunächst die Wahlrechtsdemokratisierung mit Schwellenwerten sozioökonomi
scher Entwicklung in Verbindung gebracht. Das geschah mit nur mäßigem Erfolg, 
weil kein enger und schon gar kein gesetzmäßiger Zusammenhang die Staatsform 
mit dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand verknüpft. Sozioökonomische Ent
wicklung führt nicht zwangsläufig zu Demokratie. Wie die Theorie des bürokrati
schen Autoritarismus zeigt, kann die sozioökonomische Entwicklung eines Landes 
auch mit einer autoritären politischen Struktur einhergehen (O'Donnell 1979). 
Beispiele sind Argentinien1 Chile und Brasilien in den 1970er Jahren und die sozia
listischen Länder Osteuropas bis zu ihrem Ende in der Zeitenwende von 1989/90. 

Das Entstehen der Demokratie setzt vielerlei voraus - beispielsweise die 
Schwäche des alten Regimes und das Streben maßgebender Gruppen nach de
mokratischen Institutionen. Ob dies aber in demokratiefreundliche oder -gegne
rische Richtung wirkt, ist nicht ausgemacht. Allerdings wachsen die Chancen in 
dem Maße, in dem die Machtressourcen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik 
nicht konzentriert, sondern weit gestreut sind (vgl. Kapitel 22.3). Jenseits der 
Machtressourcen aber ist es schwer, Schwellenwerte zu benennen, ab denen die 
Demokratisierung des Wahlrechts wahrscheinlich wird. Gleiches gilt für die ge
naue Erfassung der "Transitionszone" im Sinne von Huntington (1984: 202), also 
für jene Übergangszone, in der die Verfassung eines Landes zur Disposition der 
Politik steht. 

25.2 Demokratisierungswellen 

Die Demokratie hat sich in Wellen ausgebreitet (Huntington 1991). Die erste De
mokratisierungswelle begann in Amerika im frühen 19. Jahrhundert. An ihrem 
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Ende standen rund30mehr oder minder entwickelte demokratische Regime. Die 

zweite Welle setzte mit der Demokratisierungspolitik der Alliierten nach dem 

Zweiten Weltkrieg in den besiegten Staaten Deutschland, Italien und Japan ein. 

Weitere Schubkraft verlieh ihr die Dekolonialisierung der 1950er und 1960er Jahre. 

Die dritte Demokratisierungswelle kam Mitte der 1970er Jahre zustande. Der Auf

schwung der Demokratisierungsforschung hängt zeitlich und sachlich mit dieser 

Welle zusammen. Auf ihr bewegten sich viele autoritäre oder halbautoritäre Re

gime in Südeuropa, Lateinamerika und Ostasien zur Demokratie. Herausragende 

Beispiele sind Griechenland, Portugal und Spanien in den 1970er Jahren sowie die 

Re-Demokratisierung lateinamerikanischer Länder Ende der 1970er Jahre und im 

darauf folgenden Jahrzehnt. Die wichtigsten Fälle sind Ecuador 1979, Peru 1980, 

Argentinien 1983, Uruguay 1984, Brasilien 1985 sowie Chiles Rückkehr zur Demo

kratie gegen Ende der 1980er Jahre (Nohlen/Solari 1988, Angell1993). 

Hinzu kam am Ende dieses Jahrzehnts und zu Beginn der 1990er Jahre die 

"vierte Demokratisierungswelle" (von Beyme 1994). Sie erfasste auch die mittel

und osteuropäischen Staaten, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem 

Zusammenbruch der Sowjetunion ebenfalls den Übergang zur Demokratie wag

ten, unter ihnen die DDR, Polen, die Tschechoslowakei einschließlich ihrer Nach

folgestaalen Tschechische Republik und Slowakei, ferner Ungarn sowie die balti

schen Staaten (von Beyme 1994, Beichelt 2001, Ekiert/Kubik 2001, Merkel2008). 

Jede Demokratisierungswelle hatte einen charakteristischen Ursprung, und 

jede nahm einen eigentümlichen Verlauf. Vorangetrieben wurde die erste Demo

kratisierungswelle von Vorgängen ökonomischer und sozialer Entwicklung, 

beispielsweise vom Export britischer Politikstrukturen in die Kolonien des engli

schen Weltreichs, später vom Sieg der Westmächte im Ersten Weltkrieg und vom 

Zusammenbruch alter autokratischer oder halbautokratischer kontinentaleuropä

ischer Mächte. Im Unterschied hierzu waren für die zweite Demokratisierungs

welle nach 1945 vor allem politische und militärische Faktoren verantwortlich. 

Die Demokratisierungspolitik der westlichen Alliierten war ein Faktor und die 

Dekolonialisierung eine zweite wirkungsmächtige Bestimmungsgröße. 

Im Unterschied zu den heutzutage etablierten Demokratien erfasste die dritte 

Demokratisierungswelle etliche Staaten erst auf einem hohen Entwicklungsstand 

der Wirtschaft. Man nehme den wirtschaftlichen Entwicklungsstand Westdeutsch

lands 1949, im Jahr der Gründung der Bundesrepublik als Maßstab. Damals belief 

sich sein Pro-Kopf-Wirtschaftsprodukt nach den Berechnungen von Maddison 

(2003: 62) auf 3282 Dollar. Doch dieser Entwicklungsstand lag weit unter dem 

Niveau wirtschaftlicher Entwicklung, das im Falle der Demokratisierung Grie-
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chenlands 1974, Portugals 1975 oder Spaniens Mitte der 1970er Jahre erreicht wur

de (ebd.: 69), um nur einige Beispiele eines größeren Trends zu erwähnen. 

Die dritte Demokratisierungswelle zwischen 1973 und 1988/89 brachte ins

gesamt 22 Länder zur Demokratie. Zu diesen zählten überwiegend wirtschaftlich 

relativ hochentwickelte Staaten, wie Spanien und Argentinien. Das waren Län

der, die der sozioökonomischen Lehre von den Funktionsvoraussetzungen der 

Demokratie zufolge reif, ja überreif für die Demokratisierung waren. 

Im Unterschied dazu hat die vierte Demokratisierungswelle bislang sogar 47 

Staaten mit einer Bevölkerungszahl von mindestens einer Million erfasst (Tabelle 

16). Unter ihnen finden sich zwei Ländergruppen, die nicht als Demokratiekan

didaten gehandelt wurden: die sozialistischen Regime in Mittel- und Osteuropa 

und wirtschaftlich arme Staaten, unter ihnen Benin und vorübergehend Bangla

desh. 
Wovon werden die Demokratisierungswellen angetrieben? Der Transitions

forschung zufolge war nicht nur ein Motor am Werke. Auch kann der Demokra

tisierungsvorgang sowohl auf hohem als auch auf niedrigem Stand wirtschaftli

cher Entwicklung erfolgen - was der älteren Lehrmeinung widerspricht, wonach 

die Demokratie erst in wohlhabenden Ländern Fuß fassen könne. Wichtiger ist 

die Verteilung der Machtressourcen: Sind sie breit gestreut, steigen die Demokra

tisierungschancen (Vanhanen 2003, siehe Kapitel22.3). 

Hinzu kommen Diffusionsvorgänge. Sie spielen eine beträchtliche, lange un

terschätzte Rolle in der Demokratisierung: Die räumliche Nähe zu Demokratien 

oder zu Demokratisierungsvorgängen, die Zugehörigkeit zu netzwerkartigen 

Gebilden wie etwa Machtblöcken und Kolonialreichen, sowie Massenmedienef

fekte waren nicht selten wichtiger als endogene, mit der wirtschaftlichen Ent

wicklung zusammenhängende Faktoren (Wejnert 2005). 

Die Demokratisierungswellen hängen zudem mit der Struktur des internati

onalen Umfeldes zusammen. Aufstieg und Niedergang von Demokratien variie

ren mit dem Aufstieg oder Niedergang des jeweils mächtigsten demokratischen 

Staates (Huntington 1984, 1991). Die Ausbreitung der Demokratie im 19. Jahr

hundert beispielsweise ging in nennenswertem Umfang mit der Pax Britannica 

einher. Und die Expansion der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg reflek

tierte die Weltmachtposition der Vereinigten Staaten von Amerika und die von 

"Macht und Mission" (Junker 2004) angetriebene amerikanische Außenpolitik. 

Die vierte Demokratisierungswelle schließlich wäre ohne Gorbatschows Reform

politik in der Sowjetunion und ohne den Zerfall des Ostblocks undenkbar gewe

sen. Überdies hat die Europäische Union zur Demokratisierung von Beitrittskan

didaten und potenziellen Bewerbern um Mitgliedschaft beigetragen, wenngleich 
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ihre Außenpolitik in Sachen Demokratieförderung insgesamt außerordentlich 
inkonsistent ist Günemann/Knodt 2007: 367). 

Nicht selten stoßen Demokratisierungsprozesse auf massive Sperren. Eine 
Sperre kann in internationalen Konstellationen liegen- etwa ein aus Autokratien 
bestehender Machtblock oder von außen kommende Entwicklungsbarrieren, wie 
sie die lateinamerikanische Dependenztheorie beschrieben hat (Frank 1969). Eine 
zweite Sperre gegen Demokratisierung ist in einem wenig säkularisierten Staats
wesen zu suchen, eine dritte in einer zum Fundamentalismus neigenden Religi
on, wie oft in muslimischen Staaten. Eine vierte Barriere wirkt in einem Einpar
teienstaat wie der Volksrepublik China, dessen kulturelle Traditionen das Kollek
tiv mehr wertschätzen als die individuelle Seele. 

25.3 Pfade zur Demokratie und Bedingungen erfolgreicher Übergänge 

Viele Wege führen vom autokratischen Staat zur Demokratie, so lehrt die Transi
tionsforschung. Sechs Hauptübergänge sind es, so zeigen Studien wie Hunting
ton (1991), Schmitter/Karl (1992), Linz/Stepan (1996), MerkelfPuhle (1999), Crois
sant/Merke! (2004) und Merkel (2007b, 2008): 

1. Der erste Übergang ist die primär von außen angestoßene Re-Demokra
tisierung von Staaten, deren Demokratie durch eine Besatzungsmacht aufge
löst worden war. Beispiele sind Belgien, Dänemark, die Niederlande und 
Norwegen nach dem Ende der Besatzung durch die Wehrmacht. 

2. Der zweite Transitionspfad besteht aus der Wiedereinführung demokrati
scher Spielregeln durch eine Besatzungsmacht nach der Niederringung eines 
autoritären oder totalitären Regimes. Westdeutschland, Italien, Japan und 
Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg sind Paradebeispiele. 

3. Der dritte Übergang zur Demokratie wird von zivilen und militärischen 
Gruppen des alten Regimes initiiert oder in Form eines Paktes zwischen 
maßgebenden Gruppierungen des alten Regimes und der Opposition ge
schmiedet, der zugleich die Basis eines demokratischen Nachfolgeregimes 
bildet. Beispiele sind die Demokratisierungsvorgänge in Griechenland, Por
tugal und Spanien in den 1970er Jahren. 

4. Im Gegensatz zur regimeinduzierten Reform, die unter maßgeblicher Betei
ligung von Teilen des herrschenden Blocks erfolgt, wird auf dem vierten 
Transitionspfad das alte Regime ebenfalls von Reformern der alten Ordnung 
transformiert, jedoch unter maßgeblicher Beteiligung der Opposition. Auf 
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diesem Weg gelangten etwa Uruguay und Südkorea zur Demokratie und 
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Polen und die Tschechoslowakei. 

5. Während der dritte Pfad zur Demokratie auch als "Transformation" (Hun
tington 1992) oder "reforma" (Linz 1978) bezeichnet wird und der vierte Weg 
als Mischform aus Transformation und Strukturbruch gilt, haben sich für den 
fünften Pfad der Demokratisierung die Bezeichnungen "Zusammenbruch", 
"Kollaps", "replacement" oder "ruptura" eingebürgert (Linz 1978, Huntington 
1992, Colomer 1991). "Ruptura" bedeutet Bruch oder Strukturbruch. In der 
Ruptura-Transition übernehmen die Oppositionsgruppen die Führungsrolle 
bei der Demokratisierung. Das alte autokratische Regime kollabiert oder es 
wird umgestürzt. Ruptura-Demokratisierungen fanden beispielsweise in Ar
gentinien in den 1980er Jahren und in der DDR in den Jahren der Zeitwende 
von 1989/1990 statt (Glaeßner 1991, Huntington 1992: 582, Joas/Kohli 1993). 

6. Schlussendlich kann die Demokratisierung auf dem Wege der revolutionä
ren Veränderung stattfinden. Diese führt allerdings hochwahrscheinlich in 
ein autokratisches Einparteiensystem. Dieser Weg ist ebenso kontraproduk
tiv wie jener verfassungsmissionarische Expansionseifer, der die Demokratie 
mit Feuer und Schwert ausbreiten will, wie die Bush-Administration im Fal
le des Irak-Kriegs. 

Der Transitionsforschung zufolge hängen Erfolg und Misserfolg der Demokrati
sierung mit dem Übergangsweg zusammen. Anhand einer Typologie, die der 
soeben erwähnten ähnelt, haben Schmitter und Karl (1992) hierzu die folgenden 
Hypothesen unterbreitet. Ein "revolutionärer Übergang" führe unweigerlich in 
einen offenen oder verdeckten Einparteienstaat Die "paktierte Transition" hin
gegen erzeuge ein relativ stabiles demokratisches System mit beträchtlichem 
etatistischem und korporatistischem Gehalt. Die "Transition qua Auferzwin
gung" ende in einer populistischen Demokratie oder bestenfalls in einer Staats
verfassung, die zwischen populistischer und konsoziativer Demokratie schwan
ke. "Ambivalente Transitionen" schließlich, für die Elitenkontinuität und Mas
senmobilisierung sowie Gewalt und nur zögerliche Akzeptanz von Kompromis
sen charakteristisch sind, brächten wahrscheinlich eine nichtkonsolidierte Demo
kratie hervor und endeten günstigstenfalls in der Zwischenzone zwischen "popu
listischer" und "elektoraler Demokratie" (ebd.: 61). 

Mittlerweile ist die Transitionsforschung weit über den Stand von Schmitter/ 
Karl (1992) hinausgegangen. Merkel, Puhle, Croissant und andere haben Maßgeb
liches zur Verbreiterung und Vertiefung des Forschungsstandes über günstige 
bzw. ungünstige Determinanten von drei Demokratisierungsvorgängen beigetra-
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gen: der Ablösung nichtdemokratischer Regime, der Institutionalisierung der De
mokratie und der Demokratiekonsolidierung (Merkel/Puhle 1999, Merkel/Puhle/ 

Croissant u.a. 2003, 2006, Merke! 2008). Die wichtigsten Befunde können wie folgt 

zusammengefasst werden: 

1. Für die Ablösung eines nichtdemokratischen Regimes ist vielerlei verant

wortlich. Begünstigt wird sie von einer leistungsstarken Marktwirtschaft 

und einer relativ pluralistischen Gesellschaftsstruktur mit beträchtlichem 

Humankapital, mit zivilgesellschaftlichem Potenzial und nicht allzu schar

fen Konfliktlinien religiöser, ethnischer oder schichtungsstruktureller Art. 

Zu den Voraussetzungen gehört ein hinreichend starker Staat, der im Unter

schied zum neo-patrimonialen Staat nicht zur Beute von Partikularinteres

sen und zum Hort von Korruption, Ausbeutung und Repression wird. Er

forderlich für die Ablösung nichtdemokratischer Regime ist außerdem die 

grundsätzliche Akzeptanz des Demokratiegedankens seitens größerer Be

völkerungsteile und auf Seiten eines größeren Teils der wichtigsten politi

schen Akteure. Eine besonders günstige Voraussetzung dafür ist in aller Re

gel die gründliche Diskreditierung und Delegitimierung des alten Regimes. 

Das ist beispielsweise der Fall, wenn der alte Staat nicht mehr die Werte und 

Güter liefert, die von ihm erwartet werden. Diskreditierung und Delegiti

mierung können aber auch entstehen, wenn das alte Regime durch erfolgrei

che Modemisierung seine eigenen Legitimationsgrundlagen untergräbt und 

zunehmend als unzeitgemäß empfunden wird (Merkel/Puhle 1999: 102f.). 

2. Mit der Ablösung des nichtdemokratischen Regimes ist die demokratische 

Verfassung noch keineswegs in Kraft. Zu den für die Institutionalisierung 

der Demokratie ausschlaggebenden Determinanten gehört das Regierungs

system. Insgesamt haben parlamentarische Regime hinsichtlich der Demo

kratieinstitutionalisierung Vorteile gegenüber präsidenHellen und semiprä

sidentiellen Regierungssystemen (siehe Kapitel 17). Das gilt allerdings nur 

unter bestimmten Voraussetzungen, beispielsweise wenn die Parlamente 

vergleichsweise stark sind und die politische Führung tatkräftig ist (Boix 

2003: 235), und solange "die konstitutionellen Spielregeln nicht von den Lei

denschaften der politischen Spieler überrannt werden" (Rüb 2001: 483). Der 

Institutionalisierung der Demokratie förderlich sind ferner ein Wahlrecht 

und ein Wahlsystem, das für Ausgleich, Integration und angemessene Ver

tretung sorgt. Vorteile liegen insoweit eher bei einem Verhältniswahlsystem, 

weniger beim Mehrheitswahlsystem wie die ältere Lehre, aber auch eine 

neuere Theorie meint, beispielsweise Acemoglu/Robinson (2006). Vorteilhaft 
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sind ein breiter Konsens über die Verfassung und die Verankerung der Par

lamentarier sowie der politischen Parteien in den Verbänden der Gesell
schaft und in den gesellschaftlichen Milieus. Ein Plus vor allem für größere 

Staaten mit heterogenerer Bevölkerung ist eine föderalistische Ordnung. Ein 

Plus ist zudem die Selbstverwaltung auf allen Ebenen der Staatsorganisati

on, möglichst nach dem Subsidiaritätsprinzip, weil dies die Zivilgesellschaft 

stärkt. Starke Rechtsstaatlichkeit gehört ebenfalls zu den günstigen Voraus

setzungen, ebenso die Zurückdrängung der Befugnisse von nicht vom Volk 

gewählten staatlichen Einrichtungen. Als günstig für erfolgreiche Institutio

nalisierung gilt überdies die "Zurückdrängung staatlicher Entscheidungsbe

fugnisse ( ... ) aus der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und religiösen 

Sphäre" (Merkel/Puhle 1999: 132f.). 

3. Institutionalisierung der Demokratie ist nicht identisch mit fester Verwurze

lung oder Konsolidierung der Demokratie. Ob die Demokratie sich konsoli

diert, hängt, wie im Kapitel 24 erörtert wurde, von vielen Wirkfaktoren ab. 

Der Schlüsselliegt nach MerkelfPuhle (1999: 176) in einer tief verankerten 

Legitimität. Tief verankert ist die Demokratie, wenn mindestens ein großer 

Teil der Bürger die demokratische Herrschaftsform als anerkennungswürdig 

einstuft und nach Inhalt und Verfahren als besser als alternative Staatsver

fassungen wertet. Unter welchen Bedingungen kommt solche Legitimität 

zustande? Die Erfolgsbedingungen liegen in einer mehrfach gestuften Kon

solidierung. "Faktoren der wirtschaftlichen Stabilität und sozialen Entwick

lung" gehören hierzu (Merkel/Puhle 1999: 180). Hinzu kommt die Existenz 

demokratischer oder demokratiefreundlicher gesellschaftlicher und politi

scher Führungsschichten, das heißt vor allem konflikt- und kompromissfä

higer Eliten. "Problem- und Kontextangemessenheit der politischen und 

wirtschaftlichen Entscheidungen sowie ihre wechselseitige Kompatibilität" 

(ebd.: 180) spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle und stabilisieren umso 

mehr, je mehr wichtige Aufgaben sie öffentlichkeitswirksam lösen. Hier

durch kann ein sich selbst tragender Aufschwung entstehen, der für Wachs

tumsdynamiksorgt und die Chancen von Verteilungsgerechtigkeit und Le

gitimität verbessert. 
4. Allerdings lauem Gefahren auf dem Weg zur Konsolidierung. Gefährdun

gen ergeben sich vor allem aus Konstellationen, die nicht den oben entwi

ckelten Bedingungen entsprechen, sondern ihnen entgegenstehen. 

5. Das Ergebnis des Systemwechsels schließlich ist nicht determiniert. Trotz 

relativ günstiger Konstellationen kann bei mangelndem Willen und politi

schem Ungeschick der Übergang zur Demokratie fehlschlagen. 
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Die Erkundung der Demokratisierungswellen, vor allem der dritten und der vier
ten Welle, hat den Wissensstand beträchtlich erweitert (Berg-Schlos..<>er 2005, Mer
kel 2008). Insoweit ist Ian Shapiros Kommentar, die Transitions- und Konsolidie
rungsforschung sei "ein bisschen" wie der OS-Bundesstaat Wyoming: "!arge, 
windy, and mainly empty" (Shapiro 2003: 7) also großflächig, windig und 
hauptsächlich leer- deplatziert. Gewiss bedürfen etliche Hypothesen der Transiti
onsforschung der Präzisierung und genauerer Operationalisierung ihrer Leitbe
griffe. Ferner sind die politisch-ökonomischen Determinanten noch nicht trenn
scharf lokalisiert worden. Günstiger für die Demokratisierung aber scheint bei
spielsweise ein mittleres Maß gesellschaftlicher Ungleichheit zu sein, während 
hohe Ungleichheit die alten Eliten demokratisierungsfeindlich stimmt (Acemoglu/ 
Robinson 2006). Günstiger scheint auch die Existenz von Besitz- und Erwerbsklas
sen zu sein, die sich aus der Verwertung von physischem Kapital und Humanka
pital speisen, während eine vom Großgrundbesitz dominierte Wirtschaft und Ge
sellschaft der Demokratisierung im Wege steht (ebd.). Und günstiger dürfte auch 
eine starke Mittelklasse sein: Sie kann als Katalysator der Demokratisierung wir
ken und als Puffer zwischen antagonistischen sozialen Klassen dienen (ebd.). 

Zudem sind die kulturellen Voraussetzungen der Demokratisierung mitt
lerweile genauer lokalisierbar. Der Schlüssel liegt in einer emanzipatorischen, 
nach Freiheit strebenden Bürgerkultur. Die ursprünglich von Almond/Verba 
(1963) entwickelte Lehre von der Bürgerkultur, der "Civic Culture", als zentrale 
kulturelle Demokratievoraussetzung wurde insbesondere durch Putnam (1993), 
Inglehart (2003) und Inglehart/Welzel (2005) weiterentwickelt. Der neuen Theorie 
der Bürgerkultur zufolge charakterisiert die Verbreitung ernanzipativer, frei
heitsorientierter Bürgertugenden die Modernisierung. Diese Tugenden sind der 
für nachhaltige Demokratisierung "wichtigste Faktor" (Welzel 2007: 46). Ingle
hart/Welzel (2005) wiesen zudem nach, dass der demokratieförderliche Einfluss 
der Modernisierung "über die Ausprägung einer starken Bürgerkultur vermittelt 
ist" (Welzel 2007: 46). Die Transition zur Demokratie (und die Konsolidierung) 
erfolgen im Wesentlichen nur, wenn die Bedingungen der "ernanzipativen De
mokratietheorie" (Inglehart/Welzel2005: 299ff.) erfüllt sind. Die Grundlage ist die 
sozioökonornische Entwicklung. Sie erweitert die Wahlmöglichkeiten und ermög
licht das Emporkommen von Selbstentfaltungswerten ("self-expression values"). 
Diese geben Vorfahrt für individuelle Freiheit anstelle kollektiver Disziplin, für 
Diversität statt Gruppenkonformität und für bürgerliche Autonomie anstelle von 
Staatsautorität Das Emporkommen der Selbstentfaltungswerte formt die Moder
nisierung zur "Hurnanentwicklung" um (Welzel2002). Autonorne Wahlfreiheiten 
sind die Folge. Der Aufstieg der Selbstentfaltungswerte wirkt als mächtige gesell-
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schaftliehe Kraft zugunsten der Demokratie in den Ländern, in denen sie noch 
nicht existiert, und sie stärkt die Demokratie in jenen Staaten, in denen sie bereits 
eingerichtet ist (Inglehart/Welzel2005: 299). 

Inglehart/Welzel (2005) zeigen überdies, warum manche Demokratisierun
gen erfolgreich abgeschlossen werden, andere aber steckenbleiben. Der Unter
schied zwischen kompletter und partieller Demokratisierung, der in der vierten 
Demokratisierungswelle so auffällig zutage tritt (siehe Tabelle 16), hat kulturelle 
Ursachen: Komplette Dernokratisierungen werden begünstigt, wenn die "Hu
rnanentwicklungssequenz" (ebd.: 299) aus sozioökonomischer Entwicklung, em
porkommenden Selbstentfaltungswerten und Aufbau demokratischer Institutio
nen bruchlos voranschreitet Partielle Dernokratisierungen hingegen sind zu 
erwarten, wenn diese Sequenz schwächer ist oder unterbrochen wird. Der Schlüs
selliegt dieser Theorie zufolge nicht allein im Tun und Lassen der Eliten oder im 
verfassungspolitischen Design, sondern hauptsächlich in der Stärke und der 
Verbreitung der Selbstentfaltungswerte: Eine "effektive Demokratie" (ebd.: 300) 
entsteht mit hoher Wahrscheinlichkeit dort, wo mindestens 45 Prozent der Bürger 
eines Staates den Selbstentfaltungswerten einen hohen Rang einräumen, so Ingle
hart/Welzel (ebd.: 149ff., 300). 45 Prozent, nicht44! 

Allerdings sind nicht alle Regelmäßigkeilen beim Übergang von der Dikta
tur zur Demokratie so stark wie diejenigen, über die Inglehart/Welzel (2005) oder 
Vanhanen (2003) berichten. Aber auch Inglehart/Welzel (2005) werden Abwei
chungen von ihrer Theorie aushalten müssen: Die Re-Demokratisierung West
deutschlands nach 1945 wird man mit Selbstentfaltungswerten von mindestens 
45 Prozent der Bevölkerung kaum erklären können. Vielmehr kam dort sogar ein 
Vorlauf der Institutionen vor der demokratieförderlichen Kultur zustande (Lep
sius 1990a). 

Manche Regelrnäßigkeiten der demokratischen Transition entpuppen sich 
allerdings nicht als starke Tendenzen, sondern als schwache, von vielen Abwei
chungen überlagerte Trends. Das kann an unberücksichtigten allgemeinen Wirk
faktoren liegen oder an länderspezifischen Bedingungen, die die Transitionsfor
schung nicht zureichend erfasst hat. Zudem müssen Dernokratisierungsvorhaben 
mit perioden- und regionenspezifischen Chancen rechnen (Gasiorowski 1995, 
Robinson 1996, Potter u.a. 1997). Die Demokratisierungschancen in Afrika und in 
islamischen Ländern beispielsweise sind bislang um ein Vielfaches geringer 
geblieben als anderswo. 

Es gibt keinen Königsweg zur Demokratie. Wer ihn dennoch nachträglich 
mit Kosten-Nutzen-Kalkülen seitens herrschender Eliten und Klassenkonflikten 
zwischen Arm und Reich zu konstruieren versucht, wie Boix (2003) und Acemo-
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glu/Robinson (2006), hantiert mit kühnsten Vereinfachungen: Demokratie entste
he, wenn die herrschende Elite davon überzeugt ist, dass die ökonomischen Kos
ten der Demokratisierung und der mit ihr verknüpften Integration der ärmeren 
Schichten der Gesellschaft geringer sind als die Repressionskosten, die im Falle 
der Beibehaltung des alten Regimes entstehen. So lautet die Kernthese von Carles 
Boix (2003). Mit einem ähnlichen Modell arbeiten Acemoglu/Robinson (2006), er
gänzt um humankapital- und globalisierungstheoretische Hypothesen. Das sind 
interessante, vor allem sparsame Erklärungen. Aber am Ende vereinfachen sie 
viel zu sehr zumal viele Übergänge zur Demokratie unstrukturiert sind, offen, 
voller wechselnder Optionen und wechselhafter Präferenzen - anstelle stabiler 
Optionen und stabiler Präferenzen, wie Boix (2003) und Acemoglu/Robinson 
(2006) unterstellen. 

Obendrein sind die Übergänge zur Demokratie eigendynamisch und oftmals 
sprunghaft. Was sich in der Ablösungsphase des alten Regimes als vorteilhaft 
erweist, beispielsweise eine hohe politische Mobilisierung, kann in der Institutio
nalisierungs- und Konsolidierungsphase nachteilig sein (Bratton/van de Walle 
1997: 278). Ungewissheit und begrenzte Rationalität kommen hinzu: Häufig ba
sieren Schlüsselentscheidungen der wichtigsten Akteure auf unzulänglicher In
formationsbasis und kommen unter hochgradigem Entscheidungsdruck zustande 
(Kraus 1990, Linz/Stepan 1996, Ekiert/Kubik 2001). Ferner spielt die Abfolge der 
Demokratisierungsschritte eine große Rolle (Mansfield/Snyder 2007): Späte Kon
stitutionalisierung der Politik beispielsweise ist nachteiliger als die frühe Konso
lidierung der Verfassung. Aber wer solltealldies vorhersagen oder nachträglich 
systematisch erklären können- und zugleich Sparsamkeit bei der Theoriebildung 
üben? 

25.4 Fall- und Länderstudien 

Trotz aller Regelmäßigkeiten bestehen beträchtliche Spielräume bei der Ablösung 
der Diktatur durch die Demokratie. Diese Spielräume erschweren die Generali
sierung. Deshalb verdienen Fallstudien bzw. Länderanalysen auch in diesem 
Forschungsgebiet besonderes Interesse. Tatsächlich bilden beide Analysesorten 
einen weiteren Schwerpunkt der Transitionsforschung, von dem Paarvergleiche 
(Croissant 2002) und Länderstudien insbesondere zu "defekten Demokratien" 
zeugen (Croissant/Merke! 2004). Zu den lehrreichen Demokratisierungsfällen 
zählt im Übrigen Westdeutschland nach 1945. Seine Demokratisierung verlief 
angesichts des schier erdrückenden Politik-Erbes überraschend erfolgreich 
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(Schwarz 1983). Viele Experten werteten deshalb die politische Entwicklung der 
Bundesrepublik Deutschland als uErfolgsstory", beispielsweise Wolfrum (2006: 
13). Wodurch der Erfolg zustande kam, steht mittlerweile fest: Zahlreiche Um
stände begünstigten sowohl die Einsetzung der Demokratie als auch ihre Konso
lidierung in der Bundesrepublik (Schwarz 1983, Rupieper 1993, Merritt 1995, 
Liebert 1995). Hieraus entstand eine "lernende Demokratie" (Kaase/Schmid 
1999). Zu den begünstigenden Umständen gehört nicht nur die vollständige Dis
kreditierung des NS-Regimes, sondern auch der Flankenschutz, den die Demo
kratisierung von den westlichen Besatzungsmächten bekam, und das abschre
ckende Beispiel des Sozialismus in der DDR tmd den anderen Ostblockstaaten. 
Hinzu kamen das rapide Wirtschaftswachstum der 1950er und 1960er Jahre und 
vorteilhafte innenpolitische Besonderheiten. Unter ihnen ragen der von Lepsius 
(1990a) beschriebene Vorlauf der Institutionen vor der Kultur ebenso heraus wie 
die von Linz erörterten institutionellen Formen der Demokratie (Linz 1990c: 153). 
Wichtig waren insbesondere 1) das politische System, dessen Architektur Null
summenspiele vermeidet und so dem Verlierer einer Bundestagswahl eine faire 
Mitregierungschance gibt, insbesondere in den Ländern und im Bundesrat sowie 
im Falle der Verfassungsänderung im Bundestag und im Bundesrat, 2) der Basis
konsens zwischen dem Führungspersonal der demokratischen Parteien, 3) die 
Stärke des demokratischen Lagers im Vergleich zu den Gruppierungen, die in 
fundamentaler Opposition zur neuen Herrschaft standen, 4) der mäßigende Ef
fekt, der von den Institutionen des Interessenausgleichs im Föderalismus und in 
den Arbeitsbeziehungen ausging, 5) die Konfliktstruktur Westdeutschlands, die 
im Unterschied zur Weimarer Republik mildere regionale Konflikte, schwächere 
Klassenkonflikte und gedämpfte Spannungen zwischen den Konfessionen auf
wies, und 6) eine umfassende interventions- und wohlfahrtsstaatliche Politik des 
"Sozialen Kapitalismus" (Hartwich 1970). Der "Soziale Kapitalismus", so die 
Ausdrucksweise auf der linken Seite des politischen Spektrums, oder die "Soziale 
Marktwirtschaft", so der in der Mitte und auf liberaler Seite bevorzugte Begriff, 
brachte auf der Basis einer rasch wachsenden Volkswirtschaft für nahezu alle 
Gesellschaftsschichten wachsenden Lebensstandard, bessere Daseinsvorsorge 
und höhere soziale Sicherung. "Wohlstand für alle" war nicht nur politische Wer
bung Ludwig Erhards, des Bundeswirtschaftsministers der CDU/CSU-geführten 
Bundesregierungen der 1950er Jahre, sondern zugleich eine konkrete Erfahrung 
der breiten Masse der Bevölkerung. Auch das kam der Einführung und der Kon
solidierung der Demokratie in Deutschlands Zweiter Republik zugute. 
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25.5 Risiken des Übergangs zur Demokratie 

Auf dem Weg zur Demokratie lauern Gefahren. Adam Przeworski hat sie so 
benannt: Wie gelangt man zur Demokratie, ohne von denen, die die Waffen ha
ben, umgebracht und von denen, die über die produktiven Ressourcen verfügen, 
ausgehungert zu werden (1991b: 51)? Doch selbst nach Überwindung dieser Ge
fahren stößt der Übergang vom autokratischen zum demokratischen Staat auf 
weitere Herausforderungen. 

Die erste ist die Aufgabenüberlastung seiner Architekten. Diese müssen 
meist in kürzester Zeit über eine Fülle hochbrisanter, komplexer Materien ent
scheiden. Welche Spielregeln sollen für den Übergang und die neue politische 
Ordnung gelten? Welche Pakte sind mit den Reformern und Vertretern des alten 
Regimes zu schmieden, und wie kann dafür die Opposition gewonnen werden? 
Besonders groß sind die Aufgaben im Falle einer doppelten Transformation, die 
sowohl die politischen Institutionen als auch die Wirtschaft erfasst, so im Falle 
des Übergangs zur Demokratie und zur Marktökonomie in den mittel- und ost
europäischen Reformstaaten (Offe 1994). 

Zweitens steht die Frage an, wie mit dem Führungspersonal des alten Re
gimes verfahren werden soll. Soll es übernommen oder ersetzt werden? Werden 
die alten Eliten in die neue Herrschaftsordnung eingebunden oder von ihr ausge
schlossen? Sollen diejenigen, die Unrecht begingen, für ihre Untaten bestraft oder 
soll ihnen Gnade vor Recht zuteil werden? Soll man der alten Führungsschicht 
"Exit-Garantien" (Huntington 1992: 584) anbieten oder verweigern? Von der Ent
scheidung über diese Fragen wird die Reaktion - vielleicht sogar der bewaffnete 
Widerstand - der alten Machthaber und ihrer Sicherheits- und Militärapparate 
abhängen. 

Übergänge zur Demokratie werden wahrscheinlich mit größeren Wirt
schaftskrisen einhergehen. Das ist das dritte Hauptproblem. Besonders tiefe Kri
sen sind dort zu erwarten, wo einem Land mit hochkonzentrierten Machtressour
cen (im Sinne von V anhanen 2003) ein Crash-Kurs in Sachen Marktwirtschaft und 
Demokratie verpasst wird. 

Aufschlussreiche Einsichten in die Nutzung und Dehnung von Handlungs
spielräumen haben diejenigen Studien vermittelt, die das Handeln besonders 
wichtiger Akteure des alten Regimes und der Opposition untersuchten (Merkel 
2008). Zu den lehrreichen Untersuchungen gehören, trotzund zum Teil wegen 
ihrer Zuspitzung, nach wie vor Josep Colomers Erkundung von Spaniens Über
gang zur Demokratie (Colomer 1991) und Huntingtons Rezeptbuch für Demokra
tisierer (Huntington 1991). 
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Erfolg oder Misserfolg des Übergangs von der Autokratie zur Demokratie 
hängen unter anderem von der Größe des Sprungs ab: Je weiter der Sprung, des
to größer das Risiko des Fehlschlags (Starr 1991). Zentrale Variablen sind ferner 
die Größe, die Präferenzen und die Bündnispolitik der Opposition und der wich
tigsten Gruppierungen im herrschenden Machtblock. In der Regel sind sowohl 
die Opposition als auch der Machtblock gespalten, im Fall der spanischen Transi
tion beispielsweise in zwei Oppositions- und vier Machtblockgruppierungen (Co
lomer 1991). Eine der Oppositionsfraktionen umfasste die revolutionären Maxi
malisten. Für diese hatte ,.ruptura" Vorrang, der Bruch mit dem alten Regime, 
und zwar unter Führung der Opposition. Den revolutionären Maximalisten galt 
die Reform als schlechteste aller denkbaren Lösungen. Lieber verharrte man im 
alten Regime und hielt sich die Option der "ruptura"-Strategie für später offen. 
Die zweite Oppositionsgruppe - die reformistischen "rupturistas" favorisierte 
ebenfalls den Bruch. Doch sie wertete die Reform - unter Beteiligung des herr
schenden Blocks als zweitbeste Lösung und die Kontinuität des alten Regimes 
als den schlechtesten Fall. 

Der herrschende Block zerfiel in "Softliner" und "Hardliner". Die reformori
entierten Softliner favorisierten die Reform. Notfalls akzeptierten sie sogar einen 
Bruch. Die zweite Softliner-Gruppe hingegen, die "Öffnungspolitiker", die "aper
turistas", akzeptierten nur Reform oder Status quo. Unter den Hardlinern des 
herrschenden Machtblocks setzte die "Kontinuitäts-Fraktion" auf Beibehaltung 
des Regimes und notfalls auf Reformen, sofern die Beteiligung des herrschenden 
Blocks gesichert sein würde. Die vierte Gruppe umfasste die maximalistischen 
Hardliner, diejenigen, die in Spanien "el bunker" genannt wurden. Sie favorisier
ten die Kontinuität oder- gleichsam als Auftakt zur Entscheidungsschlacht die 
"ruptura" in der Hoffnung, diese biete die Chance der Konterrevolution. 

Mitentscheidend für Gelingen oder Fehlschlag der demokratischen Transiti
on sind, der Theorie zufolge, das Kräfteverhältnis und die Koalitionsmöglichkei
ten zwischen den Gruppierungen der Opposition und denen des herrschenden 
Blocks. Die ungünstigste Bedingung für die Demokratisierung ist gegeben, wenn 
die revolutionären Maximalisten die Opposition und die maximalistischen Hard
liner die Politik im herrschenden Block dominieren und jeweils größere Gefolg
schatten hinter sich wissen. Hierfür ist keine Mehrheit erforderlich, eine schlag
kräftige Minderheit genügt. 

Besonders günstig ist das Terrain für die demokratische Transition, wenn 
drei Bedingungen erfüllt sind: 1) der gemäßigte Teil der Oppositionsgruppen 
geht mit den Softlinern und der Kontinuitäts-Fraktion des herrschenden Blocks 
eine Koalition ein, 2) die Maximalisten der Opposition und des herrschenden 
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Blocks sind nicht in dominierender Position, und 3) die Reformkoalition kann 
sich auf einflussreiche Mitregenten stützen, wie in Spanien auf den demokratisie
rungsfreundlichen König Juan Carlos und andere bedeutende Persönlichkeiten 
aus Regierung und Opposition (Linz/Stepan 1996, Kriesi 2007a: 174ff.). Die Struk
tur des politischen Konflikts, die Kräfteverteilung und die Koalitionschancen sind 
somit notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzungen des Erfolgs oder 
Misserfolgs der Demokratisierung. Das ist eine der wichtigsten Lehren, die Colo
mer aus der Analyse des viel beachteten Falles der Demokratisierung Spaniens in 
den 1970er und 1980er Jahren gezogen hat. 

25.6 Rezepte für Demokratisierer (I) 

Dass die Demokratisierung auch unter widrigen Bedingungen beachtliche Chan
cen hat, zeigen die Studien zu Spaniens, Italiens und Westdeutschlands demokra
tischer Transition (Liebert 1995) und etliche Demokratisierungsvorgänge seit den 
1990er Jahren (Bertelsmann Stiftung 2008). Kaum jemand hat die Gestaltungs
chancen beim Übergang zur Demokratie aber pointierter dargestellt als Samuel 
Huntington (1991). Huntington unterbreitet kochbuchartige Rezepte für De
mokratisierer, die sich je nach Problemfall und Adressatenkreis unterscheiden. 
Soll beispielsweise ein autoritäres Regime zur Demokratie umgeformt werden, 
und zwar unter maßgeblicher Beteiligung politischer und militärischer Eliten des 
alten Systems, sind die Rezepte für paktierte Transitionen besonders wichtig. 

Rezepte für paktierte Transitionen 
Das erste Gebot lautet im Falle der paktierten Transition: Schlüsselpositionen in 
Regierung, Partei und Militär sind möglichst rasch mit Demokratieanhängern zu 
besetzen, sonst ist der Regimewechsel in höchster Gefahr. Zweitens: Der Regime
wandel soll, soweit möglich, im Rahmen etablierter Prozeduren des alten Re
gimes vollzogen und den Hardlinern des herrschenden Blocks zumindest durch 
symbolische Konzessionen akzeptabel gemacht werden. Drittens müssen die 
Oppositionskräfte ihre soziale Basis alsbald erweitern, um die Abhängigkeit von 
veränderungsfreundlichen Regierungsgruppen zu vermindern. Viertens: Opposi
tions- und Demokratisierungspolitiker müssen auf extreme Gegenschläge der 
Hardliner des herrschenden Blocks gefasst sein. Auch ein Staatsstreich ist nicht 
auszuschließen. Unter Umständen ist ein Staatsstreich zu provozieren, um diesen 
sodann niederzuschlagen und extremistische Gegner der Demokratisierung zu 
isolieren und zu diskreditieren. Fünftens: Initiative und Tempobeschleunigung 
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sind zentral. Die Demokratisierer müssen die Initiative im Demokratisierungs
prozess ergreifen und verteidigen. Auch sollen sie das Tempo der Veränderun
gen beschleunigen, aus der Position der Stärke handeln und niemals Demokrati
sierungsmaßnahmen in Reaktion auf Druck, der von extremeren Oppositions
gruppen ausgeübt wird, ergreifen. Sechstens ist es überlebenswichtig, die Refor
merwarrungen zurückzustufen und eher die Aufrechterhaltung eines Prozesses 
in Aussicht zu stellen als ein demokratisches Utopia zu verheißen. Siebtens ist die 
Bildung einer verantwortlichen, gemäßigten Oppositionspartei erforderlich, die 
von den Schlüsselgruppen der Gesellschaft, einschließlich des Militärs, als Alter
nativregierungspartei akzeptiert werden kann. Schlussendlich gilt es, die Demo
kratisierung als unvermeidbar zu deuten. Im günstigsten Fall wird sie als eine 
weithin notwendige und natürliche Entwicklung selbst von denjenigen wahrge
nommen, die sie ablehnen. 

Rezepte für "ruptura"-Transitionen 
Im Unterschied zur paktierten Transition sehen Huntingtons Rezepte für die 
"ruptura"-Transition härtere Medizin vor. Die unablässige Attacke auf die Illegi
timität oder die zweifelhafte Legitimität eines autoritären Regimes empfiehlt 
Huntington an vorderer Stelle. Das zielt auf eine besonders verwundbare Flanke 
der Machthaber. Deshalb sollten jene Gruppierungen besonders ermutigt wer
den, die sich von Befürwortern des alten Regimes zu neutralen oder oppositionel
len Kräften gewandelt haben. Kultiviere die Beziehungen mit dem Militär, so 
lautet eine weitere Empfehlung Huntingtons, denn die Unterstützung seitens des 
Militärs oder seine Tolerierung eines Regimewandels kann zentral sein, wenn die 
Lage sich krisenhaft zuspitzt. Auf jeden Fall ist darauf hinzuwirken, dass das 
Militär nicht das alte Regime mit Waffengewalt verteidigt. Erfolgversprechender 
ist, wenn die Demokratisierungsbewegung Gewaltlosigkeit predigt und prakti
ziert. Auf keinen Fall darf sie eine Gelegenheit zur Äußerung ihres Anliegens 
versäumen. Das gilt auch für die Teilnahme an Wahlen. Lebensnotwendig ist der 
Kontakt mit weltweiten Medien, mit ausländischen Menschenrechtsorganisatio
nen und mit transnationalen Organisationen wie den Kirchen. Zentral ist über
dies die Mobilisierung von Unterstützung seitens ausländischer und internatio
naler Demokratieunterstützer, insbesondere der USA, so Huntington in allzu 
rosiger Deutung der amerikanischen Außenpolitik. Unverzichtbar ist die För
derung der Einheit der Oppositionsgruppen, beispielsweise mittels umfassender 
Dachorganisationen. Bricht das autoritäre Regime zusammen, ist das Macht- und 
Autoritätsvakuum umgehend zu füllen. 
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Theoretisch gibt es hierfür nach Huntington (1991 und 1992) vor allem drei 
Rezepte: den Aufstieg (oder den Aufbau) einer populären, möglichst charismati
schen und zugleich demokratisch ausgerichteten Führungspersönlichkeit die 
rasche Herbeiführung von Wahlen, um der neuen Regierung Legitimation zu 
verschaffen, und die Mobilisierung von Unterstützung seitens ausländischer und 

transnationaler Akteure. 

Rezepte für demokratische Reformer im alten Machtblock 
Auch für demokratische Reformer im alten Machtblock- die dritte Kräftekonstel
lation- hält Huntington Rezepte bereit. Bei Verhandlungen über Regimeverän
derungen zwischen Vertretern des Machtblocks und Repräsentanten der Opposi
tion sind für die demokratischen Reformer in der Regierung mehrere Leitlinien 
wichtig: Isoliere und schwäche die Fraktion der rnaximalistischen Hardliner und 
konsolidiere die Macht der Reformer in der Regierung und in der politischen 
Maschinerie des Gemeinwesens! So lautet die erste Empfehlung. Die zweite ist 
die: Ergreife die Initiative und überrasche sowohl die Opposition als auch die 
Hardliner mit Konzessionen, mache aber nie Konzessionen unter offensichtli
chem Druck seitens der radikalen Opposition! Gewinne ferner die Unterstützung 
führender Generäle oder anderer Spitzenfunktionäre des Sicherheitsapparats für 
das Konzept der Verhandlungen. Das ist die dritte Empfehlung. Die vierte be
sagt, dass alles Erdenkliche dafür zu tun sei, den wichtigsten Verhandlungspart
ner in der Opposition zu einer vergleichsweise gemäßigten Position zu bewegen. 
Dringend zu empfehlen ist - fünftens - die Einrichtung vertraulicher Kornmuni
kationskanäle zu den Oppositionsführern. Sechstens gilt es Vorsorge zu treffen 
für den Fall des erfolgreichen Abschlusses von Verhandlungen mit der Opposi
tion. In diesem Fall werden nämlich auch die Reformer der Regierung in der 
Opposition sein. Deshalb sollten sie darauf drängen, Garantien und Sicherungen 
für ihre Opposition und für die Gruppen zu gewähren, die mit der alten Regie
rung assoziiert waren, beispielsweise das Militär. Schlussendlich läuft die Uhr 
sowohl für die Dernokratisierer des Machtblocks als auch für die der Opposition: 
Die Gelegenheit zur paktierten Transition kann alsbald verstrichen sein. Deshalb 
sollte die Transitionschance sofort genutzt werden. Hierbei ist zu beachten, dass 
die eigene politische Zukunft und die des Verhandlungspartners vorn erfolgrei
chen Abschluss der Verhandlungen über die Transition abhängen. Verzögerun
gen des Verhandlungsprozesses sind ebenso zu vermeiden wie die Unterbreitung 
von Vorschlägen, die die Kerninteressen des Verhandlungspartners, also der 
Opposition, existenziell bedrohen. Schlussendlich sollte sich ein Dernokratisierer 
aus dem Kreis des alten Regimes darüber klar sein, dass ein Pakt zwischen den 
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Reformkräften des alten Staates und der Opposition eine der wenigen machbaren 
und erträglichen Alternativen ist und dass weder die Radikalen und Maxirnalis
ten des herrschenden Machtblocks noch die der Opposition eine akzeptable Al
ternative haben. 

Schlussendlich gilt: "When in doubt, cornprornise" (Huntington 1992: 616)
"Wenn Du im Zweifel bist, gehe Kornpromisse ein." Das ist allerdings leichter 
gesagt als getan. Denn der Kornpromiss setzt voraus, dass Anhänger und Gegner 
zur Übereinkunft willens und fähig sind. Dafür benötigt man funktionierende 
Institutionen, fener ein hohes Maß an politischem Willen, Geschick und Durch
setzungsverrnögen, aber auch ein gehöriges Maß an Realismus und Pragmatik. 
Hinzu kommen die ökonomischen und politisch-institutionellen Rahmenbe
dingungen des alten wie des neuen Regimes, die über Erfolg oder Misserfolg der 
demokratischen Transition mitentscheiden. All diese Faktoren werden in Hun
tingtons Kochbuch für Demokratisierer nicht erörtert, doch sie müssen in der 
Praxis unbedingt berücksichtigt werden. Was folgt daraus? Mindestens dies: Der 
Leser darf die sonstigen Zutaten beim Kochen nach Huntingtons Rezepten nicht 
vergessen. Die Speise könnte sonst übel bekommen! 

25.7 Rezepte für Demokratisierer (II): Nebenwirkungen und unbeabsichtigte 
Konsequenzen 

Huntingtons Rezepten für Dernokratisierer sind weitere Warnungen hinzuzufü
gen. 

Erstens: Rezepte, die sich in der dritten Dernokratisierungswelle, die Hun
tington vor allem im Blick hat, bewährten, sind nicht notwendigerweise die pas
sende Medizin für andere Dernokratisierungswellen (Beichelt 1999). Mit Hunting
tons Rezepten hätte man kaum die Dernokratisierung der mittel- und osteuropäi
schen Staaten einleiten können, und manche seiner Rezepte sind im Falle der 
Dernokratisierung eines bettelarmen Landes wenig bekömmlich. 

Zweitens: Die Dernokratisierung kann unter bestimmten Bedingungen ge
fährlich sein, vor allem, wenn sie einen Nullsummenkonflikt schürt (Jaggers/Gurr 
1995: 25). Würde beispielsweise einem ethnisch und religiös tief gespaltenen 
Land eine Mehrheitsdemokratie übergestülpt, wäre der nächste Putsch seitens 
des Wahlverlierers vorprogrammiert. 

Drittens: Nicht jedes Rezept führt das gewünschte Ergebnis herbei. Überprü
fungen von demokratischen Übergängen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts 
beispielsweise wecken Zweifel an der Hoffnung, dass paktierte Transitionen zu 
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demokratieaffineren Ergebnissen führen (Geddes 1999: 140). Auch spricht wenig 
dafür, dass Amnestieregelungen oder andere implizite Verträge zwischen den 
Machthabern des alten Regimes und den neuen Führungen substanzielle Lang
fristwirkungenhatten (ebd.: 140). 

Viertens setzte der Demokratisierungsprozess der dritten und der vierten 
Welle mitunter nur semidemokratische Staatsverfassungen, "fragile Demokra
tien" (Casper 1995), "illiberale Demokratien" (Zakaria 1997, 2007) oder "defekte 
Demokratien" (Merkel u.a. 2003) mit beachtlicher Rückfallwahrscheinlichkeit in 
die Welt. Für solche Fälle enthält Huntingtons Werk keine brauchbaren Rezepte 
(McFaul 2002: 242ff.). 

Überdies unterschätzt Huntington die Gegenströmungen zu den Demokra
tisierungswellen, die "dictatorial wave" (Loewenstein 1935: 573) oder die "De
mocratic Recession" im Unterschied zum "Democratic Boom" (Diamond 2008: 
39ff., 56ff.). Die erste Gegenwelle wird auf den Zeitraum insbesondere von 1922 
bis 1942 datiert. Sie verwandelte rund zwei Drittel der zuvor demokratisierten 
Staaten wieder in Autokratien, unter ihnen Deutschland. Die zweite Gegenwelle 
bahnte sich von 1958 bis 1972 ihren Weg. Zu ihr gehörten Rückbildungen zur 
Autokratie in Lateinamerika, Afrika und Asien. Gegenwellen kamen auch wäh
rend der dritten und der vierten Demokratisierungswelle zustande (McFaul 
2002). Sicherlich wurden in beiden Wellen mehr Demokratisierungsfälle gezählt 
als je zuvor, alleine in der vierten Welle waren es bislang 47 (Tabelle 16). Aller
dings haben sich etliche dieser Staaten im selben Zeitraum zumindest zeitweise 
zur Autokratie zurückgebildet - gemessen an einem Skalenwert von mindestens 
10 auf der kombinierten Political Rights- und Civil Liberties-Skala von Freedom 
House. Beispiele sind Argentinien (1976-82), Bangladesch (1977-77, 1982-85 und 
1990), Chile (1973-87), Ghana (1982-92), Nigeria (1984-90, 1993-98), Thailand 
(1976-78 und seit 2006), die Türkei (1980-81 und 1994-96) und Uruguay (von 1973 
bis 1981), so die Befunde einer Auswertung der Freedom House Surveys seit 
1973. Zudem kamen manche Demokratisierungsvorgänge nicht weiter als bis zur 
,,illiberalen Demokratie" (Zakaria 2007). Ferner blieben etliche Staaten autokra
tisch verfasst. Die Volksrepublik China ist der größte Staat dieser Gruppe (vgl. 
Tabelle 14). Und wer möchte die Hand dafür ins Feuer legen, dass alle Demokra
tien vom Beginn des 21. Jahrhunderts auch später demokratisch bleiben? 

Tabelle 16: Die vierte Demokratisierungswelle komplette und partielle 
Demokratisierung seit 1989 
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Komplette Demokratisierung 2006-1989 Partielle Demokratisierung 2006-1989 
1 Ben in ·10 Albanien ·8 
2 Bulgarien -11 Bosnien-Herzegowina -6 
3 Chile ·5 Burkina-Faso -3 
4 DDR -12 Burundi ·4 
5 Estland -12 EI Salvador ·2 
6 Ghana -8 Georgien -5 
7 Kroatien -10 Guinea· Bissau ·4 
8 Lettland -12 lndonesien -5 
9 Litauen -12 Kenia -6 
10 Mali ·8 Kuwait ·2 
11 Mongolei -10 Lesotho -6 
12 Namibia -3 I Liberia -4 
13 Panama -10 I Madagaskar ·2 
14 Polen -5 Malawi 

* 
15 Rumänien -10 Mazedonien 
16 Slowakische Republik -12 Mexiko 
17 Slowenien -10 Moldau 
18 Südafrika ·7 Montenegro ·3 
19 Taiwan ·4 Mosambik ·6 
20 Tschechische Republ -12 Nicaragua ·4 
21 Ungarn ·5 Niger -7 

I 
[ Nigeria -3 
I Sambia -4 

Senegal -2 
Serbien -4 
Sierra leone -4 

I 26 Ukraine ·7 
Anmerkungen zu Tabelle 16: Berücksichtigt wurden selbständige Staaten mit einer Min
destbevölkerung von 1 Mio. Die Dernokratisierungsfälle wurden auf der Basis der Verände
rung der Summe der Political Rights- und der Civil Liberties-Skala von Freedom House (siehe 
Tabelle 14) im Vergleich von 2006 und 1989 oder dem nächstmöglichen Jahr ermittelt. Ne
gative Vorzeichen sind kodierungsbedingt. Sie indizieren Demokratisierungsvorgänge. Va
riationen im Untersuchungszeitraum, beispielsweise Fälle vorübergehender Demokratisie
rung, wie Russland in den frühen 1990er Jahren und Bangladesch, werden mit dieser Mes
sung nicht erfasst. Die Daten für 2006 stammen aus Puddington 2007: 128f. (siehe Tabelle 
14), die Daten für 1989 aus früheren Surveys von Freedom House. Die Freedom-House-Ska
len reichen von 1 bis 7 (siehe Kapitel 22). Regimeänderungen, die mit Stand von Ende 2006 
zu Skalenwerten zwischen 2 und 4 führten, werden als "komplette Demokratisierung" ein
gestuft. Übergänge von der Autokratie zu einem Wert von 6 bis 8 werden als "partielle 
Demokratisierung" gewertet. In beiden Fällen wurden nur Änderungen in der Größenord
nung von -2 oder geringer berücksichtigt. Fehlende Werte für 1989 wurden durch fundierte 
Schätzungen ersetzt, beispielsweise im Falle der baltischen Staaten und der GUS-Staaten 
durch die Werte für die Sowjetunion und im Falle der Nachfolgestaaten Jugoslawiens durch 
die Werte von Jugoslawien. 
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Eine weitere nachdenkliche Bemerkung ist der Transitionsforschung hinzuzufü
gen. Der Hauptstrom dieser Forschung wertet die Demokratisierung als ein be
sonders wertvolles Gut. Doch dabei wird zu wenig bedacht, dass Demokratisie
rungsprozesse kontraproduktiv sein können. Zu ihrer dunklen Seite gehören 
zwei Fälle: das Problem des Neo-Patrimonialismus und die demokratische Wahl 
von Demokratiegegnern. Wird ein Staat mit ausgeprägten neo-patrimonialen 
Strukturen demokratisiert, in dem die Legitimität politischer Führer hauptsäch
lich von ihrer Fähigkeit abhängt, die politische Macht vorrangig dazu zu nutzen, 
Ressourcen an ihre Klientel, oftmals eine rein ethnisch definierte Klientel, zu 
verteilen und die Opposition von der Ressourcenverteilung auszuschließen, dann 
führen Wahlen mit konkurrierenden Parteien zum unversöhnlichen Kampf um 
die Verfügungsgewalt über staatliche Ressourcen (Chaba11995: 483). 

Noch brisanter sind paradoxe Demokratisierungen, das heißt Prozesse, in 
denen Demokratiegegner gewählt werden, die nicht nach Fortführung der De
mokratie streben, sondern danach, sie abzuschaffen (Merkel2008: 558ff.). Es sage 
keiner, dass dies nur ein Problem der Demokratisierung von religiös fundamen
talistischen Staaten sei! Wer das glauben sollte, wird durch die politische Ge
schichte Deutschlands im Jahr 1933 eines Besseren belehrt. Allerdings gibt es 
ungeplante kontraproduktive Wirkungen der Demokratisierung auch in anderen 
Regionen und Perioden (Hermann 2006). In etlichen arabischen Ländern brachten 
Wahlen nicht die Demokratie voran, sondern autoritäre Regime mit elektoralem 
Beiwerk. lm Irak sind Wahlen, die Entwicklung seit 2003 zeigt es, alles andere als 
ein Patentrezept zur Überwindung der konfessionellen und ethnischen Konflikt
linien im Lande. Und die Wahlen zum Parlament der Palästinensischen Autono
miebehörde vom 25. Januar 2006 führten nicht zur Abkehr vorn Terror, sondern 
zu einem erdrutschartigen Sieg der Hamas, einer palästinensischen sunnitisch
islamistischen Organisation, die die Beseitigung Israels und die Einrichtung eines 
gesamtpalästinensischen Gottesstaates propagiert, Selbstmordattentate in ihrem 
Waffenarsenal führt und mit ihrer Hauptkonkurrenz in Palästina, der Fatah, in 
bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen verstrickt ist. Demokratisierung en
det nicht notwendig in friedlicher Konfliktregelung und gutem Regieren, so leh
ren diese Beispiele. Im ungünstigsten Fall bricht die Demokratisierung ältere 
Konflikte auf, schürt neue und steigert beide zu blutrünstigen Auseinanderset
zungen. 

Auch das gehört zur vorurteilslosen Bi1anz der Demokratie. Ihr sind nicht 
nur Stärken eigen, sondern auch Schwächen. Sie ist, ·wie im folgenden abschlie
ßenden Teil dieses Buches begründet wird, nicht nur ein Problemlöser, sondern 
unter Umständen auch ein Problemerzeuger. 

Teil IV 
Stärken und Schwächen der Demokratie und der 
Demokratietheorien 

Welche Probleme löst die Demokratie und welche erzeugt sie? Worin bestehen 
ihre Stärken und worin ihre Schwächen? Inwieweit eignen sich die älteren und 
neueren Demokratietheorien dafür, moderne demokratische Regime besser zu 
verstehen, genauer zu beschreiben, präziser zu erklären und sachkundiger zu 
bewerten? Diese Fragen werden im vierten Teil dieses Buches beantwortet. Er 
bilanziert den Nutzen, den die Demokratie stiftet, und die Kosten, die sie verur
sacht. Zudem wägt er die Leistungen und die Grenzen der verschiedenen Demo
kratietheorien ab. Abschließend werden die Zukunftschancen der Demokratie 
erörtert. 

Kapitel26 
Die zwei Gesichter der Demokratie: Problemlöser und 
Prob Iernerzeuger 

Der Ruf der Demokratie in Wissenschaft und Politik war lange schlecht, besten
falls ambivalent. Das änderte sich erst im ausgehenden 18. Jahrhundert. Weithin 
Anerkennung fand die Demokratie jedoch nicht vor dem 20. Jahrhundert. 

26.1 Streit um die Demokratie 

Anerkennung wurde der Demokratie allerdings im Wesentlichen nur in den 
Ländern zuteil, die vom Hauptstrom des westeuropäischen und nordamerikani
schen Politik-, Rechts- und Kulturverständnisses geprägt sind. Das ist nicht zufäl
lig. Zu den Kulturgütern dieser Länder zählt Demokratieförderliches, beispiels
weise die Wertschätzung der individuellen Seele im Christentum ebenso wie in 
der Aufklärungsphilosophie und das Ideal des gemeinschaftsverträglichen 
Staatsbürgers im germanischen und im römischen Recht. Zur demokratiefreund-
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liehen Ausstattung Europas und Nordamerikas gehören ferner ein relativ hoher 
Stand wirtschaftlicher Entwicklung, die breite Streuung der Machtressourcen im 
Sinne von Vanhanen (2003) und die Trennung von Staat und Kirche. Auf diesem 
Nährboden gedeihen die Leitideen der Wertigkeit des Einzel- wie des Gesamt
wohls und des Bandes zwischen weltlichen Regierenden und Regierten besser als 
andernorts. 

Länder mit anderen Politik-, Rechts- und Religionstraditionen und hochgra
diger Machtkonzentration, mit Fusionierung von Staat und Religion, mit starker 
Einbindung des Einzelnen in Kollektive und mit Familien- und Verwandtschafts
bindungen, die alle anderen sozialen Beziehungen überragen, haben viel seltener 
oder nie dauerhafte demokratische Strukturen hervorgebracht. Beispiele sind 
Staaten mit starken islamisch-fundamentalistischen Strömungen. Dort gilt die 
Verfassungswirklichkeit der Demokratie weithin als eine Herrschaft, die vom 
Makel individualistischer und säkularisierter Kultur des der Dekadenz verdäch
tigten Westens, in dem die göttlichen Gebote nicht länger gelten, verunstaltet ist. 
Kritisch distanziert zur Demokratie geben sich auch Theoretiker und Praktiker 
der "Demokratie asiatischer Art" in Ländern wie der Volksrepublik China und in 
Singapur, in denen eher die Familie und die Verwandtschaft als das Individuum 
zählen, eher das Kollektiv als der Einzelne und eher das materielle Ergebnis als 
die politische Beteiligung als Wert an sich (Friedman 1994, Huntington 1996). 
Und in Kulturen, in denen die Ergebnisgleichheit viel höher gewertet wird als 
Freiheit, Chancengleichheit und Grundrechtsschutz, wird im Unterschied zu 
den Fürsprechern einer liberalen Demokratie diese meist scharf kritisiert wer
den, und dort wird man nach alternativen Formen der Emanzipation der Men
schen streben. 

Auch in den Kernländern des demokratischen Verfassungsstaates in Euro
pa, Nordamerika, Australien, Neuseeland und Japan- wird über die Demokratie 
gestritten. Man debattiert dort mittlerweile allerdings hauptsächlich über Leis
tungen und Mängel sowie Nutzen und Kosten der Demokratie, und, abgesehen 
von wenigen zur extremen Rechten oder zur extremen Linken neigenden Den
kern, nicht mehr darüber, ob die Staatsverfassung demokratisch oder autokra
tisch zu gestalten sei. In dieser Ländergruppe ist die autokratische Variante der 
Staatsverfassung seit dem Faschismus, dem Nationalsozialismus und dem Staats
sozialismus in Osteuropa gründlich diskreditiert. 

Die Fronten der Demokratiedebatte im Westen verlaufen aber nach wie vor 
zwischen politisch-ideologischen Lagern. Der typische Konservative hält zur 
Demokratie kritische Distanz. Ihn stößt die Gleichheitsnorm der Demokratie ab, 
insbesondere ihre Aufwertung von ,Pöbel' und ,Bourgeoisie' (Marti 1993) und 
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ihre schematische, nicht abwägende, nicht proportionale Gleichheit (Böckenförde 
2004). Ihm missfällt der mitunter missionarische Expansionsdrang der Demokra
tie ebenso wie ihr Streben nach immer tiefer und immer weiter reichender" 
Volksherrschaft. Die Neigung der Demokratie zur Nivellierung ist ihm ebenso 
ein Gräuel wie die unentwegte Betriebsamkeit jener Politiker, die in jakobini
schem Glauben an die Allmacht der Politik meinen, die Gesellschaft fortwährend 
verändern zu müssen und zu können. 

Der typische Liberale hingegen ist der Vertreter der diskutierenden Klasse. 
Für ihn sind der offene Meinungskampf und die Konkurrenz um Führungsämter 
prinzipiell ideale Verfahren, vor allem wenn sie mit seinem Lieblingsvorhaben 
verträglich sind, dem wirtschaftlichen Liberalismus. Gleichwohl beäugt der Libe
rale die in der Demokratie angelegte Tendenz zur Gleichmacherei argwöhnisch. 
Vor allem fortschreitende soziale und ökonomische Gleichheit im Resultat, nicht 
nur in den Chancen, sind ihm zutiefst zuwider. 

Ganz anders die Linke und ihre typischen Vertreter. Sie neigen zur Auffas
sung, man habe mit der Demokratie gerade erst begonnen, und zwar mehr 
schlecht als recht, und meinen, man solle die Demokratie alsbald so weit wie 
möglich auf Gesellschaft und Wirtschaft ausdehnen. Als Hauptzweck der Demo
kratieexpansion wertet der typische Linke die Herstellung von mehr Ergebnis
gleichheit und die möglichst komfortable Versorgung derjenigen Gruppen, die in 
besonderem Maße der Hilfe bedürften oder sie verdienten: die abhängig arbei
tende Bevölkerung vorneweg und andere Gruppen, die als zu kurz gekommen 
eingestuft werden - bisweilen die Arbeitslosen, mitunter die Alten, oft auch die 
Frauen, sodann die Behinderten und zunehmend Kinder von Migranten. 

Oie typischen Grünen sind der Demokratie ebenfalls meist wohlgesinnt. Am 
liebsten ist sie ihnen in basisdemokratischer, umweltverträglicher, weltoffener 
Gestalt. Allerdings begegnen die Grünen der Demokratie in dem Maße mit Miss
trauen, in dem sie hauptsächlich in repräsentativdemokratischer Form daher
kommt oder gar vom Mehrheitsprinzip dominiert wird und gegen Umwelt
schutz, Pazifismus und grünen Internationalismus verstößt. 

Nicht nur in der Politik wird die Demokratie unterschiedlich bewertet, son
dern auch in der Geschichte der politischen Ideen und in aktuellen fachwissen
schaftlichen Debatten. Davon legen allein die ersten drei Teile dieses Buches 
Zeugnis ab. Teilweise spiegelt der fachwissenschaftliche Dissens unterschiedliche 
politische Vorlieben der Theoretiker wider. Insgesamt wichtiger sind aber die 
unterschiedlichen Erfahrungshorizonte, Vorgehensweisen, Perspektiven der Ana
lyse, begrifflichen Linsen und wissenschaftlichen Traditionen. 
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Teilweise hängen diese mit der politisch-geographischen Heimat der Theo
rien zusammen. In Europa hat die Tradition des wirtschafts- und sozialpolitisch 
starken Staates und die Wertschätzung materieller Ergebnisse der Politik auch in 
den Theorien tiefere Spuren hinterlassen als in amerikanischen Theorien, in de
nen die individuelle politische Beteiligun~ die aktive Betätigung des Bürgers in 
der Politik und der Gedanke des Wettbewerbs oft stärker betont werden. Aber 
auch in Amerika und in Europa variieren die Bewertungen der Demokratie. Wer 
Werke des Schweizer Staatsrechts mit staatsrechtlichen Abhandlungen aus der 
Bundesrepublik Deutschland vergleicht, stößt auf enorme Differenzen. Das 
Schweizer Staatsrecht ist auf Volkssouveränität geeicht und verlangt, dass die 
Souveränität vom Volke ausgeht und umgehend wieder zu ihm zurückzukehren 
hat (Riklin/Möckli 1983). Dem deutschen Staatsrecht hingegen scheint vor allem 
daran gelegen zu sein, dass die Souveränität vom Volke herkommt, dann aber 
woanders hingeht (Isensee/Kirchhof l987ff.). 

Gewiss spiegeln solche Differenzen grundlegende Unterschiede der politi
schen Geschichte und unterschiedliche Denkformen der wissenschaftlichen Be
trachtung des Politischen wider. Die unterschiedlichen Bewertungen der Demo
kratie wurzeln aber auch in kulmrunspezifischen Vorgehensweisen, Beobachtun
gen und Bewertungsregeln. 

Die Bewertung hängt unter anderem davon ab, über welchen Typus von 
Demokratie gesprochen wird. Die Kritik der Repräsentativdemokratie etwa trifft 
die Schweizerische 11Referendumsdemokratie" (Nef 1988) nur am Rande. Ferner 
variiert die Bewertung der Demokratie mit der erstrebten Reichweite der Kritik. 
Oftmals meinen die Kritiker nicht die Demokratie, sondern den Verfassungsstaat 
und die Demokratie, manchmal auch den Staat insgesamt und bisweilen, so Toc
queville (1835/40), die Strukturen von Staat und Gesellschaft in einem Moderni
sierungsprozess, der die Gleichheit an die Stelle überkommener ständischer Pri
vilegien setzt. 

Wie erwähnt, sind auch die zugrunde liegenden normativen Demokratie
vorstellungen verschieden. Sie reichen von radikal-diskursiven Konzepten (wie 
in der beteiligungszentrierten Demokratietheorie) und Parteinahme für die egali
täre Demokratie anstelle der liberalen Spielart {Crouch 2004) über elitistisch
wettbewerbliche Positionen, wie bei Max Weber und Joseph Schumpeter, bis zur 
Lehre von Carl Schmitt, der zufolge die Akklamation zugunsten eines cäsaristi
schen Führers ebenso das Prädikat demokratisch verdient wie jede Mehrheits
demokratie (Schmitt 1926). 

Die Bewertung der Demokratie variiert außerdem mit der Auswahl der un
tersuchten Länder, der Zusammensetzung der untersuchten Stichproben und 
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dem Zeitraum der Untersuchung. Wer die Demokratie nur anhand des Ver
gleichs von Instabilität und Zusammenbruch der Weimarer Republik einerseits 
und Überleben der angloamerikanischen Demokratien in den 1930er und 1940er 
Jahren andererseits vergleicht, wird schlussfolgern, die Welt der Demokratie 
erschöpfe sich in instabilen Verhältniswahlsystemen und stabilen Majorzdemo
kratien. Ein folgenreicher Irrtum, wie die Kapitel18 und 19 zeigen! 

Natürlich hängt die Bewertung der Demokratie auch von Messlatten ab, die 
zur Leistungsermittlung politischer Systeme angelegt werden. Rousseau hatte 
zur Prüfung der Qualität von Regierungen das Bevölkerungswachstum vorge
schlagen {Gesellschaftsvertra~ lli 9). In den Considerations sur le Gouvernement de 
Pologne vertrat er ferner die These, der beste Anzeiger des am meisten verdorbe
nen Volkes sei die größte Zahl der Gesetze. Im Lichte von Rousseaus Messlatten 
schneiden die meisten modernen Demokratien ungünstig ab - ihre Bevölkerung 
schrumpft und die Zahl ihrer Gesetze und Verordnungen wächst schier unauf
haltsam -, arme Länder mit hohem Bevölkerungswachstum sowie die große 
Mehrzahl der Autokratien jedoch recht vorteilhaft. 

Ähnlich ungünstige Noten erhalten die modernen Demokratien, wenn sie 
ins Licht der Kriterien des besten Staates nach Lesart der altgriechischen Philoso
phen getaucht werden. Sicherlich erfüllen die meisten modernen Demokratien 
einige Gütemerkmale des antiken "ldealstaats" (Demandt 1993) Gesetzesherr
schaft beispielsweise, autonome Gerichte, Recht auf eigenständige Ahnen- und 
Götterverehrung, Münzrecht und Wappnung gegen innere und äußere Feinde. 
Bei drei weiteren Messlatten würden die modernen Demokratien jedoch durch
fallen: Mit autarker Ernährungswirtschaft und einem von Importen unabhängi
gen Gewerbe können sie nicht aufwarten (ebd.: 130f.). Und vor allem sind die 
Beteiligungschancen ihres Demos im Vergleich mit den altgriechischen Direkt
demokratien gar kümmerlich (siehe Kapitell). 

Die Bilanz der Demokratien verbessert sich schlagartig, wenn liberale Mess
latten angelegt werden, wie Wahrung von Menschenrechten, Beteiligungschan
cen oder Ausmaß der Kontrolle der Staatsgewalten, während die Autokratien in 
diesem Lichte schlechte Noten erhalten (vgl. Kapitel 22). Freilich gibt es auch in 
den Reihen der Demokratien schwarze Schafe. Allein die Literatur über "defekte 
Demokratien" spricht Bände (Merkel/Puhle/Croissant u.a. 2003, Bertelsmann Stif
tung 2008: 72ff.). Dennoch gilt: Je höher der Demokratisierungsgrad, desto größer 
die Wahrscheinlichkeit der Einhaltung von Menschenrechten (siehe Kapitel22). 

Günstig ist die Bilanz der modernen Demokratien, insbesondere der Verfas
sungsstaaten unter ihnen, auch im Lichte der Messlatten, die die Demokratiethe
orien des 20. und des 21. Jahrhunderts empfehlen. An Kreativität, an Lern- und 
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Wandlungsfähigkeit sind die Demokratien allen anderen Regimen überlegen, so 
urteilte Peter Graf Kielmansegg zu Recht (1987: 587). Auch Schmitters "Qualitä
ten demokratischer Regierung" zeigen für die Demokratie günstige Werte an -
ebenfalls zu Recht. Das gilt für Partizipation ebenso wie für Zugänglichkeit, Re
chenschaftslegung und Responsivität (Schmitter 1994). Kriterien der "Legalität 
der Entstehungsweise und der Legitimität der Verwendungsweise politischer 
Herrschaft" (Offe 1986: 220) weisen ebenfalls auf beträchtliche Konkurrenzvortei
le der Demokratie vor anderen Herrschaftsformen. Überdies haben die Demokra
tien, insbesondere die nicht defekten Spielarten, gute Chancen, die Zustimmung 
der Verlierer zu gewinnen und damit das "Loser's consent"-Problem zu meistem 
(Anderson u.a. 2005). 

Doch schon bei Fragen nach der Zuverlässigkeit, mit der individuelle Präfe
renzen in Kollektiventscheidungen umgesetzt werden, beginnt für die Demokra
tie wieder eine Zitterpartie. Sorgt sie wirklich für einen sogenannten Condorcet
Gewinner? Stellt sie sicher, dass eine Mehrheit von Bürgern mit der Präferenz
ordnung A vor B in der Kollektiventscheidung tatsächlich mit der Variante A 
gewinnt? Größte Zweifel sind angebracht, wie das Kapitel 15 lehrt. Nicht gerin
ger sind die Zweifel, ob die Demokratie dem Gütekriterium der Pfadunabhän
gigkeit genügen kann. Diesem Prüfstein zufolge darf der Pfad, der zu einer de
mokratischen Entscheidung führt, beispielsweise zur Wahl der Volksvertreter, 
keinen Einfluss darauf haben, welche Entscheidungsalternative gewinnt. Tatsäch
lich aber sind die Ergebnisse auch des authentischsten demokratischen Prozesses 
pfadabhängig (siehe KapitellS). 

26.2 Typische Stärken der Demokratie 

Werall dies berücksichtigt, versteht besser, warum die Urteile über die Stärken 
und Schwächen von Demokratien höchst unterschiedlich ausfallen. Davon zeu
gen die in den Tabellen 17 und 18 zusammengestellten Argumente der fachwis
senschaftliehen Diskussion über Pro und Kontra der Demokratie und darüber, ob 
sie Probleme löst oder erzeugt. Allerdings ist einzuschränken: Die in Tabelle 17 
genannten typischen Stärken charakterisieren im Wesentlichen nur die stabil 
verwurzelten verfassungsstaatlichen Demokratien. Gleiches gilt für die Tabelle 18 
weiter unten. 
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Tabelle 17: Typische Stärken einer nicht defekten Demokratie 

Verfassungspolitische Vorteile 
1. Es gibt keine empirisch stichhaltigere und "keine theoretisch respektwürdigere 

Alternative zur Begründung und Rechtfertigung des kollektivbindenden Entschei-
dens durch den empirischen Willen der Bürger" (Offe 1992: 126). 

2. Relativ hohe "politische Produktivität" (Almend u.a. 2008: 147ft.) des ln- und 
Outputs, zudem im Vergleich etwa zum Markt - komparative Vorteile bei der 
Koordinierung sozialer Interaktionen 

3. Gewährleistung politischer Gleichheit und Sicherung materieller Voraussetzungen 
der Freiheit im Gewande einer legitimen Herrschaft 

4. Berechenbare politische Institutionen, Vorgänge und Ergebnisse 
5. Relativ verlässliche Vermittlung zwischen Gesellschaft und Politik mit Frühwarn-

systemen für Politik und Gesellschaft 
Prozesspolitische Vorteile 

6. Relativ offenes, lernfähiges politisches System mit hohem lnteressenberücksichti-
gungspotenzial 

7. Relativ effiziente Methode der Artikulation und BündeJung von lndividualpräfe-
renzen 

8. Chance der politischen Beteiligung der großen Mehrheit der (erwachsenen) Bür-
gersowie der Bildung und Schulung der Staatsbürger 

9. Effektive Wahl und Abwahl von Herrschern ohne Blutvergießen 

10. Herrschaftsauftrag auf Zeit mit Machtwechselchancen 
Ergebnisbezogene Vorzüge 

11. Chance der Bewältigung des "Loser's consent"-Problems (Anderson u.a. 2005) 
12. Vor allem in konstitutionellen Demokratien Schutz vor Tyrannis und Gewährleis-

tung des "schwachen Leviathan" (Melossi 1994) 

13. Erweiterter Zeithorizont für Konfliktaustragung und -Iösung 
14. Relativ hohe Chance, die politische Opposition einzubinden und oppositionelle 

Kräfte in systemzuträgliche Energie zu verwandeln 
15. Relativ friedliche Außenpolitik ("powerful pacifists"), insbesondere gegenüber 

anderen Demokratien 

Die Liste der Argumente, die für die Demokratie sprechen, insbesondere für ihre 
konstitutionelle Spielart, ist lang und gewichtig (Tabelle 17). Dass die Demokratie 
eine legitime Herrschaft sein will, spricht für sie. Doch ist dies kein Alleinstel
lungsmerkmaL Ein Alleinstellungsmerkmal hat aber Gaus Offe in seinem Lob 
der Demokratie benennen wollen: Zu ihr gebe es "keine theoretisch respektwür
digere Alternative zur Begründung und Rechtfertigung des kollektivbindenden 
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Entscheidens durch den empirischen Willen der Bürger" (Offe 1992: 126). Man 
muss allerdings ergänzen: und keine empirisch stichhaltigere andere Möglichkeit, 
denn aus Sicht eines tief Gläubigen könnte die respektwürdigere Alternative 
Gottes Wille sein. Dass die Demokratie ferner den Test der politischen Produkti
vität nach Almond u.a. (2008: 147ff.) gut besteht, beim Input ebenso wie beim 
politischen Output, unterstreicht ihre Anerkennungswürdigkeit Und zugute 
kommt ihr zweifellos, dass sie im Vergleich zu alternativen Formen der Koordi
nierung sozialer Interaktionen, wie Märkten oder Hierarchie oder richterlicher 
Entscheidung, mindestens in zweifacher Weise besser ist: besser bei der Informa
tionseinholung über die Präferenzen der Bürger hinsichtlich der Produktion und 
Allokation öffentlicher Güter und besser hinsichtlich ihrer Reflexivität. Zu ihr 
gehören nicht nur Präferenzäußerung und Wählen, sondern auch reflexives Ar
gumentieren und Abwägen unter den Bedingungen fortwährender Uneinigkeit 
und fortwährenden Konfliktes (Knight/Johnson 2007). 

Auch zeichnet sich die Demokratie durch höhere Berechenbarkeil ihrer Insti
tutionen, Prozesse und Ergebnisse aus (Przeworski 199la, 199lb). Außerdem 
beteiligt sie die große Masse der Bevölkerung an der politischen Willensbildung 
und Entscheidungstindung und verbessert damit die Chancen der Schulung der 
Staatsbürger. Demokratische Einrichtungen vermitteln zudem relativ verlässlich 
zwischen Gesellschaft und Politik und enthalten überdies frühwarnsystemartige 
Mechanismen, wie kritische Wahlergebnisse oder kritische Berichterstattung und 
Kommentierung in den Medien, was die Möglichkeiten der Krisenvorsorge ver
bessert. Sogar das Nachfolgeproblem löst sie zuverlässig: Die Wahl und Abwahl 
von Herrschern erfolgt regelgebunden - ohne Blutvergießen, ohne Opferung 
kranker, alter oder glückloser Machthaber wie im Sakralkönigtum in Altägypten 
und Altmesopotamien. Die Einbindung der Opposition ist ebenfalls eine Stärke 
der Demokratie. Sie hat sogar eine erstaunliche Fähigkeit, oppositionelle Kräfte in 
systemzuträgliche Energie zu verwandeln, beispielsweise Sozialismus in Sozial
politik und radikalen Ökologismus in Umweltschutzpolitik (Rufin 1994). Nicht 
zuletzt bleiben Machtwechselchancen gewahrt. Das stärkt die Bereitschaft des 
Verlierers einer Abstimmung, das Ergebnis zu akzeptieren. Und damit hat die 
Demokratie relativ gute Chancen, das dornige "Loser's consent"-Problem zu 
bewältigen das Problem, die Zustimmung des Verlierers einer Abstimmung zu 
gewinnen. Obendrein errichtet die Demokratie in ihrer konstitutionellen Spielart 
wirksame Barrieren gegen die Neigung der Volksherrschaft, sich zulasten der 
Gesetzesherrschaft zu verselbständigen. Höchst beachtlich ist zudem ihr außen
politisches Profil: Im Verkehr untereinander sind die Demokratien friedfertig: Sie 
bekriegen sich nicht. Und auch im Verkehr mit nichtdemokratischen Staaten sind 
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die meisten Demokratien relativ friedfertig. Gewiss gibt es militante Demokra
tien, aber es sind heutzutage nicht mehr viele. 

Nicht das geringste Lob ist dieses: Die Demokratie gewährleistet die politi
sche Gleichheit aller erwachsenen Staatsbürger, unabhängig vom Vermögen (im 
Doppelsinn von Befähigung und materiellem Besitz). Doch spätestens hier endet 
der Konsens. Was dem einen als Stärke gilt, deuten andere als Schwäche. Just die 
Gleichheit aller Stimmberechtigten -unabhängig von ihren Qualifikationen- war 
den altgriechischen Demokratiekritikern ein schier unbegreiflicher Fehler (siehe 
Kapitell). 

26.3 Typische Schwächen der Demokratie 

Der Einwand berührt ein größeres Thema: Viele Argumente zugunsten der De
mokratie stoßen auf Gegenmeinungen oder werden mit kritischen Rückfragen 
bedacht. Die Demokratie ist die Regierung des Volkes, durch das Volk und für 
das Volk? Wirklich? Sind die Wahlen nicht oftmals ziemlich alternativlos? Regie
ren nicht meist andere, jedenfalls nicht das Volk? Und ist es nicht so, dass Stim
men zählen, aber Ressourcen entscheiden? Ferner sollen die Demokratien beson
ders lernfähig sein? Das klingt gut. Aber benötigen nicht selbst die besten Demo
kratien mitunter Jahrzehnte, um sich eines Problems anzunehmen? Man denke 
nur an die jahrzehntelange Vernachlässigung des Umweltschutzes, an die jahr
zehntelange Vogel-Strauß-Politik gegenüber Folgeproblemen der Alterung der 
Gesellschaft oder an die offenbar unausrottbare Neigung zum nachlässigen Um
gang mit der von der politischen Klasse verursachten Staatsverschuldung. 

Die Demokratien sollen das bessere politische Führungspersonal haben? Das 
klingt plausibel, wenn man die Vielzahl machtbesessener, korrupter Herrscher in 
Autokratien Revue passieren lässt. Allerdings sind offenbar Einschränkungen 
angebracht. Hans-Peter Schwarz hat sie in seiner Bilanz des politischen Füh
rungspersonals der Demokratien im 20. Jahrhundert auf die folgende, insgesamt 
wohlwollende Formel gebracht: "Ganz überragende Gestalten haben die Demo
kratien nur selten aufzuweisen, wohl aber viel guten Durchschnitt" (Schwarz 
1999: 341). 

Die Demokratie hat eine hohe "politische Produktivität", so heißt es, gemes
sen an politischen Gütern, die in den demokratischen Verfassungsstaaten hoch
gehalten werden. Aber wie passt das zur Gegenwartsfixiertheil der Demokratie, 
zu ihrer Neigung, mit Zukunftsinteressen recht sorglos umzugehen? Und liegt 
nicht das Ideal der Demokratie in immerwährendem Widerstreit mit sich selbst? 



462 Teil IV: Stärken und Schwächen der Demokratie und der Demokratietheorien 

Offen will die Demokratie für alle Anliegen und für alle sein, unabhängig von 
Stand, Rang, Vermögen und Herkunft. Und doch ist sie exklusiv. Sie trennt zwi
schen Vollbürgern und Anderen. Sie trifft Entscheidungen und schließt damit 
Nichtentschiedenes aus. Und sie trifft sie unter restriktiven Bedingungen, also 
mit begrenztem Dispositionsspielraum. Daran ändert auch das fortwährend Pro
zesshafte der Demokratie nichts, ihre fortdauernde "responsiveness to events" 
(Markell 2006: 12), ihre ununterbrochene "Empfänglichkeit für Ereignisse", so 
einer der neuesten Vorschläge zur Definition von Demokratie. 

Die Demokratie bekommt viel Lob, doch muss sie auch harsche Kritik ein
stecken. Dass die Demokratie als "politische Gesellschaft" (Greven 1999a) alles 
zur Disposition stellen kann, sofern sie nicht durch Gesetz und Verfassung gezü
gelt wird, ist seit der griechischen Antike ein Kernsatz der Demokratiekritik (Ka
pitel 1). Und dass die Demokratie der naturgegebenen Unbeständigkeit der Mit
wirkenden an den Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen die "Unbe
ständigkeit der Zahl" hinzufügt, gehört seit Thomas Hobbes zum Gemeingut der 
Demokratietheorie. Dass die Demokratie ferner anspruchsvolle Voraussetzungen 
hat, konnte man bereits bei Montesquieu und Rousseau nachlesen. Nur für Götter 
sei sie geeignet, behauptete Rousseau und fügte hinzu, dass die Repräsentation 
für die Volkssouveränität von Übel sei. Insoweit steht Bernard Manin (2007) in 
Rousseaus Fußstapfen, wenn er Wahl und Repräsentation als aristokratische Ein
richtungen wertet und damit seine Meinung begründen will, wonach die moder
nen Demokratien eigentlich gar keine Demokratien seien. Nur das Los, nicht die 
Wahl, und die unmittelbare Volksherrschaft, nicht die Repräsentativverfassung, 
sind dieser Sicht zufolge die Zeichen echter Demokratie. 

Auch Tocquevilles Demokratiekritik hat tiefe Spuren hinterlassen: Die "Ty
rannei der Mehrheit" und der Zielkonflikt zwischen Gleichheit und Freiheit ge
hören zum Standardrepertoire auch der neuesten Demokratiedebatte. John Stuart 
Mill spießte ein weiteres Problem der Demokratie auf: In ihr wirken, sofern Kor
rekturen ausbleiben, zahllose Inkompetente mit. Auch Schumpeter stößt in dieses 
Horn. Doch hat er sich mit dieser Erkenntnis abgefunden im Unterschied zu 
Mill. 

Die Lehre von der beteiligungszentrierten Demokratie trägt ebenfalls Be
weismittel zur These der "Achillesferse der Demokratie" und der "Demokratie 
als Problemerzeuger" bei. "Zu wenig Partizipation" oder auch "zu wenig Delibe
ration" lautet ihr Urteil. Daraus folge zu wenig Schulung der Bürger und zu viel 
Spielraum für Eliten. "Erosion politischen Vertrauens und politischer Unterstüt
zung in bzw. für die Demokratie" ist eine weitere bedenklich stimmende Diagno
se (Dalton 2004). Schwerstes Geschütz fahren sodann die kritischen Demokratie-
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theorien auf. Probleme des kollektiven Handeins sind der Demokratie eigen, wie 
Trittbrettfahren, zyklische Mehrheiten, Pfadabhängigkeit der Ergebnisse, Selekti
vität des Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses, ungleichgewichtige 
Mehrheiten und die Neigung zum Sankt-Florians-Prinzip: der Nutzen soll priva
tisiert und die Kosten tunliehst sozialisiert werden. Mancher politisch-philoso
phische Kritiker der Globalisierung sieht die Demokratie als Spielball globaler 
Märkte, als Fall eines uneingelösten Versprechens (Marti 2006). Von dort ist es 
nicht mehr weit zur Meinung, dass die Demokratie nicht "govemment of the 
people, by the people, and for the people" sei, wie bei Abraham Lincoln, sondern 
"govemment of the people, by markets, and for corporations" eine Regierung 
des Volkes, durch Märkte und für Unternehmen, so die großwirtschaftskritische, 
kapitalismusdistanzierte Kritik. 

Fast zu jedem Argument für die Demokratie gibt es mindestens ein gewich
Gegenargument (siehe Tabelle 18). Die Demokratie schafft die Vorausset

zungen für Freiheit? Eine schöne Freiheit ist das, höhnen radikal-liberale Kritiker. 
Die Demokratie als Mehrheitsherrschaft der "Habenichtse" führt letztendlich zu 
"Big Govemment", zu einem Übermaß an Staatlichkeit, und ist insoweit "unver
träglich mit Freiheit" (The Economist 20.9.1997: 55) zumindest im Sinne des klas
sischen Liberalismus. 

Auch die Überzeugung, die Demokratie verkörpere eine legitime Herrschaft, 
stößt auf Widerspruch. Die Demokratie bietet keinen sicheren Schutz gegen 
nichtauthentische Legitimation - so urteilen ihre Kritiker, beispielsweise Claus 
Offe (1972). Lange vor Offe hatte schon Robert Michels vor allgegenwärtiger 
Oligarchisierung gewarnt, gegen die auch die Demokratie nicht gefeit sei (Mi
chels 1987a, 1987b). Unter Beschuss steht zudem das Argument, erst die konstitn
tionelle Zähmung stelle die Demokratie auf eine grundrechtsfeste Basis. Doch ist 
das nicht am Ende eine Grundrechtfesselung der Demokratie? Wird sie dadurch 
nicht paralysiert (Gauchet 2002)? Und wer garantiert, dass die Beschlüsse der 
Gerichte nicht genau dieselben Pathologien haben wie die Mehrheitsregel oder 
das Konkordanzprinzip (Shapiro 2003)? Außerdem wird die These hinterfragt, 
die Demokratie verschaffe den Bürgern die Mitsprache beim Regieren. Doch wie 
viel ist die Mitsprache noch wert, wenn die Komplexität des Regierens zu groß 
geworden ist und die Chancen politischer Steuerung stagnieren oder schrumpfen 
(Heil/Hetzel 2006)? 
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Tabelle 18: Typische Schwächen der Demokratie 

Verfassungspolitische Defekte 
1. Zielkonflikt zwischen Gleichheit und Freiheit 

~odigk•lt doc "_. ro<U,U<h '"' Uob .. ~odigk•lt doc moo.,hl<hoo """' ~"""" 
Leviathan) 
zur "Tyrannei der Mehrheit" {Aiexis de Tocquevllle 1835/1840) 

4. Abstrakte Gleichheit ohne Würdigung der Qualifikationen der Bürger 

5. Vor allem in nichtkonstitutionellen Demokratien Neigung der Volksherrschaft zur Verselb-
ständigung zu lasten der Gesetzesherrschaft 

6. Im Zeitalter von Globalisierung und transnationaler Politik hohe Spannung zwischen (natio-
nalstaatlich verankerter) Demokratie und nichtdemokratischer, expertokratischer inter- und 
transnationaler Politik 

Demokratie als ein Ideal, das mit sich selbst im Widerstreit liegt: Es will offen für jeden und 
alles sein- und ist doch exklusiv 

Prozessdefekte 
8. Der Volkswille ist "fiktiv, fehlbar und verführbar" (Offe 1992: 127} 

9. Selektive Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse: Ausfilterung utopischer und oft auch 
konflikt-und organisationsschwacher Interessen 

10. Dauerwahlkampf erzeugt Fieberzustände und führt zu "Politik als Ritual" und "Politik als 
Spektakel" ( Edelman 1976, 1988} 

ommerzialisierung der Politik, Politiker werden zu "Reklametechnikern" 

denzieHe Überwucherung der Gesellschaft und der Wirtschaft durch den von der "politi-
en Klasse" gelenkten "Parteienstaat" 

13. Haltlosigkeit und Wankelmütigkeit als Kennzeichen des "demokratischen Menschen" (Pia-
ton, Der Staat) und der Verfassungswirklichkeit 

14. Mediokres Führungspersonal 

Ergebnisdefekte 
~zwischen hohem Anspruchsniveau der Demokratien und relativ geringer Steuerungs-

eit demokratisch legitimierter Politik 

16. Steuerungs-Herrschaftsbändigungs-Konflikt: Der kurze Zeittakt und der limitierte Herr-
schaftsauftrag der Demokratie verringern die zur Problemlösung erforderliche Langfristpla-
nung und schwächen das Durchhaltevermögen 

17. Das Streben nach Machterwerb und Machterhalt hat tendenziell Vorrang vor sachgerechter 
Politik 

18. Der tendenzielle Dauerwahlkampf stärkt das Machtstreben noch weiter. 

19. Neigung zu kurzsichtiger Politik, Vorfahrt für Gegenwarts- und Blindheit für Zukunftsinteres-
sen 

20. Die Demokratie erzeugt kostspielige Staatsinterventionen, stärkt "Verteilungskoalitionen" 
(Oison 1982), befestigt einen überdimensionierten Wohlfahrtsstaat und neigt dazu, die 
Wirtschaft zu überlasten 

21. Dünne Stabilitätsdecke: Demokratien sind Staatsformen des Verfalls, gerinnen zu "defekten 
Demokratien", zudem Erosion der politischen Unterstützung 

22. Demokratische Pfadabhängigkeit: Instabile Ergebnisse mit hochgradiger Abhängigkeit von 
den Spielregeln; kleine Variation der Spielregeln kann über Sieg oder Niederlage entschei-
den 

Die zwei Gesichter der Demokratie: Problemlöser und 465 

Schließlich werden der These von der Stabilität der Demokratien Verfallslehren 
entgegengehalten. Dazu gehören die auf Platon zurückführbare Lehre von der 
Selbstzerstörung der Demokratie (Leisner 1998), sodann die Theorie der demo
kratischen Zerstörung der Privatwirtschaft von der Demokratie befürchteten 
nicht wenige Beobachter Krieg gegen Eigentum (Dunn 2005: Kapitel 3) oder zu
mindest kaum aufzuhaltende Schwächung des kapitalistischen Systems (Bern
holz 2001)- und die Lehre von der Demokratieerosion, wie im Falle von Gm!hen
nos "Ende der Demokratie" (1994) und von Agnolis Involutions-These: Ihr zufol
ge degenerierten die demokratischen Parteien, Verfassung und Staat zu vor- oder 
antiparlamentarischen Formetl (Agnoli/Brückner 1967, Agnoli 1986). Mildere 
und empirisch besser passende - Varianten der Instabilitätsthese argllnlentieren 
demgegenüber, dass das Vertrauen in und die politische Unterstützung für die 
Politiker, die Parteien und die Institutionen in den meisten fortgeschrittenen 
Demokratien in den letzten 30,40 Jahren spürbar geschwunden ist (Dalton 2004). 

Die Demokratie ist eine Herrschaftsform, die nicht nur typische Stärken hat, 
sondern auch typische Schwächen, die nicht nur Probleme löst, sondern auch 
Probleme erzeugt oder verstärkt. Darüber unterrichten im Einzelnen die in Tabel
le 18 zusammengestellten Argumente der Kritik. Sie reichen von verfassungspoli
tischen Mängeln, beispielsweise der Unterschreitung selbstgesetzter Ziele, über 
Prozessdefekte, wie Wankelmütigkeit der Willensbildungsprozesse und Neigung 
zur "Politik als Spektakel" (Edelman 1976) oder zum "Theaterstaat'' (Reinhard 
2007: 27ff.), bis zu Ergebnismängeln, wie der demokratischen Pfadabhängigkeit 

26.4 Abwägungen 

Wägt man das Für und Wider der Demokratie ab, zeigt sich, dass nur Weniges 
unstrittig ist. Auf ein hohes Maß an Zustimmung können die folgenden Aussa
gen zählen - sofern sie auf die stabilstenF seit längerem funktionsfähigen Demo
kratien bezogen werden und die defekten Demokratien ausschließen: 

Die Demokratie kann sich ein solides Legitimationsfundament zugutehalten. 
Dass sie auch die Bürger stärker einbinden, fordern, fördern und schulen 
kann als andere Regime, schlägt ebenfalls zu iliren Gunsten zu Buche, 
ebenso ihr Alleinstellungsmerkmal bei der Nachfolgefrage: Die Demokratie 
ist eine Methode, mit der Herrscher auf effiziente und relativ effektive Weise 
und ohne Blutvergießen gewählt und abgewählt werden. 
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Die Machtwechselchancen in der Demokratie sind um ein Vielfaches größer 
als in Autokratien. Das bedeutet nicht notwendig häufigere Regierungs
wechsel. Zentral ist aber das Damoklesschwert, das in der Demokratie über 
jeder Regierung schwebt: Stimmen-, Mandats- und Ämterverlust in Wahlen 

oder Abstimmungen. 
Die Demokratie hat beachtliche Chancen, das "Loser's Consent"-Problem zu 

lösen, insbesondere durch Schutz und Einbindung der Opposition. 
Im Unterschied zu allen anderen Herrschaftsformen können die Bürger in 
der Demokratie das Tun und Lassen der Politik wirkungsvoll sanktionieren: 
durch ihre Wählerstimmen und durch sonstige Einflussnahme auf die politi

sche Willensbildung. 
Die Demokratie hat einen kurzen Zeittakt mit ambivalenten Wirkungen. Er 

beeinträchtigt die Fähigkeit der Politik zur Langfristplanung und zum 
Durchhalten bei großen, langwierigen Herausforderungen. Doch erlaubt der 

kurze Zeittakt auch die rasche Sanktionierung unliebsamer Politik. 

Die Demokratie hat eine hohe Befähigung unter Beweis gestellt, oppositio

nelle Kräfte einzubinden. 
Die Demokratien sind nicht notwendig friedfertiger, aber gegeneinander 

führen sie keinen Krieg. 
Gleichwohl ist der Demokratie ein hohes Maß an Pfadabhängigkeit eigen: 

Schon geringe Variationen der Spielregeln können über Sieg oder Niederla

ge entscheiden. 

Alle anderen Befunde über Stärken und Schwächen der Demokratie sind weniger 

eindeutig - teilweise aufgrund von Begründungsmängeln (Nida-Rümelin 2006), 

zum Teil weil weder Pro noch Kontra zutreffen (Forndran 2002). Ein Beispiel: Die 

Deutung als Staatsform des Verfalls hat die Demokratie seit Platons Der Staat 
begleitet. Ihr verwandt ist die These vom krisenhaften Kreislauf, in den die De

mokratie sich verstricke (Leisner 1998): Der führe von der Selbstgefährdung über 

den Weg in den "Gleichheitsstaat" (ebd.: 199ff.) und die "Demokratische Anar
chie" (ebd.: 451ff.) zum Ruf nach einem ordnenden oder zerstörenden politischen 

Führer. Doch die Verfallslehren gehen über entgegenstehende Befunde hinweg. 

Eine überaus stattliche Anzahl von Demokratien ist mittlerweile stabiler als viele 

Autokratien - die im Kapitel 25 analysierten "Demokratisierungswellen" veran

schaulichen das. Überdies ist das politische Leistungsprofil der Demokratien, 

einschließlich ihrer Lebensdauer, zu unterschiedlich, um es über einen Kamm zu 

scheren (Lijphart 1999). 
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Teils zutreffend, teils unzutreffend, lautet der Befund bei der Überprüfung 
anderer Aussagen der Tabellen 17 und 18. Heftig diskutiert wird die These des 
Parteienstaates (siehe Kapitel 21). Zweifellos verhalten sich die Parteien auf den 
politischen Märkten wettbewerbsorientiert und streben nach Machterwerb und 
Machterhalt durch Stimmenfang und Ämterbesetzung. Das kollidiert oft mit der 
Aufgabe, an der Willensbildung so teilzunehmen, dass die Präferenzen der Bür

ger angemessen berücksichtigt und zu entscheidungsfähigen Alternativen ge
bündelt werden (von Arnim/Neiny/lttner 2006). Unausweichlich ist die Kollision 

jedoch nicht. Ob sie zustande kommt und welchen Schaden sie verursacht, hängt 
von vielerlei ab: von der politisch-ideologischen Distanz zwischen den Parteien 

und den Wählern, von der innerparteilichen Demokratie und der Offenheit der 
Parteien gegenüber ihrer Umwelt, von der Stärke oder Schwäche alternativer 

Bahnen der Interessenartikulation und -bündelung beispielsweise in Verbänden, 

Bürgerinitiativen und direktdemokratischen Institutionen, sowie vom Ausmaß, 

in dem der Parteienwettbewerb durch unumstößliche Festlegungen gezügelt 

wird, beispielsweise durch Verfassungsgebote oder verbindliche Entscheidungen 

des Verfassungsgerichts oder durch Kompromisszwänge, wie im Bund-Länder

Verhältnis. 
Der Demokratie halten viele zugute, dass sie die Transparenz des politi

schen Geschehens erhöht, den Machtmissbrauch eindämmt und für ein offenes, 

lernfähiges politisches System sorgt, und zwar durch Konkurrenz um Wähler

stimmen, offenen Kampf zwischen den politischen Strömungen und verfassungs
staatliche Sicherungen. Allerdings wird die Lernfähigkeit in dem Maße vermin

dert, in dem der Parteienwettbewerb oligopolisiert wird und die Regierung ihre 

Machtposition mittels gezielter Patronage abschottet. Ist die Regierung gar in 

umfassende Korruption verstrickt, wie häufig in defekten Demokratien, sinkt die 

Qualität der Demokratie auf bedrohlich niedrige Werte. 
Zum Selbstverständnis der modernen Demokratie, vor allem der Mehrheits

demokratie, gehört die Überzeugung, die Mehrheitsregel sei ein faires, effizientes 

und effektives Entscheidungsprinzip. Doch auch diese Auffassung bedarf der 

Korrektur (Kapitel 19). Die Mehrheitsregel kann zur Mehrheitstyrannei führen. 

Zudem zwingt sie den Beteiligten widersprüchliche Orientierungen auf (Scharpf 

1991, 1993a, 1993b): Sie verlangt von ihnen Gemeinwohlorientierung, nötigt aber 
gleichzeitig zu konkurrenzorientiertem Verhalten. Doch warum sollte Letzteres 

dem Gemeinwohl zuträglich sein? Ferner liegt die "Achillesferse" der Mehrheits
regel darin, dass sie fair nur funktioniert, wo "keine auf Dauer verfestigte 

Mehrheits-Minderheitskonstellation" besteht (Lehmbruch 1999: 405). 
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Ohne Berücksichtigung des heilsamen Zusammenhangs zwischen Demokra
tie und Verfassungsstaat wird die Demokratietheorie nicht weiterkommen (Bö
ckenförde 2004, Becker/Lauth/Pickel2001), auch wenn die Konstitutionalisierung 
den demokratisch bestimmbaren Spielraum verkleinert. Wer den Verfassungs
staat aus der Praxis und der Theorie der Demokratie ausblendet, verleiht dem 
Demos unbegrenzte Kraft und im ungünstigsten Fall Zerstörerische Gewalt. Da
von zeugen die Lehren von Rousseau oder von Marx ebenso wie die Funktions
weise der "Volksdemokratien" in den sozialistischen Staaten des "Ostblocks" 
oder die Trends in jenen "defekten Demokratien", die mit weitreichender Gestal
tungsmacht des Zentrums ausgestattet sind. Das "System Jelzin" im Russland der 
1990er Jahre ist ein Beispiel die Ausschlachtung populistischer Gelegenheiten der 
Demokratie durch den seit 1999 regierenden Präsidenten Venezuelas, Hugo Cha
vez, ein zweites. 

Allerdings ist der Zusammenhang zwischen Verfassungsstaat und Demo
kratie komplexer, als es Habermas' Vorschlag der Diskurstheorie des Rechts und 
des demokratischen Rechtsstaates nahelegt Habermas zufolge ist im Zeichen 
einer vollständig säkularisierten Politik "der Rechtsstaat ohne radikale Demokra
tie nicht zu haben und nicht zu erhalten" (Habermas 1992b: 13). Zweifellos kann 
einerseits eine vitale Demokratie die rechtsstaatliche Ordnung stützen. Anderer
seits kann Rechtsstaatlichkeit aber auch auf semidemokratischer Grundlage oder 
ohne demokratische Basis entstehen und aufrechterhalten werden. Die heutigen 
westlichen Verfassungsstaaten beispielsweise haben ihre rechtsstaatliehen Ele
mente meist früher als die Demokratie ausgebildet. Obendrein besteht ein Span
nungsverhälh1is zwischen dem auf Volkssouveränität beruhenden Demokratie
prinzip und dem Rechtsstaat, der sich Verfassungs- und gegebenenfalls Grund
rechtssouveränität auf die Fahnen geschrieben hat. 

Die Stärken und Schwächen der Demokratie sind auch hinsichtlich der poli
tischen Steuerung, der Staatstätigkeit, zu erörtern. Wird das unterbelichtet wie in 
den beteiligungszentrierten Demokratietheorien, schrumpft der potenzielle Er
trag der Theorie. Die Qualität einer Demokratie erweist sich an der Gediegenheit 
ihrer politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, aber eben auch 
an ihrem Problemlösungsvermögen. Lincolns eingangs zitierte Demokratiedefini
tion hat dies im Griff: Demokratie ist "government of the people, by the people, 
and for the people", so hieß es dort. Aber offen ist, ob die Demokratien diesen 
Bestimmungen wirklich Genüge tun. Ihre Fürsprecher bejahen diese Frage mit 
Ausnahme des "government by the people", das gemeinhin ersetzt wird durch 
"Regierung durch die gewählten Repräsentanten". Das Problem ist jedoch, dass 
dem Lob ernst zu nehmende Zweifel an der Leistungskraft der Demokratie ge-
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genüberstehen. Der These der Berechenbarkeit der Demokratie halten Kritiker 
den "Stop-and-go"-Charakter mehrheitsdemokratischer Politik vor und zeigen 
zudem auf "wandernde" oder "zyklische Mehrheiten" (Kapitel 15). Ferner sind 
die Regierungen in einer Demokratie oft mit dem Problem der Lücke zwischen 
hohen Erwartungen der Bürger und relativ geringen Steuerungsressourcen der 
Politik konfrontiert. In Demokratien kann diese Lücke sogar besonders groß wer
den, weil die den Regierenden zur Verfügung stehende Manövriermasse klein ist 
und die politischen Handlungsschranken massiv sind. 

Die These der großen Steuerungsfähigkeit demokratischer Regierungen be
darf noch weiterer Einschränkung. Eine besondere Schwierigkeit jeder demokra
tischen Regierung ist der Konflikt zwischen ihrem befristeten Herrschaftsauftrag 
und Langfristvorhaben der Politik. Der eigentümlich kurzfristige Zeitrhythmus 
der Demokratie (Linz 1998) entspricht nicht dem einer Politik, die in sozialer, 
sachlicher und zeitlicher Hinsicht aufwendige Koordination erfordert und lange 
Planungs- und Vollzugszeiträume benötigt. Insoweit ist der Demokratie ein er
hebliches Koordinations- und Gestaltungsdefizit eigen. Gibt es im politischen 
System keine anderweitigen Arrangements, die diese Mängel aufwiegen, bei
spielsweise einen Verbund von Interessenverbänden und Staat oder Politik "am 
Staat vorbei" (Ronge 1980), etwa durch Selbstkoordination von Verbänden oder 
Unternehmen, wird aus diesem Defizit ein Strukturdefekt des politischen und 
gesellschaftlichen Systems. Unbeweglichkeit und langfristig drohende Unregier
barkeit können jedoch vermieden werden, beispielsweise durch das Hinzutreten 
von Koordinierungs- und Planungsarrangements. Koordination der Sozialpartner 
oder Koordination der Politik von Regierung, Notenbank, Gewerkschaften und 
Unternehmen im Kontext einer "koordinierten Ökonomie" (Soskice 1990) sind 
Beispiele. 

Ein Hauptkennzeichen der Demokratie ist, so kann man von Tocqueville 
lernen, der Vormarsch der Gleichheit. Je nach Standort wird die Herstellung und 
Bewahrung von Gleichheit aber als Problemlösung oder Problemerzeugung be
trachtet. Mehr Gleichheit kann stabilisieren, vor allem wenn sie einen Zustand 
krasser, als unerträglich empfundener Ungleichheit beseitigt. Nivellierung ebnet 
allerdings Tiefen und Höhen gleichermaßen ein. Daraus können neue Probleme 
erwachsen. Tocqueville war bei seiner Analyse der Demokratie in Amerika zwi
schen beiden Sichtweisen - Problemlösung und Problemerzeugung - hin- und 
hergerissen. Diese Spannung charakterisiert auch die Demokratiedebatte nach 
Tocqueville. Verteidiger der Demokratie würdigen ihre gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Stabilisierungsleistungen. Ihre Berechenbarkeit preisen sie, die 
weitgehend friedliche Bewältigung von Konflikten und die relativ verlässliche 
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Vermittlung zwischen Gesellschaft und Politik ebenso. Allerdings wird die De

mokratie auch hart kritisiert: Der Konkurrenzkampf um Wählerstimmen und die 

Leitung durch schwächliche politische Führungen erzeugen nicht selten eine 

"Gefälligkeitsdemokratie", die mittels kostspieliger Geschenke und Vergünsti

gungen zugunsten von Sonderinteressen die Wirtschaft und die Gesellschaft 

überlastet. Ein rares Exemplar seiner Gattung ist der Politiker, der vor Wahlen 

seinen Wählern keine Wahlgeschenke verspricht. 
In welchem Ausmaß die Demokratie dem wirtschaftlichen Handeln abträg

lich oder ihm bekömmlich ist, wird kontrovers diskutiert. Unterschiedliche 

Schulmeinungen prallen in der Debatte aufeinander. Auf der einen Seite findet 

man die beispielsweise von Mancur Olson (1982) vertretene These, mit zuneh

mendem Alter der Demokratie wachse eine nach Zahl und Gewicht größer wer

dende Gruppe von "Verteilungskoalitionen" heran, die ihre Sonderinteressen 

zum Schaden der Gesamtheit durchsetzten (Weede 1990). Auf der anderen Seite 

steht die Lehrmeinung, dass insbesondere "koordinierte Ökonomien" (Soskice 

1990), also Volkswirtschaften mit sozialpartnerschaftliehen Arbeitsbeziehungen 

und kooperativer Koordinierung der wichtigsten wirtschaftspolitischen Akteure, 

so leistungsstark sind, dass sie auch Lasten, die ihnen die Demokratie aufbürdet, 

schultern. Für beide Schulmeinungen gibt es Belege - allerdings jeweils aus un

terschiedlichen Ländern und Perioden. Die Koordinationstheoretiker haben vor 

allem die Erfolgsjahre der nordeuropäischen Länder und Österreichs vor Augen, 

die liberalen Theoretiker hingegen delektieren sich hauptsächlich an der Wirt

schafts- und Beschäftigungsdynamik der meisten angloamerikanischen Demo

kratien insbesondere seit den ausgehenden 1970er Jahren. Aber beide Schulmei

nungen bestreiten nicht, dass die modernen Demokratien jedenfalls seit Mitte des 

20. Jahrhunderts für das wirtschaftliche Handeln mehr Sicherheit erzeugt haben 

als viele nichtdemokratische Regime, auch wenn der - beispielsweise in Steuern 

und Sozialabgaben fassbare- Preis für diese Sicherheit mitunter sehr hoch ist. 

Doch das ist ein gewaltiger Unterschied zu jenen Diktaturen, in denen die politi

schen Hauptziele das physische Überleben, der Machterhalt und die Wahl

standsmehrung des Diktators sowie der Clique seiner engsten Vertrauten und 

Unterstützet sind. 

Allerdings kann die Demokratie mit schweren Wohlfahrtseinbußen einher

gehen. Das wird von den Kontrahenten der eben erwähnten Debatte nicht ausrei

chend berücksichtigt. Wiederum bieten die "defekten Demokratien" viel An

schauungsmaterial für die Überdehnung des politischen Eingriffs in die Wirt

schaft. 
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Diese Kosten-Nutzen-Bilanz der Demokratie ist facettenreicher als die der 

Loblieder auf die Demokratie und vielgestaltiger als das Positivurteil, das Selbst

beschreibungen der Demokratie in Verfassungsurkunden und im Staatsrecht 

gemeinhin enthalten. Über das Für und Wider der Demokratie wird nach wie vor 

heftig gestritten. Gewiss ist nicht alles, was unter Pro und Kontra aufgefahren 

wird, erfahrungswissenschaftlich gleichermaßen gut abgesichert. Aber insgesamt 

verdeutlicht die Bilanzierung von Leistungen und Mängeln, dass auch die De

mokratie neben Stärken beträchtliche Schwächen hat, neben Vorzügen schwer

wiegende Nachteile, und dass sie nicht nur Nutzen stiftet, sondern auch erhebli

che Selbstgefährdungen und andere Probleme mit sich bringt. Folglich ist bedin

gungsloses Feiern der Demokratie nicht angebracht, sondern nüchternes Abwä

gen ihrer Vorzüge und Nachteile. 
Beim Abwägen der Vorzüge und Nachteile der Demokratie ist- zusätzlich 

zum konventionellen ideengeschichtlich inspirierten Bilanzieren - dreierlei zu 

prüfen: Worin bestehen die Vorzüge und worin die Nachteile verschiedener 

Demokratieformen? Wie gut oder schlecht schneiden die Demokratien ab, wenn 

man sie mit Autokratien vergleicht? Und wie gut sind die Demokratien dafür 

gewappnet, gegenwärtige und absehbare zukünftige Herausforderungen zu 

meistem? Davon handeln das nächste und das letzte Kapitel dieses Buches. 
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Kapitel27 
Ist die Demokratie wirklich die beste Staatsverfassung? Befunde 
des Demokratie-Autokratie-Vergleichs 

Wie leistungsfähig ist die Demokratie? Ist sie trotz ihrer Mängel wirklich die 
relativ beste aller bislang erprobten Staatsformen, so die "Churchill-These" (Ro
se/Mishler 1996)4? Wie viel bleibt von ihrem Glanz übrig, wenn die Demokratie 

aus der Perspektive der empirisch vergleichenden Forschung beobachtet wird, 
und nicht aus dem Blickwinkel ihrer Selbstbeschreibung, ihrer Lobredner oder 

hochfliegender normativer Modelle? Übertrifft die Demokratie tatsächlich alle 
anderen Staatsformen? Soll die "Churchill-These" alle neuen Demokratien der 
dritten und der vierten Demokratisierungswelle einschließen, auch die "defek
ten" Exemplare? Gilt sie etwa auch für die durch Exklusion von Volksgruppen 

geprägte "ethnische Demokratie" (Peled 1992)? Und selbst wenn die Demokratie 
alle alternativen Formen der Koordinierung sozialer Interaktionen übertrifft (Ni

da-Rümelin 1999), Märkte beispielsweise oder Hierarchie oder richterliche Ent
scheidungen (Knight/Johnson 2007), bleibt zu klären, ob sie wirklich auch dann 

die beste Staatsform bleibt, wenn man sie mit allen anderen Regierungsformen 

vergleicht, wenn man ihre Stärken und Schwächen mitbedenkt und berücksich
tigt, dass es Demokratieformen mit unterschiedlichster Demokratiequalität gibt. 

Von diesen Fragen handelt das vorliegende Kapitel. Es gründet auf dem 

Vergleich des Leistungsprofils von Demokratien und Autokratien, so die zu
sammenfassende Bezeichnung für gemäßigte und ausgebaute Autokratien nach 

Tabelle 14 im Kapitel 22. Erfasst wird das Leistungsprofil anhand eines Fünfecks 

aus Partizipation, Legitimation, Effektivität, Effizienz und Transparenz sowie 
weiteren Indikatoren politischer Produktivität (Almond u.a. 2008: 147ff.). Zu 

diesen gehören insbesondere die Fähigkeit zur Anpassung an Veränderungen im 
Umfeld der Politik und an politikinterne Herausforderungen, Rechenschafts

pflichtigkeit, politische Unterstützung und Akzeptanz, Wohlfahrt, Sicherheit der 

Bürger, Systemaufrechterhaltung, Einhaltung von Regeln und prozeduraler Ge
rechtigkeit sowie Liberalität. Das sind größtenteils Messlatten mit einem euro

atlantischen, pro-verfassungsstaatlichen, pro-demokratischen Bias (Möller 2003: 

4 Diese These ist nach Winston Churchill benannt, Großbritanniens Premier 1940-45 und 
1951-55. Churchill hatte im Unterhausam 11.11.1947 die Demokratie mit folgenden Worten 
charakterisiert: "No one pretends that democracy is perfect or all wise. Indeed, it has been 
said that democracy is the worst form of Govemment except all those other forms that have 
been tried from time to time" (Churchill1974: 7566). 
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50). Allerdings werden sie ergänzt durch Output- und Ergebnisindikatoren re
gimeübergreifender Art, wie Sicherheit und Wohlfahrt (Roller 2005). 

Der Demokratie-Autokratie-Vergleich fördert vier Hauptbefunde zutage. 
Erstens: Die Demokratien, vor allem ihre etablierten, nicht defekten verfassungs
staatlichen Spielarten, zeichnen sich durch höhere politische Produktivität aus. 

Sie profitieren tatsächlich vom "Demokratievorteil" (Halperin/Siegele/Weinstein 
2005). Zweitens: Die Überlegenheit der Demokratien wird im traditionellen De
mokratie-Autokratie-Vergleich allerdings oft überschätzt. Verantwortlich ist eine 

fehlerhafte Methodologie des Vergleichs, welche die Demokratie mit fremden 
Federn schmückt. Drittens: Zum Leistungsprofil der Demokratien gehören Licht, 

Schatten und Grautöne. Viertens: Nur eine spezielle Gruppe von Demokratien 
qualifiziert sich für das Prädikat des relativ besten Staates. 

27.1 Der erste Befund: "Demokratievorteil" 

Der politischen Produktivität nach zu urteilen, sind die Demokratien, vor allem 

ihre etablierten Spielarten, den Nichtdemokratien überlegen. "Etablierte Demo
kratien" meint die stabilen, seit mehreren Dekaden fest verwurzelten verfas

sungsstaatlichen Demokratien überwiegend europäischer und nordamerikani

scher Herkunft. Von ihrem "Demokratievorteil" (Halperin/Siegle/Weinstein 2004) 

zeugt ein beträchtlicher Teil des Staatsformenvergleichs. Berg-Schlosser/Kersting 

(1997), Wintrobe (1998), Siarott (2005) und Lipset/Lakin (2004) sind Beispiele für 
viele andere. Und nur Parteigänger des Totalitarismus widersprechen und lob

preisen gar den leninistisch-stalinistischen Kommunismus, so vor nicht allzu 

langer Zeit Luciano Canfora (2006) in einem bedrückenden Dokument der Ge
schichtsklitterung (Baberowski 2006). 

In der Fachliteratur aber ist der "Demokratievorteil" der etablierten Demo

kratien jedenfalls in wichtigen Politikfeldern im Grundsatz nicht strittig. Bei den 

meisten Prüfsteinen der "politischen Produktivität" schneiden die etablierten 
Demokratien weitaus besser ab als ihre mehr oder minder defekten Gegenstücke. 

Noch viel größer ist der Abstand zu den Autokratien (Tabelle 14). 
Gewiss gliedern sich die fragilen Demokratien wie auch die Autokratien in 

unterschiedliche Spielarten. Letztere können mit Merkel in neun Regime unter

teilt werden: 1. parteigesteuerte kommunistisch-autoritäre, 2. faschistisch-autori

täre, 3. militärische, 4. korporatistisch-autoritäre, 5. rassistisch-autoritäre, 6. auto

ritäre, modernisierende, 7. theokratisch-autoritäre, 8. dynastisch-autoritäre und 9. 
sultanistisch-autoritäre Staatsverfassungen (Merkel 2008: 45ff.). Überdies variiert 
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das politische Leistungsprofil je nach Autokratievariante (Brooker 2000). Und 
doch sind viele Unterschiede zwischen den Autokratien und den etablierten 
Demokratien größer als die Variation in der Gruppe der Autokratien. Ein mit 
Händen greifbarer Unterschied liegt im Status der politischen Opposition: In der 
Demokratie ist sie legal, in der Autokratie illegal (Möller 2007). Ein zweiter zent
raler Unterschied liegt in den Konstruktionsprinzipien des Machtspiels. Dem 
Konstruktionsprinzip der Demokratie entspricht ein Wettbewerb mit beträchtli
cher Wahrscheinlichkeit des Machtverlustes der Regierenden. Dem Konstrukti
onsprinzip der Autokratie aber entspricht, dass die Regierung mit guten Erfolgs
aussichten darum kämpft, dass ihr die Macht nicht entrissen wird. Entsprechend 
unterschiedlich sind die Anreize für das Regierungshandeln: In Demokratien 
geht es primär um Werbung einer zum Machterwerb- oder Machterhalt hinrei
chend großen Wählermasse, in den Autokratien vorrangig um Neutralisierung 
jener, die dem Machterhalt gefährlich werden könnten (Kirsch 2004: 379ff.). 

Den verschiedenartigen Machtspielen liegt ein dritter zentraler Unterschied 
zugrunde: In den Demokratien ist die Legitimität von Herrschaft von größter Be
deutung. Sicherlich schmücken sich auch Diktatoren gerne mit Legitimität - aber 
wenn es dazu nicht reicht, genügt als Ersatz vielfach Bestechung, Ausschluss, 
Androhung von Repression oder rohe Gewalt. 

Die demokratische Legitimität schließt die Chance ein, die Regierung zu 
wählen und abzuwählen, und zwar zeitlich befristet. Diese Chance bringt weitere 
Vorteile mit sich. Sie zwingt die politische Führung in der Regel zu sorgfältigerer 
Rechenschaftslegung und veranlasst sie zu größerer Rücksichtnahme auf Präfe
renzen und Präferenzänderungen der Wähler. Das alles schafft in der Summe ein 
tragfähigeres Bindeglied zwischen den Bürgern und der politischen Führung als 
die hierarchische Steuerung, die autokratische Regime charakterisiert. 

Der Staatsformenvergleich zeigt überdies, dass die politischen Vorgänge je
denfalls in den etablierten Demokratien meist besser kaikullerbar sind. Zudem 
erweitern die größere Vorhersehbarkeit und die geringere Ungewissheit in den 
Demokratien den Zeithorizont, in dem die Bürger ihre gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Aktivitäten planen und durchführen können. Das schafft stabile
re Rahmenbedingungen für die individuelle Lebensführung und für wirtschaftli
ches Handeln (Olson 2000). 

Lob erhalten die Demokratien auch dafür, dass sie die Legislative und die 
Exekutive wirkungsvoller zügeln als andere Regime. Besonders wirkungsvoll 
gezügelt werden die gesetzgebende und die vollziehende Gewalt dort, wo sie 
machtbeschränkenden und -aufteilenden Institutionen unterworfen werden, wie 
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dem Rechtsstaat, dem Bundesstaat oder divergierenden Mehrheiten in der Ersten 
und der Zweiten Kammer des Parlaments. 

In den etablierten Demokratien werden zudem die Bürgerrechte weit besser 
geschützt als in Autokratien insbesondere aufgrund ihres Pluralismus und der 
hohen Wertschätzung, die in ihnen die Judikative genießt. Und beim Schutz der 
Beteiligungs- und der Freiheitsrechte übertreffen die etablierten Demokratien in 
der Regel auch die defekten Demokratien um Längen. 

Analysen einzelner Politikfelder untermauern die These vom "Demokratie
vorsprung". Die Bildungspolitik, die Wissenschaftspolitik und die Steuerung der 
Arbeitsbeziehungen durch den Gesetzgeber sind Beispiele. In diesen Feldern 
kommen den Bürgern einer etablierten Demokratie ebenfalls erheblich mehr 
Freiheitsgrade zu als den Staatsbürgern einer Autokratie (vgl. Hepple 1986, Ar
mingeon 1994). In der Sozialpolitik sind die meisten wirtschaftlich entwickelten 
Demokratien ihren Konkurrenten ebenfalls überlegen (Schmidt 2005c: 233ff.) -
auch wenn der wirtschaftliche Entwicklungsstand bei der Analyse konstantgehal
ten wird (Zweifel/Navia 2000). Hinzu kommen regimespezifische Prämien. In der 
Sozialpolitik gibt es eine "Demokratie-Prämie" (Hockerts 1998: 19) für die ältere 
Bevölkerung. Die sozialistischen Staaten hingegen förderten in der Sozialpolitik 
vorrangig die staatstragenden Kräfte sowie produktions- und reproduktionsrele
vante Gruppen, insbesondere Arbeitskräfte, Familien mit Kindern oder berufstä
tige Alleinerziehende. Den Sozialschutz für Ältere und andere produktionsferne 
Gmppen aber stellten sie hintan (Schrnidt 2006a). 

Allerdings ist die demokratische Staatsverfassung keine absolute Garantie 
für gutes Regieren. In ihr wirkt ein "jakobinisches Element" (Eisenstadt 2005: 60) 
nach, das von dem Glauben an die Möglichkeit beseelt wird, "die Gesellschaft 
durch eine allumfassende politische Aktion umzubauen" (Eisenstadt 2005: 60) -
ein Element, das sich historisch aus mittelalterlichen eschatologischen Quellen 
schöpft und in Widerstreit mit Pluralismus und Verfassungsstaatlichkeit steht 
(ebd.). Es ist allein aus diesem Grund nicht verwunderlich, wenn auch in der 
Demokratie Verletzungen von Menschenrechten und Verstöße gegen Eigentums
rechte vorkommen (Linz 1996, Kean 2005, Mann 2005). Das ist insbesondere in 
jungen und allgemein in vergleichsweise fragilen Demokratien gegeben, aber 
nicht ausschließlich, wie sich am Falle der "militanten Demokratie" studieren 
lässt (Müller 2004). In Kriegszeiten neigen aber auch die etablierten Demokratien 
zu großflächiger Repression. Nicht wenige Staatsbürger japanischer und deut
scher Herkunft wurden in den Jahren des Zweiten Weltkrieges in den USA in 
Internierungslager abgeschoben, um nur ein Beispiel zu erwähnen. 
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Insgesamt aber werden die Bürgerrechte in den etablierten Demokratien 
stärker respektiert als in Autokratien und stärker als in defekten Demokratien 
(Poe/Tate/Keith 1999). Zudem können die Bürger der Demokratien, insbesondere 
die der verfassungsstaatlichen Demokratien, gegen die Verletzung ihrer Rechte 
durch eine der Staatsgewalten klagen. Außerdem haben sie spürbar größere 
Chancen auf einen fairen richterlichen Prozess als die Bürger in Ländern mit 
defektem Rechtsstaat. 

Zu den Vorzügen der Demokratien gehört die Konfliktregelung: Sie ist ins
gesamt besser kalkulierbar, verläuft gewaltfreier und gewinnt nicht selten auch 
die Akzeptanz der Verlierer einer Wahl oder einer Abstimmung. Ein wesentlicher 
Grund dafür liegt im Spielregelwerk der Demokratie: Es hält dem Verlierer einer 
Abstimmung die Siegeschance zu einem späteren Zeitpunkt offen. Auch deshalb 
kann die Akzeptanz einer Niederlage seitens des Verlierers das "Loser's con
sent"-Problem, die gefährliche Spannung zwischen der politischen Gleichheit 
aller Stimmbürger und der fundamentalen Ungleichheit zwischen den Gewin
nern und den Verlierern einer Wahl, lindern (Anderson u.a. 2005). 

Außerdem sind die Demokratien, insbesondere die fest verwurzelten unter 
ihnen, in der Regellernfähiger als nichtdemokratische Regime, nicht zuletzt auf
grundbesser funktionierender Frühwarnsysteme im Willensbildungsprozess. 

Selbst im Lichte von Messlatten, die im Unterschied zu den bislang erörter
ten Indikatoren nicht demokratieaffin sind, sondern regimeunspezifisch, erwei
sen sich insbesondere die etablierten Demokratien als leistungsfähiger als Nicht
demokratien. Ein Beispiel ist ihre lange Lebensdauer - oberhalb eines bestimmten 
Standes wirtschaftlicher Entwicklung (Przeworski u.a. 2000). Hinzu kommen 
Konkurrenzvorteile bei anderen Fragen "politischer Effektivität" (Roller 2005), 
wie Schutz ihrer Bürger vor innerer und äußerer Gewalt. Es lebt sich in den meis
ten liberalen Demokratien sicherer als anderswo (Kailitz 2006: 209). Aber auch 
beim Streben nach sozialer Gerechtigkeit und Eindämmung sozialer Ungleichheit 
schneiden etliche Demokratien besser als andere Staaten ab (Merkel u.a. 2003, 
2006). Insgesamt sind die Demokratien auch beim Umweltschutz besser als die 
Autokratien, jedenfalls ab einer relativ hohen wirtschaftlichen Entwicklungsstufe 
(Weidner/Jänicke 2002, Saretzki 2007). 

Wie schon erwähnt, liegt ein weiterer Vorzug der Demokratie darin, dass sie 
untereinander nicht Krieg führen. Deshalb reduziert ein zunehmender Anteil der 
Demokratien an der Gesamtzahl der unabhängigen Staaten die Kriegswahr
scheinlichkeit und das Sicherheitsdilemma in den zwischenstaatlichen Beziehun
gen. Das setzt Ressourcen für zivile Zwecke frei, beispielsweise für "Handels-
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staatspolitik", also Wohlstandsmehrung durch zivilwirtschaftliches, weltmarktof
fenes Tun und Lassen statt für "Machtstaatspolitik" (Rosecrance 1986). 

Studien zu den Staatsausgaben stiitzen diese Auffassung. Ein Beispiel: Eine 
erkleckliche Anzahl von Autokratien gibt einen erheblich größeren Anteil des 
Wirtschaftsproduktes für Militärausgaben aus als die meisten Demokratien, mit 
Ausnahme des unter belagerungsähnlichen Umständen stehenden Israels. Das 
zeigen unter anderem die Jahresberichte des Stockholmer Peace Research Institute 
seit Beginn der 1970er Jahre (Groth u.a. 1993). Dabei ist die mitunter sehr große 
Dunkelziffer von Militärausgaben in autoritären Regimen noch nicht einmal 
berücksichtigt. Ähnliches dürfte für den finanziellen Aufwand für Innere Sicher
heit gelten - man denke nur an die Wucherungen des Staatssicherheitsdienstes 
der Deutschen Demokratischen Republik. Doch vergleichbare Daten sind im Feld 
der inneren Sicherheit ein noch knapperes Gut als bei den Militärausgaben. Al
lerdings ist auch in Demokratien schon flächendeckend überwacht worden, in 
besonders großem Umfang in Demokratien mit Militanzneigung, wie den USA, 
aber auch in der ansonsten so bürgernahen Schweiz. Doch im Unterschied zu 
vielen Nichtdemokratien ist es unwahrscheinlich, dass die Politik der inneren 
Sicherheit die etablierten Demokratien in einen "Garnisons-" oder einen "Polizei
staat" verwandelt. Dem steht Vielerlei entgegen: die Unabhängigkeit der Richter
schaft, die Autonomie der Medien und andere Barrieren, welche die Staatsgewal
ten, vor allem die Exekutive, an Verselbständigung hindern. 

27.2 Der zweite Befund: Der Demokratievorteil wird mitunter überschätzt 

Die bislang berichteten Befunde basieren hauptsächlich auf dem Vergleich etab
lierter Demokratien mit Autokratien. Die dabei zutage geförderten Unterschiede 
im Leistungsprofil wurden als Folge der Demokratie-Autokratie-Differenz ge
deutet. Diese Deutung folgt gängiger Praxis des Demokratie-Autokratie-Ver
gleichs. Methodologisch ist sie allerdings nicht über jeden Zweifel erhaben. Die 
unterschiedlichen Leistungsprofile der Demokratien und der Nichtdemokratien 
könnten anderen Differenzen geschuldet sein, beispielsweise dem höheren wirt
schaftlichen Entwicklungsstand der Demokratien, ihrer stärker säkularisierten 
politischen Kultur oder ihren stärkeren rechtsstaatliehen Traditionen. 

Wer die Bedenken gegen den traditionellen Demokratie-Autokratie-Ver
gleich entkräften will, muss ihn erweitern. Vor allem sind ihm Kontrollvariablen 
hinzuzufügen, beispielsweise die gleichzeitige Berücksichtigung der möglichen 
Wirkkraft sozialökonomischer Determinanten und verfassungsstaatlicher Struk-
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tuTen. Ein solchermaßen korrigiertes Forschungsdesign fördert neue Befunde 
zutage: Es zeigt, dass der traditionelle Vergleich das Leistungsprofil der Demo
kratie mitunter überschätzt. Ferner wird sichtbar, dass die Demokratie bisweilen 
mit fremden Federn geschmückt wird: Man lobt sie für Leistungen, die nicht die 
ihren sind, sondern die anderer Institutionen, beispielsweise des Rechtsstaats 

oder der höheren Wirtschaftskraft 
Ein Beispiel: Befragungen zufolge besteht ein Zusammenhang zwischen 

dem Demokratiegrad eines Landes (gemessen an der Politische Rechte-Skala von 
Freedom House wie in Tabelle 14) und dem Prozentsatz der Bevölkerung, der mit 

dem Funktionieren der Demokratie im eigenen Land relativ zufrieden ist (Klin
gemann 1999 und Norris 1999b: 251). Wie ist der Zusammenhang zu deuten: 

Erklärt der Demokratiegrad die Demokratiezufriedenheit? Gut möglich. Aber 

noch stärker ist der Zusammenhang zwischen der Demokratiezufriedenheit und 

dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand! Das nährt die Vermutung, dass die De
mokratiezufriedenheit zumindest teilweise auch vom wirtschaftlichen Wohlstand 

und den hierdurch gegebenen Chancen abhängt- ein Verdacht, den weitere Aus

wertungen des Verfassers mit den in Norris (1999a, 1999b) veröffentlichten Daten 

nicht ausräumen. 
Ein zweites Beispiel: Wo eine demokratische Staatsverfassung fest verwurzelt 

ist, genießen die Bürger insgesamt und Minderheiten im Besonderen umfassende

re Rechte und besseren Rechtsschutz als anderswo. Die umfassenderen Rechte 

und der bessere Rechtsschutz sind aber nicht allein der Demokratie zuzuschrei

ben. Bekanntlich kann eine Demokratie zur Tyrannei der Mehrheit neigen, sofern 

das Volk und seine Repräsentanten nicht institutionell gebremst werden. Die Bür

gerrechte und ihr wirksamer Schutz hingegen kommen hauptsächlich durch einen 

funktionierenden Rechtsstaat zustande, also durch Zähmung der demokratisch 

gewählten Legislative und Exekutive durch eine autonome Judikative. 
Aber gehören Demokratie und Rechtsstaat nicht zusammen? Nicht notwen

dig! Demokratie und Rechtsstaat bezeichnen verschiedene Dimensionen von 

Staatlichkeit und sind deshalb auch begrifflich auseinanderzuhalten. Nun könnte 

eingewandt werden, dass Rechtsstaatlichkeit und etablierte Demokratie häufig 

koexistieren. Das trifft zu, doch die Koexistenz ist nicht zwingend. Entstehung 
und Struktur des Rechtsstaates sind von der Herausbildung und der Gestalt der 

demokratischen Staatsverfassung zu unterscheiden, und beide kovariieren nur 

teilweise. In manchen Demokratien ist der Rechtsstaat schwach, so in den "defek

ten Demokratien". Allerdings gab und gibt es nicht- oder halbdemokratische 

Staaten mit beachtlicher Rechtsstaatsqualität, beispielsweise das Deutsche Reich 

von 1871 vor dem Übergang zur Weimarer Republik. 
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Ein weiteres Argument trägt zur genaueren Bestimmung des Leistungsver
mögens der Demokratie bei. Die etablierten Demokratien etwa in Westeuropa 
und Nordamerika lobt man mitunter für ihren höheren Wohlstand und die meist 
besseren Lebensführungschancen ihrer Bürger. Doch auch der höhere Wohlstand 
entstammt nicht vorrangig der Demokratie, sondern der höheren Wirtschaftskraft 

der meisten etablierten Demokratien und der Sozialpolitik, die sie weit ausgebaut 
haben. Ob die Wirtschaft in den Demokratien schneller wächst als anderswo, 

kann bezweifelt werden. Wichtiger für das längerfristige Wirtschaftswachstum 

sind Rechtssicherheit, insbesondere intakte "Eigentumsrechte", Marktwirtschaft, 
schlanker Staat und hohe Investitionen in das Bildungswesen (Obinger 2004). 
Diese Merkmale finden sich in manchen Demokratien (Bertelsmann Stiftung 

2008), aber keineswegs in allen, und eben auch in autoritären oder halbautoritä

ren Staaten, wie im "ostasiatischen Wohlfahrtsstaat" (Rieger/Leibfried 1999). 

Auch die hohe politische und soziale Stabilität, für die die etablierten De
mokratien oft gepriesen werden, ist nicht einzigartig. Stabil können grundsätzlich 

auch andere Staatsformen sein, beispielsweise halbdemokratische oder autoritäre 

Regime, wenngleich oft um den Preis größerer Repression. Aber selbst wenn man 

davon absieht, sollten die Stabilisierungsleistungen der Demokratien nicht über

schätzt werden. Zur Konsolidierung sind keineswegs alle Demokratien gelangt, 

und nicht alle konsolidierten Demokratien blieben stabil (Linz/Stepan 1988, 1996). 

So mancher Staat hat es nie weiter als bis zur "fragilen Demokratie" (Casper 

1995) gebracht. Davon zeugt auch die gesamte Forschung zu den defekten De

mokratien. Nicht wenige demokratische Regime brachen zusammen: Die Weima

rer Republik 1933, Österreich 1934 und eine erkleckliche Anzahllateinamerikani

scher Demokratien in den 1970er Jahren sind Beispiele (siehe Kapitel24 und 25). 

Der erweiterte Demokratie-Autokratie-Vergleich wirft auch neues Licht auf 

die Debatte um den "demokratischen Frieden" (Schweitzer/Aust/Schlotter 2004, 
Pfetsch 2006a und 2006b, Geis/Müller/Wagner 2007). In dieser Debatte wurde 

behauptet, die Demokratien seien friedfertiger als autokratische Regime - auf
grundgrößerer Friedfertigkeit des Demos oder aufgrundinstitutioneller Anreize 

der demokratischen Staatsverfassung. In Wirklichkeit aber wurzelt die relative 

Friedfertigkeit von Demokratien nicht nur in der demokratischen Methode, son

dern auch in den Begrenzungen, die der Konstitutionalismus ihrer Legislative 

und Exekutive auferlegt, ferner in Wirkungen der Größe eines Landes und in der 

aus vielen anderen Gründen zustande gekommenen Vorfahrt für die Politik einer 

"Zivilmacht" oder eines "Handelsstaats" anstelle von "Machtstaatspolitik" (Ro

secrance 1986). "Institutionenfrieden" infolge der Mitgliedschaft in internationa
len Organisationen kann ebenfalls wichtig sein (Geis/Wagner 2006: 278, 285). 
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Zudem sind den Demokratien sowohl Friedfertigkeit als auch Gewaltpotenziale 
eigen (Geis/Wagner 2006). Und im Konflikt mit nichtdemokratischen Staaten 
haben manche Demokratien nicht gezögert, militärische Gewalt einzusetzen, 
mitunter auch zu Zwecken der Friedenserzwingung (Geis/Brock/Müller 2006). 
Eindeutig friedfertiger als andere Staaten sind die Demokratien nur im Verkehr 
untereinander (Czempiel1996). 

Zudem erweist sich eine Differenzierung nach Demokratietypen als hilfreich. 
Diesmal hilft die Unterscheidung zwischen den Idealtypen der militanten und der 
pazifistischen Demokratie weiter (Müller 2002, 2004). Die pazifistischen Demokra
tien setzen auf völkerrechtskonforme Kooperation und friedliche Konfliktrege
lung. Die militanten Demokratien hingegen führen unter bestimmten Bedingun
gen Krieg. Mitunter tun sie dies auch zur Verhinderung von massenhaften Men
schenrechtsverletzungen, wie im Fall der "humanitären militärischen Interventi
on". Die Staaten, die dem Typ der militanten Demokratie nahekommen, sind in 
der Regel Großstaaten mit imperialen Traditionen und Ambitionen, wie die USA 
sowie Großbritannien und Frankreich insbesondere in der Kolonialzeit, oder mili
tärisch massiv bedrohte Staaten, beispielsweise Israel. Militante Demokratien des 
ersten Typs sind politisch vor allem von marktorientierten konservativen Parteien 
geprägt. Sie betonen "hard policies" viel stärker (beispielsweise die Militärpolitik, 
rüstungslastige Forschung und Entwicklung und eine harte Linie in Fragen Inne
rer Sicherheit), während sie die "soft policies" (wie Sozialpolitik und umwelt
schutzorientierte Forschungs- und Entwicklungspolitik) am kurzen Zügel führen. 

Hingegen sind die meisten Länder, die ihren Wohlfahrtsstaat weit ausgebaut 
haben, nicht militante, sondern pazifistische Demokratien. Das sind insbesondere 
Länder mit Regierungen, die von christdemokratischen oder sozialdemokrati
schen Parteien geführt werden, die normalerweise zum strukturellen Pazifismus 
tendieren oder, wenn sie denn militärpolitisch aktiv werden, zu begrenzten Mili
täreinsätzen, sofern diese im Namen "humanitärer Intervention" erfolgen, bei
spielsweise zwecks Friedenssicherung oder Friedenserzwingung, und im Rahmen 
multilateraler, typischerweise von den Vereinten Nationen legitimierter Arrange
ments stattfinden. 

27.3 Der dritte Befund: Licht, Schatten und Grautöne 

Nicht alle Befunde des Demokratie-Autokratie-Vergleichs sprechen eindeutig für 
die Demokratien, auch nicht für die besten unter ihnen. Vielmehr gehören zum 
Leistungsprofil der Demokratie Licht, Schatten und viele Grautöne. Manche ihrer 
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Siege, beispielsweise die militärische Niederzwingung des Faschismus und Nati
onalsozialismus, wurden erst mit beträchtlicher Verzögerung, unter Hinnahme 
schwerster Opfer und um den Preis fahrlässiger Aufwertung des Stalinismus 
erkauft (Groth 1999). Ferner gibt es Politikbereiche, in denen die Demokratie sich 
keine Ruhmesblätter verdient hat. Beim Kampf um Beibehaltung oder Abschaf
fung der Sklaverei gab die Demokratie lange überhaupt keine gute Figur ab. 
Davon zeugen auch die Federalist Papers, die doch ansonsten ob ihrer Liberalität 
so gepriesen werden (siehe Kapitel 5). 

Vollständige soziale Gleichheit von Frauen und Männern, um eine viel jün
gere Streitfrage ins Spiel zu bringen, hat die Demokratie ebenfalls nicht zustande 
gebracht. Sie sei androzentrisch, so hält ihr die feministische Theorie vor (Hol
land-Cunz 1998). Allerdings ist die politische und ökonomische Ungleichheit 
zwischen Frauen und Männern in den meisten etablierten Demokratien weit 
stärker vermindert worden als in den meisten Nichtdemokratien (Sainsbury 1996, 
UNDP 1997). Doch dass sich selbst die Politik in konstitutionellen Demokratien 
mit vollständiger sozialer Gleichheit von Frauen und Männer schwertut ist un
bestreitbar, aber kausal nicht nur auf die Demokratie zurückzuführen. 

Unbestreitbar setzen selbst jene Demokratien, in denen eine ehrgeizige Um
weltschutzpolitik praktiziert wird, dem Ökologismus Grenzen: Für ein wohl
standseinschränkendes Umweltschutzprogramm findet sich zum Leidwesen der 
Ökologisten auch in den Demokratien keine Mehrheit (Stein 1998). Freilich ist 
dieser Tatbestand mit dem beachtlichen Aufwand zu verrechnen, den viele wirt
schaftlich wohlhabende Demokratien, insbesondere kontinentaleuropäische De
mokratien, mittlerweile der Umweltschutzpolitik zugute kommen lassen (Weid
ner/Jänicke 2002). 

Problemlösungsmängel werden der Demokratie auch in der Beschäftigungs
politik und der Beschäftigungsperformanz nachgesagt. In etlichen Demokratien ist 
die Erwerbsquote von nur mittlerer Höhe, und nicht wenige laborieren seit Jahr 
und Tag an hohen Arbeitslosenquoten. Gewiss: In manchen Demokratien war und 
ist die Beschäftigungspolitik erfolgreicher - Schweden, die Schweiz und Japan 
beispielsweise haben diesbezüglich Vorteile. Doch aus dem Blickwinkel des inter
nationalen und historischen Vergleichs sind das eher Ausnahmen, nicht Regelfälle. 

Allerdings ist den etablierten Demokratien zugute zu halten, dass ihre Ar
beitslosenquote zugleich auch die Kehrseite einer meist umfassenderen Arbeits
losenversicherung ist. Diese macht die Unterbeschäftigung sichtbar, wenn sie 
nicht gar zur höheren Arbeitslosigkeit beiträgt, beispielsweise durch Verlänge
rung der Sucharbeitslosigkeit Kaum weniger wichtig ist ein ökonomischer Fak
tor: Die relativ hohe Arbeitslosenquote in etlichen etablierten Demokratien spie-
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gelt das niedrige langfristige Wirtschaftswachstum dieser Länder wider. Dieses 
hat viele Ursachen, unter ihnen der höhere Entwicklungsstand ihrer Wirtschaft. 
Doch ein hoher Entwicklungsstand geht meist mit unterdurchschnittlichen Wirt
schaftswachstumsraten einher, weil die wohlhabenden Länder das Potenzial für 
aufholende Entwicklung ("catch-up"), ein Haupttreibsatz rapiden Wirtschafts
wachstums, ausgeschöpft haben, wohingegen die ärmeren Länder die Chance 
des Aufholens noch vor sich haben (Obinger 2004). 

Zu den Schwächen der Demokratie zählt ihr kurzer, ja: hektischer Zeittakt. 
In der Demokratie steht die Politik unter kurzfristigem Erfolgszwang, und zwar 
vor allem aufgrund der Allgegenwart von Massenmedien, kurzer Legislaturperi
oden und häufigen Wahlen zum Parlament und in den Parteien. Die Politik in 
der Demokratie neigt deshalb oft zu "short-termism", zu Programmen, die vor
rangig die Bedürfnisse des Augenblicks bedienen, aber Sachgerechtes und Zu
kunftsinteressen hintanstellen. Wenn es eines schlagkräftigen Beleges bedürfte, 
wäre er in der - überwiegend konsumbedingten- Staatsverschuldung zu suchen, 
in die sich die demokratisch gewählten Politiker, trotz Wirtschaftsaufschwung 
und wachsender Staatshaushalte, verrannt haben und mit der sie zulasten zu
künftiger Generationen wirken. 

Die Mängelliste der Demokratie endet hier nicht. Ausschluss von größeren 
Bevölkerungsgruppen aus der Politik, Verletzung von Menschenrechten und 
Unterdrückung von Minoritäten kommen auch in Demokratien vor - ebenso 
Mi&<>achtung von Teilhabe- und Eigentumsrechten, politisierte Justiz, Bestechung 
und Bestechlichkeit, ein bolschewistisches, Verfahren mit Füßen tretendes Ver
hältnis zu den Institutione~ Wahlfälschung und Wählertäuschung. Gewiss: Das 
geschieht vor allem in defekten Demokratien. Aber auch nicht defekte Demokra

tien sind nicht frei von solchen Mängeln. Zwei Beispiele und anekdotische Evi
denz historischer Art können das illustrieren. Der Special Report (2002) des Eco-

1Wmist vom 31.8.2002 zur Lage der Bürgerrechte weist auch im Falle etablierter 
Demokratien beträchtliche Freiheitseinschränkungen nach. Ferner bedienen die 
Gesetzgebungsmehrheiten in manchen etablierten Demokratien mitunter ganz 
ungeniert mittel- oder unmittelbar vor allem die eigenen Interessen oder die der 
Gefolgschaft. Italien mit einer Gesetzgebung, die mitunter auf Geschäftsinteres
sen des Regierungschefs Berlusconi zugeschnitten war ist ein Beispiel. 

Doch auch der Blick in die Geschichte anderer heutzutage etablierter Demo
kratien fördert düstere Befunde zutage. Er lehrt, wie anfällig die Demokratien für 
Exklusion, Freiheitseinengung, Repression, Instabilität, Gesetzgebung im Interes
se der Machthaber und ihrer Gefolgschaft und für andere Formen schlechten 
Regierens sein können (Berg 2000). In den Kriegszeiten des 20. Jahrhunderts wa-

ren zudem die wenigen übrig gebliebenen Demokratien kaum weniger repressiv 
gegenüber Zugewanderten oder gesellschaftskritischen Künstlern als Nichtde
mokratien (von Beyme 2005: 522). Und selbst in Friedenszeiten neigten etliche 
Demokratien dazu, Minoritäten zu unterdrücken, die nicht zum Hauptstrom 
passten. Die Zwangssterilisationen in Schweden in den 1930er Jahren sind ein 
Beispiel, Frankreichs Unterdrückung der algerischen Unabhängigkeitsbewegung 
mit terroristischer Gewalt und Krieg ein zweites. Zur dunklen Seite der Demo
kratie gehört geschichtlich, vor allem in Siedlergesellschaften, zudem die "ethni
sche Säuberung" (Mann 2005). Darin wird ein gehöriges Gewaltpotenzial auch 
von Demokratien sichtbar, das nicht nur nach außen gerichtet ist, sondern auch 
nach innen {Keane 2005). 

Auch muss festgehalten werden, dass die Demokratie rationale Problemlö
sung und rationale politische Ergebnisse nicht garantiert (Greven 1993). Ferner 
benimmt sich das Staatsvolk keineswegs immer gesittet. Mitunter ist der Demos 
kapriziös, wankelmütig, ungerecht, ja: rassistisch (Benhabib 1996: 17). 

27.4 Der vierte Befund: Nur wenige Demokratien verdienen das Prädikat 
"beste Staatsverfassung" 

Wie die Suche nach der besten Staatsverfassung lehrt, sind nicht alle Demokra
tien leistungsfähiger als autokratische Regime. Zudem bestehen zwischen den 
Demokratien große Unterschiede, wie die Kapitel 17 bis 22 dieses Buches zeigen. 
Das muss hier nicht ausführlich erörtert werden. Eine Formdifferenz verdient an 
dieser Stelle aber besondere Beachtung: Hinsichtlich des Leistungsprofils verläuft 

die wichtigste Trennlinie zwischen den etablierten Demokratien und den ver
schiedenen Spielarten der nicht etablierten- fragilen oder "defekten"- Demokra
tien. "Etablierte Demokratien" meint nichtdefekte Demokratien mit fest veranker
ter Staatsverfassung, die seit mehreren Jahrzehnten funktionieren, Recht und 
Gesetz im Wesentlichen einhalten und den bei der Messung konstitutioneller 
Demokratien üblichen Kriterien der Partizipation, des Wettbewerbs und der 
intakten Rechtsstaatlichkeit gerecht werden (Kapitel 22). 

"Nichtetablierte Demokratien" hingegen verfehlen diese Bedingungen. Sie 
sind in nichttrivialem Ausmaß mängelbehaftet, defekt- gemessen an den Nor
men intakter verfassungsstaatlicher Demokratie (Bertelsmann Stiftung 2008: 72, 
92ff.). Entsprechend defizitär ist ihr Leistungsprofil- ordnungspolitisch, prozes
sual und hinsichtlich der politischen Ergebnisse. In diesen Demokratien werden 
die Beteiligung und der politische Wettbewerb stärker beschränkt als in den etab-
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lierten Demokratien. Zudem ist der politische Betrieb in den nichtetablierten 
Demokratien meist intransparenter, anfälliger für umfassende Ämterpatronage 
sowie für Macht- und Amtsmissbrauch und insgesamt weniger kalkulierbar als in 
den etablierten Demokratien. Zudem vernachlässigen die defekten Demokratien 
die Freiheits- und Sicherheitsbelange der Bürger, und ungünstigstenfalls verlet
zen sie Freiheits- und Schutzrechte auf breiter Front. 

Die relativ beste Staatsverfassung ist demnach nicht in jeder Demokratie zu 
finden. Allein dieser Befund verlangt eine gründliche Revision der "Churchill
These", wonach die Demokratie eine zwar schlechte Staatsverfassung, aber besser 
als alle anderen bislang getesteten Regime sei. Wie der Staatsformenvergleich 
aber zeigt, lobt selbst diese zurückhaltend formulierte These die Demokratien zu 
sehr und verallgemeinert zu weit. Auch ignoriert die Churchill-These das Schei
tern von Demokratisierungsvorhaben. Ferner lässt die Churchill-These die Ver
schiedenartigkeit der Demokratien außer Acht und sieht über das klägliche poli
tische Leistungsniveau vieler fragiler Demokratien hinweg. Außerdem lobt sie 
die Demokratie für Verdienste, die teilweise anderen Wirkfaktoren zuzuschrei
ben sind, beispielsweise dem Rechtsstaat, einer säkularisierten politischen Kultur 
und einem hohen Wohlfahrtsniveau. Schlussendlich ist nicht ausgemacht, ob die 
Demokratien allen Herausforderungen weiterhin wacker standhalten können. 

All dies legt die folgende Revision der Churchill-These nahe: Nicht die De
mokratie ist eindeutig besser als alle anderen Staatsformen. Nur eine speziellere 
Gruppe von Demokratien verkörpert die relativ beste Staatsform. Am leistungs
fähigsten - im Sinne der "politischen Produktivität" und regimeunspezifischer 
Messlatten wie beispielsweise bei Roller (2005) - sind am ehesten diejenigen De
mokratien, die neben ihrer liberaldemokratischen Verfassung weitere Güte
merkmale erfüllen: 

1) eine seit mehreren Dekaden stabil verankerte Ordnung, die den Huntington
Test (1991)- ordnungsgemäße Bewältigung mindestens zweier Machtwechsel
bestanden hat, 
2) eine demokratieförderliche politische Kultur, insbesondere ein hoher Anteil 
der Bevölkerung mit starken Selbstverwirklichungswerten (lnglehart/Welzel 
2005: 300), 
3) das Fehlen nennenswerter Anti-System-Parteien im Parteiensystem, 
4) ein fest etablierter Rechtsstaat, der die Bürgerrechte insgesamt im Wesentlichen 
zuverlässig schützt (messbar durch die Civil-Rights-Skalen von Freedom House), 
5) ein relativ hoher wirtschaftlicher Wohlstand (messbar am Pro-Kopf-Bruttoin
landsprodukt in international vergleichbaren Preisen), der den sozialen Aus-

lst die Demokratie wirklich die beste 

gleich in der Bürgerschaft ermöglicht und die Kluft zwischen den Gewinnern 
und den Verlierern einer Wahl durch Bereitstellung von Kollektivgütern weiter 
lindert und somit die demokratiespezifische Lösung des "Losers' consent"-Pro
blems (Anderson u.a. 2005) befestigt, 

6) und eine gemessen an der Zukunftsfähigkeit ihrer politischen Steuerung 
leidlich vorzeigbare Leistung (Schmidt 2005a). 

Welche Länder sich für das Gütesiegel der relativ besten Demokratien qualifizie
ren, ist in den Einzelheiten noch strittig. Lijphart zählte in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts 36 Länder zum Kreis der Auserwählten (Kapitel 19.2). Doch 
selbst der Club der 36 ist nicht über alle Herausforderungen erhaben. Einige von 
Lijpharts Vorzeige-Demokratien sind durch massive Verletzung von Grundrech
ten verunstaltet. Zu ihnen gehören Israel, wenngleich ihm die Verstrickung in 
bürgerkriegsähnliche Konflikte und existenzielle militärische Auseinandersetzun
gen zugutezuhalten sind, Indien in der Zeit des Notstandsregimes von 1975/76, 
das die Regierungschefin Ghandi ausgerufen hatte, und die USA beispielsweise 
mit ihrem nach dem 11. September 2001 eingerichteten grundrechtslosen Gefan
genenlager für mutmaßliche Terroristen in der Guantanamo-Bucht auf Kuba. 
Beträchtliche Qualitätsabstriche sind ferner an einigen anderen Demokratien der 
Lijphart-Studie zu machen, beispielsweise Papua-Neuguinea, Costa Rica, Kolum
bien und Venezuela (vgl. Tabelle 14). 

Lijphart hat bei der Suche nach den relativ besten Demokratien insoweit zu 
großzügig geurteilt. Bei strengerer Prüfung wird man den Kreis der Auserwähl
ten enger fassen müssen, vor allem im Lichte aller Messlatten der Tabelle 14 (Ka
pitel 22) und angesichts des demokratieaffinen kulturellen Unterfutters, das 
Inglehart/Welzel (2005: 155) mit der Stärke und Verbreitung der Selbstentfal
tungswerte messen. 

Auf dieser Grundlage wird deutlich, dass das Leistungsprofil der Länder, 
die mitunter zwischen einer etablierten, nicht defekten und einer defekten De
mokratie hin- und herpendeln, beispielsweise Indien, Israel und Venezuela, 
schwächer ist. Aber auch Japan, Spanien und Portugal sowie die neueren mittel
und osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten schneiden auf dieser Grundlage weni
ger günstig ab als die Spitzengruppe. Zur Spitzengruppe der relativ besten De
mokratien gehört eine überschaubare Schar von Ländern: zweifelsfrei nur die 
Mitglieder der nordeuropäischen Länderfamilie, die englischsprachigen Demo
kratien (mit den für die USA envähnten Einschränkungen), Deutschland, Öster
reich und die Schweiz und außerdem Belgien, Frankreich, Italien und die Nieder
lande. 
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Kapitel28 
Die Demokratietheorien im Vergleich 

Nicht nur die Demokratien sollen im vorliegenden Buch verglichen werden, 
sondern auch die Demokratietheorien. Von Letzterem handelt dieses Kapitel. 

28.1 Kriterien des Theorienvergleichs 

Jede Demokratietheorie hat charakteristische Schlüsselbegriffe, Erfahrungsgrun_d

lagen, Beobachtungsperspektiven und Leitbilder. Jede hat ein be~ond~res ~he
gen, und jede legt einen spezifischen Bewertungsmaßstab an. Dre anstotehsche 

Lehre beispielsweise setzt auf eine Staatsverfassung, die ein tugendhaftes Leben 

ermöglicht: Tapferkeit, Freigiebigkeit, Besonnenheit, Gerechtigkeit und L~~ens
klugheit sind seine Kennzeichen. Die Pluralismustheorien hingegen favonsreren 

die offene Gesellschaft und das gemeinwohlorientierte Handeln. Die Vertrags

theoretiker wiederum bevorzugen eine Ordnung, die dem durch Vernunft do

mestizierten Eigeninteresse viel Spielraum gibt, die Ökonomische Theorie der 
Demokratie prämiert die Maximierung des Eigennutzens oder, in älterer Begriff
lichkeit, die Begierde, und andere Theorien mischen in der Regel Tugend, Ver
nunft und Begierde. Auch die empirischen Demokratietheorien kommen nicht 

ohne Bewertungsmaßstäbe aus: Meistens sind es mehr oder minder explizite 

wohlfahrtstheoretische, nach politischer Produktivität fragende Maßstäbe. 
Auch die thematische Breite unterscheidet die Demokratietheorien. Manche 

erörtern die historische Entwicklung, die Funktionsvoraussetzungen, die Typen
vielfalt und die Wirkungen der Demokratie, beispielsweise Aristoteles und in der 

Modeme Robert Dahl (1971, 1989, 1998, 2001, 2006). Andere sind enger, etwa 

Webers Demokratietheorie oder Rousseaus Gesellschaftsvertrag. Manche Theorien 

sind vergleichend angelegt - allen voran die der international vergleichenden 
Demokratieforschung, aber auch die aristotelische Lehre und teilweise die Lehre 
von Tocqueville. Andere hingegen basieren vor allem auf Fall- oder Länderanaly

sen. Erstaunlich selten werden demokratische und autokratische Staatsverfas
sungen systematisch verglichen. Auch hierbei ist die Aristotelische Demokratie

theorie ein Vorreiter, dem andere nur mit Mühe zu folgen vermochten. 
Theorien lassen sich ferner danach unterscheiden, ob sie zustandsfixiert, also 

statisch, oder prozessorientiert, also dynamisch, angelegt sind. Erneut springt die 

komplexe Architektur der Staatsformenlehren der alten griechischen Philosophen 
ins Auge: Sie analysieren Zustände und Prozesse, und zwar auf Mikro- wie auf 
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Makroebene. Andere Demokratietheorien sind überwiegend statisch. Zu dieser 
Gruppe gehören Rousseau, John Stuart Mill, Max Weber und Vertreter der kriti
schen Demokratietheorien. Dynamische Perspektiven hingegen kennzeichnen vor 
allem die Studien zu den Übergängen vom autoritären Staat zur Demokratie. 
Dynamisch sind auch die beteiligungszentrierten Demokratietheorien, soweit sie 
Lern- und Aufklärungsprozesse erörtern. 

Sicherlich sind die Messlatten zur Beurteilung von Theorien nicht in allen 
Belangen unstrittig. Doch dürften für den Zweck einer Demokratietheorie, die 

sich für die möglichst tiefenscharfe beschreibende, erklärende und bewertende 
Untersuchung moderner Demokratien eignen soll, die folgenden Prüffragen auf 
Zustimmung der meisten Fachleute zählen: Welches sind die Schlüsselbegriffe 

der Theorie? Liegt der Schwerpunkt auf Akteurs-, auf Institutionen- oder auf 

Strukturtheorie? Welcher Demokratiebegriff liegt zugrunde? Ist er klar definiert 
und eindeutig operationalisiert? Wie exklusiv oder inklusiv wird der Kreis der 
beteiligungsberechtigten Vollbürger gefasst, und wie weit reicht die Demokratie? 

Inwieweit werden die wichtigsten Dimensionen der Demokratie erörtert, mindes

tens im Sinne von freiem Wettstreit ("contestation" in Dahls Theorie), Beteiligung 
der erwachsenen Bevölkerung bei der Wahl und Abwahl von Regierenden in 

regelmäßig stattfindenden fairen und freien Wahlen ("participation" bei Dahl), 

politischer Gleichheit ohne Ansehen der Person und einer Regierungspraxis, 
welche die demokratischen Spielregeln einhält? Inwieweit gehen die Demokra

tiebegriffe darüber hinaus, insbesondere in Richtung konstitutionelle Demokratie, 

die den gesamten politischen Prozess rechtsstaatlich einhegt? Inwieweit ist die 

Theorie empirisch und normativ angelegt? Ist sie statisch oder dynamisch? Wie 

breit ist ihre Erfahrungsbasis? Basieren ihre Aussagen auch auf international und 

historisch vergleichenden Studien der Demokratie sowie dem Vergleich von 

Demokratien und Nichtdemokratien? Enthält die Theorie Aussagen zur Entwick
lung, zu den Funktionsvoraussetzungen und zur Funktionsweise der Demokra

tie? Ist die Theorie überprüfbar? Bedenken die Theorien sowohl den Input als 

auch den Output der Demokratie, einschließlich der Effektivität und Effizienz? 

Würdigen sie auch die Leistungen und die Schwächen von Demokratien? 

28.2 Ergebnisse des Theorienvergleichs 

Richtet man diese Prüffragen an die in diesem Buch erörterten Demokratietheo

rien, erhält man die in den Tabellen 19a und 19b zusammengestellten Informati
onen. Diese Tabellen decken aufschlussreiche Trends auf. Sie zeigen, wie der 
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Demos-Begriff im Laufe der Ideengeschichte allmählich erweitert wird. Aller
dings kommt seine Erweiterung zu der uns heute vertrauten Wahlberechtigung 
für grundsätzlich alle erwachsenen Staatsbürger erst im 19. und 20. Jahrhundert 
zustande. Volle Wertschätzung erfährt auch die Oppositions- und Kontrollfunk

tion erst in den modernen Theorien der Demokratie. Die Zügelung der Macht des 
Souveräns durch verfassungsstaatliche oder informelle Arrangements kommt vor 
allem in Tocquevilles Lehre zur Sprache. Dessen Ausführungen wiederum sind 
ohne die Federnlist Papers nicht zu denken. Bei Hobbes hingegen fehlt die Idee der 
Gewaltenzügelung, ebenso bei Rousseau und Marx. Selbst in der liberalen Theo
rie von John Stuart Mill kommt sie erstaunlicherweise zu kurz. Im Gegensatz 
dazu betont die von Locke und Montesquieu geprägte und vom kontinentaleu

ropäischen Neopluralismus ausgebaute Lehre der Souveränitätszügelung, wie 

wichtig Sicherungen und Gegenkräfte gegen die ungebremste Ausübung von 

Souveränität sind. 
Der Anwendungsbereich der Demokratietheorien ist erstmals in den Federa

list Papers und sodann bei Tocqueville radikal erweitert worden. Bis dahin waren 

die klassischen Theorien bis zu Marx fast ausnahmslos Theorien über Zwergstaa

ten. Tocquevilles Amerika-Buch und die modernen Theorien hingegen eignen 

sich sowohl für Kleinstaaten als auch für große Flächenstaaten. Im Prinzip ist 

sogar ihre Anwendung auf supranationale Regime vorstellbar. Einige von ihnen 

gehen schon in diese Richtung, etwa die komplexe Demokratietheorie. 
Unter den klassischen und den modernen Theorien bestehen allerdings gro

ße Unterschiede in der Erfahrungsbasis. Der internationale und historische Ver

gleich beispielsweise ist nur für knapp die Hälfte der Theorien selbstverständlich. 
Der Vergleich spielt hingegen sowohl in der aristotelischen Staatsformenlehre als 

auch in modernen Beiträgen eine große Rolle, beispielsweise in Studien zu den 
Demokratieformen oder in den Messungen demokratischer und autokratischer 

Staatlichkeit. 
Unterschiedlich ist zudem die thematische Breite der Theorien. Manche ana

lysieren Genese und Funktion, Stärken und Schwächen sowie Aufrechterhaltung 
und Zusammenbruch der Demokratien, andere sind stärker spezialisiert. Die 

meisten Demokratietheorien erörtern die Form des Politischen und die Prozess

dimension, während sie den politischen Output vernachlässigen. Zu den besten 

Theorien gehören aber diejenigen, die sowohl den Input der Politik als auch den 

Output im Blick haben. Zu ihnen zählen etwa die Aristotelische Staatsformenleh

re, Tocqueville, die komplexe Demokratietheorie sowie Teile der vergleichenden 

Demokratieforschung, hauptsächlich die von Arend Lijphart angeführte Rich

tung. Seltsamerweise wird in einer ansonsten weit entwickelten Demokratietheo-
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rie, der Pluralismustheorie, der Zusammenhang von Demokratie und Staatstätig
keit weitgehend ausgeblendet. 

Insgesamt schneiden die Pluralismustheorie und andere komparatistisch 
angelegte Theorien jedoch beim Theorienvergleich mit gutem, mitunter sehr 

gutem Ergebnis ab. Sie passieren viele Prüffragen mit Erfolg - erneut mit Aus
nahme der Untersuchung der Staatstätigkeit und zudem mit nur lückenhafter 

Erkundung von Stabilität und Instabilität der Demokratie. Vorzeigbare Ergebnis
se erzielt auch die Lehre der Konkordanzdemokratie und sehr gute ihre Fortfüh
rung im Vergleich von Mehrheitsdemokratien und nichtmajoritären Demokratien 
etwa bei Lijphart. Im oberen Bereich liegen ferner die komplexe Demokratietheo
rie und die Transitionstheorien. Vorzügliche Noten erhält gar die Lehre von den 
Funktionsvoraussetzungen der Demokratie. Aufgrund ihres schmaleren Erfah
rungshintergrundes und ihrer nur rudimentären Komparatistik schneiden die 

elitistischen Theorien schlechter ab, auch Webers Lehre der Führerdemokratie
trotz ihrer ansonsten kraftvollen Analyse. An systematischer Komparatistik man
gelt es auch Schumpeters ansonsten wegweisendem Beitrag zur Demokratietheo
rie. Gleiches gilt für die Ökonomische Theorie der Demokratie von Downs und für 
die älteren Varianten der Theorie der Sozialen Demokratie, also vor ihrer kompa
ratistischen Wende bei Meyer (2006). 

Ausdrücklich ist der Bewertungsmaßstab, der hier zum Zuge kommt, in Er
innerung zu rufen. Der Theorievergleich soll vor allem ermitteln, wie gut die klas

sischen und die modernen Demokratietheorien sich dafür eignen, die Formen der 

modernen Demokratie, ihre Prozesse und ihre Problemlösungskraft einschließlich 

ihrer Stärken und Schwächen zu beschreiben, zu erklären und zu bewerten. Das 

benachteiligt naturgemäß Theorien, die anderen Aufgaben gewidmet sind. Auch 

die klassischen Demokratietheorien werden hierdurch benachteiligt, weil sie vor
moderne Demokratieformen untersuchen. Unter diesen Einschränkungen sollte 
der Demokratietheorientest der Tabellen 19a und 19b gewürdigt werden. 

Besonders bemerkenswert ist das in diesen Tabellen zutage tretende hohe 

Leistungsprofil der Aristotelischen Theorie der Demokratie. Ihre Architektur 

setzt bis heute Maßstäbe, trotz ihres - aus heutigem Blickwinkel - restriktiven 

Demokratieverständnisses und trotz ihrer inneren Distanz zur Volksherrschaft. 

Mindestens ebenso hervorragend ist - auch nach den Maßstäben der Demokra

tiediskussion des 21. Jahrhunderts- Tocquevilles Meisterwerk Über die Demokratie 
in Amerika. 

Am unergiebigsten für die Zwecke der modernen empirischen Demokratie

forschung ist unter den erörterten Demokratietheorien die von Rousseau. Marx' 
zweite, revolutionspraktisch ausgerichtete Demokratietheorie ("Marx II") steht 
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dem nicht nach im Unterschied zu seiner ersten, allerdings nicht konsequent 
durchkomponierten Lehre der demokratischen Machtverschiebung ("Marx I", 

siehe Kapitel 8). Rousseau und "Marx II" haben einen schmalen Anwendungsbe
reich, nur geringe Reichweite, eine dünne Datenbasis und eine kräftige Neigung 

zum Doktrinären. Das steht in auffälligem Gegensatz zu ihrem großen politi

schen Gewicht. Der Negativbefund kontrastiert auch mit der fachwissenschaftli

ehen Rezeption von Rousseau. Etliche Beiträge zur Politischen Theorie werten 

Rousseaus Demokratielehre als paradigmatisch und als großen Gegenspieler zur 

Repräsentativdemokratie, beispielsweise Fraenkel (1991). Doch das erweist Raus

seaus Beitrag zur Demokratietheorie zu viel der Ehre. Der nüchterne Theorien

vergleich nach dem in den Tabellen 19a und 19b angewandten Schema deckt auf, 

dass Rousseau nicht für eine der stärksten Demokratietheorien steht, sondern für 

eine der schwächsten. Wer deshalb moderne "Aufklärung der Demokratietheo

rie" (Maus 1992) ausgerechnet auf Gedankengut aus Rousseaus Volkssouveräni

tätslehre gründen will, ist auf dem Holzweg. Von den klassischen Demokratie

theorien eignen sich sowohl die Lehre des Aristoteles als auch Tocquevilles Über 

die Demokratie in Amerika um ein Vielfaches besser für den Einstieg in eine an

spruchsvolle Politische Theorie der Demokratie. 
Wiederum mit Ausnahme von Tocqueville entstanden die leistungsfähigen 

empirisch-analytischen Demokratietheorien erst im 20. Jahrhundert. Alexis de 

Tocqueville, Max Weber und Joseph Schumpeter bahnten ihnen den Weg. Den 

Ausbau besorgten vor allem die Pluralismustheorie, die kritischen Theorien der 

Demokratie sowie die komplexe Demokratietheorie. Die erforderliche kompara

tistische Untermauerung lieferten die Beiträge zum Präsidentialismus und Par

lamentarismus, zur Proporz- und Konkordanzdemokratie, Lijpharts Demokra

tienvergleich und die Weiterentwicklung der Forschung zu den majoritären und 

nichtmajoritären Demokratien, Dahls Beitrag zur Pluralismustheorie, die Lehre 

der parteienstaatlichen Demokratie und neuere Spielarten der Theorie der Sozia

len Demokratie. Unverzichtbares steuern sodann die Messungen der Demokratie 

bei, ferner die Studien zu den Funktionsvoraussetzungen der Demokratie, über

dies die Analysen der Übergänge vom autoritären Staat zur Demokratie, nicht 

zuletzt auch die Erforschung der Demokratieproblematik der Europäischen Uni

on. Diese Forschungszweige haben den Wissensstand der Demokratieforschung 

beträchtlich erweitert. Das hiermit geschaffene Angebot wurde bislang allerdings 

nur von der empirischen Demokratieforschung genutzt, während die normativen 

Theorien und weithin auch die Spielarten der partizipatorischen und der delibe

rativen Demokratietheorie sich ihm gegenüber spröde zeigen und mitunter be

merkenswert ignorant geben. 
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Zu den leistungsstarken Demokratietheorien wird man insgesamt die ver

gleichenden Beiträge zählen können. Allerdings könnten diese stärker vom Wis
sensstand und den Beobachtungsperspektiven der Demokratietheorien profitie

ren, die sich nicht des Vergleichs bedienen. Auch nähmen die vergleichenden 

Beiträge keinen Schaden, wenn sie mehr von dem berücksichtigten, was von den 

kritischen Theorien der Demokratie und - soweit empirisch anwendbar - von der 

beteiligungszentrierten Demokratietheorie vorgetragen wird. In dieser Hinsicht 

haben die vergleichenden Theorien, namentlich die angloamerikanischen Beiträ

ge, größere Schwächen. Das rührt unter anderem daher, dass nur wenige ameri

kanische und britische Politikwissenschaftler fremdsprachige Fachliteratur lesen. 

Der vergleichenden Demokratieforschung wird man zudem vorhalten müssen, 

dass sie die Bedingungen des Zusammenbruchs demokratischer Ordnungen 

weniger systematisch erforscht hat als die Übergänge zur Demokratie, mit Aus

nahme von bahnbrechenden Studien zur Zwischenkriegszeit, aus der neben den 

Beiträgen zu Linz/Stepan (1978) die Studien von Berg-Schlosser/DeMeur (1994, 

1996), Berg-Schlosser/Kersting (1997) und Berg-Schlosser (1999) herausragen. 

Schwertun sich nach wie vor überraschend viele Demokratietheorien, vor al

lem die normativ-analytischen Spielarten, mit der Tatsache, dass es nicht nur eine 

Demokratie gibt, die Mehrheitsdemokratie, sondern mehrere Demokratietypen. 

Doch Verfassung und Verfassungswirklichkeit der Demokratie kann angemessen 

nur verstehen, wer das Mit- und Gegeneinander von Mehrheitsprinzip, gütli

chem Einvernehmen und Hierarchie berücksichtigt und die Wechselwirkungen 

von demokratischen Institutionen, Prozessen und Staatstätigkeit bedenkt. Beides 

vernachlässigen die meisten Demokratietheorien nach wie vor. Hieran wird deut

lich, dass die Demokratieforschung noch weit vor den Toren steht, die den Weg 

zur idealen Demokratietheorie freimachen, ähnlich weit wie ihr Gegenstand von 

der Idealwelt einer vollständig entwickelten Demokratie entfernt ist. 
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Kapitel29 
Die Zukunft der Demokratie 

29.1 Mainstream-Prognosen: Günstige Zukunftsaussichten 

Wie steht es um die Zukunftsaussichten der Demokratie? Viele stufen ihre Aus
sichten als günstig ein. Manche meinen sogar, die ganze Welt könne demokra
tisch werden (Diamond 2008: 291). Für diesen Optimismus scheint viel zu spre
chen, allen voran die Zahl der Demokratien und ihr Anteil an allen unabhängigen 
Staaten: Beide sind größer als je zuvor. Davon zeugen alle Demokratiemessungen 
(siehe Kapitel22, Tabelle 14). Eine davon ist die Politische Rechte-Skala von Free
dom House. Mit ihr wurden bei der Erstmessung im Jahre 1972 30 Demokratien 
gezählt - nach einem Skalenwert von 1 oder 2 zu urteilen. Das entsprach 32 Pro
zentaller unabhängigen Staaten. Im Jahre 2007 war die Zahl der Demokratien auf 
59 gestiegen, was 39 Prozent aller Staaten entspricht (siehe Tabelle 14). Ein be
merkenswerter Zuwachs in nur 35 Jahren! Er ist noch beachtlicher, wenn man die 
Kriterien für Demokratien weniger streng fasst (Diamond 2008: 372ff.). Und noch 
auffälliger ist der Wandel, den der Vergleich der Demokratie von heute mit ihrer 
Lage während des Zweiten Weltkrieges anzeigt. Als Joseph Schumpeter sein 
Manuskript von Capitalism, Socialism and Democracy abschloss, man schrieb das 
Jahr 1941, qualifizierte sich nur eine Handvoll Staaten als Demokratie (siehe Ka
pitellO). 

Heutzutage können die Demokratien auch aus einem weiteren Grund auf 
ausgezeichnete Zukunftsaussichten setzen, so lehrt die herrschende Meinung 
weiter: Ein demokratischer Staat kann auf eine sehr hohe Überlehenswahrschein
lichkeit zählen, sobald er ein ökonomisches Entwicklungsniveau von rund 4.000 
US-Dollar pro Kopf erreicht hat, und seine Überlebensaussichten sind umso 
günstiger, je weiter seine wirtschaftliche Entwicklung voranschreitet (Przeworski 
2006). Und das ist mittlerweile bei vielen Demokratien der Fall. 

Heutzutage haben die Demokratien überdies vorzügliche Zukunftsaussich
ten, so heißt es weiter, weil sich die Reihen der Demokratiegegner gelichtet ha
ben. Die Demokratien sind sogar ufeindlos" geworden, war bei Ulrich Beck (1995) 
zu lesen, weil einer ihrer Hauptwidersacher, die sozialistischen Staaten in Mittel
und Osteuropa, zusammengebrochen war. Und wo der Sozialismus noch über
lebt, ist er entweder ökonomisch zahnlos, wie in Nordkorea, oder marschiert in 
Ric~tung eines Kapitalismus ostasiatischer Prägung, wie in der Volksrepublik 
China. Das Wegbrechen eines ihrer Hauptgegner vermindert, so die herrschende 
Meinung weiter, die außenpolitische Störanfälligkeit und Erpressbarkeil der 
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Demokratie und verkleinert das internationale Sicherheitsdilemma. Der Grund: 
Mit der zunehmenden Zahl der Demokratien wächst die Gruppe jener Staaten, 
die, der Theorie des demokratischen Friedens zufolge, untereinander ihre Kon
flikte friedlich regeln. Zudem werden die Erfolgschancen zukünftiger Demokrati
sierungsvorgänge größer, so lehrt die Erfahrung mit "Demokratisierungswellen" 
(Huntington 1991), wenn das internationale Umfeld stärker als zuvor von Demo
kratien geprägt ist (Wejnert 2005). 

29.2 Relativierung der Mainstream-Prognosen 

Die herrschende Meinung verheißt der Demokratie rosige Zeiten. Allerdings 
vernachlässigen ihre Fürsprecher die Kräfte, die den Zukunftschancen der De
mokratie abträglich sind (Diamond 2001b, Siaroff 2005: 259ff.). Fünf Gegenten
denzen sind besonders zu bedenken (Schmidt 2006b). 

Erstens: Dass die Demokratie "feind los" geworden sei, ist eine Diagnose aus 
den 1990er Jahren. Sie kann man seit dem 11. September 2001 nicht länger fort
schreiben. Die Demokratie hat mindestens auf Seiten fundamentalistischer isla
mischer Strömungen vehemente Gegner. Aber auch Machthaber sonstiger auto
kratischer Regime gehören wahrlich nicht zu den Sympathisanten der Demokra
tie. 

Zweitens: Auch heutzutage ist nur eine Minderheit der Staaten eindeutig 
demokratisch verfasst. Man zähle nur die Demokratien und die Nichtdemokra
tien - und lege dabei strenge Maßstäbe an, beispielsweise einen Skalenwert von 
höchstens 2 auf der Political-Rights- und der Civil-Liberties-Skala von Freedom 
House oder eine Messung nicht defekter Demokratie wie in der Tabelle 14 dieses 
Buches (Kapitel 22) um sicherzustellen, dass gewichtige Mängel bei den Teilha
bechancen und den Bürgerrechten nicht übersehen werden. Der Befund, den 
diese Messlatten zutage fördern, widerspricht dem Demokratieoptimismus der 
herrschenden Meinung: Die nicht defekten Demokratien sind nämlich auch zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts nur eine Minderheit unter den unabhängigen Staa
ten. Die Mehrzahl der Staaten besteht aus halb demokratischen, halb autokrati
schen Mischformen, bestenfalls aus mehr oder minder "defekten Demokratien" 
(siehe Tabelle 14). Umgerechnet auf die Erdbevölkerung lebt demnach zwar mitt
lerweile ein beachtlicher Teil der Weltbevölkerung in einer Demokratie, die die
sen Namen einigermaßen verdient. Doch auch dieser Teil der Weltbevölkerung 
ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt in der Autokratie-
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davon allein mehr als eine Milliarde Chinesen oder in mehr oder minder defek
ten Demokratien. 

Drittens: Mit dem Siegeszug der Demokratie ist es demnach nicht so weit 
her, wie man dem Befund "feindlose Demokratie" zufolge meinen könnte. Das 
soll nicht den atemberaubend raschen Vormarsch der Demokratie in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts und vor allem seit den frühen 1970er Jahren verde
cken. In der Tat sind durch die dritte Demokratisierungswelle von 1973 bis 1989 
und durch die vierte Welle, die mit dem Fall des Eisernen Vorhangs in Mitteleu
ropa begann, die Zahl und der Anteil der Demokratien drastisch gestiegen und 
die Zahl und der Anteil der Autokratien beträchtlich vermindert worden. Aller
dings sind viele Demokratisierungsvorgänge auf der Hälfte der Wegstrecke ste
cken geblieben. Noch nicht einmal die Hälfte der Transformationsprozesse in der 
vierten Demokratisierungswelle führte letztlich zu einer Demokratie, die ihren 
Namen verdient, so ist ein Ergebnis des Kapitels 25 in Erinnerung zu rufen (Ta
belle 16). Die übrigen Transformationen blieben auf halbem Wege stecken oder 
schwankten zwischen Demokratie und Autokratie hin und her. 

Ein vierter Befund hinterfragt die These der rosigen Zukunftschancen der 
Demokratie: Die weitere Ausbreitung der Demokratie stößt auf massive Sperren. 
Diese Sperren sind umso stärker, so lehrt die Erforschung der Demokratievoraus
setzungen, je mehr die folgenden Bedingungen erfüllt werden: 1) Konzentration 
staatlicher Exekutivgewalt und fehlende zivile Kontrolle polizeilicher und militä
rischer Gewalten, 2) Konzentration der Machtressourcen im Sinne von Vanhanen 
(2003), 3) eine Politische Kultur, in der nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung 
vitalen Selbstentfaltungswerten im Sinne von Inglehart/Welzel (2005: 300) an
hängt, 4) fehlende Wertschätzung individueller Autonomie und Freiheit, 5) die 
Existenz einer größeren Anti-System-Partei oder mehrerer nennenswerter demo
kratiefeindlicher Parteien, 6) keine oder schwache liberal-konstitutionelle Traditi
onen der Zügelung der Staatsgewalten, 7) eine tief gespaltene, ethnisch heteroge
ne Bevölkerung, die nicht durch konkordanzdemokratische Konfliktregelung 
zusammengehalten wird, 8) keine vollständige völkerrechtliche Unabhängigkeit, 
strittige Grenzen und ein internationales Umfeld, in dem autokratische Nachbarn 
vorherrschen, 9) keine Barrieren gegen Einparteiendominanz im Parlament und 
an der Regierung sowie 10) keine größeren Regierungswechsel (siehe Kapitel24). 

Fünftens ist Kritik am ökonomisch fundierten Demokratieoptimismus ange
bracht. Wer glaubt, dass fortschreitende Höherentwicklung der Wirtschaft auto
matisch zur Demokratie führe, irrt, so zeigt das Kapitel24 dieses Buches. Ob ein 
Staat überhaupt demokratisch verfasst wird, hängt nicht notwendig mit seinem 
Stand ökonomischer Entwicklung zusammen. Ferner führt wirtschaftliche Ent-
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wiekJung keineswegs zwangsläufig zur Demokratie. Man kann reich werden und 
autokratisch bleiben- Arabiens Erdölexportländer haben das vorexerziert, und 
die Volksrepublik China mit ihrer Mischung aus Kapitalismus und Einparteien
herrschaft schlägt höchstwahrscheinlich denselben Weg ein. 

29.3 Herausforderungen der Demokratien 

Wie steht es um die Zukunftsaussichten der Demokratie, wenn beides berück
sichtigt wird ihr Vormarsch und ihre Grenzen? Und was tragen die Stärken der 
Demokratie, aber auch ihre Schwächen zur besseren Schätzung ihrer Zukunfts
chancen bei? 

Zweifellos kann sich die Demokratie bemerkenswerter Stärken rühmen. Da
von war in den Kapiteln 26 und 27 ausführlich die Rede. Zweifelsohne sprechen 
diese Stärken für die Zukunftschancen der Demokratie. Und je mehr eine Demo
kratie die Funktionsvoraussetzungen erfüllt, die im Kapitel 24 aufgedeckt wur
den, desto größer ist ihre Überlebenswahrscheinlichkeit. 

Allerdings müssen auch die Schwächen der Demokratie bei der Schätzung 
ihrer Zukunftschancen bedacht werden. Dabei zeigt sich, dass auch die leistungs
stärksten Demokratien vor große Herausforderungen gestellt sind. Fünf Heraus
forderungen fallen derzeit und in absehbarer Zukunft besonders ins Gewicht -
aufgrund ihrer Bedeutung und ihrer hohen Eintreffenswahrscheinlichkeit: 

das Globalisierungs-Demokratie-Dilemma, 
die mangelnde Zukunftsverantwortlichkeit, 
die reduzierte Befähigung zur Fehlerkorrektur, 
Lücken zwischen Nachfrage und Angebot in der demokratischen Politik 
und die Unbeständigkeit der Zahl. 

Globalisierungs-Demokratie-Dilemma 
Eine besonders große Herausforderung der Demokratie wurzelt in der Spannung 
zwischen hoher internationaler Interdependenz sowie Transnationalisierung 
einerseits und nationalstaatlicher Verankerung der Demokratie andererseits. Die 
Internationalisierung der Wirtschaft und die Transnationalisierung der Politik 
können die Demokratie fördern, beispielsweise durch Informationsexport in 
autokratische Regime oder dadurch, dass sie günstige internationale Rahmenbe
dingungen für den Übergang zur Demokratie schaffen. Doch internationale In-
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terdependenz und Transnationalisierung sind der Demokratie auch abträglich. 
Dafür ist zweierlei verantwortlich: Beide vermindern die relative Autonomie des 
Nationalstaates und seine Souveränität. Dadurch schrumpft der Spielraum des 
demokratisch legitimierten Regierens im Nationalstaat. Allerdings wird der klei
ner gewordene Spielraum nicht kompensiert durch Demokratisierung und leis
tungsfähigeres Regieren auf inter- oder supranationaler Ebene (siehe Kapitel 23). 
Weil aber die Demokratisierung supranationaler Einrichtungen die Herausbil
dung nationalstaatsübergreifender "Kommunikations-, Erfahrungs- und Erinne
rungsgemeinschaften" (Kielmansegg 2003a: 58) voraussetzt und weil diese Ge

meinschaften selbst im Falle regional begrenzter supranationaler Bündnisse, wie 
der Europäischen Union, nur in Keimformen existieren, ist auf mittlere Sicht 
zwar nicht mit einem Ende der Demokratie zu rechnen, wie beispielsweise Gue

hennos viel beachtetes Werk von 1993 unterstellt, wohl aber mit einem stabilen, 
möglicherweise weiter wachsenden Globalisierungs-Demokratie-Dilemma. Das 

Globalisierungs-Demokratie-Dilemma betrifft, so zeigen die Steuerungs- und die 

Legitimitätsdefizite in Staatenverbünden wie der Europäischen Union oder der 
World Trade Organisation, die Input- und die Output-Legitimität. 

Mangelnde Zukunftsverantwortlichkeit 
Eine zweite Herausforderung erwächst der Demokratie aus ihrer Neigung, vor
rangig nur "die Bedürfnisse des Augenblicks" (Tocqueville 1976: 258) zu befrie

digen - zulasten der Zukunft. Die Lastenverschiebung auf spätere Generationen 

ist bequem und politisch opportun: Sie begünstigt den Machterwerb und Macht

erhalt hier und heute und passt besonders gut zum kurzen Zeittakt der Demokra

tie. Obendrein ist sie politisch einfach zu bewerkstelligen: die Lasten können 

abgewälzt werden ohne auf Gegenwehr zu stoßen. Doch Lastenabwälzung in die 

Zukunft beschädigt die Zukunftsvorsorge und vermindert zudem die Reaktions

und Gestaltungsfähigkeit in der Gegenwart. Das lässt an der Zukunftsverant

wortlichkeit der Demokratie zweifeln. Solche Zweifel äußern viele - die altgrie
chischen Demokratiekritiker, allen voran Platon oder Aristoteles, und später 

Hobbes. Neuere Theorien, beispielsweise die Kritik der Mehrheitsregel (siehe 

Kapitel 15), unterstützen die Klassiker. Auch moderne Spielarten des "Aristokra

tischen Liberalismus" (Kahan 1992) beantworten die Frage, ob die Demokratie 

zukunftstauglich sei, äußerst skeptisch: Für Peter Graf Kielmansegg beispielswei

se laboriert die Demokratie an ausgeprägter struktureller Vernachlässigung der 

Zukunft. Der Defekt liegt im Zeittakt der Demokratie (Kielmansegg 2003c). Ihr 

Primärrhythmus ruft ein spezifisches Muster der Problembearbeitung hervor. 
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Probleme werden so ausgewählt und geregelt, dass sie die erwarteten Chancen 
des Machterwerbs oder Machterhalts verbessern. Hingegen werden die Proble
me, die sich hierfür nicht eignen, nicht oder nur zögerlich angepackt. Eng be

grenzt ist auch der Zeithorizont des Führungspersonals. Seine relativ kurze 
Amtsdauer beschränkt die Wahrnehmung lösungsbedürftiger Probleme und die 
Wahl von Therapien zur Problemlösung. Zeitschranken drängen überdies die 
Wähler zur Kurzfristig- und Kurzsichtigkeit. Auch für sie zählt vor allem das, 
was hier und heute geschieht und umgehend Nutzen stiftet. Das Wahlrecht ver
stärkt die Neigung, die Zukunft zu diskontieren. Stimmrecht haben nur die Bür
ger hier und heute. Doch ohne Stimme bleiben die Generationen, über deren 
Schicksal gestern oder heute schon weitgehend entschieden wird. 

Der soziale Wandel vergrößert die Distanz der Demokratie zur Zukunft, so 

Kielmansegg weiter. Vor allem die Alterung der Gesellschaft wertet alterssiche

rungspolitische Anliegen auf, bevorzugt die Rentner und benachteiligt die Jünge
ren. Ähnlich wirken die Vorteile, die organisations-und konfliktfähige Gruppen 

in der Politik genießen. Zukunftsbelange kommen auch hier zu kurz. Zukunfts

verantwortlichkeit, so die Diagnose, ist nicht eine Stärke der Demokratie - ein 
skeptischer Befund, den die Beobachtung, dass die Zukunftsfähigkeit von Land 

zu Land variiert (Schmidt 2005a), mildert, aber nicht ausräumt. 

Reduzierte Befähigung zur Fehlerkorrektur 
Zugleich aber, die dritte Herausforderung, tun sich die politischen Führungen 

der Demokratien ebenso wie ihre Bürger schwer, Lastenverlagerung auf die 

Schultern anderer rückgängig zu machen. Der politische Tumult, den eine Fi

nanzpolitik, die auf Abbau der Staatsverschuldung zielt, regelmäßig hervorruft, 

ist ebenso lehrreich wie das wahlpolitische Risiko, das eine Regierung eingeht, 
die ernsthaft nach Um- oder Rückbau staatlicher Leistungen strebt (Pierson 2001). 

Das nährt die Vermutung, dass die Fehlerkorrekturfähigkeit, die Tocqueville 

noch als einen Vorzug der Demokratie gepriesen hatte (Tocqueville 1976: 268f.), 
erheblich geringer ist und nur unter relativ seltenen, bislang unzureichend er

forschten Bedingungen vergrößert werden kann. 

Lücken zwischen Nachfrage und Angebot in der demokratischen Politik 
Ein viertes Problem der modernen Demokratien liegt nur vordergründig in ihren 

Schwierigkeiten bei der Beschaffung und der Auswahl qualifizierten Führungs

personals. Diese Schwierigkeiten gibt es. Nur "nimmermüde Händeschüttler" 
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(FAZ v. 28.2.1976) zu rekrutieren, reicht auf die Dauer für die anspruchsvollen 
Aufgaben der Politik in einer modernen Demokratie nicht aus. Und dass der Sold 
der Politiker mitunter weit unter der Honorierung verantwortlicher Tätigkeit 
außerhalb der Politik liegt, hatte schon Tocqueville in seiner Betrachtung der 
aufsteigenden Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika skeptisch 
gestimmt. Tatsächlich ist das Reservoir, aus dem begabte Führungsfachleute für 
die Politik gewonnen werden können, auch in den modernen Demokratien klein. 
Und dieses Reservoir wird voraussichtlich wegen der großen Risiken politischer 
Karrieren und aufgrund attraktiver Karriere- und Einkommensalternativen jen
seits der Politik nicht größer, sondern kleiner. 

Überdies sind die Leistungen, die die politische Klasse dem Demos bietet, 
keineswegs überzeugend. Zum guten Ton der großen Mehrheit der politischen 
Klasse gehört es, komplexe Streitfragen zu dichotomisieren, zu skandalisieren 
und die Schuld für Versäumnisse immer nur dem Gegner anzulasten. Das unter
gräbt die Glaubwürdigkeit politischer Kommunikation und wirkt abstoßend. 
Addiert man die für einen Politiker typischen Merkmale - insbesondere forciertes 
Konkurrenzdenken, ausgeprägtes Machtstreben und beträchtliche Selbstüber
schätzung - und kommen gar Arglist, Täuschung, Anfälligkeit für Wortbruch 
und eine habitualisierte Weigerung Wahl- oder Abstimmungsergebnisse anzuer
kennen hinzu, sind die Weichen in Richtung Destabilisierung der Demokratie 
gestellt. 

Das ist die eine Seite, die Angebotsseite der demokratischen Politik. Ihr steht 
eine Nachfrage seitens des Demos gegenüber, die von der Angebotsseite be
trächtlich abweicht. Die Wählerschaft in den Demokratien ist dank insgesamt 
besserer Informiertheit, längerer Ausbildung und nachlassender Bindungen an 
sozialmoralische Milieus auch in der Politik anspruchsvoller und urteils- und 
verurteilungsfreudiger geworden. So wie sie als Kunden nach niedrigen Preisen 
und gutem Service und als Anleger nach hohen Renditen streben, so erwarten die 
meisten Wähler in der Politik für wenig Einsatz hochwertige politische Leistun
gen, ferner intelligente, lautere, vertrauenserweckende und für geringen Lohn 
tätige Politiker und ein möglichst unterhaltsames politisches Spektakel. Nur an 
Letzterem herrscht in den modernen Demokratien kein Mangel, alle anderen 
Erwartungen werden oft enttäuscht, von löblichen Ausnahmen abgesehen. Dar
aus entstehen Nachfrage-Angebots-Diskrepanzen, die von Land zu Land und je 
nach Zeit unterschiedlich groß sind, mittlerweile aber alle Demokratien plagen, 
auch die besten unter ihnen (Dalton 2004). Indikatoren für diese Diskrepanz gibt 
es zuhauf: Die sinkende Wahlbeteiligung gehört dazu, das Anwachsen des An
teils der "unzufriedenen Demokraten", die Distanzierung vieler Wähler von den 
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Parteien, die niedrige Reputation der meisten Politiker, aber auch von Parlamen
ten und Parteien, und die vor allem zwischen Wahlen aufflammende Politikver
drossenheit sind Beispiele. 

"Unbeständigkeit der Zahl" 

Eine noch gefährlichere Herausforderung der Demokratie liegt in der "Inconstan
cy from the Number", der "Unbeständigkeit der Zahl" (Hobbes, Leviathan 242), 
die sie der ohnehin gefährlichen Unbeständigkeit der menschlichen Natur hinzu
fügt. Kritisch würde es für die Demokratie, wenn die Stimmbürgerschaft nicht 
länger die Unbeständigkeit der Zahl tolerierte, wie wandemde Abstimmungs
mehrheiten und Abstimmungsparadoxien. Akut gefährdet wäre die Demokratie 
zudem, wenn die Stimmbürgerschaft nicht länger die hochgradige Pfadabhän
gigkeit demokratischer Ergebnisse tolerierte, insbesondere die Abhängigkeit von 
Sieg oder Niederlage vom Wahlsystem. Dass das britische Mehrheitswahlsystem 
mitunter der Partei mit dem nur zweithöchsten Stimmenanteil die Mehrheit der 
Mandate verleiht, ist nur ein auffälliges Beispiel eines allgemeinen Musters: Über 
Sieg oder Niederlage entscheiden große, aber mitunter auch kleine Unterschiede 
bei den Spielregeln der Abstimmung und der Stimmenverrechnung. Subtilere 
Pfadabhängigkeiten sind im Übrigen auch im Verhältniswahlsystem möglich: 
Überhangmandate im Deutschen Bundestag könnten darüber entscheiden, wel
che Partei an die Regierung kommt und welche die Oppositionsbänke drücken 
muss. Und die Lehre von der demokratischen Pfadabhängigkeit könnte womög
lich den Verlierer einer Wahl auf die meist nicht übel begründete Idee bringen, 
dass schon geringfügige Variationen der Spielregeln ihn zum Gewinner gemacht 
hätten. 

Wenn sich diese Idee verbreitet, schrumpfen die Chancen, das "Loser's con
sent"-Problem zu lösen, das Problem, den Verlierer einer Wahl oder Abstimmung 
dazu zu bringen, die Niederlage zumindest hinzunehmen und nicht zu den Waf
fen zu greifen, auszuwandern oder zu einer Anti-System-Politik überzugehen. 

29.4 Prognose zur Zukunft der Demokratien 

Alle sozialwissenschaftliehen Prognosen sind mit sehr großen Irrtumswahr
scheinlichkeiten behaftet. Das gilt auch für Vorhersagen der Zukunft der Demo
kratie. Verlängert man allerdings die bisher vorliegenden Befunde zur Demokra
tie auf ihre wahrscheinliche Entwicklung im 21. Jahrhundert, spricht viel für 
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diese Projektion: Die etablierten Demokratien, insbesondere die besten unter 
ihnen {Kapitel 27.4), können am ehesten ihre Funktionserfordernisse weiterhin 
erfiillen {siehe Kapitel 24) und die im letzten Abschnitt beschriebenen Herausfor
derungen leidlich meistern oder zumindest mit ihnen leben. Insbesondere die 
zweite und die dritte Herausforderung - Mängel hinsichtlich Zukunftsverant
wortlichkeit und Fehlerkorrektur - könnten am ehesten noch mit Strukturrefor
men bewältigt werden. 

Sehr viel schwieriger ist schon die Bewältigung des Angebot-Nachfrage
Problems der demokratischen Politik. Für die Verbesserung ihres Führungsper
sonals und zugleich auch ihrer Wähler hat niemand einen Masterplan bereit. Und 
die erste Herausforderung, das Globalisierungs-Demokratie-Dilemma, ist selbst 
auf mittlere Frist nicht zu meistern: Seine Bewältigung erfordert die Herausbil
dung von internationalen "Kommunikations-, Erfahrungs- und Erinnerungsge
meinschaften" (Kielmansegg 2003a: 58). Doch diese sind nur in Ansätzen in Sicht 
und bedürfen langer Reifungsphasen. Die fünfte Herausforderung schließlich, 
die "Unbeständigkeit der Zahl", gehört zum Wesen der Demokratie. Ihre Bewäl
tigung setzt den ignoranten oder hinreichend toleranten Souverän voraus- einen 
Demos, der entweder nichts von der demokratischen Pfadabhängigkeit weiß oder 
von ihr großzügig absieht und sich mit Sieg oder Niederlage, wie pfadabhängig 
sie immer sein mögen, abfindet. 

Während die besten unter den etablierten Demokratien für eine leidlich er
folgreiche Bewältigung der Herausforderungen in Frage kommen, sind größere 
Abstriche bei den Ländern zu machen, die zwischen einer intakten und einer 
defekten Demokratie hin- und herpendeln, beispielsweise Indien und Venezuela. 
Ob die neuen Demokratien, die mit der Osterweiterung Mitglieder der Europäi
schen Union wurden, wirklich zum Kreis der etablierten Demokratien aufrücken, 
wird sich erst im Laufe der Jahre zeigen. Vergleichsweise gute Chancen haben sie 
im Lichte der Funktionsvoraussetzungen nach Kapitel 24, aber Irrungen und 
Wirrungen der Politik können den Erfolg durchkreuzen. 

Ungewiss ist die weitere Entwicklung der zahlreichen defekten Demokra
tien, also derjenigen Länder, die auf dem Weg vom autokratischen Staat zur De
mokratie bestenfalls zur Halbdemokratisierung gekommen sind, so etwa Russ
land. Von dieser Station aus sind viele Wege möglich, sowohl der Weg zur weite
ren Demokratisierung als auch der Pfad zurück zur Autokratie oder das Verhar
ren im Zustand einer defekten Demokratie. 

Und die autokratisch verfassten Regime? Wie wahrscheinlich ist ihr Über
gang zur Demokratie? Im Lichte der Theorien über die Entstehungs- und Funkti
onsvoraussetzungen der Demokratie (Kapitel 24 und 25) sind die Demokratisie-
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rungschancen dieser Länder, zu denen etwa die Volksrepublik China und Nord
korea zählen, überhaupt nicht günstig. Allerdings zeigt die vergleichende Staats
formen- und Regimewandelforschung, dass Kontinuität und Diskontinuität von 
politischen Regimen nicht nur von strukturellen Funktionsvoraussetzungen ab
hängen, sondern auch von kaum prognostizierbarem Tun und Lassen politischer 
Akteure. Das erschwert die Vorhersagbarkeit der Zukunft noch weiter. 

Für die Demokratie lässt sich allerdings mit Blick auf das 21. Jahrhundert 
soviel aber doch mit erheblicher Wahrscheinlichkeit sagen: Noch nie zuvor waren 
die Bedingungen für die Demokratie günstiger. Allerdings wird der Spielraum 
der Demokratie enger - infolge des Globalisierungs-Demokratie-Dilemmas. Zu
dem haben die Demokratien weitere schwierige Hausarbeiten zu bewältigen und 
müssen mit Dauerproblemen wie dem der Unbeständigkeit der Zahl zurecht
kommen. Dass weitere Herausforderungen hinzukommen, unter ihnen der Zu
wachs an unzufriedenen Demokraten und womöglich weiter abnehmende Betei
ligungsbereitschaft, ist nicht ausgeschlossen. 

Auch aus diesem Grund besteht kein Anlass zum uneingeschränkten Feiern 
der Demokratie. Hinsichtlich ihrer Zukunftschancen im 21. Jahrhundert ist viel
mehr ein zurückhaltender Optimismus angebracht. Das 21. Jahrhundert könnte 
mehr noch als die zweite Hälfte des zwanzigsten ein Jahrhundert der Demokratie 
werden- ein Jahrhundert von teils gut, teils mäßig, teils miserabel funktionieren
den Demokratien im Umfeld einer stattlichen Schar von autoritär oder totalitär 
verfassten Staaten. 
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